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1577 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Nachdruck vom 16. 6. 1994 

. Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 
1956, die Reisegebührenvorschrift 1955, das 
Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Aus­
schreibungsgesetz 1989, das Verwaltungsaka­
demiegesetz, das Pensionsgesetz 1965, das 
Nebengebührenzulagengesetz, die Bundesfor­
ste-Dienstordnung 1986, das Vertragsbedien­
stetengesetz 1948, das Bundesministeriengesetz 
1986, das Auslandseinsatzzulagengesetz, das 
Einsatzzulagengesetz, das Wehrgesetz 1990, 
das Bundesgesetz über militärische Auszeich~ 
nungen und das Schulorganisationsgesetz geän-
dert werden (Besoldungsreform-Gesetz 1994) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des BOG 1979 

Das BDG 1979, BGBI. Nr. 333, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr ... ./1994, wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 3 Abs. 1 werden folgende Abs. 2 bis 5 
eingefügt: 

,,(2) Abweichend vom Abs. 1 bedarf es keiner 
Ernennung, wenn . 

1. ein Beamter durch Verwendungs änderung 
oder durch Versetzung von seinem bisherigen 
Arbeitsplatz abberufen wird, 

2. die bisherige und die neue Planstelle des 
Beamten derselben Verwendungsgruppe ange­
hören und 

3. der Bundespräsident das Recht der Ernennung 
auf die neue Planstelle gemäß Art. 66 B-VG 
übertragen hat. 

(3) Eine Verwendungsänderung im Sinne des 
Abs. 2 Z 1 liegt auch dann vor, wenn 

1. der Arbeitsplatz des Beamten wegen geän­
derter Aufgaben durch Änderung der Bewer­
tung einer anderen Funktionsgruppe oder der 

Grundlaufbahn derselben Verwendungs-
gruppe zugeordnet wird oder 

2. der Zeitraum einer befristeten Ernennung des 
Beamten ohne Weiterbestellung endet. 

(4) Die Planstelle ist dem Beamten verliehen 
1. mit der Rechtskraft der Verwendungsände­

rung oder Versetzung, sofern im Bescheid kein 
späterer Wirksamkeitstermin festgelegt oder 
vorbehalten ist, oder, 

2. wenn die Verwendungsänderung oder im Fall 
des § 41 die Versetzung mit Dienstauftrag 
verfügt wird, mit dem sonst verfügten 
Wirksamkeitszeitpunkt. 

(5) Soweit sich dieses Bundesgesetz auf die 
Ernennung bezieht, ist damit auch die Verleihung 
einer Planstelle gemäß den Abs. 2 bis 4 erfaßt." 

2. Im § 3 erhalten die bisherigen Abs. 2 und 3 die 
Bezeichnung ,,(6)" und ,,(7)". 

3. Im § 3 Abs. 7 wird die Zitierung "Abs. 2" durch 
die Zitierung "Abs. 6" ersetzt. 

4. § 4 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die besonderen Ernennungserfordernisse 
werden durch die §§ 137, 138, 143, 144, 147, 148, 
202 und 229 und durch die Anlage 1 zu diesem 
Bundesgesetz geregelt. Die allgemeinen und beson­
deren Ernennungserfordernisse sind nicht nur für 
die Ernennung, sondern auch für die Verleihung 
einer Planstelle gemäß § 3 Abs. 2 zu erbringen." 

5. § 9 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Beamten sind im Personalverzeichnis 
getrennt nach Verwendungsgruppen und, soweit 
dies in Betracht kommt, innerhalb der Verwen­
dungsgruppen nach Funktionsgruppen, Dienstklas­
sen, Gehaltsgruppen, Dienstzulagengruppen und 
Dienststufen anzuführen." 

6. § 9 Abs. 3 Z 5 lautet: 
, ,,5. Tag der Wirksamkeit der Ernennung in die 

Besoldungs- oder Verwendungsgruppe (oder, 
sofern dies in Betracht kommt, die Funktions­
gruppe, Dienstklasse, Gehaltsgruppe, Dienst-
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2 1577 der Beilagen 

stufe oder Dienstzulagengruppe), der der 
Beamte angehört," 

7. § 11 Abs. 1 bis 4 lautet: 

,,(1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag des 
Beamten definitiv, wenn er neben den Ernennungs­
erfordernissen 

1. die für seine Verwendung vorgesehenen 
Definitivstellungserfordernisse erfüllt und 

2. eine Dienstzeit von sechs Jahren im provisori­
schen Dienstverhältnis vollendet hat. 

Der Eintritt der Definitivstellung ist mit Bescheid 
festzustellen. 

(2) Die Definitivstellung wird durch eine 
Beeinträchtigung der persönlichen Eignung des 
Beamten nicht gehindert, wenn diese Beeinträchti­
gung auf Grund eines Dienstunfalles eingetreten ist, 
den derBeamte nach einer Dauer des provisorischen 
Dienstverhältnisses von vier Jahren erlitten hat. 

(3) In die Zeit des provisorischen Dienstverhält­
nisses können im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler Zeiten 

1. eines Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses 
nach § 12 Abs. 2 Z 1 oder 4 des Gehaltsgeset­
zes 1956, BGBl. Nr. 54, oder 

2. einer Tätigkeit oder eines Studiums nach § 12 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 

ganz oder zum Teil, im Fall der Z 2 bis zum 
Höchstausmaß von zwei Jahren, eingerechnet 
werden, soweit sie zur Gänze für die Festsetzung 
des Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden 
sind. Diese Einrechnung wird auch für die im Abs. 2 
angeführte Frist von vier Jahren wirksam. 

(4) Bei der Einrechnung nach Abs. 3 ist auf die 
bisherige Berufslaufbahn im Hinblick auf die 
vorgesehene Verwendung des Beamten Bedacht zu 
nehmen." 

8. An die Stelle des § 12 Abs.3 und 4 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden: 
1. auf Ernennungserfordernisse, von denen in 

besonderen Vorschriften oder in der Anlage 1 
eine Nachsicht ausgeschlossen ist, 

2. auf Ernennungserfordernisse, die für die 
Ernennung in bestimmte Funktionsgruppen 
oder Dienstklassen vorgeschrieben sind, 

3. auf Ernennungserfordernisse, die gemäß An­
lage 1 aus der Verbindung einer bestimmten 

. Ausbildung mit einer bestimmten Verwendung 
bestehen, 

4. auf einen definitiven Beamten, dem die 
Dienstbehörde vor Antritt der betreffenden 
Verwendung nachweislich mitgeteilt hat, daß 
sie für ihn die Anwendung des Abs. 2 wegen 
der Anforderungen der vorgesehenen Ver­
wendung ausschließt. 

(4) Die Dienstbehörde kann im Fall des Abs.3 
Z 4 erfolgreich absolvierte Ausbildungen und 

Prüfungen sowie vom Beamten zurückgelegte 
Praxiszeiten ganz oder teilweise auf die für die neue 
Verwendung geltenden Ernennungs- und Definitiv­
stellungserfordernisse anrechnen. 

(5) Wer im definitiven Dienstverhältnis die 
Ernennungserfordernisse 

1. für die Verwendungsgruppe A 2 oder eine 
gleichwertige Verwendungs gruppe durch die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an 
einer höheren Schule oder 

2. für die Verwendungsgruppe A 1 oder eine 
gleichwertige Besoldungs- oder Verwen­
dungsgruppe durch em abgeschlossenes 
Hochschulstudium 

erfüllt, aber auf eine Planstelle einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe ernannt worden ist, kann auf 
eine Planstelle einer entsprechend höheren Besol­
dungs- oder Verwendungsgruppe unter der Auflage 
ernannt werden, allfällige sonstige Ernennungser­
fordernisse und Definitivstellungserfordernisse für 
die neue Verwendung innerhalb von zwei Jahren zu 
erbringen. Wird die Auflage innerhalb dieser Frist 
nicht erfüllt, ist der Beamte ohne seine Zustimmung 
auf eine Planstelle seiner früheren Verwendungs­
gruppe zu ernennen. Aus berücksichtigungswürdi­
gen Gründen kann die Frist bis zu zweimal erstreckt 
werden." 

9. Der bisherige§ 12 Abs. 5 erhält die Absatzbe­
zeichnung ,,(6)". 

10. § 22 lautet: 

"Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges 

§ 22. Der Beamte, über den zweimal aufeinander­
folgend die Feststellung getroffen worden ist, daß er 
den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht 
aufgewiesen hat, ist mit Rechtskraft der zweiten 
Feststellung entlassen. Der Rechtskraft der Feststel­
lung ist die Endgültigkeit des Beurteilungsergebnis­
ses im Sinne des § 87 Abs. 2 gleichzuhalten." 

11. § 29 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Voraussetzungen für die Bestellung zum 
Mitglied einer Prüfungskommission sind in der 
Verordnung festzusetzen, wobei auf die Erforder­
nisse der Prüfung Bedacht zu nehmen ist. Der 
Vorsitzende der Prüfungskommission und seine 
Stellvertreter müssen der Verwendungsgruppe A 1 
oder einer gleichwertigen Besoldungs- oder Ver­
wendungsgruppe oder - wenn solche Beamte nicht 
iur Verfügung stehen - der höchsten verfügbaren 
Verwendungsgruppe angehören." 

12. § 36 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Mit Zustimmung des Beamten und wenn er 
die Eignung hiefür aufweist, kann der Beamte zur 
Besorgung von Aufgaben herangezogen werden, die 
regelmäßig von Beamten einer höheren Besoldungs­
oder Verwendungsgruppe oder einer höheren 
Funktionsgruppe, Dienstklasse, Dienstzulagen-
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gruppe oder Dienststufe oder von Beamten mit einer 
im § 8 Abs. 1 angeführten Leitungsfunktion ausge­
übt werden, falls entsprechend eingestufte, für diese 
Verwendung geeignete Beamte nicht zur Verfügung 
stehen." 

13. An die Stelle des § 38 0 treten folgende 
Bestimmungen: 

"Versetzung 

§ 38. (1) Eine Versetzung liegt vor, wenn der 
Beamte einer anderen Dienststelle zur dauernden 
Dienstleistung zugewiesen wird. 

(2) Die Versetzung ist von Amts wegen zulässig, 
wenn ein wichtiges dienstliches Interesse daran 
besteht. Während des provisorischen Dienstverhält­
nisses ist eine Versetzung an einen anderen 
Dienstort auch ohne wichtiges dienstliches Interesse 
zulässig. 

(3) Ein wichtiges dienstliches Interesse liegt 
insbesondere vor 

1. bei Änderungen der Verwaltungsorganisation 
einschließlich der Auflassung von Arbeitsplät­
zen oder 

2. bei Besetzung eines freien Arbeitsplatzes einer 
anderen Dienststelle, für den keine geeigneten 
Bewerber vorhanden sind, wenn der Beamte 
die für. diesen Arbeitsplatz erforderliche 
Ausbildung und Eignung aufweist, oder 

3. wenn der Beamte nach § 81 Abs. 1 Z 3 den zu 
erwartenden Arbeitserfolg nicht aufgewiesen 
hat oder 

4. wenn über den Beamten eine Disziplinarstrafe 
rechtskräftig verhängt wurde und wegen der 
Art und Schwere der von ihm begangenen 
Dienstpflichtverletzung die Belassung des 
Beamten in der Dienststelle nicht vertretbar 
erscheint. 

(4) Bei einer Versetzung an einen anderen 
Dienstort von Amts wegen sind die persönlichen, 
familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten 
zu berücksichtigen. Eine Versetzung ist - ausge­
nommen in den Fällen des Abs. 3 Z 3 und 4 sowie in 
jenen Fällen, in denen abweichend vom Abs. 3 Z 4 
noch keine rechtskräftige Disziplinarstrafe verhängt 
worden ist - unzulässig, wenn sie für den Beamten 
einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil bedeu­
ten würde und ein anderer geeigneter Beamter, bei 
dem dies nicht der Fall ist, zur Verfügung steht. 

(5) Eine Versetzung des' Beamten von Amts 
wegen durch das Ressort, dem der Beamte 
angehört, in ein anderes Ressort bedarf bei sonstiger 
Nichtigkeit des Bescheides der schriftlichen Zustim­
mung des Leiters dieses Ressorts. 

(6) Ist die Versetzung des Beamten von Amts 
wegen in Aussicht genommen, so ist er hievon 
schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen Dienst­
stelle und seiner neuen Verwendung mit dem 

Beifügen zu verständigen, daß es ihm freisteht, 
gegen die beabsichtigte Maßnahme binnen zwei 
Wochen nach Zustellung Einwendungen vorzubrin­
gen. Werden innerhalb der angegebenen Frist solche 
Einwendungen nicht vorgebrachi:, so gilt dies als 
Zustimmung zur Versetzung. 

(7) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen. 
Eine Berufung gegen diesen Bescheid hat keine 
aufschiebende Wirkung. Dei vom Beamten zuletzt 
innegehabte Arbeitsplatz darf bis zur Rechtskraft 
des Bescheides nicht auf Dauer besetzt werden. 

(8) Im Fall der Versetzung an einen anderen 
Dienstort ist dem Beamten eine angemessene 
Übersiedlungsfrist zu gewähren. 

Freigabepflicht bei Ressortwechsel 

§ 38 a. (1) Strebt ein Beamter seine Versetzung in 
ein anderes Ressort an und fordert dieses Ressort 
den Beamten an, hat das Ressort, dem der Beamte 
angehört, eine Dienstzuteilung spätestens mit 
Wirksamkeit von dem Monatsersten zu verfügen, 
der auf den Ablauf von sechs Monaten nach 
Einlangen der Anforderung folgt. Der vom 
anfordernden Ressort verlangten Dienstzuteilung 
des Beamten ist bis zu einer Dauer von drei 
Monaten zu entsprech~n. Eine länger dauernde 
Dienstzuteilung bedarf der Zustimmung des abge­
benden Ressorts. 

(2) Verlangt das anfordernde Ressort mit 
Zustimmung des Beamten beim abgebenden Ressort 
dessen Versetzung zum anfordernden Ressort, gilt 
diese zum verlangten Wirksamkeitstermin als 
verfügt, wenn dieser Termin auf einen Monatsersten 
fällt und 

1. nicht vor dem Ablauf von zwei Monaten einer 
Dienstzuteilung nach Abs. 1 liegt oder 

2. unmittelbar an den Ablauf einer länger 
dauernden Dienstzuteilung nach Abs. 1 an­
schließt. 

(3) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein 
anderes Ressort an und verlangt dieses Ressort die 
Versetzung des Beamten ohne vorangehende 
Dienstzuteilung, gilt die Versetzung mit Wirksam­
keit von dem Monatsersten als verfügt, der auf den 
Ablauf von sechs Monaten nach dem Einlangen der 
Anforderung folgt. Diese Frist kann mit Zustim­
mung des abgebenden Ressorts verkürzt werden." 

14. Die §§ 40 und 41 lauten: 

"Verwendungsänderung 

§ 40. (1) Wird der Beamte von seiner bisherigen 
unbefristeten oder befristeten Verwendung abberu­
fen' so ist ihm gleichzeitig, wenn dies jedoch aus 
Rücksichten des Dienstes nicht möglich ist, 
spätestens zwei Monate nach der Abberufung eine 
neue Verwendung in seiner Dienststelle zuzuwei­
sen. § 112 wird hiedurch nicht berührt. 
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4 1577 der Beilagen 

(2) Die Abberufung des Beamten von seiner 
bisherigen Verwendung ist einer Versetzung gleich~ 
zuhalten, wenn 

1. die neue Verwendung der bisherigen Verwen­
dung des Beamten nicht mindestens gleichwer­
tig ist oder 

2. durch die neue Verwendung eine Verschlech­
terung für die Beförderung des Beamten in 
eine höhere Dienstklasse oder Dienststufe zu 
erw~rten ist oder 

3. dem Beamten keine neue Verwendung zuge­
wiesen wird. 

(3) Die neu'e Verwendung ist der bisherigen 
Verwendung gleichwertig, wenn sie innerhalb 
derselben Verwendungsgruppe derselben Funk­
tions- oder Dienstzulagengruppe zugeordnet ist. 

(4) Abs. 2 gilt nicht 
1. für die Zuweisung einet; drei Monate nicht 

übersteigenden vorübergehenden Verwen­
dung, wenn dem Beamten daran anschließend 
eine der bisherigen Verwendung zumindest 
gleichwertige Verwendung zugewiesen wird, 

2. für die Beendigung der vorläufigen Ausübung 
einer höheren V e~endung zur Vertretung 
eines an der Dienstausübung verhinderten 
oder zur provisorischen Führung der Funktion 
an Stelle des aus dieser Funktion ausgeschie­
denen Beamten und 

3. für das Enden des Zeitraums einer befristeten 
Ernennung des Beamten, ohne daß dieser 
weiterbestellt wird. 

Ausnahmen für Beamte bestimmter Dienstbereiche 

§ 41. (1) § 38 Abs.2, 3, 4 und 7, § 39 Abs. 2 bis 4 
und § 40 Abs. 2 sind auf Dienstbereiche nicht 
anzuwenden, bei denen es nach der Natur des 
Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger 
Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen. 

(2) Die Versetzung eines Beamten von einem in 
Abs. 1 angeführten Dienstbereich in ein anderes 
Ressort ist mit Bescheid zu verfügen." 

15. Nach § 41 ;~ird folgender § 41 a eingefügt: 

"Berufungskommission 

§ 41 a. (1) Beim Bundeskanzleramt ist eme 
Berufungskommission einzurichten, die aus dem 
Vorsitzenden, den erforderlichen Stellvertretern 
und weiteren Mitgliedern besteht. 

(2) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die 
weiteren Mitglieder der Berufungskommission 
werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Bundesregierung mit Wirkung vom 1. Jänner für die 
Dauer von fünf Jahren bestellt. Es sind so viele 
Mitglieder zu bestellen, daß die Berufungen 
innerhalb der im Abs. 5 angeführten Frist erledigt 
werden können. Eine neuerliche Bestellung ist 
zulässig. 

(3) Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter 
müssen Richter, die weiteren Mitglieder rechtskun­
dige Bundesbeamte sein, die je zur Hälfte Vertreter 
des Dienstgebers und der Dienstnehmer sind. 

(4) Macht die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
innerhalb von vier Wochen nach Aufforderung 
durch den Bundeskanzler die Dienstnehmervertre­
ter nicht namhaft, so obliegt die Namhaftmachung 
dem Bundeskanzler. 

(5) Die Berufungskommission hat ihre Entschei­
dungen ohne unnötigen Aufschub, möglichst aber 
binnen drei Monaten ab Einbringung der Berufung 
zu treffen. Die Bescheide der Berufungskommission 
unterliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung 
im Verwaltungswege. Die Anrufung des Verwal­
tungsgerichtshofes ist in diesen Angelegenheiten 
ausgeschlossen." 

16. (Verfassungsbestimmung) Nach § 41 a Abs. 5 
wird folgender Abs. 6 eingefügt: . 

,,( 6) (Verfassungsbestimmung) Die Berufungs­
kommission entscheidet über Berufungen gegen in 
erster Instanz ergangene Bescheide in Angelegen­
heiten der §§ 38, 40 und 41 Abs. 2." . 

17. Nach § 41 a werden folgende §§ 41 b bis 41 f 
eingefügt: 

"Mitgliedschaft zur Berufungskommission 

§ 41 b. (1) Zu Mitgliedern der Berufungskommis­
sion dürfen nur Richter und Bundesbeamte des 
Dienststandes bestellt werden. 

(2) Die Mitgliedschaft zur Berufungskommission 
ruht vom Zeitpunkt der Einleitung eines Diszipli­
narverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Ab­
schluß, während der Zeit der (vorläufigen) Suspen­
dierung, der AußerdienststeIlung, der Erteilung 
eines Urlaubes von mehr als drei Monaten und der 
Ableistung des Präsenzdienstes oder des Zivildien­
stes. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Berufungskommission 
endet mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, 
mit der Versetzung ins Ausland sowie mit dem 
Ausscheiden aus dem Dienststand. Der Vorsitzende 
und seine Stellvertreter verlieren außerdem ihre 
Mitgliedschaft zur Berufungskommission, wenn sie 
ihre Eigenschaft als Richter verlieren. 

(4) Der Bundespräsident enthebt ein Mitglied der 
Berufungskommission auf Vorschlag der Bundesre­
gierung seiner Funktion, wenn es 

1. aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht 
mehr ausüben kann oder 

2. die ihm obliegenden Amtspflichten grob 
verletzt oder dauernd vernachlässigt hat. 

(5) Endet die Mitgliedschaft eines Mitgliedes der 
Berufungskommission vor Ablauf der Bestellungs­
dauer, ist die Berufungskommission durch Neube-
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stellung von Kommissionsmitgliedern für den Rest 
der Funktionsdauer zu ergänzen. Bei gesteigertem 
Anfall von Berufungen können für den Rest der 
Funktionsdauer zusätzliche Kommissionsmitglieder 
für einen nach § 41 c Abs. 3 neu zu bildenden Senat 
bestellt werden. 

Berufungssenate 

§ 41 c. (1) Die Berufungskommission hat in 
Senaten zu entscheiden. Die Senate haben aus dem 
Vorsitzenden der Berufungskommission oder einem 
seiner Stellvertreter als Senatsvorsitzendem und je 
einem Vertreter des Dienstgebers und der Dienst­
nehmer als weiteren Mitgliedern zu bestehen. Jedes 
Kommissionsmitglied darf mehreren Senaten ange­
hören. 

(2) Das als Vertreter des Dienstgebers bestellte 
Senatsmitglied muß dem Ressort des Berufungswer­
bers angehören. Dieses Mitglied ist zugleich der 
Berichterstatter. 

(3) Der Vorsitzende der Berufungskommission 
hat jeweils bis zum Jahresschluß für das folgende 
Kalenderjahr die Senate zu bilden und die 
Geschäfte auf diese zu verteilen. Gleichzeitig ist die 
Reihenfolge zu bestimmen, in der die weiteren 
Kommissionsmitglieder bei Verhinderung von Se­
natsmitgliedern als Ersatzmitglieder in die Senate 
eintreten. Der Vorsitzende ist berechtigt, ausnahms­
weise dem zuständigen Senat von diesem zu 
entscheidende Fälle abzunehmen und sie einem 
anderen Senat zuzuweisen, wenn bei einem Senat 
vorübergehend eine so große Anzahl von Fällen zur 
Entscheidung anfällt, daß eine rechtzeitige Ent- . 
scheidung innerhalb der nach § 41 a Abs. 5 
festgesetzten Frist nicht möglich ist. 

Abstimmung und Stellung der Mitglieder 

§ 41 d. (1) Der Senat ist beschlußfähig, wenn alle 
Senatsmitglieder anwesend sind. Der Senat hat mit 
Stimmenmehrheit zU entscheiden. Eine Stimment­
haltung ist unzulässig. Der Vorsitzende hat seine 
Stimme zuletzt <!bzugeben. . 

(2) Die Mitglieder der Berufungskommission sind 
i~ Ausübung dieses Amtes selbständig und unabhän­

. gig. 

(3) Die Bundesregierung hat für die Berufungs­
kommission und die Berufungssenate eine Ge­
schäftsordnung zu erlassen, in der vor allem nähere 
Bestimmungen über die Aufgaben des Kommis­
sionsvorsitzenden, der Vorsitzenden der einzelnen 
Senate sowie des Berichterstatters zu treffen sind. 

Personal- und Sachaufwand 

§ 41 e. (1) Für die Sacherfordernisse der Beru­
fungskommission und für die Besorgung ihrer 

Kanzleigeschäfte hat das Bundeskanzleramt aufzu­
kommen. 

(2) Der Bundeskanzler hat für die Verhandlun­
gen vor der Berufungskommission rechtskundige 
Schriftführer beizustellen. 

(3) Die Mitglieder der Berufungskommission 
haben Anspruch auf Ersatz der Reise(Fahrt)ausla­
gen nach Maßgabe der Reisegebührenvorschrift des 
Bundes. Sie haben ferner Anspruch auf eine dem 
Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergü­
tung, die vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen ist. 

Anwendung des A VG und des Zustellgesetzes 

§ 41 f. (1) Soweit in diesem Abschnitt nicht 
anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren vor de:r 
Berufungskommission 

1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 42 
Abs. 1 und 2, 51 und 51 a, 57, 63 Abs. 1 und 5 
erster Satz zweiter Halbsatz, 64 Abs. 2, 64 a, 
67 abis 68 und 75 bis 80 sowie 

2. das Zustellgesetz, BGBI. Nr. 200/1982, 
anzuwenden. 

(2) Die Kosten für die Tätigkeit der Berufungs­
kommission sind von Amts wegen zu tragen." 

18. Nach § 45 werden folgende §§ 45 a und 45 b 
eingefügt: 

"Mitarbeitetgespräch 

§ 45 a. (1) Der unmittelbar mit der Fachaufsicht 
betraute Vorgesetzte (Vorgesetzter) hat einmal 
jährlich mit jedem seiner Mitarbeiter ein Mitarbei­
tergespräch zu führen. 

(2) Das Mitarbeitergespräch umfaßt zwei Teile: 
1. a) Erörterung des Arbeitszieles der Organisa­

tionseinheit sowie ihrer AufgabensteIlun­
gen im Folgejahr; darauf aufbauend ist der 
wesentliche Beitrag des Mitarbeiters zur 
Aufgabenerfüllung zu vereinbaren. 

b) Sind für das abgelaufene Jahr bereits 
Vereinbarungen getroffen worden, so sind 
sie Grundlage für die Erörterung der 
Aufgabenerfüllung . 

2. Vereinbarung von Maßnahmen, die zur 
Verbesserung oder Erhaltung der Leistung des 
Mitarbeiters notwendig und zweckmäßig sind 
und die dem Mitarbeiter auch im Rahmen 
seiner längerfristigen beruflichen Entwicklung 
eröffnet werden sollen; Auflistung allfälliger 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Mitarbei­
ter auf seinem Arbeitsplatz nicht einbringen 
kann. 

(3) Das Mitarbeitergespräch ist ausschließlich 
zwischen dem Vorgesetzten und seinem Mitarbeiter 
zu führen. 
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(4) Die Ergebnisse der beiden Teile des 
Mitarbeitergespräches sind von einem der Ge­
sprächspartner während des Gespräches kurz 
schriftlich zusammenzufassen und von den' Ge­
sprächspartnern zu unterschreiben. Ist dies mangels 
Übereinstimmung nicht möglich, so ist ein abschlie­
ßender Gesprächstermin festzulegen, dem auf 
Wunsch jedes der Gesprächspartner eine Person 
seines Vertrauens beigezogen werden kann, die 

1. bei Dienststellen im Inland Gleichbehand­
lungsbeauftragter oder Personalvertreter oder 
Behindertenvertrauensperson ist, 

2. bei Dienststellen im Ausland Angehöriger der 
betreffenden Dienststelle ist. 

(5) Je eine Ausfertigung des Ergebnisses des 
ersten Teiles .verbleibt beim Mitarbeiter und bei 
seinem Vorgesetzten. Diese Ausfertigungen dürfen 
nicht weitergegeben werden. 

(6) Je eine Ausfertigung des Ergebnisses des 
zweiten Teiles des Mitarbeitergespräches bleibt 
beim Mitarbeiter und bei seinem Vorgesetzten. Eine 
weitere Ausfertigung ist der personalführenden 
Stelle zuzuleiten und dem Personalakt beizufügen. 

(7) Der nächsthöhere Vorgesetzte ist nachweis­
lich zu verständigen, daß das Mitarbeitergespräch 
stattgefunden hat. 

Teamarbeitsbesprechung 

§ 45 b. (1) Jeweils nach Abschluß der einzelnen 
Mitarbeitergespräche ist mit allen Mitgliedern der 
Organisationseinheit eine Teamarbeitsbesprechung 
durchzuführen. 

(2) Gegenstand dieser Besprechung sind notwen­
dige oder zweckmäßige Maßnahmen zur Erhaltung 
oder zur Verbesserung der Leistung der Organisati­
onseinheit, wie etwa die Qualität des Informations­
flusses und der Koordination, oder Änderungen der 
internen Geschäftseinteilung oder benötigte Sach­
behelfe usw. 

(3) Die notwendigen oder zweckmäßigen Maß­
nahmen sind schriftlich festzuhalten. Soweit diese 
Maßnahmen nicht von den Mitgliedern selbst 
gesetzt werden können, sind sie schriftlich dem 
nächsthöheren Vorgesetzten zur weiteren Veranlas­
sung bekanntzugeben." 

19. § 63 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Beamte ist berechtigt, einen im 
Besonderen Teil für ihn vorgesehenen Amtstitel zu 
führen." 

20. § 63 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 
können mit einem Zusatz geführt werden, der auf 
die Verwendung in einer bestimmten Dienststelle 
hinweist. Dieser Zusatz ist nicht Bestandteil des 
Amtstitels oder der Verwendungsbezeichnung." 

21. § 81 Abs. 1 lautet:. 

,,( 1) Leistungsfeststellung ist die rechtsverbindli­
che Feststellung, daß der Beamte im Beurteilungs­
zeitraum den zu erwartenden Arbeitserfolg 

1. durch besondere Leistungen erheblich über­
schritten, 

2. aufgewiesen oder 
3. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, 

wobei die zweite Ermahnung frühestens drei 
Monate und spätestens fünf Monate nach der 
ersten zu erfolgen hat, nicht aufgewiesen 

hat. Für das Ergebnis dieser Feststellung sind der 
Umfang und die Wertigkeit der Leistungen des 
Beamten maßgebend." ' 

22. Nach § 81 wird folgender § 81 a eingefügt: 

"Beurteilungszeitraum 

§ 81 a. (1) Für eine Leistungsfeststellung nach 
§ 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 ist der Beurteilungszeitraum 
das vorangegangene Kalenderjahr. 

(2) Für eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 
Z 3 gilt als Beurteilungszeitraum der Zeitraum vom 
Tag der ersten nachweislichen Ermahnung bis zu 
dem Tag, der drei Monate nach der zweiten 
nachweislichen Ermahnung liegt." 

23. § 82 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Gilt für den Beamten eine Leistungsfeststel­
lung nach § 81 Abs. 1 Z 3, so ist für den an den 
Beurteilungszeitraum nach § 81 a Abs. 2 anschlie­
ßenden Zeitraum von sechs Monaten eine neuerli­
che Leistungsfeststellung durchzuführen." 

24. Dem § 82 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Wurde über den Beamten eine Leistungsfest­
stellung nach § 81 Abs. 1 Z 3 getroffen und wird 
über ihn eine Versetzung nach § 38 Abs. 3 Z 3 
verfügt, so gilt für ihn ab dieser Versetzung eine 
Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 2." 

25. § 83 Abs. 1 Z 4 lautet: 
,,4. wenn ein Beamter der Verwendungs gruppe 

A2, B, EI, Wl, MBO 2, H2, PT2 (ohne 
Hochschulstudium), PT 3, K 1 oder K 2 eine 
Zulassung zum Aufstiegslehrgang nach' § 23 
Abs.5 des Verwaltungsakademiegesetzes an­
strebt und er sowohl die Reifeprüfung an einer 
höheren Schule abgelegt hat als auch eine 
Bundesdienstzeit von acht Jahren aufweist." 

26. Im § 83 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,26 
Wochen" durch den Ausdruck ,,13 Wochen" 
ersetze. 

27. Dem § 84 Abs. 1 wird folgender Satz 
. angefügt: 

"Im Fall der Z 2 hat der Vorgesetzte den Bericht 
innerhalb des ersten Monats nach Ablauf des 
Beurteilungszeitraumes zu erstatten." 
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28. Im § 86 Abs. 2 wird der Ausdruck "vier 
Wochen" durch den Ausdruck "zwei Wochen" 
ersetzt. 

29. Im § 87 Abs. 1 wird der Ausdruck "acht 
Wochen" durch den Ausdruck "vier Wochen" 
ersetzt. 

30. Im § 87 Abs. 3 und 4 wird der Ausdruck "vier 
Wochen" jeweils durch den Ausdruck "zwei 
Wochen" ersetzt. 

31. Im § 87 Abs.5 wird der Ausdruck "drei 
Monaten" durch den Ausdruck "sechs Woche~" 
ersetzt. 

32. An die Stelle der Überschrift ,,1. Abschnitt 
BEAMTE DER ALLGEMEINEN VERWAL­
TUNG" vor § 136 treten folgende Bestimmungen.: 

,,1. Abschnitt 

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST 

Einteilung 

§ 136. (1) Der Allgemeine Verwaltungs dienst 
umfaßt die Verwendungsgruppen A 1 bis A 7. 

(2) In den Verwendungsgruppen A 1 bis A 5 sind 
neben der Grundlaufbahn folgende Funktionsgrup­
pen für hervorgehobene Verwendungen vorgese­
hen: 

in der Verwendungs gruppe 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 

die Funktionsgruppen 

I bis 9 
I bis 8 
I bis 8 
I und 2 
I und 2 

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 

§ 13 7. (1) Die Arbeitsplätze der Beamten des 
Allgemeinen Verwaltungsdienstes sind auf Antrag 
des zuständigen Bundesministers vom Bundeskanz­
ler zu bewerten und unter Bedachtnahme auf die in 
der Anlage 1 genannten Richtverwendungen einer 
Verwendungsgruppe und innerhalb dieser der 
Grundlaufbahn oder einer Funktionsgruppe zuzu­
ordnen. Bei der Zuordnung zu einer Verwendungs­
gruppe ist auch auf die in der Anlage 1 für diese 
Verwendungsgruppe vorgeschriebenen Ausbil­
dungserfordernisse Bedacht zu nehmen. Die Bewer­
tung und die Zuordnung bedürfen der Zustimmung 
der Bundesregierung. 

(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeord­
nete Arbeitsplätze, die den Wert wiedergeben, der 
ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisato­
rischen Stellung am Tag des Inkrafttretens der 
betreffenden Gesetzesbestimmung zukommt. 

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit 
dem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen an 
das Wissen, die für die Umsetzung des Wissens 
erforderliche Denkleistung und die Verantwortung 
zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu bewerten: 

1. das Wissen nach den Anforderungen 
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung 

erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, 

b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu 
überwachen, zu integrieren oder 'zu 
koordinieren, und 

c) an die Kontakt- und Kommunikationsfä­
higkeit sowie an Führungsqualität und 
Verhandlungsgeschick, 

2. die Denkleistung nach dem Umfang des 
Rahmens, in dem Handeln mehr oder weniger 
exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforde­
rung, Wissen bei der Erfüllung von wiederkeh­
renden bis neuartigen Aufgaben umzusetzen, 

3. die Verantwortung nach dem Grad der 
Bindung an Gesetze, Verordnungen und 
Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang 
einer meßbaren Richtgröße (wie zB Budget­
mittel) und dem Einfluß darauf. 

(4) Sollen durch eine geplante Organisationsmaß­
nahme die für die Bewertung eines Arbeitsplatzes 
maßgebenden Anforderungen veräp.dert werden 
oder haben sich die Anforderungen des Arbeitsplat­
zes in einer für seine Bewertung maßgebenden 
Weise geändert, sind 

1. der betreffende Arbeitsplatz und 
2. alle anderen von dieser Organisationsmaß-

nahme betroffenen Arbeitsplätze 
gemäß Abs. 1 bis 3 neuerlich zu bewerten. Der 
zuständige Bundesminister hat den Bundeskanzler 
von einem solchen Anlaßfall unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen und ihm die erforderlichen 
Unterlagen,zu übermitteln. 

(5) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer 
Verwendungsgruppe ' und innerhalb dieser zur 
Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe 
findet im Stellenplan ihren Niederschlag. 

(6) Der Beamte darf nur auf einem Arbeitsplatz 
verwendet werden, der gemäß den Abs. 1 bis 3 
bewertet, zugeordnet und im Stellenplan ausgewie­
sen ist. 

Ausbildungsphase 

§ 138. (1) Unabhängig von der Zuordnung des 
Arbeitsplatzes zu einer Funktionsgruppe oder zur 
Grundlaufbahn sind die Beamten des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes am Beginn des Dienstverhält­
nisses bis zum Abschluß der Ausbildungsphase in die 
Grundlaufbahn einzustufen. 

(2) Als Ausbildungsphase gelten 
1. in den Verwendungs gruppen A 1 und A 2 die 

ersten vier Jahre, , 
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2. in der Verwendungs gruppe A 3 die ersten 
.. beiden Jahre und 

3. in den Verwendungsgruppen A 4 und A 5 das 
erste Jahr 

des Dienstverhältnisses. 

(3) Mit Zustimmung des Bundeskanzlers können 
1. Zeiten, die der Beamte unmittelbar vor Beginn 

des Dienstverhältnisses in einem anderen 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Ge­
bietskörperschaft zurückgelegt hat, 

2. Zeiten in einem Ausbildungsverhältnis nach 
§ 12 Abs. 2 Z 4 lit. b oder c des Gehaltsgeset­
zes 1956 und 

3. Zeiten einer Tätigkeit oder eines Studiums, die 
nach § 12 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 zur 
Gänze für die Festsetzung des V orrückungs­
stichtages berücksichtigt worden sind, 

auf die Zeit der Ausbildungsphase angerechnet 
werden, soweit sie für die Verwendung des Beamten 
von besonderer Bedeutung und dazu geeignet sind, 
die erforderliche Ausbildungszeit ganz oder teil­
weise zu ersetzen. 

(4) In der Ausbildungsphase sind Beamte nicht zu 
Vertretungstäiigkeiteh heranzuziehen, solange 
nicht zwingende Gründe eine Ausnahme erfordern. 
Probeweise Verwendungen auf wechselnden Ar­
beitsplätzen gelten nicht als eine Vertretungstätig­
keit. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind auf Beamte, die im Wege 
eines Ausschreibungsverfahrens mit einer Leitungs­
funktion betraut sind, nicht anzuwenden. 

Verwendungszdten und Grundausbildungen 

§ 139. (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene 
Zeit einer Verwendung in einer bestimmten 
Verwendungsgruppe gilt auch dann als erbracht, 
wenn sie der Beamte nach Vollendung des 
18. Lebensjahres zurückgelegt hat: 

1. in einer höheren Verwendungsgruppe des 
Allgemeinen Verwaltungs dienstes, 

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwen~ 
dung (Einstufung und Tätigkeit) in einer 
anderen Besoldungsgruppe oder 

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwen­
dung (Einstufung und Tätigkeit) in einem 
Entlohnungsschema nach dem Vertrags be­
dienstetengesetz 1948. 

(2) Dabei entsprechen 
1. die Verwendungsgruppe A und die Entloh­

nungsgruppe a der Verwendungs gruppe A 1, 
2. die Verwendungsgruppe B und die Entloh­

nungsgruppe b der Verwendungsgruppe A 2, 
3. die Verwendungsgruppe C und die Entloh­

nungsgruppe c der Verwendungsgruppe A 3, 
4. die Verwendungsgruppe D und die Entloh­

nungsgruppe d der Verwendungsgruppe A 4 
oder A 5, 

5. die Verwendungsgruppe E und die Entloh­
nungsgruppe e der Verwendungsgruppe A 7, 

6. die Verwendungsgruppe P 1 und die Entloh­
nungsgruppe p 1 der Verwendungs gruppe 
A3, 

7. die Verwendungsgruppe P 2 und die Entloh- . 
nungsgruppe p 2 der Verwendungsgruppe 
A4, 

8. die Verwendungsgruppe P 3 und die Entloh­
nungsgruppe p 3 der Verwendungsgruppe 
A 40derA 5, 

9. die Verwendungsgruppe P 4 und die Entloh­
nungsgruppe p 4 der Verwendungsgruppe 
A6, 

10. die Verwendungsgruppe P 5 und die Entloh­
nungsgruppe p 5 der Verwendungsgruppe 
A7. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch auf die Zeiten 
anzuwenden, in denen der Beamte zwar nicht die 
verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber 
ständig mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes 
betraut war, die dieser Einstufung entsprechen. 

(4) Grundausbildungen für die Verwendungs­
gruppen A, B, C,. D oder P 3 sind einer 
Grundausbildung für die gemäß Abs. 2 vergleich­
bare Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwal­
tungsdienstes gleichzuhalten. 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

§ 140. (1) Für den Allgemeinen Verwaltungs­
dienst ist, soweit im folgenden nicht anderes 
bestimmt wird, die Verwendungsbezeichnung "Be­
amter" vorgesehen. Diese Verwendungsbezeich­
nung kann mit einem Kurzhinweis auf die Art der 
Aufgabenstellung ("für ... ") geführt werden. 

(2) An die Stelle dieser Verwendungsbezeichnung 
treten folgende Amtstitel : 

1. in der Verwendungsgruppe A 1 
a) ab der Gehaltsstufe 11 . . . . . . . . . Oberrat, 
b) abweichend von lit. a in den Funktions­

gruppen 2 bis 4 ab der Gehaltsstufe 14 und 
in den Funktionsgruppen 5 bis 9 ab der 
Gehaltsstufe 13 
an Zentralstellen ... . . . .. Ministerialrat, 
an sonstigen Dien'ststellen ....... Hofrat, 

2. in der Verwendungsgruppe A 2 ab der 
Gehaltsstufe 10: 
a) in der Grundlaufbahn und in den Funk­

tionsgruppen 1 und 2 , . . . . . . . . . Amtsrat, 
b) in den Funktionsgruppen 3 bis 8 

Amtsdirektor, . 
3. in der Verwendurrgsgruppe A 3 ab der 

Gehaltsstufe 10: 
a) in der Grundlaufbahn und in den Funk­

tionsgruppen 1 und 2 •.... Fachinspektor, 
b) in den Funktionsgruppen 3 bis 8 

Fachoberinspektor , 
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4. in der Verwendungsgruppe A 4 ab der 
Gehaltsstufe 1 0: 
a) in der Grundlaufbahn ....... Kontrollor, 
b) in den Funktionsgruppen 1 und 2 

Oberkontrollor, 
5: in der Verwendungsgruppe A 5 ab der 

Gehaltsstufe 10:, ........ Oberamtsassistent, 
6. in den Verwendungsgruppen A 6 und A 7 ab 

der Gehaltsstufe 10: ........ Oberamtswart. 

(3) Abweichend vom Abs. 1 sind für Beamte des 
Allgemeinen Verwaltungs dienstes folgende Ver­
wendungsbezeichnungen vorgesehen: 

für den Leiter der Kabinettsdirektor 
Präsidentschaftskanzlei 

für den Sonderberater Botschafter 
des Bundespräsidenten 
in internationalen 
Angelegenheiten. 

für den Stellvertreter des Kabinettsvizedirektor 
Kabinettsdirektors 

für den Leiter der 
Parlamentsdirektion 

für seine Stellvertreter 

für den Leiter einer 
Sektion in einer 
Zentralstelle, wenn für 
ihn in diesem Abs. keine 
andere Verwendungs­
bezeichnung vorgesehen 
ist 

für den Leiter einer 
Gruppe in einer 
Zentralstelle, wenn für 
ihn in diesem Abs. keine 
andere Verwendungs­
bezeichnung vorgesehen 
ist 

für den Leiter einer 
Abteilung in einer 
Zentralstelle 

für den Leiter eines 
Referats in einer 
Zentralstelle 

für den Leiter des 
Bundesamtes für Eich­
und Vermessungswesen, 
des Bundesdenkmal­
amtes, einer 
Finanzlandesdirektion, 
der Finanzprokuratur, 
des Patentamtes oder des 
Österreichischen 
Statistischen 
Zentralamtes 

Parlamentsdirektor 

Parlamentsvizedirektor 

Sektionschef 

Gruppenleiter 

Abteilungsleiter 

Referatsleiter 

Präsident d. (unter 
Hinzufügung der 
Bezeichnung der 
Behörde) 

für den Stellvertreter des 
Leiters des Bundesamtes· 
für Eich- und 
Vermessungswesen, 
einer Finanzlandes­
direktion, der 
Finanzprokuratur, des 
Patentamtes oder des 
Österreichischen 
Statistischen 
Zentralamtes 

für den Leiter der 
Österreichischen 
Nationalbibliothek, des 
Österreichischen 
Staatsarchivs oder der 
Österreichischen 
Staatsdruckerei 

für den Stellvertreter des 
Leiters der 
Österreichischen 
Nationalbibliothek 

Vize präsident d. (unter 
Hinzufügung der 
Bezeichnung der 
Behörde) 

Generaldirektor d. 
(unter Hinzufügung der 
Bezeichnung der 
Dienststelle) 

Generaldirektor-Stell­
vertreter der 
Österreichischen 
Nationalbibliothek 

für den Leiter der Generaldirektor für die 
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit 
öffentliche Sicherheit 

für den Vorsitzenden des 
Vorstandes der 
Österreichischen 
Postsparkasse 

für die übrigen 
Mitglieder des 
Vorstandes der 
Österreichischen 
Postsparkasse 

für den Leiter der 
Bundespolizeidirektion 
Wien 

für seinen Stellvertreter 

für den Leiter einer 
Sicherheitsdirektion 

für den Leiter des 
Gendarmeriezentral­
kommandos 

für den Leiter einer 
Bundespolizeibehörde 
außerhalb Wiens 

für den Leiter eines 
Bezirkspolizeikommissa­
riates in Wien 

für den Leiter des 
inneren Dienstes des 
Amtes des 
Landesschulrates 
(Stadtschulrates für 
Wien) 

Gouverneur der 
Österreichischen 
Postsparkasse 

Vizegouverneur der 
Österreichischen 
Postsparkasse 

Polizeipräsdient 

Polizeivizepräsident 

Sicherheitsdirektor 

Gendarmeriegeneral 

Polizeidirektor 

Stadthauptmann 

Landesschulratsdirektor 
(Stadtschulratsdirektor) 
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für den Leiter der 
Wasserstraßen direktion, 
der Bundesbaudirektion 
Wien oder einer 
Bundesgebäudeve~al­
tung 

für den Leiter einer 
Berghauptmannschaft 

für den Leiter einer 
Universitätsbibliothek im 
Sinne des § 78 Abs. 5 des 
Universitäts-Organisati­
onsgesetzes, BGBL 
Nr. 805/1993 

für den Leiter einer 
sonstigen Bibliothek, 
eines Archivs, einer 
Anstalt, eines Museums, 
eines Kulturinstitutes 
oder einer größeren oder 
selbständigen Sammlung 

für den Leiter des 
ärztlichen Dienstes bei 
Dienststellen des Bundes 
oder bei der· Bundes­
gendarmerie 

für den Leiter des 
gesamten Kanzlei­
dienstes in einer 
Zentralstelle 

für den Bereiter der 
Spanischen Reitschule 

für den Bereiter der 
Spanischen Reitschule 
in leitender Stellung 

Baudirektor d. (unter 
Hinzufügung der 
Bezeichnung der 
Behörde) 

Berghauptmann 

Bibliotheksdirektor 

Direktor d. (unter 
Hinzufügung der 
Bezeichnung der 
geleiteten Organi­
sationseinheit) 

Chefarzt d. (unter 
Hinzufügung der 
Bezeichnung der 
Dienststelle, oder des 
W ones "Bundes­
gendarmerie") 

Ministerialkanzlei -
direktor 

Bereiter der Spanischen 
Reitschule 

Oberbereiter der 
Spanischen Reitschule 

(4) Beamte, die bei den österreichischen Venre­
tungsbehörden im Ausland oder im höheren 
auswänigen Dienst im Inland Dienst versehen, 
haben für die Dauer dieser Verwendung die ihrer 
Verwendung entsprechende Verwendungsbezeich­
nung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnungen 
sind vom Bundesminister für Auswänige Angele­
genheiten unter Bedachtnahme auf die internatio­
nale Übung und die dienstrechtliche Stellung des 
Beamten durch Verordnung zu bestimmen." 

33. Die bisherigen §§ 136 bis 139 samt Über­
schrIften und der bisherige § 140, dessen Über­
schriften aufgehoben werden, erhalten folgende 
neue Bezeichnungen: 

bisherige Bezeichnung 

§ 136 
§ 137 
§ 137 a 
§ 138 
§ 139 
§ 140 

neue Bezeichnung 

§ 255 Abs. 1 und 2 
§ 256 
§ 257 
§ 258 
§ 259 
§ 255 Abs. 3 

34. An die SteIfe der §§ 141 bis 151 treten 
folgende Bestimm7.mgen: 

"Zeitlich begrenzte Funktionen 

§ 141. (1) Die Arbeitsplätze der Funktionsgrup­
pen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe A 1 sind durch 
befristete Ernennung für einen Zeitraum von jeweils 
fünf Jahren zu besetzen. 

(2) Nach einer befristeten Ernennung sind 
neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestel­
lungen) zulässig. 

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernen­
nung ohne Weiterbestellung und verbleibt der 
Beamte im Dienststand, so ist ihm ein anderer 
Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine Einstufung in die 
Funktionsgruppe 4 der Verwendungsgruppe A 1 
darf dabei nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Beamten unterschritten werden. 

(4) Unterbleibt eine Zuweisung des Arbeitsplatzes 
nach Abs. 3, so ist der Beamte kraft Gesetzes auf 
eine Planstelle der Funktionsgruppe 4 der Verwen­
dungsgruppe A 1 übergeleitet. 

(5) Wird ein im Abs. 1 angeführter Arbeitsplatz 
einem Beamten übertragen, der die Ernennungser­
fordernisse für die Verwendungsgruppe A 1 nicht 
erfüllt, so sind 

1. die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwen­
den, daß an die Stelle 
a) der auf fünf Jahre befristeten Ernennung 

eine auf fünf Jahre befristete Betrauung 
ohne Ernennung und 

b) einer befristeten Weiterbestellung eine 
befristete Weiterbetrauung ohne Ernen­
nung tritt, und 

2. die Abs. 3 und 4 nicht anzuwenden. 

(6) Die erstmalige Übenragung eines Arbeitsplat­
zes an 

1, den Beamten der Verwendungsgruppe A 1 in 
der gemäß Abs. 3 oder 4 anfallenden Funk­
tionsgruppe - ausgenommen die Funktions­
gruppen 7 bis 9 - und 

2. den im Abs. 5 angefühnen Beamten in der 
Verwendungs- und Funktionsgruppe, in die er 
bei Beendigung seiner befristeten Funktion 
ernannt ist, 

ist abweichend von einer allfälligen Ausschreibungs­
pflicht nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 ohne 
Ausschreibung zulässig. 
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(7) In Dienstbereichen, bei denen es gemäß § 41 
nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die 
Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen 
Dienststelle zu versetzen, sind 

1. die Abs. 1, 3 und 4 ausschließlich auf Beamte 
der Verwendungsgruppe A 1 und mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der 
auf fünf Jahre befristeten Ernennung eme 
befristete Betrauung tritt, und 

2. die Abs. 2, 5 und 6 nicht anzuwenden. 

Verwendungsänderung und Versetzung 

§ 141 a. (1) Wird' ein Beamter von seinem 
bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich 
die Bewertung des Arbeitsplatzes gemäß § 3 Abs. 3 
und hat der Beamte in diesen Fällen die Gründe für 
die Versetzung oder Verwendungsänderung nicht 
zu vertreten, darf die nachstehend angeführte 
Einstufung nur mit seiner schriftlichen Zustimmung 
unterschritten werden, wenn er zuvor dieser 
Funktionsgruppe oder einer höheren Funktions­
gruppe derselben Verwendungsgruppe angehört 
hat: 

1. in der Verwendungs gruppe A 1 die Funktions­
gruppe 2, 

2. in der Verwendungs gruppe A 2 die Funktions­
gruppe 3, 

3. in der Verwendungsgruppe A 3 die Funktions­
gruppe 3, 

4. in der Verwendungsgruppe A 4 die Funktions­
gruppe 2. 

(2) Wird dem Beamten, der die Gründe für eine 
solche Versetzung oder Verwendungs änderung 
nicht zu vertreten hat, kein neuer Arbeitsplatz 
zugewiesen, gebührt ihm 

1. die im Abs. 1 Z 1 bis 4 vorgesehene Einstu­
fung, wenn er zuvor dieser Funktionsgruppe 
oder einer höheren Funktionsgruppe dersel­
ben Verwendungsgruppe angehört hat, 

2. in den übrigen Fällen die Grundlaufbahn der 
betreffenden Verwendungsgruppe. . 

(3) Hat der Beamte die Gründe für die 
Versetzung oder die Verwendungsänderung zu 
vertreten, gelten die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, 
daß an die Stelle der im Abs. 1 Z 1 bis 4 angeführten 
Funktionsgruppen die Grundlaufbahn der jeweili­
gen Verwendungsgruppe tritt. 

(4) Gründe, die vom Beamten nicht zu vertreten 
sind, sind insbesondere 

1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie der 

Beamte nicht vorsätzlich herbeigeführt hat. 

(5) Ist der Beamte von einer zeitlich begrenzten 
Funktion im Sinne des § 141 abberufen worden, so 
gelten für ihn anstelle des Abs. 1 Z 1 die 
Wahrungsbestimmungen des § 141 Abs.3 und 4. 

(6) Die Einstufung in eine niedrigere Funktions­
gruppe derselben Verwendungsgruppe ist - ausge­
nommen im Fall des § 41 - ohne schriftliche 
Zustimmung des Beamten nur nach § 141 oder auf 
Grund eines Verfahrens nach den §§ 38 oder 40 
zulässig. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 und 3 
über die Versetzung in den Ruhestand bei 
Dienstunfähigkeit bleiben unberührt. 

(7) Die Zuweisung eines niedriger bewerteten 
Arbeitsplatzes nach den Abs. 1 oder 3 ist abwei­
chend von einer allfälligen Ausschreibungspflicht 
nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 ohne Aus­
schreibung zulässig. Dies gilt nicht für zeitlich 
begrenzte Funktionen. 

Sonderbestimmungen für Beamte des höheren 
Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung an 

Universitäten (Hochschulen) 

§ 141 b. Auf Beamte des höheren Dienstes in 
wissenschaftlicher Verwendung an Universitäten 
(Hochschulen) sind die §§ 155 bis 160, 182 und 183 
insoweit anzuwenden, als dies der Art ihrer 
Verwendung im Sinne der Organisationsvorschrif­
ten entspricht. Bei der Festlegung des Dienstplanes 
ist in sinngemäßer Anwendung des § 181 Abs. 2 auf 
die Aufgaben der Einrichtung und die Notwendig­
keiten des Lehr- und Forschungsbetriebes Bedacht 
zu nehmen. 

2. Abschnitt 

EXEKUTIVDIENST 

Einteilung 

§ 142. (1) Der Exekutivdienst umfaßtdie 
Verwendungs gruppen EI, E 2a, E 2b und E 2c. 

(2) Neben der Grundlaufbahn sind 
1. in der Verwendungsgruppe E 1 die Funktions­

gruppen 1 bis 11 und 
2. in der Verwendungsgruppe E 2a die Funk­

tionsgruppen 1 bis 7 für hervorgehobene 
Verwendungen vorgesehen. 

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 

§ 143. (1) Die Arbeitsplätze der Beamten des 
Exekutivdienstes sind auf Antrag des zuständigen 
Bundesministers vom Bundeskanzler zu bewerten 
und unter Bedachtnahme auf die in der Anlage 1 
genannten Richtverwendungen einer Verwen­
dungsgruppe und innerhalb dieser der Grundlauf­
bahn oder einer Funktionsgruppe zuzuordnen. Bei 
der Zuordnung zu einer Verwendungs gruppe ist 
auch auf die in der Anlage 1 für diese Verwen­
dungsgruppe vorgeschriebenen Ausbildungserfor­
dernisse Bedacht zu nehmen. Die Bewertung und 
die Zuordnung bedürfen der Zustimmung der 
Bundesregierung. 
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(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeord­
. nete Arbeitsplätze, die den Wert wiedergeben, der 
ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisato­
rischen Stellung am Tag des Inkrafttretens der 
betreffenden Gesetzesbestimmung zukommt. 

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit 
dem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen an 
das Wissen, die für die Umsetzung des Wissens 
erforderliche Denkleistung und die Verantwortung 
zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu bewerten: 

1. das Wissen nach den Anforderungen 
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung 

erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, 

b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu 
überwachen, zu integrieren oder zu 
koordinieren, und 

c) an die Kontakt- und Kommunikationsfä­
higkeit sowie an Führungsqualität und 
Verhandlungsgeschick, 

2. die Denkleistung nach dem Umfang des 
Rahmens, in dem Handeln mehr oder weniger 
exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforde­
rung, Wissen bei der Erfüllung von wiederkeh­
renden bis neuartigen Aufgaben umzusetzen, 

3. die Verantwortung nach dem Grad der 
Bindung an Gesetze, Verordnungen und 
Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang 
einer meßbaren Richtgröße (wie zB Budget­
mittel) und dem Einfluß darauf. 

(4) Sollen durch eine geplante Organisationsmaß­
nahme die für die Bewertung eines Arbeitsplatzes 
maßgebenden Anforderungen verändert werden 
oder haben sich die Anforderungen des Arbeitsplat­
zes in einer für seine Bewertung maßgebenden 
Weise geändert, sind 

1. der betreffende Arbeitsplatz und 
2. alle anderen von dieser Organisationsmaß-

nahme betroffenen Arbeitsplätze 
gemäß Abs. 1 bis 3 neuerlich zu bewerten. Der 
zuständige Bundesminister hat den Bundeskanzler 
von einem solchen Anlaßfall unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen und ihm die erforderlichen 
Unterlagen zu übermitteln. 

(5) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer 
Verwendungsgruppe und innerhalb dieser zur 
Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe 
findet im Stellenplan ihren Niederschlag. 

(6) Der Beamte des Exekutivdienstes darf nur auf 
einem Arbeitsplatz verwendet werden, der gemäß 
den Abs. 1 bis 3 bewertet, zugeordnet und im 
Stellenplan ausgewiesen ist. 

Verwendungszeiten und Grundausbildungen 

§ 144. (1) Schreibt die Anlage 1 eine Verwendung 
in einer bestimmten Verwendungsgruppe vor, so 
entsprechen 

1. die Verwendungsgruppe WIder Verwen­
dungsgruppe E 1, 

2. die Verwendungsgruppe W 2 (Dienststufen 1, 
2 oder 3) der Verwendungsgruppe E 2a, 

3. die Verwendungsgruppe W 2 (Grundstufe) 
und die Verwendungsgruppe W 3 (nach 
Absolvierung der Grundausbildung für Wa­
chebeamte) der Verwendungsgruppe E 2b, 

4. die Verwendungsgruppe W 3 (bis zur Absol­
vierung der Grundausbildung für Wachebe­
amte) der Verwendungsgruppe E 2c. 

(2) Die Grundausbildungen für die Verwen­
dungsgruppen E 1 und E 2a sind nach Maßgabe des 
dienstlichen Bedarfes an solchen Beamten abzuhal­
ten. Die Zulassung zu diesen Grundausbildungen ist 
so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung 
getragen wird. 

(3) Verliert ein Beamter während des Grundaus­
bildungslehrganges die für die Zulassungmaßge­
bend gewesene persönliche Eignung und scheidet er 
deshalb aus dem Lehrgang aus, so kann er, wenn er 
diese Eignung wiedererlangt hat, auf Antrag ein 
zweites Mal zu einem Grundausbildungslehrgang 
derselben Art oder zu einem Teil eines solchen 
zugewiesen (zugelassen) werden. 

(4) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere 
Planstelle einer Verwendungsgruppe des Exekutiv­
dienstes vom Nachweis des erfolgreichen Abschlus­
ses einer weiteren Ausbildung abhängig ist, 
bestimmt auf Grund der dienstlichen Erfordernisse 
der zuständige Bundesminister. 

(5) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen 
für die für den Exekutivdienst vorgesehenen 
Grundausbildungen und die Stellvertreter dieser 
Vorsitzenden müssen abweichend vom § 29 Abs. 1 
zweiter Satz der Verwendungsgruppe Al, A, E 1 
oder W 1 oder - wenn solche Beamte nicht zur 
Verfügung stehen - der höchsten verfügbaren 
Besoldungs- oder Verwendungs gruppe angehören. 

(6) Für Wachebeamte vorgesehene Grundausbil­
dungen sind einer Grundausbildung für die gemäß 
Abs. 2 vergleichbare Verwendungsgruppe des Exe­
kutivdienstes gleichzuhalten. 

Dienstzeit 

§ 145. Wird ein Beamter des Exekutivdienstes auf 
Grund einer in Ausübung des Exekutivdienstes 
getroffenen Wahrnehmung zu einer Einvernahme 
als Zeuge vor Gericht oder vor eine Verwaltungsbe­
hörde geladen, so gilt die Zeit der notwendigen 
Anwesenheit bei der betreffenden Behörde als 
Dienstzeit. Diese Zeit beginnt 30 Minuten vor dem 
festgesetzten Ladungstermin und endet 30 Minuten 
nach Beendigung der Zeugeneinvernahme. 
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Amtstitel 

§ 145 a. (1) Für die Beamten des Exekutivdienstes 
sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der 
Verwen­
dungs­
gruppe 

EI 

E2a 

E2b 

E2c 

in der 
Funktions­

gruppe 

3 bis 7 

8 bis 11 

2 

3 bis 7 

3,4 

5 bis 7 

ab der 
Gehalts­

stufe 

5 

10 

13 

16 

14 

12 

11 

10 

15 

14 

4 

Amtstitel 

Leutnant 

Oberleutnant; nach einer 
Wanezeit von vier 
Jahren: 

Hauptmann 

Major 

Oberstleutnant 

Oberst 

Bezirksinspektor 

Gruppeninspektor 

Abteilungsinspektor 

Inspektor 

Revierinspektor 

Inspektor 

(2) In der im Abs. 1 angeführten Wartezeit muß 
der Amtstitel "Oberleutnant" geführt worden sein. 
In diese Wartezeit sind Zeiten nicht einzurechnen, 
während deren die V orrückung in höhere Bezüge 
aufgeschoben oder gehemmt ist. Wird die Zeit der 
Aufschiebung für die V orruckung angerechnet, ist 
der Beamte jedoch so zu behandeln, als ob die 
Rechtsfolge des ersten Satzes nicht eingetreten 
wäre. 

(3) Beamten der Verwendungsgruppe E 2b . 
gebührt 

1. der im Abs. 1 vorgesehene Amtstitel "Revier­
inspektor" jedenfalls erst nach einer im 
Exekutivdienst tatsächlich zurückgelegten 
Dienstzeit von sechs Jahren, 

2. nach einer im Exekutivdienst tatsächlich 
zurückgelegten Dienstzeit von 30 Jahren 
abweichend vom Abs. 1 der Amtstitel "Be­
zirksinspektor" . 

(4) Für die Dauer der Verwendung als Leiter des 
Gendarmeriezentralkommandos oder des General­
inspektorates der Wiener Sicherheitswache kann -
wenn die betreffende Planstelle jedoch nicht mit 
einem Beamten der Besoldungsgruppe "Exekutiv­
dienst" besetzt ist, als Stellvertreter - der Amtstitel 
"General" verliehen werden. 

(5) Beamten der Verwendungsgruppe E 1, die 
einer Einheit im Sinn des § 1 des Bundesverfas-

sungsgesetzes über die Entsendung österreichischer 
Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland auf 
Ersuchen internationaler Organisationen, BGBI. 
Nr.173/1965, angehören und in einer Funktion 
verwendet werden, die im Rahmen dieses Auslands­
einsatzes nach der internationalen Übung die 
Führung eines höheren Amtstitels erfordert, kann 
für die Dauer dieser Verwendung der in ihrer 
Verwendungs gruppe vorgesehene entsprechend hö­
here Amtstitel verliehen werden. 

(6) Soweit in dienst- oder besoldungsrechtlichen 
Vorschriften Rechtsfolgen an die Innehabung 
bestimmter Amtstitel geknüpft werden, ist bei den 
im Abs. 5 angeführten Beamten des Exekutivdien­
stes von jenem Amtstitel auszugehen, der ihnen auf 
Grund ihrer dienstrechtlichen Stellung im Inland 
gebührt hätte. 

Verwendungsänderung und Versetzung 

§ 145 b. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdien­
stes von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen 
oder ändert sich die Bewertung des Arbeitsplatzes 
gemäß § 3 Abs. 3 und hat der Beamte in diesen 
Fällen die Gründe für die Versetzung oder 
Verwendungsänderung nicht zu vertreten, darf die 
nachstehend angeführte Einstufung nur mit seiner 
schriftlichen Zustimmung unterschritten werden, 
wenn er zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer 
höheren Funktionsgruppe derselben Verwendungs­
gruppe angehört hat: 

1. in der Verwendungs gruppe E 1 die Funktions­
gruppe 3, 

2. in der Verwendungsgruppe E 2a die Funk­
tionsgruppe 5. 

(2) Wird dem Beamten des Exekutivdienstes, der 
die Gründe für eine solche Versetzung oder 
Verwendungsänderung nicht zu vertreten hat, kein 
neuer Arbeitsplatz zugewiesen, gebührt ihm 

1. die im Abs. 1 Z 1· oder 2 vorgesehene 
Einstufung, wenn er zuvor dieser Funktions­
gruppe oder einer höheren Funktionsgruppe 
derselben Verwendungs gruppe angehört hat, 

2. in den übrigen Fällen die Grundlaufbahn der 
betreffenden Verwendungsgruppe. 

(3) Hat der Beamte des Exekiltivdienstes die 
Gründe für die Versetzung oder die Verwendungs­
änderung zu vertreten, gelten die Abs. 1 und 2 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle der im Abs. 1 Z 1 
und 2 angeführten Funktionsgruppen die Grund­
laufbahn der jeweiligen Verwendungsgruppe tritt. 

(4) Gründe, die vom Beamten des Exekutivdien­
stes nicht zu vertreten sind, sind insbesondere 

1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie der 

Beamte nicht vorsätzlich herbeigeführt hat. 

(5) Die Einstufung in eine niedrigere Funktions­
gruppe derselben Verwendungsgruppe ist - ausge-
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nommen im Fall des § 41 - ohne schriftliche 
Zustimmung des Beamten des Exekutivdienstes nur 
auf Grund eines Verfahrens nach den §§ 38 oder 40 
zulässig. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 und 3 
über die Versetzung in den Ruhestand bei 
Dienstunfähigkeit bleiben unberührt. 

(6) Die Zuweisung eines niedriger bewerteten 
Arbeitsplatzes nach den Abs. 1 und 3 ist abweichend 
von einer allfälligen Ausschreibungspflicht nach 
dem Ausschreibungsgesetz 1989 ohne Ausschrei­
bung zulässig. 

Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmungen für Beamte der 
Bundesgendarmerie 

§ 145 c. (1) Bei der Bestellung der Disziplinar­
kommission beim Bundesministerium für Inneres ist 
vorzusorgen, daß für die Beamten der Bundesgen­
darmerie besondere Senate gebildet werden können. 
Die Vorsitzenden der Senate müssen nicht rechts­
kundig sein. Zu Mitgliedern der Senate dürfen nur 
Gendarmeriebeamte der Verwendungsgruppen E 1, 
W 1, E 2a und W 2 bestellt werden. 

(2) Zu Disziplinaranwälten und deren Stellvertre­
tern sind Gendarmeriebeamte der Verwendungs­
gruppen E 1 oder W 1 zu bestellen; sie müssen nicht 
rechtskundig sein. 

3. Abschnitt 

MILITÄRISCHER DIENST 

Einteilung 

§ 146. (1) Der Militärische Dienst umfaßt als 
Militärpersonen 

1. die Berufsmilitärpersonen in den Verwen­
dungsgruppen M BO 1, M BO 2, M BUO 1 
und M BUO 2 sowie 

2. die Militärpersonen auf Zeit in den Verwen­
dungsgruppen M ZO 1, M ZO 2, M ZUO 1, 
M ZUG 2 und M ZCh. 

(2) In den VerweIi.du~gsgruppen M BO 1 bis 
M BUO 2 und M ZO 1 bis M ZUG 2 sind neben 
der Grundlaufbahn folgende Funktionsgruppen für 
hervorgehobene Verwendungen vorgesehen: 

in der Venwendungsgruppe 

M BO 1 und M 20 1 
M BO 2 und M 20 2 
M BUO 1 und M 2UO 1 
M BUO 2 und M 2UO 2 

die Funktionsgruppen 

1 bis 9 
1 abis 9 
1 bis 7 
1 und 2 

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 

§ 147. (1) Die Arbeitsplätze der Militärpersonen 
sind auf Antrag des zuständigen Bundesministers 
vom Bundeskanzler zu bewerten und unter 

Bedachtnahme auf die in der Anlage 1 genannten 
Richtverwendungen einer Verwendungsgruppe und 
innerhalb dieser der Grundlaufbahn oder einer 
Funktionsgruppe zuzuordnen. Bei der Zuordnung 
zu einer Verwendungsgruppe ist auch auf die in der 
Anlage 1 für diese Verwendungsgruppe vorge­
schriebenen Ausbildungserfordernisse Bedacht zu 
nehmen. Die Bewertung und die Zuordnung 
bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung. 

(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeord­
nete Arbeitsplätze, die den Wert wiedergeben, der 
ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisato­
rischen Stellung am Tag des Inkrafttretens der 
betreffenden Gesetzesbestimmung zukommt. 

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit 
dem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen an . 
das Wissen, die für die Umsetzung des. Wissens 
erforderliche Denkleistung und die Verantwortung 
zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu bewerten: 

1. die besondere Führungsverantwortung im 
Hinblick auf Ausbildung, Bildung und Füh­
rung von Menschen im Frieden und im 
Einsatz, 

2. das Wissen nach den Anforderungen 
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung 

erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, 

b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu 
überwachen, zu integrieren oder zu 
koordinieren, und 

c) an die Kontakt- und Kommunikationsfä­
higkeit sowie an Führungsqualität und 
Verhandlungsgeschick, 

3. die Denkleistung nach dem Umfang des 
Rahmens, in dem Handeln mehr oder weniger 
exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforde­
rung, Wissen bei der Erfüllung von wiederkeh­
renden bis neuartigen Aufgaben umzusetzen, 

4. die Verantwortung nach dem Grad der 
Bindung an Gesetze, Verordnungen und 
Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang 
einer meßbaren Richtgröße (wie zB Budget­
mittel) und dem Einfluß darauf. 

(4) Sollen durch eine geplante Organisationsmaß­
nahme die für die BeweI'tung eines Arbeitsplatzes 
maßgebenden Anforderungen verändert werden 
oder haben sich die Anforderungen des Arbeitsplat­
zes in einer für seine Bewertung maßgebenden 
Weise geändert, sind 

. 1. der betreffende Arbeitsplatz und 
2. alle anderen von dieser Organisationsmaß-

nahme betroffenen Arbeitsplätze 
gemäß Abs. 1 bis 3 neuerlich zu bewerten und 
zuzuordnen. Der Bundesminister für Landesvertei­
digung hat den Bundeskanzler von einem solchen 
Anlaßfall unverzüglich in Kenntnis zu setzen und 
ihm die erforderlichen Unterlagen zu ilbermitteln. 

(5) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer 
Verwendungsgruppe und innerhalb dieser zur 
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Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe 
findet im Stellenplan ihren Niederschlag. 

(6) Die Militärperson -darf nur auf einem 
Arbeitsplatz verwendet werden, der gemäß den 
Abs. 1 bis 3 bewertet, zugeordnet und im Stellenplan 
ausgewiesen ist. 

Ausbildungsphase 

§ 148. (1) Unabhängig von der Zuordnung des 
Arbeitsplatzes zu einer Funktionsgruppe oder zur 
Grundlaufbahn sind die Militärpersonen am Beginn 
des Dienstverhältnisses bis zum Abschluß der 
Ausbildungsphase in die Grundlaufbahn emzustu­
fen. 

(2) Als Ausbildungsphase gelten 
1. in den Verwendungsgruppen M BO 1, 

M ZO 1, M BO 2 und M ZO 2 die ersten vier 
Jahre, 

2. in den Verwendungsgruppen M BUO 1 und 
M ZUO 1 die ersten beiden Jahre und 

3. in den Verwendungsgruppen M BUO 2 und 
M ZUO 2 das erste Jahr 

des Dienstverhältnisses. 

(3) Diese Zeiten verkürzen sich um Zeiträume 
vorangegangener, über den sechsmonatigen Grund­
wehrdienst hinausgehender militärischer Dienstlei­
stungen. 

(4) Mit Zustimmung des Bundeskanzlers können 
1. Zeiten, die die Militärperson unmittelbar vor 

Beginn des Dienstverhältnisses in einem 
anderen Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft zurückgelegt hat, 

2. Zeiten in einem Ausbildungsverhältnis nach 
§ 12 Abs. 2 Z 4 lit. b oder c des Gehaltsgeset­
zes 1956 und 

3. Zeiten einer Tätigkeit oder eines Studiums, die 
nach § 12 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 zur 
Gänze für die Festsetzung des V orrückungs­
stichtages berücksichtigt worden sind, 

auf die Zeit der Ausbildungsphase angerechnet 
werden, soweit sie -für die Verwendung der 
Militärperson von besonderer Bedeutung und dazu 
geeignet sind, die erforderliche Ausbildungszeit 
ganz oder teilweise zu ersetzen. 

(5) In der Ausbildungsphase sind Militärpersonen 
nicht zu Vertretungstätigkeiten heranzuziehen, 
solange nicht zwingende Gründe eine Ausnahme 
erfordern. Probeweise Verwendungen auf wech­
selnden Arbeitsplätzen gelten nicht als eme 
Vertret,ungstätigkeit. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 sind auf Militärpersonen, die 
im Wege eines Ausschreibungsverfahrens mit einer 
Leitungsfunktion betraut sind, nicht anzuwenden. 

Verwendungszeiten und Grundausbildungen 

§ 149. (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene 
Zeit einer Verwendung in einer bestimmten 
Verwendungsgruppe gilt auch dann als erbracht, 

wenn sie die Militärperson nach Vollendung des 
18. Lebensj ahres zurückgelegt hat: 

1. in einer gleichwertigen oder höheren Verwen­
dung (Einstufung und Tätigkeit) in einer 
anderen Besoldungsgruppe oder 

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwen­
dung (Einstufung und Tätigkeit) in einem 
Entlohnungsschema nach dem Vertragsbe­
dienstetengesetz 1948. 

(2) Dabei entsprechen 
1. die Verwendungsgruppe H 1 der Verwen­

dungsgruppe M BO 1, 
2. die Verwendungsgruppe H 2 der Verwen­

dungsgruppe M BO 2, 
3. die Verwendungsgruppe C und die Entloh-

nungsgruppe c der Verwendungsgruppe 
MBUO 1, 

4. die Verwendungsgruppe D und die Entloh-
nungsgruppe d der Verwendungsgruppe 
M BUO 2, 

5. die Verwendungsgruppe P 1 und die Entloh­
nungsgruppe p 1 der Verwendungsgruppe 
MBUO 1, 

6. die Verwendungsgruppen P 2 und P 3 sowie 
die Entlohnungsgruppen p 2 und p 3 der 
Verwendungsgruppe M BUO 2. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch auf die Zeiten 
anzuwenden, in denen die Militärperson zwar nicht 
die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber 
ständig mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes 
betraut war, die dieser Einstufung entsprechen. 

(4) Grundausbildungen für die Verwendungs­
gruppen H 1, H 2, C - Dienst in Unteroffiziers­
funktion oder D - Dienst in Unteroffiziersfunk­
tion sind einer Grundausbildung für die gemäß 
Abs. 2 vergleichbare Verwendungsgruppe der Be­
rufs militärpersonen gleichzuhalten. 

(5) Die Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe M BO 1 und die Generalstabsausbildung 
sind nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes an 
Militärpersonen abzuhalten. Die Zulassung zur 
Generalstabsausbildung, zur Truppenoffiziersaus­
bildung sowie zu den Grundausbildungen für die 
Verwendungsgruppen M BUO 1 und M BUO 2 ist 
so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung 
getragen wird. 

(6) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere 
Planstelle einer Verwendungs gruppe der Militär­
personen vom Nachweis des erfolgreichen Ab­
schlusses einer weiteren Ausbildung abhängig ist, 
bestimmt auf Grund der dienstlichen Erfordernisse 
der Bundesminister für Landesverteidigung. 

Dienstverhältnis der Berufsmilitärpersonen 

§ 150. Die §§ 10 bis 12 sind auf Berufsmilitärper­
sonen mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

1. die Zeit des Präsenzdienstes sowie Zeiten in 
einem Dienstverhältnis als Militärperson auf 
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Zeit in die provisorische Dienstzeit einzurech­
nen sind und 

2. im § 12 Abs. 5 an die Stelle von zwei Jahren 
drei Jahre treten. 

Dienstverhältnis als Militärperson auf Zeit 

§ 151. (1) Militärpersonen auf Zeit stehen in 
einem zeitlich begrenzten öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis in der Dauer von drei Jahren. Die 
§§ 13, 15 und 16 sind nicht anzuwenden. § 14 ist 
ausschließlich im Falle eines Dienstunfalles oder 
einer Berufskrankheit anzuwenden. 

(2) Das Dienstverhältnis endet durch Ablauf der 
Bestellungsdauer. Eine zweimalige Weiterbestel­
lung in der Dauer von jeweils drei Jahren bis zur 
Gesamtdauer des Dienstverhältnisses von neun 
Jahren ist zulässig. 

(3) Das Dienstverhältnis endet jedoch jedenfalls 
1. spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem die 

Militärperson auf Zeit das 40. Lebensjahr 
vollendet oder 

2. durch die Übernahme in ein vertragliches 
Dienstverhältnis zum Bund oder zu emer 
anderen Gebietskörperschaft oder 

3. aus den im § 20 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 7 
angeführten Gründen. 

(4) Das Dienstverhältnis der Militärperson auf 
Zeit kann von der Dienstbehörde mit Bescheid 
gekündigt werden. Kündigungsgründe sind: 

1. auf Grund militärärztlichen Gutachtens fest­
gestellter Mangel der körperlichen oder 
geistigen Eignung, 

2. uribefriedigender Arbeitserfolg, 
3. pflichtwidriges Verhalten, 
4. Bedarfsmangel. 

in der in der ab der Gehaltsstufe Verwendungsgruppe Funktionsgruppe 

5 

- 10 
1 9 
2 bis 8 8 

1 12 
2 und 3 11 
4 bis 8 10 

MBO 1 1 15 
2 und 3 14 
4 13 
5 bis 8 12 

(5) Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines 
Kalendermonates zu enden und beträgt nach einer 
Dauer des Dienstverhältnisses von weniger als 
zwei Jahren einen Monat, von zwei Jahren zwei 
Monate und von vier Jahren drei Monate. Der 
Dauer des Dienstverhältnisses ist die Dauer des 
Präsenzdienstes zuzurechnen. Die §§ 10 bis 12 
sind auf Militärpersonen auf Zeit nicht anzuwen­
den. 

(6) Wird eine Militärperson auf Zeit unmittelbar 
auf eine Planstelle einer Verwendungsgruppe 
ernannt, die nicht für Militärpersonen auf Zeit 
vorgesehen ist, so tritt dadurch keine Beendigung, 
sondern eine Änderung ihres Dienstverhältnisses als 
Beamter ein. 

(7) Militärpersonen auf Zeit, die nach Ablauf der 
zulässigen Gesamtdauer des Dienstverhältnisses 
oder wegen eines im Dienst erlittenen Unfalles aus 
dem Dienstverhältnis ausscheiden, sind in den ersten 
vier Jahren nach Beendigung des Dienstverhältnis­
ses im Falle der Bewerbung um eine Planstelle einer 
Verwendungsgruppe, die nicht für Militärpersonen 
auf Zeit vorgesehen ist, vorzugsweise zu berücksich­
tigen, wenn sie für die angestrebte Planstelle gleich 
geeignet sind wie die übrigen Bewerber. 

(8) Durch VerordnUng der Bundesregierung 
kann bestimmt werden, daß auf bestimmte Planstel­
len der Bundesverwaltung nur Personen ernannt 
werden dürfen, auf die Abs. 7 zutrifft." 

35. § 152 erhält die Bezeichnung,,§ 153". Vor der 
Überschrift zum 5. Abschnitt werden folgende 
§§ 152 bis 152 deingefügt: 

"Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für 
Berufsmilitärpersonen 

§ 152. (1) Für die Berufsmilitärpersonen sind 
folgende Amtstitel vorgesehen: 

sonstige Voraussetzungen Amtstitel 

Oberleutnant 

Hauptmann 

Major 

Oberstleutnant 

Oberst 

3 18 Abteilungsleiter in der Zen-
tralstelle 

4 17 Brigadier 
5 16 
6 bis 8 15 

9 General 
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in der in der ab der Gehaltsstufe sonstige Voraussetzungen Amtstitel 
Verwendungsgruppe Funktionsgruppe 

Leutnant 

5 Oberleutnant 

1 a 8 
Hauptmann 1 b bis 9 7 

1 a 15 
1 b 14 
2 12 Major 
3 11 

M BO 2 4 bis 9 10 

2 18 
3 16 

Oberstleutnant 
4 und 5 14 
6 bis 9 13 

5 18 
6 17 

Oberst 
7 16 
8 und 9 IS 

9 18 Brigadier 

Stabswachtmeister 

- 12 
1 10 Oberstabswachtmeister 
2 9 
3 bis 7 8 

- 17 
MBUOI 1 15 

2 13 Offiziersstellvertreter 
3 und 4 12 
S bis 7 11 

2 IS Zugskjlmmandant 

3 und 4 IS Vizeleutnant 

5 bis 7 14 

Wachtmeister 

acht Jahre in den Verwen-
6 dungsgruppen MBU02 

MBU02 oder M ZUG 2 

positiver Abschluß der Oberwachtmeister 

Grundausbildung für die - Verwendungsgruppe 
MBUO 1 

(2) Den im Abs. 1 für die Verwendungsgruppe 
M BO 1 vorgesehenen Amtstiteln (außer Brigadier 
und General) ist je nach Verwendung die 
Bezeichnung "des Generalstabsdienstes" , ,des In­
tendanzdienstes", "des höheren militärtechnischen 
Dienstes" oder "des höheren militärfachlichen 
Dienstes" hinzuzufügen. 

(3) Für die als Militärärzte, Militärapotheker 
oder Militärtierärzte verwendeten Berufsmilitärper­
sonen sind Amtstitel vorgesehen, die sich aus dem im 
Abs. 1 angeführten Amtstitel und - an Stelle des im 
Abs. 2 angeführten Bestandteiles dieses Amtstitels 
- aus dem Zusatz " ... arzt", " ... apotheker" oder 
" ... veterinär" zusammensetzen. Für den mit der 
Führung der militärmedizinischen Agenden im 
Bundesministerium für Landesverteidigung betrau­
ten Militärarzt (Heeressanitätsch~f) ist die V erwen-

dungsbezeichnung "Divisionär" vorgesehen. Für an 
Krankenanstalten verwendete Militärärzte sind 
folgende Verwendungsbezeichnungen vorgesehen: 

1. ,,Ärztlicher Leiter d." (unter Hinzufügung der 
Bezeichnung der Krankenanstalt) für Leiter 
einer Krankenanstalt, 

2. "Primararzt d." (unter Hinzufügung der 
Bezeichnung der Krankenanstalt) für Leiter 
einer Krankenabteilung im Sinne des § 18 
Abs. 6 des Ärztegesetzes 1984, 

3. "Oberarzt" für sonstige Fachärzte an einer 
Krankenanstalt. 

(4) Berufsmilitärpersonen der V erwendungs­
gruppe M BUO 2 haben nach einer im militärischen 
Dienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 

2 
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30 Jahren abweichend vom Abs. 1 den Amtstitel 
"Stabswachtmeister" zu führen. 

(5) Für die als Militärseelsorger verwendeten 
Berufsmilitärpersonen sind abweichend vom Abs. 1 
folgende Amtstitel vorgesehen: 

in den sonstige Voraussetzung Amtstitel Gehaltsstufen 

1 bis 4 Militärkaplan 

5 bis 7 Militärkurat 

8 und 9 Militäroberkurat 

10 und 11 römisch-katholischer 
Militärseelsorger 

Militärsuperior 

10 und 11 evangelischer Militärseel- Militäroberpfar-
sorger rer 

12 bis 19 Militärdekan 

Generalvikar des Militär- Militärgeneral-
bischofs vikar 

Leiter der Evangelischen Militärsuperin-
Militärsuperintendentur tendent 

(6) Als Verwendungsbezeichnung . haben zu 
führen: 

1. Berufsmilitärpersonen der Verwendungs­
gruppe M BO 2, denen auf Dauer ein 
Arbeitsplatz der Verwendungs gruppe M BO 1 
zugewiesen wird, jenen Amtstitel, der für eine 
Berufsmilitärperson der Verwendungsgruppe 
M BO 1 in der entsprechenden Gehaltsstufe 
auf diesem Arbeitsplatz vorgesehen ist, 

2. Berufsmilitärpersonen der Verwendungs­
gruppe M BUO 1, denen auf Dauer ein 
Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe M BO 2 
zugewiesen wird, jenen Amtstitel, der sich bei 
Zuweisung eines Arbeitsplatzes der Funktions­
gruppe 7 der Verwendungsgruppe M BUOl 
ergeben würde, 

3. Berufsmilitärpersonen der Verwendungs­
gruppe M BUO 2, denen auf Dauer ein 
Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe 
M BUO 1 zugewiesen wird, jenen Amtstitel, 
der für eine Berufsmilitärperson der Verwen­
dungsgruppe M BUO 1 in der entsprechenden 
Gehaltsstufe auf diesem Arbeitsplatz vorgese­
hen ist. 

(7) Wird einer Berufsmilitärperson ein Arbeits~ 
platz zugewiesen, auf dem sie einen niedrigeren 
Amtstitel als den bisherigen zu führen hätte, ist der 
bisherige höhere Amtstitel weiter zu führen, wenn er 
auch auf dem neuen Arbeitsplatz durch V orrückuJ)g 
erreicht werden kann. 

(8) Berufsmilitärpersonen haben während der 
Truppenoffiziersausbildung an der Theresianischen 
Militärakademie die Verwendungsbezeichnung 
"Fähnrich" zu führen. 

(9) Für Berufsmilitärpersonen sind folgende 
Verwendungsbezeichnungen vorgesehen: 

1. "Korpskommandant" für die Sektionsleiter im 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
(mit Ausnahme des Generaltruppeninspek­
tors), den Kommandanten der Landesverteidi­
gungsakademie, den Stellvertreter des Gene­
raltruppeninspektors und die Korpskomman­
danten, 

2. "Divisionär" für den Adjutanten des Bundes­
präsidenten, den Chef des Kabinetts des 
Bundesministers für Landesverteidigung, die 
Leiter von Gruppen im Bundesministerium für 
Landesverteidigung, den Leiter des Amtes für 
Wehrtechnik, den Leiter des Heeres-Bau- und 
Vermes'sungsamtes, den Leiter des Heeres­
Materialamtes, den Leiter des Heeres-Nach­
richtenamtes, den Leiter des Abwehramtes, 
den Leiter des Heeres-Datenverarbeitungsam­
tes, den Kommandanten der Theresianischen 
Militärakademie, die Divisionskommandan­
ten, die Stellvertreter der Korpskommandan­
ten und die Militärkommandanten. 

(10) Militärpersonen, die gemäß den §§ 1 bis 1 b 
des Bundesverfassungsgesetzes über die Entsendung 
von Personen und Einheiten zur Hilfeleistung in das 
Ausland auf Ersuchen internationaler Organisa­
tionen entsendet sind und in einer Funktion 
verwendet werden, haben für die Dauer dieser 
Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende 
Verwendungsbezeichnung zu führen. Diese Ver­
wendungsbezeichnungen sind vom Bundesminister 
für Landesverteidigung unter Bedachtnahme auf die 
internationale Übung und die vorgesehene Verwen­
dung der Militärperson durch Verordnung' zu 
bestimmen. 

(11) Soweit in dienst- oder besoldungsrechtlichen 
Vorschriften Rechtsfolgen an die Innehabung 
bestimmter Amtstitel geknüpft werden, ist bei den in 
Abs. 10 angeführten Berufsmilitärpersonen von 
jenem Amtstitel auszugehen, der ihnen auf Grund 
ihrer dienstrechtlichen Stellung im Inland gebührt 
hätte. 

(12) Abs. 10 Satz 1 und Abs. 11 gelten auch für 
Berufsmilitärpersonen der Verwendungsgruppe 
M BO 1, die im Ausland als Militärattache verwen­
det werden. Verwendungsbezeichnungen für Mili­
tärattaches sind in jedem Einzelfall im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzler zu bestimmen. 

Amtstitel und Verwendungs bezeichnungen für 
Militärpersonen auf Zeit 

§ 152 a. (1) Für Militärpersonen auf Zeit sind 
folgende Amtstitel vorgesehen: . 
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in der 
Verwendungsgruppe 

in der 
Funktionsgruppe ab der Gehaltsstufe sonstige Voraussetzungen Amtstitel 

MZO 1 

M ZO 2 

MZUO 1 

MZU02 

MZCh 

1 
2 bis 7 

1 
2 und 3 
4 bis 7 

5 bis 7 

1 a 
1 b bis 9 

·2 
3 
4 bis 9 

1 
2 
3 bis 7 

3 und 4 
5 bis 7 

5 

10 
9 
8 

12 
11 
10 

12 

5 

8 
7 

12 
11 
10 

12 
10 
9 
8 

12 
11 

6 

4 

acht Jahre in den Verwen­
dungsgruppen M BUO 2 
oder MZUO 2 

positiver Abschluß der 
Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe 
MBUOl 

positiver Abschluß des I. 
und II. Abschnittes der 
Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe 
MBU02 

fünf Jahre in der Verwen­
dungsgruppe M ZCh 

Oberleutnant 

Hauptmann 

Major 

Oberstleutnant 

Oberst 

Leutnant 

Hauptmann 

Major 

Stabswachtmeister 

Oberstabswachtmeister 

Offiziersstellvertreter 

Wachtmeister 

Oberwachtmeister 

Korporal 

Zugsführer 

(2) § 152 Abs. 2, 3 und 5 bis 12 ist anzuwenden. Militärperson im Dienststand, so ist ihr ein anderer 
Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine. Einstufung in die 
Funktionsgruppe 4 der Verwendungsgruppe 
M BO 1 oder M ZO 1 darf dabei nur mit 
schriftlicher Zustimmung der Militärperson unter­
schritten werden. 

Zeitlich begrenzte Funktionen 

§ 152 b. (1) Die Arbeitsplätze der Funktionsgrup­
pen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe M BO 1 und 
der Funktionsgruppe 7 der Verwendungsgruppe 
M ZO 1 sind durch befristete Ernennung für einen 
Zeitraum von jeweils fünf Jahren zu besetzen. 

(2) Nach einer befristeten Ernennung sind 
neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestel­
lungen) zulässig. 

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernen­
nung ohne Weiterbestellung und verbleibt die 

(4 ) Unterbleibt eine Zuweisung des Arbeitsplatzes 
nach Abs. 3, so ist die Militärperson kraft Gesetzes 
auf eine Planstelle der Funktionsgruppe 4 der 
Verwendungsgruppe M BO 1 oder M ZO 1 über­
geleitet. 

(5) Wird ein im Abs. 1 angeführter Arbeitsplatz 
einer Militärperson übertragen, die die Ernennungs­
erfordernisse für die Verwendungs gruppe M BO 1 
oder M ZO 1 nicht erfüllt, so sind 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 19 von 334

www.parlament.gv.at



20 1577 der Beilagen 

1. die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwen­
den, daß an die Stelle 
a) der auf fünf Jahre befristeten Ernennung 

eine auf fünf Jahre befristete Betrauung 
ohne Ernennung und 

b) einer befristeten Weiterbestellung eine 
befristete 'Weiterbetrauung ohne Ernen­
nung tritt, und 

2. die Abs. 3 und 4 nicht anzuwenden. 

(6) Die erstmalige Übenragung eines Arbeit-splat­
zes an 

'I. die Militärperson der Verwendungsgruppen 
M BO 1 oder M ZO 1 in der gemäß Abs. 3 
oder 4 anfallenden Funktionsgruppe 
ausgenommen die Funktionsgruppen 7 bis 9 -
und 

2. die im Abs. 5 angefühne Militärperson in der 
Verwendungs- und Funktionsgruppe, in die 
sie bei Beendigung ihrer befristeten Funktion 
ernannt ist, 

ist abweichend von einer allfälligen Ausschreibungs­
pflicht nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 ohne 
Ausschreibung zulässig, 

Verwendungsänderung und Versetzung 

§ 152 c. (1) Wird eine Militärperson von ihrem 
bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich 
die Bewertung des Arbeitsplatzes gemäß § 3 Abs. 3 
und hat die Militärperson in diesen Fällen die 
Gründe fÜr die Versetzung oder V erwendungsän­
derung nicht zu vertreten,. darf die nachstehend 
angefühne Einstufung nur mit schriftlicher Zustim­
mung der Militärperson unterschritten werden, 
wenn sie zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer 
höheren Funktionsgruppe derselben Verwendungs­
gruppe angehön hat: 

1. in den Verwendungsgruppen M BO 1 und 
MZO 1 die Funktionsgruppe 2, 

2. in den Verwendungs gruppen M BO 2 und 
M ZO 2 die Funktionsgruppe 3, 

3. in den Verwendungsgruppen M BUO 1 und 
M ZUG 1 die Funktionsgruppe 3, 

4. in den Verwendungsgruppen M BUO 2 und 
M ZUG 2 die Funktionsgruppe 2. 

(2) Wird der Militärperson, die die Gründe für 
eine solche Versetzung oder Verwendungsände­
rung nicht zu venreten hat, kein neuer Arbeitsplatz 
zugewie,sen, gebühn ihr 

1. die im Abs. 1 vorgesehene Einstufung, wenn 
die Militärperson zuvor dieser Funktions­
gruppe oder einer höheren Funktionsgruppe 
derselben Verwendungsgruppe angehön hat, 

2. in den übrigen Fällen die Grundlaufbahn der 
betreffenden Verwendungsgruppe. 

(3) Hat die Militärperson die Gründe für die 
Versetzung oder die Verwendungs änderung zu 
venreten, gelten die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, 
daß an die Stelle der im Abs. 1 Z 1 bis 4 angefühnen 

Funktionsgruppen die Grundlaufbahn der jeweili­
gen Verwendungsgruppe tritt. 

(4) Gründe, die von der Militärperson nicht zu 
venreten sind, sind insbesondere 

1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie die 

Militärperson nicht vorsätzlich herbeigeführt 
hat. 

(5) Ist die Militärperson von einer zeitlich 
begrenzten Funktion im Sinne des § 152 b abberu­
fen worden, so gelten für sie anstelle des Abs. 1 Z 1 
die Wahrungsbestimmungen des § 152 b Abs.3 
und 4. 

(6) Die Einstufung in eine niedrigere Funktions­
gruppe derselben Verwendungsgruppe ist - ausge­
nommen im Fall des § 41 - ohne schriftliche 
Zustimmung der Militärperson nur nach § 152 b 
oder auf Grund eines Verfahrens nach den §§ 38 
oder 40 zulässig. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 
und 3 über die Versetzung in den Ruhestand bei 
Dienstunfähigkeit bleiben unberührt. 

(7) Die Zuweisung eines niedriger bewerteten 
Arbeitsplatzes nach den Abs. 1 und 3 ist abweichend 
von einer allfälligen Ausschreibungspflicht nach 
dem Ausschreibungsgesetz 1989 ohne Ausschrei­
bung zulässig. Dies gilt nicht für zeitlich begrenzte 
Funktionen. 

'Disziplinarrecht 

§ 152 d. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem 
Anwendungsbereich des Heeresdisziplinargesetzes 
1994 unterliegenden Militärpersonen nicht anzu­
wenden." 

35 a. Nach § 153 wird folgender § 153 a einge­
fügt: 

,,§ 153 a. (1) In der Zentralstelle des Bundesmini­
steriums für Justiz können die Planstellen der 
Verwendungsgruppe A 1 nach Maßgabe der folgen­
den Zuordnung mit Staatsanwälten besetzt werden: 

1. Funktionsgruppe 6: Leitender Staatsanwalt 
nach § 44 Abs. 2 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956, 

2. Funktionsgruppe 5: Leitender Staatsanwalt 
nach § 44 Abs. 2 Z 2 des Gehaltsgesetzes 1956, 

3. Funktionsgruppe 4: Oberstaatsanwalt, 
4. Funktionsgruppe 3: Staatsanwalt, 
5. Funktionsgruppe 2: Staatsanwalt. 

(2) § 44 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 ist 
1. auf die in Abs. 1 Z 4 angeführten Staatsan­

wälte mit Ausnahme der Wortgruppen " , die 
bei einer Justizbehörde in den Ländern 
verwendet werden," und ,,- beginnend mit 
der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe I -" 
anzuwenden, 

2. auf die übrigen in Abs. 1 angeführten Staats­
anwälte nicht anzuwenden. 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 21 

(3) Auf die Ausschreibung der Planstellen nach 
Abs.1 sind § 16 Abs. 1 und 2, die §§ 17 bis 19, § 20 
Abs.1,§21Abs.1,5und6Z 1,§22,§24,§25,§27 
und § 28 des Staatsanwaltschaftsgesetzes anzuwen­
den. 

(4) Die Besetzung einer Planstelle in der 
Funktionsgruppe4 mit einem Staatsanwalt hat zur 
Voraussetzung, daß der Betreffende eine achtj äh­
rige Praxis als Richter oder Staatsanwalt aufweist. 
Die Besetzung einer Planstelle in den Funktions­
gruppen 2 und 3 mit einem Staatsanwalt hat zur 
Voraussetzung, daß der Betreffende eine einjährige 
Praxis als Richter bei einem Gericht oder als 
Staatsanwalt bei einer Staatsanwaltschaft und eine 
zweijährige Praxis in der Zentralleitung aufweist. 

(5) Die für die Funktionsgruppen 2 bis 6 der 
Verwendungsgruppe A 1 in Betracht kommenden 
Bestimmungen der §§ 35 und 36 des Gehaltsgesetzes 
1956 und der §§ 137 und 141 a dieses Bundesgeset­
zes sind auf die im Abs. 1 angeführten Staatsanwälte 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß Bezugnahmen 
auf die Funktionsgruppen 2, 3, 4, 5 oder 6 der 
Verwendungsgruppe A 1 auch die gemäß Abs. 1 der 
entsprechenden Funktionsgruppe zugeordneten 
Verwendungen umfassen." 

36. § 169 Abs. 1 Z 6 lautet: 
,,6. die §§ 38, 39, 40 und 41 bis 41 f (Verwen­

dung)," 

37. § 187 Abs. 2 Z 1 lautet: 
,,1. § 11 Abs. 3 (Einrechnung von Zeiten in das 

provisorische Dienstverhältnis)," 

38. Nach § 213 wird folgender § 213 a eingefügt: 

"Mitarbeitergespräch und Teamarbeitsbesprechung 

§ 213 a. Die §§ 45 a und 45 b sind auf Lehrer 
nicht anzuwenden." 

39. Im § 229 Abs. 4 wird die Zitierung "Anlage 1 
Z 1.1 'f durch die Zitierung "Anlage 1 Z 1.12" 
ersetzt. 

40. § 230 a Abs. 2 Satz 2 entfällt. 

41. Nach der Überschrift für den 2. Abschnitt des 
Schlußteiles wird folgender § 233 samt Überschrif­
ten eingefügt: 

,,1. Unterabschnitt 

ALLGEMEINE 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Definitivstellung 

§ 233. (1) Definitivstellungsverfahren von Beam­
ten, deren provisorisches Dienstverhältnis vor dem 
1. Jänner 1995 begonnen hat, sind nach den 
bisherigen Vorschriften zu Ende zu führen. 

(2) Die Definitivstellungserfordernisse des § 11 
Abs. 1 Z 2 in der ab 1. Jänner 1995 geltenden 

Fassung gelten als erfüllt, wenn der Beamte an 
diesem Tag unter Berücksichtigung des§ 11 Abs. 2 
bis 6 in der am Tag davor geltenden Fassung eine 
Dienstzeit von vier Jahren im provisorischen 
Dienstverhältnis aufweist." 

42. Die bisherigen §§ 233 bis 248 erhalten 
folgende neue Bezeichnungen: 

bisherige Bezeichnung neue Bezeichnung 

§§ 233 bis 235 §§ 234 bis 236 
§ 236 § 240 
§ 236 a § 241 
§ 237 § 242 
§ 238 § 243 
§ 239 § 246 
§ 240 § 248 
§ 240 a § 249 
§ 240 b § 250 
§ 240 c § 251 
§§ 241 bis 248 §§ 273 bis 280 

43. § 234 lautet: 

"Ernennungserfordernisse und 
DefmitivsteUungserfordernisse 

§ 234. (1) Die in der Anlage 2 angeführten 
Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften gelten so 
lange als Bundesgesetze weiter, bis die auf Grund 
des § 24 Abs. 5 für die betreffenden Verwendungen 
erlassenen Verordnungen in Kraft treten. Auf die in 
der Anlage 2 angeführten Ausbildungs- und Prü­
fungsvorschriften sind § 24 Abs. 7, § 25 Abs. 1 bis 3 
und die §§ 28 bis 35 und 275 dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden. 

(2) Bei der Anwendung des § 33 Abs. 8 sind die 
bisherige und die entsprechende neue Dienstprü­
fung als selbe Dienstprüfung anzusehen. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der für die betreffenden 
Verwendungen vorgesehenen neuen Verordnungen 
nach § 24 Abs.5 gelten noch folgende Erforder­
nIsse: 

1. im' höheren auswärtigen Dienst für die 
Zulassung zur Dienstprüfung eine einjährige 
Verwendung im auswärtigen Dienst, 

2. im rechtskundigen Dienst und höheren 
technischen Dienst im Patentamt für die 
Zulassung zur Dienstprüfung eine dreijährige 
Verwendung in diesem Dienst, wobei auf den 
dreijährigen Zeitraum Zeiten einer einschlägi­
gen Praxis bis zum Höchstausmaß von 
eineinhalb Jahren anzurechnen sind, 

3. im rechtskundigen Dienst im Patentamt 
Entfall der Grundausbildung bei Eignung des 
Beamten zum Richteramt oder zum Rechtsan­
waltsberuf, 

4. im höheren schulpsychologischen Dienst 
a) für die Zulassung zur Dienstprüfung eine 

einjährige Verwendung im höheren schul­
psychologischen Dienst, 
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b) Entfall der Grundausbildung bei Zurückle­
gung einer mindestens dreijährigen ' Lehr­
praxis in einer den Verwendungsgruppen 
L PA, L 1 oder L 2 entsprechenden Ver­
wendung, 

5. im höheren technischen Dienst im Eich- und 
Vermessungswesen für die Zulassu ng zur 
Dienstprüfung eine einjährige Verwendung in 
diesem Dienst, 

6. im gehobenen Dienst bei Gericht Ersatz der 
Gerichtskanzleiprüfung durch die erfolgreich 
abgelegte Prüfung für den Kanzleidienst oder 
die erfolgreich abgelegte Prüfung für den 
mittleren Dienst in der Finanzverwaltung, 

7. im gehobenen sozialen Betreuungsdienst Er­
satz der Dienstprüfung durch die Absolvie­
rung einer Akademie für Sozialarbeit, einer 
früheren Lehranstalt für gehobene Sozialbe­
rufe, 

8. im Fachdienst der Bewährungshilfe und 
Fürsorgefachdienst Ersatz 
a) der Grundausbildung und 
b) der nach Vollendung des 18.Lebensjahres 

im Dienst einer inländischen Gebietskör­
perschaft zurückgelegten Verwendung, 
die zumindest dem Mittleren Dienst 
entspricht, 

durch die erfolgreiche Absolvierung einer 
Fachschule für Sozialarbeit (Fürsorgeschule), 

9. im Zollfachdienst Ersatz der Dienstprüfung 
durch die Fachprüfung für Zollwachebeamte 
oder die frühere Erste Fachprüfung für die 
Zollwache." 

44. § 235 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Das Studium an der Hochschule für 

Welthandel ist bei Beamten der Verwendungsgrup­
pen Al, A, M BO 1, M ZO 1 und H 1 auch durch 
die Erwerbung des akademischen Grades eines 
Diplomkaufmannes als vollendet anzusehen, wenn 
der Beamte diesen akademischen Grad vor dem 
1. Jänner 1960 erworben und überdies das zweise­
mestrige Aufbaustudium an einer Hochschule für 
Welthandel absolviert hat." 

45. Im § 236 Abs. 2 wird die Zitierung ,,§§ 233 
und 234" durch die Zitierung ,,§§ 234 und 235" 
ersetzt. 

46. Nach § 236 werden folgende §§ 237 bis 239 
eingefügt: 

"Versetzung 
§ 237. Am 1. Jänner 1995 anhängige Verset­

zungsverfahren, die nach § 38 in der bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 1994 geltenden Fassung eingelei­
tet worden sind, sind nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende zu führen. 

Verwendungsänderung 

§ 238. Am 1, Jänner 1995 anhängige Verwen­
dungsänderungsverfahren, die nach § 40 in der bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 1994 geltenden 

Fassung eingeleitet worden sind, sind nach den 
bisherigen Vorschriften zu Ende zu führen. 

Berufungskommission 
§ 239. Die §§ 41 abis 41 f sind auf Berufungen 

gegen Bescheide, die in vor dem 1. Jänner 1995 
eingeleiteten Verfahren in Angelegenheiten der 
§§ 38 und 40 erlassen worden sind, nicht anzuwen­
den." 

47. § 242 lautet: 

"Leistungsfeststellung 
§ 242. (1) Am 1. Jänner 1995 anhängige Lei­

stungsfeststellungsverfahren, die nach den §§ 81 bis 
90 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 
geltenden Fassung eingeleitet worden sind, sind 
nach den bisherigen Vorschriften zu Ende zu 
führen. 

(2) Auf Beamte, über die gemäß § 81 Abs. 1 Z 3 
die Feststellung getroffen worden ist, daß sie den 
von ihnen zu erwartenden Arbeitserfolg nicht 
aufweisen und für die diese Feststellung am 
1. Jänner 1995 gültig ist, sind die §§ 22 und' 81 bis 90 
in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 
geltenden Fassung weiter anzuwenden." 

48. Nach § 243 werden folgende §§ 244 und 245 
eingefügt: 

,,2. Unterabschnitt 

ALLGEMEINER VERWAL11JNGSDIENST 

Zeitlicher Geltungsbereich 
§ 244. (1) Ernennungen und Überleitungen sind 

zulässig: 
1. in die Verwendungsgruppen A 3 bis A 7-

frühestens mit Wirkung vom 1. Jänner 1995, 
2. in die Verwendungsgruppen A 2 und A 1 

frühestens mit Wirkung vom 1. Jänner 1996. 
(2) § 137 Abs. 2 ist auf die in der Anlage 1 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
angeführten Richtverwendungen des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes mit der Abweichung anzuwen­
den, daß für den Wert eines als Richtverwendung 
dienenden Arbeitsplatzes der 1. Jänner 1994 maßge­
bendist. 

(3) Beamte, die nach § 254 inden Allgemeinen 
Verwaltungsdienst übergeleitet worden sind, kön­
nen ihren bisherigen Amtstitel weiterhin führen, 
wenn für sie in der neuen Einstufung zwar ein 
niedrigerer Amtstitel vorgesehen ist, aber ihr 
bisheriger Amtstitel in der betreffenden Funktions­
gruppe oder Grundlaufbahn durch V orrückung 
erreicht werden kann. I 

3. Unterabschnitt 

EXEKUTIVDIENST 

Zeitlicher Geltungsbereich 
§ 245. (1) Ernennungen und Überleitungen sind 

zulässig: 
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1. in die Verwendungsgruppen E 2 c, E 2 bund 
E 2 a frühestens mit Wirkung vom 1. Jänner 
1995, 

2. in die Verwendungsgruppe E 1 frühestens mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1996. 

(2) § 143 Abs. 2 ist auf die in der Anlage 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
angeführten Richtverwendungen des Exekutivdien­
stes mit der Abweichung anzuwenden, daß für den 
Wert eines als Richtverwendung dienenden Arbeits­
platzes der I.Jänner1994 maßgebend ist. 

(3) Beamte des Exekutivdienstes, die nach § 262 
in den Exekutivdienst übergeleitet worden sind, 
können ihren bisherigen Amtstitel weiterhin führen, 
wenn für sie in der neuen Einstufung zwar ein 
niedrigerer Amtstitel vorgesehen ist, aber ihr 
bisheriger Amtstitel in der betreffenden Funktions­
gruppe oder Grundlaufbahn durch Vorrückung 
erreicht werden kann." 

49. § 246 lautet: 

"Ernennungserfordernisse 

§ 246. Für Beamte des Exekutivdienstes, die am 
1. Jänner 1978 der Dienststufe 1 der Verwendungs­
gruppe W 2 angehörten, gilt das Erfordernis des 
erfolgreichen Abschlusses der Grundausbildung für 
die Verwendungsgruppe E 2 a nur als erfüllt, wenn 
sie nach den bis zum 31. Dezember 1977 geltenden 
Ausbildungsvorschriften eine mindestens sechsmo­
natige Fachausbildung oder im Falle einer kürzeren 
Fachausbildung eine zu deren Besuch vorgeschrie­
bene Sonderausbildung (Verwendung) erfolgreich 
abgeschlossen haben." 

50. Nach § 246 wird folgender § 247 eingefügt: 

,,4. Unterabschnitt 

MILITÄRISCHER DIENST 

Zeitlicher Geltungsbereich 

§ 247. (1) Ernennungen und Überleitungen sind 
zulässig: 

1. in die Verwendungsgruppen M BUO 2 und 
M BUO 1 frühestens mit Wirkung vom 
1. Jänner 1995, 

2. in die Verwendungsgruppen M BO 2 und 
M BO 1 frühestens mit Wirkung vom 1. Jän­
ner 1996. 

(2) . Ernennungen sind zulässig: 
1. in die Verwendungsgruppen M ZCh, 

M ZUO 2 und M ZUO 1 frühestens mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1995, 

2. in die Verwendungsgruppen M ZO 2 und 
M ZO 1 frühestens mit Wirkung vom 1. Jän­
ner 1996. 

(3) Militärpersonen, die nach den §§ 254 oder 268 
in den Militärischen Dienst übergeleitet worden 
sind, können ihren bisherigen Amtstiteloder ihre 

bisherige Verwendungsbezeichnung weiterhin füh­
ren, wenn für sie in der neuen Einstufung zwar ein 
niedrigerer Amtstitel oder eine niedrigere Verwen­
dungsbezeichnung vorgesehen ist, aber ihr bisheri­
ger Amtstitel oder ihre bisherige Verwendungsbe­
zeichnung in der betreffenden Funktionsgruppe 
oder Grundlaufbahn durch V orrückung erreicht 
werden kann." 

51. Die Überschrift vor § 248 wird durch folgende 
Überschrift ersetzt: 

,,5. Unterabschnitt 

LEHRER" 

52. Im § 248 Abs. 2 wird die Zitierung ,,§ 235 
Abs. 1" durch die Zitierung ,,§ 236 Abs. 1" ersetzt. 

53. Die Überschrift vor § 249 wird durch folgende 
Überschrift ersetzt:, 

,,6. Unterabschnitt 

BEAMTE DER POST- UND 
TELEGRAPHENVERWALTUNG" 

54. Die Überschrift "Beamte des Krankenpflege­
dienstes" vor § 250 wird durch folgende Überschrift 
ersetzt: 

,,7. Unterabschnitt 

BEAMTE DES KRANKENPFLEGEDIENSTES" 

55. Nach § 251 werden folgende §§ 252 bis 254 
eingefügt: 

,,8. Unterabschnitt 

BEAMTE DER ALLGEMEINEN 
VERWALTUNG UND BEAMTE IN 

HANDWERKLICHER VERWENDUNG 

Einteilung 

§ 252. Für die Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung sind die Verwendungsgruppen Abis E, für die 
Beamten in handwerklicher Verwendung die 
Verwendungsgruppen P 1 bis P 5 vorgesehen. 

Ernennung und Betrauung mit einer Funktion 

§ 253. (1) .Ernennungen auf eine Planstelle 
1. der Verwendungsgruppen E, D, C oder P 1 bis 

P 5 mit Wirkung von einem nach dem 
31. Dezember 1994 gelegenen Tag, 

2 .. der Verwendungsgruppen A oder B mit 
Wirkung von einem nach dem 31. Dezember 
1995 gelegenen Tag 

sind nur mehr für Beamte zulässig, die einer in Z 1 
oder 2 angeführten Verwendungsgruppe angehö­
ren. 
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(2) Die ständige Betrauung mit einer gemäß § 141 
Abs. 1 zeitlich begrenzten Funktion ist nach dem 
Ablauf des 31. Dezember 1995 innerhalb der 
Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und der Beamten in handwerklicher 
Verwendung nicht mehr zulässig. Auf einen 
Beamten, der mit dieser Funktion bereits zuvor 
unbefristet betraut worden ist, sind für die Dauer 
seiner Ausübung dieser Funktion die Bestimmungen 
über die Befristung nicht anzuwenden, solange er 
weiterhin der Besoldungsgruppe der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und der Beamten in 
handwerklicher Verwendung angehört. 

(3) Abs. 2 Satz 1 ist in Dienstbereichen, bei denen 
es gemäß § 41 nach der Natur des Dienstes 
notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu 
einer anderen Dienststelle zu versetzen, nur auf 
Arbeitsplätze der Funktionsgruppen 8 und 9 der 
Verwendungsgruppe A 1 im Inland anzuwenden, 
auch wenn in diesen Dienstbereichen grundsätzlich 
jede Betrauung mit einer Funktion unbeschadet des 
§ 140 befristet erfolgt. 

Überleitung in andere Verwendungsgruppen 

§ 254. (1) Ein Beamter des Dienststandes, der 
einer der Verwendungsgruppen Abis E oder P 1 bis 
P 5 ~~gehört, kann durch schriftliche Erklärung 
seine Uberleitung in den Allgemeinen Verwaltungs­
dienst und damit in eine der Verwendungsgruppen 
A 1 bis A 7 bewirken. 

(2) Ist ein soicher Beamter nach § 11 des 
Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer U nteroffi­
ziersfunktion herangezogen und ist seine Tätigkeit 
einem militärischen Arbeitsplatz zuzuordnen, so ist 
Abs. 1 auf ihn nicht anzuwenden. Dieser Beamte 
~ann jedoch durch schriftliche Erklärung seine 
Uberleitung abweichend vom Abs. 1 in den 
Militärischen Dienst und damit in eine der 
Verwendungsgruppen M BUO 1 oder M BUO 2 
bewirken. Beamte der Verwendungsgruppe P 1 
werden dabei in die Verwendungsgruppe M BUO 1 
und Beamte der Verwendungsgruppen P 2 und P 3 
in die Verwendungsgruppe M BUO 2 übergeleitet. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf: 
1. Beamte in der Post- und Telegraphenverwal­

tung oder im Fernmeldezentralbüro oder in 
den nachgeordneten Fernmeldebüros oder in 
einem Frequenz- und Zulassungsbüro und 

2. Beamte, die die Voraussetzungen des § 231 a 
für eine Ernennung zum Beamten des 
Krankenpflegedienstes erfüllen. 

(4) Gibt ein Beamter, der im Falle der Überleitung 
in eine der Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwen­
dungsgruppe A 1 einzustufen wäre, eine Erklärung 
nach Abs. 1 ab, so gilt er mit dem Tag der 
Wirksamkeit der Überleitung für einen Zeitraum 
von fünf Jahren als mit der betreffenden Funktion 

befristet betraut. Dies gilt nicht für Beamte, die 
einem Dienstbereich angehören, in denen es gemäß 
§ 41 nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die 
Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen 
Dienststelle zu versetzen. 

(5) Wäre ein Beamter im Falle seiner Überleitung 
in eine der Funktionsgruppen 7 bis 9 der 
Verwendungsgruppe A 1 einzustufen, ist auf seinen 
Antrag vor der Abgabe einer ,Erklärung nach Abs. 1 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler festzu­
stellen, welche der bisher innegehabten Funktionen 

1. der Funktionsgruppe 7 oder 
2. der Funktionsgruppe 8 oder 
3. der Funktionsgruppe 9 

der Verwendungsgruppe A 1 entsprechen. 

(6) Wäre ein Beamter im Falle seiner Überleitung 
in die Funktionsgruppe 5 oder 6 der Verwendungs­

,gruppe A 1 oder in die Funktionsgruppe 8 der 
Verwendungs gruppe A 2 einzustufen und würde 
ihm das Gehalt der Gehaltsstufe 19 

1. mit Dienstalterszulage oder 
2. mit Anfall der Dienstalterszulage in spätestens 

zwei Jahren 
gebühren, ist auf seinen Antrag vor der Abgabe einer 
Erklärung nach Abs. 1 im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler festzustellen, weicher vor der 
Option liegende Zeitraum gemäß § 30 Abs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 für das Erreichen der 
Funktionsstufe 4 einzurechnen wiire. 

(7) Die Überleitung wird 
1. im Fall des Abs. 1 mit dem Termin wirksam, 

der sich aus § 244 Abs. 1 ergibt, 
2. im Fall des Abs. 2 mit dem 1. Jänner 1995 

wirksam, 
wenn der Beamte die Erklärung nicht später als 
zwölf Monate nach dem betreffenden Tag abgibt. 
Wird diese Erklärung später abgegeben, so wird die 
Überleitung mit dem auf die Abgabe der Erklärung 
folgenden Monatsersten wirksam. 

(8) Der Beamte wird 
'I. nach den Abs. 1 und 3 bis 7 auf eine Planstelle 

jener Verwendungs gruppe des Allgemeinen 
Verwaitungsdienstes 

2. nach den Abs. 2 bis 7 auf eine Planstelle jener 
Verwendungsgruppe des Militärischen Dien­
stes 

übergeleitet, die seiner Verwendung entspricht, 
wenn er hiefür auch die sonstigen Ernennungs- und 
Definitivstellungserfordernisse erfüllt. Für die Über­
leitung ist jene Verwendung maßgebend, mit der 
der Beamte am Tag der Wirksamkeit dieser 
Überleitung dauernd betraut ist. 

(9) Für den Fall einer rückwirkenden Überleitung 
gelten außerdem folgende Bestimmungen: 

1. Hat sich die Verwendung des Beamten seit 
dem Tag der Wirksamkeit der Überleitung 
derart geändert, daß er in eine andere 
Funktionsgruppe oder Verwendungsgruppe 
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einzustufen wäre, ist in der Überleitung 
auszusprechen, welche geänderte Einstufung 
für den Beamten ab dem Tag der betreffenden 
Verwendungs änderung maßgebend ist. 

2. Erfüllt der Beamte die Voraussetzungen für 
eine Überleitung in die betreffende Besol­
dungsgruppe erst seit einem späteren Tag als 
dem, der sich aus § 244 Abs. 1 oder aus § 247 
Abs. 1 ergibt, wird die Überleitung abwei­
chend vom Abs.7 mit diesem späteren Tag 
wirksam. Ist dieser Tag kein Monatserster, 
wird die Überleitung mit dem darauffolgenden 
Monatsersten wirksam. 

(10) Erfüllt der Beamte die sonstigen Ernen­
nungs- oder Definitivstellungserfordernisse nur für 
eine niedrigere Verwendungsgruppe der neuen 
Besoldungsgruppe, so wird er nach den für ihn 
geltenden Bestimmungen der Abs. 1 bis 9 in diese 
Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür 
mehr als eine Verwendungs gruppe in Betracht, so 
erfolgt die Überleitung in die höchste dieser 
Verwendungsgruppen. 

(11) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimm­
ten Verwendungsgruppe Ernennungs- oder Defini­
tivstellungserfordernis oder Teil eines solchen 
Erfordernisses, so sind anzuwenden: 

1. im Allgemeinen Verwaltungsdienst § 139, 
2. im Militärischen Dienst § 149. 

(12) Der erfolgreiche Abschluß einer Grundaus­
bildung, der Abschluß einer bestimmten Schulaus­
bildung und die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes gelten nach den neuen Rechtsvorschrif­
ten für die Verwendung als erfüllt, mit der der 
Beamte am Tag' der Überleitung dauernd betraut 
war, wenn der Beamte diese Ernennungs- oder 
Definitivstellungserfordernisse nach den vor der 
Überleitung geltenden Bestimmungen für die 
bisherige Verwendungs gruppe erfüllt hat, der diese 
Verwendung zuzuordnen war. 

(13) Bei Beamten, die ein sondervertragliches 
Dienstverhältnis zum Bund eingegangen sind und 
sich deswegen auf Karenzurlaub befinden, werden 
mit der Überleitung sowohl das sondervertragliche 
Dienstverhältnis als auch der Karenzurlaub beendet. 
Bei der Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe 
ist von dem Arbeitsplatz auszugehen, den der 
Beamte zuletzt in seinem sondervertraglichen 
Dienstverhältnis ausgeübt hat. Mit der Übedeitung 
gehört der Beamte jedenfalls dem Personalstand an, 
dem er auf' Grund seines sondervertraglichen 
Dienstverhältnisses angehört hat." 

56. § 256 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Beamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes 
1990 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen werden, haben folgende, nach § 10 
des Wehrgesetzes 1990 zukommende militärische 
Dienstgrade als Verwendungs bezeichnungen zu 
führen: 

1. in den Verwendungsgruppen E, D und P 1 bis 
P 5: Korporal, Zugsführer, Wachtmeister, 
Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Ober­
stabswachtmeister, 

2. in den Verwendungsgruppen D und P 1 bis 
P 3 überdies: Offiziersstellvertreter, 

3. in der Verwendungsgruppe C: Offiziersstell­
vertreter , Vizeleu tnant." 

57. Nach § 259 werden folgende §§ 260 bis 272 
eingefügt: 

,,9. Unterabschnitt 

WACHEBEAMTE 

Einteilung 

§ 260. Für die Wachebeamten sind die Verwen­
dungsgruppen W 1, W 2 und W 3 vorgesehen. 

Ernennung und Betrauung mit einer Funktion 

§ 261. (1) Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
W 3, die die Voraussetzungen der Anlage 1 Z 56.1 
lit. a und b erfüllen, sind zu Beamten der Grundstufe 
der Verwendungsgruppe W 2 zu ernennen. 

(2) Für Wache beamte, die am 1. Jänner 1978 der 
Dienststufe 1 der Verwendungsgruppe W 2 ange­
hörten, gilt das Erfordernis der Anlage 1 Z 56.2 nur 
als erfüllt, wenn sie nach den bis zum 31. Dezember 
1977 geltenden Ausbildungsvorschriften eine min­
destens sechsmonatige Fachausbildung oder im 
Falle einer kürzeren Fachausbildung eine zu deren 
Besuch vorgeschriebene Sonderausbildung (Ver­
wendung) erfolgreich abgeschlossen haben. 

(3) Ernennungen auf eine Planstelle 
1. der Verwendungsgruppen W 3 oder W 2 mit 

Wirkung von einem nach dem 31. Dezember 
1994 gelegenen Tag, 

2. der Verwendungsgruppe W 1 mit Wirkung 
von einem nach dem 31. I?ezember 1995 
gelegenen Tag 

sind nur mehr für Beamte zulässig, die einer in Z 1 
oder 2 angeführten Verwendungs gruppe angehö­
ren. 

(4) § 144 Abs.2 bis 5 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß- der Verwendungsgruppe E 1 die 
Verwendungsgruppe W 1 und der Verwendungs­
gruppe E 2 a die Verwendungsgruppe W 2 (Dienst­
stufen 1, 2 oder 3) entspricht. 

Überleitung in andere Verwendungsgruppen 

§ 262. (1) Ein Wachebeamter des Dienststandes 
kann durch schriftliche Erklärung seine Überleitung 
in den Exekutivdienst und damit in eine der 
Verwendungs gruppen E 1, E 2 a, E 2 b oder E 2 c 
bewirken. 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 334

www.parlament.gv.at



26 1577 der Beilagen 

(2) Wäre ein Wache beamter im Falle seiner 
Überleitung in die Funktionsgruppe 8, 9, 10 oder 11 
der Verwendungsgruppe E 1 einzustufen und 
würde ihm das Gehalt der Gehaltsstufe 19 gebüh­
ren, ist auf seinen Antrag vor der Abgabe einer 
Erklärung nach Abs. 1 im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler festzustellen, welcher vor der 
Option liegende Zeitraum gemäß § 74 Abs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 für das Erreichen der 
Fuilktionsstufe 4 einzurechnen wäre. 

(3) Die Überleitung wird mit dem Termin 
wirksam, der sich aus der Anwendung des § 245 
Abs. 1 ergibt, wenn der Wachebeamte die Erklärung 
nicht später als zwölf Monate nach dem betreffen­
den Tag abgibt, Wird diese Erklärung später 
abgegeben, so wird die Überleitung mit dem auf die 
Abgabe der Erklärung folgenden Monatsersten 
wirksam. 

(4) Der Wachebeamte wird nach den Abs. 1 bis 3 
auf eine Planstelle jener Verwendungsgruppe des 
Exekutivdienstes übergeleitet, die seiner Verwen­
dung entspricht, wenn er hiefür auch die sonstigen 
Ernennungserfordernisse erfüllt. Für die Überlei­
tung ist jene Verwendung maßgebend, mit der der 
Wachebeamte am Tag der Wirksamkeit dieser 
Überleitung dauernd betraut ist. 

(5) Für den Fall einer rückwirkenden Überleitung 
gelten außerdem folgende Bestimmungen: 

1. Hat sich die Verwendung des Wachebeamten 
seit dem Tag der Wirksamkeit der Überleitung 
derart geändert, daß er in eine andere 
Funktionsgruppe oder Verwendungsgruppe 
einzustufen wäre, ist in der Überleitung 
auszusprechen, welche geänderte Einstufung 
für den Beamten ab deni Tag der betreffenden 
Verwendungsänderung maßgebend ist. 

2. Erfüllt der Wachebeamte die Voraussetzun­
gen für eine Überleitung in die betreffende 
Besoldungsgruppe erst seit einem späteren Tag 
als dem, der sich aus § 245 Abs. 1 ergibt, wird 
die Überleitung abweichend vom Abs. 3 mit 
diesem späteren Tag wirksam. Ist dieser Tag 
kein Monatserster, wird die Überleitung mit 
dem darauffolgenden Monatsersten wirksam. 

(6) Erfüllt der Wachebeamte die sonstigen 
Ernennungserfordernisse nur für eine niedrigere 
Verwendungs gruppe des Exekutivdienstes, so wird 
er nach den Abs. 1 bis 3 in diese Verwendungs­
gruppe übergeleitet. Kommen hiefür mehr als eine 
Verwendungsgruppe in Betracht, so erfolgt die 
Überleitung in die höchste dieser Verwendungs­
gruppen. 

(7) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten 
Verwendungsgruppe Ernennungserfordernis oder 
Teil eines solchen Erfordernisses, so ist § 144 
anzuwenden. 

(8) Der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbil­
dung und der Abschluß einer bestimmten Schulaus-

bildung gelten nach den neuen Rechtsvorschriften 
für die Verwendung als erfüllt, mit der der 
Wachebeamte am Tag der Überleitung dauernd 
betraut war, wenn der Wachebeamte diese Ernen­
nungs- oder Definitivstellungserfordernisse nach 
den vor der Überleitung geltenden Bestimmungen 
für die bisherige Verwendungsgruppe erfüllt hat, 
der diese Verwendung zuzuordnen war. 

(9) Beamte des Exekutivdienstes können ihren 
bisherigen Amtstitel nach der Überleitung weiterhin 
führen, wenn für sie in der neuen Einstufung zwar 
ein niedrigerer Amtstitel vorgesehen ist, aber ihr 
bisheriger Amtstitel in der betreffenden Funktions­
gruppe oder Grundlaufbahn durch Vorrückung 
erreicht werden kann. 

Dienstzeit 

§ '263. § 145 ist auf Wachebeamte anzuwenden. 

Amtstitel 

§ 264. (1) Für die Wachebeamten sind folgende 
Amtstitel vorgesehen: 

in der in der Warte-Dienstklasse Vervven-
oder Gehaltsstufe zeit in Amtstitel 

dungsgruppe 
Dienststufe Jahren 

III 1 bis 4 Leutnant 
III ab 5 Oberleutnant 
III ab 5 4 Hauptmann 

Wl N Oberleutnant 
N 4 Hauptmann 
V Major 
VI Oberstleutnant 

VII, VIII Oberst 

Grund-
stufe Revierinspektor 

1 Bezirksinspektor 
W2 2 Gruppeninspek-

tor 
3 Abteilungsin-

spektor 

W3 Inspektor 

(2) In .der im Abs. 1 angeführten Wartezeit muß 
der unmittelbar vorher angeführte Amtstitel geführt 
worden sein. In diese Wartezeit sind Zeiten nicht 
einzurechnen, während deren die V orrückung in 
höhere Bezüge aufgeschoben oder gehemmt ist. 
Wird die Zeit der Aufschiebung für die V orrückung 
angerechnet, ist der Beamte jedoch so zu behandeln, 
als ob die Rechtsfolge des ersten Satzes nicht 
eingetreten wäre. 

(3) In der Dienstklasse VIII kann der Amtstitel 
"General" für die Dauer der Verwendung als Leiter 
des Gendarmeriezentralkommandos oder des Ge­
neralinspektorates der Wiener Sicherheitswache -
wenn die betreffende Planstelle jedoch nicht mit 
einem Wachebeamten besetzt ist, als Stellvertreter 
- verliehen werden. 
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(4) Wachebeamte der Grundstufe der Verwen­
dungsgruppe W 2 haben nach einer im Exekutiv­
dienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 
30 Jahren abweichend vom Abs. 1 den Amtstitel 
"Bezirksinspektor" zu führen. 

(5) Der Amtstitel "Bezirksinspektor" fällt für 
Beamte der Verwendungsgruppe W 2, die die 
Erfordernisse des § 261 Abs. 2 nicht erfüllen, erst 

. nach einer Dienstzeit in der Dienststufe 1 von zwei 
Jahren an. 

(6 ) Wachebeamten der Verwendungs gruppe 
W 1, die einer Einheit im Sinn des § 1 des Bundes­
verfassungsgesetzes über die Entsendung österrei­
chischer Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland 
auf Ersuchen internationaler Organisationen ange­
hören und in einer Funktion verwendet werden, die 
im Rahmen dieses Auslandseinsatzes nach der in­
ternationalen Übung die Führung eines höheren 
Amtstitels erfordert, k~nn für die Dauer dieser 
Verwendung der in ihrer Verwendungsgruppe vor­
gesehene eritsprechend höhere Amtstitel verliehen 
werden. 

(7) Soweit in dienst- oder besoldungsrechtlichen 
Vorschriften Rechtsfolgen an die Innehabung 
bestimmter Amtstitel geknüpft werden, ist bei den 
im Abs.6 angeführten Wachebeamten von jenem 
Amtstitel auszugehen, der ihnen auf Grund ihrer 
dienstrechtlichen Stellung im Inland gebührt hätte. 

Leistungsfeststellung 

§ 265. Abweichend vom § 83 Abs. 1 ist eine 
Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 für 
Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 

1. der Dienststufe 1, wenn sie dem im § 140 
Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten 
Personenkreis angehören, 

2. der Dienststufe 2 und 
3. der Dienststufe 3, wenn sie nicht der Dienst­

klasse V angehören, 
in jedem Kalenderjahr zulässig. 

Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmungen für Beamte der 
Bundesgendarmerie 

§ 266. § 145 c ist auf Beamte der Bundesgendar­
merie anzuwenden. 

10. Unterabschnitt 

BERUFS OFFIZIERE 

Einteilung 

§ 267. Für die Berufsoffiziere sind die Verwen­
dungsgruppen H 1 und H 2 vorgesehen. 

Ernennung und Betrauung mit einer Funktion 

§ 268. (1) Ernennungen auf eine Planstelle der 
Verwendungsgruppen H 2 oder H 1 mit Wirkung 

von einem nach dem 31. Dezember 1995 gelegenen 
Tag sind nur mehr für Beamte zulässig, die der 
Verwendungs gruppe H 2 oder H 1 angehören. 

.(2) Die ständige Betrauung mit einer gemäß 
§ 152 b Abs. 1 zeitlich begrenzten Funktion ist nach 
dem Ablauf des 31. Dezember 1995 für Berufsoffi­
ziere nicht mehr zulässig. Auf einen Berufsoffizier, 
der mit dieser Funktion bereits zuvor unbefristet 
betraut worden ist, sind für die Dauer seiner 
Ausübung dieser Funktion die Bestimmungen über 
die Befristung nicht anzuwenden, solange er 
weiterhin Berufsoffizier ist. 

(3) Die Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe H 1 und die Generalstabsausbildung sind 
nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes an solchen 
Berufsoffizieren abzuhalten. Die Zulassung zur 
Generalstabsausbildung sowie zur Grundausbil­
dung für die Verwendungs gruppe H 2 ist so zu 
gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung getragen 
wird. 

(4) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere 
Planstelle einer Verwendungsgruppe der Berufsoffi­
ziere vom Nachweis des erfolgreichen Abschlusses 
einer weiteren Ausbildung abhängig ist, bestimmt 
auf Grund der dienstlichen Erfordernisse der 
zuständige Bundesminister. 

Überleitung in andere Verwendungsgruppen 

§ 269. (1) Ein Berufsoffizier des Dienststandes, 
der der Verwendungsgruppe H 1 oder H 2 
angehört, kann durch schriftliche Erklärung seine 
Überleitung in den Dienst als Berufsmilitärperson 
und damit in die Verwendungs gruppe M BO 1 oder 
M BO 2 bewirken. 

(2) Gibt ein Berufsoffizier, der im Falle der 
Überleitung in eine der Funktionsgruppen 7 bis 9 
der Verwendungsgruppe M BO 1 einzustufen wäre, 
eine Erklärung nach Abs. 1 ab, so gilt er mit dem 
Tag der Wirksamkeit der Überleitung für einen 
Zeitraum von fünf Jahren als mit dieser Funktion 
befristet betraut. 

(3) Wäre ein Berufsoffizier im Falle seiner 
Überleitung in eine der Funktionsgruppen 7 bis 9 
der Verwendungsgruppe M BO 1 einzustufen, ist 
auf seinen Antrag vor der Abgabe einer Erklärung 
nach Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
ler festzustellen, welche der bisher innegehabten 
Funktionen 

1. der Funktionsgruppe 7 oder 
2. derFunktionsgruppe 8 oder 
3. der Funktionsgruppe 9 

der Verwendungsgruppe M BO 1 entsprechen. 

(4) Wäre ein Berufsoffizier im Falle seiner 
Überleitung in die Funktionsgruppe 5 oder 6 der 
Verwendungs gruppe M BO 1 oder in die Funk­
tionsgruppe 8 oder 9 der Verwendungsgruppe 
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M BO 2 einzustufen und würde ihm das Gehalt der 
Gehaltsstufe 19 

1. mit Dienstalterszulage oder 
2. mit Anfall der Dienstalterszulage in spätestens 

zwei Jahren 
gebühren, ist auf seinen Antrag vor der Abgabe einer 
Erklärung nach Abs. 1 im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler festzustellen, welcher vor der 
Option liegende Zeitraum gemäß § 91 Abs.3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 für das Erreichen der 
Funktionsstufe 4 einzurechnen wäre. 

(5) Die Überleitung wird mit dem 1. Jänner 1996 
wirksam, wenn der Berufsoffizier die Erklärung 
nicht später als zwölf Monate nach dem betreffen-

. den Tag abgibt. Wird diese Erklärung später 
abgegeben, so wird die Überleitung mit dem auf die 
Abgabe der Erklärung folgenden Monatsersten 
wirksam. 

(6) Der Berufsoffizier wird nach den Abs~ 1 bis 5 
auf eine Planstelle jener Verwendungsgruppe der 
Besoldungsgruppe "Militärischer Dienst" überge­
leitet, die seiner Verwendung entspricht, wenn er 
hiefür auch die sonstigen Ernennungs- und 
Definitivstellungserfordernisse erfüllt. Für die Über­
leitung ist jene Verwendung maßgebend, mit der 
der Berufsoffizier am Tag der Wirksamkeit dieser 
Überleitung dauernd betraut ist. 

(7) Für den Fall einer rückwirkenden Überleitung 
gelten außerdem folgende Bestimmungen: 

1. Hat sich die Verwendung der Militärperson 
seit dem Tag der Wirksamkeit der Überleitung 
derart geändert, daß sie in eine andere Funk­
tionsgruppe oder Verwendungsgruppe einzu­
stufen wäre, ist in der Überleitung auszuspre­
chen, welche geänderte Einstufung für die Mi­
litärperson ab dem Tag der betreffenden Ver­
wendungsänderung maßgebend ist. 

2. Erfüllt die Militärperson die Voraussetzungen 
für eine Überleitung - in die betreffende 
Besoldungsgruppe erst seit einem späteren Tag 
als dem, der sich aus § 247 Abs. 1 ergibt, wird 
die Überleitung abweichend vom Abs. 5 mit 
diesem späteren Tag wirksam. Ist dieser Tag 
kein Monatserster, wird die Überleitung mit 
dem darauffolgenden Monatsersten wirksam. 

(8) Erfüllt die Militärperson die sonstigen 
Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernisse 
nur für eine niedrigere Verwendungsgruppe der 
neuen Besoldungsgruppe, so wird sie nach den für 
sie geltenden Bestimmungen der Abs. 1 bis 7 in diese 
Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür 
mehr als eine Verwendungsgruppe in Betracht, so 
erfolgt die Überleitung in die höchste dieser 
Verwendungsgruppen. 

(9) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten 
Verwendungsgruppe Ernennungs- oder Definitiv­
steIlungserfordernis oder Teil eines solchen Erfor­
dernisses, so ist § 149 anzuwenden. 

(10) Der erfolgreiche Abschluß einer Grundaus­
bildung . und der Abschluß einer bestimmten 
Schulausbildung gelten nach den neuen Rechtsvor­
schriften für die Verwendung als erfüllt, mit der der 
Berufsoffizier am Tag der Überleitung dauernd 
betraut war, wenn der Berufsoffizier diese Ernen­
nungs- oder Definitivstellungserfordernisse nach 
den vor der Überleitung geltenden Bestimmungen 
für die bisherige Verwendungs gruppe erfüllt hat, 
der diese Verwendung zuzuordnen war. 

Dienstverhältnis 

§ 270. Die §§ 10 bis 12 sirid auf Berufsoffiziere 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß . . 

1. die Zeit des Präsenzdienstes in die provisori­
sche Dienstzeit einzurechnen ist und 

2. im § 12 Abs. 5 an die Stelle von zwei Jahren 
c:lrei Jahre treten. 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

§ 271. (1) Für die Berufsoffiziere sind folgende 
Amtstitel vorgesehen: 

in der in der Verwen- Dienst- sonstige Voraussetzung Amtstitel dung,-
klasse gruppe 

III Oberleutnant 
IV Hauptmann 
V Major 

Hl VI Oberstleutnant 
VII Oberst 
VIII Brigadier 
IX General 

während der Aus-
bildung an der 
Theresianischen Fähnrich 

Militärakademie 

nach dem erfolg-
reichen Abschluß 
der GrundausbiI- Leutnant 
dung für die Ver-
wendungsgruppe 
H2 

III 
nach drei Jahren, 
m denen der 
Amtstitel "Leut- Oberleutnant 
nant" geführt 
wurde 

H2 nach fünf Jahren, 
m denen der 
Amtstitel "Ober- Hauptmann 
leutnant" 
wurde 

geführt 

IV, V Hauptmann 

nach erfol~rei-
chem Absc luß 

V 
der Ausbildung 
für den Stabsoffi- Major 
zier oder in der 
VerWendung 
Musikoffizier 

als 

VI Oberstleutnant 
VII Oberst 
VIII Brigadier 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 29 

(2) Den im Abs. 1 für die Dienstklassen III bis VII 
der Verwendungsgruppe H 1 vorgesehenen Amtsti­
teln ist je nach Verwendung hinzuzufügen: "des 
Generalstabsdienstes" , "des Intendanzdienstes" , 
"des höherenmilitärtechnischen Dienstes" oder 
"des höheren militärfachlichen Dienstes". 

(3) In der Dienstklasse VIII sind folgende 
Verwendungsbezeichnungen vorgesehen: 

1. "Korpskommandant" für den Generaltrup­
peninspektor, die Sektionsleiter im Bundesmi­
nisterium für Landesverteidigung, den Kom­
mandanten der Landesverteidigungsakademie, 
den Stellvertreter des Generaltruppeninspek­
tors und die Korpskommandanten, 

2. "Divisionär" für den Adjutanten des Bundes­
präsidenten, den Chef des Kabinetts des 
Bundesministers für Landesverteidigung, die 
Leiter von Gruppen im Bundesministerium für 
Landesverteidigung, den Leiter des Amtes für· 
Wehrtechnik, den Leiter des Heeres-Bau- und 
Vermessungs amtes, den Leiter des Heeres­
Materialamtes, den Leiter des Heeres-Nach­
richtenamtes, den Leiter des Abwehramtes, 
den Leiter des Heeres-Datenverarbeitungsam­
tes, den Kommandanten der Theresianischen 
Militärakademie, die Divisionskommandan­
ten, die Stellvertreter der Korpskommandan­
ten und die Militärkommandanten. 

(4) Für die als Militärseelsorger verwendeten 
Berufsoffiziere sind abweichend vom Abs. 1 fol­
gende Amtstitel vorgesehen: 

in der sonstige Voraussetzung Amtstitel Dienstklasse 

III Militärkaplan 

IV Militärkurat 

V Militäroberkurat 

VI römisch-katholischer 
Militärseelsorger 

Militärsuperior 

VI evangelischer Militärseel- Militärober-
sorger pfarrer 

VII Militärdekan 

Generalvikar des Militär- Militärgeneral-
bischofs vikar 

Leiter der Evangelischen Militärsuperin -
Militärsuperintendentur tendent 

(5) Für die als Militärärzte, Militärapotheker 
oder Militärtierärzte verwendeten Berufsoffiziere 
sind Amtstitel vorgesehen, die sich aus dem im 
Abs. 1 angeführten Amtstitel und - an Stelle des im 
Abs. 2 angeführten Bestandteiles dieses Amtstitels 
- aus dem Zusatz " ... arzt" , " ... apotheker" . oder 
" ... veterinär" zusammensetzen. Für den mit der 
Führung der militärmedizinischen Agenden im 
Bundesministerium für Landesverteidigungbetrau­
ten Militärarzt (Heeressanitätschef) ist in der 
Dienstklasse VIII die Verwendungsbezeichnung 

"Divisionär" vorges_ehen. Für an Krankenanstalten 
verwendete Militärärzte sind folgende Verwen­
dungsbezeichnungen vorgesehen: 

1. "Ärztlicher Leiter d." (unter Hinzufügung der 
Bezeichnung der Krankenanstalt) für Leiter 
einer Krankenanstalt, 

2. "Primararzt d." (unter Hinzufügung der 
Bezeichnung der Krankenanstalt) für Leiter 
einer Krankenabteilung im Sinne des § 18 
Abs. 6 des Ärztegesetzes 1984, 

3. "Oberarzt" für sonstige Fachärzte an einer 
Krankenanstalt. 

(6) § 264 Abs. 2 zweiter und dritter Satz ist auf 
Berufsoffiziere anzuwenden. 

(7) Auf Berufsoffiziere, die gemäß den §§ 1 bis 1 b 
des Bundesverfassungsgesetzes über die Entsendung 
österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung in das 
Ausland entsendet sind, ist § 151 Abs.10 und 11 
anzuwenden. 

(8) § 151 Abs. 10 Satz 1 und Abs. 11 gilt auch für 
Berufsoffiziere der Verwendungs gruppe H 1, die im 
Ausland als Militärattache verwendet werden. 
Verwendungs bezeichnungen für Militärattaches 
sind in jedem Einzelfall im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler zu bestimmen. 

Disziplinarrecht 

§ 272, Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem 
Anwendungsbereich des Heeresdisziplinargesetzes 
1994 unterliegenden Berufsoffiziere nicht anzuwen­
den." 

58. Die §§ 274 und 275 lauten: 

"Mitwirkungsbefugnisse 

§ 274. Soweit dieses Bundesgesetz Mitwirkungs­
befugnisse der Bundesregierung, des Bundeskanz­
lers oder des Bundesministers für Finanzen bei 
Rechtsakten anderer Behörden vorsieht, beziehen 
sich diese nicht auf Rechtsakte des Bundespräsiden­
ten, des Präsidenten des Nationalrates, des 
Präsidenten des Rechnungshofes und des Vorsit­
zenden der Volksanwaltschaft. 

Dienstliche Ausbildung 

§ 275. (1) Die Bestimmungen über die dienstliche 
Ausbildung sind auch auf Bundesbedienstete anzu­
wenden, die nicht Beamte sind, die aber die 
Planstelle eines Bundesbeamten anstreben. 

(2) Dies gilt auch für Wehrpflichtige, die einen 
außerordentlichen Präsenzdienst leisten, soweit sie 
eine der folgenden Ausbildungen anstreben: 

1. die dienstliche Ausbildung für 
.a) die Verwendungsgruppen M BUO 2 oder 

MZU020der 
b) den Dienst in Unteroffiziersfunktion in 

den Verwendungs gruppen C oder D oder 
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c) die Verwendungsgruppen M BO 2, 
M ZO 2 oder H 2 in der Verwendung als 
Musikoffizier oder 

2. eine sonstige dienstliche Ausbildung im 
Rahmen der beruflichen Bildung nach § 33 
oder § 40 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1990. 

(3) Landes- und Gemeindebedienstete sind zu 
Dienstprüfungen zuzulassen, wenn 

1. sie nach den für sie geltenden Rechtsvorschrif­
ten . die Zulassungsvoraussetzungen für die 
betreffende Dienstprüfung erfüllen, 

2. die Ablegung der Prüfung für ihre derzeitige 
oder angestrebte Verwendung vorgeschrieben 
ist und 

3. die Prüfung nicht nach den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften zwingend vor ein~r ande­
ren Prüfungskommission abzulegen ist. 

(4) Durch Verordnung kann bestimmt werden, 
1. daß Personen, die keine Bundesbediensteten 

sind und auch nicht von den Abs. 2 oder 3 
erfaßt werden, zu bestimmten Grundausbil­
dungslehrgängen zugelassen werden können 
und 

2. welcher angemessene Kostenersatz für eine 
solche Teilnahme zu leisten ist." . 

59. (Verfassungsbestimmung) Dem § 278 wird 
folgender Abs. 11 angefügt: 

,,(11.) (Verfassungsbestimmung) § 41 a Abs. 6 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 
1994 tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 

60. Dem § 278 werden folgende Abs. 12 und 13 
angefügt: 

,,(12) Es treten in Kraft: 
1. a) § 3 Abs. 2 bis 7, § 4 Abs. 2, § 9 Abs. 2 und 3 

Z 5, § 11 Abs. 1 bis 4, § 12 Abs. 3 bis 6, § 14 
Abs. 3, § 22 samt Überschrift, § 29 Abs. 1, 
§ 36 Abs. 3, die §§ 38 und 38 a samt 
Überschriften, die §§ 40 bis 41 f samt 
Überschriften (mit Ausnahme des § 41 a 
Abs.6), § 63 Abs. 1 und 3, § 81 Abs. 1, 
§ 81 a samt Überschrift, § 82 Abs. 2 und 3, 
§ 83 Abs. 1 Z 4 und Abs.3, § 84 Abs. 1, 
§ 86 Abs.2, § 87 Abs. 1, 3, 4 und 5, die 
§§ 136 bis 153 samt Überschriften, § 169 
Abs.l Z 6, § 187 Abs. 2 Z 1, § 213 a samt 
Überschrift, § 229 Abs.4, § 230 a Abs.2, 
die §§ 233 bis 277 samt Überschriften und 
die §§ 279 und 280 samt Überschriften, 

b) Anlage 1 Z 1 bis 17 c samt Überschriften, 
Z 21.1lit. a, Z 26.1 Abs. 2 lit. g, Z 30.3, der 
Entfall der Z 30.5, Z 31.1, Z 33.3Iit. a und 
b, Z 34.4, Z 35.4, Z 36.3 und die Z 45 bis 
59 samt Überschriften und Anlage 2 samt 
Überschrift 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 1995, 

2. § 153 a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 1996, 

3. die §§ 45 a.und 45 b samt Überschriften in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 
1994 mit 1. Jänner 1998. 

(13) Optionserklärungen nach den §§ 254, 262 
und 269 können rechtswirksam abgegeben werden: 

1. für die Verwendungsgruppen A 3 bis A 7, E 
2 a, E 2 b, E 2 c, M BUO 1 und M BUO 2 
bereits ab 1. Oktober 1994, 

2. für die Verwendungsgruppen AI, A 2, EI, 
M BO 1 und M BO 2 bereits ab 1. Oktober 
1995." 

61. § 279 lautet: 

"Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 279. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrück~ 
lich anderes bestimmt ist, sind diese Bundesgesetze 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

62. An die Stelle der Anlage 1 Z 1 bis 17 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,1. VERWENDUNGSGRUPPE A 1 

(Höherer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

1.1. Eine in den Z 1.2 bis 1.11 angeführte oder 
gemäß § 137 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 1.12 bis 1.19 vorgeschriebe­
nen Erfordernisse. 

Richtverwendungen 

1.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 9 sind: 

1.2.1. der Kabinettsdirektor der Präsidentschafts-
kanzlei, 

1.2.2. der Parlamentsdirektor, 

1.2.3. der Direktor der Volksanwaltschaft, 

1.2.4. der Leiter einer Sektion im Rechnungshof, 

1.2.5. der Leiter einer besonders bedeuten'den 
Sektion in einer sonstigen Zentralstelle 

a) im Bundeskanzleramt 
der Sektion I (Präsidium), 
der Sektion Ir (Zentrale Personalverwaltung), 
der Sektion IV (Koordinationsangelegenhei­
ten), 
der Sektion V (Verfassungsdienst), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten 
der Generalsekretär für auswärtige Angele­
genheiten und Leiter der Sektion I (Zentrale 
Angelegenheiten), 
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der Sektion II (Politische Sektion), 
der Sektion III (Wirtschafts- und integra­
tionspolitische Sektion), 
der Sektion VI (Administrative Sektion), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten 
der Präsidialsektion, 
der Sektion I (Europäische Integrationsüber­
einkommen und 
multilaterale AußenwirtSchaftspolitik), 
der Sektion III (Gewerbe), 
der Sektion V (Bundeshochbau), 
der Sektion X (Wirtschaftliche Koordination, 
Wohnungs- und Siedlungswesen), 

d) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
der Sektion I (Präsidium), 
der Sektion 11 (Sozialversicherung), 
der Sektion III (Arbeitsmarktpolitik), 

e) im Bundesministerium für Finanzen 
der Sektion I (Pfäsidialsektion), 
der Sektion 11 (Budgetsektion), 
der Sekti<1n III (Integrations- und Zollsek­
tion), 
der Sektion IV (Abgabensektion), 
der Sektion V (Kreditsektion), 

f) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz 
der Sektion I (Zentralsektion), 

g) im Bundesministerium für Inneres 
der Sektion I (Zentralsektion), 
der Sektion 11 (Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit), 

h) im Bundesministerium für Justiz 
der Präsidialsektion, 

i) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft 
der Präsidialsektion, 
der Sektion 11 (Landwirtschaftssektion), 
der Sektion VI (Landwirtschaftliche Marktre­
gelungen), 

j) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und. Familie 
der Sektion I (Allgemeine Angelegenheiten 
des Umweltschutzes und der Umwelttechno­
logien usw.), 
der Sektion III (Familienangelegenheiten und 
Haushaltsangelegenheiten des Ressorts), 

k) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst 
der Präsidialsektion, 

I) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr 
der Sektion Präsidium und Luftfahrt, 
der Sektion V (Wirtschaftliche Angelegenhei­
ten; Schiffahrt), 

m) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung 
der Präsidialsektion, 
der Sektion I (Hochschulen und wIssen­
schaftliche Einrichtungen), 

1.2.6. der Leiter einer nachgeordneten Verwal­
tungsbehörde, eines Amtes oder einer Einrichtung 
des Bundes, in der Folge "nachgeordnete Dienst­
stelle" genannt, 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Österreichischen Mission bei der 
Europäischen Union in Brüssel, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Österreichischen Postsparkasse (Gouver­
neur). 

1.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind: 

1.3.1. die Parlamentsvizedirektoren, 

1.3.2. der Leiter einer bedeutenden Sektion in 
einer sonstigen Zentralstelle (Richtfunktion Sek­
tionsleiter) 

a) im Bundeskanzleramt 
der Sektion III (Bundespressedienst), 
der Sektion VI (Entwicklungszusammenar­
beit), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten 
der Sektion IV (Rechts- und Konsularsek­
tion), 
der Sektion V (Kulturpolitische Sektion), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten 
der Sektion 11 (Bilaterale Außenwirtschafts­
politik), 
der Sektion IV (Industrie), 
der Sektion VI (Bundesstraßen), 
der Sektion VII (Oberste Bergbehörde 
Roh- und Grundstoffe), 
der Sektion VIII (Energie), 
der Sektion IX (Technik und Innovation), 

d) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
der Sektion IV (Behinderten-, Versorgungs­
und SozialhiIfeangelegenheiten), 
der Sektion V (Arbeitsrecht und allgemeine 
Sozialpolitik), 
der Sektion VI (Zentral-Arbeitsinspektorat), 

e) im Bundesministerium für Finanzen 
der Sektion VI (ADV-Sektion), 

f) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz 
der Sektion 11 (Gesundheitswesen), 
der Sektion 111 (Lebensmittelangelegenheiten, 
Veterinärverwaltung und Strahlenschutz), 

g) im Bundesministerium für Inneres 
der Sektion 111 (Paß-, Staatsbürgerschafts-, 
F1üchtlings- und Fremdenwesen), 
der Sektion IV (Allgemeine Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten), 

h) im Bundesministerium für Justiz 
der Sektion I (Zivilrechtssektion), 
der Sektion 11 (Straflegislativsektion), 
der Sektion 111 (Verwaltungs- und Personal­
sektion), 
der Sektion IV (Straf- und Gnadensachen), 
der Sektion V (Strafvollzugssektion), 
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i) Im Bundesministerium für Landesverteidi­
gung 
der Sektion I (Präsidial- und Rechtssektion), 
der Sektion 11 (Personal-, Ergänzungs- und 
Diszi plinarwesen), 

j) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft, 
der Sektion I (Rechtssektion), 
der Sektion 111 (Landwirtschaftliche Marktre­
gelungen), 
der Sektion IV (Wasserwirtschaft und Was­
serbau), 
der Sektion V (Forstwesen), 

k) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie 
der Sektion 11, 
der Sektion IV Qugendangelegenheiten und 
besondere familien politische Angelegenhei­
ten), 
der Sektion V (Fachliche und rechtliche 
Angelegenheiten der Abfallwirtschaft, Altla­
stensanierung und der Siedlungswasserwirt­
schaft usw.), 

I) .im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst 
der Sektion I (Allgemeinbildendes Schulwe­
sen, Bildungsplanung und internationale 
Angelegenheiten) , 
der Sektion 11 (Berufsbildendes Schulwesen, 
ADV -Angelegenheiten), 
der Sektion 111 (Rechtsangelegenheiten; Per­
sonalangelegenheiten; Schulrechtsentwick­
lung, rechtliche ADV -Angelegenheiten; Or­
ganisation), 
der Sektion IV (Kunstangelegenheiten), 
der Sektion V (Bildungsberatung und -be­
treuung; Erwachsenenbildung), 

m) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr 
der Sektion I (Grundsätzliche Verkehrspoli­
tik; Straßenverkehr)" 
der Sektion 11 (Oberste Behörde für Eisen­
bahnen, Kraftfahrlinien, Rohrleitungen, Seil­
bahnen und Schlepplifte), 
der Sektion IV (Oberste Fernmeldebehörde 
- Fernmeldezentralbüro; Verkehrs-Arbeits­
inspektorat), 

n) im Bundesministeriumfür Wissenschaft und 
Forschung 
der Sektion 11 (Forschung und Technologie), 
der Sektion III (Bibliotheken, Museen und 
Denkmalschutz), 
der Sektion IV (Internationale Angelegenhei­
ten), 

1.3.3. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
des Österreichischen Statistischen Zentralam­
tes, 

b) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 

der Ständigen Vertretung bei den Vereinten 
Nationen in New York, 
der Österreichischen Botschaft in Paris, 

c) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Österreichischen Patentamtes, 
des Bundesamtes für Eich- und Vermessungs­
wesen, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder­
österreich und Burgenland, 
der Finanzprokuratur, 
der Österreichischen Postsparkasse (Vize­
gouverneure), 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Bundespolizeidirektion Wien, 

f) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
_ und Familie wie 
des Umweltbundesamtes, 

g) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Österreichischen Nationalbibliothek. 

1.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind: 

1.4.1. der Leiter einer besonders bedeutenden 
Gruppe in einer Zentralstelle 

a) im Bundeskanzleramt wie 
der Gruppe lilA (Besoldungs-, Dienst- und 
Pensionsrecht), 
der Gruppe IV I A (Wirtschaftliche Koordina­
tion, Angelegenheiten der OECD), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
der Gruppe II A (Völkerrechtsbüro), 
der Gruppe III/B (Internationale Umwelt-, 
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Gruppe Präs.! A (Allgemeine Präsidialan­
gelegenheiten und Personal), , 
der Gruppe II A (Europagruppe), 
der Gruppe IIII A (Gewerbe und betriebliche 
Berufsausbildung), 
der Gruppe VIllA (Oberste Bergbehörde), 

d) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wIe 
der Gruppe IIB (Haushaltsangelegenheiten, 
Wirtschaftsarigelegenheiten, ADV, usw.), 

e) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Gruppe III/B (Internationale Angelegen­
heiten), 
der Gruppe V ID (Versicherungsaufsicht), 

f) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
der Gruppe IID (Präsidialangelegenheiten), 
der Gruppe IIE (Geschäftsstelle des Kran­
kenanstalten -Zusammenarbeitsfonds), 

g) im Bundesministerium für Inneres wie 
der Gruppe 11/ A (Bundespolizei), 
der Gruppe II/B (Gendarmeriezentralkom­
mando), 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)32 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beil;lgen 33 

der Gruppe II/C (Staatspolizei), 
der Gruppe IIID (Kriminalpolizei - IN­
TERPOL), 

h) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwIe 
der Gruppe III A (Personalwesen), 

i) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 

. der Gruppe Präs.!B, 
der Gruppe 11 A, 

j) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Gruppe I1B, 
der Gruppe II/B (Chemikalienrecht), 
der Gruppe V I A (Fachliche Angelegenheiten 
der Abfallwirtschaft usw.), 

k) im BundesminIsterium für Unterricht und 
Kunst wie 
der Gruppe Präs.! A (Lehrer- und Erzieherbil­
dung), 
der Gruppe IIII A (Legistik), 

I) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der Gruppe "Personal-, Organisations- und 
EDV-Angelegenheiten" der Sektion Präsi­
dium und Luftfahrt, 

m) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Gruppe I1B (Recht-Organisation-Pla­
nung-Reform der Universitäten und Hoch­
schulen), 

1.4.2. der Leiter einer nachgeordneten ,Dienst­
stelle wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
des Österreichischen Staatsarchivs, 

b) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Österreichischen Botschaft in Ottawa, 
des Österreichischen Generalkonsulates III 

NewYork, 
c) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Angelegenheiten wie 
der Bundesbaudirektion Wien, 

d) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Landesarbeitsamtes Oberösterreich, 

e) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Finanzlandesdirektion für Steiermark, 

f) des Bundesmiaisteriums für Inneres wie 
der Bundespolizeidirektion Graz, 

g) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Forstlichen Bundesversuchsanstalt, 

h) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
des Bundesdenkmalamtes, . 
des Kunsthistorischen Museums, 
des Bundesforschungs- und Prüfzentrums 
Arsenal, 

i) diesen Richtverwendungen sind die Amtsdi­
rektoren des Stadtschulrates für Wien und des 

Landesschultates für Niederösterreich gleich­
zuhalten, 

1.4.3. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle wie 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angele-
genheiten wie .. 
des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, 
sofern damit die Leitung des Präsidiums verbunden 
ist, 
des Österreichischen Patentamtes (die Vizepräsi. 
denten). 

1.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind: 
'#,. . 

1.5.1. der Ü{ter einer bedeutenden Gruppe in 
elller Zentralstelle (Richtfunktion Gruppenleiter) 
wie 

a) im Bundeskanzleramt wie 
der Gruppe VII A (Länder-, Regional- und 
Sektorprogramme) , 

b) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Gruppe Präs./B (Revision), 
der Gruppe lilA (Außenwirtschaftsadmini­
stration und 
Artenschutz), . 
der Gruppe VIIB (Rechtsangelegenheiten des 
Straßenwesens), 
der Gruppe lXI A, 

c) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
der Gruppe IIII A, 

d) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
der Gruppe II/B (Rechtliche und medizini­
sche Angelegenheiten der Sanitätsberufe), 
der Gruppe IIII A (Veterinärverwaltung), 

e) im Bundesministerium für Inneres wie' 
der Gruppe II/E (Verwaltungspolizei), 

f) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwIe 
der Gruppe I/B (Rechtswesen), 

g) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 
der Gruppe IV I A, 
der Gruppe V IC, 

h) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Gruppe IV I A (Nationale und internatio­
nale Jugendpolitik, außerschulische Jugend­
erziehung und Jugendarbeit), 

i) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
der Gruppe V ID (Erwachsenenbildung usw.), 

j) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der Gruppe "V erkehrs-Arbeiisinspektorat -
VAl", 

k) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Gruppe I1C (Personalangelegenheiten, 
Aus- und Fortbildung), 

3 
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1.5.2. der Leiter einer besonders bedeutenden 
Abteilung in einer Zentralstelle wie 

a) im Bundeskanzleramt wie 
der Abteilung I/6 (Ministerratsdienst), 
der Abteilung lII/1 (Information und Me­
diendokumentation), . 
der Abteilung IV / I 0 (ADV -Koordination), 
der Abteilung V /7 (Volksgruppenangelegen­
heiten), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
der Abteilung lI/1 (West- und Nordeuropa; 
Grundsatzfragen), . 
der Abteilung I/1 (Protokoll);~' 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Abteilung I/1 (Allgemeine Angelegenhei­
ten der Außenwirtschaftspolitik), 
der Abteilung III/6 (Technische Angelegen­
heiten der Gewerbepolitik), 
der Abteilung V /8 (Wirtschaftliche, finanz­
technische und Vertragsangelegenheiten von 
Sonderbauvorhaben), 
der Abteilung VI/4 (Allgemeine Fragen der 
Wirtschaftlichkeit der Bundesstraßen), 

d) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
der Abteilung IV /5 (Legistische und norma­
tive Angelegenheiten der Opferfürsorge), 
der Abteilung H/4 (Legistische und normative 
Angelegenheiten der zwischenstaatlichen So­
zialversicherung) , 

e) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Abteilung II/7 (Budgetangelegenheiten 
betreffend das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, das Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, 
die Sozialversicherung usw.), 
der Abteilung Ill/12 (Marktordnungsgesetz 
usw.), 
der Abteilung IV /2 (Inspektionsdienst), 

f) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
der Abteilung IH/2 (Angelegenheiten der 
Toxikologie), 

g) im Bundesministerium für Inneres wie 
der Abteilung I/1 (Dienst-, Besoldungs- und 
Pensionsrecht sowie Personalangelegenheiten 
usw.), 
der Abteilung Ill/16 (Fremdenpolizeiangele­
genheiten), 

h) im Bundesministerium für Justiz wie 
der Abteilung Pr. 1 (Koordination), 
der Abteilung I/3 (Angelegenheiten des Han­
deIsrech ts), 

i) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 
der Abteilung "Revision", 

j) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 

der Abteilung I/3 (Angelegenheiten der Wis­
senschafts- und Technologiepolitik im Um­
weltbereich usw.), 
der Abteilung lIi3 (Fachliche Angelegenhei­
ten des Chemikaliengesetzes, des Pflanzen­
schutzes, der Wasch- und Reinigungsmittel 
usw.), 
der Abteilung III/2 (Familienpolitischer Bei­
rat, Familienorganisationen usw.), 

k) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung IIi3 (Pädagogische und berufs­
fachliche Angelegenheiten der mittleren und 
höheren kaufmännischen Schulen), 

I) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der Abteilung Pr. 6 (Internationale Luftfahrt­
bezieh ungen), 
der Abteilung Pr. 8 (Angelegenheiten der 
Flughäfen und der sonstigen Flugplätze usw.), 
der Abteilung Pr. 9 (Flugbetriebliche Angele­
genheiten), 
der Abteilung II/6 (Bautechnische Angele­
genheiten der Schienenbahnen, O-Buslinien 
und Rohrleitungen usw.), 
der Abteilung V /2 (Erarbeitung und Durch­
führung der industriell-gewerblichen Maß­
nahmenprogramme usw.), 

m) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Abteilung 1/7 (Legislative, rechtliche und 
organisatorische Angelegenheiten der Stu­
dienförderung), 
der Abteilung IIi3 (Wissenschaftsbezogene 
Forschung), 
der Abteilung III/2 (Sachliche Angelegenhei­
ten der Bundesmuseen), 

1.5.3. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle wie 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Österreichischen Botschaft in Nairobi, 
des Österreichischen Generalkonsulates tn 

Los Angeles, 
b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Angelegenheiten wie 
der Bundesgebäudeverwaltung II Linz -
Salzburg, 
der Berghauptmannschaften Innsbruck oder 
Leoben, 

c) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Landesinva,lidenamtes für Witln, Nieder­
österreich und Burgenland, 
des Landesarbeitsamtes Salzburg, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Bundesrechenamtes, 
der Finanzlandesdirektion für V orarlberg, 

e) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
-Sport und Konsumentenschutz wie 
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der Bundesanstalt für Lebensmittelunter­
suchung und -forschung, 
der Bundesanstalt für chemische und pharma­
zeutische Untersuchungen, 
der Bundesstaatlichen bakteriologisch -serolo­
gischen Untersuchungsanstalt Wien, 

f) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Bundespolizeidirektion Salzburg, 

g) cles Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Höheren Bundeslehr- und Versuchsan­
stalt für Wein- und Obstbau mit Institut für 
Bienenkunde, 
der Bundesanstalt für alpenländische Land­
wirtschaft, 
einer Sektion des Forsttechnischen Dienstes 
der Wildbach- und Lawinenverbauung, 

h) diesen Richtverwendungen sind die Amtsdi­
rektoren der Landesschulräte für Tirol und 
Burgenland gleichzuhalten, 

1.5.4. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Finanzprokuratur, 

b) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Bundespolizeidirektion Wien, 

c) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Österreichischen Nationalbibliothek, 

1.5.5. der Leiter einer besonders bedeutenden 
Organisationseinheit In einer nachgeordneten 
Dienststelle wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
der Abteilung 7 (Volkswirtschaftliche Ge­
samtrechnungen) des Österreichischen Stati­
stischen Zentralamtes, 
der Technisch -Methodischen Abteilung des 
Österreichischen Statistischen Zentralamtes, 

b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Rechtsabteilung B des Österreichischen 
Patentamtes, 
der Gruppe K (Kataster, Grundlagenvermes­
sungen, Staatsgrenzen) des Bundesamtes für 
Eich - und Vermessungswesen, 
der Gruppe E (Eichwesen) des Bundesamtes 
für Eich- und Vermessungswesen, 
der Abteilung K 1 (Planung, Organisation, 
Verwaltung) des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Geschäftsabteilung 3 (Steuerlandesin­
spektorat) der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
der Geschäftsabteilung 13 (Zoll- und Grenz­
referat) der Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, 
der Abteilungen der Finanzprokuratur, 

der Stabsabteilung "Rechts- und Beteili­
gungsangelegenheiten" der Österreichischen 
Postsparkasse, 
der Stabsabteilung "Marketing und Kommu­
nikation" der Österreichischen Postsparkasse, 
des Bereiches "Finanzierung" der Österrei­
chischen Postsparkasse, 

d) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Abteilung I (Staats-, Personen- und 
Objektschutz) der Bundespolizeidirektion 
Wien, 
der Abteilung 11 (Kriminalpolizeiliehe Abtei­
lung) der Bundespolizeidirektion Wien, 

e) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Gruppe III (Ökologie) des Umweltbun­
desamtes, 

f) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Universitätsdirektion Graz, 
der Bibliotheksdirektion an der Universität 
Wien. 

1.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind: 

1.6.1. der Leiter einer Gruppe in einer Zentral­
steIle, wenn dieser Arbeitsplatz wegen der Größe 
und Bedeutung der Gruppe keiner höheren 
Funktionsgruppe zugeordnet werden kann, 

1.6.2. der Leiter einer bedeutenden Abteilung in 
einer Zentralstelle (Richtfunktion Abteilungsleiter) 
wIe 

a) im Bundeskanzleramt wie 
der Abteilung I!1 0 (Grundsatzabteilung für 
Frauenangelegenheiten), 
der Abteilung 11/3 (Konkrete Personalange­
legenheiten der Bundesbediensteten), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
der Abteilung I! A/8 (Rechtsfragen der euro­
päischen Integration usw.), 
der Abteilung II1/B/S (Multilaterale Wirt­
schaftsangelegenheiten), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Abteilung 11 A/3 (Durchführung des 
EFTA-Übereinkommens usw.), 
der Abteilung 11 I! A/2 (Allgemeine und legis­
lative Angelegenheiten der umweltbezogenen 
Vorschriften des Gewerberechtes), 
der Abteilung IV 14 (Angelegenheiten de~ 
Industriepolitik auf dem Gebiet der techni­
schen Weiterverarbeitungsindustrien), 
der Abteilung VIII AIS (Technische Angele­
genheiten des Bergbaues und Angelegenhei­
ten der Sicherheit im Bergbau usw.), 
der Abteilung VIII/1 (Legislative, rechtliche 
und administrative Angelegenheiten der Sek­
tion), 

d) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wIe 
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der Abteilung IIC/9 (Angelegenheiten der 
dienstlichen Ausbildung im Ressortbereich), 
der Abteilung II/9 (Prüfdienst, Rechnungsle­
gung der Sozialversicherungsträger), 
der Abteilung IIII All (Internationale sowie 
legistische, normative und rechtliche Angele­
genheiten der Ausländerbeschäftigung), 
der Abteilung V 15 (Angelegenheiten der 
internationalen Sozialpolitik usw.), 

e) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Abteilung II9 (Prüfungs- und 'Begutach­
tungsabteil ung), 
der Abteilung IV 110 (Stempel- und Rechtsge­
bühren, Versicherungssteuer, Feuerschutz­
steuer usw.), 

f) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
der Abteilung IIDI14 (Allgemeine Präsidial­
angelegenheiten) , 
der Abteilung II/C/l5 (Fachliche Behand­
lung von allgemeinen grundsätzlichen phar­
mazeutischen Angelegenheiten), 

g) im Bundesministerium für Inneres wie 
der Abteilung II3 (Haushalts- und Budgetan­
gelegenheiten), 
der Abteilung II/C/6 (Administrative Angele­
genheiten des staatspolizeilichen Dienstes), 
der Abteilung IIIIII (Grundsätzliche Angele­
genheiten des Paß- und Fremdenpolizei-, 
Flüchtlings- und Staatsbürgerschaftswesens), 

h) im Bundesministerium für Justiz wie 
der Abteilung 1/7 (Miet- und Wohnrecht 
sowie Gebührenrecht), 
der Abteilung I1II6 (Verwaltungs- und Perso­
nalangelegenheiten der OLG-Sprengel Linz 
und Innsbruck und Einzelangelegenheiten des 
österreichischen Notariats), 

i) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwIe 
der Abteilung II5 (Rechts abteilung A), 

j) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 
der Abteilung Präs.! AI8 (Information's- und 
Kommunikationstechnik) , 
der Abteilung 111 All (Forschungs- und Ver-
suchswesen), . 
der Abteilung V IBI 5 (Forstpolitik), 

k) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Abteilung IID/9 (Fachliche Angelegen­
heiten der Luftreinhaltung, der Emissionsbe­
grenzung von Luftschadstoffen und des 
Immissionsschutzes usw.), 
der Abteilung IV I AI 4 (Allgemeine Angele­
genheiten und Koordination der nationalen 
Jugendpolitik), 
der Abteilung V I AI I (Fachliche Belange der 
internationalen Abfallwirtschaft), 

I) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 

der Abteilung Präs. 5 (Angelegenheiten der 
Jugendfilmkommission), . 

m) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der Abteilung Pr. I (Dienst-, Besoldungs- und 
Pensions angelegenheiten), 
der Abteilung 1/2 (Internationale Verkehrs­
angelegenheiten und Koordination der inter­
nationalen Verkehrspolitik), 
der Abteilung II6 (Koordination der nationa­
len Verkehrspolitik), 
der Abteilung II/l (Rechtliche und admini­
strative Angelegenheiten der Schienenbahnen 
und O-Buslinien, insbesondere Bewilligung 
von Vorarbeiten usw.), 
der Abteilung 11/8 (Finanzielle Angelegenhei­
ten im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
der Infrastruktur gemäß § 1 des Bundesbahn­
gesetzes usw.), 
der Abteilung V 17 (Allgemeine Rechtsangele­
genheiten der Binnen- und Seeschiffahrt), . 

n) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Abteilung II AIII (Planung, Koordina­
tion, Anschaffung von EDV -Systemen), 
der Abteilung IIC/I0B (Dienstrechtsangele­
genheiten der allgemeinen Bediensteten der 
Universitäten) , 
der Abteilung IV/3 (Multilaterale Zusam­
menarbeit im Forschungs- und Technologie­
bereich), 

1.6.3. der Leiter emer nachgeordneten Dienst­
.stelle 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Österreichischen Botschaft in Caracas, 
des Österreichischen Generalkonsulates m 
Frankfurt, 
des Kulturinstitutes in Kairo, 

b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Bundesgebäudeverwaltung 11 Graz, 

c) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Landesarbeitsamtes V orarlberg, 
des Landesinvalidenamtes für Steiermark, 
eines Arbeitsinspektorates, ausgenommen das 
Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Finanzämter Innsbruck oder Villach, 

.. <:ler Zollämter Wien oder Salzburg, 
der Großbetriebsprüfung Wien, 

e) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
der Bundesstaatlichen bakteriologisch-serolo­
gischen Untersuchungsanstalt Graz oder 
Klagenfurt, 

f) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Bundespolizeidirektion Schwechat, 
des Bundesasylamtes, 
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g) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Justizanstalt Stein, 
der Geschäftsstelle für Bewährungshilfe 
Wien, 

h) des Bundesministeriums für Landesverteidi~ 
gungwle 
des Heeresgeschichtlichen Museums, 

i) des Bundesministeriums für Land-· und 
Forstwirtschaft wie 
der Landwirtschaftlich-chemischen Bundes­
anstalt, 
der Bundesanstalt für Pflanzenschutz, 
der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, 
der Bundesanstalt für Landtechnik, .. 

j) des Bundesministeriums für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge, 

k) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
des Museums für Völkerkunde, 

1.6.4. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Erstzugeteilte der Österreichischen Bot­
schaft in Paris, 

b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Bundesgebäudeverwaltung II Linz -
Salzburg, 

1.6.5. der Leiter einer bedeutenden Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
der Abteilung 3 (Gewerbliche Wirtschaft) des 
Österreichischen Statistischen Zentralamtes, 

b) des Bundes'ministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Gruppe 2 (Allgemeine technische Angele­
genheiten) der Bunc\esbaudirektion Wien, 
der Abteilung E2 (Allgemeines. Meßwesen) 
des Bundesamtes für Eich- und Vermessungs­
wesen, 
der Vermessungsinspektor für Oberösterreich 
und Salzburg des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Geschäftsabteilung 8 (Zoll- und Grenzre­
ferat) der Finanzlandesdirektion für Steier­
mark, 
der Geschäftsabteilung 1 (Präsidial- und 
Personalabteilung) der Finanzlandesdirektion 
für Oberösterreich, 

d) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
des Institutes für Forstinventur in der 
Forstlichen Bundesversuchsanstalt, 

e) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Gruppe 11 (Umweltanalytik) des Umwelt­
bundesamtes, 

der Abteilung "Lufthygiene" des Umweltbun­
desamtes, 

f) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung IV (schul- und dienstrechtliche 
Angelegenheiten) des Stadtschulrates für 
Wien, sofern mit der Abteilungsleitung die 
Stellvertretung des Dienststellenleiters ver­
bunden ist, 
der Abteilung A 3 (rechtliche und administra­
tive Angelegenheiten aller Schularten) des 
Landesschulrates für Steiermark, sofern mit 
der Abteilungsleitung die Stellvertretung des 
Dienststellenleiters verbunden ist, 

g) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Universitätsdirektion an der Wirtschafts­
universität Wien, 
der Bibliotheksdirektion an der Universität 
·Innsbruck. 

1.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: 

1.7.1. der Leiter eIner Abteilung In eIner 
Zentralstelle 

a) im Bundeskanzleramt wie 
der Abteilung III/4 (Vergabe-, Budgetie­
rungs- und technische Herstellungsangele­
genheiten), 
der Abteilung IV I A/11 (Rechtliche Angele­
genheiten der Nuklearkoordination; Non­
proliferation), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
der Abteilung IV 14 (Auslandsösterreicher ; 
Schutzmachtangelegenheiten ), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Abteilung Präs.lB/11 (Angelegenheiten 
der Innenrevision), 
der Abteilung 1114 (Mitwirkung in Angele­
genheiten der Ausfuhrförderung), 
der Abteilung III/7 (Angelegenheiten dt;s 
Ingenieur- und Ziviltechnikerwesens), 
der Abteilung VIIA/9 (Technische Angele­
genheiten der Verkehrssicherheit), 
der Abteilung VIIB/14 (Umweltschutz in 
Angelegenheiten der Bundesstraßen usw.), 

d) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
der Abteilung I1B/6 (Mitwirkung in Ver­
tragsangelegenheiten, Wirtschaftsangelegen­
heiten usw.), 
der Abteilung III/C/6 (Angelegenheiten der 
Zusammenarbeit mit Trägern der Rehabilita­
tion usw.), 

e) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
der Abteilung 11 A/3 (Bundessportheime und 
Bundessporteinrichtungen usw.), 
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der Abteilung IIII A/3 (Schlachttier- un'd 
Fleischuntersuchung usw.), 

f) im Bundesministerium für Inneres wie 
der Abteilung Ir/D/16 (Polizeiliche Krimi­
nalstatistik und Sicherheitsbericht), 
der Abteilung Ir/E/15 (Vereins- und Ver­
sammlungswesen), 
der Abteilung IV 11 (Angelegenheiten des 
Zivilschutzes) , 

g) im Bundesministerium für Justiz wie 
der Abteilung IV 15 (Einzelsachen der beding­
ten Entlassung und strafrechtliche Entschädi­
gungssachen), 
der Abteilung V 16 (Strafgefangenenklassifi­
zierung und Vollzugsortänderung), 

h) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwte 
der Abteilung Ir/8 (Ergänzungsabteilung C), 

i) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 
der Abteilung IIB/6 (Legistik und V ollzie­
hung des Wasserrechtes bezüglich öffentli­
ches Wassergut), 
der Abteilung Ir/B/6 (Bergbauernpolitik), 
der Abteilung IV I A/7 (Angelegenheiten der 
internationalen wasserwirtschaftlichen Zu­
sammenarbeit), 

j) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Abteilung -TI AI 11 (Fachliche verkehrsre­
levante Angelegenheiten des Umwelt­
schutzes), 
der Abteilung IIB/4 (Internationale Angele­
genheiten desUmweltschutzes), 

k) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung III/D/15 (Dienst- und besol­
dungsrechtliche Angelegenheiten der Schu­
laufsichtsbeamten für allgemeinbildende hö­
here Schulen), 
der Abteilung IV /7 (Kulturpolitische Grund­
satzfragen), 

I) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der Abteilung Pr. 4 (Zusammenfassende Be­
handlung von mündlichen und schriftlichen 
parlamentarischen Anfragen usw.), 

. der Abteilung II5 (Internationale, nationale, 
administrative und allgemeine Angelegenhei­
ten der Beförderung gefährlicher Güter usw.), 
der Abteilung II10 (Konkrete rechtliche und 
administrative Angelegenheiten des Kraft­
fahrwesens, insbesondere Angelegenheiten 
der Lenkerberechtigung), 
der Abteilung V 15 (Umweltschutzangelegen­
heiten, die den Wirkungsbereich des Bundes­
ministeriums betreffen), 
der Abteilung "Revision", 

m) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 

der Abteilung IV /7 (Koordinierung von In­
frastrukturen im Bereich des Informationswe­
sens), 

1.7.2. der Leiter eines besonders bedeutenden 
Referates in einer besonders bedeutenden Abteilung 
in einer Zentralstelle 

a) im Bundeskanzleramt wie 
des Referates V 16 a (Rechtsinformationssy­
stem), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
des Referates V 15 a (Multilaterale wissen­
schaftliche Interessen im Rahmen des Euro­
parates und der EU), 
des Referates VII 1 c (Honorarkonsulate), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Referates V 110 a (Vertragsrechtliche An­
gelegenheiten des Erwerbes und der Veräuße­
rungvon Bauten und Liegenschaften), 

d) im Bundesministerium für Finanzen wie 
des Referates Irlt a, 

e) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
des Referates IIII2 a (Mitwirkung im Verfah­
ren nach dem Pflanzenschutzrecht und 
Düngemittelrecht usw.), 

f) im Bundesministerium für Inneres wie 
des Referates II1 a (Schulungs- und Organi­
sationsangelegenheiten der Zentralstelle ein­
schließlich Kanzleiordnung), 

g) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates Ir/4 a (Pädagogische und be­
rufsfachliche Angelegenheiten der höheren 
gewerblichen Lehranstalten und Fachschulen 
für Fremdenverkehrsberufe usw.), 

h) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
des Referates V 161 (Angelegenheiten der 
Technologieförderung), 

1.7.3. der Referent mit der Ermächtigung zur 
selbständigen Behandlung bestimmter Angelegen­
heiten gemäß § 10 Abs. 4 des Bundesministerienge­
setzes in einer besonders bedeutenden Abteilung in 
einer Zentralstelle, wenn er keinem Referat 

. zugeteilt ist, mit Aufgaben, für die großes Wissen 
erforderlich ist und besonders hohe Anforderungen 
an die Denkleistung gestellt werden, 

1.7.4. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle wie 

a) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Landesinvalidenamtes für Tirol, 
des Arbeitsinspektorates für Bauarbeiten, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Finanzamtes Kufstein, 
der Großbetriebsprüfung Linz, 
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des Zollamtes Klagenfurt, 
des Hauptpunzierungs- und Probieramtes, 

c) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
der Bundesanstalt für Lebensmittelunter­
suchung Innsbruck, 
der Bundesstaatlichen bakteriologisch -serolo­
gischen Untersuchungsanstalt Salzburg, 
des Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitu­
tes, 
der Bundesanstalt für veterinärmedizinische 
Untersuchul!gen Linz, 

d) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Sonderanstalt für Jugendliche Gerasdorf, 

e) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Bundesanstalt für alpenländische Milch­
wirtschaft, . 
der Bundesanstalt für Bergbauernfragen, 
der Bundesanstalt für Wassergüte, 
der Bundesanstalt für Weinbau, 
der Bundesgärten, 

f) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
des Landeskonservatorates für Niederöster­
reich, 

1.7.5. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Erstzugeteilte der Österreichischen Bot­
schaft in Ottawa, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Finanzamtes Innsbruck, 
der Großbetriebsprüfung Wien (1. Stellver­
treter), 
des Zollamtes Wien, 

c) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
der Bundesanstalt für Lebensmittelunter­
suchung und -forschung, sofern damit die 
Leitung einer Abteilung verbunden ist, 

d) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Bundespolizeidirektion Salzburg, 

e) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
einer Sektion des Forstlichen Dienstes der 
Wildbach- und Lawinenverbauung, sofern 
damit eine Gebietsbauleitung verbunden ist, 

f) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung 2 (Rechts- und Verwaltungs an­
gelegenheiten) des Landesschulrates für Vor­
arlberg, sofern mit der Abteilungsleitung die 
Stellvertretung des Dienststellenleiters ver­
bunden ist, 

1.7.6. der Leiter einer Organisationseinheit In 

einer nachgeordneten Dienststelle wie 
a) des Bundeskanzleramtes wie 

des Haus-, Hof- und Staats archivs, 

der Abteilung 2 (Land- und Forstwirtschaft) 
des Österreichischen Statistischen Zentralam­
tes, 

b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Gruppe 1 (Präsidium) der Bundesbaudi­
rektion Wien, 
einer Hochbaugruppe mit mindestens fünf 
Gebäudeverwaltungen der Bundesgebäude­
verwaltung II Linz~Salzburg, 
des II. Eichaufsichtsbezirkes des Bundesamtes 
für Eich- und Vermessungswesen, 

c) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
einer Gruppe des Landesinvalidenamtes für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
einer Gruppe des Landesarbeitsamtes Nieder­
österreich, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Pensionsbehörde L Instanz des Bundesre­
chenamtes, 
der Geschäftsabteilung 3 (Fach- und Rechts­
mittelabteilung) der Finanzlandesdirektion 
für Salzburg, 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Bezirkspolizeikommissariates Landstraße 
der Bundespolizeidirektion Wien, 
des Büros für Personen- und Objektschutz 
der Abteilung I der Bundespolizeidirektion 
Wien, 

f) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
der Abteilung Elektrotechnik im Amt für 
Wehrtechnik, 

g) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Abteilung "Allgemeine Ökologie" des 
Umweltbundesamtes, 
der Abteilung "Allgemeine Angelegenheiten 
der Umwelttechnologie" des Umweltbundes­
amtes, 
der Zweigstelle West des Umweltbundesam­
tes, 
der Abteilung 1 (Abfallwirtschaft, technologi­
scher Umweltschutz) der Zweigstelle Süd des 
Umweltbundesamtes, 

h) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung A 1 (Personalangelegenheiten 
für Lehrer an Pflichtschulen) des Landes­
schulrates für Steiermark, 
der Abteilung "Schulpsychologie und Bil­
dungsberatung" des Landesschulrates für 
Salzburg, Kärnten, Tirol, Burgenland oder 
V orarlberg, 

i) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Universitätsdirektion für Bodenkultur 
Wien, 
der Rektoratsdirektion der Hochschule für 
angewandte Kunst, 
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der Bibliotheksdirektion der Technischen 
Universität Graz, 

1.7.7. der stellvertretende Leiter einer besonders 
bedeutenden Organisationseinheit in einer nachge­
ordneten Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Geschäftsabteilung 3 (Steuerlandesin­
spektorat) der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
der Stabsabteilung "Rechts- und Beteili­
gungsangelegenheiten" der Österreichischen 
Postsparkasse, wenn damit die Leitung der 
Rechtsabteilung verbunden ist, 

b) diesem ist der Referent in der Finanzprokura­
tur mit Rechtsanwaltsprüfung und mindestens 
zweijähriger einschlägiger Tätigkeit gleichzu­
halten. 

1.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind 
zB: 

1.8.1. der Leiter einer Abteilung in einer 
Zentralstelle, wenn dieser Arbeitsplatz wegen der 
Größe und Bedeutung der Abteilung keiner höheren 
Funktionsgruppe zugeordnet werden kann, 

1.8.2. der Leiter eines bedeutenden Referates in 
einer besonders bedeutenden oder bedeutenden 
Abteilung in einer Zentralstelle wie 

a) im Bundeskanzleramt wie 
des Referates I/3 a (Grundsätzliche Angele­
genheiten zur Erstellung des Ressortvoran­
schlages), 
des Referates II/4 a (Nebengebühren), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
des Referates III/4 a (Europäischer Binnen­
markt), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Referates IX/8 b (Angelegenheiten des 
Innovations- und Technologietransfers), 

d) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
des Referates III All b (Dokumentation der' 
Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffent­
lichen Rechts usw.), 
des Referates IV 12 a (Medizinische Grund­
satzfragen in Versorgungs- und Behinderten­
angelegenheiten), 
des Referates NI A/7 a (Normative und 
administrative Angelegenheiten des Bundes­
pflegegeldgesetzes usw.), 

e) im Bundesministerium für Finanzen wie 
des Referates I/5 a, 
des Referates III/12 a (Wertzollgesetz), 

f) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
des Referates II/CI15 a (Koordination der 
Arzneibuchangelegenheiten), 

g) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 

des Referates IV I A/2 d (Technische Angele­
genheiten der Grundwasserwirtschaft), 
des Referates V IC/8 a (Gefahrenzonenpla­
nung), 

h) im Bundesministerium für Unterricht· und 
Kunst wie 
des Referates Präs.l c (Angelegenheiten der 
Verwaltungsakademie usw.) 

i) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
des Referates V121 (ERP-Verkehrskreditan-
gelegenheiten usw.), . 
des Referates V 181 (Wirtschaftlich-techni­
sche und wirtschaftlich-nautische Angelegen­
heiten der Binnenschiffahrt und ihrer Infra­
struktur), 

j) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
des Referates UI/3 a (Angelegenheiten der 
archäologischen Denkmale), 

1.8.3. der Referent in einer besonders bedeuten­
den Abteilung in einer Zentralstelle, wenn er keinem 
Referat zugeteilt ist, mit Aufgaben, für die großes 
Wissen erforderlich ist und hohe Anforderungen an 
die Denkleistung gestellt werden, 

1.8.4. der Referent mit der Ermächtigung zur 
selbständigen Behandlung bestimmter Angelegen­
heiten gemäß § 10 Abs. 4 des Bundesministerienge­
setzes in einer bedeutenden Abteilung in einer 
Zentralstelle, wenn er keinem Referat zugeteilt ist, 
mit Aufgaben, für die großes Wissen erforderlich ist 
und hohe Anforderungen an die Denkleistung 
gestellt werden, 

1.8.5. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle wie 

a) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Vermessungs amtes Graz des Bundesamtes 
für Eich- und Vermessungswesen, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Finanzamtes Weiz 
der Verwertungsstelle des Österreichischen 
Brarmtweinmonopols, 

c) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Justizanstalt Wien-Mittersteig, 

1.8.6. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange-
. legenheiien wie 
der Erstzugeteilte der Botschaften Nairobi 
oder Caracas, 
der Zweitzugeteilte der Botschaften Paris 
oder Ottawa, 

b) des Bundesministeriums für· Arbeit und 
Soziales wie 
des Landesarbeitsamtes Kärnten, sofern damit 
die Leitung einer Abteilung verbunden ist, 
des Landesinvalidenamtes für Oberösterreich, 
sofern damit die Leitung einer Abteilung 
verbunden ist, 
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eines Arbeitsinspektorates, ausgenommen das 
Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Großbetriebsprüfung Linz, 
der Großbetriebsprüfung Wien (2. Stellvertre­
ter) 
des Zollamtes Salzburg, 

d) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
der Bundesstaatlichen bakteriologisch -serolo­
gischen Untersuchungsanstalt Linz, sofern 
damit die Leitung einer Abteilung verbunden 
ist, 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Bundespolizeidirektion Schwechat, 

f) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Geschäftsstelle für Bewährungshilfe Wien 
(1. Stellvertreter), 

1.8.7. der Leiter einer Organisationseinheit ll\ 

einer nachgeordrieten Dienststelle wie 
a) des Bundeskanzleramtes wie 

des Allgemeinen Verwaltungs archivs des 
Österreichischen Staatsarchivs, 

b) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Kulturabteilung an der Österreichischen 
Botschaft in Moskau, 

c) des Bundesministeriums . für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Gruppe "Haustechnik" der Bundesgebäu­
deverwaltung 11 Linz-Salzburg, 
des Hauptreferates 1 der Abteilung K2 des 
Bundesamtes für Eich-und Vermessungswe­
sen, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Geschäftsabteilung 7 (Gebühren- und 
Verkehrssteuern) der Finanzlandesdirektion 
für Steiermark, 
einer Gruppe für EDV-Systemprüfung oder 
für Auslandsbeziehungen oder Konzernpril­
fung einer Großbetriebsprüfung, 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Bezirkspolizeikommissariates Wieden der 
Bundespolizeidirektion Wien, 

f) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
der . Bauabteilung A im Heeres-Bau- und 
Vermessungsamt, 

g) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
einer Abteilung in der Bundesanstalt für 
Pflanzenbau, sofern mit der Abteilungsleitung 
die Stellvertretung des Dienststellenleiters 
verbunden ist, 
einer Abteilung in der Bundesanstalt für 
Agrarbiologie, sofern mit der Abteilungslei­
tung die Stellvertretung des Dienststellenlei­
ters verbunden ist, 
einer Abteilung in der Bundesanstalt für 
Landtechnik, sofern mit der Abteilungsleitung 

d~e Stellvertretung des Dienststellenleiters 
verbunden ist, 

h) de; Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Abteilung 2 der Zweigstelle Süd des 
Umweltbundesamtes, 

i) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung V (Angelegenheiten des schul­
psychologischen Dienstes und der Bildungs-. 
beratung) des Stadtschulrates für Wien, 
der Gruppe "Schulpsychologie- Bildungs­
beratung" des Landesschulrates für Nieder­
österreich, 

j) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Abteilung "Recht und Organisation" der 
Universitätsdirektion der Universität Wien, 
der Abteilung "Restaurierung und Konservie­
rung von Denkmalen" des Bundesdenkmal­
amtes, 
de<f Bibliotheksdirektio~ der Universität für 
Bodenkultur Wien, 

1.8.8. der stellvertretende Leiter einer bedeuten­
den Organisationseinheit in einer nachgeordneten 
Dienststelle wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
der Abteilung 3 (Gewerbliche Wirtschaft) des 
Österreichischen Statistischen Zentralamtes, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
einer Fach- und Rechtsmittelabteilung 
( 1. Vertreter) der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und BurgenIarid, 

c) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Büros für Staatsschutz der Abteilung I der 
Bundespolizeidirektion Wien,' 
des Sicherheitsbüros der Abteilung 11 der 
Bundespolizeidirektion Wien, 

d) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Abteilung III/2 (Terrestrische Ökologie) 
des Umweltbundesamtes, 
der Abteilung IV /2 (Luftreinhaltetechnolo­
gien, Lärmschutz) des Umweltbundesamtes, 

e) diesen Richtverwendungen ist der Leitende 
Bodenschätzer der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 
gleichzuhalten. 

1. 9 . Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

1.9.1. der Leiter eines Referates m emer 
Zentralstelle wie 

a) im Bundeskanzleramt wie 
des Referates 111/3 a (Übersetzungsdienst), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
des Referates IV /4 a(Schutzmachtangele­
genheiten), 

c) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wIe 
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des Referates N 18 a (Normative und admini­
strative Angelegenheiten des Verbrechensop­
fergesetzes ), 

d) im Bundesministerium für Finanzen wie 
des Referates II/2 b (Angelegenheiten der 
Lohn- und Preispolitik), 

e) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
des Referates III/B/1 a (Besondere Angele­
genheiten der Lebensmittelkontrolle), 

f) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwIe 
des Referates II/B/6/a (Angelegenheiten der 
Erfassung und Stellung der Wehrpflichtigen), 

g) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 
des Referates II/CIl3 b (Rinderzucht, 
Milchgewinnung und Fleischerzeugung bei 
Rindern), 
des Referates IIII A/3 b (Angelegenheiten der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa­
tion der Vereinten Nationen, FAO/UN -
Welternährungsprogramm), 

h) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
des Referates I/B/5 a (Energiewirtschaftliche 
und energiepolitische Angelegenheiten des 
Umweltschutzes usw.), 
des Referates II/C/1 a (Rechtliche Angele­
genheiten des Umwelt- und Wasserwirt­
schaftsfonds und des Umweltförderungsge­
setzes usw.), 
des Referates IV 11 a (Beratung und Hilfe in 
familienrechtlichen Problemfällen usw.), 

i) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates I/11 a (Koordination pädago­
gischer Entwicklungs- und Forschungsvorha­
ben), 

j) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
des Referates I/51 (Technische Angelegen­
heiten der Gefahrenguttransporte ), 
des Referates VI 11 .(Kontrolle der wid­
mungsgemäßen Verwendung von Förderun­
gen), 

k) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
des Referates IV I 6 a (Maßnahmen für Ost­
und Mitteleuropa; internationale Angelegen­
heiten der Weltraummedizin), 

1.9.2. der Referent in einer bedeutenden 
Abteilung in einer Zentralstelle mit unterschiedli­
chen Aufgaben, 

1.9.3. der Referent in einer Zentralstelle mit 
unterschiedlichen Aufgaben, 

1.9.4. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle wie 

a) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Vermessungsamtes Wr. Neustadt des 
Bundesamtes für Eich- und Vermessungswe­
sen, 

b) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Arbeitsamtes Graz, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Finanzamtes Zwettl, 

d) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Bundesanstalt für Wasserbauversuche und 
hydrometrische Prüfung, 

1.9.5. der stellvertrete~de Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
der Bundesstaatlichen Anstalt für experimen­
tell-pharmakologische und balneologische 
Untersuchungen, sofern damit die Leitung 
einer Abteilung verbunden ist, 

b) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Forstlichen Bundesversuchsanstalt, 

1.9.6. der Leiter einer Organisationseinheit In 

einer nachgeordneten Dienststelle wie 
a) des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales wie 
einer Abteilung des Landesarbeitsamtes Tirol, 
des Büros der Schiedskommission beim 
Landesinvalidenamt für Wien, Niederöster­
reich und Burgenland, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Bemessungsabteilung des Finanzamtes 
Innsbruck, 
eines Referates in der Pensionsbehörde 
1. Instanz des Bundesrechenamtes, 
der Abteilung "Beteiligungen und Dokumen­
tation" der 
Österreichischen Postsparkasse, 

c) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Abteilung II (Kriminalpolizeiliche Abtei­
lung) der Bundespolizeidirektion Graz, 
des Strafamtes und Revisionsbüros für Poli­
zeistrafsachen in der Präsidial abteilung der· 
Bundespolizeidirektion Wien, 

d) des Bundesministeriums für Justiz wie 
des Psychologischen Dienstes der Justizan­
stalt Wien-Josefstadt, 

e) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
der Museumsabteilung im Heeresgeschichtli­
chen Museum, 

f) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
des Institutes für Weinbau in der Höheren 
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein­
und Obstbau mit Institut für Bienenkunde, 
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der Abteilung "Laborbodenkunde" in der 
Bundesanstalt für Bodenwirtschaft, 
der Abteilung "Botanik II" in der Bundesan­
stalt für Pflanzenschutz, 
des Institutes für Waldbau in der Forstlichen 
Bundesversuchsanstalt, 
einer Abteilung in der Bundesanstalt für 
Milchwirtschaft, sofern mit der Abteilungslei­
tung die Stellvertretung des Dienststellenlei­
ters verbunden ist, 

g) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung A 3 (Administrative Angelegen­
heiten) des Landesschulrates für Oberöster­
reich, 
der Abteilung B II (Rechts- und Verwaltungs­
angelegenheiten für Allgemeinbildende Hö­
here Schulen) des Landesschulrates für Tirol, 

h) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Antikensammlung im Kunsthistorischen 
Museum, 
der Papyrussammlung in der Österreichischen 
Nationalbibliothek, 
der Abteilung Bodendenkmale im Bundes­
denkmalamt, 

1.9.7. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Geschäftsabteilung 6/1 (Rechtsmittelab­
teilung, 2. Vertreter und zugleich Senatsvor­
sitzender) der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
der Geschäftsabteilung 3 (2011- und Grenzre­
ferat) der Finanzlandesdirektion für Vorarl­
berg, 

b) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Arbeitsinspektorates für Bauarbeiten, 

1.9.8. der Referent in einer nachgeordneten 
Dienststelle mit unterschiedlichen Aufgaben 

a) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Arbeitsinspektionsarzt, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Prüfer einer Großbetriebsprüfung für 
EDV-System-, Auslands- und Konzernprü­
fung, 
der Referent in der Finanzprokuratur mit 
Rechtsanwaltsprüfung, 
der Referent für Veranlagungsgeschäfte in 
der Österreichischen Postsparkasse. 

1.10. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: 

1.10.1. der Leiter eines Referates in einer 
2entralstelle oder der Leiter oder der stellvertre­
tende Leiter einer nachgeordneten Dienststelle oder 
der Leiter einer Organisationseinheit in einer 
nachgeordneten Dienststelle, wenn dieser Arbeits-

platz wegen der Größe und Bedeutung des 
Referates oder der nachgeordneten Dienststelle 
oder der Organisationseinheit in einer nachgeord­
neten Dienststelle keiner höheren Funktionsgruppe 
zugeordnet werden kann, wie 

a) im Bundeskanzleramt wie 
des Hauptreferates "Regionalstatistik" der 
Abteilung 
"Umwelt" des Österreichischen Statistischen 
2entralamtes, 

b) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Leiter einer Hochbauabteilung der 
Bundesbaudirektion Wien, wenn dieser Ar­
beitsplatz keiner höheren Funktionsgruppe 
zugeordnet werden kann, 

c) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
der Leiter einer Abteilung in der Bundesan­
stalt für Lebensmitteluntersuchung und -for­
schung, wenn dieser Arbeitsplatz keiner 
höheren Funktionsgruppe zugeordnet werden 
kann, 

d) im Bundesministerium für Inneres wie 
der Leiter des Büros des Polizeipräsidenten 
der Bundespolizeidirektion Wien, 

e) im Bundesministerium für Justiz wie 
der Leiter der Justizanstalt Eisenstadt, 

1.10.2. der Referent mit verwandten Aufgaben in 
einer Zentralstelle oder in einer nachgeordneten 
Dienststelle wie 

a) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Fachbereichsleiter in einem Finanzamt, 
der Referent für Produktentwicklung Giro­
und Sparverkehr der Österreichischen Post­
'sparkasse, 

b) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Hauptreferent im Sicherheitsbüro, der 
Wirtschaftspolizei oder des Verkehrsamtes in 
der Bundespolizeidirektion Wien, 

c) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Referent in einer Sektion des Forsttechni­
sehen Dienstes der Wildbach- und Lawinen­
verbauung, 
der Referent in der Forstlichen Bundesver­
suchsanstalt, 

d) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Beamte in wissenschaftlicher Verwen­
dung, soweit dieser Arbeitsplatz keiner 
höheren Funktionsgruppe zugeordnet werden 
kann. 

1.11. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB: 
der Referent in einer nachgeordneten Dienst­
stelle mit überwiegend gleichartigen Aufga­
ben 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
der Bibliothekar des Österreichischen Staats­
archivs, 
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b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Referent in einem Vermessungsamt, 

c) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Referent in einem Landesarbeitsamt, 
der Referent in einem Landesinvalidenamt, 
der Referent in einem Arbeitsamt, 
der Referent in einem Arbeitsinspektorat, 
wenn dieser Arbeitsplatz keiner höheren 
Funktionsgruppe zugeordnet werden kann, 

d) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
der Referent in einer Bundesstaatlichen 
bakteriologisch -serologischen U ntersu­
chungsanstalt, wenn dieser Arbeitsplatz kei­
ner höheren Funktionsgruppe zugeordnet 
werden kann, 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Referent in einer Bundespolizeidirektion 
oder einer Sicherheitsdirektion, 

f) des Bundesministeriums für Justiz wie 
Psychologen, 
Seelsorger, 

g) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Referent in einer der Bundesanstalten für 
pflanzliche Produktion, 
der Referent in einer der Bundesanstalten für 
Milchwirtschaft, 

h) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Referent im Umweltbundesamt, wenn 
dieser Arbeitsplatz keiner höheren Funktions­
gruppe zugeordnet werden kann, 

i) des Bundesministeriums für Unterricht .und 
Kunst wie 
der Referent in einem Landesschulrat oder 
dem Stadtschulrat für Wien, 

j) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Referent einer Universitätsdirektion, 
der Referent der Abteilung Recht, Verwal­
tung, Organisation an einer Universität, 
der Referent des technischen Dienstes des 
Bundesforschungs- und Prüfzentrums Arse­
nal, 
der Referent an einer Universitätsbibliothek. 

Hochschulbildung 

1.12. Eine der Verwendung entsprechende 
abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist durch 
Erwerbung des Diplomgrades gemäß § 35 des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes nachzu­
weisen. 

Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie 

1.13. Das Ernennungserfordernis des Abschlusses 
eines Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften 
oder der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

wird durch die erfolgreiche Absolvierung eines für 
den betreffenden Bereich von der Verwaltungsaka­
demie veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt. Zu 
diesem Aufstiegskurs sind nur jene Bewerber 
zuzulassen, die die im § 23 des Verwaltungsakade­
miegesetzes vorgeschriebenen Zulassungsvorausset­
zungen erfüllen. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Apotheker 

1.14 •. Für Apotheker zusätzlich zum Erfordernis 
der Z 1.12 die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Apothekerberuf. Für Leiter von Apotheken 
außerdem die Berechtigung zur Leitung einer 
öffentlichen Apotheke. 

Ärzte 

1.15. Für Ärzte zusätzlich zum Erfordernis der 
Z 1.12 die Be~echtigung zur selbständigen Aus­
übung des ärztlichen Berufes. 

Auswärtiger Dienst 

1.16. Im auswärtigen Dienst zusätzlich zum 
Erfordernis der Z 1.12 das Diplom der Diplomati­
schen Akademie in Wien oder das Abschlußzeugnis 
einer vergleichbaren ausländischen postuniversitä­
ren Lehranstalt, wenn keines der folgenden 
Hochschulstudien abgeschlossen wurde: Studium 
der Rechtswissenschaften, Studium der Politikwis­
senschaft, sozial- und wirtschaftswissenschaftliches 
Studium. 

Dienst bei der Finanzprokuratur 

1.17. Bei der Finanzprokuratur zusätzlich zum 
Erfordernis der Z 1.12 eine neunmonatige rechts­
berufliche Tätigkeit bei einem inländischen Gericht 
und für die Ernennung in die Funktionsgruppe 2 
oder in eine höhere Funktionsgruppe der Verwen­
dungsgruppe A 1 die erfolgreiche Ablegung der 
Rechtsanwaltsprüfung. 

Seelsorger 

1.18. Für Seelsorger zusätzlich zum Erfordernis 
der Z 1.12 die Ermächtigung zur Ausübung der 
öffentlichen Seelsorge. 

Ausschluß der Nachsicht 

1.19. Eine Nachsicht von den in Z 1.14, 1.15 und 
1.18 angeführten Ernennungserfordernissen ist 
ausgeschlossen. 

Defmitivstellungserfordernisse: 

1.20. Für alle Verwendungen (ausgenommen 
Ärzte an Kranken- und Justizanstalten, Seelsorger 
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an Justizanstalten und Apotheker) der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe A 1. 

2. VERWENDUNGSGRUPPE A 2 
(Gehobener Dienst) 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

2.1. Eine in den Z 2.2 bis 2.10 angeführte oder 
gemäß § 137 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 2.11 bis 2.24 vorgeschriebe­
nen Erfordernisse. 

FUchtverwendungen 

2.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind: 

2.2.1. der Leiter einer bedeutenden Organisati­
onseinheit in einer Zentral stelle mit besonders 
komplexen Aufgaben 

a) im Bundeskanzleramt wie 
der Buchhaltung, 

b) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
der Buchhaltung, 

c) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Buchhaltung, 

d) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwIe 
der Buchhaltung, 

e) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
de~ Buchhaltung, 

2.2.2. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle mit besonders komplexen Aufgaben 
des Bundesministeriums für auswärtige Angelegen­
heiten wie 
des Generalkonsulates Hamburg, 

2.2.3. der Leiter einer bedeutenden Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle mit 
besonders komplexen Aufgaben 
des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Hauptabteilung "Datenaufbereitung" der 
Österreichischen Postsparkasse. 

2.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind 
zB: 

2.3.1. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer Zentralstelle mit komplexen Aufgaben 

a) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
des Referates VIlla (Individuelle Dienst­
rechtsangelegenheiten ), 

b) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Buchhaltung, 

c) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
des Referates VII3 a (Haushaltsangelegen­
heiten und Beschaffungswesen der Sektion 
und der Arbeitsinspektorate), 

d) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates Präs. 1 b (Personalangelegen­
heiten, Stellenplanangelegenheiten), 

e) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
des Sekretariates der Flugunfallkommission, 

2.3.2. der Referent in einer Zeniralstelle mit der 
Ermächtigung zur selbständigen Behandlung be­
stimmter Angelegenheiten gemäß § 10 Abs.4 des 
Bundesministeriengesetzes mit komplexen und 
besonders verantwortungsvollen Aufgaben, 

2.3.3. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle mit komplexen Aufgaben, 

2.3.4. der Leiter einer Organisationseinheit in 
e.iner nachgeordneten Dienststelle mit komplexen 
Aufgaben 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Verwaltung an der Österreichischen 
Mission bei der Europäischen Union in 
Brüssel, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Hauptabteilung "Sparverkehr" der Öster­
reichischen Postsparkasse, 

c) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Zentralmeldeamtes der Bundespolizeidi­
rektion Wien, 

d) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Geschäftsstelle des Oberlandesgerichtes 
Graz, 

e) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
einer Abteilung des Heeres-Datenverarbei­
tungsamtes (Chefanalytiker) , 

f) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
-Forschung wie 
der Dekanatsdirektion der Grund- und 
Integrativwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Wien, 

g) diesen Richtverwendungen sind die Inspizie­
renden der Zollämter gleichzuhalten. 

2.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind 
zB: 

204.1. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer Zentralstelle mit unterschiedlichen Aufgaben 
wie 

a) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
des Referates V /6 a (Finanzielle Planung für 
kulturelle Aktivitäten), 

b) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
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des· Referates II/9 a (Angelegenheiten der 
Koordination und Organisation der sozial­
versicherungsträger) , 

c) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Amtswirtschaftsstelle, 

d) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
des Referates II/B/9 b (Angelegenheiten der 
Ärzteförderung), 
des Referates III/9 a (Haushaltsangelegen-
heiten der Sektion I1I), . 

e) im Bundesministerium für Inneres wie 
des Büros für Auswanderung und Statistik der 
Abteilung HI/t5 (Angelegenheiten der Inte­
gration und der Auswanderung von Asylwer­
bern), 

f) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwIe 
des Hauptreferates für Nebengebühren in der 
Abteilung IIII (Personalabteilung A), 

g) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 
des Referates Präs. B/4 a (Haushaltsreferat), 

h) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
des Referates IIDIS a (Finanz- und Budget­
angelegenheiten der Sektionen I, II, V), 

i) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates Präs. 2 b (Erstellung des Teil­
heftes usw.), 

j) im Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
des Referates Pr. 11 (Stellenplanangelegert­
heiten der Zentralstelle usw.), 

2.4.2. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer Zentralstelle mit unterschiedli­
chen Aufgaben wie 

a) im Bundeskanzleramt wie 
der Buchhaltung, sofern damit die Leitung 
einer Prüfungs- oder Verrechnungs stelle 
verbunden ist, 

b) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Buchhaltung, sofern damit die Leitung 
einer Prüfungs- oder Vertechnungsstelle 
verbunden ist, 

2.4.3. der Referent III emer Zentralstelle mit 
komplexen Aufgaben, 

2.4.4. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
steHe mit unterschiedlichen Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Bundesmobilienverwaltung, 
des Beschußamtes Wien, 

b) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Arbeitsamtes "Bekleidung, Druck, Pa­
pier", 
des Arbeitsamtes Vöcklabruck, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Zollamtes Arnoldstein, 

2.4.5. der stellvertretende Leiter einer nachgeord- c 

neten Dienststelle mit unterschiedlichen Aufgaben 
wie 
des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Finanzamtes Zwett!, 

2.4.6. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer nachgeordneten Dienststdle mit unterschiedli­
chen Aufgaben wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
des Hauptreferates "Personalangelegenhei­
ten" der Präsidialabteilung des Österreichi­
schen Statistischen Zentralamtes, 
des Hauptreferates "Pressedienst" der Infor­
mationsabteilung des Österreichischen Stati­
stischen Zentralamtes, 

b) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Konsularabteilung der Österreichischen 
Botschaft in Paris oder Ottawa, 

c) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Abteilung 205 (Raumordnungsplanung 
und Liegenschaftsbewirtschaftung) der Bun­
desbaudirektion Wien, 
der Verwaltungsabteilung der Bundesgebäu­
deverwaltung H Linz-Salzburg, 
der Abteilung L 4 (Graveur und Retrokarto­
graphie) des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen, 

d) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Abteilung Präs. C des Landesinvaliden­
amtes für Wien, Niederösterreich und Bur­
genland, 

e) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
einer Gruppe der Veranlagungs abteilung des 
Finanzamtes Innsbruck, 
einer Gruppe einer Betriebsprüfungsabteilung 
eines Finanzamtes, 
der Gruppe I des Zollamtes Wien, 
der Gruppe I des Zollamtes Feldkirch (und 
2. Vertreter des Dienststellenleiters), 
der Kasse des Zollamtes Wien, 
der Hauptabteilung "Belegeverarbeitung" der 
. Österreichischen Postsparkasse, 

f) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Paßamtes der Bundespolizeidirektion 
Wien, 
des Referates 3 (Beschaffungswesen) des 
Büros für ökonomische Angelegenheiten der 
Bundespolizeidirektion Wien, 
des Wirtschaftsverwaltungsdienstes der Bun­
despolizeidirektion Graz, 

g) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Einbringungsstelle und Verwahrungsab­
teilung des Oberlandesgerichtes Wien oder 
Innsbruck, 
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h) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
des Hauptreferates für Einkauf im Heeres­
Materialamt, 

i) des Bundesministeriums für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der mobilen Prüfung bei der Bundesprüfan-
stalt für Kraftfahrzeuge, . . 

j) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Dekanatsdirektion der Geisteswissen­
schaftlichen Fakultät der Universität Graz, 
der Dekanatsdirektion der Technisch-natur­
wissenschaftlichen Fakultät der Technischen 
Universität Wien, 

2.4.7. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle mit 
unterschiedlichen Aufgaben, 

2.4.8. der Referent in einer nachgeordneten 
Dienststelle mit komplexen Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Kanzler der Österreichischen Botschaft in 
Paris, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Inspizierende eines Steuerlandesinspekto­
rates einer Finanzlandesdirektion, 
der Referent mit besonderen Aufgaben in 
einer Fach- und Rechtsmittelabteilung einer 
Finanzlandesdirektion, 
der Hauptlehrer in der Bundeszoll- und 
Zollwachschule, 

c) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Referent für Abfalltechnik im Umwelt­
bundesamt, 

d) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Personalsachbearbeiter im Landesschulrat 
für Steiermark für Bedienstete des Landes­
schulrates, des Pädagogischen Institutes des 
Bundes und Beamte des Schulaufsichtsdien­
stes. 

2.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind 
zB: 

2.5.1. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer Zentral stelle mit verwandten Aufgaben wie 

a) im Bundeskanzleramt wie 
des Referates VI/6 a (Finanzielle Abwicklung 
der Entwicklungszusammenarbeit-Pro­
gramme und Projekte), 

b) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
des Referates V 14 b (Filmangelegenheiten), 

c) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Referates II/ A/2 a (Behandlung von 
Anträgen nach dem Außenhandelsgesetz), 

d) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Verrechnungsstelle 3 der Buchhaltung, 

e) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
des Referates I/ A/4 b (Trainerangelegenhei­
ten usw.), 

f) im Bundesministerium für Inneres wie 
des Referates I/4 a (Bürgerdienst und Aus­
kunftsstelle), 

g) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie 
des Referates V I All b (Koordination der 
forstlichen Informations- und Publikationstä­
tigkeit usw.), 

h) im Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
des Referates III/9 a (Vergleichende Beob­
achtung der Mutterschutz- und Karenzrege­
lungen der Länder usw.), 

i) im Bundesministerium für Landesverteidi­
gungwIe 
des Referates I/3 a (Zentrale Auskunfts- und 
BürgerservicesteIle ), 
des Referates IV I AI 4 a Uugendinformation 
usw.), 
der Buchhaltung, 

j) im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates II/15 a (Angelegenheiten der 
Lehrerfort- und Weiterbildung für Lehrer an 
Berufsschulen und im Bereich der Osteuropa­
kontakte), 

k) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
des Referates Pr. 1 a (Personalangelegenhei­
ten usw.), 

2.5.2. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer Zentralstelle mit verwandten 
Aufgaben wie 
im Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft 
der Buchhaltung, wenn damit die Leitung einer 
Prüf- oder Verrechnungsstelle verbunden ist, 

2.5.3. der Referent in einer Zentralstelle mit 
unterschiedlichen Aufgaben wie 
im Bundesministerium für Landesverteidigung wie 
der Referatsleiter für konkrete Personalangelegen­
heiten in der Abteilung II/2 (Personalabteilung B), 

2.5.4. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle mit verwandten Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Eichamtes Innsbruck, 

b) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Arbeitsamtes Leoben, 

c) des Bundesministerjums für Finanzen wie 
des Zollamtes Lustenau, 

d) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
des Bundessportheimes Faaker See, 
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e) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Geschäftsstelle für Bewährungshilfe Salz­
burg, 

2.5.5. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle mit verwandten Aufgaben wie 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt­
schaft wie 
der Bundesgärten, sofern damit die Leitung einer 
Gartenverwaltung verbunden ist, 

2.5.6. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer nachgeordneten Dienststelle mit verwandten 
Aufgaben wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
des Hauptreferates "Erwerbstätigkeit" der 
Abteilung 5 des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes, 
der Verwaltung der Verwaltungsakademie 
des Bundes, 

b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Abteilung 201 (Umwelt und Energie) der 
Bundesbaudirektion Wien, 
des Referates 23 (Punktkartei der Triangulie­
rungspunkte) der Abteilung K 2 des Bundes­
amtes für Eich- und Vermessungswesen, 
des Geschäftsbereiches 003 des Vermessungs­
amtes Linz des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen, 

c) des Bundesministeriums für Arbeit ,und 
Soziales wie 
der Buchhaltung des Landesinvalidenamtes 
für Steiermark, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
einer Lohnsteuer- und BeihilfensteIle emes 
Finanzamtes, 
der Bewertungsstelle des Finanzamtes Inns­
bruck, 
der Finanzkasse des Finanzamtes Innsbruck 
der Abteilung "Privatkonten 1" der Österrei­
chischen Postsparkasse, 
der Gruppe II des Zollamtes Wien, 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Wirtschaftsverwaltungsdienstes der Bun­
despolizeidirektion Salzburg, 

f) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Geschäftsstelle bei Bezirksgerichten mit 
30 bis 49 nichtrichterlichen Bediensteten, 
des Sozialen Dienstes der Justizanstalt Wien­
Josefstadt, 

g) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Gartenverwaltung Innsbruck, 

h) des Bundesministeriums für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
eines mobilen Labors bei der Bundesprüfan­
stalt für Kraftfahrzeuge, 

i) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Abteilung "Gebäude und Technik" an der 
Universität Linz, 

der Dekanatsdirektion der Geisteswissen­
schaftlichen Fakultät der Universität Salz­
burg, 
der Verwaltung des Kunsthistorischen Muse­
ums, 

2.5.7. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle mit 
verwandten Aufgaben, 

2.5.8. der Referent in einer nachgeordneten 
Dienststelle mit unterschiedlichen Aufgaben wie. 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Kanzler der Österreichischen Botschaft in 
Ottawa oder N airobi, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Referent mit besonderen Aufgaben in 
einer Präsidial- und Personalabteilung einer 
Finanzlandesdirektion, 
der Referent für Integrationsangelegenheiten 
in einer Zollabteilung einer Finanzlandesdi­
rektion, 
der Zollkassenlustrator, 
der Referent in der Technischen Untersu­
chungsanstalt der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
sofern damit die Leitung einer Gruppe 
verbunden ist. 

2.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: 

2.6.1. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer Zentralstelle mit überwiegend gleichartigen 
Aufgaben wie 

a) im Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten wie 
des Referates VI/6 d (Depeschenadministra­
tion), 

b) im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Referates I/5 a (Angelegenheiten der 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in 
bezug auf die Europäische wirtschaftliche 
Integration usw.), 

c) im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wie 
des Referates II/10 b (Haushaltsangelegen­

-heiten der Sektion, Durchführung), 
des Referates VI/3 b (Heimarbeit), 

d) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Verrechnungsstelle "Wertpapiere-Men­
genverrechnung" der Buchhaltung, 

e) im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wie 
des Referates III/ AI 4 a (Finanzielle, admini­
strative und ökonomische Angelegenheiten 
der Bundesanstalten), 

f) im Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft wie· 
des Referates VI/B/7 a (Verwaltungsmäßige 
Unterstützung der Bundeskellereiinspektion), 
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g) 1m Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates V lei lob (Angelegenheiten 
der Bundesschullandheime usw.), 

h) im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wie 
des Referates 11 All b (Aufsicht über teil­
rechtsfähige Universitätseinrichtungen), 

2.6.2. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer Zentralstelle mit überwiegend 
gleichartigen Aufgaben wie 

a) im Bundesministerium für Finanzen wie 
der Amtsbibliothek, 

b) im Bundesministerium . für Unterricht und 
Kunst wie 
der Amtsbibliothek, 

2.6.3. der Referent In eIner Zentralstelle mit 
verwandten Aufgaben, 

2.6.4. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle mit überwiegend gleichartigen Aufgaben wie 

a) de~ Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Arbeitsamtes Eisenstadt, 
des Arbeitsamtes Hollabrunn, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Zollamtes Wullowitz, 

c) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
der Dienststelle "Haus des Sports", 

d) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Bewährungshilfe Leoben, 

e) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
einer Lagerabteilung im Heeres-Sanitätslager, 

f) des Bundesministeriumsfür Unterricht und 
Kunst wie 
des Bundesschullandheimes Saalbach, 

2.6.5. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle mit überwiegend gleichartigen 
Aufgaben wie 
des Bundesministeriums für Finanzen wie 
einer Gruppe im Erhebungsdienst eIner Großbe­
triebsprüfung, 
des Zollamtes Arnoldstein, 

2.6.6. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer nachgeordneten Dienststelle mit überwiegend 
gleichartigen Aufgaben wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
des Archivs ,,2. Weltkrieg" des Österreichi­
schen Staatsarchivs, 
des Hauptreferates "Amtswirtschaftsstelle" 
der 
Präsidialabteilung des Österreichischen Stati­
stischen Zentralamtes, 
des Referates "Schulen" der Abteilung 1 des 
Österreichischen Statistischen Zentralamtes, 

b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Gebäudeverwaltung Linz der Bundesge­
bäudeverwaltung II Linz-Salzburg, 
des Referates 01 (Auswertung der Boden­
schätzungsergebnisse) der Abteilung K6 des 
Bundesamtes für Eich- und Vermessungswe­
sen, 
des Geschäftsbereiches 002 des Eichamtes 
Graz 
des Bundesamtes für Eich- und Vermessungs­
wesen, 
des Geschäftsbereiches 003 des Vermessungs­
amtes Salzburg des Bundesamtes für Eich­
und Vermessungswesen, 

c) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Buchhaltung des Landesinvalidenamtes 
für V orarlberg, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
einer Zentralstelle für Lohnsteuerstatisti'k der 
Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder­
österreich und Burgenland, 
der Finanzkasse der Finanzämter Weiz oder 
Zwettl, 

. der KFZ-Steuerstelle des Finanzamtes Inns­
bruck, 
der Gruppe II des Zollamtes Linz, 
der Abteilung Organisation (Vertreter des 
Gruppenleiters Organisation) des Zollamtes 
Wien, 
der Kasse des Zollamtes Linz, 
der Abteilung "Auslandszahlungen" der 
Österreichischen Postsparkasse, 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Fundamtes der Bundespolizeidirektion 
Wien, 

f) des Bundesministeriums für Justiz wie 
des Sozialen Dienstes der Justizanstalt Linz, 

g) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Gartenverwaltung Schönbrunn, 

h) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates "Verwaltungspersonal an Bun­
desschulen" im Stadtschulrat für Wien, 
der Verwaltung des Technologischen Gewer­
bemuseums, 
der Abteilung "Kartenvertrieb, Abonnement­
büro und Bestellbüro" der Bundestheater, 

i) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Bibliothek des Naturhistorischen Muse-
ums, 
der Dekanatsdirektion der Na,turwissen­
schaftlichen Fakultät der Universität Inns­
bruck, 
des Veranstaltungsreferates an der Hoch­
schule für Musik und darstellende Kunst 
Wien, 

4 
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der Verwaltung der Zentral anstalt für Meteo­
rologie und Geodynamik, 

2.6.7. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle mit 
überwiegend gleichartigen Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Konsularabteilung der Österreichischen 
Botschaft in Nairobi, 

b) des Bundesministeriums für Arbeit und· 
Soziales wie 
der Abteilung Präs. C des Landesinvaliden­
amtes für Wien, Niederösterreich und Bur­
genland 

2.6.8. der Referent in einer nachgeordneten 
Dienststelle mit verwandten Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für auswärtige Ange­
legenheiten wie 
der Kanzler, wenn dieser Arbeitsplatz keiner 
höheren Funktionsgruppe zugeordnet werden 
kann, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Referent in der Technischen Untersu­
chungsanstalt der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
der Referent der Geschäftsabteilung "Liegen­
schafts- und Wirtschaftsverwaltung" einer 
Finanzlandesdirektion, 

c) d~s Bundesministeriums für Justiz wie 
der Rechtspfleger, wenn er gleichzeitig 
Vorsteher der Geschäftsstelle eines Gerichtes 
ist, 
der Rechtspfleger, der ausschließlich als 
solcher tätig ist, 

d) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
der Referent im Materialstab "Luft" im Amt 
für Wehrtechnik, 

e) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Spezialist für GC-Netzwerke im Umwelt­
bundesamt. 

2.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind 
zB: 

2.7.1. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer Zentralstelle mit gleichartigen Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Referates III/B/10 a (Angelegenheiten 
der Gewährung von Zweckzuschüssen des 
Bundes an Gemeinden zur Förderung und . 
,pflege des Fremdenverkehrs gemäß FAG 
1979), 

b) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der "Bundes besoldung" der Buchhaltung, 

c) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates I/2 d (Nostrifikationen usw.), 

2.7.2. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer Zentralstelle mit gleichartigen 
Aufgaben, 

2.7.3. der Referent in einer Zentralstelle mit 
überwiegend gleichartigen Aufgaben wie 
der Referent in einer Buchhaltung, der überwiegend 
mit Aufgaben betraut ist, für deren Erfüllung 
umfassende Kenntnisse der haushaltsrechtlichen 
und buchhalterischen V orschiiften erforderlich 
sind; solche Aufgaben sind zB die selbständige und 
komplexe Nachprüfung gemäß § 92 des Bundes­
haushaltsgesetzes, BGBI. Nr.213/1986, oder die 
Führung der Buchhaltungsgeschäfte für einen oder 
mehrere Rechtsträger einschließlich der Erstellung 
der Bestands- und Erfolgsrechnungen, 

2.7.4. der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle mit gleichartigen Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
des Eichamtes Leoben, 

b) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
des Arbeitsamtes Feldkirchen, 
des Arbeitsamtes Tamsweg, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Zollämter Steinpaß und Marchegg, 

d) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 
des Bundessportheimes Obergurgi, 

2.7.5. der stellvertretende Leiter einer nachgeord­
neten Dienststelle mit gleichartigen Aufgaben wie 
des Bundesministeriums für Finanzen wie 
des Zolla~tes Villach (zugleich Abteilungsleiter), 

2.7.6. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer nachgeordneten Dienststelle mit gleichartigen 
Aufgaben wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
des Hauptreferates "Mängelbehebungsver­
fahren" im Datenverarbeitung.sregister des 
Österreichischen Statistischen Zentralamtes, 
des Referates "Statistisches Handbuch für die 
Republik Österreich" in der Informationsab­
teilung des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes, 

b) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Verwaltungsabteilung der Burghaupt­
mannschaft in Wien, 
der Gebäudeverwaltung Eisenstadt, 
des Labors 022 (Zulassung von Elektrizitäts­
zählern) der Abteilung E3 des Bundesamtes 
für Eich- und Vermessungswesen, 
des Labors 002 (Meßgeräte für Druck- und 
Gasmengen) der Abteilung E4 des Bundesam­
tes für Eich- und Vermessungswesen, 
der Technischen Amtsstelle 012 (Maßstabs­
umbildung 
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der Katastralmappe) der Abteilung K4 des 
Bundesamtes für Eich- und Vermessungswe­
sen, 
des Geschäftsbereiches 003 des Vermessungs­
amtes Zell/See des Bundesamtes für Eich­
und Vermessungswesen, 

c) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Geschäftsstelle der Heimarbeitskommis­
sionen in Wien, 

d) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Veranlagungs- oder Bemessungsleitstelle 
des Finanzamtes Innsbruck, 
der Rechnungsabteilung des Zollamtes Wien, 
der Kasse des Zollamtes Innsbruck, . 
der Abteilung "Kundendatenbank" der 
Österreichischen Postsparkasse, 

e) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Fremdenpolizeilichen Büros der Bundes­
polizeidirektion Klagenfurt, 
des Paßamtes der Bundespolizeidirektion 
Graz, 
des Verkehrsamtes der Bundespolizeidirek­
tion.St. Pölten, 

f) des Bundesministeriums für Justiz wie 
des Sozialen Dienstes der Justizanstalt Feld­
kirch, 
der AußensteIle Hessenplatz der Geschäfts­
stelle für Bewährungshilfe Linz, 

g) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
des Referates für Abnahme im Heeres-Mate­
rialamt, 

h) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Verwaltungsstelle der Höheren Bundes- . 
lehranstalt Francisco-Josephinum (Verwal­
tungsführer ), 
des Referates "Mittelprüfung" der Bundesan­
stalt für Pflanzenschutz, 

i) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
des Referates "Dienst- und besoldungsrechtli­
che Angelegenheiten der Landeslehrer" im 
Landesschulrat für Burgenland, 
der Studienbibliothek der Pädagogischen 
Akademie des Bundes in Oberösterreich, 

j) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Dekanatsdirektion der Fakultät für 
Maschinenbau der Technischen Universität 
Graz, 
des Fortsetzungskataloges der Universitätsbi­
bliothek Wien, 
der Titelaufnahme der Universitätsbibliothek 
Innsbruck, 

2.7.7. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle mit 
gleichartigen Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Buchhaltung des Landesinvalidenamtes 
für V orarlberg, 

b) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
einer Gruppe einer Betriebsprüfungsabteilung 
der Finanzämter Kufstein oder Weiz, 

2.7.8. der Referent in einer nachgeordneten 
Dienststelle mit überwiegend gleichartigen Aufga­
ben wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
der Referent im Finanzarchiv des Österreichi­
schen Staatsarchivs, 

b) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der selbständige· Arbeitsinspektor in einem 
Arbeitsinspektorat, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Rechnungsführer der Finanzkasse der 
Finanzämter Innsbruck oder Kufstein, 

d) des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz wie 

. der Chemiker mit instrumentell-analytischen 
Aufgaben (zB GC-, HPLC-, DC-Analysen) in 
der Bundesanstalt für Lebensmittelunter­
suchung und Forschung, 

e) des Bundesministeriums für Justiz wie 
der Rechtspfleger, wenn er keiner höheren 
Funktionsgruppe zugeordnet werden kann, 

f) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Techniker für GC-MS-Analysen im 
Umweltbundesamt, 

g) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Referent für die Einrichtung der Bundes­
schulgebäude im Landesschulrat für Steier­
mark, 

h) des Bundesministeriums für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wie 
der Kfz-Sachverständige bei der Bundesprüf­
anstalt für Kraftfahrzeuge, 

i) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Rechnungs- und Verwaltungsführer beim 
Landeskonservator für Oberösterreich, 

j) der Referent in einer Buchhaltung, der 
überwiegend mit Aufgaben gemäß Z 2.7.3. 
betraut ist. 

2.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

2.8.1. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer Zentralstelle mit gleichartigen Aufgaben und 
engen Vorgaben, 

2.8.2. der Referent in einer Zentralstelle mit 
gleichartigen Aufgaben wie 
der Referent in einer Amtswirtschaftsstelle, 
der Referent in einer Buchhaltung, der überwiegend 
mit Aufgaben betraut ist, für die vertiefte Kenntnisse 
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der haushaltsrechtlichen und buchhalterischen V or­
schriften sowie breites Wissen über die für das 
Ressort anzuwendenden oder ein umfassendes 
Wissen über bestimmte Rechtsvorschriften erforder­
lich sind; solche Aufgaben sind zB komplexe 
Kontierungsprüfungen, die Bearbeitung von Dritt­
schuldnerangelegenheiten oder von Sicherstellun­
gen wie Bankgarantien, die Vorbereitung der 
Jahresabschlußrechnung oder die selbständige 
Nachprüfung gemäß § 92 des Bundeshaushaltsge­
setzes, 

2.8.3~ der Leiter einer nachgeordneten Dienst­
stelle mit gleichartigen Aufgaben und engen 
Vorgaben wie 
des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie 
qer Dekanatsdirektion der Katholisch-theologi­
schen Fakultät der Universität Wien, 
der Personalabteilung der Akademie der bildenden 
Künste in Wien, 

2.8.4. der Leiter einer Organisationseinheit in 
einer nach geordneten Dienststelle mit gleichartigen 
Aufgaben und engen Vorgaben wie 

a) des Bundeskanzleramtes wie 
des Referates "Zivilluftfahrt" der Abteilung 4 
des Österreichischen Statistischen Zentral am­
tes, 

b) desBundesministeriums für Finanzen wie 
der Abteilung "Datenaufbereitung 1" der 
Österreichischen Postsparkasse, 

c) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Fremdenpolizeilichen Büros der Bundes­
polizeidirektion Wr. Neustadt, 

d) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Verwaltungs stelle der Höheren Bundes­
lehranstalt für landwirtschaftliche Frauenbe­
rufe Sitzenberg (Verwaltungsführer), 
der Versuchsstelle Neusiedl der Höheren 
Bundeslehr- und VersuchsalJstalt für Garten­
bau, 

e) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Blindendruckerei, Blindenbibliothek und 
des Lehrmittelverlages des Bundes-Blindener­
ziehungsinstitutes, 

2.8.5. der stellvertretende Leiter einer Organisati- _ 
onseinheit in einer nachgeördneten Dienststelle mit 
gleichartigen Aufgaben und engen Vorgaben wie 
des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Fundamtes der Bundespolizeidirektion Wien, 

2.8.6. der Referent in einer nachgeordneten 
Dienststelle mit gleichartigen Aufgaben wie 

a) des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wie 
der Referent für Markenangelegenheiten des 
Österreichischen Patentamtes, 
der Referent der Berghauptmannschaft Leo-
ben, -

b) des· Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Referent eines Arbeitsamtes mit der 
Ermächtigung zur selbständigen Behandlung 
bestimmter Angelegenheiten, 

c) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Betriebsprüfer eines Finanzamtes, 
der Referent für Analyse und Wertpapiermar­
keting der Österreichischen Postsparkasse, 

d) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Strafvollzugsreferent beim Bezirkspoli­
zeikommissariat Innere Stadt der Bundespoli­
zeidirektion Wien, 

e) des Bundesministeriums für Jus~iz wie 
der Referent der Einbringungsstelle und 
Verwahrungsabteilung eines Oberlandesge­
richtes, 
der Sozialarbeiter in den Justizanstalten und 
in der Bewährungshilfe, 

f) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
der Referatsleiter für Bau- und Liegenschafts­
verwaltung im Militärkommando Nieder­
österreich, 

g) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Leitende Oberbereiter der Spanischen 
Reitschule, 

h) des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie wie 
der Techniker für Routineanalysen des 
Umweltbundesamtes, 

i) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Referent für Sachaufwands-, Wirtschafts­
und Budgetangelegenheiten im Landesschul­
rat für Salzburg, 

j) der Referent in einer Buchhaltung, der 
überwiegend mit Aufgaben gemäß Z 2.8.2 
betraut ist, 

k) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie der Technische Assistent am 
Institut für Experimentalphysik der Universi­
tätLinz. 

2.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: 

2.9.1. der Referent in einer Zentralstelle mit 
gleichartigen Aufgaben und engen Vorgaben wie 
der Referent in einer Buchhaltung, der überwiegend 
mit Aufgaben betraut ist, für die die Kenntnis der 
haushaltsrechtlichen und buchhalterischen V or­
schriften sowie ein breites Wissen über die für das 
Ressort anzuwendenden oder ein vertieftes Wissen 
über bestimmte Rechtsvorschriften erforderlich ist; 
solche Aufgaben sind zB Kontierungsprüfungen, 
komplexe Kontierungen, die Prüfung von Kassen­
und Zahlstellenabrechnungen, die Erstellung von 
Ersatzaufträgen oder die Führung von Nebenver­
rechnungskreisen (zB für Beteiligungen, Haftungen 
oder Finanzschulden), 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)52 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 53 

2.9.2. der Leiter einer Organisationseinheit in 
,einer nachgeordneten Dienststelle, wenn dieser 
Arbeitsplatz wegen seiner Größe und Bedeutung 
keiner höheren Funktionsgruppe zugeordnet wer­
den kann, wie 

a) des Bundesministeriums für Inneres wie 
des Referates "PKW-Zulassung" beim Ver­
kehrsamt der Bundespolizeidirektion Wien, 

b) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft 'wie 
der Graphik- und Gewässergütekartei der 
Bundesanstalt für Wassergüte, 
der Verwaltungsstelle der - Bundesversuchs­
wirtschaft Fuchsenbigl (Verwaltungsführer), 

c) des Bundesministeriums für' Unterricht und 
Kunst wie 
der Abteilung "Solisten und szenischer 
Dienst/Musiktheater" der Bundestheater, 
des Referates B/1I3 des Landesschul;ates für 
Tirol, 

2.9.3. der stellvertretende Leiter einer Organisati­
onseinheit in einer nachgeordneten Dienststelle mit 
gleichartigen Aufgaben und besonders engen 
Vorgaben wie 

a) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Polizeiabteilung der Staatsanwaltschaft 
der Bundespolizeidirektion Wien, 

b) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
der Betriebsüberwachungszentrale in der 
Flieger\Verft Aigen, 

2.9.4. der Referent in einer nachgeordneten 
Dienststelle mit gleichartigen Aufgaben und engen 
Vorgaben wie 

a) des Bundesministeriums für Finanzen wie 
der Revisor in der Stabsabteilung "Revision" 
der Österreichischen Postsparkasse; 

b) des Bundesministeriums für Inneres wie 
der Strafvollzugsreferent des Bezirkspolizei­
kommissariates Simmering der Bundespoli­
zeidirektion Wien, 

c) des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft wie 
der Versuchstechniker der Forstlichen Bun­
desversuchsanstalt, 
der Lektor der Bundesanstalt für Agrarwirt­
schaft, 

d) des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst wie 
der Referent für Gebäude- und Liegen­
schaftsverwaltung 1m Landesschulrat für 
Burgenland, 

e) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung wie der Rechnungsführer der 
Österreichischen Nationalbibliothek, 

f) der Referent in einer Buchhaltung, der 
überwiegend mit Aufgaben gemäß Z 2.9.1 
betraut ist. 

2.10. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB: 
der Referent in einer nachgeordneten Dienststelle' 
mit gleichartigen Aufgaben und besonders engen 
Vorgaben wie 

a) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wie 
der Referent eines Arbeitsamtes, 
der Referent eines Landesinvalidenamtes, 

'b) des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gungwIe 
der Arbeitssteuerer in der technischen Abtei­
lung der Heereszeuganstalt Wien, 

c) des Bundesministeriums tür Wissenschaft und 
Forschung wie 
der Institutsreferent am Botanischen Institut 
der Universität Wien. 

Reifeprüfung 

2.11. Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule. Als Reifeprüfung gilt auch 
das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit. Die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung wird durch 
eine abgeschlossene Hochschulbildung ersetzt, 
wenn mit dieser auch das Ernennungserfordernis für 
die Verwendungs gruppe A 1 oder für eine der 
Verwendungsgruppe A 1 gleichwertige Verwen­
dungs- oder Besoldungsgruppe erfüllt wird. 

Lehrabschluß, Fachakademie und ' 
Studienberechtigungsprüfung 

2.12. Das Erfordernis der Z 2.11 wird durch die 
gemeinsame Erfüllung aller_ folgenden Vorausset­
zungen ersetzt: 

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsge­
setz, BGBI. Nr. 14211969, 

b) erfolgreicher Abschluß einer mindestens drei­
jährigen Ausbildung an einer Fachakademie 
nach § 18 Abs. 1 Z 5 der Gewerbeordnung, 
BGBI. Nr. 50/1974, die bei einer Einrichtung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
geführt wird, und 

c) erfolgreiche Ablegung der Studienberechtj­
gungsprüfung nach dem Studienberechti­
gungsgesetz, BGBI. Nr. 92/1985. 

Beamten-Aufstiegsprüfung 

2.13. (1) Das Erfordernis der Z 2.11 wird durch 
die erfolgreiche Ablegung der Beamten-Aufstiegs­
prüfung ersetzt, wenn der Beamte außerdem nach 
der Vollendung des 18. Lebensjahres acht Jahre im 
Dienst einer inländischen Gebietskörperschaft zu­
rückgelegt hat. 

(2) Die Beamten-Aufstiegsprüfung hat folgende 
Fächer zu umfassen: 
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a) Pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehrpla­
nes eines Realgymnasiums) 
aa) Deutsch, 
bb) Geschichte und Sozialkunde und 
cc) Geographie und Wirtschaftskunde und 

b) nach Wahl des Kandidaten zwei der folgen­
den Fächer im Umfang des Lehrplanes eines 
Realgymnasiums bis zur 6. Klasse einschließ­
lich, davon jedenfalls eines der in sublit. aa bis 
cc angeführten Fächer: 
aa) Fremdsprache, -
bb) eine weitere Fremdsprache, 
cc) Mathematik, 
dd) Physik, 
ee) Chemie, 
ff) Biologie und Umweltkunde. 

(3) Die geforderten Kenntnisse sind durch 
staatsgültige Zeugnisse auf Grund schulrechtlicher 
Vorschriften nachzuweisen. Wenn diese Zeugnisse 
auf Grund von Externistenprüfungen erworben 
wurden, sind sie nur dann für die Beamten-Auf­
stiegsprüfung anzuerkennen, wenn in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Fremdsprache (weitere 
Fremdsprache) eine schriftliche und eine mündliche 
Prüfung abgelegt wurden. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung 

2.14. Im Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung 
wird das Erfordernis der Z 2.11 durch eine 
sechsjährige Tätigkeit im Fachdienst der Arbeits­
marktverwaltung ersetzt. Drei Jahre dieser Verwen­
dung müssen probeweise im Gehobenen Dienst der 
Arbeitsmarktverwaltung zurückgelegt worden sein. 

Arbeitsinspektionsdienst 

2.15. (1) Im Arbeitsinspektionsdienst und im 
bergbehördlichen Inspektionsdienst zusätzlich zum 
Erfordernis der 22.11 eine zweijährige Praxis in 
einem Betrieb, in dem einschlägige Kenntnisse 
erworben werden können, sofern nicht eine höhere 
technische Lehranstalt absolviert wurde. 

(2) Sämtliche Erfordernisse werden ersetzt durch 
eine Zeit von acht Jahren qualifizierter Praxis in 
einem Betrieb, in dem einschlägige Kenntnisse 
erworben werden können, oder im Arbeitsinspek­
tionsdienst (bergbehördlichen Inspektionsdienst) in 
einer Tätigkeit des Fachdienstes, in all diesen Fällen 
aber nur, wenn die für die Definitivstellung im 
Arbeitsinspektionsdienst (bergbehördlichen Inspek­
tionsdienst) vorgesehene Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A 2 erfolgreich abgeschlossen 
wurde. 

Dienst in Archiven, Museen, Sammlungen und 
wissenschaftlichen Anstalten 

2.16. (1) Beamte in Archiven, Museen, Sammlun­
gen und wissenschaftlichen Anstalten haben bei der 
Anwendung der Z 2.13 den Nachweis der erforder­
lichen Kenntnisse einer Fremdsprache durch den 
Nachweis der erforderlichen Kenntnisse in der 
lateinischen Sprache zu erbringen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Beamte an Anstalten 
technischer Richtung und an Untersuchungsanstal­
ten der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung, für 
technische Restauratoren und fÜr technische Präpa­
ratoren. 

Graveure 

2.17. Graveure haben an Stelle des Erfordernisses 
der Z 2.11 die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Graveurkunst und eine Dienst­
zeit von acht Jahren beim Hauptmünzamt zu_ 
erbringen. 

Kellereünspektoren 

2.18. Kellereiinspektoren haben zusätzlich zum 
Erfordernis der Z 2.11 eine fünf jährige einschlägige 
Praxis nachzuweisen. 

Landwirtschaftlicher Dienst 

2.19. Im landwirtschaftlichen Dienst (ausgenom­
men Kellereiinspektoren) ist zusätzlich zum Erfor­
dernis der Z 2.11 eine zweijährige einschlägige 
Praxis nachzuweisen. 

Rechnungsdienst 

2.20. Arbeitsplätze mit Aufgaben, die über 
überwiegend gleichartige und periodisch wieder­
kehrende Aufgaben des Rechnungsdienstes hinaus­
gehen, sind der Verwendungsgruppe A 2 zugeord­
net und erfordern breite Kenntnisse der haushalts­
rechtlichen, buchhalterischen und buchhaltungsre­
levanten Rechtsvorschriften. 

Reitendes Personal der Spanischen Reitschule 

2.21. Im gehobenen Dienst des reitenden 
Personals der Spanischen Reitschule an Stelle des 
Erfordernisses der Z 2.11 die erforderlichen Kennt­
nisse und Fähigkeiten in der Ausbildung von 
Pferden in der "Hohen Schule" und eine nach 
V~llendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte 
Dienstzeit von acht Jahren beim reitenden Personal 
der Spanischen Reitschule. 
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. Sozialer Betreuungsdienst 

2.22. Im sozialen Betreuungsdienst 'wird das 
Erfordernis der Z 2,11 durch die Absolvierung einer 
früheren Lehranstalt für gehobene Sozialberufe 
ersetzt. In die gemäß Z 2,13 erforderliche Zeit von 
acht Jahren können Zeiten einer einschlägigen 
Tätigkeit außerhalb des Dienstes bei einer inländi­
schen Gebietskörperschaft eingerechnet werden, 

Technischer Dienst bei der Österreichischen 
Staatsdruckerei 

2.23. Im technischen Dienst bei der Österreichi­
schen Staatsdruckerei wird das Erfordernis der 
Z 2,11 ersetzt durch 

a) eine nach Absolvierung der Fachschule für 
Reproduktions- und Drucktechnik zurückge­
legte einschlägige Verwendung von vier 
Jahren im technischen Fachdienst bei der 
Österreichischen Staatsdruckerei oder eine 
gleichzuwertende Praxis in einem einschlägi­
gen Betrieb oder 

b) eine sechsjährige Verwendung im technischen 
Fachdienst bei der Österreichischen Staats­
druckerei. 

Veterinärmedizinisch-technischer Dienst 

2.24. Im veterinärmedizinisch-technischen Dienst 
z'usätzlich zum Erfordernis der Z 2.11 die Absolvie­
rung eines Lehrganges an einer veterinärmedizini­
schen Universität oder an einer veterinärmedizini­
schen Bundesanstalt (ausgenommen die Ausbildung 
für einen der medizinisch-technischen Dienste, die 
seiner Tätigkeit entspricht). 

Definitivstellungserfordernisse : 

2.25. Für alle Verwendungen (ausgenommen 
Graveure, gehobener Dienst des reitenden Perso­
nals der Spanischen Reitschule und veterinärmedizi­
nisch-technischer Dienst) der erfolgreiche Abschluß 
der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe 
A2. 

3. VERWENDUNGS GRUPPE A 3 
(Fachdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

3.1. Eine in den Z 3.2 bis 3.10 angeführte oder 
gemäß § 137 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 3.11 bis 3.34 vorgeschriebe­
nen Erfordernisse. 

FUchtverwendungen 

3.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind 
zB: 
der Leiter einer Organisationseinheit mit besonders 
qualifizierten Aufgaben und hoher Verantwortung 
WIe 

der Ministerialkanzleidirektor des Bundesministe­
riums für auswärtige Angelegenheiten. 

3.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind 
zB: 

3.3.1. der Leiter einer Organisationseinheit mit 
qualifizierten Aufgaben wie 

a) der Leiter der Arbeitsgruppe Hochschulstati­
stik des Österreichischen Statistischen Zen­
tralamtes, 

b) der Leiter der Betriebsverwaltung der Bundes­
mobilienverwal~ung, 

c) der Hilfsämterdirektor der Finanzlandesdi­
rektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, 

d) der Leiter der Gruppe Kontoführung in der 
Abteilung "Firmenkonten 1" der Österreichi­
schen Postsparkasse, 

e) der Ministerialkanzleidirektor des Bundesmi­
nisteriums für Gesundheit, Sport und Konsu-
mentenschutz, • 

f) der Vorsteher der Geschäftsstelle eines 
Gerichtes oder einer Staatsanwaltschaft, wenn 
dieser Arbeitsplatz nicht der nächsthöheren 
Verwendungs gruppe zugeordnet werden 
kann, 

g) der Leiter der Betriebstechnik im Bundesfor­
schungs- und Prüfzentrum Arsenal, 

3.3.2. der Sachbearbeiter mit besonders qualifi­
zierten Aufgaben wie 

a) der Leiter der Strom- und Hafenaufsicht 
Wien-Praterkai, 

b) der Sachbearbeiter beim Vermessungsinspek­
tor für Oberösterreich und Salzburg des 
Bundesamtes für Eich-und Vermessungswe­
sen, 

c) der Erste Fachbeamte im Steueraufsichts­
dienst einer Finanzlandesdirektion, 

d) der Sachbearbeiter im Personalbüro der 
Präsidialabteilung bei der Bundespolizeidi­
rektion Wien, 

e) der Hauptsachbearbeiter mit hervorgehobe­
nen Aufgaben in der Abteilung 11/1 (Perso­
nalabteilung B) im Bundesministerium für 
Landesverteidigung. 

3.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind 
zB: 

3.4.1. der Leiter einer Organisationseinheit mit 
unterschiedlichen Aufgaben wie 

a) der Leiter der Haus- und Inventarverwaltung 
des Bundeskanzleramtes, 

b) der Leiter des Beschußamtes Ferlach, 
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c) der Leiter der Gebäudeaufsicht für die 
Stiftskaserne Wien der Bundesbaudirektion 
Wien, 

d) der Leiter der Technischen Amtsstelle 013 
(Eichmitteltechnik) der Abteilung EI der 
Bundesanstalt für Eich- und Vermessungswe­
sen, 

e) der Leiter der Technischen Amtsstelle 031 
(Rotationsdruck) der Abteilung L5 der 
Bundesanstalt für Eich- und Vermessungswe­
sen, 

f) der Leiter des Geschäftsbereiches 004 des 
Vermessungsamtes Wien der Bundesanstalt 
für Eich- und Vermessungswesen, 

g) der Hilfsämterdirektor der Finanzlandesdi­
rektion für Oberösterreich oder Steiermark, 

h) der Ökonomatsleiter der Finanzlandesdirek­
tion für Oberösterreich oder Steiermark, 

i) der Leiter der Gruppe "Kundenbetreuung 1" 
in der Abteilung "Post- und Privatsparen" der 
Österreichischen Postsparkasse, 

j) der Leiter des Meldeamtes des Bezirkspolizei­
kommissariates Favoriten der Bundespolizei­
direktion Wien, 

k) der Leiter der Werkstätte für Flugwerk in der 
Fliegerwerft Zeltweg, 

I) der Technische Betriebsleiter der Bundesan­
stalt für alpenländische Milchwirtschaft, 

m) der Leiter des Zentralen Schwachstromdien­
stes der Bundestheater, 

n)der Leiter der ~ Amtswirtschaftsstelle in der 
Abteilung Pr. 5 des Bundesministeriums für 
öffentliche WirtSchaft und Verkehr, 

3.4.2. der Sachbearbeiter mit qualifizierten 
Aufgaben wie 

a) der Elektromeister der Gebäudeverwaltung 
Siezenheim der Bundesgebäudeverwaltung II 
Linz-Salzburg, 

b) der Sachbearbeiter im Steueraufsichtsdienst 
einer Finanzlandesdirektion, 

c) der Rechnungsführer (zumindest zu 75 vH als 
solcher tätig) bei einem Gerichtshof 1. Instanz 
oder bei einem Bezirksgericht, dessen Zah­
lungsverkehr den Umfang eines Gerichtshofes 
erreicht, 

d) der Hauptsachbearbeiter mit besonderen 
Aufgaben in der Abteilung II/4 (Personalab­
teilung D) im Bundesministerium für Landes­
verteidigung. 

3.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind 
zB: 

3.5.1. der Leiter einer Organisationseinheit mit 
verwandten Aufgaben wie 

a) der Leiter der Kraftwagenbetreuung für die 
Zentralstelle des Bundeskanzleramtes und des 
Bundesministeriums für auswärtige Angele­
genheiten im Bundeskanzleramt, 

b) der Leiter des Geschäftsbereiches 004 des 
Vermessungs amtes Eisenstadt, 

c) der Hilfsämterdirektor der Finanzlandesdi­
rektion für Tirol oder Kärnten, 

d) der Hilfsämterdirektor und Ökonomatsleiter 
der Finanzlandesdirektion für Salzburg, 

e) der Leiter der KFZ-Stelle der Finanzlandesdi­
rektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, 

f) der Leiter der Verwaltungsstelle der Finanz­
ämter Weiz oder Zwettl, 

g) der Leiter der Gruppe 1 in der Abteilung 
"Datenaufbereitung 1" der Österreichischen 
Postsparkasse, 

h) der Leiter des Meldeamtes des Bezirkspolizei­
kommissariates Floridsdorf der Bundespoli­
zeidirektion Wien, 

i) der Leiter der Werkstätte für Bordausrüstung 
in der Fliegerwerft Hörsching, 

j) der Leiter der Abteilung. "Entlehnung und 
Fernleihe" an der Universitätsbibliothek der 
Winschaftsuniversität Wien, 

k) der Leiter der Photographischen Dokumenta­
tion in der Abteilung für Denkmalforschung 
des Bundesdenkmalamtes, 

3.5.2. der Sachbearbeiter mit unterschiedlichen 
Aufgaben wie 

a) der Hilfsrestaurator (Dokumente) im Öster­
reichischen Staatsarchiv, 

b) der Verwaltungsreferent der Gebäudeverwal­
tung Siezenheim der Bundesgebäudeverwal­
tung II Linz-Salzburg, 

c) der Sachbearbeiter und gleichzeitig stellver­
tretende· Leiter einer Veranlagungsleitstelle 
der Finanzämter Innsbruck oder Kufstein, 

d) der Sachbearbeiter einer Fach- und Rechts­
mittelabteilung einer Finanzlandesdirektion, 
soweit er überwiegend mit Steueragenden 
befaßt ist, 

e) der Sachbearbeiter eines Veranlagungs- oder 
Bemessungsreferates des Finanzamtes Inns­
bruck, 

f) das Erhebungsorgan in einer Betriebsprü­
fungsabteilung eines Finanzamtes, 

g) der Lohnsteuerprüfer in einer Lohnsteuer­
und BeihilfensteIle eines Finanzamtes, 

h) der Hauptsachbearbeiter in einer Verbrauch­
steuerstelle eines Finanzamtes, 

i) der Bezirksanwalt, dem in erheblichem 
Umfang Aufgaben gemäß § 41 Abs.2 DV­
StAG übertragen sind, 

j) der Hauptsachbearbeiter in der Abteilung 11/ 
8 (Ergänzungsabteilung C) im Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung, 

k) der besonders qualifizierte. Prüfer bei der 
Bundesprufanstalt für Kraftfahrzeuge. 

3.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: 

3.6.1. der Leiter einer Organisationseinheit mit 
überwiegend gleichartigen Aufgaben wie 

a) der Leiter der Verwaltung des Bundesinven­
tars der Verwaltungs akademie des Bundes, 
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b) der Leiter der Kanzleistelle der Sektion II 
(Politische Sektion) im Bundesministerium 
für auswärtige Angelegenheiten, 

c) der Leiter der Verwaltungsstellen des Öster­
reichischen Patentamtes, 

d) der Leiter des Patentregisters im Österreichi­
schen Patentamt, 

e) der Leiter einer Kanzlei einer Berghaupt­
mannschaft, 

f) der Leiter der Hilfswerkstätte der Gebäude­
verwaltung Siezenheim der Bundesgebäude­
verwakung II Linz- Salzburg, 

g) der Leiter der Arbeitsgruppe 21.1 (Technische 
Feinmessung) der. Abteilung E4 des Bundes­
amtes für Eich- und Vermessungswesen, _ 

h) der Leiter des Geschäftsbereiches 004 des 
Vermessungsamtes Wels des Bundesamtes für 
Eich - und Vermessungswesen, 

i) der Hilfsämterdirektor und Ökonomatsleiter 
der Finanzlandesdirektion für V orarlberg, 

j) der Leiter der Personalstandesführung der 
Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder~ 
österreich und Burgenland, 

k) der Ökonomatsleiter der Finanzlandesdirek­
tion für Tirol oder Kärnten, 

I) der Leiter der KFZ-Stelle der Finanzlandesdi­
rektion für Oberösterreich oder Steiermark, 

m) der Leiter der Drucksorten- und Materialver­
waltung der Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, 

n) der Leiter der Gruppe "Korrespondenz" in 
der Abteilung 
"Baranweisung" der Österreichischen Post­
sparkasse, 

0) der Leiter des Meldeamtes des Bezirkspolizei­
kommissariates Landstraße der Bundespoli­
zeidirektion Wien, 

p) der Leiter der Geschäftsabteilung des Präsi­
denten eines Gerichtshofes I. Instanz mit 
konzeptiver Tätigkeit in erheblichem Um­
fang, 

q) der Leiter der Werkstätte für Bordausrüstung 
in der Fliegerwerft Aigen, 

r) der Kassenleiter der Höheren Bundeslehr­
und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 
mit Institut für Bienenkunde, 

s) der Leiter einer Außenstelle der Bundesanstalt 
für Landtechnik, 

t) der Leiter der Werkstätte der Bundesanstalt 
für Wasserbauversuche und hydrometrische 
Prüfung, 

u) der Leiter des Aufsichtsbereiches im Naturhi­
storischen Museum, 

3.6.2. der Sachbearbeiter mit verwandten Aufga­
ben wie 

a) der Sachbearbeiter im Filmlager des Bundes­
pressedienstes im Bundeskanzleramt, 

b) der dienstführende Nachrichtentechniker der 
Bundesgebäudeverwaltung 11 Linz-Salzburg, 

c) der Verwalter der Amtsbibliothek der Finanz­
landesdirektion lür Wien, Niederösterreich 
und Burgenland, Oberösterreich oder Steier­
mark, 

d) der Hausverwalter der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
Oberösterreich oder Steiermark, 

e) der Sachbearbeiter in einem Veranlagungsre­
ferat der Finanzämter Kufstein oder Weiz 
oder Zwettl, 

f) der Hauptsachbearbeiter in einer Veranla­
gungsleitsteIle der Finanzämter Innsbruck 
oder Kufstein, 

g) der Hauptsachbearbeiter in einer Lohnsteuer­
und BeihilfensteIle eines Finanzamtes, 

h) der Hauptsachbearbeiter in einer Bewer­
tungsstelle eines Finanzamtes, 

i) das Erhebungsorgan in einer StrafsachensteIle 
eines Finanzamtes, 

j) der Hauptsachbearbeiter in einer Finanzkasse 
eines Finanzamtes, 

k) der Vormerkführer in einer Finanzkasse eines 
Finanzamtes, 

I) der Sachbearbeiter in der Präsidialabteilung 
bei der Bundespolizeidirektion Schwechat, 

m) der Bezirksanwalt, dessen Arbeitsplatz nicht 
der Funktionsgruppe 5 zugeordnet werden 
kann, 

n) der Sachbearbeiter in der Abteilung II/2 
(Personalabteilung B) im Bundesministerium 
für Landesverteidigung, 

0) ein leitender Versuchstechniker in einer 
Bundesansta.lt des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, 

p) der Versuchsleiter in der Abteilung "Kälte 
und Klimatechnik" am Maschinenbautechni­
schen Institut im Bundesforschungs- und 
Prüfzentrum Arsenal. 

3.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind 
zB: 

3.7.1. der Leiter einer Organisationseinheit mit 
gleichartigen Aufgaben wie . 

a) der Kanzleileiter der Sektion V (Kulturpoliti­
sche Sektion) im Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten, 

b) der Leiter der Amtswirtschaftsstelle des 
Österreichischen Patentamtes, 

c) der Kanzleileiter des Obersten Patent- und 
Markensenates und Präsidialkanzlei des 
Österreichischen Patentamtes, 

d) der Leiter der Technischen Amtsstelle 011 
(Einreichstelle und Kanzleistelle) der Abtei­
lung E1 (Planung, Organisation, Verwaltung) 
des Bundesamtes für Eich- undYermessungs­
wesen, 

e) der Leiter der Hilfswerkstätte der Gebäude­
verwaltung Innsbruck der Bundesgebäudever­
waltung II Innsbruck, 
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f) der Verwaltungs- und Rechnungsführer der 
Gebäudeverwaltung 3 Wien (Arsenal 1) der 
Bundesbaudirektion Wien, 

g) der Leiter der' Technischen Amtsstelle 031 
(Kartenverlag) der Abteilung L 6 des Bundes­
amtes für Eich- und Vermessungswesen, 

h) der Leiter der Personalstandesführung der 
Finanzlandesdirektion für Oberösterreich 
oder Steiermark, 

i) der Leiter der Verwaltungsstelle des Bildungs­
zentrums der Finanzverwaltung der Finanz­
Iandesdirektion für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland, 

j) der Leiter der Gruppe "Postverrechnung" in 
der Abteilung 
"Postabfertigung" der Österreichischen Post­
sparkasse, 

k) der Leiter des Sekretariates des Oberlandes­
gerichtes Wien, 

I) der Leiter des Mischfutterwerkes der Bundes­
versuchswirtschaft Königshof, 

m) der Leiter der Abteilung "Palmen- und 
Sonnenuhrhaus" der Bundesgärten, 

n) der Kanzleileiter im Landesschulrat für 
Steiermark, 

0) der Leiter des Botanischen Gartens der 
Universität für Bodenkultur, 

3.7.2. der Sachbearbeiter mit überwiegend 
gleichartigen Aufgaben wie 

a) der Sachbearbeiter und gleichzeitig stellver­
tretende Leiter der KraftfahrzeugsteuersteIle 
des Finanzamtes Kufstein, 

b) der Sachbearbeiter im Ökonomat der Finanz­
landesdirektion für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland, 

c) der Hausverwalter der Finanzlandesdirektion 
für Tirol oder Kärnten, 

d) der Vertreter des Strafvollzugsreferenten 
beim Bezirkspolizeikommissariat Leopold­
stadt der Bundespolizeidirektion Wien, 

e) der Rechnungsführer bei einem Bezirksge­
richt, der ausschließlich als solcher tätig ist, 

f) der Hilfsreferent mit hervorgehobenen Auf­
gaben in der Abteilung II/3 (Personalabtei­
lung C) im Bundesministerium für Landesver­
teidigung, 

g) der Leiter der Personalverwaltung und 
Personalbearbeiter am Truppenübungsplatz 
Hochfilzen, 

h) der Lohnbuchhalter einer Sektion des Forstli­
chen Dienstes der Wildbach- und Lawinen­
verbauung, 

i) der Glasbläser am Institut für anorganische 
Chemie der Universität Innsbruck, 

j) der Sammlungspräparator für qualifizierte 
Ausgaben der Zoologischen Abteilung des 
Naturhistorischen Museums, 

3.7.3. der Sachbearbeiter mit verwandten Aufga­
ben und engen Vorgaben wie 

a) der Revisionsassistent der Österreichischen 
Postsparkasse, 

b) der Sachbearbeiter im Fundamt der Bundes­
polizeidirektion Schwechat, 

c) der Personalsachbearbeiter in der Bundespoli­
zeidirektion Wels, 

d) der Verwaltungsführer in der Zentralabtei­
lung der Bibliothek der Technischen Universi­
tätWien, 

e) der Werkmeister in der Versuchsanlage im 
Bundesforschungs- und Prüfzentrum Arsenal, 

f) der Sachbearbeiter in einer Buchhaltung, der 
laufend Buchungsfälle der Phasen 3 und 4 zu 
prüfen oder zu kontieren hat, für die die 
Beherrschung des gesamten Kontenrahrrtens 
erforderlich ist. 

3.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

3.8.1. der Leiter einer Organisationseinheit mit 
gleichartigen Aufgaben und engen Vorgaben wie 

a) der Leiter der Schreibstelle A im Bundeskanz­
leramt, 

b) der Kanzleileiter des Völkerrechtsbüros im 
Bundesministerium für auswärtige Angele­
genheiten, 

c) der Leiter der Einlauf- und Abgangsstelle des 
Österreichischen Patentamtes, 

d) der Leiter der Verwaltungsstelle eines 
Arbeitsinspektorates, 

e) der Leiter der Personalstandesführüng der 
Finanzlandesdirektion für Tirol, Kärnten, 
Salzburg oder V orarlberg, 

f) der Leiter der Übernahmestelle in der 
Abteilung I/6 (Beschaffung) im Bundesmini­
sterium für Inneres, 

g) der Leiter des besonderen Schreibdienstes 
eines Gerichtes o~er einer Staatsanwaltschaft, 
dem mindestens 18 vollbeschäftigte Schreib­
kräfte zugeteilt sind, 

h) der Kassenleiter in der Verwaltung Wien der 
Bundesgärten, . 

i) der Leiter einer Übertragungsstelle in einer 
Buchhaltung, 

3.8.2. der Sachbearbeiter mit gleichartigen 
Aufgaben wie 

a) der Sachbearbeiter in einem Generalkonsulat, 
b) der Sachbearbeiter für Ähnlichkeitsprüfung 

(Wortmarken, Wortbestandteile und W ort­
bildmarken) des Österreichischen Patentam­
tes, 

c) der Sachbearbeiter im Gruppendienst "Kon­
toführung" der Österreichischen Postspar­
kasse, 

d) der Hilfsreferent mit besonderen Aufgaben in 
der Abteilung II/7 (Ergänzungsabteilung B) 
im Bundesministerium für Landesverteidi­
gting, 

e) der Hilfsreferent mit besonderen Aufgaben im 
Amt für Wehrtechnik, 
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f) der Sachbearbeiter für den Entlehndienst an 
Wissenschaftlichen Bibliotheken, 

3.8.3. der Sachbearbeiter mit überwiegend 
gleichartigen Aufgaben und engen Vorgaben wie 

a) der Verhandlungs schriftführer in Strafsachen 
gemäß Z 3.30, 

b) der Sachbearbeiter in einer Buchhaltung, der 
laufend Buchungsfälle der Phasen 3 und 4 für 
eine eingeschränkte Zahl von Konten zu 
prüfen oder zu kontieren hat, 

c) der Sachbearbeiter in einer Buchhaltung, der 
Zahlungseingänge zu überwachen und einzu­
mahnen hat. 

3.9. Verwend ungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: . 

3.9.1. der Leiter einer Organisationseinheit, wenn 
dieser Arbeitsplatz wegen der Größe und Bedeu­
tung der Organisationseinheit keiner höheren 
Funktionsgruppe zugeordnet werden kann, wie 
der Leiter der Hausverwaltung im Bundesfor­
schungs- und Prüfzentrum Arsenal, 

3.9.2. der Sachbearbeiter mit gleichartigen 
Aufgaben und engen Vorgaben wie 

a) der Sachbearbeiter in der Kulturabteilung an 
einer österreichischen Botschaft, 

b) der Sachbearbeiter in einem Landesarbeitsamt 
oder in einem Landesinvalidenamt, 

c) der Sachbearbeiter des Gruppendienstes in 
der Datenaufbereitung der Österreichischen 
Postsparkasse, 

d) der Schriftführer bei den Kommissariaten der 
Bundespolizeidirektion Wien, 

e) der Hitfsreferent in der Abteilung H/8 (Er­
gänzungsabteilung C) im Bundesministerium 
für Landesverteidigung, 

f) der Werkstättenmeister und Waffenmeister in 
der Heereszeuganstalt Wels, 

g) der Versuchstechniker in der Forstlichen 
Bundesversuchsanstalt, 

h) der Sachbearbeiter in der Probenvorbereitung 
an der Bundesanstalt flir Bodenwirtschaft, 

i) der Laborant in einer Höheren Bundeslehr­
und Versuchsanstalt, 

j) der Sachbearbeiter in einer Buchhaltung, der 
gleichartige Geschäftsfälle zu prüfen oder zu 
kontieren hat (zB Geschäftsfälle nach dem 
Gehaltsgesetz 1956). 

3.10. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB: 
der Sachbearbeiter mit gleichartigen Aufgaben und 
besonders engen Vorgaben wie 

a) der Materienindexführer in einer Kanzlei­
steIle in einer Zentralstelle, 

b) der Sachbearbeiter in einer Kanzleistelle, 
c) der Sachbearbeiter für Inventar- und Materi­

alverwaltung mit Dispositionsbefugnis an der 
Berufspädagogischen Akademie in Wien, 

d) der Sachbearbeiter in einer Übertragungs­
steIle einer Buchhaltung, 

e) der Sachbearbeiter in einer Buchhaltungsab­
lage. 

Vorverwendung und Grundausbildung 

3.11. 
a) Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

im Dienst einer· inländischen Gebietskörper­
schaft zurückgelegte Verwendung von vier 
Jahren, die zumindest dem Mittleren Dienst 
entspricht, und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungsgruppe A 3. 

Lehrabschluß, Meisterprüfung und 
Grundausbildung 

3.12. Die Ernennungserfordernisse der Z 3.11 
werden durch die gemeinsame Erfüllung aller 
folgenden Voraussetzungen ersetzt: 

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsge­
setz, 

b) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung 
oder der Werkmeisterprüfung oder, sofern 
diese Gewerbe Tätigkeiten handwerklicher 
Natur zum Gegenstand haben, der Prüfung 
für gebundene Gewerbe oder für seinerzeitige 
konzessionierte Gewerbe und 

c) erfolgreicher Abschluß der Grundausbildung 
für die Verwendungsgruppe A 3. 

Erlernung eines Lehrberufes 

3.13. Ist. die Erlernung eines Lehrberufes 
gefordert, so ist diese nachzuweisen 

a) nach den Bestimmungen oder den Über­
gangsbestimmungen des Berufsausbildungs­
gesetzes, 

b) in der Land- und Forstwirtschaft durch die 
Erwerbung der Berufsbezeichnung eines 
Facharbeiters oder, wenn in dem betreffenden 
Zweig der Landwirtschaft eine solche Berufs­
bezeichnung nicht erworben werden kann, 
durch die Erwerbung der Berufsbezeichnung 
eines Gehilfen oder 

c) durch den erfolgreichen Abschluß einer 
Grundausbildung, die als Ersatz für die 
Erlernung eines Lehrberufes vorgeschrieben 
ist (Facharbeiter-Aufstiegsausbildung). 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung 

3.14. Im Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung 
wird das Erfordernis der Z 3.11 lit. a durch eine 
vierjährige Verwendung ersetzt, die nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres und nach der 
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Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes liegt. 
Mindestens zwei Jahre dieser Verwendung müssen 
im Bundesdienst zurückgelegt worden sein. 

Arbeitsinspektionsdienst 

3.15. Im Arbeitsinspektionsdienst wird das 
Erfordernis der Z 3.11 lit. a ersetzt durch 

a) die abgeschlossene Ausbildung zum Werk­
meister oder 

b) eine vierjährige Verwendung nach der Voll­
endung des 18. Lebensjahres und nach der 
Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes. 

Von der in lit. b angeführten Verwendung müssen 
mindestens zwei Jahre im Bundesdienst zurückge­
legt worden sein. 

Leiter eines Badebetriebes 

3.16. Für Leiter eines Badebetriebes an Stelle des 
Erfordernisses der Z 3.11 lit. b oder der Z 3.12 lit. c 
der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung zum 
Sportlehrer. 

Bergbehördlicher Dienst 

3.17. Im bergbehördlichen Dienst tritt an die 
Stelle des Erfordernisses der Z 3.11 lit. a die Summe. 
der folgenden Erfordernisse: 

a) eine vierjährige Verwendung als Betriebsauf­
seher nach den §§ 150 bis 158 des Berggeset­
zes 1975, BGB!. Nr. 259, und 

b) die Absolvierung einer Berg- und Hütten­
schule (Abteilung Bergbau) oder einer Bohr­
und Fördermeisterschule .. 

Ehemalige Beamte des Exekutivdienstes und 
ehemalige Wachebeamte 

3.18. Die Erfordernisse der Z 3.11 werden bei 
Beamten, die ausschließlich auf Grund körperlicher 
Mängel wegen Nichterfüllung der Ernennungser­
fordernisse für die Verwendungsgruppe E 2 baus 
dem Exekutivdienst oder der DefinitivsteIlungser­
fordernisse für die Verwendungsgruppe W 3 aus 
dem Wachdienst ausgeschieden sind, durch fol­
gende Erfordernisse ersetzt: 

a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im 
Dienst einer inländischen Gebietskörper­
schaft zurückgelegte Verwendung von sechs 
Jahren, die zumindest dem Mittleren Dienst 
entspricht, gemeinsam mit 

b) dem erfolgreichen Abschluß der Grundausbil­
dung für Wachebeamte und 

c) einer tatsächlichen Verwendung auf einem 
Arbeitsplatz des Fachdienstes. 

Leiter einer Gebäudeaufsicht 

3.19. Für Leiter einer Gebäudeaufsicht zusätzlich 
zu den Erfordernissen der Z 3.11 die Erlernung 
eines einschlägigen Lehrberufes. 

Gerichtsvollzieher 

3.20. (1) Für Gerichtsvollzieher zusätzlich zu den 
Erfordernissen der Z 3.11 eine sechsjährige unun­
terbrochene und überwiegende Verwendung als 
Gerichtsvollzieher. Eine' Unterbrechung der Ge­
richtsvollziehertätigkeit, die in jedem Jahr nicht 
mehr als zwei Monate beträgt, gilt nicht als eine 
Unterbrechung der sechsjährigen Verwendung. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer auf Gerichtsvoll­
zieher der Verwendungsgruppe A 3 anzuwenden­
den Grundausbildungsverordnung hat die Grund­
ausbildung für diese Verwendung sowohl die 
erfolgreiche Ablegung der Gerichtsvollzieherprü­
fung als auch die erfolgreiche Ablegung der 
Gerichtsvollzieherfachprüfung zu umfassen. 

Kraftwagenlenker der Präsidentschaftskanzlei 

3.21. Für Kraftwagenlenker der Präsidentschafts­
kanzlei, die zusätzlich mit der Wahrnehmung von 
Sicherheitsaufgaben betraut sind, die erforderliche 
Lenkerberechtigung, Erfüllung der Erfordernisse 
für Kuriere der Präsidentschaftskanzlei, überwie­
gende Verwendung als Kraftwagenlenker der 
Präsidentschaftskanzlei und die für die Wahrneh­
mung von Sicherheitsaufgaben erforderliche Eig­
nung. 

Verwendung im Bundesministerium für 
Landesverteidigung 

3.22. Im Bereich des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung wird das Erfordernis der Z 3.11 
lit. a ersetzt durch eine vierjährige Verwendung 

a) als Militärperson auf Zeit oder als zeitver­
pflichteter Soldat oder 

b) im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
nach § 32 des Wehrgesetzes 1978 in der 
Fassung der Kundmachung BGB!. Nr. 150/ 
1978 oder 

c) als Zeitsoldat nach § 32 des Wehrgesetzes 
1990. 

Partieführer 

3.23. Für Partieführer an Stelle der Erfordernisse 
der Z 3.11 die Erlernung eines Lehrberufes und 
Verwendung im erlernten Lehrberuf als Partiefüh­
rer. Die Tätigkeit als Partieführer umfaßt die 
Beaufsichtigung und Leitung einer Bediensteten­
gruppe, der Facharbeiter angehören. 

Rechnungsdienst 

3.24. Arbeitsplätze mit überwiegend gleichartigen 
und periodisch wiederkehrenden Aufgaben des 
Rechnungsdienstes sind der Verwendungsgruppe 
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A 3 zugeordnet und erfordern haushaltsrechtliche, 
buchhalterische und buchhaltungsrelevante Grund­
kenntnisse. 

Reitendes Personal der Spanischen Reitschule 

3.25. Im Fachdienst des reitenden Personals der 
Spanischen Reitschule tritt an die Stelle des 
Erfordernisses der Z 3.11 lit. a eine sechsjährige 
Verwendung im Reitdienst der Spanischen Reit­
schule. 

Dienst der Schiffahrtspolizei 

3.26. Im Dienst der Schiffahrtspolizei tritt an die 
Stelle des Erfordernisses der Z 3.11 lit. a die Summe 
der folgenden Erfordernisse: 

a) die Berechtigung zur selbständigen Führung 
von Motorfahrzeugen jeder Art mit einer 
Länge bis zu 30 m für die Donau und sonstige 
Binnengewässer (Schiffsführerpatent A), 

b) die Berechtigung zur selbständigen Bedie­
nung und Wartung von Schiffsmaschinen und 

c) eine vierjährige Verwendung bei der Schiff­
fahrtspolizei, die zumindest dem Mittleren 
Dienst entspricht. 

Dienst in Schwachstromabteilungen 

3.27. In Schwachstromabteilungen des Bundes­
baudienstes und in Schwachstromabteilungen im 
Bereich des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst an Stelle der Erfordernisse der Z 3.11 die 
Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes. 

Spezialarbeiter in besonderer Verwendung 

3.28. (1) Für Spezialarbeiter in besonderer 
Verwendung an Stelle der Erfordernisse der Z 3.11 
die Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung 
im erlernten Lehrberuf als Spezialarbeiter in 
besonderer Verwendung. 

(2) Die Tätigkeit als Spezialarbeiter in besonderer 
Verwendung liegt vor bei Verwendung mit 
Arbeiten, die mehr Kenntnisse oder handwerkliche 
Fähigkeiten erfordern, als von einem Spezialarbeiter 
der Verwendungs gruppe A 4 verlangt werden kann. 
Zu diesen Verwendungen gehören insbesondere 
Verwendungen als Lehrenbauer, Maschinsetzer, 
Modelltischler, Schnitt- und Stanzenmacher, Zu­
schneider und Ausmittler. 

(3) Inwieweit andere Verwendungen hiezu 
gehören, ist vom Bundeskanzler im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Bundesminister festzusetzen. 

Straßenmeister 

3.29. (1) Für Straßenmeister zusätzlich zu den 
Erfordernissen der Z 3.11 die erfolgreiche Absolvie­
rung einer Fachschule bau- oder maschinentechni­
scher Richtung und die Berechtigung zur Führung 
von Kraftwagen. 

(2) Das Erfordernis der Absolvierung emer 
Fachschule wird ersetzt durch 

a) die Erlernung eines Lehrberufes, in dem 
Arbeiten ausgeführt werden, die für den 
Straßenbau- und Straßenerhaltungsdienst von 
besonderer Bedeutung sind, und 

b) eine zusätzliche vierjährige Verwendung im 
Straßenbau- und Straßenerhaltungsdienst 
einer Gebietskörperschaft in einer Verwen­
dung, die zumindest dem Mittleren Dienst 
entspricht. 

Technischer Dienst 

3.30. Im technischen Dienst wird der in Z 3.11 
lit. a angeführte vierjährige Zeitraum bis zum 
Höchstausmaß von zwei Jahren durch die Zeit des 
erfolgreichen Besuches einer einschlägigen mittle­
ren berufsbildenden Lehranstalt ersetzt. 

Verhandlungsschriftführer in Strafsachen 

3.31. Für Verhandlungsschriftführer in Strafsa­
chen zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 3.11 
eine vierjährige tatsächliche Verwendung als 
Verhandlungsschriftführer in Strafsachen mit min­
destens sieben Verhandlungsstunden in der Woche 
innerhalb einer ununterbrochenen Dienstzeit von 
acht Jahren. Überdies die erfolgreiche Ablegung der 
schriftlichen Hauptprüfung aus der Stenotypieprü­
fung. 

Wasserbaudienst 

3.32 . (1) Für Gerätekommandanten im Wasser­
baudienst tritt an die Stelle des Erfordernisses der 
Z 3.11 lit. a eines der beiden folgenden Erforder­
nIsse: 

a) die Absolvierung einer technischen Fach­
schule mechanischer oder elektrotechnischer 
Richtung oder ,_ 

b) eine achtjährige einschlägige Verwendung im 
Wasserbaudienst des Bundes und die erfolg­
reiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmoto­
renwärter. 

Erfordernis ist in allen Fällen überdies die 
Verwendung als Gerätekommandant im Wasser­
baudienst. 

(2) Für Kapitäne im Wasserbaudienst tritt an die 
Stelle des Erfordernisses der Z 3.11 lit. a die Summe 
der folgenden Erfordernisse: 

a) die Berechtigung zur selbständigen Führung 
aller Motorschiffe der Bundeswasserbauver-
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waltung auf dem gesamten Einsatzgebiet der 
Bundeswasserbauverwalturtg und 

b) die Verwendung als Kapitän auf Motor­
schiffen der Bundeswasserbauverwaltung mit 
mindestens 294 Kilowatt Antriebsleistung auf 
dem gesamten Einsatzgebiet der Bundeswas­
serbauverwaltung. 

Leitende Facharbeiter in der Wasserbauverwaltung 

3.33. Für leitende Facharbeiter in der Wasserbau­
verwaltung tritt an die Stelle der Erfordernisse der 
Z 3.11 . 

a) die ErIernung eines Lehrberufes, Verwen­
dung 
aa) als Alleinmaschinist auf Motorschiffen 

mit mehr als 200 PS Maschinenleistung 
auf de!ll gesamten Einsatzgebiet der 
Wasserbauverwaltung (österreichische 
Strecke der Donau und der March) oder 
auf Schwimmbaggern und die erfolgrei­
che Ablegung der Prüfung für Schiffs­
motorenwärter oder 

bb) als Schiffsführer von Motorschiffen, die 
erfolgreiche Ablegung der Schiffsführer­
prüfung für Motorschiffe mit einer 
Länge bis zu 30 m über alles, der Besitz 
eines gültigen Schiffsführerpatentes für 
die österreichischen Wasserstraßert ge­
mäß dem Schiffahrtsgesetz 1990, BGBI. 
Nr. 87/1989, sowie für die Thaya von 
Bernhardsthal bis zur Mündung in die 
March und eine Verwendung, die nicht 
ausschließlich innerhalb einer Bereichs­
leitung der Wasserstraßendirektion er­
folgt oder, 

cc) als leitender Schiffsmaschinist auf Mo­
torschiffen' oder Schwimmbaggern, die 
Beaufsichtigung des zugeteilten Maschi­
nenpersonals und die erfolgreiche Able­
gung der Prüfung für Schiffsmotoren­
wärter oder 

dd) als Tauchermeister, die erfolgreiche 
Ablegung der Schiffsführer- und der 
Sprengberechtigungsprüfung, der Besitz 
eines gültigen Schiffsführerpatentes, die 
Fähigkeit zur Durchführung von Unter­
wasserspreng- und -schneidearbeiten 
und die Überwachung von Taucharbei­
tenoder 

ee) als Baggermeister, das Schiffsführerpa­
tent für die Führung eines Arbeitsbootes 
mit Außenbordmotor, Absolvierung der 
Facharbeiter-Aufstiegsausbildung für 
Matrosen und eines Erste-Hilfe-Kurses 
sowie langjährige nautische Praxis als 
Matrose und Bootsmann und langjährige 
Erfahrung im Betrieb mit Baggern zur 
Erzielung hoher BaggerIeistungen. 

b ) Verwendung als Leiter eines Steinbruches in 
der Wasserbauverwaltung, die Erlernung 

eines Lehrberufes und die erfolgreiche Able­
gung der Sprengberechtigungsprüfung. Die 
Erlernung eines Lehrberufes wird durch eine 
gleichwertige Erfahrung im Steinbruch betrieb 
ersetzt. 

Wirtschafts dienst 

3.34. Im Wirtschaftsdienst wird der in Z 3.11Iit. a 
angeführte vierjährige Zeitraum bis zum Höchst­
ausmaß von zwei Jahren durch die Zeit des 
erfolgreichen Besuches einer einschlägigen mittle­
ren berufsbildenden Lehranstalt ersetzt. 

Definitivstellungserfordernisse : 

3.35. Für die in Z 3.16 und 3.27 angeführten 
Verwendungen der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 3. 

4. VERWENDUNGSGRUPPE A 4 
(Qualifizierter mittlerer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

4.1. Eine in den Z 4.2 bis 4.4 angeführte oder 
gemäß § 137 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwend.ung und die 
Erfüllung der in den Z 4.5 bis 4.17 vorgeschriebenen 
Erfordernisse. 

Richtverwendungen 

4.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

a) der Bedienstete in einer Flüchtlingsbetreu­
ungsstelle, der Asylwerber berät und betreut, 

b) der Karteiführer einer Spezialkartei (ge­
schlossene oder alphabetisch-phonetische 
Karteien), 

c) die selbständige Schreib- oder Sekretariats­
kraft, die überwiegend Schreibarbeiten zu 
besorgen hat, für die Grundkenntnisse in 
einer oder mehreren Fremdsprachen erfor­
derlich sind, 

d) der Vorarbeiter, dem mehr als vier angelernte 
Arbeiter oder mehr als zwei Facharbeiter 
zugeteilt sind, 

e) der Operator im Heeres-Datenverarbeitungs­
amt. 

4.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: 

a) die Schreib- oder Sekretariatskraft, die 
überwiegend anspruchsvolle Abschreibarbei­
ten zu besorgen hat (zB in Fremdsprachen 
oder Formelsprachen), 
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b) der Vorarbeiter, dem höchstens vier ange­
lernte Arbeiter oder höchstens zwei Fachar­
beiter zugeteilt sind, 

c) der leitende Schulwart, dem mindestens drei 
Bedienstete des Schulwartehilfsdienstes un­
terstellt sind, 

d) der Bedienstete der Fernsprechvermittlung 
beim Kasernenkommando Arsenal des Bun­
desministeriums für Landesverteidigung, 

e) der Bedienstete der Fernsprechvermittlung in 
einer Zentralstelle. 

4.4. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB: 
a) die Schreib- oder Sekretariats kraft mit 

abgeschlossener einschlägiger Berufsausbil­
dung, 

b) die Kanzleikraft beim Militärkommando 
Wien, 

c) der Facharbeiter, der im erlernten oder In 

einem verwandten Lehrberuf tätig ist. 

Fachliche Eignung 

4.5. Die für den Dienst in dieser Verwendungs­
gruppe erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
beziehungsweise Fertigkeiten. 

Erlernung eines Lehrberufes 

4.6. Auf den für einzelne Verwendungen 
geforderten Nachweis der Erlernung eines Lehrbe­
rufes ist, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt 
wird, Z 3.13 anzuwenden. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

4.7. Im Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst die 
Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes. 

. Berufskraftfahrer 

4.8. (1) Für Berufskraftfahrer 
a) der Erwerb des Führerscheins der Gruppe C, 
b) die Erlernung des Lehrberufes "Berufskraft­

fahrer" durch die Ablegung der Lehrab­
schlußprüfung für Berufskraftfahrer oder 
durch die Zusatzprüfung gemäß Art. III § 10 
der Verordnung über den Ausbildungsversuch 
für den Lehrberuf Berufskraftfahrer, BGBI. 
Nr.396/1987,und 

c) Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraft­
fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtge­
wicht von mehr als 7 500 kg oder für 
Spezialfahrzeuge (Schaufellader, Bagger, Ar­
beitsraupe, motorisierter Schneepflug, 
Schneefräse, Straßenwalze usw.) samt der 
hiefür erforderlichen Berechtigung. 

(2) Inwieweit das Führen anderer als der in Abs. 1 
lit. c ausdrücklich angeführten Spezialfahrzeuge 
dieser Bestimmung zuzuordnen ist, hat der 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem zuständi­
gen Bundesminister festzusetzen. 

(3) Bei Berufskraftfahrern, die vor dem 1. Jänner· 
1993 das 50. Lebensjahr vollendet haben, werden 
die Erfordernisse des Abs. 1 lit. b durch eine bei 
einer inländischen Gebietskörperschaft zurückge­
legte fünfzehnjährige Verwendung als Berufskraft­
fahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg ersetzt, wenn 
diese Verwendung nach wie vor gegeben ist. Die 
geforderte Dauer der Verwendting verkürzt sich auf 
zwölf Jahre, wenn der Beamte den Lehrberuf 
"Kraftfahrzeugmechaniker" oder den Lehrberuf 
"Landmaschinenmechaniker" erlernt hat. 

Facharbeiter 

4.9. Für Facharbeiter die Erlernung eines 
Lehrberufes gemäß Z 3.13 lit. a oder b. und 
Verwendung im erlernten Lehrberuf .. 

Heizer in Hochdruckkesselanlagen 

4.10. Für Heizer in Hochdruckkesselanlagen die 
Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes, die 
erfolgreiche Ablegung der Dampfkesselwärterprü­
fung und die entsprechende Verwendung. 

Kraftwagenlenker für Organe nach dem 
Bezügegesetz 

4.11. Für Kraftwagenlenker einer im § 6 und § 8 
Abs. 1 erster Halbsatz des Bezügegesetzes ange­
führten Person, die zusätzlich mit der Wahrneh­
mung von Sicherheitsaufgaben betraut sind, die 
erforderliche Lenkerberechtigung, Verwendung als 
Kraftwagenlenker für die angeführten Personen im 
überwiegenden Ausmaß und der Nachweis der 
Ausbildung in der Wahrnehmung der für die 
Ausübung des Dienstes erforderlichen Sicherheits­
aufgaben. 

Munitionsfacharbeiter 

4.12. Für Munitionsfacharbeiter, deren Tätigkeit 
vom Berufsausbildungsgesetz, BGBI. Nr. 14211969, 
nicht erfaßt ist, die Absolvierung eines mindestens 
siebenmonatigen Ausbildungslehrganges im Bereich 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung 
gemeinsam mit der Erfüllung der in Z 3.13 lit. c 
angeführten Erfordernisse sowie Verwendung als 
Munitionsfacharbeiter. 

Schichtführer in Hochdruckkesselanlagen 

4.13. Für Schichtführer in Hochdruckkesselanla­
gen die Erlernung eines Lehrberufes, Verwendung 
im erlernten Lehrberuf als verantwortlicher Schicht-
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führer in Hochdruckkesselanlagen und die erfolg­
reiche Ablegung der Dampfkesselwärterprüfung. 

Dienst bei der Schiffahrtspolizei 

4.14. Bei der Schiffahrtspolizei 
a) die Berechtigung zur selbständigen Führung 

von Motorfahrzeugen jeder Art mit einer 
Länge bis zu 30 m für die Donau und sonstige 
Binnengewässer (Schiffsführerpatent A), 

b) die Berechtigung zur selbständigen Bedie­
nung und Wartung von Schiffsmaschinen, 

c) eine dreijährige Verwendung bei der Schiff­
fahrtspolizei, im gleichwertigen Schiffahrts­
dienst oder beim Wasserbau an öffentlichen 
Gewässern und 

d) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungsgruppe A 4. 

Spezialarbeiter 

4.15. (1) Für Spezialarbeiter die Erlernung eines 
Lehrberufes und Verwendung im erlernten Lehrbe­
ruf als Spezialarbeiter. 

(2) Die Tätigkeit als Spezialarbeiter liegt vor bei 
Verwendung mit Arbeiten, die mehr Kenntnisse 
oder handwerkliche Fähigkeiten erfordern, als von 
einem Facharbeiter verlangt werden kann. Zu 
diesen Verwendungen gehören insbesondere Ver­
wendungen als Facharbeiter in zwei erlernten 
Berufen, Facharbeiter mit erfolgreich abgelegter 
Meister- oder Werkmeisterprüfung im erlernten 
Beruf, Feinmechaniker für Spezialgeräte, Glasbläser 
für wissenschaftliche Geräte, Handsetzer, Muster­
rnacher für Bekleidung und Ausrüstung, Radarme­
chaniker, Schlosser für Werkzeug- und Vorrich­
tungsbau. 

(3) Inwieweit andere Verwendungen hiezu 
gehören, ist vom Bundeskanzler im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Bundesminister festzusetzen. 

Vorarbeiter 

4.16. Für Vorarbeiter die Erlernung eines 
Lehrberufes und Verwendung im erlernten Lehrbe­
ruf als Vorarbeiter. Die Tätigkeit als Vorarbeiter 
umfaßt die Überwachung der Tätigkeit anderer 
Arbeiter. 

Spezialarbeiter in der Wasserbauverwaltung 

4.17. Für Spezialarbeiter in der Wasserbauver­
waltung tritt an die Stelle der Erfordernisse der 
Z 4.5 

a) die Erlernung eines Lehrberufes und Verwen-
dung als . 
aa) Alleinmaschinist auf Motorschiffen von 

60 bis 200 PS Maschinenleistung auf 

dem gesamten Einsatzgebiet der Wasser­
bauverwaltung (österreichische Strecke 
der Donau und der March) und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
Schiffsmotorenwärter, . 

bb) Baggerführer, Kranführer oder Förder­
bandführer auf schwimmenden Großge­
räten, 

cc) zweiter Maschinist auf schwimmenden 
Großgeräten und die erfolgreiche Able­
gung der Prüfung für Schiffsmotoren­
wärter, 

b) eine Verwendung als 
aa) Schiffsführer von Motorschiffen, die 

erfolgreiche Ablegung der Schiftsführer­
prüfung für Motorschiffe mit einer 
Länge bis zu 30 m über alles und der 
Besitz eines gültigen Schiffsführerpaten­
tes für die Strecke der betreffenden 
Bereichsleitung der Wasserstraßendirek­
tion, 

bb) Schiffssteuermann auf Motorschiffen 
und der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung, die die Erlernung des 
Matrosenberufes nachweist, 

cc) ständiger Stellvertreter des Leiters eines 
Steinbruches (Steinbruchmeister) und 
die erfolgreiche Ablegung der Sprengbe­
rechtigungsprüfung, 

dd) Volltaucher mit regelmäßiger Verwen­
dung als Taucher, die erfolgreiche 
Ablegung der Sprengberechtigungsprü­
fung und die Fähigkeit zur Ausführung 
von Unterwasserspreng- und -schneide­
arbeiten aller Art. 

DefinitivsteUungserfordernisse: 

4.18. Für alle Verwendungen (ausgenommen die 
unter Z 4.8 bis 4.17 angeführten Verwendungen) 
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für 
die Verwendungsgruppe A 4. 

5. VERWENDUNGSGRUPPE A 5 
(Mittlerer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

5.1. Eine in den Z 5.2 bis 5.4 angeführte oder 
gemäß § 137 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in Z 5.5 bis 5.16 vorgeschriebenen 
Erfordernisse. 
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Richtverwendungen 

5.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

a)der Leiter einer Eingangs- oder Abgangs­
stelle, einer Schreibstelle, einer Auskunfts­
stelle usw., dem mindestens drei Bedienstete 
unterstellt sind, 

b) der Oberaufseher in einem Bundesmuseum, 
dem mindestens drei Aufseher unterstellt sind, 

5.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: 

a) der Leiter einer Eingangs- oder Abgangs­
oder Poststelle, einer Schreibstelle, einer 
Auskunftsstelle usw., soweit _ dieser Arbeits­
platz nicht einer höheren Verwendungs­
gruppe oder Funktionsgruppe zugeordnet 
werden kann, ' 

b) eine Schreib- oder Sekretariatskraft, die 
überwiegend Reinschriften oder Abschreibar­
beiten zu besorgen hat, 

c) eine Signierkraft im Österreichischen Statisti­
schen Zentral amt, 

d) der Bedienstete der Fernsprechvermittlung an 
einer österreichischen Dienststelle im Aus­
land, 

e) der Bedienstete im Schalterdienst bei der 
Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge. 

5.4. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB: 
a) der Bedienstete der Fernsprechvermittlung in 

der Flüchtlingsbetreuungsstelle T raiskirchen, 
b) der Bedienstete im qualifizierten Aufsichts­

und Auskunftsdienst in einem Bundesmu­
seum, 

c) der Bedienstete in einer Eingangs- oder 
Abgangs- oder Poststelle mit Büroaufgaben, 
für deren Besorgung durch entsprechende 
Einarbeitungszeit gegebene Sachkunde erfor­
derlich ist, 

d) der Facharbeiter, der in einem anderen als 
dem erlernten oder einem verwandten Lehr­
beruf tätig ist, 

e) der Bedienstete mit Facharbeiteraufstiegsprü­
fung, der im betreffenden oder in einem 
verwandten Lehrberuf tätig ist, . 

, f) der Lenker eines Kraftfahrzeuges mit weniger 
als 7,5 t Gesamtgewicht (ausgenommen Spe­

. zialfahrzeuge), 
g) der Staplerfahrer, 
h) der Ladekranführer. 

Fachliche Eignung 
5.5. Die für den Dienst in dieser Verwendungs­

gruppe erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
beziehungsweise Fertigkeiten. 

Erlemung eines Lehrberufes 
5.6. Auf den für einzelne Verwendungen 

geforderten Nachweis der Erlernung eines Lehrbe­
rufes ist Z 3.13 anzuwenden. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Facharbeiter 

5.7. Für Facharbeiter die Erlernung eines 
Lehrberufes gemäß Z 3.13 lit. c und Verwendung im 
erlernten. Lehrberuf. 

Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

5.8. Im fachlichen Hilfsdienst höherer Art eine 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückge­
legte vierjährige Dienstleistung bei einer inländi­
schen Gebietskörperschaft in einer entsprechenden 
fachlichen Verwendung des Hilfsdienstes und der 
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A 5. 

Kraftwagenlenker 

5.9. Für Kraftwagenlenker die Verwendung als 
Kraftwagenlenker im überwiegenden Ausmaß~ 
wenn hiefür zumindest die Berechtigung zur 
Führung eines Personenkraftwagens erforderlich 
ist. 

Maschinisten 

5.10. Für Maschinisten in Bereichen, für die die 
erfolgreiche Ablegung sowohl der Maschinen- als 
auch der Dampfkesselwärterprüfung vorgeschrie­
ben ist, die erfolgreiche Ablegung beider Prüfungen 
und die entsprechende Verwendung. 

Militärhundeführer 

5.11. Für Militärhundeführer die erfolgreiche 
Ablegung der Grundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe A 5 und die entsprechende Verwen­
dung .. 

Führer von Spezialfahrzeugen 

5.12. Für Führer von Spezialfahrzeugen im Sinne 
der Z 4.8 Abs. 1 lit. c oder Abs. 2_ die erforderliche 
Berechtigung . 

Sprengmeister 

5.13. Für Sprengmeister mit der Verantwortung 
für die Mineurtätigkeit in Steinbrüchen die 
erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprü­
fung und die entsprechende Verwendung. 

Straßenwärter 

5.14. Für Straßenwärter mit Beaufsichtigung und 
Leitung einer Arbeitsgruppe im Straßenbau- und 
Straßenerhaltungsdienst 

5 
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a) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungsgruppe A 5 und 

b) die entsprechende Verwendung. 

Taucher in der Wasserbauverwaltung 

5.15. Für Taucher in der Wasserbauverwaltung 
mit regelmäßiger Verrichtung einfacherer Taucher­
arbeiten die erfolgreiche Ablegung der Sprengbe­
rechtigungsprüfung, die Fähigkeit zur Ausführung 
von Unterwasserspreng- und -schneidearbeiten und 
die entsprechende Verwendung. 

Zollagerdienst 

5.16. Im Zollagerdienst 
a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

zurückgelegte zwölf jährige Tätigkeit in 
einem Magazin oder eine gleichwertige 
Tätigkeit, davon zwei Jahre im Zollagerdienst 
der Verwendungsgruppe A 7 und 

b) Verwendung als (stellvertretender) Leiter 
eines Zollagers (einschließlich Post- und 
Wertpaketlagers) der Zollverwaltung oder als 
Übernahms- und Ausgabebeamter in einem 
Zollager (einschließlich Postpaketlager) oder 
als (stellvertretender) Leiter des Zollagerdien­
stes der Verwendungsgruppe A 7 bei einem 
Zollamt oder einer Zollabfertigungsstelle 
oder als Leiter einer Wertkabine bei einem 
Zollamt. 

Definitivstellungserfordernisse : 

5.17. Für alle Verwendungen (ausgenommen die 

b) der Hausarbeiter, 
c) der Bedienstete des Schulwartehilfsdienstes, 
d) die Reinigungskraft in einem Labor, 
e) sonstige Bedienstete, für deren Aufgabenbe­

sorgung die Erlernung eines Lehrberufes 
keine Voraussetzung und eine kurze Einar­
beitungszeit ausreichend ist. 

7. VERWENDUNGSGRUPPE A 7 
(Hilfsdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

(;emeinsame Erfordernisse 

7.1. Eine in Z 7.2 angeführte oder gemäß § 137 
der Verwendungsgruppe A 7 zugeordnete Verwen­
dung und die für diese Verwendung erforderliche 
Eignung. 

Richtverwendungen 

7.2. Verwendungen der Verwendungsgruppe A 7 
sind zB: 

a) die Reinigungskraft ohne hervorgehobene 
Aufgaben (wie zB Reinigung in einem Labor), 

b) der Amtsgehilfe, 
c) sonstige Bedienstete, für deren Aufgabenbe­

sorgung die bloße Unterweisung am Arbeits­
platz ausreicht. 

unter Z 5.7 bis 5.15· angeführten Verwendungen 8. VERWENDUNGSGRUPPE E 1 
und die Verwendung als Kurier in der Präsident- (Leitende Beamte) 
schaftskanzlei) der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 5. Ernennungserfordernisse : 

6. VERWENDUNGSGRUPPE A 6 
(Qualifizierter Hilfsdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Gemeinsame Erfordernisse 

6.1. 
a) Fähigkeit zur Ausübung von Tätigkeiten, für 

die eine über die bloße Einweisung am 
Arbeitsplatz hinausgehende Anlernzeit erfor­
derlich ist, und 

b) dauernde Ausübung einer in Z 6.2 angeführ­
ten oder gemäß § 137 der Verwendungs­
gruppe A 6 zugeordneten Verwendung. 

Richtverwendungen 

6.2. Verwendungen der Verwendungsgruppe A 6 
sind zB: 

a) der Bedienstete in einer Eingangs- oder 
Abgangs- oder Poststelle mit einfachen 
Aufgaben, 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

8.1. Eine in den Z 8.2 bis 8.13 angeführte oder 
gemäß § 143 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 8.14 und 8.15 vorgeschriebe­
nen Erfordernisse. 

Richtverwendungen 

8.2. Der Funktionsgruppe 11 gehört folgende 
Verwendung im Gendarmeriedienst an: 
Abteilungsleiter im Gendarmeriezentralkommando. 

8.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 10 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Landesgendarmeriekommandant für die Stei­
ermark 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Generalinspektor der Bundespolizeidirektion 
Wien. 
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8.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 9 sind 
zB:' 

a) im Gendarin.eriedienst: 
Landesgendarmeriekommandant für Salz­
burg, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Zentralinspektor der Bundespolizeidirektion 
Linz, 

c) im Kriminaldienst: 
Vertreter des Leiters des Kriminalbeamtenin­
spektorates bei der Bundespolizeidirektion 
Wien, 

d) im Justizwachdienst: 
Leiter der Justizwachschule, 

e) im Zollwachdienst : 
Inspizierender der Zollwache im Generalin­
spektorat. 

8.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant des Gendarmerieeinsatzkom­
mandos, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Zentralinspektor der Bundespolizeidirektion 

. Innsbruck, 
c) im Kriminaldienst: 

Leiter des Kriminalbeamteninspektorates bei 
der Bundespolizeidirektion Linz, 

d) im Justizwachdienst: 
Leiter der Justizanstalt Hirtenberg, 

e) im Zollwachdienst: 
Hauptsachbearbeiter im Bundesministerium 
für Finanzen. 

8.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Hauptreferent beim Gendarmeriezentral­
kommando für Dienstbetrieb und Dienstvoll­
zug, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Kommandant der Alarmabteilung bei der 
Bundespolizeidirektion Wien, 

c) im Kriminaldienst: 
Leiter des Kriminalbeamteninspektorates bei 
der Bundespolizeidirektion Innsbruck, 

d) im Justizwachdienst: . 
Leiter derjustizanstalt Suben, 

e) im Zollwachdienst: 
Gruppenleiter und zugleich Hauptreferent für 
Personalangelegenheiten im Präsidium der 
Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder­
österreich und Burgenland. 

8.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Referatsgruppenleiter I beim Landesgendar­
meriekommando Kärnten, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Kommandant derSicherheitswacheabteilung 
am Flughafen Wien!Schwechat, 

c) im Kriminaldienst: 
Leiter des Kriminalbeamteninspektorates bei 
der Bundespolizeidirektion Villach, 

d) imJustizwachdienst: 
Leiter der Justizanstalt Salzburg, 

e) im Zollwachdienst: 
Inspizierender der Zollwache und zugleich 
Referent für den Bereich in der Finanzlandes­
direktion Salzburg. 

8.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant der Kriminalabteilung und 
zugleich Referatsleiter I1c beim Landesgen­
darmeriekommando Kärnten, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Kommandant der Sicherheitswache-Abtei­
lung I bei der Bundespolizeidirektion Graz, 

c) im Kriminaldienst: 
Leiter der Kriminalbeamtenabteilung beim 
Bezirkspolizeikommissariat XVI, 

d) im Justizwachdienst: 
Leiter der Justizanstalt St. Pölten, 

e) im Zollwachdienst: 
Stellvertreter des Inspizierenden der Zollwa­
che und zugleich Referent im Zoll- und 
Grenzreferat in der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland. 

8.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant der Schulabteilung und zu­
gleich Referatsleiter III! a beim Landesgen -
darmeriekommando Kärnten, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Kommandant der Sicherheitswache'-Abtei-
1ung I bei der Bundespolizeidirektion Salz­
burg, 

c) im Kriminaldienst: 
Leiter der Kriminalbeamtenabteilung beim 
Bezirkspolizeikommissariat XV, 

d) im Justizwachdienst: 
Leiter der Justizanstalt Feldkirch, 

e) im Zollwachdienst: 
Hauptreferent im Zoll- und Grenzreferat in 
der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder­
österreich und Burgenland. 

8.10. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant der Stabsabteilung beim Lan­
desgendarmeriekommando Steiermark, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
K<;Immandant der Sicherheitswache-Abtei­
lung II bei der Bundespolizeidirektion Linz, 
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c) im Kriminaldienst: 
Leiter der Kriminalbeamtenabteilung beim 
Bezirkspolizeikommissariat XX, 

d) im Justizwachdienst: 
Leiter der Justizanstalt Wels, 

e) im Zollwachdienst: 
Leiter des Referates 1 in der Abteilung II bei 
der Bundespolizeidirektion Graz. 

8.11. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Bezirksgendarmeriekommandantmit einem 
Personalstand von bis zu 89 Beamten und 
mehreren Gendarmerieposten, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Kommandant der Verkehrsabteilung bei der 
Bundespolizeidirektion Klagenfurt, 

c) im Kriminaldienst: 
Leiter des Referates 1 in der Abteilung II bei 
der Bundespolizeidirektion Graz, 

d) im Justizwachdienst: 
Stellvertreter des Leiters der Justizanstalt 
Suben, 

e) im Zollwachdienst: 
Stellvertreter des Inspizierenden der Zollwa­
che und zugleich Referent in der Finanzlan­
desdirektion Salzburg. 

8.12. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Referent der Verwendungs gruppe E 1 bei 
einem Bezirksgendarmeriekommando, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Verkehrs- und Ordnungsreferent, zugleich 
Vertreter des Kommandanten der Verkehrs­
abteilung bei der Bundespolizeidirektion 
Graz, 

c) im Kriminaldienst: 
Vertreter des Leiters der Kriminalbeamtenab­
teilung beim Bezirkspolizeikommissariat XII, 

d) im Justizwachdienst: 
Stellvertretender Leiter im Strafvollzug, 

e) im Zollwachdienst: 
Referent im Zoll- und Grenzreferat emer 
Finanzlandesdirektion. 

8.13. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB: 
a) im Gendarmeriedienst: 

Kommandant eines Kommandos bei der 
Schulabteilung, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Referent in einer Sicherheitswache-Bezirks­
abteilung bei der Bundespolizeidirektion 
Wien, 

c) im Kriminaldienst: 
Stellvertreter des Leiters der Kriminalbeam­
tenabteilung beim Bezirkspolizeikommissa­
riat VIII, 

d) im Justizwachdienst: 
Stellvertreter des Leiters der Verwaltung in 
der Justizanstalt Graz-Karlau während der 
ersten fünf Jahre in dieser Tätigkeit (Einschu-
lungsphase), . 

e) im Zollwachdienst: 
Referent im Zoll- und Grenzreferat einer 
Finanzlandesdirektion während der ersten 
fünf Jahre in dieser Tätigkeit (Einschulungs­
phase). 

Ausbildung, Höchstalter und Praxiszeiten 

8.14. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 2.11 oder 2.13, 
b) zu Beginn der in lit. c angeführten Gnindaus-

bildung C 

aa) ein Lebensalter von höchstens 34 Jahren 
(bei Kriminalbeamten von höchstens 42 
Jahren), 

bb) eine vierjährige Dienstzeit in der Ver­
wendungsgruppe E 2 a oder E 2 bund 

cc) der erfolgreiche Abschluß der Grundaus­
bildung für den Exekutivdienst und 

c) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungsgruppe E 1. 

Besondere Bt::stimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Justizwachebeamte und Erzieher an Justizanstalten 

8.15. Bei Justizwachebeamten und bei Erziehern 
an Justizanstalten kann die Zeit einer psycholo­
gisch-pädagogischen Ausbildung an öffentlichen 
Schulen bis zum Ausmaß von zwei Jahren in die in 
Z 8.14 lit. b angeführte Dienstzeit eingerechnet 
werden, soweit die Ausbildungszeit nach der 
Reifeprüfung liegt. 

9. VERWENDUNGSGRUPPE E 2 a 
(Dienstführende Beamte) 

Emennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

9.1. Eine in den Z 9.2 bis 9.9 angeführte oder 
gemäß § 143 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 9.10 bis 9.12 vorgeschriebe­
nen Erfordernisse. 

FUchtverwendungen 

9.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Hauptsachbearbeiter für Dienstrechtsangele­
genheiten im Gendarmeriezentralkommando, 
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Leiter des Lehrfaches für Vollzugsdienst und 
zugleich hauptamtlicher Lehrer an der Gen­
darmeriezentralschule, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Hauptsachbearbeiter für Schulungsangele­
genheiten in der Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit, Gruppe A, 
Abteilung III2, 

c) im Kriminaldienst: 
Hauptsachbearbeiter in der Generaldirektion 
für die öffentliche Sicherheit, Gruppe C, 

d) im Justizwachdienst: 
Justizwachkommandant der Justizanstalt 
Wien-Josefstadt, 

e) im Zollwachdienst: 
Referent für Ausbildungsangelegenheiten und 
Diensthundewesen in der Abteilung IIII1 des 
Bundesministeriums für Finanzen. 

9.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant eines Gendarmeriepostens mit 
einem Personalstand ab 41 Beamten, 
Referent der Verwendungsgruppe E 2 a eines 
Bezirksgendarmeriekommandos, 
Hauptsachbearbeiter HS/V All der Ver­
kehrsabteilung eines Landesgendarmerie­
kommandos, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Kommissariatswachkommandant des Be­
zirkspolizeikommissariates XVI, 

c) im Kriminaldienst: 
Gruppenführer in der Bundespolizeidirektion 
Wien, Abteilung 11, Sicherheitsbüro, Refe­
rat 5, 

d) im Justizwachdienst: 
Justizwachkommandant der Justizanstalt 
Graz-Jakomini, 

e) im Zollwachdienst: 
Leiter einer Zollwachabteilung mit 40 und 
mehr Beamten, 
Vorstand des Zollamtes Deutschkreutz. 

9.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant eines Gendarmeriepostens 
(ohne Bezirksleitzentrale) mit einem Perso­
nalstand von 22 bis 40 Beamten, 
Hauptsachbearbeiter V lall beim Landesgen­
darmeriekommando für die Steiermark, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Dienstführender in der Gefangenenhausab­
teilung bei der Bundespolizeidirektion Wien, 

c) im Kriminaldienst: 
Gruppenführer in der Abteilung V 1m Be­
zirkspolizeikommissariat XVI, 

d) im Justizwachdienst: 
Justizwachkommandant der Justizanstalt 
Wels, 

e) im Zollwachdienst: 
Leiter einer Zollwachabteilung mit 22 bis 
39 Beamten, 
Leiter der Abfertigungsstelle beim Zollamt 
Brennerpaß. 

9.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant eines Gendarmeriepostens 
(ohne Bezirksleitzentrale) mit einem Perso­
nalstand von 13 bis 21 Beamten, 
Hauptamtlicher Lehrer bei den Schulabteilun­
gen, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Technischer Dienstführender im Donaudienst 
bei der Bundespolizeidirektion Wien, 

c) im Kriminaldienst: 
Hauptsachbearbeiter im Kriminalbeamtenin­
spektorat bei der Bundespolizeidirektion 
Wien, Personal- und PIS-Angelegenheiten, 

d) im Justizwachdienst: 
Justizwachkommandantder Justizanstalt 
Schwarzau-Gutshof, 

e) im Zollwachdienst: 
Leiter einer Zollwachabteilung mit 13 bis· 
21 Beamten, 
Referent für Grenzkontrolle beim Zollamt 
Spielfeld. 

9.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind 
zB: . 

a) im Gendarmeriedienst: 
Kommandant eines Gendarmeriepostens 
(ohne Bezirksleitzentrale) mit einem Perso­
nalstand bis zu 12 Beamten, 
Hau[ltSachbearbeiter und zugleich 1. Stellver­
treter des Kommandanten eines Gendarme­
riepostens (ohne Bezirksleitzentrale) mit 
einem Personalstand von 22 bis 30 Beamten, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
1. Wachkommandant eines Wachzimmers mit 
einem Personalstand von mindestens 35 Si­
cherheitswachebeamten, 

c) im Kriminaldienst: 
Gruppenführerstellvertreter in der Abtei­
lung V beim Bezirkspolizeikommissariat XI, 

d) im Justizwachdienst: 
Justizwachkommandant der Justizanstalt 
Stein-Außenstelle Meidling im Tal, 

e) im Zollwachdienst: 
Leiter einer Zollwachabteihing bis 12 Beamte, 
Erhebungsbeamter im Zollfahndungsdienst 
und zugleich Vertreter des Erhebungsgrup­
penführers beim Zollamt Innsbruck. 

9.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Zugskommandant einer Einsatzeinheit bei 
einem Landesgendarmeriekommando, 
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Sachbearbeiter bei emem Bezirksgendarme­
riekommando, 
Sachbearbeiter und zugleich 2. Stellvertreter 
des Kommandanten eines Gendarmeriepo­
stens (ohne Bezirksleitzentrale) mit einem 
Personalstand von 22 bis 30 Beamten, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
1. Wachkommandant eines Wachzimmers mit 
einem Personalstand von mindestens 18 Si­
cherheitswachebeamten, 

c) im Kriminaldienst: 
Spezialsachbearbeiter in der Abteilung II, 
Wirtschaftspolizei, bei der Bundespolizeidi­
rektion Wien, 

d) im Justizwachdienst: 
Diensteinteiler in der Justizanstalt Salzburg, 

e) im Zollwachdienst: 
Stellvertreter des Leiters der Zollfunk-Servi­
cesteIle Wien, 
Kassenführer in der Zollkasse beim Zollamt 
Graz/Flughafen. 

9.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: 

a) im Gendarmeriedienst: 
Sachbearbeiter und zugleich 3. Stellvertreter 
des Kommandanten eines Gendarmeriepo­
stens (ohne Bezirksleitzentrale) mit einem 
Personalstand von 22 bis 30 Beamten, 
Sachbearbeiter auf einem Bezirksposten, 

b) im Sicherheitswachdienst: 
Funksprecher der VerkehrsabteiIung der 
Verkehrsleitzentrale bei der Bundespolizeidi­
rektion Wien, 

c) im Kriminaldienst: 
Spezialsachbearbeiter mit mindestens 25% 
Tätigkeit auf einem Spezialgebiet, 

d) im Justizwachdienst: 
Stellvertreter des Justizwachkommandanten 
der Justizanstalt Leoben - AußensteIle 
Judenburg, 

e) im Zollwachdienst: 
Stellvertreter des Leiters der Ausrüstungsstelle 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
Einsatzbeamter der Mobilen Einsatzgruppe 
Oberösterreich. 

9.9. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB: 
. a) im Gendarmeriedienst: 

Vertreter eines Gruppenkommandanten des 
Ausbildungszuges beim Gendarmerieeinsatz­
kommando, 
sonstige Sachbearbeiter mit Grundausbildung 
während der ersten fünf Jahre in dieser 
Tätigkeit (Einschulungsphase), 

b) im Sicherheitswachdienst: 
sonstige Sachbearbeiter (Sicherheitswachebe­
amte), 

c) im Kriminaldienst: 
sonstige Sachbearbeiter (Kriminalbeamte), 

d) im Justizwachdienst: 
Stellvertreter eines Betriebsleiters in einer 
Justizanstalt während der ersten fünf Jahre in 
dieser Tätigkeit (Einschulungsphase), 

e) im Zollwachdienst: 
Funk-Ersatzsprecher bei einer Zollfunkau­
ßenstelle, 
Mitarbeiter in einem Referat eines Zollamtes 
1. Klasse. 

Ausbildung 

9.10. Der erfolgreiche Abschluß 
a) der Grundausbildung für den Exekutivdienst 

und 
b) der Grundausbildung für die Verwendungs­

gruppe E 2 a. 

Zulassungserfordemis zur Grundausbildung für die 
Verwendungs gruppe E 2 a 

9.11. Erfordernis für die Zulassung zur Grund­
ausbildung für die Verwendungsgruppe E 2 a ist die 
Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen Exe­
kutivdienstzeit. In diese Dienstzeiten sind bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren einzu­
rechnen: 

a) Dienstzeiten als zeitverpfIichteter Soldat, 
b) Dienstzeiten als gemäß § 11 des Wehrgesetzes 

1990 zur Ausübung einer Unteroffiziersfurtk­
tion herangezogener Beamter oder Vertrags­
bediensteter, 

c) Zeiten eines freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienstes gemäß § 32 des Wehrgesetzes 
1978, in der Fassung der Kundmachung 
BGBI. Nr. 150/1978, 

d) Zeiten eines Wehrdienstes als Zeitsoldat 
gemäß § 32 des Wehrgesetzes 1990. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Kriminaldienst 

9.12. Für den Krimina.\dienst gilt Z 9.11 mit 
folgenden Abweichungen: 

a) Für die Zulassung zur Grundausbildung für 
die Verwendungsgruppe E 2 a ist die Zurück­
legung einer mindestens fünf jährigen Exeku­
tivdienstzeit erforderlich. 

b) Bei Beamtinnen im Kriminaldienst ist in diese 
Exekutivdienstzeit auch die Zeit des erfolgrei­
chen Besuches einer Schule für Sozialberufe 
oder Sozialarbeit bis zum Höchstausmaß von 
insgesamt zwei Jahren einzurechnen, soweit 
diese Zeit nach der Vollendung des 18. Le­
bensjahres liegt. 
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10. VERWENDUNGS GRUPPE E 2 b 
(Eingeteilte Beamte) 

Ernennungserfordernisse : 

Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse für 
die Verwendungsgruppe E 2 c und der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbildung für den Exekutiv­
dienst. 

11. VERWENDUNGSGRUPPE E 2 c 
(Beamte in der Grundausbildung für den 

Exekutivdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

11.1. 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

a) Höchstalter von 30 Jahren bei Eintritt in den 
Exekutivdienst, 

b) Mindestgröße von 1,68 m, bei weiblichen 
Beamten eine Mindestgröße von 1,63 m, 

c) erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung 
und 

d) bei männlichen Beamten auf Verlangen der 
Dienstbehörde die Selbstverpflichtung zur 
Kasernierung im Rahmen der jeweils gelten­
den Dienstvorschriften. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Erzieher an Justizanstalten 

11.2. Für die Verwendung als Erzieher an 
Justizanstalten an Stelle der Erfordernisse der 
Z 11.1 lit. a und bein Höchstalter von 35 Jahren bei 
Beginn der betreffenden Verwendung. 

Kriminaldienst 

11.3. Für Beamtinnen im Kriminaldienst wird das 
Erfordernis der Z 11.1 lit. c durch die Absolvierung 
einer zweijährigen Fachschule für Sozialarbeit 
ersetzt. 

12. VERWENDUNGS GRUPPE M BO 1 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

12.1. Eine der in Z 12.2 bis 12.11 angeführte oder 
gemäß § 147 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 12.12 bis 12.18 vorgeschrie­
benen Erfordernisse. 

Füchtverwendungen 

12.2. Verwendung der Funktionsgruppe 9 ist: 
Generaltruppeninspektor. 

12.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind 
.zB: 

a) Leiter der Sektion III (Ausbildung und 
Dienstbetrieb ) in der Zentralstelle, 

b) Leiter der Sektion IV (Rüstung, Beschaffung, 
Versorgung) in der Zentralstelle, 

c) Kommandant der Landesverteidigungsakade­
mie. 

12:4. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind 
zB: 

a) Leiter der Gruppe Ausbildung in der Zentral­
stelle, 

b) Kommandant des Korpskommandos I. 

12.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind 
zB: 

a) Leiter der Gruppe Intendanzwesen in der 
Zentralstelle, 

b) Chef des Stabes und stellvertretender Kom­
mandant des Korpskommandos I. 

12.6. Verwendungen der Funktiof!sgruppe 5 sind 
zB: 

a) Leiter der Gruppe Dienstbetrieb und Umwelt­
schutz in der Zentralstelle, 

b) Militärkommandant von Salzburg. 

12.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: 

a) Leiter der Nachschubabteilung in der Zentral­
steIle, 

b) Kommandant einer Panzergrenadierbrigade. 

12.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind 
zB: 

a) Leiter der Abteilung Umweltschutz in der 
Zentralstelle, 

b) Chef des Stabes des Militärkommandos 
Niederösterreich 

12.9. Verwendungen der Funktionsgrupp'e 2 sind 
zB: 

a) Abteilungsleiterstellvertreter der Nachschub­
abteilung in der Zentralstelle, 

b) Leiter der Intendanzabteilung des Militär­
kommandos Niederösterreich. 

12.10. Verwendungen der Funktionsgruppe 
sind zB: 

a) Hauptreferatsleiter in der Zentralstelle, 
b) G 3 (Leiter der Abteilung für Einsatzvorberei­

tung und -führung, Organisation und Ausbil­
dung) des Militärkommandos Salzburg. 

12.11. Verwendungen der Grundl~ufbahn sind 
zB: 

a) Referent in der Zentralstelle, 
b) Zugeteilter Generalstabsoffizier im Militär­

kommando Niederösterreich (Stv G 3). 
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Ausbildung und Verwendung 

12.12. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 1.12 und 
b) die Leistung des im Wehrgesetz 1990 

vorgeschriebenen Grundwehrdienstes. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Generalstabsdienst 

12.13. Für die Verwendung im Generalstabs­
dienst die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule; an Stelle des Erfordernis­
ses der Z 12.12 lit. a der erfolgreiche Abschluß der 
Generalstabsausbildung sowie eine mindestens 
fünf jährige Dienstleistung als Berufsmilitärperson 
der Verwendungsgruppe M BO 2; auf die General­
stabsausbildung sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Grundausbildung (ausge" 
nommen § 25 Abs. 2 Z 2) anzuwenden. 

Ärzte 

12.14. Zusätzlich zu den Erfordernissen der 
Z 12.12 die Berechtigung zur selbständigen Aus­
übung des ärztlichen Berufes. 

Apotheker 

12.15. Zusätzlich zu den Erfordernissen der 
Z 12.12 die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
den Apothekerberuf. 

Militärseelsorger 

12.16. An Stelle des Erfordernisses der Z 12.12 
lit. b die Ermächtigung zur Ausübung der öffentli­
chen Seelsorge. 

Intendanzdienst 

12.17. Zusätzlich zu den Erfordernissen de~ 
Z 12.12 eine zweijährige Dienstleistung als Berufs­
militärperson der Verwendungsgruppe M BO 2. 
Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines 
Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften oder 
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wird 
durch die erfolgreiche Absolvierung eines für den 
betreffenden Bereich von der Verwaltungsakademie 
veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt. Z 1.13 zwei­
ter Satz ist anzuwenden. 

Höherer militärfachlicher Dienst 

12.18. Zusätzlich zu den Erfordernissen der 
Z 12.12 eine zweijährige Dienstleistung als Berufs­
militärperson der Verwendungsgruppe M BO 2. 

Ausschluß der Nachsicht 

12.19. Eine Nachsicht von den Erfordernissen·der 
Z 12.14, 12.15 und 12.16 ist ausgeschlossen. 

Definitivstellungserfordemisse: 

12.20. Für - Militärseelsorger eme zweijährige 
Verwendung in diesem Dienst. 

12.21. Für die übrigen Verwendungen (ausge­
nommen die Verwendung im Generalstabsdienst) 
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für 
die Verwendungsgruppe M Ba 1. 

13. VERWENDUNGSGRUPPE M Ba 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

13.1. Eine der in Z 13.2 bis 13.12 angeführte oder 
gemäß § 147 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 13.13 oder 13.14 vorge­
schriebenen Erfordernisse. 

FUchtverwendungen 

13.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 9 sind 
zB: 

a) Infanterieinspektor in der Zentralstelle, 
b) Kommandant der Lehrgruppe Technik an der 

Heeresversorgungsschule. 

13.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind 
zB: 

a) Artillerieinspektor in der Zentralstelle, 
b) Kommandant der Jägerschule. 

13.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind 
zB: 

a) Leiter des selbständigen Referates UN in der 
Zentralstelle, 

b) Kommandant eines Aufklärungsregimentes. 

13.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind 
zB: 

a) Hauptreferatsleiter in der Zentral stelle, 
b) Kommandant des Überwachungsgeschwa­

ders. 

13.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind 
zB: 

a) Referent in besonderer Verwendung in der 
Zentralstelle , 

b) Fernmeldeoffizier der Fliegerdivision. 
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13.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: . 

a) Referent in der Zentralstelle, 
b) Kommandant eines Panzergrenadierbatail­

lons. 

13.8. Verwendung der Funktionsgruppe 3 ist zB: 
S 4 (Versorgungsführender) eines Jägerregimentes 

13.9. Verwendung der Funktionsgruppe 2 ist zB: 
S 4 (Versorgungsführender) und stellvertretender 
Bataillonskommandant. 

13.10. Verwendung der Funktionsgruppe 1 bist 
zB: Kommandant einer Jägerkompanie. 

13 .11. Verwendung der Funktionsgruppe 1 a ist 
zB: S 1 (Personalführender) eines Pionierbataillons, 

13.12. Verwendung der Grundlaufbahn ist zB: 
Kommandant eines Panzerabwehrlenkwaffenzuges. 

Ausbildung und Verwendung 

13.13. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 2.11 oder 2.13, 
b) die Ausbildung zum Unteroffizier, 
c) die erfolgreiche Verwendung als Ausbildner 

in der Dauer von mindestens sechs Monaten 
und 

d) die erfolgreiche Absolvierung der Truppenof­
fiziersausbildung an der Theresianischen 
Militärakademie. Auf die Truppenoffiziers­
ausbildung sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Grundausbildung 
(ausgenommen.§ 25 Abs. 2 Z 2) anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

Musikoffiziere 

13.14. Für die Verwendung als Musikoffizier 
a) anstelle des Ernennungserfordernisses der 

Z 13.13 lit. a der erfolgreiche Abschluß 
aa) einer Studienrichtung der Instrumental­

studien oder der Studienrichtung Musik­
leitung bzw. Dirigieren an einer Hoch­
schule für Musik und darstellende Kunst 
oder an einem Konservatorium mit 
Öffentlichkeitsrecht oder 

bb) der Studienrichtung Instrumental(Ge­
sangs)pädagogik an einer Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst. 

Die Erfordernisse der lit. aa oder bb können 
durch eine abgeschlossene Hochschulbildung 
(Lehramt) in den Studienrichtungen Musiker­
ziehung und Instrumehtalmusikerziehung er­
setzt werden. 

b) anstelle der Ernennungserfordernisse der 
Z 13.13 lit. b bis d der erfolgreiche Abschluß 
der Grundausbildung für Musikoffiziere. 

14. VERWENDUNGSGRUPPE M BUa 1 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

14.1. Eine der in Z 14.2 bis 14.9 angeführte oder 
gemäß § 147 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in Z 14.10 vorgeschriebenen Erfor-
dernisse. ' 

Richtverwendungen 

14.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind 
zB: 

a) Hauptsachbearbeiter in qualifizierter Ver­
wendung in der Zentralstelle, 

b) Kommandant des Flugmeldebetriebsdienstes 
einer mobilen Radarstation. 

14.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind 
zB: 

a) Hauptsachbearbeiter in besonderer Verwen­
dung in der Zentralstelle, 

b) Kommandant des Lehrzuges Alpin der 
Jägerschule. 

14.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind. 
zB: 

a) Hauptsachbearbeiter in der Zentralstelle, 
b) Flugzeugführer. 

14.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind 
zB: 

a) Sachbearbeiter in der Zentralstelle, 
b) Personalbearbeiter eines Fernmeldebataillons. 

14.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind 
zB: 

a) Hilfsreferentin qualifizierter Verwendung, 
b) Dienstführender Unteroffizier einer Jäger­

kompanie. 

14.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind 
zB: 

a) . Hilfsreferent in besonderer Verwendung, 
b) Kommandant eines Jägerzuges. 

14.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind 
zB: . 

a) Hilfsreferent, 
b) Kommandant des Zugtrupps und stellvertre­

tender Kommandant eines Pionierzuges. 

14.9. Verwendung der Grundlaufbahn ist zB: 
Kommandant einer Richtverbindungsgruppe. 

Ausbildung und Verwendung 

14.10. 
a) Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenz­

dienstes, 
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b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungs gruppe M BUa 1 
und 

c) eine mindestens fünf jährige Dienstleistung als 
Militärperson auf Zeit oder als Zeitsoldat. 

15. VERWENDUNGSGRUPPE M BUa 2 

Ernennungserforde~sse: 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

15.1. Eine der in Z 15.2 bis 15.4 angeführte oder 
gemäß § 147 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 

, Erfüllung der in Z 15.5 vorgeschriebenen Erforder­
nisse. 

FUchtverwendungen 

15.2. Verwendung der Funktionsgruppe 2 ist zB: 
WirtschaftsunteroffizieriBekleidung eines Batail­
lons. 

15.3. Verwendung der Funktionsgruppe 1 ist zB: 
Kommandant einer ]ägergruppe. 

15.4. Verwendung der Grundlaufbahn ist zB: 
Truppkommandant. 

Ausbildung und Verwendung 

15.5. 
a) Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenz­

dienstes, 
b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­

dung für die Verwendungsgruppe M BUa 2 
und 

c) eine mindestens fünf jährige Dienstleistung als 
Militärperson auf Zeit oder als Zeitsoldat. 

16. VERWENDUNGSGRUPPE M ZO 1 

Ernennungserfordernisse : 

Die Z 12.1 bis 12.19 sind anzuwenden. 

17. VERWENDUNGSGRUPPE M ZO 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

17.1. Eine der in Z 13.2 bis 13.12 angeführte oder 
gemäß § 147 der betreffenden Grundlaufbahn oder 

Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 17.2 oder 17.3 vorgeschrie­
benen Erfordernisse. 

17.2. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 2,11 oder 2,13 und 
b) der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung als 

un:d die Ernennung zum Offizier des 
Milizstandes nach § 7 des Wehrgesetzes 1990. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

Musikoffiziere 

17.3. Für die Verwendung als Musikoffizier an 
Stelle des Ernennungserfordernisses der Z 17.2 lit. a 
der erfolgreiche Abschluß 

a) einer Studienrichtung der Instrumentalstu­
dien oder der Studienrichtung Musikleitung 
bzw. Dirigieren an einer Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst oder an einem 
Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht 
oder 

b) der Studienrichtung Instrumental(Gesangs)­
pädagogik an einer Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst. 

Die Erfordernisse der lit. a oder b können durch 
eine abgeschlossene Hochschulbildung (Lehramt) in 
den Studienrichtungen Musikerziehung und Instru­
mentalmusikerziehung ersetzt werden. 

17 a. VERWENDUNGS GRUPPE M ZUO 1 

Ernennungserfordernisse : 

Die Z 14.1 bis 14.9 und Z 14.10 lit. a und b sind 
anzuwenden. 

17 b. VERWENDUNGSGRUPPE M ZUO 2 

Ernennungserfordernisse : 

17 b.l. Eine der in Z 15.2 bis 15.4 angeführte oder 
gemäß § 147 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in Z 17 b.2 vorgeschriebenen Erfor­
dernisse. 

17 b.2. 
a) Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenz­

dienstes und 
b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­

dung für die Verwendungsgruppe M BUa 2 
oder der erfolgreiche Abschluß der Unteroffi­
ziersausbildung im Rahmen der Milizoffi­
ziersausbildung. 

17 c. VERWENDUNGSGRUPPE M Zeh 

Ernennungserfordernis : 

Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenzdien­
stes." 
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63. Anlage 1 Z 21.1lit. a lautet: 
"a) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 1.12," 

64. In der Anlage 1 Z 26.1 Abs. 2 ]jt. g wird die 
Zitierung "Z 3.3 lit. a" durch die Zitierung "Z 3.13 
lit. a" ersetzt. 

65. In der Anlage 1 Z 30.3 werden ersetzt: 
a) in der lit. a die Zitierung "Z 1.1" durch die 

Zitierung "Z 1.12", 
b) in der lit. b die Zitierung "Z 1.2" durch die 

Zitierung "Z 1.13". 

66. Anlage 1 Z 30.5 entfä.llt. 

67. Anlage 1 Z 31.1 lautet: 

,,31.1. Die Erfüllung der Ernennungserforder­
nIsse 

a) der Z 1.12 oder. 
b) der Z 1.13 

und eine in Z 31.2 angeführte Verwendung." 

68. Anlage 1 Z 33.3 lit. a und blautet: 
"a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 2.11 oder 2.12, 
b) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 2.13 und der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung 11 oder" 

69. In der Anlage 1 Z 34.4 wird die Zitierung 
"Z 3.3 lit. a oder c" durch die Zitierung "Z 3.13 
lit. a oder c" ersetzt. 

70. In der Anlage 1 Z 35.4 wird die Zitierung 
"Z 3.3 lit. a oder c" durch die Zitierung "Z 3.13 
lit. a oder c" ersetzt. 

71. In der Anlage 1 Z 36.3 wird die Zitierung 
"Z 3.3 lit. a oder c" durch die Zitierung "Z 3.13 
lit. a oder c" ersetzt. 

72. Der Anlage 1 werden folgende Z 45 bis 59 
angefügt: 

,,45. VERWENDUNGSGRUPPE A 
(Höherer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

45.1. Die Z 1.12 bis 1.19 sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß in der Z 1.17 (Dienst bei der 
Finanzprokuratur) an die Stelle der Ernennung in 
die Funktionsgruppe 2 oder in eine höhere Funk­
tionsgruppe der Verwendungsgruppe A 1 die 
Ernennung auf eine Planstelle der Dienstklassen V 
bis IX tritt. 

Definitivstellungserfordernisse : 

45.2. Für alle Verwendungen (ausgenommen 
Ärzte an Kranken- und Justizanstalten, Seelsorger 
an Justizanstalten und Apotheker) der erfolgreiche 
Abschluß der G.rundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe A. 

46. VERWENDUNGSGRUPPE B 
(Gehobener Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

46.1. Die Z 2.11 bis 2.19 und 2.21 bis 2.23 sind mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß in der Z 2.15 Abs. 2 
(Arbeitsinspektionsdienst) an die Stelle der Grund­
ausbildung für die Verwendungsgruppe A 2 die 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe B 
tritt. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Medizinisch-technischer Dienst 

46.2. Im medizinisch-technischen Dienst die 
Berufsberechtigung nach § 3 . des MTD-Gesetzes. 

Fernmeldetechnischer, kraftfahrzeugtechnischer 
und posttechnischer Dienst in der Post- und 

Telegraphenverwaltung 

46.3. Im fernmeldetechnischen, kraftfahtzeug­
technischen und posttechnischen Dienst in der Post­
und Telegraphenverwaltung wird das Erfordernis 
der Z 2.11 durch eine Bundesdienstzeit von acht 
Jahren ersetzt, wenn sechs Jahre in der Post- und 
Telegraphenverwaltung und zwei Jahre als definiti­
ver Beamter der Verwendungsgruppe C im 
fernmeldetechnischen oder posttechnischen Dienst 
oder im Garage- und Werkmeisterdienst in der 
Post- und Telegraphenverwaltung zurückgelegt 
wurden. 

Post- und Fernmeldedienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung 

46.4. (1) Im Post- und Fernmeldedienst in der 
Post- und Telegraphenverwaltung wird das Erfor­
dernis der Z 2.11 durch eine Bundesdienstzeit von 
acht Jahren ersetzt, wenn sechs Jahre in der Post­
und Telegraphenverwaltung und zwei Jahre als 
definitiver Beamter der Verwendungsgruppe C im 
Post- und Fernmeldedienst oder im Garage- und 
Werkmeisterdienst in der Post- und Telegraphen­
verWaltung zurückgelegt wurden. 

(2) Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der 
Nachweis der Kenntnisse aus dem Wahlfach 
"Fremdsprache" als erbracht, wenn der Beamte bei 
erfolgreichem Abschluß der für seine Verwendung 
vorgesehenen Grundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe B die Kenntnisse aus dem Fachgebiet 
"Französische Sprache" nachweist. 

Ausbildung für Verkehrsleiter 

46.5. Für alle Verwendungen in der Post- und 
Telegraphenverwaltung (ausgenommen der fern­
meldetechnische, posttechnische, hochbautechni-
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sche und der Rechnungsdienst sowie der Verwal­
tungsdienst, wenn er einer der vorgenannten 
Verwendungen entspricht), für die Ernennung auf 
eine Planstelle der Dienstklassen VI oder VII 
überdies der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung 
für Verkehrsleiter. Die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Grundausbildung sind auf 
diese Ausbildung anzuwenden. 

Veterinärmedizinisch-technischer Dienst 

46.6. Im veterinärmedizinisch-technischen Dienst 
zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.11 die Absolvie­
rung eines Lehrganges an der veterinärmedizini­
schen Universität oder an einer veterinärmedizini­
schen Bundesanstalt oder die Erfüllung der 
Erfordernisse der Z 46:2. 

Definitivstellungserfordemisse: 

46.7. Für alle Verwendungen (ausgenommen 
Graveure, gehobener Dienst des reitenden Perso­
nals der Spanischen Reitschule, medizinisch-techni­
scher Dienst und veterinärmedizinisch-technischer 
Dienst) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungs gruppe B. 

47. VERWENDUNGS GRUPPE C 
(Fachdienst) 

Ernennungserfordemisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

47.1. Die Z 3.11 bis 3.20, 3.22, 3.25 bis 3.27 und 
3.29 bis 3.34 sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß in der Z 3.11 lit. b an die Stelle der 
Grundausbildung für die Verwendungs gruppe A 3 
die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe C 
tritt. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Femmeldetechnischer und posttechnischer Dienst 
in der Post- und Telegraphenverwaltung 

47.2. (1) Im fernmeldetechnischen und im 
posttechnischen Dienst in der Post- und Telegra­
phenverwaltung an Stelle der Erfordernisse der 
Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen Lehrberu­
fes. 

(2) Für Verwendungen, für die die Erlernung 
eines einschlägigen Lehrberufes nicht von wesentli­
cher Bedeutung ist, wird die Erlernung eines 
Lehrberufes ersetzt durch 

a) eine vierjährige Verwendung im technischen 
Dienst, davon eine einjährige einschlägige 
probeweise Verwendung im Fachdienst in der 
Post- und Telegraphenverwaltung, oder 

b) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des 
Mittleren Dienstes in der Post- und Telegra­
phenverwaltung in einschlägiger Verwen­
dung, davon eine einjährige probeweise 
Verwendung im Fachdienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung. 

Garage- und Werkmeisterdienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung 

47.3. (1) Im Garage- und Werkmeisterdienst in 
der Post- und Telegraphenverwaltung an Stelle der 
Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines 
einschlägigen Lehrberufes und die erfolgreiche 
Ablegung der für die Verwendung erforderlichen 
Kraftwagenlenkerprüfung sowie -

a) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des 
Mittleren Dienstes in der Post- und Telegra­
phenverwaltung oder 

b) eine vierjährige Dienstzeit als Beamter der 
Verwendungs gruppen PI, P 2 oder P 3 in der 
Post- und Telegraphenverwaltung. 

(2) Das Erfordernis der vierjährigen Dienstzeit 
verkürzt sich auf zwei Jahre, wenn der Beamte die 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe D 
für eine Verwendung in der Post- und T elegraphen­
verwaltung erfolgreich abgeschlossen hat. 

Krankenpflegedienst und medizinisch-technischer 
Dienst 

47.4. Im Krankenpflegedienst und im medizi­
nisch-technischen Dienst tritt an die Stelle des 
Erfordernisses der Z 3.11 lit. a die Berechtigung zur 
Ausübung der betreffenden Tätigkeit nach dem 
Krankenpflegegesetz. 

Lehrhebammen 

47.5. Für Lehrhebammen tritt an die Stelle des 
Erfordernisses der Z 3.11 lit. a die Berechtigung zur 
Ausübung des Berufes einer Hebamme in Verbin­
dung mit einer vierjährigen Praxis. 

Post- und Fernmeldedienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung 

47.6. Im Post- und Fernmeldedienst in der Post­
und Telegraphenverwaltung an Stelle der Erforder­
nisse der Z 3.11 

a) eine vierjährige Dienstzeit in der Post- und 
Telegraphenverwaltung, davon eine zweijäh­
rige einschlägige probeweise Verwendung im 
Fachdienst in der Post-und Telegraphenver­
waltung, oder 

b) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des 
Mittleren Dienstes in der Post- undTeiegra­
phenverwaltung, davon eine einjährige ein-
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schlägige probeweise Verwendung im Fach­
dienst in der. Post- und Telegraphenverwal­
tung. 

Dienst in Unteroffiziersfunktion 

47.7. (1) Im Dienst in Unteroffiziersfunktion wird 
das Erfordernis der Z 3.11 lit. a ersetzt durch eine 
vierj ährige Verwendung 

a) als zeitverpflichteter Soldat oder 
b) im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 

nach § 32 des Wehrgesetzes 1978 in der 
Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/ 
1978 oder 

c) als Zeitsoldat nach § 32 des Wehrgesetzes 
1990. 

(2) In einer technischen Verwendung des 
Dienstes in Unteroffiziersfunktion wird das Erfor­
dernis der Z 3.11 lit. a bis zum Höchstausmaß von 
zwei Jahren durch die erfolgreiche Absolvierung 
einer einschlägigen mittleren Lehranstalt ersetzt, 
soweit diese Ausbildung nach der Vollendung des 
18. Lebensjahres zurückgelegt worden ist. 

Definitivstellungserfordernisse : 

47.8. Für die in den Z 3.16,3.27 und 47.2, 47.3 
und 47.6 angeführten Verwendungen der erfolgrei­
che Abschluß der Grundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe C. 

48. VERWENDUNGSGRUPPE D 
(Mittlerer Dienst) 

Ernennungserfor~emisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Fachliche Eignung 

48.1. Die für den Dienst in dieser Verwendungs­
gruppe erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
beziehungsweise Fertigkeiten. 

Erlemung eines Lehrberufes 

48.2. Auf den für einzelne Verwendungen 
geforderten Nachweis der Erlernung eines Lehrbe- . 
rufes ist Z 3.13 anzuwenden. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

48.3. Im Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst die 
Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes. 

Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

48.4. Im fachlichen Hilfsdienst höherer Art eine 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückge­
legte vierjährige Dienstleistung bei einer inländi­
schen Gebietskörperschaft in einer entsprechenden 
fachlichen Verwendung des Hilfsdienstes und der 
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe D. 

Kraftwagenlenker im Betriebsdienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung 

48.5. Für Kraftwagenlenker im Betriebsdienst in 
der Post- und Telegraphenverwaltung 

a) die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes 
oder eine einjährige probeweise Verwendung 
als Kraftwagenlenker im Post- und Fernmel­
dedienst, 

b) die erfolgreiche Ablegung der erforderlichen 
Kraftwagenlenkerprüfung und 

c) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil~ 
dung für die Verwendungsgruppe D. 

Post- und Fernmeldedienst inder Post- und 
Telegraphenverwaltung 

48.6. Im Post- und Fernmeldedienst in der Post­
und Telegraphenverwaltung, soweit nicht die Z 48.5 
oder 48.7 in Betracht kommen, 

a) eine vierjährige Dienstzeit in der Post- und 
Telegraphenverwaltung (davon eine einjäh­
rige probeweise Verwendung im PoSt- und 
Fernmeldedienst der Verwendungsgruppe D) 
und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungs gruppe D. 

Technische Dienste in der Post- und 
Telegraphenverwaltung 

48.7. In den technischen Diensten in der Post­
und Telegraphenverwaltung 

a) die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes 
(oder eine vierjährige Dienstzeit in der Post-

. und Telegraphenverwaltung, davon eine 
einjährige probeweise Verwendung in techni- . 
sehen Diensten der Verwendungsgruppe D) 
und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungsgruppe D. 

Sanitätshilfsdif(nst 

48.8. Im Sanitätshilfsdienst die Berechtigung zur 
Ausübung von Tätigkeiten des Sanitätshilfsdienstes 
nach dem Krankenpflegegesetz. 
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Dienst bei der Schiffahrtspolizei 

48.9. Bei der Schiffahrtspolizei 
a) eine dreijährige Verwendung in der Schiff­

fahrtspolizei, im gleichwertigen Schiffahrts­
dienst oder beim Wasserbau an öffentlichen 
Gewässern, 

b) die Berechtigung zur Führung von Motor­
schiffen mit einer Länge bis zu 10 müber alles 
auf der österreichischen Strecke der Donau, 

c) die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zum 
Nachweis der Befähigung zur selbständigen 
Wartung von Schiffsmotoren bis 100 PS und 

d) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungsgruppe D. 

Dienst in Unteroffiziersfunktion 

48.10. Im Dienst in Unteroffiziersfunktion eine 
vierj ährige Verwendung als Angehöriger des 
Bundesheeres und der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung für die Verwendungs gruppe D 
oder H 3. Die Zulassung zu dieser Grundausbil­
dung ist so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 
Rechnung getragen wird. 

ZoUagerdienst 

48.11. Im Zollagerdienst 
a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

zurückgelegte zwölf jährige Tätigkeit in 
einem Magazin oder eine gleichwertige 
Tätigkeit, davon zwei Jahre im Zollagerdienst 
der Verwendungsgruppe E und 

b) Verwendung als (stellvertretender) Leiter 
eines Zollagers (einschließlich Post- und 
Wertpaketlagers) der Zollverwaltung oder als 
Übernahms- und Ausgabebeamter in einem 
Zollager (einschließlich Postpaketlager) oder 
als (stellvertretender) Leiter des Zollagerdien­
stes der Verwendungsgruppe E bei einem 
Zollamt oder einer Zollabfertigungsstelle 
oder als Leiter einer Wertkabine bei einem 
Zollamt. 

Definitivstellungserfordernisse : 

48.12. Für alle Verwendungen (ausgenommen die 
unter den Z 48.4 bis 48.11 angeführten Verwen­
dungen und die VerWendung als Kurier in der 
Präsidentschaftskanzlei) der erfolgreiche Abschluß 
der Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe D. 

49. VERWENDUNGSGRUPPE E 
(Hilfsdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Eignung für die vorgesehene Verwendung. 

SO. VERWENDUNGS GRUPPE P 1 

Ernennungserfordernisse : 

Die Z 3.13, 3.21, 3.23, 3.28 und 3.34 sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß in derZ 3.28 Abs.2 
(Spezialarbeiter in besonderer Verwendung) an die 
Stelle der Verwendungsgruppe A 4 die Verwen­
dungsgruppe P 2 tritt. 

51. VERWENDUNGSGRUPPE P 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

51.1. Erlernung eines Lehrberufes und 
a) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung im 

erlernten Lehrberuf sowie Verwendung im 
erlernten Lehrberuf oder 

b) zehnjährige Verwendung im erlernten Lehr­
beruf in einem Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft, wenn der 
Lehrberuf gemäß Z 3.13 lit. a oder b erlernt 
wurde, sowie weiterhin Verwendung im 
erlernten Lehrberuf. 

Erlernung eines Lehrberufes 

51.2. Auf den geforderten Nachweis der Erler­
nung eines Lehrberufes ist, soweit nicht ausdrück­
lich anderes bestimmt wird,' Z 3.13 anzuwenden. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Anwendung von Bestimmungen der Z 4 

51.3. Die Z4.9 bis 4.11, 4.13, 4.14 und 4.15 sind 
anzuw,enden. Z 51.1 gilt nicht für diese Verwendun­
gen. 

Berufskraftfahrer 

51.4. (1) Berufskraftfahrer im Sinne der Z 4.8 
Abs. 1 oder 2 erfüllen die Voraussetzungen der 
Z 51.1 lit. b auch dann, wenn die bei einer 
inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte 
zehnjährige Verwendung als Berufskraftfahrer für 
in Z 4.8 Abs. 1 oder 1 angeführte Kraftfahrzeuge 
zur Gänze oder teilweise vor der Erfüllung der in 
Z 4.8 Abs. 1 lit. b angeführten Erfordernisse liegt. 

(2) Bei Berufskraftfahrern, die vor dem 1. Jänner 
1993 das SO. Lebensjahr vollendet haben, werden 
die Erfordernisse der Z 51.1 lit. b und der Z 4.8 
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Abs. 1 lit. b durch eine bei einer inländischen 
Gebietskörperschaft zurückgelegte fünfzehnjährige 
Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraftfahr­
zeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7 500 kg ersetzt, wenn diese Verwendung 
nach wie vor gegeben ist. Die Verwendung verkürzt 
sich auf zwölf Jahre, wenn der Beamte den 
Lehrberuf "Kraftfahrzeugmechaniker" oder den 
Lehrberuf "Landmaschinenmechaniker" erlernt hat .. 

52. VERWENDUNGSGRUPPE P 3 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

52.1. Erlernung eines Lehrberufes und Verwen­
dung als Facharbeiter im erlernten Lehrberuf. 

Erlernung eines Lehrberufes 

52.2. Auf den geforderten Nachweis der Erler­
nung eines Lehrberufes ist Z 3.13 anzuwenden. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Anwendung von Bestimmungen der Z 4 und 5 

52.3. Z 4.8 Abs. 1 und 2 und die Z 4.10 und 5.10 
bis 5.15 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß in 
der Z 5.11 (Militärhundeführer) an die Stelle der 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 5 
die Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe D tritt. 

53. VERWENDUNGS GRUPPE P 4 

Ernennungserfordernisse : 

Fähigkeit zur Ausübung von handwerklichen 
Tätigkeiten, für die eine über die bloße Einweisung 
am Arbeitsplatz hinausgehende Anlernzeit e'rforder­
lich ist, und dauernde Verwendung auf diesem 
Gebiet. 

54. VERWENDUNGS GRUPPE PS 

Ernennungserfordernisse : 

Eignung für die vorgesehene Verwendung als 
Reinigungskraft oder als ungelernter Arbeiter. 

55. VERWENDUNGSGRUPPE W 1 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

55.1. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 2.11 oder 2.13, 
b) zu Beginn der in lit. c angeführten Grundaus­

bildung ein Lebensalter von höchstens 
34 Jahren (bei Kriminalbeamten von höch­
stens 42 Jahren), eine vierjährige Dienstzeit in 
der Verwendungsgruppe W 2 oder W 3 und 
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für Wachebeamte und 

c) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungs gruppe W 1. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

55.2. Bei Justizwachebeamten und bei Erziehern 
an Justizanstalten kann die Zeit einer psycholo­
gisch-pädagogischen Ausbildung an öffentlichen 
Schulen bis zum Ausmaß von zwei Jahren in die in 
Z 55.1 lit. b angeführte Dienstzeit eingerechnet 
werden, soweit die Ausbildungszeit nach der 
Reifeprüfung liegt. 

56. VERWENDUNGSGRUPPE W 2 

Ernennungserfordernisse : 

56.1. 

Allgemeine Bestimmungen 

Ausbildung und Praxiszeiten 

a) Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für Wachebeamte und 

b) eine sechsjährige Dienstzeit in der Verwen­
dungsgruppe W 3, sofern nicht der erfolgrei­
che Abschluß einer der in Z 12.10 angeführ­
ten Grundausbildungen nachgewiesen wird. 

Ausbildung für dienstführende Wachebeamte 

56.2. Für die Ernennung auf eine Planstelle einer 
über der Grundstufe liegenden Dienststufe der 
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für 
dienstführende Wachebeamte oder für Kriminalbe­
amte. 

Zulassungs erfordernis zur Grundausbildung für 
dienstführende Wachebeamte 

56.3. Erfordernis für die Zulassung zur Grund­
ausbildung für dienstführende Wachebeamte ist die 
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Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen Exe­
kutivdienstzeit. In diese Dienstzeiten sind bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren einzu­
rechnen: 

a) Dienstzeiten als zeitverpflichteter Soldat, 
b) Dienstzeiten als gemäß § 11 des Wehrgesetzes 

1990 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogener Beamter oder Vertrags­
bediensteter, 

c) Zeiten eines freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienstes gemäß § 32 des Wehrgesetzes 
1978, in der Fassung der Kundmachung 
BGBL Nr. 150/1978, 

d) Zeiten eines Wehrdienstes als Zeitsoldat 
gemäß § 32 des Wehrgesetzes 1990. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Kriminaldienst 

56.4. Für den Kriminaldienst gelten die Z 56.1 
und 56.3 mit folgenden Abweichungen: 

a) Bei Beamtinnen im Kriminaldienst ist die Zeit 
des erfolgreichen Besuches einer Fachschule 
für Sozialarbeit, soweit sie nach der Vollen­
dung des 18. Lebensjahres liegt, bis zum 
Höchstausmaß von zwei Jahren in die in 
Z 56.1Iit. b angeführte Dienstzeit einzurech­
nen. 

b) Für die Zulassung zur Grundausbildung für 
Kriminalbeamte ist abweichend von Z 56.3 
die Zurücklegung einer mindestens fünfjähri­
gen Exekutivdienstzeit erforderlich. 

c) Bei Beamtinnen im Kriminaldienst ist in diese 
Exekutivdienstzeit auch die Zeit des erfolgrei­
chen Besuches einer Schule für Sozialberufe 
oder Sozialarbeit bis zum Höchstausmaß von 
insgesamt zwei Jahren einzurechnen, soweit 
diese Zeit nach der Vollendung des 18. le­
bensjahres liegt. 

57. VERWENDUNGSGRUPPE W 3 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

57.1. 
a) Höchstalter von 30 Jahren bei Eintritt in den 

Exekutivdienst, 
b) Mindestgröße von 1,68 m, bei weiblichen 

Beamten eine Mindestgröße von 1,63 m, 
c) erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung 

und 
d) bei männlichen Beamten auf Verlangen der 

Dienstbehörde die Selbstverpflichtung zur 
Kasernierung im Rahmen der jeweils gelten­
den Dienstvorschriften. 

Besondere Bestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

Erzieher an Justizanstalten 

57.2. Für die Verwendung als Erzieher an 
Justizanstalten an Stelle der Erfordemisse der 
Z 57.1 lit. a und bein Höchstalter von 35 Jahren bei 
Beginn der betreffenden Verwendung. 

Kriminaldienst 

57.3. Für Beamtinnen im Kriminaldienst wird das 
Erfordernis der Z 57.1 lit. c durch die Absolvierung 
einer zweijährigen Fachschule für Sozialarbeit 
ersetzt. 

Defmitivstellungserfordemisse: 

57.4. Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für Wachebeamte. 

58. VERWENDUNGSGRUPPE H 1 

Ernennungserfordernisse : 

58.1. Die Z 12.12 bis 12.19 sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß an die Stelle einer Dienstleistung 
als Berufsmilitärperson der Verwendungsgruppe 
M BO 2 eine um drei Jahre längere Dienstleistung 
als Berufsoffizier der Verwendungs gruppe H 2 tritt. 

Definitivstellungserfordernisse : 

58.2. Die Z 12.20 und 12.21 sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe 
M BO 1 die Grundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe HItritt. 

59. VERWENDUNGSGRUPPE H 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

59.1. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z 2.11, 2.12 oder 2.13 und 
b) die Leistung eines neunmonatigen Präsenz­

dienstes. 

59.2. Für die Ernennung auf eine Planstelle der 
Dienstklassen VI bis VIII der erfolgreiche Abschluß 
der Ausbildung zum Stabsoffizier; auf diese 
Ausbildung sind die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes über die Grundausbildung anzuwenden. 
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Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

59.3. Für die Verwendung als Musikoffizier an 
Stelle des Ernennungserfordernisses der Z 59.1 lit. a 
der erfolgreiche Abschluß " 

a) einer Studienrichtung der Instrumentalstu­
dien oder der Studienrichtung Musikleitung 
bzw. Dirigieren an einer Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst oder an einem 
Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht 
oder 

b) der Studienrichtung Instrumental(Ge-
sangs)pädagogik ·an einer Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst. 

Die Erfordernisse der lit. a oder b können durch 
eine abgeschlossene Hochschulbildung (Lehramt) in 
den Studienrichtungen Musikerziehung und Instru­
mentalmusikerziehung ersetzt werden. 

59.4. Für die Ernennung von Musikoffizieren auf 
eine Planstelle der Dienstklassen VI und VII an 
Stelle "der Ernennungserfordernisse der Z 59.2 der 
erfolgreiche Abschluß der militärischen Ausbildung 
zum Stabsoffizier des Milizstandes. 

Definitivstellungserfordemisse: 

59.5. Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­
dung für die Verwendungsgruppe H 2." 

73. Die Anlage 2 lautet: 

"Anlage 2 

AUSBILDUNGS- UND 
PRÜFUNGSVORSCHRIFTEN, DIE GEMÄSS 

§ 234 ABS. 1 ALS BUNDESGESETZE WEITER 
ANZUWENDEN SIND 

1. Physikatsprüfung, RGB!. Nr. 37/1873 in der 
Fassung RGB!. Nr.13911873, 8/1875 und 
126/1875 sowie BGB!. Nr.60/1923, 100/ 
1947 und 294/1986, 

2. Zweite Kanzleiprüfung für Fachbeamte der 
Gerichtskanzlei, Grundbuchsführerprüfung 
und Erste Kanzleiprüfung in der Kanzleiper­
sonal-Verordnung, RGBl. Nr. 170/1897, in 
der Fassung RGB!. Nr.I211909 und 421 
1915, StGB!. Nr. 47/1945 und BGB!. 
Nr. 182/1987 und 18311987, ausgenommen 
die Ausbildung und Prüfung für die Verwen­
dungsgruppen C und D in den Geschäftsstel­
len (Kanzleien) der Gerichte und Staatsan­
waltschaften, 

3. Gerichtsvollzieherprüfung, JAB!. Nr. 1/ 
1924, 

4. Tierärztliche Physikatsprüfung, BGB!. 
Nr. 215/1949 in der Fassung BGB!. Nr.56/ 
1952, 

5. Prüfung für den Dienstzweig "Justizwache 
und Dienst der Jugenderzieher an Justizan­
stalten (Leitende Beamte)", JAB!. Nr.20/ 
1956, 

6. Prüfung für den Dienstzweig "Justizwache 
und Dienst der Jugenderzieher an Justizan­
stalten (Eingeteilte Beamte)", JAB!. Nr.211 
1956, 

7. Prüfung für den Dienstzweig "Justizwache 
und Dienst der Jugenderzieher an Justizan­
stalten (Dienstführende Beamte)", JAB!. 
Nr.2211956, 

8. Prüfung für den gehobenen sozialen Betreu­
ungsdienst, BGB!. Nr. 911971, 

9. Prüfungen für den Rechtskundigen und 
höheren technischen Dienst im Patentamt 
und für Registerführer im Patentamt, BGB!. 
Nr.345/1971, 

10. Prüfung für den Höheren technischen Dienst 
im Eich- und Vermessungswesen, BGB!. 
Nr.98/1972, 

11. Prüfung für den Gehobenen Dienst im Eich­
und Vermessungswesen, BGB!. Nr.256/ 
1972, 

12. Prüfung für den Fachlichen Vermessungs-
dienst, BGBI. Nr. 257/1972, . 

13. Prüfung für den höheren auswärtigen Dienst, 
BGB!. Nr. 398/1972, 

14. Prüfung für den höheren schulpsychologi­
sehen Dienst, BGBI. Nr. 16111973, 

15. Zollwache-Ausbildungs- und Prüfungsord­
nung, BGBI. Nr.285/1973, in der Fassung 
BGB!. Nr.449/1973 und 408/1986, ausge­
nommen die Ausbildung und Prüfung für die 
Verwendungsgruppe W 1 (Zollwache), 

16. Ausbildung und Prüfung für den Zollfach­
" dienst, BGB!. Nr. 286/1973, 

17. Prüfung für den fachlichen Eichdienst, BGBI. 
Nr. 338/1973, 

18. Gerichtsvollzieherfachprüfung, BGBI. 
Nr. 507/1973, In der Fassung BGBI. 
Nr.38111975, 

19. Ausbildung und Prüfung für den Steuerein­
treibungsdienst, BGBI. Nr. 304/1974, 

20. Ausbildung und Prüfung für den Mittleren 
Verwaltungsdienst in der Finanzverwaltung, 
BGBI. Nr. 58411974, 

21. Ausbildung und Prüfung für den Bau- und 
Gebäudeaufsichtsdienst, BGBI. Nr. 595/ 
1974, 

22. Prüfung für den Finanzprokuratursdienst, 
BGBI. Nr. 38/1975, 

23. Prüfung für den Höheren technischen 
Finanzdienst, BGB!. Nr. 13111975, 

24. Prüfung für den Höheren Bodenschätzungs­
dienst, BGBI. Nr. 434/1975, 

25. Prüfung für den Gehobenen Bodenschät-
zungsdienst, BGB!. Nr. 548/1975, " 

26. Prüfung für den Höheren Auslandskultur­
dienst, BGBI. Nr. 1311977." 

6 
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Artikel 11 

Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, 
geändert durch das Bundesgesetz 
Nr. 16/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Z 1 lautet: 
,,1. a) Allgemeiner Verwaltungsdienst, 

zuletzt· 
BGBl. 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und 
Beamte in handwerklicher Verwendung," 

2. § 2 Z 6 und 7 lautet: 
,,6. a) Exekutivdienst, 

b) Wachebeamte, 
7. a) Militärischer Dienst, 

b) Berufsoffiziere," 

3. Im § 3 Abs.2 wird nach dem Wort 
"Dienstzulagen," das Wort "Funktionszulagen," 
eingefügt. 

4. § 10 Abs. 1 Z 1 lautet: 
,,1. durch eine bescheidmäßige Feststelrung, daß 

der Beamte den von ihm zu erwartenden 
Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht aufge­
wiesen hat, vom Zeitpunkt der Rechtskraft 
dieses Bescheides an; die Dauer der Hemmung 
richtet sich nach der Länge des Beurteilungs­
zeitraumes, für den diese bescheidmäßige 
Feststellung gilt, und endet jedenfalls mit einer 
Versetzung nach § 38 Abs. 3 Z 3 des Beamten­
Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBI. 
Nr. 333; der Rechtskraft der Feststellung ist 
die Endgültigkeit des Beurteilungsergebnisses 
im Sinne des § 87 Abs. 2 BDG 1979 
gleichzuhalten ;" 

5. § 12 Abs. 2 Z 5 lautet: 
,,5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, 

wenn sie in der Anlage 1 des BDG 1979 oder 
in einer Verordnung zum BDG 1979 für die 
Verwendung des Beamten 
a) in einer der im § 12 a Abs.2 Z 3 

angeführten Besoldungs- oder Verwen­
dungsgruppen über das Erfordernis der 
abgeschlossenen Hochschulbildung hinaus 
vorgeschrieben ist oder 

b) in einer der Verwendungsgruppen A 2, B, 
L 2 b, E 1, W 1, M BO 2, M ZO 2, H 2, 
Kloder K 2 über das Erfordernis der 
erfolgreichen Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule hinaus vorge­
schrieben ist; 

ferner die nach der Erlangung des Reifezeug­
nisses einer höheren Schule für die Ausbildung 
zur Ablegung der Befähigungsprüfung für den 
Fremdsprachunterricht aufgewendete Zeit, 
soweit sie ein Jahr nicht übersteigt;" 

6. Im § 12 Abs.2 Z 6 werden die Worte 
"Verwendungsgruppen B, L 2 b, W 1, H 2, PT 1 bis 
PT 4, Kloder K 2" durch die Worte "Verwen-

dungsgruppen A 2, B, L 2 b, M BO 2, M ZO 2, H 2, 
PT 1 bis PT 4, Kloder K 2" ersetzt. 

7. § 12 Abs. 2 Z 8 lautet: 
,,8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 

einer Universität (wissenschaftlichen Hoch­
schule), Kunsthochschule oder einer staatli­
chen Kunstakademie, das für den Beamten in 
einer der Verwendungsgruppen Al, A, L PA, 
LI, M BO 1, M ZO 1, H 1, PT 1 oder PT 2 
(mit Hochschulbildung) oder für einen Rich­
teramtsanwärter, Richter, Staatsanwalt oder 
Universitäts(Hochschul)assistenten Ernen­
nungserfordernis gewesen ist." 

8. Im § 12 Abs. 8 wird die Zitierung ,,§86 Abs, 1" 
durch die Zitierung ,,§ 114 Abs. 1" ersetzt. 

9. § 12 Abs. 10 lautet: 

,,(10) Wird ein Beamter in eine der im Abs. 2 Z 6 
angeführten Verwendungs gruppen oder in die 
Verwendungsgruppe E 1 oder W 1 überstellt, so ist 
sein Vorrückungsstichtag mit Wirkung vom Tag der 
Überstellung insoweit zu verbessern, als sich aus der 
Anwendung des Abs. 2 Z 6 bis 8 eine Verbesserung 
für seine neue Verwendungsgruppe ergibt. Soweit 
sie in Betracht kommen, sind hiebei die Abs. 4, 5, 7 
und 8 anzuwenden." . 

10. § 12 a Abs. 2 Z 1 lautet: 
,,1. Verwendungsgruppen A 1 bis A 7, B, C, D, E, 

PI bis PS, L 2 b, L 3, E 1, E 2 a, E 2 b, E 2 c, 
W 1 bis W 3, M BO 1, M BO 2, M BUO 1, 
MBU02, MZOl, MZ02, MZU01, 
M ZUG 2, M ZCh, H 2, PT 1 bis PT9 und 
K 1 bis K 6;" 

11. An die Stelle des § 12 b Abs. 3 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(3) Bei der Ermittlung der Ergänzungszulage 
sind ruhegenußfähige Zulagen dem Gehalt zuzu­
rechnen. Nicht zuzurechnen sind jedoch 

1. die Verwendungszulage, 
2. die Funktionszulage, 
3. die Dienstzulagen nach den §§ 44, 49 a und 

105 und 0 

4. die Dienstzulagen nach den §§ 68 und 68 ades 
Richterdienstgesetzes. 

(4) Ist jedoch in. der neuen Verwendungs­
gruppe die Summe aus Gehalt und ruhegenußfähi­
gen Zulagen unter Einschluß der Ergänzungszulage 
nach Abs. 3 und der im Abs. 3 Z 1 bis 4 genannten 
Zulagen höher als der sich aus den Abs. 1 und 2 
ergebende Vergleichsbezug unter Einschluß allfälli­
ger im Abs. 3 Z 1 bis 4 genannten Zulagen, so 
vermindert sich die Ergänzungszulage um den 
Differenzbetrag zwischen diesen bei den Vergleichs­
bezügen." 

12. Im § 15 Abs. 3 Z 1 wird nach dem Wort 
"Dienstzulage," das Wort "Funktionszulage," 
eingefügt. 
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13. An die Stelle der §§ 28 bis 40 treten die 
folgenden Bestimmungen: 

"ABSCHNITT II 

ALLGEMEINER VERWALTIJNGSDIENST 

.. Gehalt 

§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemei­
nen Verwaltungsdienstes wird durch die V erwen­
dung.sgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe be­
stimmt und beträgt 

in der 
in der Verwenclungsgruppe 

GehaltS- Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 
stufe 

Schilling 

1 ~O 948 16180 14407 14 112 13 816 13 524 13226 
2 20948 16659 14801 14410 14082 13738 13 389 
3 20948 17139 15196 14709 14349 13 951 13 552 
4 21709 17619 15591 15007 14615 14164 13715 
5 22466 18099 15984 15306 14 881 14378 13 878 
6 23563 18578 16379 15604 15 148 14591 14041 
7 25408 19058 16774 15902 15436 14804 14204 
8 27258 20466 17285 16201 15724 15016 14367 
9 29107 21 875 17797 16499 16011 15230 14530 

10 30951 2328} 18308 16817 16299 15454 14693 
11 32797 24691 18820 17135 16587 15678 14 857 
12 34645 26099 19332 17453 16875 15901 15032 
13 36493 27663 19935 17770 17163 16126 15206 
14 38340 29227 20537 18088 17504 16350 15 381 
15 40187 30205 21282 18406 17845 16573 15556 
16 42036 31 183 22027 19106 18603 16808 15731 
17 43881 32163 22807 19807 19360 17042 15906 
18 45737 33141 23588 20507 20118 17277 16081 
19 48301 35284 24: 368 20786 20400 17511 16255 

(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. 

Dienstalterszulage 

§ 29. (1) In den Verwendungsgruppen A 1 und 
A 2 gebührt dem Beamten nach vier Jahren, die er in 
der Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eine ruhegenuß­
fähige Dienstalterszulage im Ausmaß von einein­
halb V orrückungsbeträgen von der Gehaltsstufe 18 
auf die Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungsgruppe 
("DAZ"). 

(2) In den Verwendungsgruppen A 3 bis A 7 
gebührt dem Beamten nach zwei Jahren, die er in 
der Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eine ruhegemiß­
fähige Dienstalterszulage im Ausmaß von einem 
Vorrückungsbetrag von der Gehaltsstufe 18 auf die 
Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungs gruppe 
("kleine DAZ"). Die Dienstalterszulage erhöht sich 
nach vier in der Gehaltsstufe 19 verbrachten Jahren 
auf das Ausmaß von zweieinhalb V orrückungsbe­
trägen ("große DAZ"). 

(3) Die §§8 und 10 sind auf die Zeiträume von 
vier und zwei Jahren anzuwenden. 

Funktionszulage 

§ 30. (1) Dem Beamten des Allgemeinen Verwal­
tungsdienstes gebührt eine ruhegenußfähige Funk­
tionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeits-

platz betraut ist, der nach § 137 BDG 1979 einer der 
nachstehend angeführten Funktionsgruppen zuge­
ordnet ist. Die Funktionszulage beträgt für Beamte 

der in der Funktionsstufe 

Verwen- in der 

dungs- Funktions- I 2 3 4 

gruppe gruppe 
Schilling 

Al 1 533 1 599 2985 3411 
2 2665 4264 9595 15991 
3 2879 5276 11 557 19126 
4 3069 6716 12576 20172 
5 7503 13 181 23533 32061 
6 9041 15232 25789 34112 

A2 1 320 533 747 960 
2 533 853 1067 1599 
3 1 812 2559 3731 7463 
4 2345 3 199 5331 9595 
5 2879 3731 6396 11 193 
6 3199 4264 7463 12579 
7 3731 5331 8528 13859 
8 7995 10660 15991 22387 

A3 1 320 427 533 640 
2 533 693 853 1067 
3 853 1279 2132 3731 
4 1 172 1599 2665 4264 
5 1599 2132 3199 4797 
6 i 132 2665 3731 5 331 
7 2665 3199 4477 5863 
8 3199 4264 5331 6396 

A4 1 267 320 373 427 
2 533 853 1279 2132 . 

A5 1 267 320 373 427 
2 373 480 587 693 

(2) Es gebühren: 
1. die Funktionsstufe 1 in den Gehaltsstufen 1 bis 

9, 
2. die Funktionsstufe 2 in den Gehaltsstufen 10 

bis 15, 
3. die Funktionsstufe 3 in den Gehaltsstufen 16 

bis 19 (6. Jahr), 
4. die Funktionsstufe 4 ab der Gehaltsstufe 19 

(7. Jahr). 

(3) In den Funktionsgruppen 5 und 6 der 
Verwendungsgruppe A 1 und in der Funktions­
gruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 ist für das 
Erreichen der Funktionsstufe 4 überdies eine 
vierjährige Dienstzeit auf einem Arbeitsplatz oder 
auf Arbeitsplätzen der betreffenden Funktions­
gruppe erforderlich. In den vierjährigen Zeitraum 
sind auch Zeiten einzurechnen, in denen der Beamte 

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat 
oder 

2. außerhalb des Allgemeinen Verwaltungs dien­
stes bei einer inländischen Gebietskörperschaft 
eine Funktion ausgeübt hat, die einer der 
angeführten Funktionsgruppen zugeordnet 
oder diesen Funktionen gleichwertig ist. 

(4) Durch die für die Funktionsgruppen 5 und 6 
der Verwendu~gsgruppe A 1 und die Funktions­
gruppe 8 der Verwendungs gruppe A 2 vorgesehene 
Funktionszulage gelten alle Mehdeistungen des 
Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht 
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als abgegolten. 35% dieser Funktionszulage gelten 
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(5) Ist ein Beamter einer niedrigeren Verwen­
dungsgruppe dauernd mit der Ausübung einer 
Funktion einer höheren Verwendungsgruppe be­
traut, gebührt ihm_ die für diese Funktion in der 
höheren Verwendungsgruppe vorgesehene Funk­
tionszulage anstelle der in seiner Verwendungs­
gruppe vorgesehenen Funktionszulage. Ist jedoch 
letztere höher, so gebührt sie anstelle der in der 
höheren Verwendungs gruppe vorgesehenen Funk­
tionszulage. 

(6) In Dienstbereichen, bei denen es nach der 
Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach 
einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu 
versetzen, tritt bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 
an die Stelle der dauernden Betrauung einer 
Funktion die Übertragung einer Funktion für einen 
Zeitraum, der nach Bestätigung der Dienstbehörde 
ein Jahr übersteigen soll. 

Fixgehalt 

§ 31. (1) Dem Beamten der Funktiorisgruppe 7,8 
oder 9 der Verwendungs gruppe A 1 gebührt an­
stelle des Gehaltes nach § 28, einer allfälligen 
Dienstalterszulage nach § 29 und einer Funktiqns­
zulage ein Gehalt (Fixgehalt) nach Abs. 2. 

(2) Das Fixgehalt beträgt für Beamte 
1. in der Funktionsgruppe 7 

a) für die ersten fünf Jahre ........ 84 399 S, 
b) ab dem sechsten Jahr .... ; ..... 89 526 S, 

2. in der Funktionsgruppe 8 
a) für die ersten fünf Jahre ........ 90 477 S, 
b) ab dem sechsten Jahr .......... 95 604 S, 

3. in der Funktionsgruppe 9 
a) für die ersten fünf Jahre ........ 95 604 S, 
b) ab dem sechsten Jahr ......... 102729 S. 

(3) Für die Vorrückung in das höhere Fixgehalt 
der betreffenden Funktionsgruppe sind 

1. die §§ 8 und 10 anzuwenden und 
2. Zeiten einzurechnen, die 

a) in einer höheren Funktionsgruppe zurück­
gelegt worden sind oder 

b) im Bundesaienst außerhalb dieser Besol­
dungsgruppe in einer Verwendung zu­
rückgelegt worden sind, die der Funktions­
gruppe des Beamten oder einer höheren 
Funktionsgruppe zuzuordnen wäre. 

(4) Durch das Fixgehaltgelten alle Mehrleistun­
gen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger 
Hinsicht als abgegolten. 16% des Fixgehaltes gelten 
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(5) Wird ein Beamter der Funktionsgruppe 7, 8 
oder 9 der Verwendungs gruppe A 1 auf eine andere 
Planstelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für 
ihn eine allfällige Ergänzungszulage nach § 12 b 
nicht in Betracht. 

Ruhegenußfähigkeit des Fixgehaltes 

§ 32. (1) In den ersten vier Jahren ist das Fixgehalt 
nicht ruhegenußfähig. Scheidet der Beamte wäh­
rend dieser Zeit aus dem Dienststand aus, ist der 
Ruhegenuß nach dem ruhegenußfähigen Monats­
bezug zu bemessen, der dem Beamten zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand 
gebührt hätte, wenn er in der Funktion geblieben 
wäre, die er unmittelbar vor der Betrauung einer mit 
einem Fixgehalt ausgestatteten Funktion bekleidet 
hat. 

(2) In diesem Fall sind der Bemessung des 
Ruhegenusses jedoch mindestens das Gehalt und die 
Funktionszulage für eine Planstelle der Funktions­
gruppe 5 der Verwendungsgruppe A 1 zugrunde zu 
legen. In allen Fällen ist von jener Funktionsstufe 
auszugehen, die der Beamte auf Grund der für die 
Vorrückung anrechenbaren Dienstzeit erreicht 
hätte. 

(3) Hat _ der Beamte im letzten Monat des 
Aktivstandes Anspruch auf ein Fixgehalt und besteht 
dieser Anspruch durch wenigstens vier Jahre, ist das 
Fixgehalt ruhegenußfähig 

1. bei einer Anspruchsdauervon 
a) vier Jahren unter Abzug von 50%, 
b) fünf Jahren unter Abzug von 40%, 
c) sechs Jahren unter Abzug von 30%, 
d) sieben Jahren unter Abzug von 20%, 
e) acht Jahren unter Abzug von 10% 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem ruhe­
genußfähigen Monatsbezug für die Vorfunk­
tion gemäß den Abs. 1 und 2, auf den er beim 
Ausscheiden aus dem Dienststand Anspruch 
hätte, ei~erseits und dem Fixgehalt anderer­
seits und 

2. bei einer Anspruchsdauer von neun Jahren im 
vollen Ausmaß. 

(4) In die für das Ausmaß der Ruhegenußfähig­
keit maßgebende Zeit sind alle Zeiten einzurechnen, 
in denen der Beamte im Bundesdienst in einer 
Verwendung gestanden ist, die der Funktions­
gruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungs gruppe A 1 
zugeordnet ist oder zuzuordnen wäre. 

(5) Hat der Beamte im letzten Monat des 
Dienststandes keinen Anspruch auf ein Fixgehalt 
oder auf ein Gehalt nach § 66 Abs. 2 letzter Satz des 
Richterdienstgesetzes oder nach § 42 Abs. 1 letzter 
Satz oder nach § 103 Abs.5, so ist das Fixgehalt 
dennoch anstelle aller übrigen Bezüge des Beamten 
der Pensionsbemessung zugrunde zu legen, wenn er 

1. gemäß Abs. 3 Z 2 die volle Ruhegenußfähig­
keit des Fixgehaltes erreicht hat und 

2. der letzte Bezug eines Fixgehaltes - ausge­
hend vom letzten Tag des Dienststandes -
nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

In diesem Fall ist das Fixgehalt jener Funktions­
gruppe der Pensionsbemessung zugrunde zu legen, 
in der der Beamte zuletzt ein Fixgehalt bezogen hat. 
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Ruhegenußfähigkeit einer Funktionszulage 
oder des Fixgehaltes in besonderen Fällen 

§ 33. (1) Eine Funktionszulage nach § 30 Abs. 4 
ist auch dann ruhegenußfähig, wenn 

1. der Beamte während der letzten zwölf Jahre 
vor seinem Übertritt oder seiner Versetzung in 
den Ruhestand in einem bestimmten Dienstbe­
reich gemäß § 41 BDG 1979 verwendet wurde 
und in diesem Zeitraum insgesamt 96 Monate 
hindurch Anspruch auf eine solche Funktions­
zulage oder auf ein Fixgehalt nach § 31 gehabt 
hat, und 

2. für den Beamten im letzten Monat des 
Dienststandes 
a) keiner dieser Ansprüche bestehtundauch 
b) keine AnsprUche auf ein Gehalt nach § 66 

Abs. 2 letzter Satz des Richterdienstgeset­
zes oder nach § 42 Abs. 1 letzter Satz oder 
nach § 103 Abs. 5 bestehen. 

(2) Abs. 1 ist nur anzuwenden, wenn diese 
Funktionszulagen in dem in Abs. 1 angeführten 
Zeitraum durchwegs in einer Verwendungs­
gruppe bezogen wurden, die der Verwendungs­
gruppe zumindest gleichwertig ist, der der Beamte 
beim Ausscheiden aus dem Dienststand angehört 
hat. In diesem Fall ist die Funktionszulage nach den 
der letzten Bemessung zugrundeliegenden Kriterien 
(Verwendungsgruppe, Funktionsgruppe und Funk­
tionssstufe) ruhegenußfähig, soweit sie eine allfäl-
lige andere . 

1. nicht unter die Voraussetzungen des Abs. 1 
fallende und 

2. zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand gebührende 

Funktionszulage übersteigt. 

(3) Ein Fixgehalt nach § 31 ist auch dann 
ruhegenußfähig, wenn 

1. der Beamte während der letzten acht Jahre vor 
seinem Übertritt oder seiner Versetzung in den 
Ruhestand in einem bestimmten Dienstbereich 
gemäß § 41 BDG 1979 verwendet wurde und 
in diesem Zeitraum insgesamt 48 Monate 
hindurch Anspruch auf ein solches Fixgehalt 
gehabt hat, und 

2. für den Beamten im letzten Monat des 
Dienststandes 
a) kein solcher Anspruch besteht und auch 
b) keine Ansprüche auf ein Gehalt nach § 66 

Abs. 2 letzter Satz des Richterdienstgeset­
zes oder nach § 42 Abs. 1 letzter Satz oder 
nach § 103 Abs. 5 bestehen. 

(4) Bei Anwendung des Abs. 3 ist vom Fixgehalt 
jener Funktionsgruppe auszugehen, auf das der 
Beamte zuletzt Anspruch gehabt hat. Das Fixgehalt 
ist in dem sich aus § 32 ergebenden Ausmaß 
ruhegenußfähig. Bei der Anwendung des § 32 Abs. 3 
ist als Unterschiedsbetrag der Betrag heranzuzie­
hen, um den dieses Fixgehalt den für die Bemessung 
des Ruhegenusses maßgebenden Monatsbezug 
übersteigt. 

(5) Die Anwendung der Abs. 3 und 4 schließt eine 
Anwendung der Abs. 1 und 2 aus. 

Verwendungszulage 

§ 34. (1) Dem Beamten des Allgemeinen Verwal­
tungsdienstes gebührt eine ruhegenußfähige Ver­
wendungszulage, wenn er dauernd auf einem einer 
höherwertigen Verwendungsgruppe zugeordneten 
Arbeitsplatz verwendet wird, ohne in diese ernannt 
zu sein. Diese Verwendungszulage beträgt 50% des 
Betrages, um den das Gehalt des Beamten vom 
Gehalt derselben Gehaltsstufe der höherwertigen 
Verwendungsgruppe überschritten wird. 

(2) Ergibt die Gegenüberstellung der beiden 
Gehälter unter Einschluß allfälliger Funktionszula­
gen einen geringeren Unterschiedsbetrag als nach 
Abs. 1, so beträgt die Verwendungszulage abwei~ 
chend vom Abs. 1 50% dieses Unterschiedsbetrages. 

(3) Bei der Gegenüberstellung nach Abs. 2 sind 
zuzuzählen: 

1. dem Gehalt der höheren Verwendungs­
gruppe die allfällige Funktionszulage 
a) der Funktionsgruppe, der der betreffende 

Arbeitsplatz zugeordnet ist, und 
b) der Funktionsstufe, der der Beamte ange­

hört, 
2. dem Gehalt der niedrigeren Verwendungs­

gruppe die Funktionszulage der Funktions­
gruppe und der Funktionsstufe, der der 
Beamte angehört. 

(4) Ist der Arbeitsplatz, auf dem der Beamte 
gemäß Abs. 1 verwendet wird, der Funktions­
gruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe Al 
zugeordnet, so gebührt dem Beamten abweichend 
vom Abs. 1 eine ruhegenußfähige Verwendungszu­
lage in der Höhe von 50% des Unterschiedsbetrages 
von seinem Gehalt (zuzüglich einer allfälligen 
Funktionszulage- und der nach § 12 b Abs.3 zu 
berücksichtigenden Zulagen) und dem für diesen 
Arbeitsplatz vorgesehenen höheren Fixgehalt. 

(5) Durch eine Verwendungszulage nach Abs. 4 
gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher 
und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 35% 
dieser Verwendungszulage gelten als Abgeltung für 
zeitliche Mehrleistungen. 

Verwendungsänderung und Versetzung 

§ 35. (1) Wird ein Beamter durch Verwendungs­
änderung oder durch Versetzung von seinem 
bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich 
die Verwendung des Beamten durch Änderung der 
Bewertung des Arbeitsplatzes gemäß§ 3 Abs. 3 
BDG 1979 und ist in diesen Fällen für die neue 
Verwendung 

1. eine niedrigere Funktionszulage vorgesehen, 
so gebührt ihm für die Zeit nach dem Ablauf 
des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 85 von 334

www.parlament.gv.at



86 1577 der Beilagen 

anstelle der bisherigen Funktionszulage die für 
die neue Funktion vorgesehene Funktionszu­
lage, 

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt 
für die Zeit nach dem Ablauf des Monats, in 
dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige 
Funktionszulage ersatzlos. 

(2) Wird der Beamte von einem Arbeitsplatz aus 
Gründen abberufen, die vom Beamten nicht zu 
vertreten sind, und war in diesen Fällen der 
bisherige Arbeitsplatz des Beamten 

1. in der Verwendungsgruppe A 1 der Funk­
tionsgruppe 2, 

2. in der Verwendungsgruppe A 2 der Funk­
tionsgruppe 3, 

3. in der Verwendungsgruppe A 3 der Funk­
tionsgruppe 3, 

4. in der Verwendungsgruppe A 4 der" Funk-
tionsgruppe 2, 

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffen­
den Verwendungs gruppe zugeordnet, so gebührt 
dem Beamten auf dem nach Abs. 1 zugewiesenen 
Arbeitsplatz zumindest die gemäß Z 1 bis 4 für seine 
Verwendungsgruppe vorgesehene Funktionszulage, 
es sei denn, der Beamte hat einer niedrigeren 
Einstufung schriftlich zugestimmt. 

(3) Erfolgt die Verwendungs änderung oder die 
Versetzung aus Gründen, die vom Beamten nicht zu 
vertreten sind, und wird dem Beamten kein neuer 
Arbeitsplatz zugewiesen, gebührt ihm 

1. die Funktionszulage der im Abs. 2 vorgesehe­
nen Funktionsgruppe, wenn er zuvor dieser 
Funktionsgruppe oder einer höheren Funk­
tionsgruppe derselben Venvendungs­
gruppe angehört hat, 

2. keine Funktionszulage, wenn er zuvor einer 
niedrigeren als der im Abs. 2 angeführten 
Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn an­
gehört hat. 

(4) Hat der Beamte die Gründe für die 
Versetzung oder die Verwendungsänderung zu 
vertreten, gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, 
daß bei der Bemessung des Monatsbezuges die 
Grundlaufbahn der betreffenden Verwendungs­
gruppe an die Stelle der im Abs. 2 Z 1 bis 4 
angeführten Funktionsgruppen tritt. 

(5) Gründe, die vom Beamten nicht zu vertreten 
sind, sind insbesondere 

1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie der 

Beamte nicht vorsätzlich herbeigeführt hat. 

(6) Endet der Zeitraum einer befristeten Ernen­
nung eines Beamten ohne Weiterbestellung oder 
wird der Beamte von einem Arbeitsplatz der 
Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der Verwendungs­
gruppe A 1 abberufen und ist in diesen Fällen für die 
neue Verwendung ein niedrigeres Fixgehalt oder 
kein Fixgehalt vorgesehen, 

1. so gebührt dem Beamten für die Zeit nach dem 
Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung 
erfolgt ist, abweichend von Abs. 1 anstelle des 
bisherigen Fixgehaltes der für die neue 
Verwendung vorgesehene Monatsbezug, 

2. so tritt bei der Anwendung des Abs. 2 Z 1 an 
die Stelle der Funktionsgruppe 2 die Funk­
tionsgruppe 4. 

(7) Erfolgt die Verwendungs änderung oder die 
Versetzung mit einem Monatsersten, so werden die 
besoldungsrechtlichen Folgen abweichend von den 
Abs. 1 und 6 mit dem betreffenden Monatsersten 
wirksam. 

(8) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung 
oder Verwendungsänderung nach Abs. 1 oder 6 
verfügt worden ist, im Zuge des betreffenden 
Verfahrens aufgehoben, so gebührt dem Beamten 
für die Zeit, in der er wegen dieser Versetzung. oder 
Verwendungsänderung wegen Anwendung der 
Abs. 1 bis 7 einen geringeren Monatsbezug erhalten 
hat, anstelle dieses Monatsbezuges jener Monatsbe­
zug, der ihm gebührt hätte, wenn er auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz verblieben wäre. 

Ergänzungszulage 

§ 36. (1) Sind für die Abberufung von einem 
Arbeitsplatz Gründe maßgebend, die vom Beamten 
nicht zu vertreten sind, gebührt ihm bei Anwendung 
des § 35 Abs. 1 bis 7 zusätzlich eine ruhegenußfä­
hige Ergänzungszulage. Diese beträgt 

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%, 
2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75%, 
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50% 

des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jeweiligen 
neuen Funktionszulage und der für die bisherige 
Funktion vorgesehenen Funktionszulage. "Ist für die 
neue Verwendung keine Funktionszulage vorgese~ 
hen, ist der Prozentsatz von der Höhe der 
bisherigen Funktionszulage zu bemessen. 

(2) In den Fällen des § 35 Abs. 6 gilt Abs. 1 mit der 
Abweichung, daß die Ergänzungszulage nach den 
Prozentsätzen des Unterschiedsbetrages zwischen 

1. dem jeweiligen Monatsbezug mit Ausnahme 
der Haushaltszulage und der Teuerungszu­
lage oder 

2. dem jeweiligen Fixgehalt " 
und dem für die bisherige Funktion vorgesehenen, 
insgesamt höheren Fixgehalt zu bemessen ist. 

(3) § 32 ist auf die Ergänzungszulage nach Abs. 2 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß diese Ergän­
zungszulage, wenn sie der Beamte im letzten Monat 
des Aktivstandes bezogen hat, bei einer Anspruchs­
dauer von 

1. vier Jahren im Ausmaß von 50%, 
2. fünf Jahren im Ausmaß von 60 %, 
3. sechs Jahren im Ausmaß von 70 %, 
4. sieben Jahren im Ausmaß von 80 %, 
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5. acht Jahren im Ausmaß von 90 %, 
6. neun Jahren im vollen Ausmaß 

ruhegenußfähig ist. Zeiten, in denen der Beamte 
Anspruch auf ein Fixgehalt gehabt hat, und Zeiten 
gemäß § 32 Abs. 4 sind in diese für das Ausmaß des 
Ruhegenusses maßgebende Zeit einzurechnen. 

(4) Abs. 3 ist nicht anzuwenden, wenn sich der 
Ruhegenuß des Beamten nach einem Fixgehalt oder 
einem Gehalt nach § 66 Abs. 2 letzter Satz des 
Richterdienstgesetzes oder nach § 42 Abs. 1 letzter 
Satz oder nach § 103 Abs. 5 bemißt. 

(5) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach 
den Abs. 1 oder 2 erlischt spätestens drei Jahre nach 
der Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn 

1. dem Beamten eine Funktion übertragen wird, 
für die ihm eine gleichhohe oder höhere 
Funktionszulage gebührt wie jene, die für die 
Funktion vorgesehen war, aus der er gemäß 
§ 35 abberufen worden ist, oder 

2. der Beamte der Aufforderung der Dienstbe­
hörde, sich um eine bestimmte ausgeschrie­
bene Funktion zu bewerben, nicht nach­
kommt. 

(6) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 5 
Z 2 ist, daß 

1. die ausgeschriebene Funktion derselben Ver­
wendungs- und Funktionsgruppe zugeordnet 
ist wie die Funktion, von der der' Beamte 
gemäß § 35 abberufen worden ist, und 

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und 
sonstigen ausbildungsbezogenen Ausschrei­
bungsbedingungen für den ausgeschriebenen 
Arbeitsplatz erfüllt. 

(7) Waren durch die bisherige Funktionszulage 
alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und 
mengenmäßiger Hinsicht abgegolten und 

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht 
der Fall oder 

2. besteht für die neue Verwendung kein 
Anspruch auf Funktionszulage, 

so sind 65% der bisherigen Funktionszulage der 
Bemessung der Ergänzungszulage nach Abs. 1 
zugrunde zu legen. 

(8) Bestand auf dem bisherigen Arbeitsplatz 
Anspruch auf ein Fixgehalt und 

1. sind durch die neue Funktionszulage die 
Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und 
mengenmäßiger Hinsicht nicht abgegolten 
oder 

2. besteht für die neue Verwendung weder 
Anspruch auf ein Fixgehalt noch auf Funk­
tionszulage, 

so . sind 84% des bisherigen Fixgehaltes der 
Bemessung der Ergänzungszulage nach Abs. 2 
zugrunde zu legen. 

(9) Die Ergänzungszulagen nach den Abs. 7 und 
8 sind der Bemessung von Nebengebühren für zeit­
oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend 
von den §§ 15 bis 19 nicht zugrunde zu legen. 

(10) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 9 
gebührt nicht, wenn 

1. der Beamte in eine andere Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe überstellt wird oder 

2. der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwen­
dungsgruppe zugeordnet ist als die bisherige 
Funktion. 

Funktionsabgeltung 

§ 37. (1) Einem Beamten des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes, der vorübergehend, aber an 
mindestens 29 aufeinanderfolgenden Kalendertagen 
auf einem gegenüber seiner Funktionsgruppe um 
mindestens zwei Funktionsgruppen höher zugeord­
neten Arbeitsplatz verwendet wird, gebührt eine 
nicht ruhegenußfähige Funktionsabgeltung. Als eine 
vorübergehende Verwendung gelten insbesondere 
Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im Zuge 
einer provisorischen Betrauung oder einer Dienst­
zuteilung ausgeübt werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von 
1. zwei Funktionsgruppen ein halber Vorrük­

kungsbetrag und 
2. je einer weiteren Funktionsgruppe je ein 

weiterer halber Vorrückungsbetrag. 

(4) Ist der Arbeitsplatz der vorübergehenden 
Verwendung einer höheren Verwendungs" 
gruppe zugeordnet als jener, in die der Beamte 
eingestuft ist, ist die Anzahl der V orrückungsbe­
träge der Funktionsabgeltung nach Abs. 3 so zu 
ermitteln, als ob der Beamte jener Funktions­
gruppe oder jener Grundlaufbahn der betreffenden 
höheren Verwendungsgruppe angehörte, die in der 
nachstehenden Tabelle in derselben Zeile wie die 
Funktionsgruppe oder die Grundlaufbahn seiner 
Einstufung angeführt ist: 

A7 

GL 

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (CL) 
in der Verwendungsgruppe 

A6 A5 A4 A3 A2 

GL GL GL GL GL 
1,2 1 1 1 

2 2 2 
3-6 3 

7 4 
8 5 

6 
7 
8 

Al 

GL 
GL 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
5 

(5) Bei einem Beamten der Funktionsgruppe 7 der 
Verwendungsgruppe A 1 ist die Funktionsabgeltung 
so zu ermitteln, als ob er gemäß § 28 Anspruch auf 
ein Gehalt der Verwendungsgruppe A 1 hätte. 

(6) Wird der Beamte ständig auf einem gegenüber 
seiner Einstufung höher eingestuften Arbeitsplatz 
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verwendet, ist für die Ermittlung der Funktionsab­
geltung für die vorübergehende Verwendung auf 
einem noch höher eingestuften Arbeitsplatz nicht 
von der Einstufung des Beamten, sondern von der 
Einstufung des ständig zu besorgenden Arbeitsplat­
zes auszugehen. 

(7) Die Funktionsabgeltung darf gemeinsam mit 
einer allfälligen Funktionszulage für den ständigen 
Arbeitsplatz des Beamten die Funktionszulage für 
den vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatz 
nicht übersteigen. Bezieht der Beamte weder eine 
Funktionszulage nach § 30 &s.4 noch ein 
Fixgehalt nach § 31, ist eine im § 30 Abs.4 
angeführte und für die Funktionsgruppe des vor­
übergehend zu besorgenden Arbeitsplatzes vorgese­
hene Funktionszulage ohne den Anteil zu berück­
sichtigen, der auf die Abgeltung für zeitliche 
Mehrleistungen entfällt. 

(8) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen 
Teil des Monates oder ändert sich im Laufe des 
Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so 
entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der 
entsprechenden Funktionsabgeltung. 

(9) Für Beamte, die in unmittelbarer Aufeinander­
folge vertretungsweise auf wechselnden Arbeitsplät­
zen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis 8 mit 
der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstä­
tigkeiten wie eine durchgehende Vertretungstätig­
keit zu werten sind. Die Höhe der Funktionsabgel­
tung ist je nach Zuordnung der Arbeitsplätze, auf 
denen der Beamte verwendet wird, anteilsmäßig zu 
ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der 
unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurech­
nen. 

(10) Die Abs. 1 bis 9 sind nicht anzuwenden 
1. auf Zeiten, in denen die vom Beamten 

ausgeübte Verwendung einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe zugeordnet ist als jener, 
der der Beamte angehört, 

2. auf Stellvertreter, bei denen diese Stellvertre­
tung wegen der damit verbundenen ständigen 
Aufgaben für die Zuordnung des Arbeitsplat­
zes zu einer bestimmten Funktionsgruppe 
maßgebend und deren Funktion daher auf 
Grund der Bezeichnung als "Stellvertreter­
Funktion" ausgewiesen ist. 

Verwendungsabgeltung 

§ 38. (1) Wird ein Beamter des Allgemeinen 
Verwaltungs dienstes vorübergehend, aber durch 
mindestens 29 aufeinanderfolgende Kalendertage 
auf einem Arbeitsplatz einer höheren V erwen­
dungsgruppe verwendet, ohne in die betreffende 
Verwendungs gruppe ernannt zu sein, so gebührt 
ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige Verwen­
dungsabgeltung. Als eine vorübergehende Verwen­
dung gelten insbesondere Tätigkeiten, die vertre-

tungsweise oder im Zuge einer provisorischen 
Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt 
werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Die Verwendungs ab geltung ist in ganzen oder 
halben V orrückungsbeträgen des Gehaltes des 
Beamten zu bemessen. Sie beträgt für den 
Unterschied 

1. von den Verwendungsgruppen A 2 und A 3 
auf die jeweils nächsthöhere Verwendungs­
gruppe einen Vorrückungsbetrag, 

2. von den Verwendungsgruppen A 4 bis A 7 auf 
die jeweils nächsthöhere Verwendungs­
gruppe einen halben Vorrückungsbetrag. 

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der 
Einstufung des Beamten und der Zuordnung des 
Arbeitsplatzes, auf dem der Beamte vorübergehend 
verwendet wird, mehr als eine Verwendungsgruppe, 
so sind die sich aus Abs. 3 ergebenden ganzen oder 
halben Vorrückungsbeträge dem Unterschied der 
Verwendungsgruppen entsprechend zusammenzu­
zählen. 

(5) Wird der Beamte ständig auf einem gegenüber 
seiner Einstufung höher eingestuften Arbeitsplatz 
verwendet, ist für die Ermittlung der Verwendungs­
abgeltung für die vorübergehende Verwendung auf 
einem noch höher eingestuften Arbeitsplatz nicht 
von der Verwendungs gruppe des Beamten, sondern 
von der Verwendungs gruppe des ständig zu besor­
genden Arbeitsplatzes auszugehen. 

(6) Die Verwendungsabgeltung darf die Höhe 
einer Verwendungszulage nach § 34 nicht überstei­
gen, die dem Beamten im Fall einer dauernden 
Verwendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz 
gebührte. 

(7) Für Beamte, die in unmittelbarer Aufeinander­
folge vertretungsweise auf wechselnden Arbeitsplät­
zen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis 6 mit 
der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstä­
tigkeiten wie eine durchgehende Vertretungstätig­
keit zu werten sind. Die Höhe der Verwendungs ab­
geltung ist je nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, 
auf denen der Beamte verwendet wird, anteilsmäßig 
zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der 
unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurech­
nen. 

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für 
einen Teil des Monates oder ändert sich im Laufe 
des Monates die Höhe der Verwendungsabgeltung, 
so entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigste! der 
entsprechenden Verwendungsabgeltung. 

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreter 
anzuwenden, bei denen diese Stellvertretung wegen 
der damit verbundenen ständigen Aufgaben für die 
Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer bestimmten 
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Funktionsgruppe maßgebend und deren F~nktion 
daher auf Grund der Bezeichnung als "Stellvertre­
ter-Funktion" ausgewiesen ist. 

Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, 
Funktionsabgeltung, Verwendungszulage und 

Verwendungsabgeltung 

§'39. (1) Die Bemessung 
1. der Funktionszulage und der Verwendungs­

zulage nach § 34 und 
2. - wenn ein Beamter des Allgemeinen 

Verwaltungsdienstes vorübergehend auf 
einem höherwertigen Arbeitsplatz des Exeku­
tivdienstes oder des Militärischen Dienstes 
verwendet wird - der Funktionsabgeltung 
und der Verwendungs ab geltung nach § 38 

bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. Im Fall 
der Z 2 ist eine den Bemessungskriterien der §§ 37 
und 38 entsprechende Abgeltungshöhe vorzusehen. 

(2) In der Ausbildungsphase am Beginn des 
Dienstverhältnisses nach § 138 BDG 1979 gebührt 
nur dann eine Funktionszulage oder eine Funk­
tionsabgeltung oder eine Verwendungszulage nach 
§ 34 oder eine,Verwendungsabgeitung nach § 38, 
wenn der Beamte im Wege eines Ausschreibungs­
verfahrens mit einer Leitungsfunktion betraut ist. 

(3) Für denselben Zeitraum kann dem Beamten 
nur eine einzige nach den §§ 37 und 38 anspruchs­
begründende Verwendung nach diesen Bestimmun -
gen abgegolten werden. Übt er zur selben Zeit 
mehrere solche Verwendungen aus, ist jene 
abzugelten, für die diese Bestimmungen den 
insgesamt höchsten Abgeltungsanspruch vorsehen. 

(4) Für eine Verwendung auf einem bestimmten 
Arbeitsplatz kann für denselben Zeitraum nicht 
mehr als einem Beamten eine Funktionsabgeltung 
oder Verwendungs ab geltung gebühren. Wird die 
Vertretung gleichzeitig von mehreren Bediensteten 
wahrgenommen, gebührt die Funktionsabgeltung 
oder Verwendungsabgeltung ausschließlich dem 
Beamten, der diese Vertretung nach Art und 
Umfang der Tätigkeit überwiegend wahrnimmt. 

(5) Maßgebend für den Anspruch auf Funktions­
abgeltung und auf Verwendungsabgeltung ist, daß 
der betreffende Arbeitsplatz dem Allgemeinen 
Verwaltungsdienst zugeordnet ist. Der Anspruch 
besteht unabhängig davon, ob auch der Vertretene 
dem Allgemeinen Verwaltungs dienst angehört. 

(6) Werden Beamte des Allgemeinen Verwal­
tungsdienstes im Jahre 1995 auf einem Arbeitsplatz 
der Verwendungs gruppen B oder A verwendet, so 
sind auf sie statt der Bestimmungen über die Funk­
tionszulage, die Funktionsabgeltung, die Verwen­
dungszulage nach § 34 und die Verwendungsabgel­
tung nach § 39 die Bestimmungen über die Verwen­
dungszulage nach § 121 und über die Verwen­
dungsabgeltung nach § 122 anzuwenden. In diesem 

Fall ist der Bemessung der Verwendungszulage 
nach § 121 und der Verwendungsabgeltung nach 
§ 122" jene besoldungsrechtliche Stellung zugrunde 
zu legen, die dem Beamten gebührte, wenn er der 
Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und der Beamten in handwerklicher 
Verwendung angehörte. Dabei entsprechen 

1. der Verwendungsgruppe A 3 die Verwen­
dungsgruppe C, 

2. den Verwendungsgruppen A 4 und A 5 die 
Verwendungsgruppe D. 

ÜbersteIlung 

§ 40. (1) Bei einer ÜbersteIlung aus einer 
Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwal­
tungsdienstes in eine andere Verwendungsgruppe 
des Allgemeinen Verwaltungsdienstes ändern sich 
die Gehaltsstufenbezeichnung und der nächste 
V orrückungstermin nicht. 

(2) Wird ein Beamter einer anderen Besoldungs­
gruppe in die Besoldungsgruppe des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes überstellt, so richtet sich seine 
besoldungsrechtliche Stellung nach seinem gelten­
den Vorrückungsstichtag. Soweit jedoch Zeiten bei 
der Ermittlung des V orrückungsstichtages gemäß 
§ 12 Abs. 6 oder 7 gekürzt worden sind, ist die 
besoldungsrechtliche Stellung von dem um diese 
bisher weggefallenen Zeiträume verbesserten V o~­
rückungsstichtag herzuleiten. Die §§ 8 und 10 sind 
in allen Fällen anzuwenden. 

(3) Wird ein Beamter, der kein abgeschlossenes 
Hochschulstudium aufweist, in die Verwendungs­
gruppe A 1 ernannt, 

1. gebühren dem Beamten im Falle des Abs. 1 die 
der Bezeichnung nach nächstniedrigere Ge­
haltsstufe und derselbe V orrückungstermin, 

2. vermindert sich im Falle des Abs. 2 der zu 
berücksichtigende Zeitraum um zwei Jahre. 

Exekutivdienstliche Tätigkeiten 

§ 40 a. (1) Dem Beamten des Höheren Dienstes 
bei den Bundespolizeibehörden und bei den 
Sicherheitsdirektionen gebührt, 

1. solange er im Exekutivdienst oder im wissen­
schaftlichen oder amtsärztlichen Dienst ver­
wendet wird oder mit Aufgaben der Wirt­
schaftspolizei betraut ist, 

2. wenn er infolge eines in seinem Dienst 
erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem 
Dienst verwendet"werden kann, 

eine Exekutivdienstzulage von 1 014 S. Die Exeku­
tivdienstzulage gebührt auch den Beamten des 
Höheren Dienstes an Justizanstalten. 

(2) Von der Exekutivdienstzulage und dem der 
Exekutivdienstzulage entsprechenden Teil der Son­
derzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

(3) Für die mit der dienstplanmäßigen Tätigkeit 
verbundene besondere. Gefährdung gebührt 
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1. dem Beamten des Höheren Dienstes, der 
ständig im Bereich einer Justizanstalt (mit 
Ausnahme der Justizwachschule) leitenden 
Vollzugsdienst versieht, 

2. dem Beamten, der ständig als Erzieher an 
Justizanstalten unmittelbaren Gefangenenauf­
sichtsdienst versieht, 

3. de!ll Beamten des rechtskundigen Dienstes bei 
den Bundespolizeibehörden und Sicherheits­
direktionen, 

4. dem Beamten des amtsärztlichen Dienstes bei 
den Bundespolizeibehörden und Sicherheits­
direktionen, 

5. dem Beamten, der als Erzieher an Justizanstal­
ten unmittelbaren Gefangenenaufsichtsdienst 
versieht, aber nicht unter Z 2 fällt, 

an Stelle der im § 19 b vorgesehenen Nebengebühr 
eine monatliche Vergütung. . 

(4) Die Vergütung beträgt 
1. für die unter Abs. 3 Z 1 und 2 angeführten 

Beamten 10,95 %, 
2. für die unter Abs. 3 Z 3 angeführten Beamten 

7,48%, 
3. für die unter Abs. 3 Z 4 und 5 angeführten 

Beamten 7,30% 
des Gehaltes (einschließlich allfälliger T euerungs­
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung. 

• (5) Auf die Vergütung nach den Abs. 3 und 4 sind 
die für Wachebeamte geltenden Bestimmungen des 
§ 82 Abs. 2 und 4 bis 8 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß für die im Abs. 3 Z 3 und 4 
angeführten Beamten die Bestimmungen für die 
Wachebeamten des Sicherheitswachdienstes gelten. 

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 

§ 40 b. (1) Den Beamten des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes gebührt eine monatliche Ver-
gütung' wenn sie . 

1. zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluft­
fahrttechnischen Dienst gemäß der Militär­
luftfahrt-Personalverordnung 1968 berechtigt 
sind und . 

2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des 
militärluftfahrttechnischen Dienstes auch tat­
sächlich ausüben. 

(2) Diese Vergütung beträgt 
1. im luftfahrttechnischen Assistenzdienst 

a) ohne einschlägige Berufsausbildung 103 S, 
b) mit einschlägiger' Berufsausbildung in 

praktischer und theoretischer Ausbildung 
zum Wart 205 S, 

2. als Wart mit Grundbefähigung 1 743 S, 
3. als Wart 1. Klasse mit Grundbefähigung 

2974 S, 
4. als Prüf- und Werkmeister mit Grundbefähi­

gung 4102 S, 
5. im leitenden militärluftfahrttechnischen 

Dienst (Verwendungsgruppe A 2) 3 846 Sund 

6. im leitenden militärluftfahrttechnischen 
Dienst (Verwendungsgruppe Al) 3 230 S. 

(3) Auf die Vergütung sind die für die 
nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der 
Erschwerniszulagen maßgebenden Bestimmungen 
des Nebengebührenzulagengesetzes anzuwenden. 

(4) Der Anspruch auf die Vergütung nach Abs. 1 
wird durch einen Urlaub, während dessen der Be­
amte den Anspruch auf Monatsbezüge behält, oder 
eine Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstun­
falles nicht berührt. Ist der Beamte aus einem ande- . 
ren Grund länger als einen Monat vom Dienst ab­
wesend, so ruht die Vergütung von dem auf den Ab­
lauf dieser Frist folgenden Monatsersten bis zum 
Letzten des Monates, in dem der Beamte den Dienst 
wieder antritt. Der Anspruch auf die Vergütung 
kann jedoch immer nur für Zeiträume bestehen, für 
die auch ein Anspruch auf Gehalt besteht. 

(5) Die Vergütung gebührt dem Beamten 
1. bei Herabsetzung der Wochen dienstzeit auf 

die Hälfte nach den §§ 50 a oder 50 b BDG 
1979 oder 

2. bei Teilzeitbeschäftigung nach § 8 EKUG 
in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht." 

14. Im § 61 Abs. 4 wird die. Zitierung ,,§ 85 b" 
durch die Zitierung ,,§ 115" ersetzt. 

15. Die §§ 72 bis 82 lauten: 

"ABSCHNITT VII 

EXEKUTIVDIENST 

Gehalt 

§ 72 .. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutiv­
dienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in 
ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt 

in der 
in der Verwendungsgruppe 

Gehalts- EI E2a E 2b E 2c 
stufe 

Schilling 

1 - - - 13 718 
2 - - 14958 13 931 
3 - - 15 321 14 145 
4 19536 17163 16039 14411 
5 20410 .17591 16402 14678 
6 21284 18636 16764 14972 
7 22158 19020 17127 15267 
8 23 032 19403 17489 15561 
9 23906 19787 17 851 -

10 25783 20171 18214 -
11 27661 20555 19093 -
12 28623 21 058 19973 -
13 30003 22396 20754 -
14 31383 23148 21 126 -
15 32345 23899 22005 -
16 33306 24704 22885 -
17 34268 25510 23765 -
18 35229 26316 24644 -
19 37459 26809 25136 -

(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. 
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Dienstalterszulage 

§ 73. (1) In der Verwendungsgruppe E 1 gebührt 
dem Beamten nach vier Jahren, die er in der 
Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eine ruhegenußfähige 
Dienstalterszulage im Ausmaß von eineinhalb 
V orrückungsbeträgen von der Gehaltsstufe 18 auf 
die Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungsgruppe 
("DAZU). 

(2) In den Verwendungsgruppen E 2 a und E 2 b 
gebührt dem Beamten nach zwei Jahren, die er in 
der Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eine ruhegenuß­
fähige Dienstalterszulage im Ausmaß von einem 
V orrückungsbetrag von der Gehaltsstufe 18 auf die 
Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungsgruppe 
("kleine DAZU). Die Dienstalterszulage erhöht sich 
nach vier in der Gehaltsstufe 19 verbrachten Jahren 
auf das Ausmaß vOll zweieinhalb Vorrückungsbe­
trägen ("große DAZ"). 

(3) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von 
vier und zwei Jahren anzuwenden. 

Funktionszulage 

§ 74. (1) Dem Beamten der Verwendungs­
gruppe E 1 oder E 2 a gebührt eine ruhegenußfä­
hige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem . 
Arbeitsplatz betraut ist, der nach § 143 BDG 1979 
einer der nachstehend angeführten Funktionsgrup­
pen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt: 

. in der in der Funktionsstufe 
Verwen- in der 

dung,- funktions- 1 2 3 4 

gruppe gruppe 
Schilling 

EI 1 640 747 853 960 
2 747 960 1 172 1599 
3 1 812 2559 3731 7463 
4 2345 3199 5 117 10127 
5 2559 3411 5543 10873 
6 3199 4264 7463 12579 
7 3731 4797 7995 13 859 
8 7995 10660 15991 22387 
9 8528 11727 17589 26651 
10 10 127 12792 19 188 33047 
11 12792 14.924 21320 36244 

E 2a 1 640 747 853 960 
2 747 960 1 172 1385 
3 1067 1599 2132 2665 
4 1599 2132 2665 3199 
5 2132 2665 4264 6503 
6 2665 3199 5331 6929 
7 3199 4264 6396 8528 

(2) Es sind vorgesehen: 
1. die Funktionsstufe 1 in den Gehaltsstufen 1 bis 

9, 
2, die Funktionsstufe 2 in den Gehaltsstufen 10 

bis 15, 
3. die Funktionsstufe 3 in den Gehaltsstufen 16 

bis 19 (4. Jahr), 
4. die Funktionsstufe 4 ab der Gehaltsstufe 19 

(5. Jahr). 

(3) In den Funktionsgruppen 8, .9, 10 und 11 der 
Verwendungsgruppe E 1 ist für das Erreichen der 
Funktionsstufe 4 überdies eine vierjährige Dienst­
zeii auf einem Arbeitsplatz oder auf Arbeitsplätzen 
der betreffenden Funktionsgruppe erforderlich. In 
den . vierjährigen Zeitraum sind auch Zeiten 
einzurechnen, in denen der Beamte 

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat 
oder 

2. außerhalb des Exekutivdienstes ·bei einer 
inländischen Gebietskörperschaft eine Funk­
tion ausgeübt hat, die einer der angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet oder diesen 
Funktionen gleichwertig ist. 

(4) Durch. die für die Funktionsgruppen 8,9, 10 
und 11 der Verwendungsgruppe E 1 vorgesehene 
Funktionszulage gelten alle Mehrleistungen des 
Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht 
als abgegolten. 35% dieser Funktionszulage gelten 
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(5) Ist ein Beamter des Exekutivdienstes einer 
niedrigeren Verwendungs gruppe dauernd mit der 
Ausübung einer Funktion einer höheren Verwen­
dungsgruppe betraut, gebührt ihm die für diese 
Funktion in der höheren Verwendungsgruppe 
vorgesehene Funktionszulage anstelle der in seiner 
Verwendungsgruppe vorgesehenen Funktionszu­
lage. Ist jedoch letztere höher, so gebührt sie 
anstelle der in der höheren Verwendungsgruppe 
vorgesehenen Funktionszulage. 

Verwendungs zulage 

§ 75. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes 
gebührt eine ruhegenußfähige Verwendungszulage, 
wenn er dauernd auf einem einer höherwertigen 
Verwendungs gruppe zugeordneten .Arbeitsplatz 
verwendet wird, ohne in diese ernannt zu sein. Diese 
Verwendungszulage beträgt 50% des Betrages, um 
den das Gehalt des Beamten vom Gehalt derselben 
Gehaltsstufe der höherwertigen Verwendungs­
gruppe überschritten wird. 

(2) Ergibt die Gegenüberstellung der beiden 
Gehälter unter Einschluß allfälliger Funktionszula­
gen einen geringeren Unterschiedsbetrag als nach 
Abs. 1, so beträgt die Verwendungszulage abwei­
chend vom Abs. 1 50% dieses Unterschiedsbetrages. 

(3) Bei der Gegenüberstellung nach Abs. 2 sind 
zuzuzählen: 

1. dem Gehalt der höheren Verwendungs­
gruppe die allfällige Funktionszulage 
a) der Funktionsgruppe, der der betreffende 

Arbeitsplatz zugeordnet ist, und 
b) der Fimktionsstufe, der der Beamte des 

Exekutivdienstes angehört, 
2. dem Gehalt der niedrig.eren Verwendungs­

gruppe die Funktionszulage der Funktions­
gruppe und der Funktionsstufe, der der 
Beamte des Exekutivdienstes angehört. 
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Verwendungs änderung und Versetzung 

§ 76. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes 
durch Verwendungsänderung oder durch Verset­
zung von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen 
oder ändert sich die Verwendung des Beamten 
durch Änderung der Bewertung des Arbeitsplatzes 
gemäß § 3 Abs. 3 BDG 1979 und ist in diesen Fällen 
für die neue Verwendung 

1. eine. niedrigere Funktionszulage vorgesehen, . 
so gebührt ihm für die Zeit nach dem Ablauf 
des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, 
anstelle der bisherigen Funktionszulage die für 
die neue Funktion vorgesehene Funktionszu­
lage, 

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt 
für die Zeit nach dem Ablauf des Monats, in 
dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige 
Funktionszulage ersatzlos. 

(2) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die 
Versetzung mit einem Monatsersten, so werden die 
besoldungsrechtlichen Folgen mit dem betreffenden 

. Monatsersten wirksam. 

. (3) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die 
Versetzung aus Gründen, die vom Beamten des 
Exekutivdienstes nicht zu vertreten sind, und war 
der bisherige Arbeitsplatz des Beamten 

1. in der Verwendungsgruppe Eider Funktions­
gruppe 3, 

2. in der Verwendungsgruppe E 2a der Funk-
tionsgruppe 5 

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffen­
den Verwendungs gruppe zugeordnet, so gebührt 
dem Beamten auf dem nach Abs. 1 zugewiesenen 
Arbeitsplatz zumindest die gemäß Z 1 oder 2 für 
seine Verwendungsgruppe vorgesehene Funktions­
zulage, es sei denn, der Beamte hat einer niedrigeren 
Einstufung schriftlich zugestimmt. 

(4) Erfolgt die Verwendungs änderung oder die 
Versetzung aus Gründen, die vom Beamten des 
Exekutivdienstes nicht zu vertreten sind, und wird 
dem Beamten kein neuer Arbeitsplatz zugewiesen, 
gebührt ihm 

1. die Funktionszulage der im Abs. 3 vorgesehe­
nen Funktionsgruppe, wenn er zuvor dieser 
Fun)nionsgruppe oder einer höheren Funk­
tionsgruppe derselben Verwendungsgruppe 
angehört hat, 

2. keine Funktionszulage, wenn er zuvor einer 
niedrigeren als der im Abs. 3 angeführten 
Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn 
angehört hat. 

(5) Hat der Beamte des Exekutivdienstes die 
Gründe für die Versetzung oder die Verwendungs­
änderung zu vertreten, gelten die Abs. 3 und 4 mit 
der Maßgabe, daß bei der Bemessung des 
Monatsbezuges die Grundlaufbahn der betreffen­
den Verwendungsgruppe an die Stelle der im Ab~. 3 
Z 1 oder 2 angeführten Funktionsgruppen tritt. 

(6) Gründe, die vom Beamten des Exekutivdien­
stes nicht zu vertreten sind, sind insbesondere 

1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie der 

Beamte nicht vorsätzlich herbeigeführt hat. 

(7) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung 
oder Verwendungsänderung nach Abs. 1 verfügt 
worden ist, im Zuge des betreffenden Verfahrens 
aufgehoben, so gebührt dem Beamten des Exekutiv­
dienstes für die Zeit, in der er wegen dieser 
Versetzung oder Verwendungs änderung wegen 
Anwendung der Abs. 1 bis 6 einen geringeren 
Monatsbezug erhalten hat, anstelle dieses Monats­
bezuges jener Monatsbezug, der ihm gebührt hätte, 
wenn er auf dem bisherigen Arbeitsplatz verblieben 
wäre. 

Ergänzungszulage 

§ 77. (1) Sind für die Abberufung von einem 
Arbeitsplatz Gründe maßgebend, die der Beamte 
des Exekutivdienstes nicht zu vertreten hat, gebührt 
ihm bei Anwendung des § 76 Abs. 1 bis 4 zusätzlich 
eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage. Diese 
beträgt 

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%, 
2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75 %, 
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50% 

des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jeweiligen 
neuen Funktionszulage und der für die bisherige 
Funktion vorgesehenen Funktionszulage. Ist für die 
neue Verwendung keine Funktionszulage vorgese­
hen, ist der Prozentsatz von der Höhe der 
bisherigen Funktionszulage zu bemessen. 

(2) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach 
Abs. 1 erlischt spätestens drei. Jahre nach der 
Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn 

1. dem . Beamten des Exekutivdienstes eine 
Funktion übertragen wird, für die ihm eine 
gleichhohe oder höhere Funktionszulage 
gebührt wie jene, die für die Funktion 
vorgesehen war, aus der er gemäß § 76 
abberufen worden ist, oder 

2. der Beamte des Exekutivdienstes der Auffor­
derung der Dienstbehörde, sich um eine 
bestimmte ausgeschriebene Funktion zu be­
werben, nicht nachkommt. 

(3) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 2 
Z 2 ist, daß 

1. die ausgeschriebene Funktion derselben Ver­
wendungs- und Funktionsgruppe zugeordnet 
ist wie die Funktion, von der der Beamte des 
Exekutivdienstes gemäß § 76 abberufen wor­
den ist, und 

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und 
sonstigen ausbildungsbezogenen Ausschrei­
bungsbedingungen für den ausgeschriebenen 
Arbeitsplatz erfüllt. 
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(4) Waren durch die bisherige Funktionszulage 
alle Mehrleistungen des Beamten des Exekutivdien­
stes in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht 
abgegolten und 

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht 
der Fall oder 

2. besteht für die neue Verwendung kein 
Anspruch auf eine Funktionszulage, 

so sind 65% der bisherigen Funktionszulage der 
Bemessung der Ergänzungszulage nach Abs. 1 
zugrunde zu legen. 

(5) Die Ergänzungszulage nach Abs.4 ist der 
Bemessung von Nebengebühren für zeit- oder 
mengenmäßige Mehrleistungen abweichend von 
den §§ 15 bis 19 nicht zugrunde zu legen. 

(6) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 5 
gebührt nicht, wenn . 

1. der Beamte des Exekutivdienstes in eine 
andere' Besoldungs- oder Verwendungs­
gruppe überstellt wird oder 

2. der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwen­
dungsgruppe zugeordnet ist als die bisherige 
Funktion. 

Funktionsabgeltung 

§ 78. (1) Einem Beamten des Exekutivdienstes, 
der vorübergehend, aber an mindestens 29 aufein­
anderfolgenden Kalendertagen auf einem gegen­
über seiner Funktionsgruppe um mindestens zwei 
Funktionsgruppen höher zugeordneten Arbeitsplatz 
verwendet wird, gebührt eine nicht ruhegenußfä­
hige Funktionsabgeltung. Als eine vorübergehende 
Verwendung gelten insbesondere Tätigkeiten, die 
vertretungsweise oder im Zuge einer provisorischen 
Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt 
werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von 
1. zwei Funktionsgruppen ein halber Vorrük­

kungsbetrag und 
2. je einer weiteren Funktionsgruppe Je em 

weiterer halber Vorrückungsbetrag. 

(4) Ist der Arbeitsplatz der vorübergehenden 
Verwendung einer höheren' Verwendungsgruppe 
zugeordnet als jener, in die der Beamte des 
Exekutivdienstes eingestuft ist, ist die Anzahl der 
V orrückungsbeträge der Funktionsabgeltung nach 
Abs. 3 so zu ermitteln, als ob der Beamte jener 
Funktionsgruppe oder jener Grundlaufbahn der 
betreffenden höheren Verwendungsgruppe ange­
hörte, die in der nachstehenden Tabelle in derselben 
Zeile wie die Funktionsgruppe oder der Grundlauf­
bahn seiner Einstufung angeführt ist:' 

E2b 

GL 

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (GL) 
in der Verwendungsgruppe 

E 2a 

GL· 
1 
2 

3-5 
6 
7 

EI 

GL 
1 
2 
3 
4 
5 

(5) Wird der Beamte des Exekutivdienstes ständig 
auf einem gegenüber seiner Einstufung höher 
eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die 
Ermittlung der Funktionsabgeltung für die vorüber­
gehende Verwendung auf einem noch höher 
eingestuften Arbeitsplatz nicht von der Einstufung 
des Beamten, sondern von der Einstufung des 
ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen. 

(6) Die Funktionsabgeltung darf gemeinsam mit 
einer allfälligen Funktionszulage für den ständigen 
Arbeitsplatz des Beamten des Exekutivdienstes die 
Funktionszulage für den vorübergehend zu besor­
genden Arbeitsplatz nicht übersteigen. Bezieht der 
Beamte keine Funktionszulage nach § 74 Abs. 4, ist 
eine im § 74 Abs. 4 angeführte und für die 
Funktionsgruppe des vorübergehend zu besorgen­
den Arbeitsplatzes vorgesehene Funktionszulage 
ohne den Anteil zu berücksichtigen, der auf die 
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen entfällt. 

(7) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen 
Teil des Monates oder ändert sich im Laufe des 
Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so 
entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der 
entsprechenden Funktionsabgeltung. 

(8) Für Beamte des Exekutivdienstes, die in 
unmittelbarer Aufeinanderfolge vertretlfngsweise 
auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, 
gelten die Abs. 1 bis 7 mit der Maßgabe, daß. die 
verschiedenen Verti:etungstätigkeiten wie eine 
durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. 
Die Höhe der Funktionsabgeltung ist je nach der 
Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der Beamte 
verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeits­
freie Tage sind hiebei der unmittelbar zuvor 
ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

(9) Die Abs. 1 bis 8- sind nicht anzuwenden 
1. auf Zeiten, in denen die vom Beamten des 

Exekutivdienstes ausgeübte Verwendung einer 
niedrigeren Verwendungs gruppe zugeordnet 
ist als jener, der der Beamte angehört, 

2. auf Stellvertreter, bei denen diese Stellvertre­
tung wegen der damit verbundenen ständigen 
Aufgaben für die Zuordnung des Arbeitsplat­
zes zu einer bestimmten Funktionsgruppe 
maßgebend und deren Funktion daher auf 
Grund der Bezeichnung als "Stellvertreter­
Funktion" ausgewiesen ist. 

Verwendungsabgeltung 

§ 79. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes 
vorübergehend, aber durch mindestens 29 aufeinan-
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derfolgende Kalendertage auf einem Arbeitsplatz 
einer höheren Verwendungsgruppe verwendet, 
ohne in die betreffende Verwendungsgruppe 
ernannt zu sein, so gebührt ihm hiefür eine nicht 
ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung. Als eine 
vorübergehende Verwendung gelten insbesondere 
Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im Zuge 
einer provisorischen Betrauung oder einer Dienst­
zuteilung ausgeübt werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Die Verwendungsabgeltung ist in ganzen oder 
halben Vorrückungsbeträgen des Gehaltes des 
Beamten des Exekutivdienstes zu bemessen. Sie 
beträgt für den Unterschied 

1. von der Verwendungs gruppe E 2 a auf die 
Verwendungs gruppe E 1 einen V orrückungs­
betrag, 

2. von der Verwendungsgruppe E 2 b auf die 
Verwendungsgruppe E 2 a einen halben V or­
rückungsbetrag. 

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der 
Einstufung des Beamten des Exekutivdienstes und 
der Zuordnung des Arbeitsplatzes, auf dem der 
Beamte vorübergehend verwendet wird, mehr als 
eine Verwendungsgruppe, so sind die sich aus Abs. 3 
ergebenden ganzen oder halben V orrückungsbe­
träge dem Unterschied der Verwendungsgruppen 
entsprechend zusammenzuzählen. 

(5) Wird der Beamte des Exekutivdienstes ständig 
auf einem ·gegenüber seiner Einstufung höher 
eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die 
Ermittlung der Verwendungsabgeltung für die 
vorübergehende Verwendung auf einem noch höher 
eingestuften Arbeitsplatz nicht von der Verwen­
dungsgruppe des Beamten, sondern von der 
Verwendungsgruppe des ständig zu besorgenden 
Arbeitsplatzes ~uszugehen. 

(6) Die Verwendungsabgeltung darf die Höhe 
einer Verwendungszulage nach § 75 nicht überstei­
gen, die dem Beamten des Exekutivdienstes im Fall 
einer dauernden Verwendung auf dem betreffenden 
Arbeitsplatz gebührte. 

(7) Für Beamte des Exekutivdienstes, die in 
unmittelbarer Aufeinanderfolge vertretungsweise 
auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, 
gelten die AQs. 1 bis 6 mit der Maßgabe, daß die 
verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine 
durchgehende Vertretungs tätigkeit zu werten sind. 
Die Höhe der Verwendungsabgeltung ist je nach 
der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der 
Beamte verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. 
Arbeitsfreie Tage sind hiebei der unmittelbar zuvor 
ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für 
einen Teil des Monates oder ändert sich im Laufe 

des Monates die Höhe deI' Verwendungsabgeltung, 
so entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der 
entsprechenden Ve~endungsabgeltung. 

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreter 
anzuwenden, bei denen diese Stellvertretung wegen 
der damit verbundenen ständigen Aufgaben für die 
Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer bestimmten 
Funktionsgruppe maßgebend und deren Funktion 
daher auf Grund der Bezeichnung als "Stellvertre­
ter-Funktion" ausgewiesen ist. 

Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, 
Funktionsabgeltung, Verwendungszulage und 

Verwendungsabgeltung 

§ 80. (1) Die Bemessung 
1. der Funktionszulage und der Verwendungs­

zulage nach § 75 und 
2. - wenn ein Beamter des Exekutivdienstes 

vorübergehend auf einem höherwertigen Ar­
beitsplatz des Allgemeinen Verwaltungsdien­
stes oder des Militärischen Dienstes verwendet 
wird - der Funktionabgeltung und der 
Verwendungs ab geltung nach § 79 

bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. Im Fall 
der Z 2 ist eine den Bemessungskriterien der §§ 78 
und 79 entsprechende Abgeltungshöhe vorzusehen. 

(2) Für denselben Zeitraum kann dem Beamten 
des Exekutivdienstes nur eine einzige nach den 
§§ 78 und 79 anspruchbegründende Verwendung 
nach diesen Bestimmungen abgegolten werden. Übt 
er zur sei ben Zeit mehrere solche Verwendungen 
aus, ist jene abzugelten, für die diese Bestimmungen 
den insgesamt höchsten Abgeltungsanspruch vorse­
hen. 

(3) Für eine Verwendung auf einem bestimmten 
Arbeitsplatz kann für denselben Zeitraum nicht 
mehr als einem Beamten eine Funktionsabgeltung 
oder Verwendungsabgeltung gebühren. 

(4) Maßgebend für den Anspruch auf die 
Funktionsabgeltung und auf die Verwendungsab­
geltung ist,· daß der betreffende Arbeitsplatz dem 
Exekutivdienst zugeordnet ist. Der Anspruch 
besteht unabhängig davon, ob auch der Vertretene _ 
dem Exekutivdienst angehört: 

(5) Werden Beamte des Exekutivdienstes im Jahre 
1995 auf einem Arbeitsplatz der Verwendungs" 
gruppe W 1 verwendet, so sind auf sie statt der 
Bestimmungen über die Funktionszulage, die 
Funktionsabgeltung, die Verwendungszulage nach 
§ 75 und die Verwendungsabgeltung nach § 79 die 
Bestimmungen über die Verwendungszulage nach 
§ 121 und über die Verwendungsabgeltung nach 
§ 122 anzuwenden. In diesem Fall ist der Bemessung 
der. Verwendungszulage nach § 121 und der 
Verwendungs ab geltung nach § 122 jene besol­
dungsrechtliche Stellung zugrunde zu legen, die 
dem Beamten gebührte, wenn er der Besoldungs­
gruppe der Wachebeamten angehörte. 
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Wachdienstzulage 

§ 81. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes 
gebührt, 

1. solange er im Exekutivdienst verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst 

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem 
Dienst verwendet werden kann, 

eine Wachdienstzulage. 

(2) Die Wachdienstzulage beträgt 

in der Verwendungsgruppe 

E 2c 
E 2b 
E 2a 
EI 

Schilling 

756 
885 
885 

1 014 

(3) Für den Beamten des Exekutivdienstes, der 
auf Grund seiner Ausbildung zur Verwendung als 
Pilot befähigt ist und als solcher im Rahmen des 
Exekutivdienstes regelmäßig zu Einsatzflügen her­
angezogen wird, erhöht sich die Wachdienstzulage 
um das 6,3fache des im § 142 Abs. 1 genannten 
Betrages. 

(4 ) Von der Wachdienstzulage und dem der 
Wachdienstzulage entsprechenden Teil der Sonder­
zahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

Vergütung für besondere Gefährdung 

§ 82. (1) Dem exekutivdienstfähigenBeamten des 
Exekutivdienstes gebührt für die mit seiner 
dienstplanmäßigen Tätigkeit verbundene besondere 
Gefährdung an Stelle der im § 19 b vorgesehenen 
Nebengebühr eine monatliche Vergütung von 
7,30% des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teue­
rungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienst­
klasse V, soweit nicht für seine Verwendung gemäß 
Abs. 3 ein höheres Ausmaß festgesetzt ist. 

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 erhöht sich für 
jede der Bemessung zugrunde zu legende Stunde 
einer außerhalb des Dienstplanes erbrachten Dienst­
leistung um 0,1% des Gehaltes (einschließlich 
allfälliger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V. 

(3) Der zuständige Bundesminister hat durch 
Verordnung 

1. jene Verwendungen zu bestimmen, mit deren 
Ausübung ein höherer Grad an Gefährdung 
verbunden ist, und hiefür unter Berücksichti­
gung des zeitlichen Ausmaßes dieser Gefähr­
dung an Stelle des in Abs. 1 genannten 
Betrages einen entsprechend höheren Vergü­
tungsbetrag festzusetzen und 

2. den nach Abs. 2 der Bemessung zugrunde zu 
legenden Zeitanteil einer außerhalb des 
Dienstplanes erbrachten Dienstleistung zu 
bestimmen. 

Die Verordnung bedarf der Zustimmung des 
Bundeskanzlers. 

(4) Abweichend vom Abs. 2 beträgt die Erhöhung 
der Vergütung für die Beamten des Sicherheits­
wachdienstes, des Gendarmeriedienstes und des 
Kriminaldienstes für jede zu berücksichtigende 
Stunde, die durch Freizeit ausgeglichen wird, 0,1% 
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs­
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
abzüglich 11173,2 der sich aus Abs. 1 oder Abs. 3 
ZIergebenden Vergütung. 

(5) Ergeben sich bei Berechnung der nach den 
Abs. 2 und 4 der Bemessung zugrunde zu legenden 
Stunden Bruchteile von Stunden, so gebührt der 
verhältnismäßige Teil der Vergütung. Abweichend 
davon sind für Beamte des Zollwachdienstes 
Bruchteile im Ausmaß von mehr als 30 Minuten als 
volle Stunde zu berücksichtigen, Bruchteile bis zu 
30 Minuten bleiben unberücksichtigt. 

(6) Auf die nach Abs. 1 und Abs.3. Z 1 
gebührende Vergütung sind anzuwenden: 

1. § 15 Abs. 1 letzter Satz, 
2. § 15 Abs. 4 und 5, 
3. § 15 aAbs. 2 und, 
4. die für die nebengebührenzulagenrechtliche 

Behandlung der Gefahrenzulage maßgeben­
den Bestimmungen des Nebengebührenzula­
gengesetzes. 

(7) Die für die nebengebührenzulagenrechtliche 
Behandlung der Gefahrenzulage maßgebenden 
Bestimmungen des Nebengebührenzulagengesetzes 
sind auch auf den Erhöhungsbetrag nach den Abs. 2 
und 4 anzuwenden. ' 

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind auf die Teilnehmer an der 
kursmäßigen Grundausbildung an der Justizwach­
schule nicht anzuwenden." 

16. Die bisherigen §§ 82 abis 84 c, 85 b, 86, 88 bis 
90, 92, 92 a, 94 und 96 erhalten folgende neue 
Bezeichnungen: 

bisherige Bezeichnung 

§ 82a 
§ 82b 
§ 82c 
§ 82d 
§ 82e 
§ 83 
§ 84 
§ 84a 
§ 84b 
§ 84c 
§ 85b 
§ 86 
§ 88 
§ 89 
§ 90 
§ 92 Abs. 1 und 2 
§ 92a Abs. 1 und 2 
§ 94 
§ 96 

neue Bezeichnung 

§ 103 
§ 104 
§ 105 
§ 106 
§ 107 
§ 108 
§ 109 
§ 110 
§ 111 
§ 112 
§ 115 
§ 114 
§ 157 
§ 158 
§ 161 
§ 113 Abs. 1 und 2 
§ 113 Abs. 3 und 4 
§ 116 
§ 162 
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17. Nach § 82 werden folgende §§ 83 bis 85 
eingefügt: 

"Vergütung für Beamte des Exekutivdienstes 

§ 83. (l) Dem Beamten des Exekutivdienstes 
gebührt für wachespezifische Belastungen eine 
monatliche Vergütung. Diese Vergütung beträgt 
1 058 S. 

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem 
Beamten des Exekutivdienstes im halben Ausmaß, 
wenn 

1. seine Wochen dienstzeit nach den §§ 50 a oder 
50 b BDG 1979 auf die Hälfte herabgesetzt 
worden ist oder 

2. er eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c 
MSchG oder nach § 8 EKUG In Anspruch 
mmmt. 

Diese Verminderung wird für den Zeitraum 
wirksam, für den die Maßnahme nach den Z 1 und 2 
gilt. 

(3) Auf die Vergütung nach Abs. 1 sind 
anzuwenden: 

1. § 15 Abs. 1 letzter Satz und 
2. die für die nebengebührenzulagenrechtliche 

Behandlung der Erschwerniszulagen maßge­
benden Bestimmungen des Nebengebührenzu­
lagengesetzes. 

ÜbersteIlung 

§ 84. (1) Bei einer ÜbersteIlung aus einer 
Verwendungsgruppe des Exekutivdienstes in eine 
andere Verwendungsgruppe des Exekutivdienstes 
ändern sich die Gehaltsstufenbezeichnung und der 
nächste V orrückungstermin nicht. 

(2) Wird ein Beamter einer anderen Besoldungs­
gruppe in die Besoldungsgruppe des Exekutivdien­
stes übersiellt, so richtet sich seine besoldungsrecht­
liche Stellung nach seinem geltenden V orrückungs­
stichtag. Soweit jedoch Zeiten bei der Ermittlung 
des Vorrückungsstichtages gemäß § 12 Abs. 6 oder 
7 gekürzt worden sind, ist die besoldungsrechtliche 
Stellung von dem um diese bisher weggefallenen 
Zeiträume verbesserten Vorrückungsstichtag herzu­
leiten. Die §§ 8 und 10 sind in aUen Fällen 
anzuwenden. 

ABSCHNITT VIiI 

MILITÄRISCHER DIENST 

UNTERABSCHNITT A 

BerufsmiIitärpersonen 

Gehalt 

§ 85. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen 
wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr 
durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt 

in der 
in der Verwendungsgruppe 

Gehalts- MBOl MB02 MBUOl M'BU02 
stufe 

Schilling 

1 20948 - - 14524 
2 20948 - - 14791 
3 20948 18683 16441 15057 
4 21709 18683 16441 15324 
5 22466 19109 16781 15590 
6 23563 19536 17122 15856 
7 25408 20510 17462 16144 
8 27258 21484 17973 16433 
9 29107 22 458 18485 16720 

10 30951 23997 18996 17008 
11 32797 25535 19508 17296 
12 34645 26243 20020 17583 
13 36493 27284 20623 17871 
14 38340 28681 21225 18213 
15 40187 29502 21970 18553 
16 42036 30409 22715 19311 
17 43881 31379 23495 20069 
18 45737 32349 24277 20830 
19 48301 34674 25063 21 111 

(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. 

(3) § 13 Abs, 1 ist auf Berufsmilitärpersonen mit 
der Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungs­
bereich des § 80 des Heeresdisziplinargesetzes 1985, 
BGBl. Nr. 294, an die Stelle der in der Z 2 genannten 
Disziplinarstrafendie Disziplinarstrafen des Diszi­
plinararrestes und der Degradierung treten." 

18. Die §§ 85 c bis 85 f, 91 und 95 werden 
aufgehoben. 

19. Nach § 85 werden folgende §§ 86 bis 102 
eingefügt: 

"Dienstalterszulage 

§ 86. (1) In den Verwendungsgruppen M BO 1 
und' M BO 2 gebührt der Berufsmilitärperson nach 
vier Jahren, die sie in der Gehaltsstufe 19 verbracht 
hat, eine ruhegenußfähige Dienstalterszulage im 
Ausmaß von eineinhalb V orrückungsbeträgen von 
der Gehaltsstufe 18 auf die Gehaltsstufe 19 ihrer 
Verwendungsgruppe ("DAZ"). 

(2) In den Verwendungsgruppen M BUO 1 und 
M BUO 2 gebührt der Berufsmilitärperson nach 
zwei Jahren, die sie in der Gehaltsstufe 19 verbracht 
hat, eine ruhegenußfähige . Dienstalterszulage im 
Ausmaß von einem V orrückungsbetrag von der 
Gehaltsstufe 18 auf die Gehaltsstufe 19 ihrer Ver­
wendungsgruppe ("kleine DAZ"). Die Dienstalters~ 
zulage erhöht sich nach vier in der Gehaltsstufe 19 
verbrachten Jahren auf das Ausmaß von zweieinhalb 
V orrückungsbeträgen ("große DAZ"). 

(3) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von 
vier und zwei Jahren anzuwenden. 

Fixgehalt 

§ 87. (1) Der Berufsmilitärperson der Funktions­
gruppe 7, 8 oder 9 der Verw-endungsgruppe M BO 1 
gebührt anstelle des Gehaltes nach § 85, einer allfälli­
gen Dienstalterszulage nach § 86 und einer Funk­
tionszulage ein Gehalt (Fixgehalt) nach Abs. 2. 
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(2) Das Fixgehalt beträgt für Berufsmilitärperso-
nen 

1. in der Funktionsgruppe 7 
a) für die ersten fünf Jahre. . . . . .. 84 399 S, 
b) ab dem sechsten Jahr ......... 89526 S, 

2. in der Funktionsgruppe 8 
a) für die ersten fünf Jahre. . . . . .. 90 477 S, 
b) ab dem sechsten Jahr ......... 95604 S, 

3. in der Funktionsgruppe 9 
a) für die ersten fünf Jahre ..... " 95604 S, 
b) ab dem sechsten Jahr ......... 102 729 S. 

(3) Für die Vorrückung in das höhere Fixgehalt 
der betreffenden Funktionsgruppe sind 

1. die §§ 8 und 10 anzuwenden und 
2. Zeiten einzurechnen, die 

a) in einer höheren Funktionsgruppe zurück­
gelegt worden sind oder 

b) im Bundesdienst außerhalb dieser Besol­
dungsgruppe in einer Verwendung zu­
rückgelegt worden sind, die der Funktions­
gruppe der Berufsmilitärperson oder einer 
höheren Funktionsgruppe zuzuordnen 
wäre. 

(4) Durch das Fixgehalt gelten alle Mehrleistun­
gen der Berufsmilitärperson in zeitlicher und 
mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 16% des 
Fixgehaltes gelten als Abgeltung für zeitliche 
Mehrleistungen. 

(5) Wird eine Berufsmilitärperson der Funktions­
gruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe 
M BO 1 auf eine andere Planstelle ernannt oder 
übergeleitet, so kommt für sie eine allfällige 
Ergänzungszulage nach § 12 b nicht in Betracht. 

Ruhegenußfähigkeit des Fixgehaltes 

§ 88. (1) In den ersten vier Jahren ist das Fixgehalt 
nicht ruhegenußfähig. Scheidet die Berufsmilitär­
person während dieser Zeit aus dem Dienststand 
aus, ist der Ruhegenuß nach dem ruhegenußfähigen 
Monatsbezug zu bemessen, der der Berufsmilitär­
person zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand gebührt hätte, wenn sie in der Funktion 
geblieben wäre, die sie unmittelbar vor der 
Betrauung einer mit einem Fixgehalt ausgestatteten 
Funktion bekleidet hat. 

(2) In diesem Fall sind der Bemessung des 
Ruhegenusses jedoch mindestens das Gehalt und die 
Funktionszulage für eine Planstelle der Funktions­
gruppe 5 der Verwendungsgruppe M BO 1 zu­
grunde zu legen. In allen Fällen ist von jener 
Funktionsstufe auszugehen, die die Berufsmilitär­
person auf Grund der für die V orrückung 
anrechenbaren Dienstzeit erreicht hätte. 

(3) Hat die Berufsmilitärperson im letzten Monat 
des Aktivstandes Anspruch auf ein Fixgehalt und 
besteht dieser Anspruch durch wenigstens vier 
Jahre, ist das Fixgehalt ruhegenußfähig 

1. bei einer Anspruchsdauer von 
a) vier Jahren unter Abzug von 50%, 

b) fünf Jahren unter Abzug von 40%, 
c) sechs Jahren unter Abzug von 30%, 
d) sieben Jahren unter Abzug von 20%, 
e) acht Jahren unter AbzugvonJO% 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem ruhe­
genußfähigen Monatsbezug für die Vorfunk­
tion gemäß den Abs. 1 und 2, auf den sie beim 
Ausscheiden aus dem Dienststand Anspruch 
hätte, einerseits und dem Fixgehalt anderer­
seits und 

2. bei einer Anspruchsdauer von neun Jahren im 
vollen Ausmaß. 

(4) In die für das Ausmaß der Ruhegenußfähig­
keit maßgebende Zeit sind alle Zeiten einzurechnen, 
in denen die Berufsmilitärperson im Bundesdienst in 
einer Verwendung gestanden ist, die der Funktions­
gruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe 
M BO 1 zugeordnet ist oder zuzuordnen wäre. 

(5) Hat die Berufsmilitärperson im letzten Monat 
des Dienststandes keinen Anspruch auf Fixgehalt 
oder auf ein Gehalt nach § 66 Abs. 2 letzter Satz des 
Richterdienstgesetzes oder pach § 42 Abs. 1 letzter 
Satz oder nach § 103 Abs. 5, so ist das Fixgehalt 

. dennoch anstelle aller übrigen Bezüge der Berufsmi­
litärperson der Pensionsbemessung zugrunde zu 
legen, wenn sie 

1. gemäß Abs. 3 Z 2 die volle Ruhegenußfähig­
keit des Fixgehaltes erreicht hat und 

2. der letzte Bezug eines Fixgehaltes - ausge­
hend vom letzten Tag des Dienststandes -
nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

In diesem Fall ist das Fixgehalt jener Funktions­
gruppe der Pensionsbemessung zugrunde zu legen, 
in der die Berufsmilitärperson zuletzt ein Fixgehalt 
bezogen hat. 

UNTERABSCHNITT B 

Militärpersonen auf Zeit 

Gehalt 

§ 89. (1) Das Gehalt der Militärpersonen auf Zeit 
wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr 
durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt 

in der VeI"V!endungsgruppe 

in der MZO I MZ02 MZUOI MZU02 MZCh Gehaltsstufe 
Schilling 

1 20948 - - 14524 13 226 
2 20948 - - 14 791 13 397 
3 20948 18683 16441 15057 13 568 
4 21709 18683 16441 15324 13740 
5 22466 19109 16781 15590 13 911 
6 23563 19536 17122 15856 14082 
7 25408 20510 17462 16144 14 253 
8 27258 21484 17973 16433 14425 
9 29107 22458 18485 16720 14596 

10 30951 23997 18996 17008 14767 
11 32797 25535 19508 17296 14938 
12 34645 26243 20020 17583 15 110 

(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. 

7 
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(3) § 13 Abs. 1 ist auf Militärpersonen auf Zeit mit 
der Abweichung anzuwenden, daß im Anwen­
dungsbereich der §§ 80 bis 83 des Heeresdisziplinar­
gesetzes 1994, BGBI. Nr. ... , an die Stelle der in der 
Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinar­
strafen des Disziplinararrestes und der Degradie­
rung treten. 

Abfertigung 

§ 90. (1) Der Militärperson auf Zeit, die wegen 
Ablaufes der Bestellungsdauer oder wegen einer 
Kündigung durch den Bund gemäß § 151 Abs. 4 Z 1 
oder 4 BDG 1979· aus dem Dienstverhältnis 
ausscheidet, gebührt eine Abfertigung. Eine Abferti­
gung gebührt nicht, wenn sich die Militärperson im 
Zeitpunkt des Ablaufs des befristeten Dienstverhält­
nisses in einem weiteren Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft befindet. 

(2) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer des 
Dienstverhältnisses von 

drei Jahren .................. das Zweifache 
sechs Jahren .................. das Dreifache 
neun Jahren .................. das Vierfache 

des für den letzten Monat des Dienstverhältnisses 
gebührenden Monatsbezuges. 

(3) Die Abfertigung nach Abs.2 gebührt in 
doppelter Höhe, wenn die im Bundesgesetz über die 
Berufsförderung von Militärpersonen auf Zeit, 
BGBI. Nr ... ./1994, vorgesehenen Maßnahmen zur 
Berufsförderung innerhalb von 36 Monaten nach 
dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis nicht in 
Anspruch genommen worden sind. 

(4) Wird eine Militärperson auf Zeit innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf des befristeten 
Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so 
hat sie dem Bund die anläßlich der Beendigung des 
bisherigen befristeten Dienstverhältnisses erhaltene 
Abfertigung zurückzuerstatten. 

(5) Die gemäß Abs.4 zurückzuerstattende 
Abfertigung ist von jener Dienstbehörde mit 
Bescheid festzustellen, die im Zeitpunkt des Ablaufs 
des befristeten Dienstverhältnisses der Militärper­
son auf Zeit zuständig gewesen ist. Der Anspruch 
auf Rückerstattung der Abfertigung verjährt nach 
drei Jahren ab der Aufnahme in ein Dienstverhältnis 
zu einer inländischen Gebietskörperschaft. Die 
§§ 13 a Abs. 2 und 13 b Abs. 4 sind anzuwenden. 

UNTERABSCHNITT C 

Gemeinsame Bestimmungen 

Funktionszulage 

§ 91. (1) Militärpersonen gebührt eine ruhege­
nußfähige Funktionszulage, wenn sie dauernd mit 
einem Arbeitsplatz betraut sind, der nach § 147 

BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszu­
lage beträgt 

in der in der 
in der Funktionsstufe 

Verwen- lFunktions- 1 2 3 4 
dungsgruppe gruppe 

Schilling 

1 533 1 599 2985 3411 

M BO 1 2 2665 4264 9595 15991 

und 3 2879 5276 11557 19126 

MZO 1 4 3069 6716 12576 20172 
5 7503 13 181 23533 32061 
6 9041 15232 25789 34112 

la 533 640 747 853 
Ib 640 747 853 960 
2 747 960 1172 1599 

M B02 3 1 812 2559 3731 7463 
und 4 2345 3199 5 117 10127 
MZ02 5 2559 3411 5543 10873 

6 3199 4264 7463 12579 
7 3731 4797 7995 13859 
8 7995 10660 15991 22387 
9 8528 11727 17589 26651 

1 320 427 533 640 
2 533 693 853 1067 

M BUO 1 3 853 1279 2132 3731 
und 4 1 172 1599 2665 4264 
MZUO 1 5 1599 2132 3199 4797 

6 2 132 2665 3731 5331 
7 2665 3 199 4477 5863 

MBU02 1 320 427 533 640 
und 2 853 1279 1693 2510 
MZU02 

(2) Es gebühren: 
1. die Funktionsstufe 1 in den Gehaltsstufen 1 bis 

9, 
2. die Funktionsstufe 2 in den Gehaltsstufen 10 

bis 15, 
3. die Funktionsstufe 3 in den Gehaltsstufen 16 

bis 19 (6. Jahr), 
4. die Funktionsstufe 4 ab der Gehaltsstufe 19 

(7. Jahr). 

(3) In den Funktionsgruppen 5 und 6 der 
Verwendungsgruppe M BO 1 und in den Funk­
tionsgruppen 8 und 9 der Verwendungs­
gruppe M BO 2 ist für das Erreichen der Funktions­
stufe 4 überdies eine vierjährige Dienstzeit auf 
einem Arbeitsplatz oder auf Arbeitsplätzen der 
betreffenden Funktionsgruppe erforderlich. In den 
vierjährigen Zeitraum sind auch Zeiten einzurech­
nen, in denen die Militärperson 

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat 
oder 

2. außerhalb des Militärischen Dienstes bei einer 
inländischen Gebietskörperschaft eine Funk­
tion ausgeübt hat, die einer der angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet oder diesen 
Funktionen gleichwertig ist. 

(4) Durch die für die Funktionsgruppen 5 und 6 
der Verwendungs gruppen M BO 1 oder M ZO 1 
und die Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwen­
dungsgruppen M BO 2 oder M ZO 2 vorgesehene 
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Funktionszulage gelten alle Mehrleistungen der 
Militärperson in zeitlicher und mengenmäßiger 
Hinsicht als abgegolten. 35% dieser Funktionszu­
lage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistun­
gen. 

(5) Ist eine Militärperson einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe dauernd mit der Ausübung 
einer Funktion einer höheren Verwendungsgruppe 
betraut, gebührt ihr die für diese Funktion in der 
höheren Verwendungs gruppe vorgesehene Funk­
tionszulage anstelle der in ihrer Verwendungs­
gruppe vorgesehenen Funktionszulage. Ist jedoch 
letztere höher, so gebührt sie anstelle der in der 
höheren Verwendungsgruppe vorgesehenen Funk­
tionszulage. 

Verwendungszulage 

§92. (1) Der Militärperson gebührt eine 
ruhegenußfähige Verwendungszulage, wenn sie 
dauernd auf einem einer höherwertigen Verwen­
dungsgruppe zugeordneten Arbeitsplatz verwendet 
wird, ohne in diese ernannt zu sein. Diese 
Verwendungszulage beträgt 50% des Betrages, um 
den das Gehalt der Militärperson vom Gehalt 
derselben Gehaltsstufe der höherwertigen Verwen­
dungsgruppe überschritten wird. 

(2) Ergibt die Gegenüberstellung der beiden 
Gehälter unter Einschluß allfälliger Funktionszula­
gen einen geringeren Unterschiedsbetrag als nach 
Abs. 1, so beträgt die Verwendungszulage abwei­
chend vom Abs. 1 50% diesesUnterschiedsbetrages. 

(3) Bei der Gegenüberstellung nach Abs. 2 sind 
zuzuzählen: 

1. dem Gehalt der höheren Verwendungsgruppe 
die allfällige Funktionszulage 
a) der Funktionsgruppe, der der betreffende 

Arbeitsplatz zugeordnet ist, und 
b) der Funktionsstufe, der die Berufsmilitär­

person angehört, 
2. dem Gehalt der niedrigeren Verwendungs­

gruppe die Funktionszulage der Funktions­
gruppe und der Funktionsstufe, der die 
Militärperson angehört. 

(4) Ist der Arbeitsplatz, auf dem die Militärperson 
gemäß Abs. 1 verwendet wird, der Funktions­
gruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe 
M BO 1 zugeordnet, so gebührt der Militärperson 

,eine ruhegenußfähige Verwendungszulage in der 
Höhe von 50% des Unterschiedsbetrages von ihrem 
Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Funktionszulage 
und der nach § 12 b Abs. 3 zu berücksichtigenden 
Zulagen) und dem für diesen Arbeitsplatz vorgese­
henen höheren Fixgehalt. 

(5) Durch eine Verwendungszulage nach Abs. 4 
gelten alle Mehrleistungen der Militärperson in 
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegol­
ten. 35% dieser Verwendungszulage gelten als 
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

Verwendungsänderung und Versetzung 

§93. (1) Wird eine Militärperson durch Verwen­
dungsänderung oder durch Versetzung von ihrem 
bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich 
die Verwendung der Militärperson durch Änderung 
der Bewertung des Arbeitsplatzes gemäß § 3 Abs. 3 
BDG 1979 und ist in diesen Fällen für die neue 
Verwendung 

1. eine niedrigere Funktionszulage vorgesehen, 
so gebührt der Militärperson für die Zeit nach 
dem Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung 
erfolgt ist, anstelle der bisherigen Funktions­
zulage die für die neue Funktion vorgesehene 
Funktionszulage, 

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt 
für die Zeit nach dem Ablauf des Monats, in 
dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige 
Funktionszulage ersatzlos. 

(2) Wird die Militärperson von einem Arbeits­
platz aus Gründen abberufen, die von ihr nicht zu 
vertreten sind, und war in diesen Fällen der 
bisherige Arbeitsplatz der Militärperson 

1. in den Verwendungsgruppen M BO 1 und 
M ZO 1 der Funktionsgruppe 2, 

2. in den Verwendungsgruppen M BO 2 und 
M ZO 2 der Funktionsgruppe 3, 

3. in den Verwendungsgruppen M BUO 1 und 
M ZUO 1 der Funktionsgruppe 3, 

4. in den Verwendungsgruppen M BUO 2 und 
M ZUO 2 der Funktionsgruppe 2 

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffen­
den Verwendungsgruppe zugeordnet, so gebührt 
der Militärperson -auf dem nach Abs. 1 zugewiese­
nen Arbeitsplatz zumindest die gemäß Z 1 bis 4 für 
ihre Verwendungsgruppe vorgesehene Funktions­
zulage, es sei denn, die Militärperson hat einer 
niedrigeren Einstufung schriftlich zugestimmt. 

(3) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die 
Versetzung aus Gründen, die von der Militärperson 
nicht zu vertreten sind, und wird der Militärperson 
kein neuer Arbeitsplatz zugewiesen, gebührt ihr 

1. die Funktionszulage der im Abs. 2 vorgesehe­
nen Funktionsgruppe, wenn die Militärperson 
zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer 
höheren Funktionsgru'ppe derselben Verwen­
dungsgruppe angehört hat, 

2. keine Funktionszulage, wenn die Militärper­
son zuvor einer niedrigeren als der im Abs. 2 
angeführten Funktionsgruppe oder der 
Grundlaufbahn angehört hat. 

(4) Hat die Militärperson die Gründe für die 
Versetzung oder die Verwendungs änderung zu 
vertreten, gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, 
daß bei der Bemessung des Monatsbezuges die 
Grundlaufbahn der betreffenden Verwendungs­
gruppe an die Stelle der im Abs. 2 Z 1 bis 4 
angeführten Funktionsgruppen tritt. 
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(5) Gründe, die von der Militärperson nicht zu 
vertreten sind, sind insbesondere 

1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie der 

Beamte nicht vorsätzlich herbeigeführt hat. 

(6) Endet der Zeitraum einer befristeten Ernen­
nung einer Militärperson ohne Weiterbestellung 
oder wird die Militärperson von einem Arbeitsplatz 
der Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der Verwen­
dungsgruppe Al abberufen und-ist in diesen Fällen 
für die neue Verwendung ein niedrigeres Fixgehalt 
oder kein Fixgehalt vorgesehen, 

1. so gebührt der Militärperson für die Zeit nach 
dem Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung 
erfolgt ist, abweichend von Abs. 1 anstelle des 
bisherigen Fixgehaltes der für die neue 
Verwendung vorgesehene Monatsbezug, 

2. so tritt bei der Anwendung des Abs. 2 Z 1 an 
die Stelle der Funktionsgruppe 2 die Funk­
tionsgruppe 4. 

(7) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die 
Versetzung mit einem Monatsersten, so werden die 
besoldungsrechtlichen Folgen abweichend von den 
Abs. 1 und 6 mit dem betreffenden Monatsersten 
wirksam. 

(8) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung 
oder Verwendungsänderung nach Abs. 1 oder 6 
verfügt worden ist, im Zuge des betreffenden 
Verfahrens aufgehoben, so gebührt der Militärper­
son für die Zeit, in der sie wegen dieser Versetzung 
oder Verwendungsänderung wegen der Anwen­
dung der Abs. 1 bis 7 einen geringeren Monatsbezug 
erhalten hat, anstelle dieses Monatsbezuges jener 
Monatsbezug, der ihr gebührt hätte, wenn sie auf 
dem bisherigen Arbeitsplatz verblieben wäre. 

Ergänzungszulage 

§ 94. (1) Sind für die Abberufung von einem 
Arbeitsplatz Gründe maßgebend, die von der 
Militärperson nicht zu vertreten sind, gebührt ihr 
bei Anwendung des § 93 Abs. 1 bis 7 zusätzlich eine 
ruhegenußfähige Ergänzungszulage. Diese beträgt 

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%, 
2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75 %, 
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50% 

des Unterschiedsbetrages zwischen ihrer jeweiligen 
neuen Funktionszulage und der für die bisherige 
Funktion vorgesehenen Funktionszulage. Ist für die 
neue Verwendung keine Funktionszulage yorgese­
hen, ist der Prozentsatz von der Höhe der 
bisherigen Funktionszulage zu bemessen. 

(2) In den Fällen des § 93 Abs. 6 gilt Abs. 1 mit der 
Abweichung, daß die Ergänzungszulage nach den 
Prozentsätzen des Unterschiedsbetrages zwischen 

1. dem jeweiligen Monatsbezug mit Ausnahme 
der Haushaltszulage und der Teuerungszu­
lage oder 

2. dem jeweiligen Fixgehalt 
und dem für die bisherige Funktion vorgesehenen, 
insgesamt höheren Fixgehalt zu bemessen ist. 

(3) § 88 ist auf die Ergänzungszulage nach Abs. 2 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß diese Ergän­
zungszulage, wenn sie die Militärperson im letzten 
Monat des Aktivstandes bezogen hat, bei einer 
Anspruchsdauer von 

1. vier Jahren im Ausmaß von 50%, 
2. fünf Jahren im Ausmaß von 60%, 
3. sechs Jahren im Ausmaß von 70%, 
4. sieben Jahren im Ausmaß von 80%, 
5. acht Jahren im Ausmaß von 90%, 
6. neun Jahren im vollen Ausmaß 

ruhegenußfähig ist. Zeiten, in denen die Militärper­
son Anspruch auf ein Fixgehalt gehabt hat, und 
Zeiten gemäß § 88 Abs. 4 sind in diese für das 
Ausmaß des Ruhegenusses maßgebende Zeit 
einzurechnen. 

(4) Abs.3 ist nicht anzuwenden, wenn sich der 
Ruhegenuß der Militärperson nach einem Fixgehalt 
oder einem Gehalt nach § 66 Abs. 2 letzter Satz des 
Richterdienstgesetzes oder nach.§ 42 Abs. 1 letzter 
Satz oder nach § 103 Abs. 5 bemißt. 

(5) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach 
den Abs. 1 oder 2 erlischt spätestens drei Jahre nach 
der Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn 

1. der Militärperson eine Funktion übertragen 
wird, für die ihr eine gleich hohe oder höhere 
Funktionszulage gebührt wie jene, die für die 
Funktion vorgesehen war, aus der sie gemäß 
§ 93 abberufen worden ist, oder 

2. die Militärperson der Aufforderung der 
Dienstbehörde, sich um eine bestimmte 
ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht 
nachkommt. 

(6) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 5 
Z 2 ist, daß 

1. die ausgeschriebene Funktion derselben Ver­
wendungs- und Funktionsgruppe zugeordnet 
ist wie die Funktion, von der die Militärperson 
gemäß § 93 abberufen worden ist, und 

2. die Militärperson die Ernerinungserforder­
nisse und sonstigen ausbildungs bezogenen 
Ausschreibungsbedingungen für den ausge­
schriebenen Arbeitsplatz erfüllt. 

(7) Waren durch die bisherige Funktionszulage 
alle Mehrleistungen der Militärperson in zeitlicher 
und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten und 

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage ni~ht 
der Fall oder 

2. besteht für die neue Verwendung kein 
Anspruch auf Funktionszulage, 

so sind 65% der bisherigen Funktionszulage der 
Bemessung der Ergänzungszulage nach Abs. 1 
zugrunde zu legen. 
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(8) Bestand auf dem bisherigen Arbeitsplatz 
Anspruch auf ein Fixgehalt und 

1. sind durch die neue Funktionszulage die 
Mehrleistungen der Militärperson in zeitlicher 
und mengenmäßiger Hinsicht nicht abgegol­
ten oder 

2. besteht für die neue Verwendung weder 
Anspruch a:uf ein Fixgehalt noch auf eille 
Funktionszulage, 

so sind 84% des bisherigen Fixgehaltes der 
Bemessung der Ergänzungszulage nach Abs. 2 
zugrunde zu legen. 

(9) Die Ergänzungszulagen nach den Abs. 7 und 
8 sind der Bemessung von Nebengebühren für zeit­
oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend 
von den §§ 15 bis 19 nicht zugrunde zu legen. 

(10) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 9 
gebührt nicht, wenn 

1. die Militärperson in eine andere Besoldungs­
oder Verwendungsgruppe überstellt wird oder 

2. der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwen­
dungsgruppe zugeordnet ist als die bisherige 
Funktion. 

Funktionsabgeltung 

§ 95.(1) Einer Militärperson, die vorübergehend, 
aber an mindestens 29 aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen auf einem gegenüber ihrer Funk­
tionsgruppe um mindestens zwei Funktionsgruppen 
höher zugeordneten Arbeitsplatz verwendet wird, 
gebührt eine nicht ruhegenußfähige Funktionsab­
geltung. Als eine vorübergehende Verwendung 
gelten insbesondere Tätigkeiten, die vertretungs­
weise oder im Zuge einer provisorischen Betrauung 
oder einer Dienstzuteilung ausgeübt werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von 
1. zwei Funktionsgruppen ein halber V orrük­

kungsbetrag und 
2. je einer weiteren Funktionsgruppe je ein 

weiterer halber Vorrückungsbetrag. 

(4) Für die Ermittlung des Unterschiedes gelten 
die Funktionsgruppen 1 a und 1 b der Verwen­
dungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 gemeinsam als 
eine Funktionsgruppe. 

(5) Ist der Arbeitsplatz der vorübergehenden 
Verwendung einer höheren Verwendungsgruppe 
zugeordnet als jener, in die die Militärperson 
eingestuft ist, ist' die Anzahl der V orrückungsbe­
träge der Funktionsabgeltung nach Abs. 3 so zu 
ermitteln, als ob die Militärperson jener Funktions­
gruppe oder jener Grundlaufbahn der betreffenden 
höheren Verwendungsgruppe angehörte, die in der 
nachstehenden Tabelle in derselben Zeile wie die 

Funktionsgruppe oder die Grundlaufbahn ihrer 
Einstufung angeführt ist: 

MZCh 

GL 

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (GL) 
in der Verwendungsgruppe 

MBU02 MBUO I M B02 
und und und 

MZUO 2 MZUOl MZO 2 

GL GL GL 
1 1 1 a 

1 b 
2 2 2 

3-6 3 
7 4 

5,6 
7 

8,9 

MBO I 
und 

MZO I 

GL 
GL 
GL 

1 
2 
2 
2 
3 
5 

(6) Bei einer Militärperson der Funktions­
gruppe 7 der Verwendungsgruppe M BO 1 ist die 
Funktionszulage so zu ermitteln, als ob sie gemäß 
§ 89 Anspruch auf ein Gehalt der Verwendungs­
gruppe M BO 1 hätte. 

(7) Wird die Militärperson ständig auf einem 
gegenüber ihrer Einstufung höher eingestuften 
Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der 
Funktionsabgeltung für die vorübergehende Ver­
wendung auf einem noch höher eingestuften 
Arbeitsplatz nicht von der Einstufung der Militär­
person, sondern von der Einstufung des ständig zu 
besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen. ' 

(8) Die Funktionsabgeltung darf gemeinsam mit 
einer allfälligen Funktionszulage für den ständigen 
Arbeitsplatz der Militärperson die Fl.lnktionszulage 
für den vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatz 
nicht übersteigen. Bezieht die Militärperson weder 
eine Funktionszulage nach § 91 Abs. 4 noch ein 
Fixgehalt nach § 87, ist eine im § 91 Abs.4 
angeführte und für die Funktionsgruppe des 
vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatzes vor­
gesehene Funktionszulage ohne den Anteil zu 
berücksichtigen, der auf die Abgeltung für zeitliche 
Mehrleistungen entfällt. 

(9) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen 
Teil des Monates oder ändert sich im Laufe des 
Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so 
entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der 
entsprechenden Funktionsabgeltung. 

(10) Für Militärpersonen, die in unmittelbarer 
,Aufeinanderfolge vertretungsweise auf wechselnden 
Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 
bis 9 mit der Ma,ßgabe, daß die verschiedenen 
Vertretungstätigkeiten wie eine durchgehende Ver­
tretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der 
Funktionsabgeltung ist je nach der Zuordnung der 
Arbeitsplätze, auf denen die Militärperson verwen­
det wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie 
Tage sind hiebe i der unmittelbar zuvor ausgeübten 
Tätigkeit zuzurechnen. 
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(11) Die Abs. 1 bis 10 sind nicht anzuwenden 
1. auf Zeiten, in denen die von der Militärperson 

ausgeübte Verwendung einer niedrigeren 
Verwendungsgnippe zugeordnet ist als jener, 
der die Militärperson angehört, 

2. auf Stellvertreter, bei denen diese Stellvertre­
tung wegen der damit verbundenen ständigen 
Aufgaben für die Zuordnung des Arbeitsplat­
zes zu einer bestimmten Funktionsgruppe 
maßgebend und deren Funktion daher auf 
Grund der Bezeichnung als "Stellvertreter­
Funktion" ausgewiesen ist. 

Verwendungsabgeltung 

§ 96. (1) Wird eine Militärperson vorübergehend, 
aber durch mindestens 29 aufeinanderfolgende 
Kalendertage auf einem Arbeitsplatz einer höheren 
Verwendungsgruppe verwendet, ohne in die betref­
fende Verwendungsgruppe ernannt zu sein, so 
gebührt ihr hiefür eine nicht ruhegenußfähige 
Verwendungsabge!tung. Als eine vorübergehende 
Verwendung gelten insbesondere Tätigkeiten, die 
vertretungsweise oder im Zuge einer provisorischen 
Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt 
werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs . .1 zu laufen. 

(3) Die Verwendungsabgeltung ist in ganzen oder 
halben V orrückungsbeträgen des Gehaltes der 
Militärperson zu bemessen. Sie beträgt für den 
Unterschied 

1. von den Verwendungsgruppen M BO 2, 
M ZO 2, M BUO 1 und M ZUG 1 auf die 
jeweils nächsthöhere Verwendungs­
gruppe einen Vorrückungsbetrag, . 

2. von den Verwendungsgruppen M BUO 2, 
M ZUG 2 und M Zeh auf die jeweils 
nächsthöhere Verwendungsgruppe einen hal­
ben Vorrückungsbetrag. 

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der 
Einstufung der Militärperson und der Zuordnung 
des Arbeitsplatzes, auf dem die Militärperson 
vorübergehend verwendet wird, mehr als eine 
Verwendungsgruppe, so sind die sich aus Abs. 3 
ergebenden ganzen oder halben V orrückungsbe­
träge dem Unterschied der Verwendungsgruppen 
entsprechend zusammenzuzählen. 

(5) Wird die Militärperson ständig auf einem 
gegenüber ihrer Einstufung höher eingestuften 
Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der 
Verwendungsabge!tung für die vorübergehende 
Verwendung auf einem noch höher eingestuften 
Arbeitsplatz nicht von der Verwendungs gruppe der 
Militärperson, sondern von der Verwendungs­
gruppe des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes 
auszugehen. 

(6) Die Verwendungs ab geltung darf die Höhe 
einer Verwendungszulage nach § 92 nicht überstei­
gen, die der Militärperson im Fall einer dauernden 
Verwendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz 
gebührte. 

(7) Für Militärpersonen, die in unmittelbarer 
Aufeinanderfolge vertretungsweise auf wechselnden 
Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 
bis 6 mit der Maßgabe, daß die verschiedenen 
Vertretungstätigkeiten wie eine durchgehende Ver­
tretungstätigkeit zu. werten sind. Die Höhe der 
Verwendungsabgeltung ist je nach der Zuordnung 
der Arbeitsplätze, auf denen die Militärperson 
verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeits­
freie Tage sind hiebeider unmittelbar zuvor 
ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für 
einen Teil des Monates oder ändert sich im Laufe 
des Monates die Höhe der Verwendungsabge!tung, 
so entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigste! der 
entsprechenden Verwendung~abge!tung. 

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreter 
anzuwenden, bei denen diese Stellvertretung wegen 
der damit verbundene!'). ständigen Aufgaben für die 
Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer bestimmten 
Funktionsgruppe maßgebend und deren Fun~tion 
daher auf Grund der Bezeichnung als "Stellvertre­
ter-Funktion" ausgewiesen ist. 

Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, 
Funktionsabgeltung, Verwendungszulage und 

Verwendungsabgeltung 

§ 97. (1) Die Bemessung 
1. der Funktionszulage und der Verwendungs­

zulage nach § 92 und 
2. - wenn eine Militärperson vorübergehend 

auf einem höherwertigen Arbeitsplatz des 
Allgemeinen Verwaltungsdienstes oder des 
Exekutivdienstes verwendet wird der 
Funktionabgeltung und der Verwendungs ab­
geltung nach § 96 

bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. Im Fall 
der Z 2 ist eine den Bemessungskriterien der §§ 95 
und 96 entsprechende Abgeltungshöhe vorzusehen. 

(2) In der Ausbildungsphase am Beginn des 
Dienstverhältnisses nach § 148 BDG 1979 gebührt 
nur dann eine Funktionszulage oder eine Funk­
tionsabgeltung oder eine Verwendungszulage nach 
§ 92 oder eine Verwendungsabgeltung nach § 96, 
wenn die Militärperson im Wege eines Ausschrei­
bungsverfahrens mit einer Leitungsfunktion betraut 
ist. 

(3) Für denselben Zeitraum kann der Militärper­
son nur eine einzige nach den §§ 95 und 96 
anspruchs begründende Verwendung nach diesen 
Bestimmungen abgegolten werden. Übt sie zur 
selben Zeit mehrere solche Verwendungen aus, ist 
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jene abzugelten, für die diese Bestimmungen den 
insgesamt höchstenAbgeltungsanspruch vorsehen. 

(4) Für eine Verwendung auf einem bestimmten 
Arbeitsplatz kann für denselben Zeitraum nicht 
mehr als einer Militärperson eine Funktionsabgel­
tung oder Verwendungsabgeltung gebühren. 

(5) Maßgebend für den Anspruch auf Funktions­
abgeltung und auf Verwendungsabgeltung ist, daß 
der betreffende Arbeitsplatz dem Militärischen 
Dienst zugeordnet ist. Der Anspruch besteht 
unabhängig davon, ob auch der Venretene dem 
Militärischen Dienst angehört. 

(6) Werden Militärpersonen im Jahre 1995 auf­
einem Arbeitsplatz der Verwendungs gruppen H 2 
oder H 1 verwendet, so sind auf sie statt der 
Bestimmungen über· die Funktionszulage, die 
Funktionsabgeltung, die Verwendungszulage nach 
§ 92 und die Verwendungsabgeltung nach § 96 die 
Bestimmungen über die Verwendungszulage nach 
§ 121 und über die Verwendungsabgeltung nach 
§ 122 anzuwenden. In diesem Fall ist der Bemessung 
der Verwendungszulage nach § 121 und der 
Verwendungsabgeltung nach § 122 jene besol­
dungsrechtliche Stellung zugrunde zu legen, die 
dem Beamten gebührte, wenn er der Besoldungs­
gruppe der Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
und der Beamteri in handwerklicher Verwendung 
angehöne. Dabei entsprechen 

1. den Verwendungsgruppen M BUO 1 und 
M ZUO 1 die Verwendungsgruppe C (Beamte 
in Unteroffiziersfunktion), 

2. den Verwendungsgruppen M BUO 2 und 
M ZUO 2 die Verwendungsgruppe D (Be­
amte in Unteroffiziersfunktion). 

Truppendienstzulage 

§ 98. (1) Militärpersonen gebührt, 
1. solange sie im Truppendienst verwendet 

werden, 
2. wenn sie. infolge eines im Truppendienst 

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem 
Dienst verwendet werden können, 

eine Truppendienstzulage. 

(2) Die Truppendienstzulage beträgt 
1. 1014 S in den Verwendungsgruppen M BO 1, 

M BO 2, M ZO 1 und M ZO 2, 
2. 513 S in den Verwendungsgruppen M BUO 1, 

M BUO 2, M ZUO 1, M ZUO 2 und M ZCh. 

(3) Für die Militärpersonen, die auf Grund ihrer 
Ausbildung zur Verwendung als Militärpilot für 
einen Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 
lit. a des Wehrgesetzes 1990 befähigt sind und als 
Militärpilot verwendet werden, erhöht sich die 
Truppendienstzulage um das Fünffache des im 
Abs. 2 Z 1 genannten Betrages. 

(4) Von der Truppendienstzulage und dem der 
Truppendienstzulage entsprechenden Teil der Son­
derzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

Pflegedienstzulage und Pflegedienst-Chargenzulage 
für Militärpersonen 

§ 99. (1) Die §§ 123. und 124 sind auf 
Militärpersonen in den Verwendungsgruppen 
M BUO 1, M BUO 2, M ZUO 1, M ZUO 2 und 
M ZCh mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

1. Sanitätsunteroffiziere mit' 
a) einer im Krankenpflegegesetz in der 

jeweils geltenden Fassung vorgesehenen 
Ausbildung für den Krankenpflegefach­
dienst oder 

b) der erfolgreich abgelegten Prüfung für 
Unteroffiziere des Truppendienstes mit 
der Fachrichtung "Sanitätsdienst" 

und einschlägiger Verwendung Beamten des 
Krankenpflegefachdienstes und 

2. Sanitätschargen mit 
a) einer im Krankenpflegegesetz in der 

jeweils geltenden Fassung vorgesehenen 
Ausbildung für einen der Sanitätshilfsdien­
ste oder 

b) der erfolgreich abgeschlossenen Sanitäts­
grundausbildung oder einer weiteren er­
folgreich abgeschlossenen Sanitätsausbil­
dung im Bundesheer 

und einschlägiger Verwendung Beamten des 
Sanitätshilfsdienstes 

entsprechen. § 123 Abs.2 Z 3 lit. b ist nicht 
anzuwenden. 

Militärpersonen in einer Verwendung des 
Krankenpflegedienstes 

§ 100. (1) Militärpersonen der Verwendungs­
gruppen M BUO 1, M BUO 2, M ZUO 1, 
M ZUO 2 und M ZCh, die die Erfordernisse des 
§ 231 a Abs. 1 Z 1 und '2 BDG 1979 erfüllen, 
gebühren für die Dauer einer im Abs. 3 umschriebe­
nen Verwendung eine ruhegenußfähige Ergän­
zungszulage nach den Abs. 4 und 5 und eine 
Vergütung nach den Abs_ 6 und 7. 

(2) Für die Bemessung der Ergänzungszulage gilt 
das Erfordernis des § 231 a Abs. 1 Z 1 BDG 1979 
auch dann als erfüllt, wenn die -Militärperson eine 
Sanitätsausbildung aufweist, die vom dafür zustän­
digen Bundesminister als gleichwertig anerkannt 
wird. Dabei sind jedoch die folgenden Gebiete nicht 
zu berücksichtigen: Kinderheilkunde, Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Geriatrische Pflege, Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Hals-, Nasen- und Ohren­
krankheiten, Augenkrankheiten, Rehabilitation und 
Psychosomatik_ 

(3) Anspruchbegründende Tätigkeiten im Sinne 
des Abs. 1 sind: 

1. Tätigkeiten des gehobenen medizinisch-tech­
nischen Dienstes und des medizinisch-techni­
schen Fachdienstes, 
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2. Tätigkeiten im Heeresspital, in einem Militär­
spital, in einer Sanitätsanstalt, in einer 
Feldambulanz, in der Sanitätsschule und bei 
einer Stellungskommission 
a) im Krankenpflegefachdienst oder 
b) als Pflegehelfer oder 
c) als Sanitäts-, Stations- oder Prosektursge­

hilfe oder 
d) als Sanitätsunteroffizier, der Bediensteten 

Lehrinhalte nach dem Krankenpflegege­
setz vermittelt. 

(4) Ist das jeweilige Gehalt (zuzüglich der im 
Abs.5 Z 1 angeführten Zulagen) einer im Abs. 1 
angeführten Militärperson niedriger als das Gehalt 
(zuzüglich der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), 
das einem Beamten mit gleich langer, für die 
V orrückung maßgebender Gesamtdienstzeit in der 
vergleichbaren Verwendungsgruppe der Beamten 
des Krankenpflegedienstes zukommen würde, so 
gebührt der Militärperson eine Ergänzungszulage 
auf dieses Gehalt (zuzüglich der im Abs. 5 Z 2 
angeführten Zulagen). 

(5) Für die Ermittlung der Ergänzungszulage sind 
zu berücksichtigen: 

1. beim jeweiligen Gehalt der im Abs. 1 ange­
führten Militärperson: Dienstalterszulage, 
Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzu­
lage, 'Verwendungszulage, Funktionszulage, 
Truppendienstzulage und allfällige Teue­
rungszulagen, 

2. beim Gehalt eines Beamten der Besoldungs­
gruppe der Beamten des Krankenpflegedien­
stes : Dienstalterszulage, Pflegedienst-Char­
genzulage und allfällige Teuerungszulagen. 

(6) Der im Abs. 1 angeführten Militärperson 
gebührt ferner die Vergütung nach § 112. 

(7) Ist das jeweilige ·Gehalt (zuzüglich der im 
Abs. 5 Z 1 angeführten Zulagen) der im Abs. 1 
angeführten Militärperson höher als das Gehalt 
(zuzüglich der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), 
das einem Beamten mit gleich langer, für die 
V orrückung maßgebender Gesamtdienstzeit in der 
vergleichbaren Verwendungsgruppe der Beamten 
des Krankenpflegedienstes zukommen würde, so 
vermindert sich die im Abs. 6 angeführte Vergütung 
um 116,7% des übersteigenden Betrages. 

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 

§ 101. (1) Militärpersonen gebührt eine monatli­
che Vergütung, wenn sie 

1. zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluft~ 
fahrttechnischen Dienst gemäß der Militär­
luftfahrt-Personalverordnung 1968, BGBI. 
Nr. 395, berechtigt sind und 

2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des 
militärluftfahrttechnischen Dienstes auch tat­
sächlich ausüben. 

(2) Diese Vergütung beträgt für die Verwendung 
1. im luftfahrttechnischen Assistenzdienst das im 

§ 40 b Abs. 2 Z 1 vorgesehene Ausmaß, 
2. als Wart mit Grundbefähigung 718 S, 
3. als Wart I. Klasse mit Grundbefähigung 

1 948 S, 
4. als prüf- und Werkmeister mit Grundbefähi­

gung 3077 S, 
5. im leitenden militärluftfahrttechnischen 

Dienst der Verwendungsgruppen M BO 2 
oder M ZO 22 359 Sund 

6. im leitenden militärluftfahrttechnischen 
Dienst der Verwendungsgruppen M BO 1 
oderM ZO 11 743 S. 

(3) § 40 b Abs. 3 bis 5 ist auf die im Abs. 1 
angeführten Militärpersonen anzuwenden. 

ÜbersteIlung 

§ 102. (1) Bei einer ÜbersteIlung aus einer 
Verwendungsgruppe des Militärischen Dienstes in 
eine andere Verwendungsgruppe des Militärischen 
Dienstes ändern sich die Gehaltsstufenbezeichnung 
und der nächste V orrückungstermin nicht. 

(2) Wird ein Beamter einer anderen Besoldungs­
gruppe in die Besoldungsgruppe des Militärischen 
Dienstes überstellt, so richtet sich seine besoldungs­
rechtliche Stellung nach seinem geltenden V orrük­
kungsstichtag. Soweit jedoch Zeiten bei der 
Ermittlung des Vorrückungsstichtages gemäß § 12 
Abs. 6 oder 7 gekürzt worden sind, ist die 
besoldungsrechtliche Stellung von dem um diese 
bisher weggefallenen Zeiträume verbesserten V or­
rückungsstichtag herzuleiten. Die §§ 8 und 10 sind 
in allen Fällen anzuwenden. 

(3) Wird ein Beamter, der kein abgeschlossenes 
Hochschulstudium aufweist, in die Verwendurigs­
gruppe M BO 1 oder M ZO 1 ernannt, 

1. gebühren ihm im Falle des Abs. 1 die der 
Bezeichnung nach nächstniedrigere Gehalts­
stufe und derselbe V orrückungstermin, 

2. vermindert sich im Falle des Abs.2 der zu 
berücksichtigende Zeitraum um zweiJahre. 

(4) Bei der Anwendung der Übersteilungsbestim­
mungen gilt die für Militärpersonen der Verwen­
dungsgruppen M BO 1 oder M ZO 1 an Stelle einer 
Hochschulbildung vorgeschriebene besondere Aus­
bildung als abgeschlossenes Hochschulstudium." 

20. Im § 103 Abs. 6 wird die Zitierung ,,§§ 82 b bis 
82 d" durch die Zitierung ,,§§ 104 bis 106" ersetzt. 

21. An die Stelle des § 105 Abs. 7 und 8 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(7) Übt ein Beamter der Post- und Telegraphen­
verwaltung eine im Abs. 2 oder 5 angeführte oder 
gemäß Verordnung nach Abs. 3 oder 6 gleichzuhal-
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tende Verwendung mindestens durch 29 aufeinan­
derfolgende Kalendertage aus, ohne in die betref­
fende Dienstzulagengruppe ernannt zu sein, so 
gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige 
Dienstabgeltung im Ausmaß der Dienstzulage, die 
sich nach den entsprechenden Bestimmungen des 
Abs.2 oder des Abs.5 ergibt. Hat der Beamte 
bereits Anspruch auf eine Dienstzulage, so gebührt 
die Dienstabgeltung nur in dem diese Dienstzulage 
übersteigenden Ausmaß. Abs. 4 ist anzuwenden. 

(7 a) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 7 zu laufen. 

(8) Auf Beamte, die mit der vertretungsweisen 
Wahrnehmung wechselnder Arbeitsplätze betraut 
sind, sind Abs. 7 und 7 a und gegebenenfalls § 106 
Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine 
durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. 
Die Höhe der Dienstabgeltung und einer allfälligen 
Verwendungsabgeltung nach § 106 Abs.2 ist je 
nach ausgeübter Tätigkeit anteilsmäßig zu ermit­
teln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der unmittelbar 
zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen." 

22. Im § 105 Abs. 10 wird die Zitierung ,,§ 82 a 
Abs.5" durch die Zitierung ,,§ 103 Abs. 5" ersetzt. 

23. An die Stelle des § 106 Abs. 3 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(3) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten 
oder eine im § 103 Abs.5 angeführte Tätigkeit 
mindestens durch 29 aufeinanderfolgende KaIen­
dertage ausüben, ohne in die betreffende Dienstzu­
lagengruppe ernannt zu sein, mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß hiefür anstelle der Verwendungs­
zulage eine nicht ruhegenußfähige Verwendungs­
abgeltung in derselben Höhe gebührt. Eine in der 
niedrigeren Verwendungs gruppe gebührende 
Dienstzulage ist vor Ermittlung des Differenzbetra­
ges dem Gehalt der niedrigeren Verwendungs­
gruppe zuzuzählen. 

(3 a) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 3 zu laufen." 

24. Die Überschrift nach § 112 wird durch 
folgende Überschriften ersetzt: 

"ABSCHNITT XI 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

UNTERABSCHNITT A 

Allgemeine Übergangsbestimmungen" 

25. Vor § 114 wird folgende Überschrift einge­
fügt: 

"Maßnahmen für ehemals politisch Verfolgte" 

26. Vor § 115 werden folgende Überschriften 
eingefügt: 

"UNTERABSCHNITT B 

Lehrer 

Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6" 

27. Vor § 116 wird folgende Überschrift einge­
fügt: 

"Ergänzungszulage für bestimmte Volksschullehrer" 

28. Nach § 116 werden folgende §§ 117 bis 156 
eingefügt: 

"UNTERABSCHNITT C 

Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung 

§ 117. Wird ein Beamter gemäß § 249 BDG 1979 
in die Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und 
Telegraphenverwaltung übergeleitet, so gebührt 
ihm die besoldungsrechtliche Stellung, die sich aus 
der Anwendung des § 107 ergibt. § 12 b Abs. 3 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß auch eine 
allfällige Verwendungs zulage und eine allfällige 
Dienstzulage nach § 105 bei der Ermittlung der 
Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen sind. 

UNTERABSCHNITT D 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in 
handwerklicher Verwendung 

Gehalt 

§ 118. (1) Das Gehalt des Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und des Beamten in 
handwerklicher Verwendung wird durch die 
Dienstklasse und in ihr durch die Gehaltsstufe, in 
der Dienstklasse Irr überdies durch die Verwen­
dungsgruppe bestimmt. 

(2) Es kommen in Betracht 
1. für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung 

a) der Verwendungsgruppe A die Dienstklas­
sen Irr bis IX, 

b) der Verwendungsgruppe B die Dienstklas­
sen III bis VII, 

c) der Verwendungsgruppe C die Dienstklas­
sen 111 bis V, 

d) der Verwendungsgruppe D die Dienstklas­
sen 111 und IV, 

e) der Verwendungsgruppe E die Dienst­
klasseIII, 

2. für die Beamten in handwerklicher Verwen­
dung 
a) der Verwendungsgruppen P 1 und P 2 die 

Dienstklassen 111 und IV, , 
b) der Verwendungsgruppen P 3 bis P 5 die 

Dienstklasse III. 
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(3) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemei­
nen Verwaltung in der Dienstklasse III 

in der Verwendungsgruppe 

in der E D C B A Gehaltsstufe 

Schilling 

1 11644 12233 12825 14598 18625 
2 11 808 12499 13 179 15039 -
3 11970 12766 13532 15483 -
4 12132 13032 13 888 15924 -
5 12292 13 298 14242 16370 -
6· 12456 13 562 14598 16844 -
7 12619 13 829 14950 17333 -
8 12781 14094 15305 - -
9 12943 14361 15658 - ~ 

10 13 107 14625 16013 - -
11 13269 14892 16370 - -
12 13 432 15157 16749 - -
13 13 592 15421 - - -
14 13 756 15688 - - -
15 13 918 15956 - - -
16 14082 16221 - - -
17 14 242 16964 - - -
18 14406 - - - -

(4) Das Gehalt beträgt für Beamte in handwerkli­
cher Verwendung in der Dienstklasse III 

in der Verwendungsgruppe 

in der PI P2 P3 P4 P5 Gehaltsstufe 

Schilling 

1 12825 12530 12233 11 938 11644 
2 13179 12825 12499 12147 11 808 
3 13 532 13 120 12766 12352 11970 
4 13 888 13416 13032 12559 12 132 
5 14242 13712 13 298 12766 12292 
6 14598 14007 13 562 12972 12456 
7 14950 14300 13829 13 179 12619 
8 15305 14598 14094 13 387 12781 
9 15658 14892 14 361 13 592 12943 

10 16013 15 187 14625 13 799 13 107 
11 16370 15483 14892 14007 13269 
12 16749 15779 15157 14213 13432 
13 17135 16075 15421 14420 13592 
14 17535 16370 15688 14625 13756 
15 - 16684 15956 14834 13918 
16 - 17006 16221 15039 14082 
17 - 17633 16964 15246 14 242 
18 - - - 15454 14406 

(5) Das Gehalt beträgt für B~amte der Allgemei­
nen Verwaltung in den Dienstklassen IV bis IX und 
für Beamte in handwerklicher Verwendung in der 
Dienstklasse IV 

in der Dienstklasse 

in der N V VI VII VIII IX Gehaltsstufe 

Schilling 

1 - - 26803 32734 44 322 63302 
2 - 22687 27625 33811 46684 66868 
3 17750 23512 28443 34882 49045 70430 
4 18574 24330 29520 37242 52610 73998 
5 19395 25154 30594 39602 56171 77 563 
6 20217 25977 31663 41966 59735 81 125 
7 21040 26803 32734 44 322 63302 -
8 21 867 27625 33811 46684 66868 -
9 22687 28443 34882 49045 - -

(6) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. 
Abweichend hievon beginnt das Gehalt 

1. in der Dienstklasse IV 
a) in den Verwendungsgruppen D, C, P 2 

und P 1 mit der Gehaltsstufe 3, 
b) in der Verwendungs gruppe B mit der 

Gehaltsstufe 4, 
c) in der Verwendungsgruppe A mit der 

Gehaltsstufe 5, 
2. in der Dienstklasse V 

a) in den Verwendungsgruppen C und B mit 
der Gehaltsstufe 2, 

b) in der Verwendungs gruppe A mit der 
Gehaltsstufe 3, 

3. in der Dienstklasse VI in der Verwen­
dungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 2. 

(7) Dem Beamten der "\lerwendungsgruppe D 
gebührt in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse IV 
anstelle des dort vorgesehenen Gehaltes ein Gehalt 
in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der 
Dienstklasse 111 der Verwendungsgruppe D (zu­
züglich einer Dienstalterszulage von zweieinhalb 
Vorrückungsbeträgen) vorgesehenen Gehaltes. 

(8) Dem Beamten der Verwendungsgruppe P 2 
gebührt 

1. in der Gehaltsstufe 3 der Dienstklasse IV 
anstelle des dort vorgesehenen Gehaltes ein 
Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 
der Dienstklasse 111 der Verwendungs­
gruppe P 2 (zuzüglich einer Dienstalterszu­
lage von einem V orrückungsbetrag) vorgese-
henen Gehaltes, . 

2. in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse IV 
anstelle des dort vorgesehenen Gehaltes ein 
Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 
der Dienstklasse 111 der Verwendungs­
gruppe P 2 (zuzüglich einer Dienstalterszu'­
lage von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen) 
vorgesehenen Gehaltes. 

Dienstalterszulage 

§ 119. § 29 ist auf die Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und die Beamten in handwerklicher 
Verwendung mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 
die Stelle 

1. der Verwendungs gruppen A 1 und A 2 die 
Verwendungs gruppen A und Bund 

2. der Verwendungs gruppen A 3 bis A 7 die 
Verwendungsgruppen C, D, E und P 1 bis P 5 

treten. 

Verwaltungsdienstzulage 

§ 120. (1) Dem Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und dem Beamten in handwerklicher 
Verwendung gebührt neben dem Gehalt eine 
ruhegenußfähige Verwaltungsdienstzulage. Sie be­
trägt bei Beamten 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)106 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 107 

in den Dienstklassen 

III bis V 
VI bis IX 

Schilling 

1582 
2010 

(2) Die Verwaltungsdienstzulage gebührt nicht 
für Zeiträume, für die der Beamte gemäß § 131 
Anspruch auf die Heeresdienstzulage hat. 

Verwendungszulage 

§ 121. (1) Dem Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und dem Beamten in handwerklicher 
Verwendung gebührt eine ruhegenußfähige Ver­
wendungszulage, wet\n er dauernd 

1. in erheblichem Ausmaß Dienste verrichtet, die 
einer höheren Verwendungsgruppe zuzuord­
nen sind, 

2. einen Dienst verrichtet, der regelmäßig nur 
von Beamten einer höheren Dienstklasse 
erwartet werden kann, oder 

3. ein besonderes Maß an Verantwortung für die 
Führung der Geschäfte der Allgemeinen 
Verwaltung zu tragen hat und diese Verant­
wortung über dem Ausmaß an Verantwortung 
liegt, das Beamte in gleicher dienst- und 
besoldungs rechtlicher Stellung tragen. 

(2) Die Verwendungszulage ist mit Vorrückungs­
beträgen oder halben V orrückungsbeträgen der 
Dienstklasse und Verwendungsgruppe zu bemessen, 
der der Beamte angehört. Sie darf 

1. in den Fällen des Abs.l Z 1 und 2 je drei 
V orrückungsbeträge und 

2. im Falle des Abs. 1 Z 3 vier Vorrücku~gsbe-
träge 

nicht übersteigen. In der Dienstklasse III der 
Verwendungs gruppe A sind für die Ermittlung der 
Vorrückungsbeträge auch die für die Verwendungs­
gruppe A im Wege der Zeitvorrückung erreichbaren 
Gehaltsstufen der Dienstklasse IV zu berücksichti­
gen. 

(3) Die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 kann 
auch in Hundertsätzen des. Gehaltes der Gehalts­
stufe 2 der Dienstklasse V bemessen werden, wenn 
dies im Hinblick auf den Grad der höheren 
Verantwortung erforderlich ist. Sie darf in diesem 
Fall 50% dieses Gehaltes nicht übersteigen. 

(4) Innerhalb dieser Grenzen ist 
1. die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 1 und 2 

nach der Höherwertigkeit der Leistung und 
2. die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 nach 

dem Grad der höheren Verantwortung und 
unter entsprechender Bedachtnahme auf die 
vorn Beamten in zeitlicher oder mengenmäßi­
ger Hinsicht zu erbringenden Mehrleistungen 

zu bemessen. Die Bemessung bedarf der Zustim­
mung des Bundeskanzlers und des Bundesministers 
für Finanzen. 

(5) Durch die Verwendungszulage nach Abs. 1 
Z 3 gelten alle Mehrleistungen des Beamten in 
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegol-
ten. 

(6) Die Verwendungs zulage ist neu zu bemessen, 
wenn der Beamte befördert, überstellt oder auf 
einen anderen Arbeitsplatz versetzt wird. 

(7) Hat ein Beamter in einem Dienstbereich, bei 
dem es gemäß § 41 BDG 1979 nach der Natur des 
Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger 
Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen, 
während der letzten zwölf Jahre vor seinem 
Übertritt oder seiner Versetzung in den Ruhestand 
während insgesamt 96 Monaten hindurch Anspruch 
auf eine Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 
gehabt und ist dieser Anspruch vor seinem Übertritt 
oder seiner Versetzung in den Ruhestand weggefal­
len; so ist diese Zulage nach den der letzten 
Bemessung zugrundeliegenden Kriterien (Anzahl 
der V orrückungsbeträge oder Hundertsätze des 
Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V) 
ruhegenußfähig. 

Verwendungsabgeltung 

§ 122. (1) Leistet der Beamte die im § 121 Abs. 1 
erwähnten Dienste nicht dauernd, aber mindestens 
durch 29 aufeinanderfolgende Kalendertage, so 
gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige 
Verwendungsabgeltung. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit 
dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsaus­
übung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Auf die Bemessung der Verwendungsabgel­
tung ist § 121 Abs.2 bis 4, auf die Abgeltung zeit­
und mengenmäßigerMehrieistungen durch die 
Verwendungsabgeltung ist § 121 Abs. 5 anzuwen­
den. 

Pflegedienstzulage 

§ 123. (1) Beamten, die zur Ausübung von 
Tätigkeiten im Sinne des Krankenpflegegesetzes, 
BGBI. Nr. 10211961, des MTD-Gesetzes, BGBI. 
Nr. 460/1992, oder des Hebammengesetzes 1963, 
BGBI. Nr. 3/1964, berechtigt sind, gebührt für die 
Dauer der einschlägigen Verwendung eine ruhe­
genußfähige Pflegedienstzulage. 

(2) Die Pflegedienstzulage beträgt monatlich 
1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste 545 S, 
2. für Beamte der medizinisch-technischen Dien­

ste 1431 S, 
3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes 

und für Hebammen 
a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III 

1 431 S, 
b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse III 

1719 S. 
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Pflegedienst-Chargenzulage 

§ 124. (1) Beamten des KrankenpfIegefachdien­
stes, die zur Ausübung von Tätigkeiten im Sinne des 
KrankenpfIegegesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung berechtigt sind, gebührt für die Dauer der 
Ausübung einer der im Abs. 2 angeführten Funktio­
nen zusätzlich zur Pflegedienstzulage eine ruhege­
nußfähige PfIegedienst-Chargenzulage. 

(2) Die PfIegedienst-Chargenzulage beträgt 
monatlich 

1. für StationspfIeger und Stationsschwestern 
2 135 S, 

2. für Oberpfleger und Oberschwestern 2747 S, 
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 3 357 S. 

Erreichen eines höheren Gehaltes 

§ 125. Der Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
und der Beamte in handwerklicher Verwendung 
erreichen ein höheres Gehalt durch 

1. Vorrückung (§§ 8 und 10), 
2. Zeitvorrückung (§ 126), 
3. Beförderung (§ 127), . 
4. ÜbersteIlung in eine höhere Verwendungs­

gruppe (§ 12 a Abs. 1 bis 4 und § 128) und 
5. Neufestsetzung der besoldungsrechtlichen 

Stellung (§ 12 a Abs. 5). 

Zeitvorrückung 

§ 126. (1) Durch die Zeitvorrückung erreichen 
der Beamte der Allgemeinen Verwaltung und der 
Beamte- in handwerklicher Verwendung das Gehalt 
der nächsthöheren Dienstklasse, ohne zum Beamten 
dieser Dienstklasse ernannt zu werden. 

(2) Im Wege der Zeitvorrückung erreicht der 
Beamte 

der Verwendungs gruppen C und P 1 - die 
Dienstklasse IV, 
,der Verwendungsgruppe B - die Dienstklas­
sen IV und V, 
der Verwendungsgruppe A - die Dienstklas­
sen NbisVI. 

(3) Die Zeitvorrückung tritt nach zwei Jahren, die 
der Beamte in der höchsten Gehaltsstufe einer 
Dienstklasse verbracht hat, ein. Die §§ 8 und 10 sind 
auf diese Zeiten anzuwenden. 

( 4) Ist das Gehalt der niedrigsten in der neuen 
Dienstklasse für die Verwendungsgruppe des 
Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe niedriger als 
das bisherige Gehalt oder ist es diesem gleich, so 
gebührt dem Beamten das in der neuen Dienstklasse 
vorgesehene nächsthöhere Gehalt. 

Beförderung 

§ 127. (1) Beförderung ist die Ernennung eines 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung oder eines 
Beamten in handwerklicher Verwendung zum 

Beamten der nächsthöheren Dienstklasse semer 
Verwendungsgruppe. 

(2) Für Beamte der Verwendungsgruppen D, C, 
B, A, P 2 und P 1 kann eine Beförderung in die 
Dienstklasse IV frühestens mit einer für die 
V orrückung maßgebenden Dienstzeit erfolgen, die 
nach zwei in der höchsten Gehaltsstufe ihrer 
Verwendungs gruppe in der' Dienstklasse III ver­
brachten Jahren erreicht wird. 

(3) Ist das Gehalt der niedrigsten in der neuen 
Dienstklasse für die Verwendungs gruppe eines 
Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe niedriger als 
das bisherige Gehalt, so erhält der Beamte die dem 
bisherigen Gehalt entsprechende Gehaltsstufe, 
wenn aber ein solches Gehalt nicht vorgesehen ist, 
die Gehaltsstufe mit dem nächsthöheren Gehalt. 

(4)Nach einer Beförderung rückt der Beamte in 
dem Zeitpunkt vor, in dem er Dach Abs. 3 in der 
bisherigen Dienstklasse die Voraussetzung für das 
Erreichen der nächsthöheren Gehaltsstufe der 
neuen Dienstklasse erfüllt hätte, spätestens aber 
nach zwei Jahren. Bis zum Ausmaß von vier Jahren 
ist die Zeit anzurechnen, die in der höchsten 
Gehaltsstufe einer Dienstklasse verbracht wurde, 
aus der heraus in der betreffenden Verwendungs­
gruppe eine Zeitvorrückung nicht vorgesehen ist. 

(5) Abweichend hievon wird in jenen Fällen, in 
denen für die Beförderung in eine höhere 
Dienstklasse zwingend die Zurücklegung von zwei 
Jahren in der höchsten Gehaltsstufe der niedrigsten 
Dienstklasse vorgeschrieben ist, die in der höchsten 
Gehaltsstufe dieser Dienstklasse verbrachte Zeit bis 
zum Ausmaß von vier Jahren angerechnet, soweit 
sie die zwingend in dieser Gehaltsstufe zurückzule­
gende Zeit übersteigt. 

(6) Hat der Beamte das Gehalt der Dienstklasse, 
in die er ernannt wird, im Wege der Zeitvorrückung 
bereits erreicht, so ändern sich mit der Beförderung 
die Gehaltsstufe und der nächste V orrückungster-
min nicht. . 

(7) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe C 
in die Dienstklasse V befördert, so wird abweichend 
vom Abs. 4 auch die in der Gehaltsstufe 8 der 
Dienstklasse N zurückgelegte Dienstzeit angerech­
net. 

(8) Die §§ 8 und 10 sind auf die in den Abs. 2, 4, 5 
und 7 angeführten Zeiten anzuwenden. 

ÜbersteIlung 

§ 128. (1) Wird ein Beamter der Dienstklasse V 
oder einer höheren Dienstklasse in eine gleichwer­
tige oder höhere Verwendungsgruppe überstellt und 
hat er in der bisherigen Verwendungsgruppe bereits 
eine in seiner Dienstklasse auch für die neue 
Verwendungsgruppe vorgesehene Gehaltsstufe er­
reicht, so ändern sich abweichend vom § 12 a Abs. 3 
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und 4 die Gehaltsstufe und der nächste Vorrük­
kungstermin nicht. 

(2) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
und dem Beamten in handwerklicher Verwendung 
gebührt jedoch mindestens die besoldungsrechtliche 
Stellung, die sich ergeben würde, wenn er die in der 
bisherigen Verwendungs gruppe für die V orrückung 
berücksichtigte Gesamtdienstzeit in dem Ausmaß 
als Beamter der höheren Verwendungsgruppe 
zurückgelegt hätte, die sich bei Anwendung des 
§ 12 a Abs. 3 oder 4 ergeben würde. 

(3) Wird ein Beamter einer anderen Besoldungs­
gruppe oder ein Beamter in handwerklicher 
Verwendung zum Beamten der Allgemeinen Ver­
waltung ernannt, so kann er auch in eine höhere als 
die für die neue Verwendungsgruppe des Beamten 
vorgesehene niedrigste Dienstklasse ernannt wer­
den. Überdies kann vom zuständigen Bundesmini­
ster im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler eine 
höhere als die niedrigste in dieser Dienstklasse für 
die neue Verwendungsgruppe des Beamten vorgese­
hene Gehaltsstufe zuerkannt werden. Auf die 
bisherige Stellung und die künftige Verwenduf!g ist 
dabei Bedacht zu nehmen. 

(4) Ist bei einer ÜbersteIlung nach § 12 a Abs. 6 
oder 7 die bisherige Dienstklasse des Beamten in der 
neuen Verwendungsgruppe nicht mehr durch 
Zeitvorrückung erreichbar, so gebühren dem 
Beamten die höchste Gehaltsstufe der Dienstklasse, 
die in der niedrigeren Verwendungsgruppe noch 
durch Zeitvorrückung erreichbar ist, und die 
entsprechende Dienstalterszulage. 

Exekutivdienstliche Tätigkeit 

§ 129. § 40 a ist anzuwenden. 

Omnibuslenkerzulage 

§ 130. Dem Beamten des Mittleren Post- und 
Fernmeldedienstes gebührt, 

1. solange er ständig als Omnibuslenker verwen­
detwird, 

2. wenn er infolge eines iin Omnibuslenkerdienst 
erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem 
Dienst verwendet werden kann, 

eine Omnibuslenkerzulage von 756 S. 

Beamte in Unteroffiziersfunktion 

§ 131. (1) Beamten, die nach § 11 des Wehrgeset­
zes 1990 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen werden, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine für die Bemessung des Ruhege­
nusses anrechenbare Heeresdienstzulage in der 
Höhe von 2 291 S. 

(2) § 98 ist auf die im Abs. 1 angeführten Beamten 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

1. die Höhe der Truppendienstzulage 513 S 
beträgt und 

2. sich die Truppendienstzulage für Beamte, die 
auf Grund ihrer Ausbildung zur Verwendung 
als Militärpilot für einen Einsatz des Bundes­
heeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a des Wehrgeset­
zes 1990 befähigt sind und als Militärpilot 
verwendet werden, um das Fünffache des im 
§ 98 Abs. 1 genannten Betrages erhöht. 

(3) Die §§ 123 und 124 sind auf die im Abs. 1 
angeführten Beamten mit der Maßgabe anzuwen­
den, daß 

1. Sanitätsunteroffiziere mit 
a) einer im Krankenpflegegesetz vorgesehe­

nen Ausbildung für den Krankenpflege­
fachdienst oder 

b) der erfolgreich abgelegten Prüfung für 
Unteroffiziere des Truppendienstes mit 
der Fachrichtung "Sanitätsdienst" und 
einschlägiger Verwendung Beamten des 
KrankenpfIegefachdienstes und 

2. Sanitätschargen mit 
a) einer im Krankenpflegegesetz vorgesehe­

nen Ausbildung für einen der Sanitätshilfs­
dienste oder 

b) der erfolgreich abgeschlossenen Sanitäts­
grundausbildung oder einer weiteren er­
folgreich abgeschlossenen Sanitätsausbil­
dung im Bundesheer 

und einschlägiger Verwendung Beamten des 
Sanitätshilfsdienstes . 

entsprechen. § 123 Abs. 2 Z 3 lit. b ist nicht 
anzuwenden. 

(4) § 13 Abs. 1 ist auf die im Abs. 1 angeführten 
Beamten mit der Abweichung anzuwenden, daß im 
Anwendungsbereich der §§ 80 bis 83 des Heeresdis­
ziplinargesetzes 1994 an die Stelle der in derZ 2 
genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen 
des Disziplinararrestes und der Degradierung 
treten. 

Beamte in Unteroffiziersfunktion 
in einer Verwendung des Krankenpflegedienstes 

§ 132. § 100 ist auf Beamte in Unteroffiziersfunk. 
tion mit der Abweichung anzuwenden, daß 

1. an die Stelle der Bezugnahmen auf Militärper­
sonen Bezugnahmen auf Beamte in Unteroffi­
ziersfunktion treten, 

2. im Abs. 5 Z 1 an die Stelle der Funktionszu­
lage die Heeresdienstzulage tritt und 

3. bei der Anwendung des Abs. 6 die Vergütung 
nach § 112 dem Beamten in Unteroffiziers­
funktion 
a) in den Gehaltsstufen 1 bis 7 der Dienst­

klasse III in der im § 112 Abs. 1 Z 1 
angeführten Höhe und 

b) in einer höheren Einstufung in der im § 112 
Abs. 1 Z 2 angeführten Höhe 

gebührt. 
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Vergütung im militärluftfahrttecbnischen Dienst 

§ 133. Es sind anzuwenden: 
1. § 101 auf Beamte in Unteroffiziersfunktion, 
2. § 40 b auf Beamte der Allgemeinen Verwal­

tung und in handwerklicher Verwendung, die 
nicht Beamte in Unteroffiziersfunktion sind. 

1. aus der Verwendungsgruppe A: 

Überleitung in den Allgemeinen Verwaltungsdienst 

§ 134. (1) Wird ein Beamter gemäß § 254 Abs. 1 
BDG 1979 in die Besoldungsgruppe Allgemeiner 
Verwaltungsdienst übergeleitet, so gebührt ihm die 
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung, die sich 
aus den nachstehenden Z 1 bis 8 ergibt: 

be,oldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bi,herigen Verwendung'gruppe gebührt hätte auf Grund der Oberleitung gebührt 

Verwendungs- Dienstklasse Gehaltsstufe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 

gruppe gruppe 

III 1 3 

: 5 4 
6 5 

IV 7 6 
8 (erstes Jahr) 7 (erstes Jahr) 

8 (zweites Jahr) 7 (nächste Vorrückung in 
und 9 einem Jahr) 

3 (erstes Jahr) 7 (zweites Jahr) 
3 (zweites Jahr) 8 (erstes Jahr) 
4 (erstes Jahr) 8 (zweites Jahr) 

V 4 (zweites Jahr) 9 (nächsteVorrückung in 
und 5 bis 7 zwei Jahren) 

8 9 
9 10 

2 9 
3 10 

4 bis 6 11 (nächste V orrückung in 
VI zwei Jahren) 

7 11 
8 12 
9 

Al 
13 

1 (mit Ausnahme 11 
2 der 12 
3 Funktionsgrup- 13 

A 4 pen 7 bis 9) 14 

VII 5 15 
6 16 
7 17 
8 18 

9 (erstes bis viertes Jahr) 19 (erstes bis viertes Jahr) 
9 (mit DAZ) 19 (mit DAZ) 

1 (erstes Jahr) 13 (zweites Jahr) 
1 (zweites Jahr) 14 (erstes Jahr) 
2 (erstes Jahr) 14 (zweites Jahr) 

2 (zweites Jahr) 
3 (erstes Jahr) 

15 (erstes Jahr) 
15 (zweites Jahr) 

3 (zweites Jahr) 16 (erstes Jahr) 
4 (erstes Jahr) 16 (zweites Jahr) 

VIII 4 (zweites Jahr) 17 (erstes Jahr) 
5 (erstes Jahr) 17 (zweites Jahr) 

5 (zweites Jahr) 18 (erstes Jahr) 
6 (erstes Jahr) 18 (zweites Jahr) 

6 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr) 
7 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr) 

7 (zweites Jahr) 19 (drittes Jahr) 
8 (erstes Jahr) 19 (viertes Jahr) 

8 (ab zweitem Jahr) 19 (mit DAZ) 

Al 
(in den Fixgehalt Funktionsgrup-

pen 7 bis 9) 
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2. aus der Verwendungsgruppe B: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt 

Verw-endungs- Dienstklasse Gehaltsstufe gruppe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 

gruppe 

1 1 
2 2 
3 3 

III 4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

4 8 
5 9 

6 (erstes Jahr) 10 (erstes Jahr) 
IV 6 (zweites Jahr) 10 (nächste Vorrückung in 

und 7 und 8 einem Jahr) 
9 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr) 

9 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr) 

2 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr) 
2 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr) 
3 (erstes Jahr) 11 (zweites Jahr) 

3 (zweites Jahr) 12 (erstes Jahr) 
4 (erstes Jahr) 12 (zweites Jahr) 

4 (zweites Jahr) 13 (nächste Vorrückung in 

B 
V und 5 und 6 zwei Jahren) 

7 A2 13 
8 14 

9 (erstes und zweites Jahr) 15 
9 (drittes und viertes Jahr) 16 

9 (mit DAZ) 17 (nächste Vorrückung in 
'zwei Jahren) 

1 13 
2 14 
3 15 
4 16 

VI 5 17 
6 18 
7 19 (erstes und zweites Jahr) 
8 19 (drittes und viertes Jahr) 
9 19 (mit DAZ) 

1 16 
2 17 

VII 3 18 
4 19 (erstes und zweites Jahr) 
5 19 (drittes und viertes Jahr) 

6 bis 9 - 19 (mit DAZ) 
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3. aus der Verwendungsgruppe C: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Vecbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebühn hätte auf Gru'nd der Überleitung gebühn 

Verwendungs- Dienstk1asse Gehaltsstufe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 

gruppe gruppe 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

III 6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 

3 13 
4 14 
5 15 
6 16 

IV 7 17 

C 8 A3 18 
9 (erstes und zweites Jahr) 19 (erstes und zweites Jahr) 

9 (mit kleiner DAZ) 19 (mit kleiner DAZ) 
9 (mit großer DAZ) 19 (mit großer DAZ) 

2 (erstes Jahr) 15 (zweites Jahr) 
2 (zweites Jahr) 16 (erstes Jahr) 
3 (erstes Jahr) 16 (zweites Jahr) 

3 (zweites Jahr) 17 (erstes Jahr) 
4 (erstes Jahr) 17 (zweites Jahr) 

4 (zweites Jahr) 18 (erstes Jahr) 
5 (erstes Jahr) 18 (zweites Jahr) 

V 5 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr) 
6 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr) 

6 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr 
der kleinen DAZ) 

7 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr 
, der kleinen DAZ) 

7 (zweites Jahr), 19 (mit großer DAZ) 
8 und 9 

4. aus der Verwendungsgruppe P 1 : 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebühn hätte auf Grund der Überleitung gebühn 

Verwendungs-
Dienstklasse Gehaltsstufe 

in der Verwendungs- die Gehaltsitufe 
gruppe gruppe 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

III 7 7 
8 8 
9 9 
10 10 

PI 11 A3 11 
12 12 
13 13 
14 14 

3 15 
4 16 
5 17 

IV 6 18 
7 19 (erstes und zweites Jahr) 
8 19 (mit kleiner DAZ) 
9 19 (mit großer DAZ) 
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5. aus der Verwendungsgruppe P 2: 

be,oldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bi,herigen Verwendung,gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt 

Verwendungs- Dienstklasse Gehaltsstufe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe gruppe gruppe 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 

III 12 12 
13 13 
14 14 

P2 15 A4 15 
16 16 

17 (erstes und zweites Jahr) 17 
17 (mit kleiner DAZ) 18 

17 (erstes und zweites Jahr 19 (erstes und zweites Jahr) 
der großen DAZ) 

17 (drittes und viertes Jahr 19 ~mit kleiner DAZ) 
der großen DAZ) 

17 (ab fünftem Jahr 
der großen DAZ) 

19 (mit großer DAZ) 

3 18 

IV 4 19 (erstes und zweites Jahr) 
5 19 (mit kleiner DAZ) 

6 bis 9 19 (mit großer DAZ) 

6. aus den Verwendungsgruppen D und P 3: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bi,herigen Verwendung,gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt 

Verwendungs- Dienstklasse Gehaltsstufe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 

gruppe gruppe 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 

D oder P 3 III 12 12 
13 13 
14 14 
15 A 5 oder A 4 15 
16 16 

17 (erstes und zweites Jahr) 17 
17 (mit kleiner DAZ) 18 

17 (erstes und zweites Jahr 19 (erstes und zweites Jahr) 
der großen DAZ) 

17 (drittes und viertes Jahr 19 (mit kleiner DAZ) 
"- der großen DAZ) 

17 (ab fünftem Jahr 19 (mit großer DAZ) 
der großen DAZ) 

3 18 

D IV 4 19 (erstes und zweites Jahr) 
5 19 (mit kleiner DAZ) 

- 6 bis 9 19 (mit großer DAZ) 

8 
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7. aus der Verwendungsgruppe P 4: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt 

Verwendungs- Dienstklasse Gehaltsstufe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 

gruppe gruppe 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 

P4 III 12 A6 12 
13 -13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 

18 (erstes und zweites Jahr) 18 
18 (mit kleiner DAZ) 19 (erstes und zweites Jahr) 

18 (erstes und zweites Jahr 19 (mit kleiner DAZ) 
der großen DAZ) 

18 (ab drittem Jahr 19 (mit großer DAZ) 
der großen DAZ) 

8. aus den Verwendungsgruppen E und P 5: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebühn 

Verwendungs-
gruppe Dienstklasse Gehaltsstufe 

in der Verwendungs-
gruppe die Gehaltsstufe 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 

E oder P 5 III 12 A7 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 

18 (erstes und zweites Jahr) . 18 
18 (mit kleiner DAZ) 

18 (erstes und zweites Jahr 
der großen DAZ) 

18 (ab drittem Jahr 
der großen DAZ) 

(2) Die Einstufung in der neuen Besoldungs­
gruppe hängt von der besoldungsrechtlichen Stel­
lung ab, die der Beamte am Tag der Wirksamkeit 
der Überleitung in der bisherigen Verwendungs­
gruppe gehabt hätte, wenn er in dieser Verwen­
dungsgruppe verblieben wäre. 

19 (erstes und zweites Jahr) 
19 (mit kleiner DAZ) 

19 (mit großer DAZ) 

(3) Stehen in den Tabellen des Abs. 1 zwei 
Gehaltsstufen einander gegenüber und ist bei keiner 
der beiden eine Anmerkung wie zB ,,(erstes Jahr)" 
enthalten, bedeutet dies, daß sich bei der Überlei­
tung in die neue besoldungsrechtliche Stellung der 
nächste Vorrückungstermin nicht ändert. 
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(4) In den Tabellen des Abs. 1 bewirken 
Anmerkungen bei den Gehaltsstufen eine Änderung 
des Vorrückungstermins. Steht zB bei der bisherigen 
Gehaltsstufe die Anmerkung ,,(erstes Jahr)" und bei 
der neuen Gehaltsstufe die Anmerkung ,,(zweites 
Jahr)", bedeutet dies, daß der nächste Vorrückungs­
termin im neuen System ein Jahr vor dem nächsten 
V orrückungstermin im alten System liegt. Steht zB 
bei der bisherigen Gehaltsstufe die Anmerkung 
,,(zweites Jahr)" und bei der neuen Gehaltsstufe die 
Anmerkung ,,(erstes Jahr)", bedeutet dies, daß der 
nächste V orrückungstermin im neuen System um 
ein Jahr nach dem nächsten Vorrückungstermin im 
alten System liegt. 

(5) Der Hinweis ,,(nächste Vorrückung in einem 
Jahr)" oder ,,(nächste Vorrückung in zwei Jahren)" 
bedeutet in den Tabellen des Abs. 1, daß der nächste 
V orrückungstermin unabhängig vom bisherigen 
V orrückungstermin festgelegt wird. Die Fristen 
beginnen mit dem Tag zu laufen, mit dem die 
Überleitung wirksam wird. 

(6) Im Falle einer ÜbersteIlung aus der 
Dienstklasse IX in die Verwendungsgruppe A 1 
(außerhalb der Funktionsgruppen 7 bis 9) ist die 
Tabelle des Abs. 1 Z 1 mit der Maßgabe anzuwen­
den, daß von der besoldungs rechtlichen Stellung 
auszugehen ist, die dem Beamten zukäme, wenn er 
in der Dienstklasse VIII geblieben wäre. 

. (7) Im Falle einer Überleitung nach den Abs. 1 bis 
6 bleibt § 8 unberührt und ist § 12 b nicht 
anzuwenden. 

Überleitung in den Militärischen Dienst 

§ 135. (1) Wird ein Beamter gemäß § 254 BDG 
1979 in die Besoldungsgruppe Militärischer Dienst 
übergeleitet, so gilt hiefür § 134 mit folgenden 
Abweichungen: 

1. § 134 Abs. 1 Z 1, 2, 7 und 8 und Abs. 6 sind 
nicht anzuwenden. 

2. Bei der Überleitung entsprechen 
a) die Verwendungsgruppe A 3 der Verwen­

dungsgruppe M Bua 1 und 
b) die Verwendungs gruppen A 4 und A 5 der 

Verwendungs gruppe M Bua 2. 

Sonderfälle der Überleitung 

§ 136. (1) Hat ein Beamter am Tag seiner 
Ernennung in die Dienstklasse VII der Verwen­
dungsgruppe A einen Arbeitsplatz dieser Verwen­
dungsgruppe innegehabt, bei dem nach der am 
1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis die in 
der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit 
vier Jahre übersteigt, so ist die sich aus der 
Überleitungstabelle ergebende Einstufung bei der 
Überleitung nach § 134 um das Ausmaß zu 
verbessern, um das die Wartezeit in die Dienst­
klasse VII der Verwendungsgruppe A länger war als 

bei den bestbewerteteten Arbeitsplätzen dieser 
Verwendungs gruppe, höchstens jedoch um ein 
halbes Jahr, 

(2) Hat ein Beamter am Tag seiner Ernennung in 
die Dienstklasse VI der Verwendungsgruppe B 
einen Arbeitsplatz dieser Verwendungsgruppe inne­
gehabt, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten 
Beförderungspraxis die in der Dienstklasse V 
zurückzulegende Wartezeit fünf Jahre übersteigt, so 
ist die sich aus der Überleitungstabelle ergebende 
Einstufung bei der Überleitung nach § 134 um das 
Ausmaß zu verbessern, um das die Wartezeit in die 
Dienstklasse VI der Verwendungsgruppe B länger 
war als bei den bestbewerteteten Arbeitsplätzen 
dieser Verwendungsgruppe, höchstens jedoch um 
ein Jahr. 

(3) Hat ein Beamter am Tag seiner Überleitung 
nach § 134 in der Dienstklasse VIII der Verwen­
dungsgruppe A einen Arbeitsplatz der betreffenden 
Verwendungsgr~ppe inne, bei dem nach der am 
1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis die in 
der Dienstklasse VII zurückzulegende Wartezeit 
für die Beförderung in die Dienstklasse VIII der 
Verwendungs gruppe A ausschließlich auf Grund 
der Arbeitsplatzbewertung fünf Jahre übersteigt, so 
ist bei der Überleitung die sich aus der Überleitungs­
tabelle ergebende Einstufung um dieses fünf Jahre 
übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um vier 
Jahre zu verbessern . 

(4) Hat ein Beamter am Tag seiner Überleitung 
nach § 134 in der Dienstklasse VII der Verwen­
dungsgruppe B einen Arbeitsplatz der betreffenden 
Verwendungsgruppe· inne, bei dem nach der am 
1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis die in 
der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit für 
die Beförderung in die Dienstklasse VII der 
Verwendungsgruppe B ausschließlich auf Grund 
der Arbeitsplatzbewertung sechs Jahre übersteigt, so 
ist bei der Überleitung die sich aus der Überleitungs­
tabelle ergebende Einstufung um dieses sechs Jahre 
übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um drei 
Jahre zu verbessern. 

(5) Hat ein Beamter am Tag seiner Überleitung 
nach § 134 oder § 135 in der Dienstklasse V der 
Verwendungsgruppe C einen Arbeitsplatz der be­
treffenden Verwendungsgruppe inne, bei dem 'nach 
der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis 
die in der Dienstklasse IV zurückzulegende Warte­
zeit für die Beförderung in die Dienstklasse V der 
Verwendungsgruppe C ausschließlich auf Grund 
der Arbeitsplatzbewertung fünf Jahre übersteigt, so 
ist bei der Überleitung die sich aus der Überleitungs­
tabelle ergebende Einstufung um dieses fünf Jahre 
übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um 
dreieinhalb Jahre zu verbessern. 

(6) Hat der Beamte vor seiner Überleitung nach 
§ 134 oder nach § 135 nicht bloß vertretungsweise 
einen Arbeitsplatz innegehabt, der höher bewertet 
oder höher zu bewerten war als. der am Tag der 
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Überleitung innegehabte Arbeitsplatz, ist bei der 
Anwendung der Abs. 3 bis 5 von diesem höher 
bewerteten (höher zu bewertenden) Arbeitsplatz 
auszugehen. Hat der Beamte vor dieser Überleitung 
mehrere höher bewertete oder höher zu bewertende 
Arbeitsplätze innegehabt, ist dabei vom höchstbe­
werteten (am höchsten zu bewertenden) Arbeits­
platz auszugehen. 

(7) Ist ein als Facharzt verwendeter Beamter der 
Verwendungsgruppe A 1 vor seiner Überleitung im 
Vergleich zu anderen Beamten der Verwendungs­
gruppe A verspätet in die Dienstklasse V befördert 
worden, so ist bei der Überleitung die sich aus der 
Überleitungstabelle . ergebende Einstufung insoweit 
zu verbessern, als sich die Beförderung in die 
Dienstklasse V ausschließlich wegen der vorge­
schriebenen Dauer der medizinischen Ausbildung 
(einschließlich der Facharztausbildung und der 
hiefür nötigen Wartezeit) verzögert hat. Dieser 
Zeitraum verringert sich um allfällige Zeiträume, 
um die der Beamte in der Folge rascher befördert 
worden ist als Beamte auf einem gleichwertigen 
Arbeitsplatz, bei denen eine solche Verzögerung 
nicht gegeben war. 

(8) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 7 sind 
Verzögerungen nicht zu berücksichtigen, die sich 
auf Grund einer Leistungsfeststellung oder einer 
späten Übernahme einer höheren Funktion ergeben 
haben: 

(9) Maßnahmen nach Abs. 1, nach Abs. 2, nach 
den jeweils in Betracht kommenden Bestimmungen 
der Abs. 3 bis 6 und nach Abs. 7 sind bei Zutreffen 
der entsprechenden Voraussetzungen auch neben­
einander möglich. 

Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf 
andere Ernennungsfälle 

§ 137. (1) Wird eine Person, die nicht der 
Besoldungsgruppe des Allgemeinen Verwaltungs­
dienstes angehört, zum Beamten des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes ernannt und hat sie vor 
weniger als drei Jahren als Bundesbeamter 

1. der Besoldungsgruppe der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und in handwerkli­
cher VerWendung oder 

2. der Besoldungsgruppe der Wachebeamten 
oder 

3. einer Verwendungsgruppe der Berufsoffiziere 
angehört, so ist auf sie § 134 (allenfalls in 
Verbindung mit § 136) auch dann anzuwenden, 
wenn sie sich zum Zeitpunkt der Ernennung nicht 
mehr in einer dieser Einstufungen befindet. 

(2) Wird eine Person, die nicht der Besoldungs­
gruppe des Militärischen Dienstes angehört, zum 
Beamten des Militärischen Dienstes der Verwen­
dungsgruppe M Bua 1 oder M zua 1 ernannt 
und hat sie vor weniger als drei Jahren als 
Bundesbeamter der Besoldungsgruppe der Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 

Verwendungangehört, so ist auf sie § 135 (allenfalls 
in Verbindung mit § 136) auch dann anzuwenden, 
wenn sie sich zum Zeitpunkt der ÜbersteIlung nicht 
mehr in dieser Besoldungsgruppe befindet. 

(3) Wird ein Beamter des Allgemeinen Verwal­
tungsdienstes oder des Exekutivdienstes oder des 
Militärischen Dienstes in eine höhere Verwen­
dungsgruppe einer dieser Besoldungsgruppen über­
stellt und hat er vor weniger als drei Jahren vor 
seiner erstmaligen Ernennung zum Beamten des 
Allgemeinen Verwaltungsdienstes oder zum Beam­
ten des Exekutivdienstes oder zur Militärperson in 
einer der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Einstufungen 
einer höheren Verwendungsgruppe angehört als 
der, in die er unmittelbar vor dieser ÜbersteIlung 
eingestuft ist, ist auf diese ÜbersteIlung, wenn sie in 

1. eine Verwendungsgruppe des Allgemeinen 
Verwaltungs dienstes erfolgt, § 134 (allenfalls 
in Verbindung mit § 136), 

2. die Verwendungsgruppe M BUa 1 oder 
M zua 1 erfolgt, § 135 (allenfalls in Verbin­
dung mit § 136), 

3. eine Verwendungsgruppe des Exekutivdien­
stes erfolgt, § 146 (allenfalls in Verbindung mit 
§ 147), 

4. die Verwendungsgruppe M Ba 1 oder 
M za 1 oder M Ba 2 oder M za 2 erfolgt, 
§ 154 (allenfalls in Verbindung mit § 155) 

mit der Maßgabe anzuwenden, daß hiebei von der 
Einstufung in dieser höheren Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe auszugehen ist, der die Person 
innerhalb des dreijährigen Zeitraumes angehört hat, 
wenn die betreffende Verwendungs- oder Besol­
dungsgruppe der Verwendungsgruppe gleichwertig 
ist, in die der Beamte nun überstellt wird. 

(4) Im Falle der Abs. 1 bis 3 ist bei der 
Anwendung der angeführten ÜbersteIlungsbestim­
mungen von jener besoldungsrechtlichen Stellung. 
auszugehen, in der sich die betreffende Person zum 
Zeitpunkt der nunmehrigen Ernennung befunden 
hätte, wenn sie in dieser früheren, für die 
Anwendung der Abs. 1 bis 3 maßgebenden Besol­
dungs- und Verwendungsgruppe verblieben wäre. 
Bei der Ermittlung dieser besoldungsrechtlichen 
Stellung sind die dazwischenliegenden Zeiten in 
dem Ausmaß zu berücksichtigen, in dem sie 

1. als Bundesdienstzeiten gemäß den §§ 8 und 10 
für die Vorrückung oder 

2. als außerhalb des Bundesdienstes zurückge­
legte Zeiten gemäß § 12 für die Ermittlung des 
Vorrückungsstichtages 

wirksam sind. 

UNTERABSCHNITT E 

Wachebeamte 

Gehalt 

§ 138. (1) Für die Wachebeamten der Verwen­
dungsgruppe W 3 ist die Dienstklasse III vorgese­
hen. Das Gehalt dieser Wachebeamten beträgt 
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in der Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Schilling 

12382 
12552 
12721 
12891 
13059 
13473 
13747 
14024 
14295 
14569 

(2) Im übrigen gilt für das Gehalt der 
Wachebeamten der Unterabschnitt D mit der 
Abweichung, daß 

1. die Verwendungsgruppe W 2 der Verwen­
dungsgruppe C und· 
die Verwendungsgruppe W 1 der Verwen­
dungsgruppe B entspricht und 

2. für Wachebeamte der Verwendungs-
gruppe W 1 die Dienstklassen III bis VIII in 
Betracht kommen. 

(3) Der Wachebeamte ist bei seiner Anstellung in 
die Dienstklasse III einzureihen. Wenn es jedoch 
besondere dienstliche Rücksichten geboten ersdi'ei­
nen lassen, kann der Wachebeamte bei der 
Anstellung durch Verfügung des Bundespräsidenten 
unmittelbar in eine höhere, für seine Verwendungs­
gruppe vorgesehene Dienstklasse eingereiht wer­
den. 

(4 ) Wenn es besondere dienstliche Rücksichten 
geboten erscheinen lassen, kann dem Wachebeam­
ten bei der Anstellung durch Verfügung des 
Bundespräsidenten unmittelbar eine höhere Ge­
haltsstufe zuerkannt werden. 

(5) Bei Anwendung der Abs. 3 und 4 ist nach 
Maßgabe der Bestimmungen über den Vorrük­
kungsstichtag auf die bisherige Berufslaufbahn und 
auf die künftige Verwendung des Beamten Bedacht 
zu nehmen. 

Dienstalterszulage, Verwendungs zulage und 
Verwendungsabgeltung 

§ 139. Es sind anzuwenden: 
1. § 29 Abs. 1 und 3 auf Wachebeamte der 

Verwendungsgruppen W 1 und W 2, 
2. § 121 und § 122 auf Wachebeamte aller 

Verwendungsgruppen. 

Dienstzulagen 

§ 140. (1) Dem Wachebeamten gebührt eine 
ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie beträgt während 
der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 
307 S und im definitiven Dienstverhältnis 

in der Verwendungsgruppe W 3 

Dienstzeit Dienstzulage 

Jahre Schilling 

492 
10 638 
16 897 
22 1 136 
30 1353 

in der Verwendungsgruppe W 2 

in der Dienstzulagenstufe 

in der 

Grundstufe 
Dienst- a) 
stufe 1 b) 
Dienststufe 2 
Dienststufe 3 

638 
1353 
1 713 
2450 
3607 

Schilling 

in der Verwendungsgruppe W 1 

in den bei FührußJ eines Amtstitels, der einem der 
Dienst- nachstehen angeführten Amtstitel vergleich-
klassen bar ist . 

Leutnant 
III 
und Oberleutnant 
IV 

Hauptmann 

ab der Dienstklasse V 

1 136 
1935 
2450 
3025 
4317 

Dienstzulage 

Schilling 

1445 

1696 

2207 

2417 

(2) In der Verwendungsgruppe W 3 wird die 
Dienstzulage durch die tatsächliche Dienstzeit in 
der Verwendungs gruppe bestimmt. Die 

1. als zeitverpflichteter Soldat oder 
2. als gemäß § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur 

Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heran­
gezogener Beamter oder Vertragsbediensteter 
oder 

3. als Vertragsbediensteter des Wachdienstes 
zurückgelegte Zeit ist hiebei der tatsächlichen 
Dienstzeit zuzurechnen. 

(3) Wachebeamten der Grundstufe der Verwen­
dungsgruppe W 2 gebührt nach ein(fr im Exekutiv­
dienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 
30 Jahren anstelle der in der Dienstzulagenstufe 2 
vorgesehenen Dienstzulage die nach Abs. 1 für die 
Verwendungsgruppe W 3 vorgesehene höchste 
Dienstzulage. 

(4) Eine Dienstzulage der Dienststufe 1 nach den 
unter lit. b angeführten Ansätzen gebührt den 
Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 2, die 

1. die Grundausbildung für dienstführende Wa­
chebeamte oder für Kriminalbeamte der 
Verwendungsgruppe W 2 (Anlage 1 Z 56.3 
BDG 1979) gemäß den §§ 25 bis 35 BDG 1979 
erfolgreich abgeschlossen haben oder die die 
Ernennungserfordernisse für die Verwen-
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dungsgruppe W 2' gemäß § 261 Abs. 2 BDG 
1979 erfüllt haben. oder 

2. die bis zum 3 L Dezember 1972 zu Wachebe­
amten der Verwendungsgruppe W 2 ernannt 
oder bis zu diesem Zeitpunkt in die Verwen­
dungsgruppe W 2 übernommen wurden, 

wenn ihnen nicht eine Dienstzulage einer höheren 
D.ienststufe gebührt. 

(5) In der Verwendungsgruppe W 2 gebührt die 
Dienstzulagenstufe 1 ab der Ernennung in die 
betreffende Grundstufe oder Dienststufe. Die 
Vorrückungsfrist in die Dienstzulagenstufe 2 be­
trägt in der Grundstufe 14 und in den anderen 
Dienststufen vier Jahre. Im Falle der Ernennung auf 
eine Planstelle der 

L Dienststufe 1· ist die in der Dienstzulagen­
stufe 2 der Grundstufe, 

2. Dienststufe 2 ist die in der Dienstzulagenstufe 
2 der Dienststufe 1 

zurückgelegte Zeit bis zum Höchstausmaß von vier 
Jahren für die Vorrückung in die Dienstzulagen­
stufe 2 anzurechnen. 

(6) Die §§ 8 und 10 sind auf die in den Abs. 2 und 
5 a~geführten Zeiten anzuwenden. 

(7) Die im Abs. 1 für Wachebeamte der 
Verwendungsgruppe W 1 vorgesehenen Dienstzu­
lagen gebühren Erziehern an Justizanstalten in der 
Verwendungsgruppe W 1 in jener Höhe, die ihnen 
gebühren würde, wenn auf sie die Bestimmungen 
über die Amtstitel der übrigen Wachebeamten der 
Verwendungsgruppe W 1 anzuwenden wären. 

(8) Beamte, die in die Verwendungsgruppe W 1 
überstellt wurden und die am Überstellungstag nach 
Abs.l in der Verwendungsgruppe W 2 Anspruch 
auf eine höhere als die für sie in den Dienstklas­
sen III und IV der Verwendungsgruppe W 1 vorge­
sehene Dienstzulage hätten, gebührt ab dem L Juli 
1979 anstelle der für sie in der Verwendungs­
gruppe W 1 vorgesehenen Dienstzulage die Dienst­
zulage nach der Verwendungsgruppe W 2 bis zur 
Ernennung in die Dienstklasse V. 

(9) Wird ein Beamter der Verwendungs­
gruppe W 1 in die Dienstklasse V ernannt und ist 
sein Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Dienstzulage 
nach Abs. 1) niedriger als das Gehalt (zuzüglich 
einer allfälligen Dienstz~lage nach Abs. 8), auf das 
er Anspruch hätte, wenn er in der Dienstklasse IV 
geblieben wäre, so gebührt ihm eine nach Maßgabe 
des Erreichens eines höheren Gehaltes einzuzie­
hende, für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Ergänzungszulage auf das bisherige 
Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Dienstzulage 
nach Abs. 8). 

Besondere Dienstzulage 

§ 141. Den Wachebeamten gebührt eine ruhege­
nußfähige besondere Dienstzulage. Sie beträgt in 
der Verwendungsgruppe W 3 1030 S, in der 

Verwendungsgruppe W 2 1 086 Sund m der 
Verwendungsgruppe W 1 1.289 S. 

Dienstzulage 

§ 142. (1) Dem exekutivdiensttauglichen Wache­
beamten der Verwendungsgruppe W 2, der eine in 
der Anlage 1 Z 56.3 zum BDG 1979 angeführte 
Grundausbildung erfolgreich absolviert hat und 
ständig mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer 
im Abs. 2 angeführten Richtverwendung oder einer 
gemäß Abs. 3 gleich zuhaltenden Verwendung be­
traut ist, ist für die Dauer der Betrauung mit dieser 
Verwendung eine ruhegenußfähige Dienstzulage 
von 610 S zuzuerkennen. Diese Dienstzulage ist 
auch dem exekutivdiensttauglichen Wachebeamten 
der Verwendungsgruppe W 1 zuzuerkennen. Die 
Zuerkennung bedarf der Zustimmung des Bundes­
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen. 

(2) Richtverwendungen im Sinne des Abs. 1 sind: 
1. im Gendarmeriedienst 

Kommandant eines Gendarmeriepostens, 
Sachbearbeiter, wenn er auch unmittelbarer 
Vertreter des Kommandanten eines Gendar­
meriepostens mit einem Personalstand von 
mindestens vier Beamten ist, 
Sachbearbeiter, wenn er auch zweiter Vertre-. 
ter des Kommandanten eines Gendarmeriepo­
stens mit einem Personalstand von mindestens 
16 Beamten ist, 
Sachbearbeiter, wenn er auch dritter Vertreter 
des Kommandanten eines Gendarmeriepo­
stens mit einem Personalstand von mindestens 
22 Beamten ist, 
Sachbearbeiter bei einer Kriminal- oder 
Verkehrsabteilung, 

2. im Sicherheitswachdienst 
Wachkommandant in einem durchlaufend 
besetzten Wachzimmer mit einem Personal­
stand von mindestens 18 Beamten, 
Kommandant einer Verkehrsabteilung, 
Fahrdienstleiter bei der Bundespolizeidirek­
tion Wien in der Marokkaner Kaserne, 
Stellvertreter des Dienstführenden der Polizei­
diensthundegruppe Linz, 
Vertreter des Leiters der Fernmeldewerkstätte 
bei der Bundespolizeidirektion Graz, 

3. im Kriminaldienst 
Leiter einer kriminalpolizeilichen Einheit, 
Sachbearbeiter im staatspolizeiIichen Büro 
oder in einem Bezirkspolizeikommissariat der 
Bundespolizeidirektion Wien, 
Gruppenführer-Stellvertreter im Büro für 
Erkennung, Kriminaltechnik, Fahndung, 

4. im Justizwachdienst 
Justizwachkommandant, 
Stellvertreter des Justizwachkommandanten 
bei der Außenstelle Asten oder Lankowitz, 
zweiter Stellvertreter des Justizwachkomman­
danten beim landesgerichtlichen Gefangenen­
haus Innsbruck, 
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zweiter Stellvertreter des Justizwachkomman­
danten und Lehrer an der Justizwachschule, 
Abteilungskommandant der Abteilung Straf­
vollzug im landesgerichtlichen Gefangenen­
haus Korneuburg oder Steyr, 
Sachbearbeiter im' Strafvollzug beim landesge­
richtlichen Gefangenenhaus Salzburg oder 
Klagenfurt, 
Sachbearbeiter für Bauaufsicht beim landesge­
richtlichen Gefangenenhaus Graz oder bei der 
Justizanstalt Sonnberg, 
Leiter des Bäckereibetriebes oder der Schuh­
macherwerkstätte bei der Strafvollzugsanstalt 
Stein, 
Leiter des Buchbindereibetriebes beim landes­
gerichtlichen Gefangenenhaus I Wien, 

5. im Zollwachdienst 
Leiter einer Zollwachabteilung, 
Stellvertreter des Leiters einer Zollwachabtei­
lung mit einem Personalstand von mindestens 
sieben Beamten, 
zweiter Stellvertreter des Leiters einer Zoll­
wachabteilung mit einem Personalstand von 
mindestens 16 Beamten, 
Führer einer Abfertigungsgruppe bei einem 
Zollamt, 
Ausbildner in der Diensthundeabteilung Graß­
nitzberg, 
Rechnungsleger in selbständigen Zoll kassen, 
Erhebungsbeamter im Zollfahndungsdienst 
bei einem Hauptzollamt. 

(3) Den im Abs. 2 angeführten Richtverwendun­
gen sind jene Verwendungen der Verwendungs­
gruppe W 2 gleichzuhalten, denen zumindest glei­
che dienstliche Bedeutung zukommt und bei denen 
die mit der Ausübung verbundene Verantwortung 
zumindest jenes Maß an Verantwortung erreicht, 
das für die Ausübung einer im Abs. 2 angeführten 
Richtverwendung erforderlich ist. 

(4) Die im Abs. 1 angeführte Dienstzulage ist 
auch dann der Bemessung des Ruhegenusses 
zugrunde zu legen, wenn sie der Beamte bis zum 
Beginn einer Dienstunfähigkeit bezogen hat, die für 
seine Versetzung in den Ruhestand maßgebend war. 

Wachdienstzulage 

§ 143. (1) Dem Wachebeamten gebührt, 
1. solange er im Wacheexekutivdienst verwendet 

wird, 
2. wenn er infolge eines im Wacheexekutivdienst 

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem 
Dienst verwendet werden kann, 

eine Wachdienstzulage. Sie beträgt 

in ~er Verwendungsgruppe 

W3 
W2 
Wl 

Schilling 

756 
885 

1014 

(2) Für den Wachebeamten, der auf Grund seiner 
Ausbildung zur Verwendung als Pilot befähigt ist 
und als solcher im Rahmen des Exekutivdienstes 
regelmäßig zu Einsatzflügen 'herangezogen wird, 
erhöht sich die Wachdienstzulage um das 6,3fache 
des im § 142 Abs. 1 genannten Betrages. 

(3) Von der Wachdienstzulage und dem der 
Wachdienstzulage entsprechenden Teil der Sonder­
zahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

Vergütung für besondere Gefährdung 

§ 144. § 82 ist auf Wachebeamte anzuwenden. 

Vergütung für Wachebeamte 

§ 145. § 83 ist auf die Vergütung für Wachebe­
amte anzuwenden. 

Überleitung in den Exekutivdienst 

§ 146. Wird ein Beamter gemäß § 261 BDG 1979 
in die Besoldungsgruppe Exekutivdienst übergelei-· 
tet, so gebührt ihm die besoldungsrechtliche 
Stellung, die sich aus den nachstehenden Z 1 bis 3 
ergibt: 

1. aus der Verwendungsgruppe W 1 : 

besoldungs rechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte. auf Grund der Überleitung gebührt 

Verwendungs-
gruppe 

Dienstklasse Gehaltsstufe 
in der Verwendungs-

gruppe 
die- Gehaltsstufe 

1 1 
2 2 
3 3 

III 4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

Wl EI 
4 8 
5 9 

6 (erstes Jahr) 10 (erstes Jahr) 
IV 6 (zweites Jahr) 10 (nächste Vorrückung 

und 7 und 8 in einem Jahr) 
9 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr) 

9 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr) 
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besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt 

Verwendungs- Dienstklasse Gehaltsstufe in der Verwendungs- die Gehaltsstufe gruppe gruppe 

2 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr) 
2 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr) 

3 (ersteS Jahr 11 (zweites Jahr) 
3 (zweites Jahr) 12 (erstes Jahr) 
4 (erstes Jahr) 12 (zweites Jahr) 

4 (zweites Jahr) 13 (nächste Vorruckung 
V und 5 und 6 in zwei Jahren) 

7 13 
8 14 

9 (erstes und zweites Jahr) 15 
9 (drittes und viertes Jahr) 16 

9 (mit DAZ) 17 (nächste Vorrückung 
in zwei Jahren) 

1 13 
2 14 
3 15 
4 16 

VI 5 17 
6 18 

Wl 7 EI 19 (erstes und zweites Jahr) 
8 19 (drittes und viertes Jahr) 
9 19 (mit DAZ) 

1 16 
2 17 

VII 3 18 
4 19 (erstes und zweites Jahr) 
5 19 (drittes und viertes Jahr) 

6 bis 9 19 (mit DAZ) 

1 (erstes Halbjahr) 18 (viertes Halbjahr) 
1 (zweites Halbjahr) 19 (erstes Halbjahr) 
1 (drittes Halbjahr) 19 (zweites Halbjahr) 
1 (viertes Halbjahr) 19 (drittes Halbjahr) 
2 (erstes Halbjahr) 19 (viertes Halbjahr) 

VIII 2 (zweites Halbjahr) 19 (fünftes Halbjahr) 
2 (drittes Halbjahr) 19 (sechstes Halbjahr) 
2 (viertes Halbjahr) 19 (siebentes Halbjahr) 
3 (erstes Halbjahr) 19 (achtes Halbjahr) 

3 (zweites bis viertes Halbjahr) 19 (mit DAZ) 
4 bis 8 19 (mit DAZ) 

2. aus denDienststufen 1,2 oder 3 der Verwendungsgruppe W 2: 

besoldungsrechdiche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte auf Grund der überleitung gebohrt 

Verwendungs- Dienstk1asse Gehaltsstufe - in der Verwendungs- die Gehaltsstufe gruppe gruppe 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

W2- 5 5 
Dienst-

III 6 
E2a 

6 
stufe 1, 2 7 7 

oder 3 8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)120 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 121 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebUhrt hätte auf Grund der Überleitung gebührt 

Verwendung,- I Dienstklasse I Gehaltsstufe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 

gruppe gruppe 

3 13 
4 14 
5 15 
6 16 

IV 7 17 
8 18 

9 (erstes und zweites Jahr) 19 (erstes und zweites Jahr) 
9 (drittes und viertes Jahr) 19 (mit kleiner DAZ) 

W2- 9 (mit DAZ) 19 (mit großer DAZ) 
Dienst-

2 (erstes Jahr) E2a 
stufe 1,2 16 (zweites Jahr) 

oder 3 2 (zweites Jahr) 17 (erstes Jahr) 
3 (erstes Jahr) 17 (zweites Jahr) 

3 (zweites Jahr) 18 (erstes Jahr) 

V 
4 (erstes Jahr) 18 (zweites Jahr) 

4 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr) 
5 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr) 

5 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr mit kleiner DAZ) 
6 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr mit kleiner DAZ) 

6 (zweites Jahr) 19 (mit großer DAZ) 
und 7 bis 9 

3_ aus der Grundstufe der Verwendungsgruppe W 2 und aus der Verwendungsgruppe W 3: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte 

Verwendungs-
gruppe Dienstklasse Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 

III 6 
7 
8 
9 

W2- 10 

Grund- 11 

stufe, W 3 12 

3 
4 
5 
6 

IV 7 
8 

9 (erstes und zweites Jahr) 
9 (drittes und viertes Jahr) 

9 (mit DAZ) 

(2) Die Einstufung in der neuen Besoldungs­
gruppe hängt von der besoldungsrechtlichen Stel­
lung ab, die der Wachebeamte am Tag der 
Wirksamkeit der Überleitung in der bisherigen 
Verwendungsgruppegehabthätte, wenn er in dieser 
Verwendungs gruppe verblieben wäre. 

(3) Stehen in den Tabellen des Abs. 1 zwei 
Gehaltsstufen einander gegenüber und ist bei keiner 
der beiden eine Anmerkung wie zB ,,(erstes Jahr)" 

auf Grund der Überleitung gebührt 

in der Verwendungs- dieGehaltsstufe 
gruppe 

1 
2 
3 

E 2 b, 4 
E2c 5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 

E2b 15 
16 
17 
18 

19 (erstes und zweites Jahr) 
19 (mit kleiner DAZ) 
19 (mit großer DAZ) 

enthalten, bedeutet dies, daß sich bei der Überlei­
tung in die neue besoldungsrechtliche Stellung der 
nächste V orrückungstermin nicht ändert. 

(4) In den Tabellen des Abs.l bewirken 
Anmerkungen bei den Gehaltsstufen eine Änderung 
des V orrückungstermins_ Steht zB bei der bisherigen 
Gehaltsstufe die Anmerkung ,,(erstes Jahr)" und bei 
der neuen Gehaltsstufe die Anmerkung ,,(zweites 
Jahr)", bedeutet dies, daß der nächste Vorrückungs-
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termin im neuen System ein Jahr vor dem nächsten 
V orrückungstermin im alten System liegt. Steht zB 
bei der bisherigen Gehaltsstufe die Anmerkung 
,,(zweites Jahr)" und bei der neuen Gehaltsstufe die 
Anmerkung ,,(erstes Jahr)", bedeutet dies, daß der 
nächste V orrückungstermin im neuen System' um 
ein Jahr nach dem nächsten Vorrückungstermin im 
alten System liegt. 

(5) Der Hinweis ,,(nächste Vorrückun-g in einem 
Jahr)" oder ,,(nächste Vorrückung in zwei Jahren)" 
bedeutet in den Tabellen des Abs. 1, daß der nächste 
V orrückungstermin unabhängig vom bisherigen 
Vorrückungstermin festgelegt wird .. Die Fristen 
beginnen mit dem Tag zu laufen, mit dem die 
Überleitung wirksam wird. 

(6) Im Falle einer Überleitung nach den Abs. 1 bis 
5 bleibt § 8 unberührt und ist § 12 b nicht 
anzuwenden. 

Sonderfälle der Überleitung 

§ 147. (1) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner 
Ernennung in die Dienstklasse VI der Verwen­
dungsgruppe W 1 einen Arbeitsplatz dieser Ver­
wendungsgruppe innegehabt, bei dem nach der am 
1. Jänner 1994 .geübten Beförderungspraxis die in 
der Dienstklasse V zurückzulegende Wartezeit fünf 
Jahre übersteigt, so ist die sich aus der Überleitungs­
tabelle ergebende Einstufung bei der Überleitung 
nach § 146 um das Ausmaß zu verbessern, um das 
die Wartezeit in die Dienstklasse VI der Verwen­
dungsgruppe W 1 länger war als bei den bestbewer­
teten Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe, 
höchstens jedoch um eineinhalb Jahre. 

(2) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner 
Überleitung nach § 146 in der Dienstklasse VII der 
Verwendungsgruppe W 1 einen Arbeitsplatz der 
betreffenden Verwendungsgruppe inne, bei dem 
nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungs­
praxis die in der Dienstklasse VI zurückzulegende 
Wartezeit für die Beförderung in die Dienst­
klasse VII der Verwendungsgruppe W 1 ausschließ­
lich auf Grund der Arbeitsplatzbewertung sechs 
Jahre übersteigt, so ist bei der Überleitung die sich 
aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung 
um dieses sechs Jahre übersteigende Ausmaß, 
höchstens jedoch um drei Jahre zu verbessern. 

(3) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner 
Überleitung nach § 146 in der Dienstklasse VIII der 
Verwendungsgruppe W 1 einen Arbeitsplatz der 
betreffenden Verwendungsgruppe inne, bei dem 
nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungs­
praxis die in der Dienstklasse VII zurückzulegende 
Wartezeit für die Beförderung in die Dienst­
klasse VIII der Verwendungsgruppe W 1 aus­
schließlich auf Grund der Arbeitsplatzbewertung 
fünfeinhalb Jahre übersteigt, so ist bei der 
Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle 

ergebende Einstufung um dieses fünfeinhalb Jahre 
übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um drei 
Jahre zu verbessern. 

(4) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner 
Überleitung nach § 146 in der Dienstklasse V der 
Verwendungsgruppe W 2 einen Arbeitsplatz der 
betreffenden Verwendungsgruppe inne, bei dem 
nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungs­
praxis die in der Dienstklasse IV zurückzulegende 
Wartezeit für die Beförderung in die Dienstklasse V 
der Verwendungsgruppe W 2 ausschließlich auf 
Grund der Arbeitsplatzbewertung sieben Jahre 
übersteigt, so ist bei der Überleitung die sich aus der 
Überleitungstabelle ergebende Einstufung um dieses 
sieben Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens 
jedoch um ein Jahr zu verbessern. 

(5) Hat der Wachebeamte vor seiner Überleitung 
nach § 146 nicht bloß vertretungsweise einen 
Arbeitsplatz innegehabt, der höher bewertet oder 

. höher zu bewerten war als der am Tag der 
Überleitung innegehabte Arbeitsplatz, ist bei der 
Anwendung der Abs. 2 bis 4 von diesem höher 
bewerteten (höher zu bewertenden) Arbeitsplatz 
auszugehen. Hat der Wachebeamte vor dieser 
Überleitung mehrere höher bewertete oder höher zu 
bewertende Arbeitsplätze innegehabt, ist dabei vom 
höchstbewerteten (am höchstens zu bewertenden) 
Arbeitsplatz auszugehen. 

(6) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 sind 
Verzögerungen nicht zu berücksichtigen, die sich 
auf Grund einer Leistungsfeststellung oder einer 
späten Übernahme einer höheren Funktion ergeben 
haben. 

(7) Maßnahmen nach Abs. 1 und nach den jeweils 
in Betracht kommenden Bestimmungen der Abs. 2 
bis 5 sind bei Zutreffen der entsprechenden 
Voraussetzungen auch nebeneinander möglich. 

Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf 
andere Ernennungsfälle 

§ 148. (1) Wird eine Person, die nicht der 
Besoldungsgruppe des Exekutivdienstes angehört, 
zum Beamten des Exekutivdienstes ernannt und hat 
sie vor weniger als drei Jahren als Bundesbeamter 

1. der Besoldungsgruppe der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und in handwerkli­
cher Verwendung oder 

2. der Besoldungsgruppe der Wachebeamten 
oder . 

3. einer Verwendungsgruppe der Berufsoffiziere 
angehört, so ist auf sie § 146 (allenfalls in 
Verbindung mit § 147) auch dann anzuwenden, 
wenn sie sich zum Zeitpunkt der Ernennung nicht 
mehr in einer dieser Einstufungen befindet. . . 

(2) § 137 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. 
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UNTERABSCHNITT F 

Berufsoffiziere 

Gehalt, Dienstalterszulage, Verwendungszulage und 
Verwendungsabgeltung 

§ 149. (1) Für das Gehalt der Berufsoffiziere gilt 
Unterabschnitt D mit der Maßgabe, daß die 
Verwendungsgruppe H 1 der Verwendungs­
gruppe A und die Verwendungs gruppe H 2 der 
Verwendungsgruppe B entspricht und daß für 
Berufsoffiziere der Verwendungs gruppe H 2 die 
Dienstklassen III bis VIII in Betracht kommen. 

(2) § 29 Abs. 1 und 3, § 121 und § 122 sind auf die 
Berufsoffiziere mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die Stelle der Verwendungs gruppen A 1 und A 2 
die Verwendungsgruppen H 1 und H 2 treten. 

(3) Bei der Anwendung der ÜbersteIlungsbestim­
mungen gilt die für Berufsoffiziere der Verwen­
dungsgruppe H 1 anstelle einer· Hochschulbildung 
vorgeschriebene besondere Ausbildung als abge­
schlossenes Hochschulstudium. 

(4) § 13 Abs. 1 ist auf Berufsoffiziere mit der 
Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungsbe­
reich der §§ 80 bis 83 des Heeresdisziplinargesetzes 
1994 an die Stelle der in der Z 2 genannten 
Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Diszi­
plinararrestes und der Degradierung treten. 

Dienstzulage 

§ 150. Den Berufsoffizieren gebührt eine ruhe­
genußfähige Dienstzulage. Die Dienstzulage be­
trägt 

in den Dienstzulage 
Dienst- bei Führung eines Amtstitels 
klassen Schilling 

Fähnrich 857 

III Leutnant 1071 
und. 
IV Oberleutnant 1285 

Hauptmann 1496 

ab der Dienstklasse V 1671 

Heeresdienstzulage 

§ 151. (1) Dem Berufsoffizier gebührt eine für die 
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Hee­
resdienstzulage. Die Heeresdienstzulage richtet sich 
nach der besoldungsrechtlichen Stellung und 
beträgt 

1. in den Gehaltsstufen 1 bis 4 der 
Dienstklasse III der Verwendungs-
gruppe H 2 ..................... 1 221 S, 

2. in den Gehaltsstufen 5 bis 7 der Dienst­
klasse III der Verwendungs gruppe H 2, 
in der Dienstklasse III der Verwendungs­
gruppe H 1 und in der 
Dienstklasse IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 S, 

3. in der Dienstklasse V ............... 611 S. 

(2) Für die Anwendung des § 127 Abs. 3 gilt die 
Heeresdienstzulage als Gehaltsbestandteil. 

Truppendienstzulage 

§ 152. (1) Dem Berufsoffizier gebührt, 
1. solange er im Truppendienst verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Truppendienst 

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem 
Dienst verwendet werden kann, 

eine Truppendienstzulage von 1 014 S. 

(2) Für den Berufsoffizier, der auf Grund se'iner 
Ausbildung zur Verwendung als Militärpilot für 
einen Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 
lit. a des Wehrgesetzes 1990 befähigt ist und als 
Militärpilot verwendet wird, erhöht sich die 
Truppendienstzulage um das Fünffache des im 
Abs. 1 genannten Betrages. 

(3) Von der Truppendienstzulage und dem der 
Truppendienstzulage entsprechenden Teil der Son­
derzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 

§ 153. (1) Berufsoffizieren gebührt eine monatli­
che Vergütung, wenn sie 

1. zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluft­
fahrttechnischen Dienst gemäß der Militär­
luftfahrt-Personalverordnung 1968 bere~htigt 
sind und 

2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des 
militärluftfahrttechnischen Dienstes auch tat­

. sächlich ausüben. 

(2) Diese Vergütung beträgt für Berufsoffiziere 
1. der Verwendungsgruppe H 2 ....... 2359 S, 
2. derVerwendungsgruppe H 1 ....... 1743 S. 

(3) § 101 Abs. 3 bis 5 ist auf die im Abs. 1 
angeführten Berufsoffiziere anzuwenden. 

Überleitung in den Militärischen Dienst 

§ 154. Wird ein Beamter gemäß § 269 BDG 1979 
in die Besoldungsgruppe Militärischer Dienst 
übergeleitet, so gebührt ihm die besoldungsrechtli­
che Stellung, die sich aus den nachstehenden Z 1 
und 2 ergibt: 
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1. aus der Verwendungsgruppe H 1: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt 

Verwendungs- Dienstklasse Gehaltsstufe 
in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 

gruppe gruppe 

III 1 3 

5 4 
6 5 

IV 7 6 
8 (erstes Jahr) 7 (erstes Jahr) 

8 (zweites Jahr) 
und 9 

7 (nächste Vorrückung in 
einem Jahr) 

3 (erstes Jahr) 7 (zweites Jahr) 
3 (zweites Jahr) 8 (erstes Jahr) 
4 (erstes Jahr) 8 (zweites Jahr) 

V 4 (zweites Jahr) 9 (nächste Vorrückung in 
und 5 bis 7 zwei Jahren) 

8 9 
9 10 

2 - 9 
3 10 

4 bis 6 11 (nächste Vorrückung in 
VI zwei Jahren) 

7 11 
8 12 
9 

M BO 1 
13 

1 (mit Ausnahme 11 
2 der 12 
3 Funktionsgrup- 13 

H1 4 pen 7 bis 9) 14 

VII 5 15 
6 16 
7 17 
8 18 

9 (erstes bis viertes Jahr) 19 (erstes bis viertes Jahr) 
9 (mit DAZ) 19 (mit DAZ) 

1 (erstes Jahr) 13 (zweites Jahr) 
1 (zweites Jahr) 14 (erstes Jahr) 
2 (erstes Jahr) 14 (zweites Jahr) 

2 (zweites Jahr) 15 (erstes Jahr) 
3 (erstes Jahr) 15 (zweites Jahr) 

3 (zweites Jahr) 16 (erstes Jahr) 
4 (erstes Jahr) 16 (zweites Jahr) 

VIII 4 (zweites Jahr) 
5 (erstes Jahr) 

17 (erstes Jahr) 
17 (zweites Jahr) 

5 (zweites Jahr) 18 (erstes Jahr) 
6 (erstes Jahr) 18 (zweites Jahr) 

6 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr) 
7 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr) 

7 (zweites Jahr) 19 (drittes Jahr 
8 (erstes Jahr) 19 (viertes Jahr) 

8 (ab zweitem Jahr) 19 (mit DAZ) 

MBO 1 
(in den Fixgehalt Funktionsgrup-

pen 7 bis 9) 
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2. aus der Verwendungsgruppe H 2: 

besoldungsrechtliche Stellung, die 

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe gebührt hätte 

Verwendungs-
gruppe Dienslklasse Gehaltsstufe 

1 
2 
3 

III 4 
5 
6 
7 

4 
5 

IV 
6 (erstes Jahr) 

6 (zweites Jahr) 
und 7 und 8 

9 (erstes Jahr) 
9 (zweites Jahr) 

2 (erstes Jahr) 
2 (zweites Jahr) 
3 (erstes Jahr) 

3 (zweites.J ahr) 
4 .. (erstes Jahr) 

4 (zweites Jahr) 
V und 5 und 6 

7 
8 

9 (erstes und zweites Jahr) 

H2 9 (drittes und viertes Jahr) 
9 (mit DAZ) 

1 
2 
3 
4 

VI 5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 

VII 3 
4 
5 

6 bis 9 

1 (erstes Halbjahr) 
1 (zweites Halbjahr) 
1 (drittes Halbjahr) 
1 (viertes Halbjahr) 

VIII 2 (erstes Halbjahr) 
2 (zweites Halbjahr) 
2 (drittes Halbjahr) 
2 (viertes Halbjahr) 

3 bis 8 

(2) Die Einstufung in· der neuen Besoldungs­
gruppe hängt von der besoldungsrechtlichen Stel­
lung ab, die der Beamte am Tag der Wirksamkeit 
der Überleitung in der bisherigen Verwendungs­
gruppe gehabt hätte, wenn er in dieser Verwen­
dungsgruppe verblieben wäre. 

auf Grund der Oberleitung gebührt 

in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 
gruppe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 (erstes Jahr) 
10 (nächste Vorrückung 

in einem Jahr) 
10 (zweites Jahr) 
11 (erstes Jahr) 

10 (zweites Jahr) 
11 (erstes Jahr) 

11 (zweites Jahr) 
12 (erstes Jahr) 

12 (zweites Jahr) 
13 (nächste Vorrückung 

in zwei Jahren) 
13 
14 
15 

M B02 16 
17 (nächste Vorrückung 

in zwei Jahren) 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 (erstes und zweites Jahr) 
19 (drittes und viertes Jahr) 

19 (mit DAZ) 

16 
17 
18 

19 (erstes und zweites Jahr) 
19 (drittes und viertes Jahr) 

19 (mit DAZ) 

19 (zweites Halbjahr) 
19 (drittes Halbjahr) 
19 (viertes Halbjahr) 
19 (fünftes Halbjahr) 
19 (sechstes Halbjahr) 
19 (siebentes Halbjahr) 

19 (achtes Halbjahr) 
19 (mit DAZ) 
19 (mit DAZ) 

(3) Stehen in den Tabellen des Abs. 1 zwei 
Gehaltsstufen einander gegenüber und ist bei keiner 
der beiden eine Anmerkung wie zB ,,(erstes Jahr)" 
enthalten, bedeutet dies, daß sich bei der Überlei­
tung in die neue besoldungsrechtliche Stellung der 
nächste V orrückungstermin nicht ändert. 
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(4) In den Tabellen des Abs. 1 bewirken 
Anmerkungen bei den Gehaltsstufen eine Änderung 
des Vorrückungstermins. Steht zB bei der bisherigen 
Gehaltsstufe die Anmerkung ,,(erstes Jahr)" und bei 
der neuen Gehaltsstufe die Anmerkung ,,(zweites 
Jahr)", bedeutet dies, daß der nächste Vorrückungs­
termin im neuen System ein Jahr vor dem nächsten 
V orrückungstermin im alten System liegt. Steht zB 
bei der bisherigen Gehaltsstufe die Anmerkung 
,,(zweites Jahr)" und bei der neuen Gehaltsstufe die 
Anmerkung ,,(erstes Jahr)", bedeutet dies, daß der 
nächste Vorrückungstermin im ne~en System um 
ein Jahr nach dem nächsten Vorrückungstermin im 
alten System liegt. 

(5) Der Hinweis ,,(nächste Vorrückung in einem 
Jahr)" oder ,,(nächste Vorrückung in zwei Jahren)" 
bedeutet in den Tabellen des Abs. 1, daß der nächste 
Vorrückungstermin unabhängig vom bisherigen 
Vorrückungstermin festgelegt wird. Die Fristen 
beginnen mit dem Tag zu laufen, mit dem die 
Überleitung wirksam wird. 

(6) Im Falle einer ÜbersteIlung aus der 
Dienstklasse IX in die Verwendungs­
gruppe M BO 1 (außerhalb der Funktionsgruppen 7 
bis 9) ist die Tapelle des Abs. 1 Z 1 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß von der besoldungsrechtlichen 
Stellung auszugehen ist, die dem Beamten zukäme, 
wenn er in der Dienstklasse VIII geblieben wäre. 

, 
(7) Im Falle einer Überleitung nach den Abs. 1 bis 

6 bleibt § 8 unberührt und ist § 12 b nicht 
anzuwenden. 

Sonderfälle der Überleitung 

§ 155. (1) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner 
Ernennung in die Dienstklasse VII der Verwen­
dungsgruppe H 1 einen Arbeitsplatz dieser Verwen­
dungsgruppe innegehabt, bei dem nach der am 
1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis die in 
der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit 
vier Jahre übersteigt, so ist die sich aus der 
Überleitungstabelle ergebende Einstufung bei der 
Überleitung nach § 154 um das Ausmaß zu 
verbessern, um das die Wartezeit in die Dienst­
klasse VII der Verwendungsgruppe H 1 länger war 
als bei den bestbewerteteten Arbeitsplätzen dieser 
Verwendungsgruppe, höchstens jedoch um ein 
halbes Jahr. 

(2) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner 
Ernennung in die Dienstklasse VI der Verwen­
dungsgruppe H 2 einen Arbeitsplatz dieser Verwen­
dungsgruppe innegehabt, bei dem nach der am 
1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis die in 
der Dienstklasse V zurückzulegende Wartezeit fünf 
Jahre übersteigt, so ist die sich aus der Überleitungs­
tabelle ergebende Einstufung bei der Überleitung 
nach § 154 um das Ausmaß zu verbessern, um das 
die Wartezeit in die Dienstklasse VI der Verwen­
dungsgruppe H 2 länger war als bei den bestbewer-

teten Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe, 
höchstens jedoch um zwei Jahre. 

(3) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner 
Überleitung nach § 154 in der Dienstklasse VIII der 
Verwendungsgruppe H 1 einen Arbeitsplatz der 
betreffenden Verwendungsgruppe inne, bei dem 
nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungs­
praxis die in der Dienstklasse VII zurückzulegende 
Wartezeit für die Beförderung in die Dienst­
klasse VIII der Verwendungsgruppe H 1 aus­
schließlich auf Grund der ArbeitsJ?latzbewertung 
fünf Jahre übersteigt, so ist bei der Uberleitung die 
sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstu­
fung um dieses fünf Jahre übersteigende Ausmaß, 
höchstens jedoch um vier Jahre Zu verbessern. 

(4) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner 
Überleitung nach § 154 in der Dienstklasse VII der 
Verwendungsgruppe H 2 einen Arbeitsplatz der 
betreffenden Verwendungsgruppe inne, bei dem 
nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungs­
praxis die in der Dienstklasse VI zurückzulegende 
Wartezeit für die Beförderung in die Dienst­
klasse VII der Verwendungsgruppe H 2 ausschließ­
lich auf Grund der Arbeitsplatzbewertung sechs 
Jahre übersteigt, so ist bei der Überleitung die sich 
aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung 
um dieses sechs Jahre übersteigende Ausmaß, 
höchstens jedoch um drei Jahre zu verbessern. 

(5) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner 
Überleitung nach § 154 in der Dienstklasse VIII der 
Verwendungsgruppe H 2 einen Arbeitsplatz der 
betreffenden Verwendungsgruppe inne, bei dem 
nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungs­
praxis die in der Dienstklasse VII zurückzulegende 
Wartezeit für die Beförderung in die Dienst-· 
klasse VIII der Verwendungsgruppe H 2 aus­
schließlich auf Grund der Arbeitsplatzbewertung 
sechseinhalb Jahre übersteigt, so ist bei der 
Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle 
ergebende Einstufung um dieses sechs einhalb Jahre 
übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um 
zweieinhalb Jahre zu verbessern. 

(6) Hat der Berufsoffizier vor seiner Überleitung 
nach § 154 nicht bloß vertretungsweise einen 
Arbeitsplatz innegehabt, der höher bewertet oder 
höher zu bewerten war als der am Tag der 
Überleitung innegehabte Arbeitsplatz, ist bei der 
Anwendung der Abs. 3 bis 5 von diesem höher 
bewerteten (höher zu bewertenden) Arbeitsplatz 
auszugehen. Hat der Berufsoffizier vor dieser 
Überleitung mehrere höher bewertete oder höher zu 
bewertende Arbeitsplätze innegehabt, ist dabei vom 
höchstbewerteten (am höchstens zu bewertenden) 
Arbeitsplatz auszugehen .. 

(7) Ist eine als Facharzt verwendete Militärperson 
der Verwendungs gruppe M BO 1 oder M ZO 1 vor 
ihrer Überleitung im Vergleich zu anderen Beamten 
der Verwendungsgruppe H 1 verspätet in die 
Dienstklasse V befördert worden, so ist bei der 
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Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle 
ergebende Einstufung insoweit zu verbessern, als 
sich die Beförderung in die Dienstklasse V aus­
schließlich wegen der vorgeschriebenen Dauer der 
medizinischen Ausbildung (einschließlich der Fach­
arztausbildung und der hiefür nötigen Wartezeit) 
verzögert hat. Dieser Zeitraum verringert sich um 
allfällige Zeiträume, um die die Militärperson in der 
Folge rascher befördert worden ist als Militärperso­
nen auf einem gleichwertigen Arbeitsplatz, bei 
denen eine solche Verzögerung nicht gegeben war. 

(8) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 7 sind 
Verzögerungen nicht zu berücksichtigen, die sich 
auf Grund einer Leistungsfeststellung oder einer 
späten Übernahme einer höheren Funktion ergeben 
haben. 

(9) Maßnahmen nach Abs. 1, nach Abs. 2, nach 
den jeweil~ in Betracht kommenden Bestimmungen 
der Abs. 3 bis 6 und nach Abs. 7 sind bei Zutreffen 
der entsprechenden Voraussetzungen auch neben­
einander möglich. 

Anwendung der Überleiturigsbestimmungen 
auf andere Ernennungsfälle 

§ 156. (1) Wird eine Person, die nicht der 
Besoldungsgr.uppe des Militärischen Dienstes ange­
hört, zum Beamten des Militärischen Dienstes 
ernannt und hat sie vor weniger als drei Jahren als 
Bundesbeamter 

1. der Besoldungsgruppe der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und in handwerkli­
eher Verwendung oder 

2. der Besoldungsgruppe der Wachebeamten 
oder 

3. einer Verwendungsgruppe der Berufsoffiziere 
angehört, so ist auf sie § 154 (allenfalls in 
Verbindung mit § 155) auch dann anzuwen­
den, wenn sie sich zum Zeitpunkt der 
Ernennung nicht mehr m emer dieser 
Einstufungen befindet. 

(2) § 137 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden." 

29. Vor § 157 werden folgende Überschriften 
eingefügt: 

"ABSCHNITT XII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Teuerungszulagen" 

30. Vor § 158 wird folgende Überschrift einge­
fügt: 

"Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu Fonds, 
Stiftungen oder Anstalten" 

31. Nach § 158 werden folgende §§ 159 und 160 
eingefügt: . 

"Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 159. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese - s<?fern 
nicht ausdrücklich anderes angeordnet wird - in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Verordnungen 

§ 160. Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes und seiner Novellen können ab dem Tage 
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 
betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verord­
nungen treten frühestens mit dem Tag in Kraft, mit' 
dem die betreffende Verordnungs ermächtigung in 
Kraft tritt." 

32. Vor § 161 wird folgende Überschrift einge­
fügt: 

"Inkrafttreten" 

33. Dem § 161 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) § 2 Z 1,6 und 7, § 3 Abs. 2, § 10 Abs. 1 Z 1, 
§ 12 Abs. 2 Z 5, 6 und 8 und Abs. 8 und 10, § 12 a 
Abs.2 Z 1, § 12 b Abs. 3 und 4, § 15 Abs. 3 Z 1, die 
§§ 28 bis 40 b samt Überschriften, § 61 Abs. 4, die 
§§ 72 bis 160 samt Überschriften und § 162 samt 
Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in. 
Kraft." 

34. Vor § 162 wird folgende Überschrift einge­
fügt: 

"Vollziehung" 

Artikel III 

Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955 

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. 
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 518/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 Z 1 fit. a und blautet: 
"a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 

der Verwendungs gruppen A 7 und A 6 für alle 
Gehaltsstufen, der Verwendungsgruppen A 5 
und A 4 bis Gehaltsstufe 14 einschließlich und 
der Verwendungsgruppe A 3 bis Gehalts­
stufe 9 einschließlich, 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und 
Beamte in handwerklicher Verwendung der 
Verwendungsgruppen E, P 5 und P 4 der 
Dienstklasse In, der Verwendungsgruppen 
D, P 3 und P 2 der Dienstklasse III bis 
Gehaltsstufe 14 einschließlich, der Verwen­
dungsgruppe P 1 der Dienstklasse III bis 
Gehaltsstufe 11 einschließlich und der Ver­
wendungsgruppe C der Dienstklasse III bis 
Gehaltsstufe 9 einschließlich," 
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2. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. d und e lautet: 
"d) Beamte des Exekutivdienstes der Verwen­

dungsgruppen E 2 a und E 2 b bis Gehalts­
stufe 9 einschließlich, Wachebeamte der Ver­
wendungsgruppe W 3 und Wachebeamte der 
Verwendungs gruppe W 2 der Dienstklasse In 
bis Gehaltsstufe 9 einschließlich, 

e) Militärpersonen der Verwendungsgruppe 
M ZCh für alle Gehaltsstufen, der Verwen­
dungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 bis 
Gehaltsstufe 14 einschließlich und der Ver­
wendungsgruppen M BUO 1 und M ZUO 1 
bis Gehaltsstufe 9 einschließlich," 

3. § 3 Abs. 1 Z 2 lit. a und blautet: 
"a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 

der Verwendungsgruppe A 5 der Grundlauf­
bahn und der Funktionsgruppe 1 ab Gehalts­
stufe 15, der VerwendungsghIppe A 5 der 
Funktionsgruppe 2 in den Gehaltsstufen 15 
bis 17 einschließlich, der Verwendungs­
gruppe A 4 in den Gehaltsstufen 15 bis 17 

. einschließlich, der Verwendungs gruppe A 3 
in den Gehaltsstufen 10 bis 12 einschließlich 
und der Verwendungsgruppe A 2 bis Gehalts­
stufe 7 einschließlich, 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und 
Beamte in handwerklicher Verwendung der 
Verwendungsgruppen D, P 2 und P 3 der 
Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 15, der Ver­
wendungsgruppe P 1 der Dienstklasse III ab 
Gehaltsstufe 12, der Verwendungsgruppe C 
der Dienstklasse In ab Gehaltsstufe 10 und 
der Verwendungsgruppe B der Dienst­
klasse In," 

4~ § 3 Abs. 1 Z 2 lit. d und e lautet: 
"d) Beamte des Exekutivdienstes der Verwen­

dungsgruppen E 2 a und E 2 b in den 
Gehaltsstufen 10 bis 12 einschließlich, Beamte 
des Exekutivdienstes der Verwendungs­
gruppe E 1 bis Gehaltsstufe 7 einschließlich, 
Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 
der Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 10 sowie 
Wachebeamte der VerwendungsgruppeW 1 
der Dienstklasse III, 

e) Militärpersonen der Verwendungsgruppen 
M BUO 2 und M ZUO 2 der Grundlaufbahn 
und der Funktionsgruppe 1 ab Gehalts­
stufe 15, der Verwendungsgruppen M BUO 2 
und M ZUO 2 der Funktionsgruppe 2 in den 
Gehaltsstufen 15 bis 17 einschließlich, der 
Verwendungsgruppen M BUO l' und 
M ZUO 1 in den Gehaltsstufen 10 bis 12 
einschließlich und der Verwendungsgruppen 
M BO 2 und M ZO 2 bis Gehaltsstufe 7 
einschließlich, Berufsoffiziere der Verwen­
dungsgruppe H 2 der Dienstklasse In," 

5. § 3 Abs. 1 Z 3 lit. a und blautet: 
"a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 

der Verwendungsgruppe A 5 der Funktions­
gruppe 2 ab Gehaltsstufe 18, der Verwen-

dungsgruppe A 4 ab Gehaltsstufe 18, der 
Verwendungsgruppe A 3 ab Gehaltsstufe 13, 
der Verwendungsgruppe A 2 der Grundlauf­
bahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 in 
den Gehaltsstufen 8 bis 17 einschließlich, der 
Verwendungs gruppe A 2 der Funktionsgrup­
pen 3 bis 8 in den Gehaltsstufen 8 bis 15 
einschließlich und der Verwendungs­
gruppe A 1 bis Gehaltsstufe 10 einschließlich, 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und 
Beamte in handwerklicher Verwendung der 
Verwendungsgruppen D, P 2, PI, C und B 
der Dienstklassen IV und V, der Verwen­
dungsgruppe Ader Dienstklassen In bis V 
sowie Beamte aller Verwendungsgruppen der 
Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließ­
lich," 

6. § 3 Abs. 1 Z 3 Jit. g und h lautet: 
"g) Beamte des Exekutivdienstes der Verwen­

dungsgruppen E 2 a und E 2 b ab der 
Gehaltsstufe 13, Beamte des Exekutivdienstes 
der Verwendungsgruppe Eider Grundlauf­
bahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 in 
den Gehaltsstufen 8 bis 17 einschließlich, 
Beamte des Exekutivdienstes der Verwen­
dungsgruppe Eider Funktionsgruppen 3 bis 
11 in den Gehaltsstufen 8 bis 15 einschließ­
lich, Wachebeamte der Verwendungs gruppen 
W 2 und W 3 ab der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse IV sowie Wachebeamte der 
Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklas­
sen IV und V und der Dienstklasse VI bis 
Gehaltsstufe 5 einschließlich, 

h) Militärpersonen der Verwendungsgruppen 
M BUO 2 und M ZUO 2 der Funktions­
gruppe 2 ab· Gehaltsstufe 18, der Verwen­
dungsgruppen M BUO 1 und M ZUO 1 ab 
Gehaltsstufe 13, der Verwendungsgruppen 
M BO 2 und M ZO 2 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppen 1 und 2 in den 
Gehaltsstufen 8 bis 17 einschließlich, der 
VerwendungsgruppenM BO 2 und M ZO 2 
der Funktionsgruppen 3 bis 9 in den Gehalts­
stufen 8 bis 15 einschließlich und der 
Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 
bis Gehaltsstufe 10 einschließlich, Berufsoffi­
ziere der Verwendungs gruppe H 2 der 
Dienstklassen IV und V, der Verwendungs­
gruppe H·l der Dienstklassen III bis V sowie 
der Verwendungsgruppen H 1 und H 2 der 
Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließ­
lich," 

7. Im § 3 Abs. 1 Z 4 wird folgende lit. a eingefügt: 
"a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 

der Verwendungsgruppe A 2 der Grundlauf­
bahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 ab 
Gehaltsstufe 18, der Verwendungsgruppe A 2 
der Funktionsgruppen 3 bis 8 in den Gehalts­
stufen 16 bis 19 (erstes bis viertes Jahr) 
einschließlich, der Verwendungs gruppe A 1 
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der Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppe 1 in den Gehaltsstufen 11 bis 16 und 
der Verwendungsgruppe A 1 der Funktions­
gruppen 2 bis 7 in den Gehaltsstufen 11 und 
12," 

8. Im § 3 Abs. 1 Z 4 erhalten die bisherigen fit. a 
bis i die Bezeichnung "b)" bis "j)"". 

9. § 3 Abs. 1 Z 4 fit. g und h lautet: 
"g) Beamte des Exekutivdienstes der V erwen­

dungsgruppe E 1 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppen 1 und 2 ab Gehaltsstufe 18, 
Beamte des Exekutivdienstes der Verwen­
dungsgruppe E 1 der Funktionsgruppen 3 bis 
8 in den Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis 
viertes Jahr), Beamte des Exekutivdienstes der 
Verwendungsgruppe E 1 der Funktionsgrup­
pen 9 bis 11 der Gehaltsstufen 16 bis 18 
einschließlich sowie Wachebeamte der Ver­
wendungsgruppe W 1 der Dienstklasse VI ab 
der Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII 
bis Gehaltsstufe 6 einschließlich, 

h) Militärpersonen der Verwendungsgruppen 
M BO 2 und M 202 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppen 1 und 2 ab Gehalts­
stufe 18, der Verwendungsgruppen M BO 2 
und M 20 2 der Funktionsgruppen 3 bis 8 in 
den Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis viertes 
Jahr) .einschließlich, der Verwendungsgrup­
pen M BO 2 und M 20 2 der Funktions­
gruppe 9 in den Gehaltsstufen 16 bis 18 
einschließlich, der Verwendungsgruppen 
M BO 1 und M 20 1 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppe 1 in den Gehaltsstu­
fen 11 bis 16 und der Verwendungsgruppen 
M BO 1 und M 20 1 der Funktionsgrup­
pen 2 bis 7 in den Gehaltsstufen 11- und 12, 
Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab der 
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII bis 
Gehaltsstufe 6 einschließlich," 

10. Im § 3 Abs. 1 Z 5 wird folgende fit. a 
eingefügt: 

"a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 
der Verwendungsgruppe A 2 der Funktions­
gruppen 3 bis 8 ab Gehaltsstufe 19 (fünftes 
Jahr), der Verwendungsgruppe A 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktionsgruppe 1 
ab Gehaltsstufe 17, der Verwendungs­
gruppe A 1 der Funktionsgruppen 2 bis 7 ab 
Gehaltsstufe 13 und der Verwendungs­
gruppe A 1 der Funktionsgruppen 8 und 9," 

11. Im § 3 Abs. 1 Z 5 erhalten die bisherigen fit. a 
bis h die Bezeichnung "b)" bis "i)". 

12. § 3 Abs. 1 Z 5 fit. g und h lautet: 
"g) Beamte des Exekutivdienstes der Verwen­

dungsgruppe E 1 der Funktionsgruppen 3 bis 
8 ab Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr), Beamte 
des Exekutivdienstes der Verwendungs­
gruppe E 1 der Funktionsgruppen9 bis' 11 in 
der Gehaltsstufe 19 sowie Wache beamte der 

Verwendungs gruppe WIder Dienst­
klasse VII ab der Gehaltsstufe 7 und der 
Dienstklasse VIII, 

h) Militärpersonen der Verwendungsgruppen 
M BO 2 und M 20 2 der Funktionsgrup­
pen 3 bis 8 ab Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr), 
der Verwendungsgruppen M BO 2 und 
M 20 2 der Funktionsgruppe 9 in der Ge­
haltsstufe 19, der Verwendungsgruppen 
M BO 1 und M 20 1 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppe 1 ab Gehaltsstufe 17, 
der Verwendungsgruppen M BO 1 und 
M 20 1 der Funktionsgruppen 2 bis 7 ab 
Gehaltsstufe 13 und der Verwendung§grup­
pen M BO 1 und M ZO 1 der Funktionsgrup­
pen 8 und 9, Berufsoffiziere der Dienst­
klasse VII ab der Gehaltsstufe 7 und der 
Dienstklassen VIII und IX," 

13. § 3 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die Einreihung in die Gebührenstufen 
sind die Besoldungsgruppe, Verwendungsgruppe, 
Funktionsgruppe, Gehaltsgruppe, Dienstklasse und 
Gehaltsstufe maßgebend, denen der Beamte zur 
Zeit der Dienstreise, Dienstzuteilung, Dienstver­
richtung im Dienstort oder Übersiedlung ange­
hört." 

14. § 7 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Reisekostenvergütung für Beamte des 
Exekutivdienstes der Verwendungsgruppe E 1, für 
Wache beamte der Verwendungsgruppe W 1, für 
Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BO 2 
und M 20 2 und für Berufsoffiziere der Verwen­
dungsgruppe H 2 hat nach der ersten Klasse zu 
erfolgen, wenn sie aus dienstlichen Gründen in 
Uniform reisen." 

15. § 10 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Patrouillengänge und Dienstgänge der 
Beamten des Exekutivdienstes und der Wache-und 
sonstigen Aufsichts- und Schutz organe sowie 
2ustellgänge aller Art begründen keinen Anspruch 
auf eine Entschädigung nach Abs. 2 bis 7." 

16. Dem § 22 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Im Falle einer Dienstzuteilung gemäß § 38 a 
Abs. 1 des Beamten- Dienstrechtsgesetzes 1979 
(BDG 1979), BGBI. N r. 333, sind die aus diesem 
Grund anfallenden Reisegebühren vom anfordern­
den Ressort zu tragen." 

17. § 27 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Erfolgt die Versetzung von Amts wegen, ist 
sie während der ersten drei Monate reisegebühren­
rechtlich wie eine Dienstzuteilung zu behandeln." 

18. Dem § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Im Falle einer Versetzung gemäß § 38 a 
Abs. 2 oder 3 BDG 1979 sind die aus diesem Grund 

9 
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anfallenden Reisegebühren vum anfordernden 
Ressort zu tragen." 

19. Die §§ 43 und 44 lauten: 

"Organe der Bundespolizeibehörden 

§ 43. Dienstverrichtungen im Dienstort begrün-
den 

1. bei Beamten des Exekutivdienstes, 
2. bei Wachebeamten und 
3. bei den rechts kundigen Beamten der Bundes­

polizeibehörden, die gemeinsam mit Beamten 
des Exekutivdienstes oder Wachebeamten 
eingesetzt werden, 

keinen Anspruch. auf Reisezulage . 

§ 44. Die §§ 41 und 42 sind 
1. auf die Beamten des Exekutivdienstes und 
2. auf die Wachebeamteri 

der Bundespolizeibehörden anzuwenden." 

20. Die Überschrift vor § 69 lautet: 

"Militärpersonen, Berufsoffiziere . und Beamte der 
Heeresverwaltung" 

21. Im § 69 werden ersetzt: 
a) im ersten Satz der Ausdruck "Für die 

Berufsoffiziere" durch den Ausdruck "Für 
Militärpersonen, Berufsoffiziere" und 

b) im letzten Satz der Ausdruck "Amt für 
Landesverteidigung" durch den Ausdruck 
"Bundesministerium für Landesverteidi­
gung". 

22. Im § 72 Abs. 1 werden ersetzt: 
a) in der Einleitung der Ausdruck "ein Berufsoffi­
zier" durch den Ausdruck"eine Militärperson oder 

- ein Berufsoffizier" , 
b) in lit. a der Ausdruck "der ledige Offizier 
(Beamte)" durch den Ausdruck "die ledige 
Militärperson oder der ledige Offizier oder 
Beamte" und 
c) in lit. b der Ausdruck "der verheiratete Offizier 
(Beamte)" durch den Ausdruck "die verheiratete 
Militärperson oder der verheiratete Offizier oder 
Beamte". 

23. § 74 Satz 1 lautet: 

"Dieses Bundesgesetz ist - mit Ausnahme des § 27 
Abs.2 - auch auf die Vertragsbediensteten nach 
§ 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzu­
wenden." 

24. Dem § 77 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) § 3 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 2, §10 Abs. 8, § 22 
Abs. 6, § 27 Abs. 2 und 4, die §§ 43 und 44 samt 
Überschrift, § 69 samt Überschrift, § 72 Abs. 1 und 
§ 74 Satz 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in 
Kraft." 

Artikel IV 

Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBI. 
Nr. 13311967, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. .. ./1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 11 Abs. 1 Z 4 lit. a lautet: 
"a) bei den Oberlan'desgerichten für die Beamten 

des Allgemeinen Verwaltungs dienstes und für 
die Vertragsbediensteten der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften," 

2. § 13 Abs. 1 Z 2 lit. blautet: 
"b) die Beamten des Allgemeinen V erwaltungs­

dienstes und die Vertrags bediensteten der 
Planstellenbereiche Justizbehörden in den 
Ländern und Zentralleitung," 

3. Im § 14 Abs. 1 wird am Ende der lit. f der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. g 
angefügt: 

"g) bei der Erstellung von Vorschlägen für die 
Zuordnung von Arbeitsplätzen zu den 
Grundlaufbahnen und Funktionsgruppen der 
einzelnen Verwendungsgruppen jener Be­
diensteten des Ressorts, für die der Zentral­
ausschuß errichtet ist, im Sinne des § 9 Abs. 1 
mitzuwirken." 

4. § 14 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Im Falle des Abs. 1 lit. a und g ist § 10 
anzuwenden." 

5. Im § 27 Abs. 2 wird der Ausdruck "zeitver­
pflichteter Soldat" durch den Ausdruck "Militär­
person auf Zeit" ersetzt. 

6. § 29 Abs. 1 letzter Satz lautet: 
"Den Zentralausschüssen, zu denen mehr als 1 000 
Bedienstete wahlberechtigt sind, sind außerdem zur 
Bewältigung der anfallenden Kanzleiarbeiten ein 
Bediensteter und Zentralausschüssen, zu denen 
mehr als 20 900 Bedienstete wahlberechtigt sind, 
zwei Bedienstete der Verwendungsgruppen A 5, A 4 
oder D (oder der Entlohnungsgruppe d) oder 
erforderlichenfalls der Verwendungsgruppen A 3 
oder C (oder der Entlohnungsgruppe c) zur 
Verfügung zu stellen." 

7. Dem § 45 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) § 11 Abs. 1 Z 4 lit. a, § 13 Abs. 1 Z 2 lit. b, 
§ 14 Abs. 1 lit. g und Abs. 2, § 27 Abs. 2 und § 29 

. Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 

Artikel V 

Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989 

Das Ausschreibungsgesetz 1989, BGBI. Nr. 85, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
N r. .. ./ 1994, wird wie folgt geändert: 
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1. § 2 lautet: 

,,§ 2. (1) Vor der Betrauung einer Person mit der 
Leitung einer der folgenden Organisationseinheiten 
in einer Zentralstelle ist die betreffende Funktion, 
soweit sie nicht einer niedrigeren Funktions­
gruppe als der Funktionsgruppe 5 der Verwen­
dungsgruppe A 1 zugeordnet ist, auszuschreiben: 

1. Sektionen, 
2. Gruppen, 
3. Abteilungen, 
4. sonstige organisatorische Einheiten, die den in 

Z 1 bis 3 angeführten gleichzuhalten sind. 

(2) Abw,eichend von Abs. 1 sind im Bereich der 
Parlaments direktion nur folgende Funktionen aus­
zuschreiben: 

1. Leiter der Parlamentsdirektion und dessen 
Stellvertreter, 

2. Leiter der Parlamentsdienste. 

(3) Abweichend von Abs. 1 sind in der Präsident­
schaftskanzlei nur die Funktionen des Leiters der 
Präsidentschaftskanzlei und dessen Stellvertreters 
auszuschreiben. " 

2. § 4 lautet: 

,,§ 4. (1) Vor der Betrauung emer Person mit 
einem Arbeitsplatz bei einer nachgeordneten 
Dienststelle, der nicht unter § 3 fällt, ist dieser 
auszuschreiben, wenn dieser Arbeitsplatz 

1. der Funktionsgruppe 5 der Verwendungs­
gruppen AI, M BO 1 oder M ZO 1 oder 

2. der Funktionsgruppe 8 der Verwendungs­
gruppenA 2, EI, M BO 2 oder M ZO 2 

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffen­
den Verwendungsgruppe zugeordnet ist. 

(2) ArbeitsplätZe der Verwendungsgruppen A, 
H 1 oder PT 1 sind den in Abs. 1 Z 1 angeführten. 
Arbeitsplätzen und Arbeitsplätze der Verwendungs­
gruppen B, W 1, H 2 oder PT 2 (in dieser 
Verwendungsgruppe für Beamte ohne Hochschul­
bildung) sind den in Abs: 1 Z 2 angeführten 
Arbeitsplätzen gleichzuhalten, wenn: 

1. ihnen zumindest gleiche dienstliche Bedeu­
tung zukoinmt und 

2. die mit ihrer Ausübung verbundene Verant­
wortung zumindest jenes Maß an Verantwor­
tung erreicht, das für die Ausübung eines 
entsprechenden Arbeitsplatzes nach' Abs. 1 
erforderlich ist. 

(3) Vor der Betrauung einer Person mit einem 
Arbeitsplatz der Verwendungsstufen A 1 oder B 1 
im Bereich der Österreichischen Bundesforste ist 
dieser auszuschreiben." 

3. § 5 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Ausschreibung nach den §§ 2 und 3 hat 
jene Zentralstelle zu veranlassen, in deren Bereich 
die Betrauung mit einer Funktion wirksam werden 
soll. In den Fällen des § 4 haben die Ausschreibun­
gen von jenen Dienststellen zu erfolgen, die 

Dienstbehörden erster Instanz sind und in deren 
Bereich die Betrauung mit dem Arbeitsplatz 
wirksam werden soll. Im Bereich der Österreichi­
schen Bundesforste kommt diese Aufgabe der 
Generaldirektion der Österreichischen Bundesfor­
ste zu." 

4. § 5 Abs. 4 letzter Satz lautet: 
"Die im § 4 genannten Arbeitsplätze sind behörden­
intern auf geeignete Weise auszuschreiben." 

5. Die Überschrift zu Abschnitt VI und die §§ 16 
und 17 lauten: 

"ABSCHNITT VI 

WEITERBESTELLUNG 

Anwendungsbereich 

§ 16. (1) Ist eine Person nach dem Beamten­
Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBI. 
NI. 333, oder nach § 9 des Bundesministeriengeset­
zes 1986, BGBI. Nr. 76, befristet mit einer Funktion 
betraut worden, hat der Leiter der zuständigen 
Zentralstelle spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Bestellungsdauer dem Inhaber der Funktion schrift­
lich mitzuteilen, ob er neuerlich mit dieser Funktion 
betraut (weiterbestellt) wird. 

(2) Abs. 1 und die §§ 17 bis 19 sind auf 
Funktionen in Dienstbereichen nicht anzuwenden, 
bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig 
ist, die Bediensteten nach einiger Zeit zu einer 
anderen Dienststelle zu versetzen. 

Antrag an die Weiterbestellungskommission 

§ 17. (1) Wird dem Inhaber der Funktion gemäß 
§ 16 Abs. 1 mitgeteilt, daß eine Weiterbestellung 
nicht erfolgt, so kann dieser binnen zwei Wochen ab 
Zustellung dieser Mitteilung die Erstellung eines 
Gutachtens über seine Bewährung in der Funktion, 
insbesondere hinsichtlich der fachlichen Qualifika­
tion, der Fähigkeit zur Menschenführung und der 
organisatorischen Fähigkeiten und die Eignung zur 
weiteren Ausübung der Funktion, durch eine 
Weiterbestellungskommission beantragen. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die im § 16 Abs. 1 
angeführte Mitteilung nicht fristgerecht erfolgt. In 
diesem Fall beginnt die zweiwöchige Antragsfrist 
mit dem Beginn der im § 16 Abs. 1 angeführten 
dreimonatigen Frist zu laufen. 

(3) Stellt der Bedienstete einen Antrag nach 
Abs. 1 oder 2, hat der Leiter der zuständigen 
Zentralstelle dafür zu sorgen, daß für den Anlaßfall 
innerhalb von vier Wochen bei der Zentralstelle eine 
Weiterbestellungskommission eingerichtet wird." 

6. Vor § 18 wird folgende Überschrift eingefügt: 

"W eiterbestellungskommission " . 
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7. Im § 18 Abs. 1 und 4 entfällt jeweils das Wort 
"sinngemäß" . 

8. § 19 lautet: 

"Folgen der Weiterbestellung und der 
Nichtweiterbestellung 

§ 19. (1) Im Falle einer Weiterbestellung bedarf es 
keines neuerlichen Ausschreibungsverfahrens nach 
diesem Bundesgesetz. 

(2) Macht der Inhaber der Funktion in den Fällen 
des § 17 Abs. 1 oder 2 von seinem Antragsrecht 
innerhalb der Frist von zwei Wochen keinen 
Gebrauch, lehnt er eine neuerliche Betriuung mit 
der Funktion schriftlich ab oder ents heidet der 
Leiter der zuständigen 2entralstelle ach Abgabe 
des Gutachtens der Weiterbestellu skommission 
neuerdings auf Nichtweiterbestell ng, so ist ein 
Ausschreibungsverfahren nach Abschnitt III durch-
zuführen." / 

9. Dem § 22 wird folgendejAbs. 6 angefügt: 

,,(6) Betrifft die Ausschreo/ung einen Arbeitsplatz 
einer in Funktionsgruppen gegliederten Verwen­
dungsgrup~e ~es Allg;tee.nen Ver::alt~ngsdien~tes, 
des ExekutIvdIenstes 0 er des MIlItänschen DIen­
stes und soll dieser A eitsplatz von Beginn an im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhält­
nisses besetzt werd~n, so ist in der Ausschreibung 
auch bekanntzugeben, welcher Funktionsgruppe 

. der Arbeitsplatz zugeordnet ist oder ob es sich um 
einen der Grundlaufbahn zugeordneten Arbeits­
platz handelt. Ebenso ist in der Ausschreibung auf 
Art und Dauer der abweichenden Einstufung des 
Beamten in der Ausbildungsphasehinzuweisen." 

10. § 50 Abs. 2 Z 2 ]jt. blautet: 
"b) des § 148 Abs. 6 und 7 BDG 1979 in der bis 

zum Ablauf des 31. Dezember 1994 geltenden 
Fassung, und der §§ 151 Abs. 7 und 8 und 186 
Abs. 2 BDG 1979," 

11. § 54 Z 1 lautet: 
,,1. ein besonderes Maß an speziellen Kenntnissen 

und Fähigkeiten erfordern (zB ADV-Fach­
leute, Techniker und Technikerinnen, Spezial­
arbeiter und Spezialarbeiterinnen der Verwen­
dungsgruppen A 3, A 4, P 1 und P 2) oder" 

12. § 64 Z 1 bis 3 lautet: 
,,1. Hilfsdienst (Verwendungen der Verwen­

dungsgruppen A 7, E, PT 9 oder diesen 
gleichwertige Verwendungen), 

2. Reinigungskräfte, ungelernte oder angelernte 
Arbeiter oder ungelernte oder angelernte 
Arbeiterinnen (Verwendungen der Verwen­
dungsgruppen A 7, A 6, PS und P 4 oder 
diesen gleichwertige Verwendungen), 

3. Facharbeiter oder Facharbeiterinnen (Ver­
wendungen der Verwendungsgruppe A 4, A 5, 
P 3 oder diesen gleichwertige Verwendun­
gen)," 

13. An die Stelle des § 83 Abs. 3 bis 5 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(3) Unter den nachstehend angeführten Voraus­
setzungen ist außerdem die Besetzung von Planstel­
len für folgende Verwendungen von der Anwen­
dung des Abschnittes VII ausgenommen: 

1. Militärpersonen (mit Ausnahme der Verwen­
dungsgruppen M BO I und M 201), 
a) deren letzte Verwendung im Bundesdienst 

oder 
b) deren Präsenzdienst in der Mindestdauer 

von 12 Monaten 
nicht länger als drei Jahre zurückliegt, 

2. Verwendung als 2ivilbediensteter in emer 
handwerklichen Tätigkeit oder in einer 
technischen Tätigkeit des mittleren Dienstes 
oder des Fachdienstes 
a) in einer Anstalt oder einem Lager des 

Heeres-Materialamtes oder 
b) bei einer Fliegerwerft, 
wenn hiefür eine Person herangezogen wird, 
auf die die Voraussetzungen des Abs. 5 
zutreffen, und 

3. Lehrlinge, wenn für sie spezifische Aufnahme­
tests vorgesehen sind. 

(4) Streben die im Abs.3 21 angeführten 
Bediensteten, die ohne Ausschreibung in den 
Bundesdienst aufgenommen wurden, innerhalb 
ihres Ressorts eine Verwendung der Verwendungs­
gruppe A 1 oder eine Verwendung in einem anderen 
Ressort an, für die ein Ausschreibungs- und 
Aufnahmeverfahren vorgesehen ist und durchge­
führt wird, haben sie sich diesem Ausschreibungs­
und Aufnahmeverfahren zu unterziehen. 

(5) Für die Anwendung des Abs. 3 2 2 kommen 
nur Personen in Betracht, die 

I. einen mindestens vierjährigen Wehrdienst als 
2eitsoldat geleistet haben, wenn dieser Wehr­
dienst noch aufrecht ist oder - ausgehend 
vom Tag der Aufnahme - vor nicht mehr als 
drei Monaten geendet hat, und 

2. die für die vorgesehene Tätigkeit erforderliche 
Ausbildung aufweisen. 

(6) Soll eine Planstelle oder' sollen Planstellen 
besetzt werden, die für im Abs. 3 2 3 angeführte 
Lehrlinge vorgesehen sind, ist dies zuvor öffentlich 
bekanntzumachen. Die §.§ 21 und 23 sind auf diese 
Bekanntmachungen anzuwenden." 

14. Nach § 83 wird folgender § 83 a eingefügt: 

"Frühere Funktionsbetrauungen nach dem 
Bundesministeriengesetz 1986 

§ 83 a. Ist ein Beamter gemäß § 9 des Bundesmi­
nisteriengesetzes 1986 in der bis zum 31. Dezember 
1994 geltenden Fassung befristet mit einer Funktion 
betraut worden, so gilt er für die Dauer der 
Betrauung als gemäß § 75 BDG 1979, BGBI. 
Nr. 333, beurlaubt. Die 2eit der Beurlaubung ist für 
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Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses 
abhängen, zu berücksichtigen." 

15. Am Ende des § 90 Abs. 2 wird der Punkt 
durch einen Beistrich ersetzt. Folgende Z 10 wird 
angefügt: 
,,10. § 2, § 4, § 5 Abs. 1 und 4, die Überschrift zu 

Abschnitt VI, die §§ 16 und 17 samt Über­
schriften, die Überschrift zu § 18, § 18 Abs. 1 
und 4, § 19 samt Überschrift, § 22 Abs. 6, § 50 
Abs. 2 Z 2 \it. b, § 54 Z 1, § 64 Z 1 bis 3, § 83 
Abs. 3 bis 6 und § 83 a samt Überschrift in der. 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 1995." 

Artikel VI 

Änderung des Verwaltungsakademiegesetzes 

Das Verwaltungsakademiegesetz, BGBI. 
Nr. 122/1975, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 388/1986 und die Kundmachung 
BGBI. Nr. 612/1986, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 4 wird der Ausdruck "Verwen­
dungsgruppe A" durch den Ausdruck "Verwen­
dungsgruppe A 1" ersetzt. 

2. § 6 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist 
ehrenamtlich. Die Mitglieder des Beirates, die 
außerhalb des Sitzes der Verwaltungsakademie 
wohnen, haben iin Fall der Teilnahme an Sitzungen 
des Beirates Anspruch auf Ersatz .der Reisekosten 
nach Maßgabe der für Bundesbeamte des Allgemei­
nen Verwaltungsdienstes der Gebührenstufe 5 
geltenden Rechtsvorschriften." 

3. § 21 lautet: 

,,§ 21. Durch die Ausbildung für den Aufstieg in 
höhere Verwendung ist den Bediensteten der 
Verwendungsgruppen A 2, B, EI, W1, M BO 2, 
H 2, PT 2 (ohne Hochschulstudium), PT 3, K 1 und 
K 2 die Möglichkeit zu geben, die besonderen 
Ernennungserfordernisse für die Verwendungs­
gruppen AI, A, PT 1 oder - ausschließlich im 
Intendanzdienst - für die Verwendungsgruppen 
M BO 1 oder H 1 für Verwendungen zu ersetzen, 
denen nach der Anlage 1 zum BDG 1979 eine 
juristische oder sozial- und wirtschaftswissenschaft­
liche Hochschulbildung entspricht." 

4. § 22 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Durch die Absolvierung der Ausbildung für 
den Aufstieg in höhere Verwendung wird ein 
Rechtsanspruch auf ÜbersteIlung in die Verwen­
dungsgruppen AI, A, PT 1, M BO 1 oder H i nicht 
begründet." 

5. § 23 Abs. 5 Z 1 lautet: 
,,1. a) die Reifeprüfung an einer höheren Schule 

oder 

b) die Studienberechtigung nach dem 
Studienberechtigungsgesetz, BGBI. 
Nr. 29211985, für das Studium der Rechts­
wissenschaften oder der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften, " 

6. § 23 Abs. 6 Satz 1 lautet: 

"Der Nachweis gemäß Abs.5 Z 4 gilt bei 
Zulassungswerbern als erbracht, die in den letzten 
zwei Jahren vor ihrer Bewerbung 

1. eine Verwendungszulage nach den §§ 34,75, 
92 oder 121 Abs. 1 Z 1 (vormals § 30 a Abs. 1 
Z 1) des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54, 
wegen überwiegend höherwertiger Verwen­
dung bezogen haben oder 

2. in der Besoldungsgruppe der Beamten der 
Post- und Telegraphenverwaltung durchge­
hend auf einem Arbeitsplatz (oder mehreren 
Arbeitsplätzen) der Verwendungsgruppen 
PT 1 oder PT 2 (mit Hochschulbildung) 
verwendet worden sind." 

7. § 23 Abs. 7 Z 1 lautet: 
,,1. Zulassungswerber, die in den letzten zwei 

Jahren vor ihrer Bewerbung eine Verwen­
dungszulage nach den §§ 34,75,92 oder 121 
Abs. 1 Z 1 (vormals § 30 a Abs. 1 Z 1) des 
Gehaltsgesetzes 1956 wegen überwiegend 
höherwertiger Verwendung bezogen haben," 

8. An die Stelle des' § 40 treten folgende 
Bestimmungen: 

"Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 40. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Inkrafttreten 

§ 41. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1975 
in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset­
zes und seiner Novellen können ab dem Tage der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 
betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verord­
nungen treten frühestens mit dem Tag in Kraft, mit 
dem die 'betreffende Verordnungsermächtigung in 
Kraft tritt. 

(3) § 4 Abs. 4, § 6 Abs. 3, § 21, § 22 Abs. 1, § 23 
Abs. 5 bis 7 und die §§ 40 und 42 samt Überschriften 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
N r. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 

Vollziehung 

§ 42. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, 
der Bundeskanzler betraut." 
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Artikel VII 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensions gesetz 1965, BGBI. Nr. 340, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr ... ./1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Bundesbeamte im Sinn dieses Bundesgeset­
zes - im folgenden kurz "Beamte" genannt - sind 
die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund stehenden Bediensteten." 

2. § 5 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Ist im Zeitpunkt des Ausscheidens des 
Beamten aus dem Dienststand der für die nächste 
V orrückung erforderliche Zeitraum zur Hälfte 
verstrichen, dann ist sein Monatsbezug mit 
Ausnahme der Funktionszulage und des Fixgehaltes 
so zu behandeln, als ob die V orrückung oder 
Zeitvorrückungeingetreten wäre." 

3. Im § 5 Abs. 4 werden im zweiten Halbsatz nach 
den Worten "bei einem Richter," die Worte "bei 
einer Militärperson," eingefügt. 

4. § 6 Abs. 2 Satz 4 lautet: 

"Die Zeit, die der Beamte als Militärperson auf Zeit 
oder als zeitverpflichteter Soldat zurückgelegt hat, 
gilt stets als Ruhegenußvordienstzeit." 

5. Im § 41 Abi. 4 wird die Zitierung ,,§ 88 des 
Gehaltsgesetzes 1956" durch die Zitierung ,,§ 157 
des Gehaltsgesetzes 1956" ersetzt. 

6. Dem § 58 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

,,(9) § 1 Abs. 2, § 5 Abs. 2 und 4, § 6 Abs. 2, § 41 
Abs. 4 und § 65 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in 
Kraft." 

7. Im § 65 wird die Zitierung ,,§ 73 Abs. 2 ades 
Gehaltsgesetzes 1956" durch die Zitierung ,,§ 140 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956" ersetzt. 

Artikel VIII 

Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBI. 
Nr. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr ... ./1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 16a lautet: 

"Gutschrift von Nebengebührenwerten für Zul~gen, 
mit denen alle Mehrleistungen in zeit- und 
mengenmäßiger Hinsicht abgegolten waren 

§ 16 a. (1) Dem Beamten gebührt eine Gutschrift 
von Nebengebührenwerten für 

1. eine Funktionszulage nach § 30 Abs.4, § 74 
Abs. 4 oder § 91 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 
1956, 

2. eine Verwendungszulage nach § 34 Abs. 4 und 
5 oder § 92 Abs. 4 und 5 des Gehaltsgesetzes 
1956, 

3. eine Dienstzulage nach § 44 oder § 49 ades 
Gehaltsgesetzes 1956 oder nach den §§ 68 und 
68 ades Richterdienstgesetzes, 

4. eine Verwendungszulage nach § 121 Abs.l 
Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 oder nach § 30 a 
Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 1994 geltenden 
Fassung, 

sofern keine dieser Zulagen ruhegenußfähig gewor­
den ist. 

(2) Zur Ermittlung der Gutschrift ist die zuletzt 
bezogene Zulage nach Abs. 1 heranzuziehen, wobei 

1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 der 
Mehrleistungsanteil der zuletzt bezogenen 
Zulage und in den Fällen des Abs. 1 Z 4 die 
zuletzt bezogene Zulage, jeweils zuzüglich 
einer allfälligen Teuerungszulage, in Neben­
gebührenwerten auszudrücken ist, 

2. diese Nebengebührenwerte mit der Anzahl der 
Monate zu vervielfachen sind, für die der 
Beamte eine solche Zulage bezogen hat, und 

3. für die Höhe der Nebengebührenwerte die 
Verhältnisse im Monat des letzten Anspruches 
auf die Zulage maßgebend sind. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf jene Zulagen nicht 
anzuwenden, die der Beamte in einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe bezogen hat als jener, in der er 
aus dem Dienststand ausgeschieden ist. 

(4) Die Abs. 1 und 2 sind ferner nicht 
anzuwenden, wenn der Beamte eine ruhegenußfä­
hig gewordende Ergänzungszulage nach den §§ 36, 
77 oder 94 des Gehaltsgesetzes 1956 zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens aus dem Dienststand bezogen 
hat." 

2. Im § 16 c wird die Zitierung ,,§ 82 c des 
Gehaltsgesetzes 1956" jeweils durch die Wortfolge 
,,§ 105 des Gehaltsgesetzes 1956 oder nach § 82 c 
des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum Ablauf des 
31. Dezember 1994 geltenden Fassung" ersetzt. 

3. Nach § 16 c . wird folgender § 16 d samt 
ÜberschrIft eingefügt: 

"Gutschrift von Nebengebührenwerten für von 
Piloten bezogenen Wachdienstzulagen und 

Truppendienstzulagen 

§ 16 d. (1) Dem Beamten, der 
1. eine Wachdienstzulage 

a) nach den §§ 81 Abs. 3 oder 143 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes 1956 oder 

b) nach § 74 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 
in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 
1994 geltenden Fassung oder 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)134 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 135 

2. eine Truppendienstzulage 
a) nach den §§ 98 Abs. 3 oder 131 Abs. 2 Z 2 

oder 152 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 
oder 

b) nach den §§ 77 Abs. 2 oder 85 d Abs. 2 Z 2 
des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 
Ablauf des 31; Dezember 1994 geltenden 
Fassung 

bezogen hat, gebührt eine Gutschrift von Nebenge­
bührenwerten, wenn der Beamte im Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Dienststand keinen Anspruch 

. auf eine Zulage nach den genannten Bestimmungen 
gehabt hat. 

(2) Die Gutschrift ist in der Weise zu ermitteln, 
daß die zuletzt bezogene, in Abs. 1 genannte 
Zulage, soweit sie die für nicht als Piloten 
verwendete Beamte vorgesehene Wachdienstzulage 
oder Truppendienstzulage übersteigt, zuzüglich 
einer allfälligen Teuerungszulage in Nebengebüh­
renwerten ausgedrückt und mit der Anzahl der 
Monate vervielfacht wird, für die der Beamte eine 
solche Zulage bezogen hat. Für die Höhe der 
Nebengebührenwerte sind dabei die Verhältnisse im 
Monat des letzten Anspruches auf diese Zulage 
maßgebend." 

4. Dem § 19 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

" (6!. § 16a samt Überschrift, § 16 c und § 16 d 
samt Uberschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in 
Kraft." 

Artikel IX 

Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. 
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. .. .11994, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 7 wird folgender §7 a eingefügt: 

"Mitarbeitergespräch und Teamarbeitsbesprechung 

§ 7 a. Die §§ 45 a und 45 b BDG 1979, BGBI. 
Nr. 333, sind anzuwenden." 

2. Im § 29 Abs. 5 wird die Zitierung ,,§ 30 Abs. 1 
des Gehaltsgesetzes 1956" durch die Zitierung 
,,§ 120 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956" ersetzt. 

3. Dem § 95 d wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Es treten in Kraft: 
1. § 29 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 1995, 
2. § 7 a samt Überschrift in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 1994 mit 
1. Jänner 1998." 

Artikel X 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. 
Nr. 86, zuletzt geändert· durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr ... .11994, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

,,§ 44 Abs. 3, § 45 a, § 45 bund § 46 Abs. 1 bis 4 
BDG 1979, BGBI. Nr. 333, sind anzuwenden." 

2. § 26 Abs. 2 Z 5 lautet: 
,,5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, 

wenn sie für entsprechend eingestufte Beamte 
in der Anlage 1 des BDG 1979 oder in einer 
Verordnung zum BDG 1979 für die Verwen­
dung des Beamten 
a) in einer der im § 12 a Abs.·2 Z 3 des 

Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Besol­
dungs- oder Verwendungsgruppen über 
das Erfordernis der abgeschlossenen 
Hochschulbildung hinaus vorgeschrieben 
ist oder 

b) in einer der Verwendungsgruppen A 2, B, 
L 2 b, E 1, W 1, M BO 2, M ZO 2, H 2, 
K 1 oder K 2 über das Erfordernis der 
erfolgreichen Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule hinaus vorge­
schrieben ist; 

ferner die nach der Erlangung des Reifezeug­
nisses einer höheren Schule für die Ausbildung 
zur Ablegung der Befähigungsprüfung für den 
Fremdsprachunterricht aufgewendete Zeit, 
soweit sie ein Jahr nicht übersteigt;" 

3. Im § 62 wird die Zitierung ,,§ 84 b des 
Gehaltsgesetzes 1956" durch die Zitierung ,,§ 111 
des Gehaltsgesetzes 1956" ersetzt. 

4. Im § 63 Abs. 1 wird die Zitierung,,§ 84 c Abs. 1 
des Gehaltsgesetzes 1956" durch die Zitierung 
,,§ 112 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956" ersetzt. 

s. Im § 68 werden ersetzt: 
a) die Zitierung ,,§ 85 d des Gehaltsgesetzes 

1956" durch die Zitierung ,,§ 131 des 
Gehaltsgesetzes 1956" und 

b) die Zitierung ,,(§ 85 d des Gehaltsgesetzes 
1956)" durch die Zitierung ,,(§ 131 des 
Gehaltsgesetzes 1956)". 

6. § 68 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Auf die Höhe der Vergütung ist § 40 b Abs. 2 
des Gehaltsgesetzes 1956 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß an die Stelle 

1. des Ausdrucks ,,(Verwendungsgruppen A 2)" 
der Ausdruck ,,(Entlohnungsgruppe b)" und 

2. des Ausdrucks ,,(Verwendungsgruppen A 1)" 
der Ausdruck ,,(Entlohnungsgruppe a)" 

treten." 
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7. Dem § 76 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Es tret~n in Kraft: 
1. § 26 Abs. 2 Z 5, § 62, § 63 Abs. 1, § 68 und 

§ 68 a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 1995, 

2. § 5 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXXI 1994 mit 1. Jänner 1998." 

Artikel XI 

Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 

Das Bundesministeriengesetz 1986, BGBl.'Nr. 76, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 256/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 lautet: 

,,§ 9. (1) Der Bundesminister hat mit der Leitung 
der Sektionen, Gruppen, Abteilungen und Referate 
des von ihm geleiteten Bundesministeriums geeig­
nete Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 
der Verwendungsgruppe A 1 oder hinsichtlich der 
Ernennungserfordernisse gleichzuwertende Beamte 
anderer Besoldungsgruppen zu betrauen und ihre 
Vertretung bei ihrer Verhinderung zu regeln. 

(2) Ausnahmsvyeise kann ein Beamter der 
Verwendungs gruppe A 2 oder ein hinsichtlich der 
Ernennungserfordernisse gleichzuwertender Beam­
ter einer anderen Besoldungsgruppe mit der Leitung 
einer Abteilung oder eines Referates betraut 
werden, wenn der Beamte dazu besonders geeignet 
ist. 

(3) Ferner kann auch eine nicht in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund 
stehende Person durch Dienstvertrag mit einer 
solchen Funktion betraut werden, wenn die im 
Abs. 1 genannte Leitungsfunktion durch Verord­
nung des zuständigen Bundesministers im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzler vorübergehend 
eingerichtet ist oder sonstige wichtige Gründe 
vorliegen, die einer Übernahme in ein öffentlich­
rechtliches Dienstverhältnis entgegenstehen." 

2. § 17 a erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)". 
Dem § 17 a wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) § 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 tritt mit 1. Jänner 199'5 in Kraft." 

Artikel XII 

Änderung des Auslandseinsatzzulagengesetzes 

Das Auslandseinsatzzulagengesetz, BGBI. 
Nr. 365/1991, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 16/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Bediensteten sind einzureihen: 

in der 
Verwendungs(Entlohnungs)gruppe 

A 6, A 7, Eie, P 4/p 4, P 5/p 5 und 
MZCh 
A 4, A 5, D/d, P 2Ip 2, P 3/p 3, W 3, 
MBU02 und MZU02 
A3, C/c, P 1Ip 1, E2a, E2b, W2, 
MBUO 1 und MZUO 1 
A I,A2,A/a,B/b,E 1, W I,M BO 1, 
MZO 1, MB02, MZ02, H 1 und 
H2 

in der 
Zulagen­
gruppe 

2 

3 

4" 

2. Dem § 13 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) § 3 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 tritt mit 1. Jänner 1995 in 
Kraft." 

Artikel XIII 

Änderung des Einsatzzulagengesetzes 

Das Einsatzzulagengesetz, BGBI. Nr. 423/1992, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Eine Einsatzzulage gebührt folgenden 
Personen, sofern sie einer Organisationseinheit des 
Bundesheeres zugeordnet und nach § 2 Abs. 1 lit. a 
bis c des Wehrgesetzes 1990 (WG), BGBI. Nr. 305, 
eingesetzt sind, für die Dauer ihres Einsatzes oder 
der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes: 

1. Beamten des Militärischen Dienstes 
(Berufsmilitärpersonen und Militärpersonen 
auf Zeit), 

2. Berufsoffizieren, 
3. Beamten und Vertragsbediensteten, die nach 

§ 11 WG zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogen werden, 

4. Militärpilotenauf Zeit." 

2. § 1 Abs. 2 Z 3 lautet: 
,,3. des Freizeitausgleiches gemäß §_49 Abs. 2 bis 8 

des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
BGBI. Nr.333 (bei Vertragsbediensteten in 
Verbindung mit § 20 des Vertragsbedienste­
tengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86)." 

3. § 8 samt Überschrift entfällt. 

4. § 9 erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)". Dem 
§ 9 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) § 1 Abs. 1 und 2 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 1994 und die 
Aufhebung des § 8 durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 
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Artikel XIV 

Änderung des Wehrgesetzes 1990 

Das Wehrgesetz· 1990, BGBI. Nr. 30S; 
geändert durch das Bundesgesetz 
Nr. 690/1992, wird wie folgt geändert: 

zuletzt 
BGBI. 

1. Im § 1 Abs. 3 werden die Z 1 bis 4 durch 
folgende Z 1 und 2 ersetzt: 
,,1. Personen, die zum Präsenzdienst einberufen 

sind, vom Beginn des Tages, für den sie 
einberufen worden sind, bis zum Ablauf des 
Tages, an dem sie entlassen werden, 

2. Personen, die dem Bundesheer auf Grund 
eines Dienstverhältnisses angehören als 
a) Militärpersonen des Dienststandes, 
b) Berufsoffiziere des Dienststandes, 
c) Beamte und Vertragsbedienstete, die nach 

§ 11 zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogen werden, für die 
Dauer dieser Heranziehung und 

d) Militärpiloten auf Zeit." . 

2. § 7 lautet: 

"Ernennung der Offiziere 

§ 7. Dem Bundespräsidenten steht das Recht zu, 
Wehrpflichtige zu Offizieren des Miliz- oder des 
Reservestandes zu ernennen. Er kann dieses Recht 
für bestimmte Kategorien von Offizieren dem· 
Bundesminister für Landesverteidigung übertragen. 
Eine Ernennung von Wehrpflichtigen im Präsenz-, 
Miliz- oder Reservestand gilt für jeden dieser 
Stände." 

3. § 10 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Für Wehrpflichtige, die einen Präsenzdienst 
leisten oder geleistet haben, sind folgende Dienst­
gradbezeichnungen vorgesehen: 

Dienstgradgruppe 

1. Wehrpflichtige 
ohne Chargengrad 

2. Chargen 

3. Unteroffiziere 

4. Offiziere 

Dienstgradbezeichnung 

Wehrmann 
Gefreiter 
Korporal 
Zugsführer 
Wachtmeister 
Oberwachtmeister 
Stabswachtmeister 
Oberstabswachtmeister 
Offiziersstellvertreter 
Vizeleutnant 
Fähnrich 
Leutnant 
Oberleutnant 
Hauptmann 
Major 
Oberstleutnant 
Oberst 

Brigadier 
sowie je nach 
Verwendung bei den 
Dienstgraden 
Oberleutnant bis Oberst 
die Zusätze 
" ... arzt", 
". . . apotheker," 
"'.' . veterinär," 
"des 
Generalstabsdienstes" , 
"des Intendanzdienstes", 
"des höheren 
militärfachlichen 
Dienstes" , 
"des höheren 
militärtechnischen 
Dienstes", 
bzw. für Militärseelsorger 
die dienstrechtlich für 
Militärpersonen und 
Berufsoffiziere dieser 
Verwendung 
vorgesehenen Amtstitel 
oder 
Verwendungsbezeich­
nungen. 

Wehrpflichtige, die zu Offizieren ernannt oder zu 
Chargen oder Unteroffizieren befördert worden 
sind, führen die ihrer Ernennung oder Beförderung 
entsprechende Dienstgradbezeichnung. Die übrigen 
Wehrpflichtigen führen die Dienstgradbezeichnung 
"Wehrmann". 

(2) Militärpersonen und Berufsoffiziere führen 
als Dienstgradbezeichnung ihre dienstrechtlich 
vorgesehenen Amtstitel oder Verwendungsbezeich­
nungen. Ehemalige Militärpersonen oder Berufsof­
fiziere führen als Dienstgradbezeichnung die 
zuletzt geführten Amtstitel oder V erwendungsbe­
zeichnungen." 

4. § 10 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Für Militärpersonen und Berufsoffiziere des 
Ruhestandes bleibt § 63 Abs. 6 des Beamten-Dienst­
rechtsgesetzes 1979 - BDG 1979, BGBI. Nr. 333, 
unberührt, nach dem der Beamte des Ruhestandes 
berechtigt ist, den Amtstitel oder die Verwendungs­
bezeichnung mit dem Zusatz "im Ruhestand" 
("i. R.") zu führen." 

S. Im § 12 Abs. 5 werden die Worte "Berufsoffi­
ziere bzw. Beamten, die nach § 11 zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind," 
durch das Wort "Militärpersonen" ersetzt. 

6. § 29 Abs. 9 Z 2 lautet: 
,,2. sonstige Wehrpflichtige des Milizstandes, die 

a) dem Bundesheer auf Grund eines Dienstver­
hältnisses angehört haben oder 

b) einen Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet 
haben," 
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7. Im § 34 Abs. 1 entfallen die Zitierungen ,,(§ 1 
Abs.3)" und ,,(§ 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 1)". 

8. § 41 Abs. 3 wird durch folgende Abs. 2 a und 3 
ersetzt: 

,,(2 a) Militärpersonen und Berufsoffiziere wer­
den unmittelbar zu Wehrpflichtigen des Milizstan­
des mit 

1. einer ÜbersteIlung in eine andere Besoldungs­
gruppe oder 

2. einer Beendigung des Dienstverhältnisses. 

(3) Im Falle einer Versetzung in den Ruhestand 
vor Beendigung ihrer Wehrpflicht treten unmittel­
bar in den Reservestand über 

1. Militärpersonen und Berufsoffiziere, 
2. Beamte, die nach § 11 zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogen sind." 

9. § 45 Abs. 3 entfällt. 

10. § 52 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund 
eines Dienstverhältnisses angehören, haben nach 
Maßgabe der dienstrechtlichen Vorschriften An­
spruch auf Urlaub." 

11. § 54 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Ansprüche der Soldaten, die dem 
Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 
angehören, bestimmen sich nach den wehr-, dienst­
und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften." 

12. § 56 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für die Beamten der Heeresverwaltung gilt 
das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 im vollen 
Umfang. Für die Soldaten, die dem Bundesheer auf 
Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhält­
nisses angehören, gilt das Beamten-Dienstrechtsge­
setz 1979 mit Ausnahme des 9. Abschnittes des 
Allgemeinen Teiles betreffend das Disziplinar­
recht." 

13. § 68 Abs. 4 wird durch folgende Abs. 3 b, 4 
und 4 a ersetzt: 

,,(3 b) § 1 Abs. 3, § 7 samt Überschrift, § 10 Abs. 1 
bis 3, § 12 Abs. 5, § 29 Abs. 9 Z 2, § 34 Abs. 1, § 41 
Abs. 2 a und 3, § 52 Abs. 1, § 54 Abs. 2, § 56 Abs. 1 
und § 69 Abs. 11 und 16 bis 20 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 treten mit 
1. Jänner 1995 in Kraft. 

(4) Mit Ablauf des 31. Dezember 1992 treten in 
der Anlage 2 der Kundmachung BGBI. 
Nr. 305/1990 die Art. 2 bis 5, die Art. 7 bis 10 und 
Art. 11 Abs. 2 außer Kraft. 

(4 a) Mit Ablauf des 31. Dezember 1994 treten 
außer Kraft: 

1. § 45 Abs. 3 und § 70 Z 18 und 19 und 
2. in der Anlage 2 der Kundmachung BGBI. 

Nr. 305/1990 die Art. 1 und 6 sowie Art. 11 
Abs. 1." 

14. Im § 69 Abs. 11 letzter Satz wird die Zitierung 
"gemäß Abs. 9" durch die Zitierung "gemäß 
Abs. 10" ersetzt. 

15. Dem § 69 werden folgende Abs. 16 bis 20 
angefügt: 

,,(16) Eine Ernennung von Wehrpflichtigen nach 
§.7 zum Fähnrich mit Wirkung von einem nach dem 
31. Dezember 1995 liegenden Tag ist nicht zulässig. 

(17) Ehemalige Militärpersonen, die zum Zeit­
punkt der Beendigung dieses Dienstverhältnisses die 
Verwendungsbezeichnung "Fähnrich" geführt ha­
ben, führen abweichend vom § 10 Abs. 2 letzter Satz 
jene Dienstgradbezeichnung, die sie unmittelbar vor 
dieser Verwendungsbezeichnung geführt haben. 

(18) Endet der Wehrdienst eines Zeitsoldaten mit 
einem Verpflichtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr auf Grund eines unmittelbar an diesen 
Wehrdienst anschließenden Dienstverhältnisses als 
Militärperson, so entfällt eine allfällige Verpflich­
tung zur Leistung eines Erstattungsbetrages nach 
§ 6 Abs. 6 des Heeresgebührengesetzes 1992. 

(19) Nach Ablauf des 31. Dezember 1994 ist eine 
Verpflichtung zum Wehrdienst als Zeitsoldat für 
einen längeren als sechsmonatigen Verpflichtungs­
zeitraum nicht zulässig. Eine Weiterverpflichtung 
zum Wehrdienst als Zeitsoldat ist jedoch auch für 
einen längeren Verpflichtungszeitraum zulässig bei 
Wehrpflichtigen, die 

1. am 31. Dezember 1994 einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat leisten oder 

2. einen solchen Wehrdienst zu einem späteren 
Zeitpunkt auf Grund einer vor dem 1. Jänner 
1995 angenommenen freiwilligen Meldung 
anzutreten haben. 

(20) Auf Offiziere, die einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat leisten, ist Abs. 19 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß· an die Stelle des 31. Dezember 
1994 der 31. Dezember 1995 und an die Stelle des 
1. Jänner 1995 der 1. Jänner 1996 tritt." 

16. § 70 Z 18 und 19 entfällt. 

Artikel XV 

Änderung des Bundesgesetzes über militärische 
Auszeichnungen 

Das Bundesgesetz über militärische Auszeichnun­
gen, BGBI. Nr. 36111989, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 327/1990, wird wie 
folgt geändert: 
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1. Der Gesetzestitellautet: 

"Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen 
(Militär-Auszeichnungsgesetz - MAG)" 

2. § 11 Abs. 1 Z 1 bis 11 lautet: 
,,1. als Berufsoffizier oder 

2. als zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogener Beamter oder Vertrags­
bediensteter oder 

2 a. als Militärperson oder 
3. als Militärpilot auf Zeit oder 
4. im Wehrdienst als Zeitsoldat oder 
5. im Auslandseinsatzpräsenzdienst oder 
6. im Dienstverhältnis als zeitverpflichteter 

Soldat (§ 10 des Wehrgesetzes 1978 in der 
Fassung der Kundmachung BGBI. 
Nr.150/1978)oder 

7. in einer Verwendung in Offiziersfunktion 
(§ 12 des Wehrgesetzes 1978 in der Fassung 
der Kundmachung BGBI. Nr. 1 SOl 1978) 
oder 

8. im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
(§ 32 des Wehrgesetzes 1978 in der Fassung 
der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978) 
oder 

9. in freiwilligen Waffenübungen oder Funk­
tionsdiensten oder 

10. in Truppenübungen oder 
11. in Kaderübungen" 

3. Nach § 17 Abs. 1 b wird folgender Abs. 1 c 
eingefügt: 

,,(1 c) Die Änderung des Gesetzestitels und § 11 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 

Artikel XVI 

Änderung des Schulorganisationsgesetzes 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBI. 
Nr. 24211962, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 512/1993, wird wie folgt geän­

. dert: 

1. § 37 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Für Militärpersonen, für Beamte und 
Vertragsbedienstete in Unteroffiziers funktion sowie 
für Wehrpflichtige, die den Wehrdienst als Zeitsol­
dat leisten, kann an der Theresianischen Militär:aka­
demie ein Realgymnasium für Berufstätige in einer 
gegenüber dem Abs. 3 genannten Ausmaß verrin-
gerten Dauer geführt werden." 

2. Dem § 131 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) § 37 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr. XXX/1994 tritt mit 1. Jänner 1995 in 
Kraft." 

Artikel XVII 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Mit Ablauf des 31. Dezember 1994 treten außer 
Kraft: . 

1. Art. III des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 281/1980, mit dem das BDG 1979 
geändert wird, 

2. Art. IV der 37. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. 
Nr.306/1981, 

3. Art. X und Art. XI Abs. 1 und 2 der 42. 
Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. Nr. 548/1984, 

4. § 10 samt Überschrift der Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung über 
die Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe C in der Arbeitsmarktverwaltung, im 
Versorgungs- und Behindertenwesen und in 
der Arbeitsinspektibn, BGBL Nr. 51211979, 
zuletzt geändert durch die Verordnung BGBL 
Nr.670/1990, 

5. § 12 samt Überschrift der Verordnung der 
Bundesregierung über die Grundausbildung in 
der Verwendungsgruppe C, BGBI. 
Nr.518/1979, zuletzt geändert durch die 
Verordnung BGBI. Nr. 629/1989, 

6. § 8 samt Überschrift der Verordnung des 
Bundesministers für Landesverteidigung über 
die Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe C - Dienst in Unteroffiziersfunktion, 
BGBI. Nr. 342/1985, zuletzt geändert durch 
die Verordnung BGBI. Nr. 435/1989 . 
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VORBLATT 

Probleme: 

1. Die Besoldungsgruppen der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 
Verwendung, der Wachebeamten und der Berufsoffiziere sind derzeit dienst- und besoldungsrechtlich an 
das Dienstklassensystem gebunden. Dieses System steht der auch für den öffentlichen Dienst notwendigen 
Ausrichtung nach Leistung und Effizienz sowie nach höherer Mobilität entgegen, weil es die mit 
hervorgehobenen und verantwortungsvollen Aufgaben verbundenen Leistungen nicht unmittelbar, sondern 
- dem Dienstaltersprinzip verhaftet - mit großer Verzögerung erst im letzten Laufbahndrittel abgilt. Es 
bietet jüngeren Beamten wenig Leistungsanreiz und schrankt die Möglichkeiten des Bundes ein, 
entsprechend qualifiziertes Personal zu gewinnen. 

2. Dazu kommt, daß das Dienstklassensystem keine klar erkennbaren Laufbahnen vorzeichnet und die 
internen, keinen Rechtsanspruch begründenden Beförderungsrichtlinien überdies eine nivellierende 
Tendenz aufweisen. 

3. Der Monatsbezug in den einzelnen Besoldungsgruppen und innerhalb dieser in den 
Verwendungs gruppen setzt sich aus Gehalt und einer Reihe von Zulagen zusammen und bietet somit wenig 
Transparenz. 

4. Die Tätigkeiten der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und der Beamten in handwerklicher 
Verwendung sind voneinander nicht immer klar abgegrenzt. 

5. Der Anspruch auf Abgeltung einer Vertretungstätigkeit mit erhöhter Verantwortung hängt von der 
Zufälligkeit ab, ob diese Tätigkeit während eines vollen Kalendermonates ausgeübt wird. 

6. Eine Reihe von Vorschriften behindern organisations- und verwaltungsreformatorische 
Maßnahmen. Aber auch Beamte selbst sind von der Starrheit des Systems bei einer von ihnen gewünschten 
Veränderung innerhalb des Bundesdienstes betroffen. Hemmend wirken derzeit: 

die Bindung des Beamten an das Ressort, 
langwierige, komplizierte und oft auch noch mehrgleisige Verfahren bei der Versetzung und 
Verwendungs änderung, . 
der angesichts des für alle Berufe geltenden Grundsatzes des lebenslangen Lernens nicht mehr 
zeitgemäße Tatbestand der "lang dauernden und umfangreichen Einarbeitung" als "Schutz" des 
Beamten vor notwendigen Veränderungen, 
geringe Möglichkeit, Spitzenfunktionen nach Art der Privatwirtschaft für einen begrenzten 
Zeitraum zu vergeben, 
zu kurze Erprobungszeit im provisorischen Dienstverhältnis, die dazu führt, daß auch weniger 
geeignete Beamte in ein unkündbares öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis gelangen, 
der für Beamte sinnvolle Berufsschutz wird derzeit durch so lange und komplizierte Verfahren 
bewirkt, daß auch bei fortgesetzter gravierend mangelhafter Leistung die Entlassung eines Beamten 
praktisch nicht durchsetzbar ist und andere Beamte zusätzliche Belastungen tragen müssen, 
das Leistungsfeststellungsverfahren ist insgesamt derzeit zu langwierig. 

7. Instrumentarien, die eine zeitgemäße Personalplanung und Personalentwicklung ermöglichen, 
fehlen. 

Ziele: 

1. Schaffung eines dienst- und besoldungsrechtlichen Systems, das 
transparent ist, 
hervorgehobene und verantwortungsvolle Tätigkeiten unmittelbarer und leistungsgerechter als 
bisher abgilt, 
gesetzlich verankerte Grundlaufbahnen vorsieht, zu denen nach Maßgabe der Bewertung der Stelle 
(des Arbeitsplatzes) eine leistungsorientierte Funktionskomponente tritt, 
Vertretungstätigkeit mit erhöhter Verantworturig ab einer bestimmten Mindestdauer entsprechend 
abgilt, 
die freiwillige Mobilität durch Leistungsartreize und Abbau von Mobilitätshindernissen fördert und 
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- die Verwendungsgruppen der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und der Beamten in 
handwerklicher Verwendung zusammenführt. 

2. Die Mobilität soll nicht zuletzt sowohl im Interesse des Dienstgebers als auch der Dienstnehmer 
gefördert werden durch 

Inhalte: 

Lockerung der Bindung eines Beamten an sein Ressort, 
Beschleunigung des Versetzungs- und Verwendungsänderungsverfahrens unter Wahrung des 
Rechtsschutzes, 
rasche Reaktionsmöglichkeit auf geänderte Arbeitsbedingungen, 
Vergabe von Leitungsfunktionen auf Zeit, um an den Schaltstellen der Verwaltung zu höherer 
Effizienz und Bereitschaft zur Innovation zu motivieren, 
Ermöglichung der Betrauung von nicht dem Bundesdienst angehörenden Personen mit 
Leitungsfunktionen in Ausnahmefällen, falls geeignete Bundesbedienstete für bestimmte 
Leitungsaufgaben nicht zur Verfügung stehen, 
Schaffung einer beschleunigenden Verfahrensregelung, wenn ein Beamter wegen fortgesetzt und 
gravierend mangelhafter Leistung entlassen werden muß, 
Beschleunigung des Leistungsfeststellungsverfahrens. 

Für jene Beamten, die aus dem Dienstklassensystem in das neue Besoldungssystem optieren: 

1. Schaffung einheitlich langer und durchgängiger Vorrückungslaufbahnen (Grundlaufbahnen mit 
19 Gehaltsstufen). 

2. Schaffung einer Funktionszulage zur Abgeltung hervorgehobener Verantwortung. Die 
Funktionszulage tritt zum Gehalt _ der Grundlaufbahn hinzu und nimmt in ihrer Höhe auf die 
Funktionsgruppe (Bedeutung der Funktion) und die Funktionsstufe (Erfahrungs- und Dienstalterskompo­
nente) Bedacht. Für Träger von Spitzenfunktionen sind Fixgehälter vorgesehen. 

3. Eine Reihe der bisherigen Zulagen .(zB die Verwaltungsdienstzulage) sind in das Gehalt der 
Grundlaufbahn oder in die Funktionszulage integriert. 

4. Die bisherigen zehn Verwendungsgruppen für Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in 
handwerklicher Verwendung (A bis E, P 1 bis PS) werden zu insgesamt sieben Verwendungsgruppen (A 1 
bis A 7) der neuen Besoldungsgruppe "Allgemeiner Verwaltungsdienst" zusammengeführt. 

5. Den Besonderheiten des Exekutivdienstes entsprechend werden die dargestellten Grundsätze auf 
die Wachebeamten übertragen, deren neue Besoldungsgruppe "Exekutivdienst" vier Verwendungsgruppen 
umfaßt (E 1, E 2 a, E 2 b, E 2 c). 

6. Desgleichen wird für Berufsoffiziere der Verwendungs gruppen H 1 und H 2 sowie für die Beamten 
in Unteroffiziersfunktion die neue Besoldungsgruppe "Militärischer Dienst" mit den Verwendungsgruppen 
M BO 1, M BO 2, M BUO 1 und M BUO 2 für unbefristete sowie mit den Verwendungsgruppen M ZO 1, 
M ZO 2, M ZUG 1, M ZUG 2 und M Zeh für befristete Dienstverhältnisse geschaffen. 

Für alle Arbeitsplätze der neuen Besoldungsgruppen und jener Besoldungsgruppen, aus denen Beamte 
in die neuen Besoldungsgruppen optieren können, wird die Bewertung der einzelnen Stelle (des 
Arbeitsplatzes) nach einer international und auch von öffentlichen Verwaltungen anderer Staaten 
anerkannten und nachvollziehbaren Methode vorgesehen. Darauf bauen die im Gesetz verankerten 
Richtverwendungen auf. § 14 des Bundeshaushaltsgesetzes bleibt unberührt. 

Für alie Beamten, für deren Vertretungstätigkeiten eine Verwendungsabgeltung oder gleichartige 
Abgeltungen vorgesehen sind, entsteht der Anspruch auf eine solche Abgeltung bereits ab einer 
Vertretungs tätigkeit in der Dauer von 29 Kalendertagen. Die Bindung des Anspruches an eine 
Vertretungstätigkeit während eines gesamten Kalendermonates entfällt. 

Für alle Beamten, soweit dies sachlich in Betracht kommt, sind folgende Neuerungen vorgesehen: 
Freigabepflicht der Ressorts nach sechs Monaten bei einem vom Beamten angestrebten und vom 
aufnehmenden Ressort erwünschten Ressortwechsel, 
anstelle der Anrufungsmöglichkeit des Verwaltungs gerichtshofes tritt bei Versetzungen und 
qualifizierten Verwendungsänderungen die Berufung an die Berufungskommission, eIne 
Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag, 
Entfall des eine qualifizierte Verwendungsänderung begründenden Tatbestandes der "lang 
dauernden und umfangreichen Einarbeitung", 
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Bestellung von Spitzenfunktionären (zB Sektionsleiter, Leiter besonders bedeutender Gruppen in 
ZentralstelIen und Leiter besonders bedeutender nachgeordneter Dienststellen) für fünf Jahre mit 
der Möglichkeit der Weiterbestellung, 
Möglichkeit, nicht dem Bundesdienst angehörende Personen ausnahmsweise aus wichtigen 
Gründen als vertraglich Bedienstete mit Leitungsfunktionen in ZentralstelIen zu betrauen, 
Verlängerung des provisorischen Dienstverhältnisses auf sechs Jahre unter Beschränkung der 
Einrechnungsmöglichkeit der Zeiten früherer Berufsausübungen, 
Setzung des Entlassungstatbestandes bei zweimaliger negativer Leistungsfeststellung. Verkürzung 
der hiefür erforderlichen Beobachtungszeit von drei Jahren auf zwölf Monate, 
Straffung des Leistungsfeststellungsverfahrens durch Verkürzung von Fristen. 

Einführung des Mitarbeitergespräches, verpflichtend für Beamte und Vertragsbedienstete, als 
Instrument einer aufgabenbezogenen Leistungsüberprüfung, der Motivation und der Personalentwicklung. 

Alternativen: 

Kostenintensive Korrekturen am derzeitigen Besoldungssystem, die keine Änderungen überholter 
dienst- und besoldungsrechtlicher Strukturen bewirken. 

Kosten: 

1. Unter der Voraussetzung, daß alle der rund 80000 Beamten, die mit der Besoldungsreform die 
Möglichkeit zur Option aus dem Dienstklassensystem in das neue System erhalten, auch tatsächlich 
optieren, werden - bezogen auf die gesamte Dauer eines Kalenderjahres - Mehraufwendungen von 
1 304 Milliarden Schilling entstehen. 

Der ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen von etwa 1,2 Milliarden Schilling bezog sich auf die 
Bezugsansätze des Jahres 1992. Seither wurden die Bezüge im öffentlichen Dienst zweimal erhöht. Unter 
Berücksichtigung der damit verbundenen Valorisierung ist der ursprüngliche Kostenrahmen eingehalten 
worden. 

Die Mehrkosten teilen sich auf die beiden Reformetappen wie folgt auf: 

1. Etappe ab 1. Jänner 1995: 787 Millionen Schilling, 
2. Etappe ab 1. Jänner 1996: 517 Millionen Schilling. 

Hievon entfallen an Mehrkosten auf 

die Verwendungs gruppen 

Al 
A2 
A3 

A 4 bis A 7 
E 1 

E 2 a 
E 2 bund E 2 c 

M BO 1 
MBO 2 

MBUO 1 
MBU02 

Millionen Schilling 

148 
276 
185 

33 
28 

219 
234 

8 
57 
87 
29. 

2. Die Ablösung der Zeitsoldaten durch Militärpersonen auf Zeit wird zu keinen Mehrkosten führen, 
da dem bisherigen Gesamtaufwand (einschließlich Dienstgeberbeiträgen) von 1 086 Millionen Schilling ein 
Aufwand für das neue MZ-Schema (nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, des Wohnbauförde­
rungsbeitrages sowie der Zuschläge und nach Abzug der Lohnsteuer und somIt dem bisherigen 
Gesamtaufwand inhaltlich vergleichbar) von 992 Millionen Schilling gegenübersteht. 

3. Zusätzliche Mehrkosten ergeben sich aus der Einrichtung und der Geschäftsführung der 
Berufungskommission beim BKA in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Schilling jährlich. Der damit 
verbundene Personalaufwand (er beläuft sich auf 1,1 Millionen Schilling) ergibt sich auf Grund des für die 
Besorgung der Verwaltungsgeschäfte benötigten Personals (1 Beamter der Verwendungsgruppe Aals 
Schriftführer, je 1 VB I1c und 1 VB I1d für die Geschäftsführung der Kommission) und dem für die 
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Vergütung für die Mitglieder der Berufungskommission erforderlichen Aufwand (zirka 300000 S unter der 
Annahme von zirka 100 Beschwerdefällen). 

4. Die Bedeckung der in Z 1 und 3 angeführten Mehrkosten muß im Rahmen der Budgeterstellung für 
die Jahre 1995 und 1996 und für die folgenden Jahre gefunden werden. 

5. Die Bundesregierung hat der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst mitgeteilt, daß die Kosten der 
Besoldungsreform in die folgenden Gehaltsrunden einzurechnen sind. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Grundzüge der Besoldungsreform 

Die Reform des Dienst- und Besoldungsrechtes 
ist eine zentrale Aufgabe im öffentlichen Personal­
wesen. Sie ist ein wesentliches Ziel der Bundesregie­
rung, um die Grundlage für eine sinnvolle 
Verwaltungsreform zu bieten. 

Ein Hauptpunkt der Kritik am geltenden 
Besoldungs- und Dienstrecht ist das Dienstklassen­
system, das derzeit noch für die Allgemeine 
Verwaltung, für Hal1dwerker, Wache beamte und 
Berufsoffiziere vorgesehen ist. Die starre Bindung 
der Beförderung an Wartezeiten bewirkt, daß zB bei 
Übernahme hervorgehobener und verantwortungs­
voller Funktionen in jungen Jahren die entspre­
chende Bezahlung erst mit großer Verzögetung 
anfällt. Zudem ist die jeweilige Laufbahn für den 
einzelnen nicht aus dem Gesetz ersichtlich, sondern 
kann nur unter Zuhilfenahme der behördeninternen 
Beförderungsrichtlinien, der Arbeitsplatzbewertung 
und der Leistungsfeststellung ermittelt werden. All 
dies bewirkt, daß vorwiegend das Alter und nicht die 
Leistung begünstigt und damit gerade jüngere 
Mitarbeiter zuwenig motiviert werden. 

Die angestrebte Reform soll nach Maßgabe der 
budgetären Möglichkeiten die erbrachte Leistung 
unmittelbarer als bisher honorieren und es· dem 
einzelnen gestatten, seine Laufbahnchancen zu 
kennen und sie durch seine Leistung aktiv 
mitzugestalten. 

Die hiefür notwendige dienst- und besoldungs­
rechtliche Klarheit soll durch einen Wegfall der 
Dienstklassen und die Zusammenführung der 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung und der 
Beamten in handwerklicher Verwendung in das 
gemeinsame System des "A-Schemas" (Besoldungs­
gruppe "Allgemeiner Verwaltungsdienst") erreicht 
werden. Für Wachebeamte wird auf vergleichbarer 
Grundlage das "E-Schema" (Besoldungsgruppe 
"Exekutivdienst") geschaffen. Desgleichen wird fUr 
Berufsoffiziere sowie für die Beamten in Unteroffi­
ziersfunktion das "M-Schema" (Besoldungsgruppe 
"Militärischer Dienst") geschaffen. 

Als Leistungsmotivation tritt zum Gehalt der 
Grundlaufbahn sofort mit der Übernahme hervor­
gehobener Verantwortung eine angemessene Funk­
tionsabgeltung durch eine Funktionszulage hinzu 
- dies nicht nur für Managementfunktionen, 
sondern auch für andere Arbeitsplätze, die Speziali­
stenwissen oder besondere Fähigkeiten erfordern. 
Für Träger befristeter Spitzenfunktionen sind 
Fixgehälter vorgesehen. 

Mobilität 

Die Reform des Dienst: und Besoldungsrechtes 
kann nur dann greifen, wenn die Mobilität im 
öffentlichen Dienst gestärkt wird. Daher sind für 
alle Beamten, ob sie nun in das neue Besoldungssy­
stem optieren oder nicht, Maßnahmen zur Stärkung 
der Mobilität vorgesehen. 

Mit diesen Änderungen soll eme erhöhte 
Mobilität der Bundesbediensteten mit dem Ziel 
erreicht werden, daß sowohl den Anforderungen 
des Arbeitsplatzes im Funktionensystem des neuen 
Besoldungsrechtes bestmöglich entsprochen wird 
als auch die Organisation der Bundesverwaltung in 
Hinkunft flexibler gestaltet werden kann. 

Als Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele sind 
die verfahrensrechtliche Beschleunigung des Verset­
zungs- und Verwendungsänderungsverfahrens, die 
Freigabepflicht der Ressorts bei einer vom Beamten 
angestrebten Versetzung in ein anderes Ressort und 
die· befristete Vergabe von Leitungsfunktionen 
vorgesehen. 

Mitarbeitergespräch 

Die Personalplanung und Personalentwicklung 
sollen durch das Instrument des Mitarbeitergesprä­
ches gestützt werden. Jedem Bediensteten sollen die 
wesentlichen Aufgaben seines Arbeitsplatzes be­
kannt sein, und seine Arbeitsleistung soll an diesen 
Aufgaben gemessen werden. Es soll ihm aber auch 
ermöglicht werden, durch gezielte Ausbildungen 
seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten und 
zu verbessern oder auf einem seinen Kenntnissen 
und Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz tätig 
zu sein. Mit dem Mitarbeitergespräch soll die 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)144 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 145 

Leistung des einzelnen im Rahmender Gesamtlei­
stung herausgearbeitet werden; er soll damit auch 
die Möglichkeit erhalten, seine Berufslaufbahn aktiv 
zu beeinflussen. 

Das Mitarbeitergespräch trägt modernen Verwal­
tungsvorstellungen Rechnung und leistet Hilfestel­
lung zur effizienten, aber auch humanen Ausgestal­
tung der Arbeitsbedingungen. Ein Arbeitsplatz im 
Bundesdienst soll künftig folgenden Anforderungen 
entsprechen: 

1. Arbeit unter der Führung kompetenter 
Vorgesetzter mit Managerqualitäten, 

2. Erhalt von Anerkennung für gute Arbeit, 
3. Chancen zum verantwortlichen Tätigwer­

den, 
4. Möglichkeit, die Ergebnisse der eigenen 

Arbeit auch zu sehen, 
5. Informiertheit über alle wesentlichen Ar­

beitsbedingungen und Abläufe, 
6. Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglich­

keiten. 

Die flächendeckende Einführung des Mitarbei­
tergespräches für Beamte und Vertragsbedienstete 
erfordert eine entsprechende Vorbereitungszeit und 
eine eingehende Vorbereitung für die Vorgesetzten 
und für die Mitarbeiter. Zug um Zug soll die 
Einführung des neuen Leistungsbewertungssystems 
zunächst als Motivationsinstrument erreicht werden 
und damit ein Hebel zur Strukturänderung im 
öffentlichen Dienst sein. Die herkömmliche Lei­
stungsfeststellung (§§ 81 bis 90 BDG 1979) bleibt, 
wenn auch abgeändert, bis auf· weiteres im 
Rechtsbestand. 

Im Einvernehmen mit der Gewerkschaft Öffentli­
cher Dienst wird zum Mitarbeitergespräch festge­
stellt: Die im Besoldungsreformentwurf vorgese-· 
hene arbeitsplatzorientierte Entlohnung trägt dem 
Gedanken einer leistungsorientierten Entlohnung 
ausreichend Rechnung. Aus dem Titel "neue 
Mitarbeitergespräche" dürfen daher keine finanzi-
ellen. Ableitungen erfolgen. . 

Bewertung und Zuordnung der Arbeitsplätze 

Ein wesentlicher und für die Besoldungsreform 
notwendiger Schritt ist die Zuordnung aller 
Arbeitsplätze zu den einzelnen Funktionsgruppen 
sowie die Schaffung von gesetzlichen Richtverwen­
dungen. Dieser Zuordnung ging eine Bewertung der 
einzelnen Arbeitsplätze voran. 

Die Bewertungskriterien leiten sich ausschließlich 
aus der Art und der Qualität der Aufgaben ab. 
Insbesondere sind daher das für die Erfüllung dieser 
Aufgaben erforderliche Wissen und dessen Umset­
zung sowie die eingeräumte Selbständigkeit und die 
damit verbundene Verantwortung zu berücksichti­
gen. 

Gliederung der Besoldungsgruppe 
"Allgemeiner Verwaltungsdienst" ("A-Schema") 

An die Stelle der bisherigen Besoldungsgruppe 
"Beamte der Allgemeinen Verwaltung und in 
handwerklicher Verwendung", die für Nichtoptan­
ten auslaufend weiterhin gelten wird, tritt die neue 
Besoldungsgruppe "Allgemeiner Verwaltungs­
dienst". 

In dieser neuen Besoldungsgruppe werden die 
bisherigen zehn Verwendungsgruppen (A bis E und 
P 1 bis P 5) zu einem übergreifenden System von 
insgesamt sieben Verwendungs gruppen zusammen­
gefaßt (A 1 bis A 7). 

Die bisherigen Verwendungsgruppen werden 
dabei mit Rücksicht auf die erforderliche Ausbil­
dung und die maßgebende Verwendung wie folgt 
auf die neuen Verwendungsgruppen aufgeteilt: 

neu bisher 

AI A 
A2 B 
A 3 C, PI 
A 4 P 2; von P 3 zB Facharbeiter mit 

Gesellenprüfung; von D bestimmte 
hervorgehobene Verwendungen; 

A 5 übrige P 3 (zB Facharbeiter-Aufstiegs­
prüfung) und übrige D 

A6 P4 
A 7 E, P 5 

Innerhalb jeder Verwendungsgruppe wird das 
Dienstklassensystem durch eine garantierte Vorrük­
kungslaufbahn abgelöst (Grundlaufbahn). Die Vor­
rückungslaufbahn mit einheitlich 19 Gehaltsstufen 
tritt an die Stelle der bisherigen "Laufbahn-Dienst­
klassen". 

. Für hervorgehobene Funktionen sind in der 
Verwendungsgruppe 

A 1 9 Funktionsgruppen, 
A 2 8 Funktionsgruppen, 
A3 8 Funktionsgruppen, 
A 4 2 Funktionsgruppen und 
A 5 2 Funktionsgruppen 

vorgesehen. 

Für Inhaber hervorgehobener Funktionen tritt 
zur Vorrückungslaufbahn eine Funktionsabgeltung 
in Form einer Funktionszulage hinzu. 

Wie bereits in der Regierungserklärung vom 
18. Dezember 1990 festgehalten, sollen höhere 
Leitungsfunktionen (zB die Funktion als Sektions­
leiter, als Leiter einer besonders bedeutenden 
Gruppe in einer Zentralstelle oder als Leiter einer 
besonders bedeutenden nachgeordneten Dienst­
stelle) auf fünf Jahre befristet vergeben werden. Dies 
betrifft die Funktionen der Funktionsgruppen A 1/7 
bis A 1/9 . Weiterbestellungen in befristeten Funk.­
tionen erfolgen wiederum befristet und bedürfen 
keiner neuerlichen Ausschreibung. 

10 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 145 von 334

www.parlament.gv.at



146 1577 der Beilagen 

In den Funktionsgruppen A 1/7, A 1/8 und A 1/9 
gebührt anstelle des Gehaltes nach dem Laufbahn­
schema und anstelle der Funktionszulage und einer 
allfälligen Dienstalterszulage ein Fixgehalt. Das 
Fixgehalt wird sich nicht sofort voll auf die Pension 
auswirken. 

Die Höhe der Funktionszulage für unbefristet 
vergebene Funktionen richtet sich innerhalb jeder 
Verwendungsgruppe nach der Funktionsgruppe 
(Funktionshöhe) und der Funktionsstufe (Dienstal­
ter). Jede Funktionsgruppe umfaßt vier Funktions­
stufen. Grundsätzlich sind alle vier Funktionsstufen 
an bestimmte Gehaltsstufen gebunden. 

Die bisherigen Zulagen nach § 30 des Gehaltsge­
setzes 1956 (Verwaltungsdienstzulage) und § 30 a 
des Gehaltsgesetzes 1956 (zB Verwendungszulagen 
für Leitungstätigkeit) werden bei der Bemessung der 
Gehaltsansätze und der Funktionszulage berück­
sichtigt und fallen daher im A-Schema als 
eigenständige Zulagen weg. Allfällige andere 

. Zulagen bleiben von der Neuregelung unberührt. 

Gliederung der Besoldungsgruppe 
"Exekutivdienst" ("E-Schema") 

Die bisherigen Verwendungsgruppen W 1 bis 
W 3 werden mit Rücksicht auf die erforderliche 
Ausbildung und die maßgebende Verwendung wie 
folgt auf die neuen Verwendungsgruppen EI, 
E 2 a, E 2 bund E 2 c aufgeteilt: 

neu bisher 

EI Wl 
E 2 a W 2 - dienstführende Wachebeamte 
E 2 b W 2 - eingeteilte Wachebeamte und 

W 3 (mit abgeschlossener Grundaus:' 
bildung) 

E 2 c W 3 in Grundausbildung 

Innerhalb jeder Verwendungsgruppe wird das 
Dienstklassensystem durch eine garantierte Vorrük­
kungslaufbahn abgelöst (Grundlaufbahn). Diese 
Grundlaufbahnen werden in ihrer Höhe unabhän­
gig von den Grundlaufbahnen der Allgemeinen 
Verwaltung festgesetzt. Die bisherige Anknüpfung 
an die Verwendungs gruppen Bund e entfällt. Die 
Vorrückungslaufbahn umfaßt in jeder Verwen­
dungsgruppe 19 Gehaltsstufen. 

Für hervorgehobene Funktionen und Verwen­
dungen sind in der Verwendungsgruppe E 1 (bisher 
W 1) 11 Funktionsgruppen und in der V erwen­
dungsgruppe E 2 a (bisher W 2-Dienstführende) 
7 Funktionsgruppen vorgesehen. 

Für Inhaber .hervorgehobener Funktionen tritt 
zur Vorrückungslaufbahn wie im "A-Schema" eine 
Funktionsabgeltung in Form einer Funktionszulage 
hinzu. 

Die meisten der bisherigen Zulagen werden bei 
der Bemessung der Gehaltsansätze und der 
Funktionszulage berücksichtigt und fallen daher als 
eigens ausgewiesene Zulagen weg. Die Wachdienst­
zulage (§ 74 des Gehaltsgesetzes 1956) bleibt jedoch 
von der Neuregelung unberührt, ebenso die 
Vergütung für besondere Gefährdung (§ 74 ades 
Gehaltsgesetzes 1956) und die Vergütung für 
Wachebeamte (§ 74 b des Gehaltsgesetzes 1956). 

Gliederung der Besoldungsgruppe 
"Militärischer Dienst" ("M-Schema") 

Vorauszuschicken ist, daß ein Dienstverhältnis 
des Militärischen Dienstes - als Nachfolgerege­
lung zum Institut des Zeitsoldaten - vorerst mit 
drei, höchstens jedoch neun Jahren befristet ist 
("Militärperson auf Zeit", Zeitoffizier, Zeitunterof­
fizier bzw. Zeitcharge). Ein solches Dienstverhältnis 
endet jedenfalls mit Erreichen des 40. Lebensjahres. 
Nach Maßgabe freier Planstellen kann der Zeitoffi­
zier oder Zeitunteroffizier in ein unbefristetes 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis ernannt wer­
den ("Berufsmilitärperson"). Für Militärpersonen 
auf Zeit werden die V erwendungsgruppenbezeich­
nungen M ZO 1, M ZO 2, M ZUO 1, M ZUO 2 
und M Zeh vorgesehen. Die Verwendungsgruppen 
der Berufsmilitärpersonen erhalten die Bezeichnun­
gen M BO 1, M BO 2, M BUO 1 und M BUO 2. 

Die bisherigen Verwendungs gruppen H 1, H 2, e 
- Dienst in Unteroffiziersfunktion, D - Dienst in 
Unteroffiziersfunktion sowie PI bis P 3 - Dienst 
in Unteroffiziersfunktion werden mit Rücksicht auf 
die erforderliche Ausbildung und die maßgebende 
Verwendung folgendermaßen auf die neuen Ver­
wendungsgruppen M BO 1 und M BO 2 (Berufsof­
fiziere) sowie M BUO 1 und M BUO 2 {Berufsun­
teroffiziere ) aufgeteilt: 

neu 

MBOI 
MB02 
MBUO 1 

MBU02 

bisher 

Hl 
H2 
e - Dienst in Unteroffiziers­
funktion 
P 1 - Dienst in Unteroffiziers­
funktion 
D - Dienst in Unteroffiziers­
funktion 
P 2 und P 3 Dienst III 

U nteroffiziersfunkti on 

Das "M-Schema" steht nicht nur Berufsoffizieren 
der Verwendungsgruppen H 1 und H 2, sondern 
auch den Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
oder in handwerklicher Verwendung in Unteroffi­
ziersfunktion offen. Nachdem aber "militärischer 
Dienst" naturgemäß nur beim Heer zu leisten ist, ist 
für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung oder 
in handwerklicher Verwendung in Unteroffiziers­
funktion die Möglichkeit zur Option nur dann 
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vorgesehen, wenn ihr Arbeitsplatz eben diesem 
"militärischen Dienst" zuzuordnen ist. Den im 
Gegensatz dazu in der Heeresverwaltung verwen­
deten Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in 
handwerklicher Verwendung ist die Option in das 
A-Schema möglich. 

Wie bereits festgehalten, ist das öffentlich-rechtli­
che Dienstverhältnis für alle neuaufgenommenen 
Bediensteten vorerst befristet ("Militärpersonen auf 
Zeit"). Nachdem nach Maßgabe freier Planstellen 
die Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis 
möglich ist, entsprechen die Verwendungsgruppen 
der Zeitoffiziere und Zeltunteroffiziere jenen der 
Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere. Zusätzlich 
wird bei den befristeten Dienstverhältnissen die 
Verwendungsgruppe M ZCh für Bedienstete ohne 
Unteroffiziersausbildung geschaffen (Zeitchargen). 

Innerhalb jeder Verwendungsgruppe des Militä~ 
rischen Dienstes wird das Dienstklassensystem 
durch eine garantierte Vorrückungslaufbahn abge­
löst (Grundlaufbahn). Diese Grundlaufbahnen 
werden in ihrer Höhe unabhängig von den 
Grundlaufbahnen des Allgemeinen Verwaltungs­
dienstes festgesetzt. Die bisherige Anknüpfung an 
die Verwendungs gruppen Bund C entfällt. Die 
Vorrückungslaufbahn umfaßt in jeder Verwen-
dungsgruppe 19 Gehaltsstufen. . 

Für hervorgehobene Funktionen und Verwen­
dungen sind in der Verwendungsgruppe M BO ! 
(bisher H 1) neun Funktionsgruppen, in der 
Verwendungsgruppe M BO 2 (bisher H 2) zehn 
Funktionsgruppen (1 a, 1 bund 2 bis 9), in der 
Verwendungsgruppe M BUO 1 sieben Funktions­
gruppen und in der Verwendungsgruppe M BUO 2 
zwei Funktionsgruppen vorgesehen. 

Inhaber hervorgehobener Funktionen erhalten 
zusätzlich zur V orrückungslaufbahn wie im 
,,A-Schema" bzw. "E-Schema" eine Funktionszu­
lage: 

In den Funktionsgruppen 7, 8 und 9 der 
Verwendungsgruppe M BO 1 gebührt anstelle des 
Gehaltes nach dem Laufbahnschema und anstelle 
der Funktionszulage und einer allfälligen Dienstal­
terszulage ein Fixgehalt. Das. Fixgehalt wird sich 
nicht sofort voll auf die Pension auswirken. 

Die meisten der bisherigen Zulagen werden bei 
der Bemessung der Gehaltsansätze und der 
Funktionszulage berücksichtigt und fallen daher als 
eigens ausgewiesene Zulagen weg. Die Truppen­
dienstzulage ist jedoch auch für das M-Schema 
weiterhin vorgesehen, ebenso die Pflegedienstzu­
lage und die PfIegedienst-Chargenzulage. 

Inkrafttreten 

Die Besoldungsreform tritt in zwei Etappen In 

Kraft: 

Für die Beamten der Verwendungsgruppen C, D, 
E, P 1 bis 5, W 2 und W 3 wird sie mit 1. Jänner 

1995, für die Beamten der Verwendungsgruppen A, 
B,W 1, H 1 und H 2 wird sie mit 1. Jänner 1996 
wirksam. 

Die allgemeinen dienstrechtlichen Neuerungen 
(zB Mobilität) treten mit 1. Jänner 1995, die 
Bestimmungen über das Mitarbeitergespräch wegen 
der nötigen längeren Vorbereitungszeit erst mit 
1. Jänner 1998 in Kraft. 

Überleitung in die reformierte Besoldung 

Alle Beamten des Dienststandes, die den 
betroffenen Besoldungs- und Verwendungsgruppen 
angehören, entscheiden selbst, ob sie im bisherigen 
Schema bleiben oder in das neue Schema wechseln 
(Optionsrecht). Die Überleitung erfolgt ausgehend 
von der bisher erreichten besoldungsrechtlichen 
Stellung, es ist keine Neudurchrechnung ab dem 
V orrückungsstichtag vorgesehen. 

Wer derzeit eine Funktion innehat, die im neuen 
Besoldungssystem nur mehr befristet auf jeweils 
fünf Jahre vergeben wird, kann nur dann in das neue 
Schema optieren, wenn er die Befristung in Kauf 
nimmt. 

Optionserklärungen können für die erste Etappe 
bereits ab 1. Oktober 1994, für die 2. Etappe ab 
1. Oktober 1995 abgegeben werden. Die Überlei­
tung wird mit dem Inkrafttreten der betreffenden 
Etappe wirksam, wenn die Optionserklärung bis 
zum Ablauf des Jahres abgegeben wird, mit dessen 
1. Jänner die Etappe in Kraft tritt. Spätere 
Optionserklärungen bewirken eine Überleitung zu 
dem auf die Abgabe folgenden Monatsersten. 

Ausschluß von Folge- und Relationsforderungen 

Mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst wurde 
diesbezüglich folgendes vereinbart: Die Besol­
dungsreform ist als spezifische Maßnahme eines 
leistungsbezogenen neuen Besoldungssystems für 
den Bereich der Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung und in handwerklicher Verwendung, der 
Wachebeamten und der Berufsoffiziere der Ab­
schluß einer umfassenden Neuregelung der Ge­
halts systeme des Bundes. Künftige besoldungsrecht­
liche Forderungen für andere Gruppen von 
Bediensteten können sich daher nicht auf Ableitun­
gen aus dem Besoldungsreform-Gesetz 1994 
stützen. 

Vertragsbedienstete 

Um auch die Vertragsbediensteten der Entloh­
nungsschemata I und 11· in die Besoldungsreform 
einzubeziehen, ist beabsichtigt, zu diesem Thema 
Verhandlungen mit der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst zu führen und bis zum Inkrafttreten der 
2. Etappe der Besoldungsreform (1. Jänner 1996) 
abzuschließen. 
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Gliederung der Regelungsschwerpunkte auch die Regelungen für die auslaufenden Altgrup­
pen (Beamte der Allgemeinen Verwaltung und in 
handwerklicher Verwendung, Wachebeamte und 
Berufsoffiziere) enthalten. Wegen der umfangrei-

Regelungsschwerpunkte sind die Bestimmungen 
über die Mobilität, das Mitarbeitergespräch und die 
dienstrechtlichen und besoldungsrechtlichen Son­
derbestimmungen für das A-, E- und M-Schema im 
BDG 1979 (1. bis 3. Abschnitt) und im Gehaltsge­
setz 1956 (Abschnitte II, VII und VIII). 

, chen Einfügungen sind hier auch die Bezeichnungen 
der verbleibenden §§ geändert worden. Neu geglie­
dert wird auch ein großer Teil der Anlage 1 zum 
BDG 1979 über die Ernennungserfordernisse und 
die Definitivstellungserfordernisse. 

Völlig neu gegliedert werden auch die jeweiligen 
Übergangs- und Schlußbestimmungen dieser beiden 
Gesetze, da die Übergangsbestimmungen nunmehr 

Nachstehend wird die neue Gliederung dieser 
Bereiche wiedergegeben: 

neuer bisheriger 
§ § 

ALLGEMEINER TEIL 

5. Abschnitt 

36 
37 
38 
38 a 
39 
39 a 
40 
41 
41 a 
41 b 
41 c 
41 d 
41 e 
4lf 
42 
42 a 

6. Abschnitt 

43 
44 
45 
45 a 
45 b 
46 

36 
37 
38 

39 
39 a 
40 
41 

42 
42 a 

43 
44 
45 

46 

BESONDERER TEIL 

1; Abschnitt 

136 
137 
138 
139 

. 140 
141 
141 a 
141 b 

Überschrift 

BDG 1979 

VERWENDUNG DES BEAMTEN 

Arbeitsplatz 
Nebentätigkeit 
Versetzung 
Freigabepflicht bei Ressortwechsel 
Dienstzuteilung 

Verwendungsänderung 
Ausnahme für Beamte bestimmter Dienstbereiche 
Berufungskommission 

Mitgliedschaft zur Berufungskommission 
Berufungssenate 
Abstimmung und Stellung der Mitglieder 
Personal- und Sachaufwand 
Anwendung des A VG und des Zustellgesetzes 

Verwendungsbeschränkungen 

DIENSTPFLICHTEN DES BEAMTEN 

Allgemeine Dienstpflichten 
Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten 
Dienstpflichten des Vorgesetzten und des Dienstst-e-llenleiters 
Mitarbeitergespräch 
Teamarbeitsbesprechung 
Amtsverschwiegenheit 

ALLGEMEINER VERWALTUNGS DIENST 

Einteifung 
Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 
Ausbildungsphase 
Verwendungszeiten und Grundausbildungen 
Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 
Zeitlich begrenzte Funktionen 
Verwendungsänderung und Versetzung 
Sonderbestimmungen für Beamte des höheren Dienstes in wissenschaftlicher 
Verwendung an Universitäten (Hochschulen) 
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neuer 
§ 

2. Abschnitt 

142 
143 
144 
145 
145 a 
145 b 
145 c 

3. Abschnitt 

146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
152 a 
152 b 
152 c 
152 d 

bisheriger 
§ 

SCHLUSSTEIL 

1. Abschnitt 

232 232 

2. Abschnitt 

1. Unterabschnitt 

233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
240 

233 
234 
235 

236 
236 a 
237 
238 

2. Unterabschnitt 

244 

3. Unterabschnitt 

245 
246 239 

4. Unterabschnitt 

247 

5. Unterabschnitt 

248 240 

1577 der Beilagen 

Überschrift 

EXEKUTIVDIENST 

Einteilung 
Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 
Verwendungszeiten und Grundausbildungen 
Dienstzeit 
Amtstitel 
Verwendungsänderung und Versetzung 
Disziplinarrecht -

Besondere Bestimmungen für Beamte der Bundesgendarmerie 

MILITÄRISCHER DIENST 

Einteilung 
Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 
Ausbildungsphase 
Verwendungszeiten und Grundausbildungen 
Dienstverhältnis der Berufsmilitärpersonen 
Dienstverhältnis der Militärpersonen auf Zeit 
Amtstitel und Verwendungs bezeichnungen für Berufsmilitärpersonen 
Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für Militärpersonen auf Zeit 
Zeitlich begrenzte Funktionen 
Verwendungsänderung und Versetzung 
Disziplinarrecht 

AUSSERKRAFTTRETEN VON RECHTSVORSCHRIFTEN 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

ALLGEMEINE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Definitivstellung 
Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse 

Versetzung 
Verwendungsänderung 
Berufungskommission 
Dienstzeit 
Herabsetzung der Wochen dienstzeit auf die Hälfte 
Leistungsfeststellung 
Disziplinarrecht 

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST 

Zeitlicher Geltungsbereich 

EXEKUTIVDIENST 

Zeitlicher Geltungsbereich 
Ernennungserfordernisse 

MILITÄRISCHER DIENST 

Zeitlicher Geltungsbereich 

LEHRER 

149 
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neuer bisheriger 
§ § 

6. Unterabschnih 

249 240 a 

7. Unterabschnitt 

250 
251 

240 b 
240 c 

8, Unterabschnitt 

252 
253 
254 
255 136 
256 137 
257 137a 

258 138 

259 139 

9. Unterabschnitt 

260 
261 144, 239 
262 
263 143 
264 144 
265 144 a 
266 145 

10. Unterabschnitt 

267 
268 146 
269 
270- 147 
271 149 
272 151 

3. Abschnitt . 

273 241 
274 242 
275 243 
276 244 
277 245 
278 246 
279 247 
280 248 

1577 der Beilagen 

Überschrift 

BEAMTE DER POST- UND TELEGRAPHENVERWALTUNG 

. BEAMTE DES KRANKENPFLEGEDIENSTES 

Überleitung 
Sonderausbild ung 

BEAMTE DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG UND BEAMTE IN 
HANDWERKLICHER VERWENDUNG 

Einteilung 
Ernennung und Betrauung mit einer Funktion 
Überleitung in andere Verwendungsgruppen 
Amtstitel 
Verwendungsbezeichnungen 
Sonderbestimmungen für Beamte des höheren Dienstes in wissenschaftlicher 
Verwendung an Universitäten (Hochschulen) 
Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht 

Bestellung der Mitglieder der Leistungsfeststellungs- und Disziplinarkom­
missionen in der Post- und Telegraphenverwaltung 

Besondere Bestimmungen für Beamte, die zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogen sind 

WACHEBEAMTE 

Einteilung 
Ernennung und Betrauung mit einer Funktion 
Überleitung in andere Verwendungsgruppen 
Dienstzeit 
Amtstitel 
Leistungsfeststellung 
Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmungen für Beamte der Bundesgendarmerie 

BERUFSOFFIZIERE 

Einteilung 
Ernennung und Betrauung mit einer Funktion 

. Überleitung in and.ere Verwendungsgruppen 
Dienstverhältnis 
Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 
Disziplinarrecht 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Begriffsbestimmungen 
Mitwirkungsbefugnisse 
Dienstliche Ausbildung 
Disziplinarrecht 
Lehrer 
Inkrafttreten 
Verweisungen auf andere Bundesgesetze 
Vollziehung 
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neue 
Z 

. ANLAGE 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

bisherige 
Z 

1577 der Beilagen 

Überschrift 

ERNENNUNGSERFORDERNISSE UND 
DEFINITIVSTELLUNGSERFORDERNISSE 

Verwendungsgruppe A 1 (Höherer Dienst) 
Verwendungsgruppe A 2 (Gehobener Dienst) 
Verwendungsgruppe A 3 (Fachdienst) 
Verwendungsgruppe A 4 (Qualifizierter mittlererDienst) 
Verwendungsgruppe A 5 (Mittlerer Dien~t) 
Verwendungsgruppe A 6. (Qualifizierter Hilfsdienst) 
Verwendungsgruppe A 7 (Hilfsdienst) 
Verwendungsgruppe E 1 (Leitende Beamte) 
Verwendungsgruppe E 2 a (Dienstführende Beamte) 
Verwendungsgruppe E 2 b (Eingeteilte Beamte) 

151 

10 
11 Verwendungsgruppe E 2 c (Beamte in der Grundausbildung für den 

Exekutivdienst) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17 a 
17 b 
17 c 

Verwendungsgruppe M BO 1 
Verwendungsgruppe M BO 2 
Verwendungsgruppe M BUO 1 
Verwendungsgruppe M BUO 2 
Verwendungsgruppe M ZO 1 
Verwendungs gruppe M ZO 2 
Verwendungsgruppe M ZUO 1 
Verwendungsgruppe M ZUO 2 
Verwendungsgruppe M ZCh 

45 1 Verwendungsgruppe A (Höherer Dienst) 
46 2 Verwendungsgruppe B (Gehobener Dienst) 
47 3 Verwendungs gruppe C (Fachdienst) 
48 4 Verwendungsgruppe D (Mittlerer Dienst) 
49 5 Verwendungsgruppe .E (Hilfsdienst) 
50 6 Verwendungsgruppe P 1 
51 7 Verwendungsgruppe P 2 
52 8 Verwendungsgruppe P 3 
53 9 Verwendungsgruppe P 4 
54 10 Verwendungsgruppe PS 
55 11 Verwendungsgruppe W 1 
56 12 Verwendungsgruppe W 2 
57 13 Verwendungs gruppe W 3 
58 14 Verwendungsgruppe H 1 
59 15 Verwendungsgruppe H 2 

neuer bisheriger Überschrift 
§ § 

Abschnitt 11 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 

Gehaltsgesetz 1956 

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST 

Gehalt 
Dienstalterszulage 
Funktionszulage 
Fixgehalt 
Ruhegenußfähigkeit des Fixgehaltes 
Ruhegenußfähigkeit einer Funktionszulage oder des Fixgehaltes in besonderen 
Fällen . 
Verwendungszulage 
Verwendungs änderung und Versetzung 
Ergänzungszulage 
Funktionsabgeltung 
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neuer 
§ 

38 
39 

40 
40 a 
40 b 

Abschnitt VII 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 

Abschnitt VIII 

bisheriger 
§ 

Unterabschnitt A 

85 
86 
87 
88 

Unterabschnitt B 

89 
90 

Unterabschnitt C 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 

100 
101 
102 

Abschnitt IX 

103 
104 
105 
106 
107 

82 a 
82 b 
82 c 
82 d 
82 e 

1577 der Beilagen 

Überschrift 

Verwendungsabgeltung 
Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung, Ver­
wendungszulage und Verwendungs ab geltung 
ÜbersteIlung 
Exekutivdienstliche Tätigkeiten 
Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 

EXEKUTIVDIENST 

Gehalt 
Dienstalterszulage 
Funktionszulage 
Verwendungszulage 
Verwendungsänderung und Versetzung 
Ergänzungszulage 
Funktionsabgeltung 
Verwendungsabgeltung 
Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung, Ver­
wendungszulage und Verwendungs ab geltung 
Wachdienstzulage 
Vergütung für besondere Gefährdung 
Vergütung für Beamte des Exekutivdienstes 
ÜbersteIlung 

MILITÄRISCHER DIENST 

BERUFS MILITÄRPERSONEN 

Gehalt 
Dienstalterszulage 
Fixgehalt 
Ruhegenußfähigkeit des Fixgehaltes 

MILITÄRPERSONEN AUF ZEIT 

Gehalt 
Abfertigung 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Funktionszulage 
Verwendungszulage 
Verwendungsänderung und Versetzung 
Ergänzungszulage 
Funktionsabgeltung 
Verwendungsabgeltung 
Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung, Ver­
wendungszulage und Verwendungsabgeltung 
Truppendienstzulage 
Pflegedienstzulage und Pflegedienst-Chargenzulage für Militärpersonen 
MIlitärpersonen in einer Verwendung des Krankenpflegedienstes 
Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 
ÜbersteIlung 

BEAMTE DER POST- UND TELEGRAPHENVERWALTUNG 

Anwendungsbereich und Gehalt 
Außerordentliche V orrückung und Dienstalterszulage 
Dienstzulage, Dienstabgeltung 
Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung und Ergänzungszulage 
ÜbersteIlung . 
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neuer bisheriger 
§ § 

Abschnitt X 

108 83 
109 84 
110 84 a 
111 84 b 
112 84 c 

Abschnitt XI 

Unterabschnitt A 

113 
114 

92,92 a 
86 

Unterabschnitt B 

115 
116 

85 b 
94 

Unterabschnitt C 

117 95 

Unterabschnitt D 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

133 
134 
135 
136 
137 

28,39 
29,40 
30,40 
30 a, 40 
30 a, 40 
30 b, 40 
30 c, 49 
31 
32,40 
33,40 
34,40 
38 
38 a 
85 d 
85 e 

85 f 

Unterabschnitt E 

138 72 
139 72 
140 73 
141 73 a 
142 73 b 
143 74 
144 74 a 
145 74 b 
146 
147 
148 

1577 der Beilagen 

Überschrift 

BEAMTE. DES KRANKENPFLEGEDIENSTES 

Anwendungsbereich 
Gehalt 
Dienstalterszulage 
Pflegedienst-Chargenzulage 
Vergütung für Beamte des Krankenpflegedienstes 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

ALLGEMEINE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Übergangsbestimmungen zu § 12 
Maßnahmen für ehemals politisch Verfolgte 

LEHRER 

Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6 
Ergänzungszulage für bestimmte Volksschullehrer 

BEAMTE DER POST- UND TELEGRAPHENVERWALTUNG 

153 

BEAMTE DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG UND BEAMTE IN 
HANDWERKLICHER VERWENDUNG 

Gehalt· 
Dienstalterszulage 
Verwaltungsdienstzulage 
Verwendungszulage 
Verwendungsabgeltung 
Pflegedienstz ulage 
Pflegedienst-Chargenzulage 
Erreichen eines ·höheren Gehaltes 
Zeitvorrückung 
Beförderung 
Überstellung 
Exekutivdienstliche Tätigkeit 
Omnibuslenkerzulage 
Beamte in Unteroffiziersfunktion 
Beamte in Unteroffiziersfunktion in einer Verwendung des Krankenpflegedien­
stes 
Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 
Überleitung in den Allgemeinen Verwaltungsdienst 
Überleitung in den Militärischen Dienst 
SonderfäIIe der Überleitung 
Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf andere Ernennungsfälle 

WACHEBEAMTE 

Gehalt 
Dienstalterszulage, Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung 
Dienstzulagen 
Besondere Dienstzulage 
Dienstzulage 
Wachdienstzulage 
Vergütung für besondere Gefährdu,ng 
Vergütung für Wachebeamte 
Überleitung in den Exekutivdienst 
Sonderfälle der Überleitung 
Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf andere Ernennungsfälle 
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neuer bisheriger Überschrift 
§ § 

Unterabschnitt F BERUFSOFFIZIERE 

149 
150 

75 
76 

Gehalt, Dienstalterszulage, Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung 
Dienstzulage 

151 76 a Heeresdienstzulage 
152 77 Truppendienstzulage 
153 
154 
155 

85 f Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 
Überleitung in den Militärischen Dienst 
Sonderfälle der Überleitung 

156 Anwendung der Überleitungs bestimmungen auf andere Ernennungsfälle 

Abschnitt XII SCHLUSSBESTIMMUNG EN 

157 88 Teuerungszulagen 
158 
159 

89 
91 

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu Fonds, Stiftungen oder Anstalten 
Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

160 92 Verordnungen 
161 90 Inkrafttreten 
162 96 Vollziehung 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
dieses Buridesgesetzes ergibt sich hinsichtlich 

1. der Art. I bis X (BDG 1979, GG, PVG, AusG, 
Verwaltungsakademiegesetz, PG, NGZG, BF­
DO, VBG) aus Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG, 

2. des Art. XI (BMG) aus Art. 77 Abs. 2 B-VG, 
3. der Art. XII und XIII (AEZG, EZG) aus 

Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG, 
4. der Art. XIV und XV (WG, BG über 

militärische Auszeichnungen) aus Art. 10 
Abs. 1 Z 15 B-VG, 

5. des Art. XVI (Sch'OG) aus Art. 14 Abs. 1 
B-VGund 

6. des Art. XVII (Aufhebung von Rechtsvor­
schriften) aus Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG. 

EG-Konformität 

EG-Normen werden durch die getroffenen 
Regelungen nicht berührt. 

Besonderer Teil 

Zu Art; I Z 1 bis 3 (§ 3 Abs. 2 bis 7 BDG 1979): 

Der Ernennungsbegriff des § 3 Abs. 1 BDG 1979 
("Ernennung ist die bescheidmäßige Verleihung 
einer Planstelle.") bedingt im neuen Funktionensy­
stem, daß die Zuweisung eines neuen Arbeitsplatzes 
durch Versetzung oder durch Verwendungsände­
rung erfolgt und damit die diesem Arbeitsplatz 
entsprechende Planstelle verliehen wird. 

Die Bestimmung des Abs. 2 nimmt aus verwal­
tungsökonomischen Gründen jene Fälle des Ar-

beitsplatzwechsels, bei denen die bisherige und die 
neue Planstelle derselben Verwendungsgruppe 
angehören und der Bundespräsident für die neue 
Planstelle das Recht der Ernennung gemäß Art. 66 
B-VG delegiert hat, aus dem Ernennungsbegriff 
heraus. Ein Arbeitsplatzwechsel im Sinne des Abs. 2 
Z 1 liegt bereits vor, wenn der Beamte von seinem 
bisherigen Arbeitsplatz abberufen wird, ohne daß 
ihm eine neue Verwendung zugewiesen wird (§ 40 
Abs. 3 BDG 1979). Auch bei qualifizierten Verwen­
dungsänderungen innerhalb derselben Verwen­
dungsgruppe (zB niedrigere Funktionsgruppe) ist im 
delegierten Bereich keine Ernennung erforderlich. 
Soweit sich jedoch der Bundespräsident das Recht 
der Ernennung auf die dem neuen Arbeitsplatz 
entsprechende Planstelle vorbehalten hat, bedarf ein 
derartiger Arbeitsplatzwechsel weiterhin eines Er­
nennungsaktes. 

Ebenfalls keines Ernennungsaktes bedürfen im 
. delegierten Bereich nach Abs. 3 bestimmte, einer 
Verwendungsänderung gleichzuhaltende Änderun­
gen des bisherigen Arbeitsplatzes. Solche Arbeits­
platzänderungen sind entweder die sich infolge 
einer Umgestaltung des bisherigen Arbeitsplatzes 
ergebende Bewertungsänderung dieses Arbeitsplat­
zes (Zuordnung dieses Arbeitsplatzes zu einer 
anderen Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn) 
oder das Enden des Zeitraumes der befristeten 
Ernennung eines Beamten, wenn keine Weiterbe­
stellung erfolgt. 

Abs. 4 regelt die Rechtsform der Verleihung der 
dem neuen Arbeitsplatz nach Abs. 2 entsprechenden 
Planstelle sowie deren Wirksamkeitszeitpunkt. 

Nach § 38 Abs. 7 BDG 1979 sind Versetzungen 
und sogenannte qualifizierte Verwendungsände­
rungen nach § 40 Abs. 2 BDG 1979 mit Bescheid zu 
verfügen. Andere Verwendungsänderungen mit 
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Auswirkungen auf die Wertigkeit der Planstelle (zB 
Zuweisung eines Arbeitsplatzes, der einer höheren 
Funktionsgruppe angehört) können dagegen mit 
bloßem Dienstauftrag verfügt werden. 

Abs. 4 Z 1 bindet die Wirksamkeit der mit 
Bescheid zu verfügenden Mobilitätsmaßnahmen 
grundsätzlich an die Rechtskraft des Bescheides, 
sofern im Bescheid kein späterer Zeitpunkt der 
Wirksamkeit vorbehalten oder festgelegt wird. Ein 
derartiger Vorbehalt oder die Festlegung eines 
späteren Zeitpunktes der Wirksamkeit wird etwa 
dann in Betracht kommen, wenn bei einer 
Verwendungsänderung die Zuweisung der neuen 
Verwendung (§ 40 Abs. 3 BDG1979) aus organisa­
torischen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich ist oder die Wertigkeit des neuen 
Arbeitsplatzes zum Zeitpunkt der Verfügung der 
Mobilitätsmaßnahme noch nicht feststeht. 

Auch bei einer bloß mit Dienstauftrag zu 
verfügenden Verwendungsänderung kann der Zeit­
punkt der Wirksamkeit des mit der Abberufung von 
der bisherigen Verwendung ausgelösten Arbeits­
platzwechseIs und jenem der Verleihung der dem 
neuen Arbeitsplatz entsprechenden Planstelle aus­
einanderfallen. Bei der einfachen Verwendungsän­
derung nach Abs. 4 Z 2 ist daher der Wirksamkeits­
zeitpunkt der Verleihung der neuen Planstelle 
gesondert zu verfügen. Derartige Verfügungen über 
die Verleihung der neuerr Planstelle werden dem 
Beamten aus Gründen der Rechtssicherheit und der 
geordneten Planstellenbewirtschaftung von der für 
ihn zuständigen Dienstbehörde nachweislich zur 
Kenntnis zu bringen sein. 

Bei dem im Abs. 3 Z 1 angeführten Unterfall der 
Verwendungsänderung im Sinne des Abs. 2 Z 1 ist 
davon auszugehen, daß die Änderung der Einstu­
fung des vom Beamten innegehabten Arbeitsplatzes 
als Fall der qualifizierten Verwendungsänderung 
nach § 40 Abs. 2 BDG 1979 anzusehen ist. Ändert 
sich daher der der Bewertung des Arbeitsplatzes 
zugrundeliegende Sachverhalt wesentlich, ist auf 
Grund eines durchzuführenden Dienstrechtsverfah­
rens die den geänderten Aufgaben entsprechende 
Wertigkeit des Arbeitsplatzes mit Bescheid festzu­
stellen. Die der geänderten Wertigkeit des Arbeits­
platzes entsprechende Planstelle ist daher grund­
sätzlich mit der Rechtskraft des Verwendungsände­
rungsbescheides verliehen. 

Zu Abs. 3 Z 2 wird bemerkt, daß das Enden des 
Zeitraumes einer befristeten Ernennung des Beam­
ten, ohne daß eine Weiterbestellung erfolgt, zwar im 
Sinne von Abs. 3 Z 1 eine Verwendungsänderung 
ist. Da nach § 40 Abs. 4 Z 3 BDG 1979 dieser Fall 
der Verwendungs änderung aber ausdrücklich von 
der Anwendbarkeit des § 40 Abs. 2 BDG 1979 
ausgenommen ist, ist der neue Arbeitsplatz mit 
Dienstauftrag zuzuweisen. Der Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Verleihung der dem neuen 
Arbeitsplatz entsprechenden Planstelle ist daher 
nach Abs. 4 Z 2 gesondert zu verfügen. 

Zu Art. I Z 4 (§ 4 Ab.s. 2 BOG 1979): 

Hier werden die Bestimmungen über die 
Ernennungserfordernisse um die einschlägigen 
Bestimmungen im Zusammenhang mit dem neuen 
Funktionensystem ergänzt. 

Zu Art. I Z 5 und 6 (§ 9 Abs. 2 und 3 Z 5 BOG 
1979) : 

Die den Inhalt des Personalverzeichnisses regeln­
den Bestimmungen des § 9 Abs. 2 und 3 werden um 
den Begriff "Funktionsgruppen" ergänzt. 

Zu Art. I Z 7 (§ 11 Abs. 1 bis 4 BOG 1979): 

Der Unkündbarkeit im öffentlich-rechtlichen 
Diehstverhältnis soll - ähnlich wie in vergleichba­
ren Bereichen der Privatwirtschaft - eine längere 
Erprobungsphase des Beamten vorangehen. Die 
Definitivstellung soll daher nach Abs. 1 im Regelfall 
an eine sechsjährige provisorische Dienstzeit beim 
Bund gebunden sein. 

Die Verlängerung der provisorischen Dienstzeit 
von vier auf sechs Jahre soll aber nach Abs. 2 eine 
Definitivstellung nach sechsjähriger provisorischer 
Dienstzeit dann nicht hindern, wenn nach einer 
provisorischen Dienstzeit von vier Jahren auf Grund 
eines Dienstunfalles eine Beeinträchtigung der 
persönlichen Eignung des Beamten eingetreten ist. 

Wird dagegen der provisorische Beamte während 
des provisorischen Dienstverhältnisses überhaupt 
dienstunfähig (der Begriff der "Dienstunfähigkeit" 
nach § 14 Abs. 3 BDG 1979 umfaßt einerseits die 
Unfähigkeit des Beamten, seine ihm auf Grund 
seiner dienstrechtlichenSteIlung zukommenden 
Aufgaben ordnungsgemäß zu versehen, andererseits 
das Fehlen eines mindestens gleichwertigen Arbeits­
platzes, dessen Aufgaben der Beamte ·erfüllen kann 
und der ihm mit Rücksicht auf seine persönlichen, 
familiären und sozialen Verhältnisse billigerweise 
zumutbar ist), ist der Beamte in den Ruhestand zu 
versetzen. Davon unberührt bleibt, solange weder 
eine Dienstunfähigkeit im Sinne des § 14 BDG 1979 
noch ein Dienstunfall nach Abs. 2 vorliegt, der 
Kündigungsgrund der mangelnden persönlichen 
Eignung, wenn dieser während des provisorischen 
Dienstverhältnisses eingetreten ist. 

Die Einrechnung von Zeiten in die provisorische 
Dienstzeit soll sich stärker als bisher an der 
tatsächlichen Verwendung im öffentlichen Dienst 
orientieren (vor allem Aufnahme von Vertragsbe­
diensteten in das Beamtenverhältnis, Übernahme 
von Landes- und Gemeindebediensteten). Damit 
soll sichergestellt werden, daß durch die V ordienst­
zeiten nicht nur die fachliche, sondern auch die 
persönliche Eignung für den Bundesdienst als 
erprobt gelten kann. 
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Nach Abs. 3 können Zeiten, soweit sie zur Gänze 
für die Festsetzung des Vorrückungsstichtages 
berücksichtigt worden sind, ganz oder zum Teil in 
die Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 
eingerechnet werden. 

Im einzelnen können nach Abs. 3 Z 1 Zeiten eines 
Dienstverhältnisses (insbesondere zu einer inlänqi­
sehen Gebietskörperschaft) nach § 12 Abs. 2 Z 1 
Gehaltsgesetz 1956 sowie Zeiten eines Ausbildungs­
verhältnisses nach § 12 Abs.2 Z 4 Gehaltsgesetz 
1956 (dazu zählen insbesondere das Unterrichts­
praktikum, die Gerichtspraxis sowie die Eignungs­
ausbildung) eingerechnet werden. 

Nach Abs. 3 Z 2 können auch Zeiten einer Tätig­
keit (insbesondere auch Beschäftigungszeiten in der 
Privatwirtschaft) oder eines Studiums, welche nach 
§ 12 Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956 im Hinblick auf de­
ren besondere Bedeutung für die erfolgreiche Ver­
wendung des Beamten zur Gänze für die Festset­
zung des V orrückungsstichtages berücksichtigt 
wurden, in die Zeit des provisorischen Dienstver­
hältnisses eingerechnet werden. Zeiten nach Abs. 3 
Z 2 können allerdings nur bis zum Höchstausmaß 
von zwei Jahren eingerechnet werden. 

Abs. 3 letzter Satz stellt schließlich klar, daß in die 
4-Jahres-Frist des Abs. 2 auch Zeiten einzurechnen 
sind, die dem Beamten nach Abs. 3 in die Zeit des 
provisorischen Dienstverhältnisses eingerechnet 
wurden. Ereignet sich etwa ein Dienstunfall im 
dritten Jahr des provisorischen Dienstverhältnisses 
und werden dem Beamten nach Abs. 3 zwei Jahre 
eingerechnet, so ist dieser Dienstunfall auf Grund 
der Bestimmung des Abs. 3 letzter Satz so zu 
behandeln, als wäre er im fünften Jahr des 
provisorischen Dienstverhältnisses eingetreten. 

Nach Abs. 4 soll bei der Einrechnung von Zeiten 
nach Abs. 3 auf die bisherige Berufslaufbahn im 
Hinblick auf die vorgesehene Verwendung des 
Beamten Bedacht genommen werden. Zeiten, die 
keinen Bezug zur bisherigen Berufslaufbahn und 
zur vorgesehenen Verwendung des Beamten auf­
weisen, sollen bei der Einrechnung außer Betracht 
bleiben. Um eine gleichförmige Vorgangsweise bei 
der Einrechnung in allen Ressorts sicherzustellen, 
ordnet Abs. 3 das Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler an. Es ist in Aussicht genommen, das im 
Einzelfall herzustellende Einvernehmen durch Er­
lassung von Richtlinien für die häufigsten Einrech­
nungsfälle weitgehend einzuschranken. 

Zu Art. I Z 8 und 9 (§ 12 Abs. 3 bis 6 BDG 1979): 

§ 12 Abs. 3 Z 2 und Abs. 5 enthalten eine 
Anpassung an die mit der Besoldungsreform bzw. 
mit dem neuen Funktionensystem eingeführten 
Begriffe "Funktionsgruppe" , "Verwendungs­
gruppe A 2" und "Verwendungsgruppe AI". 

Die Bestimmung des Abs. 3 Z 4 sieht vor, daß der 
definitive Beamte bei einem Arbeitsplatzwechsel von 
der Erfüllung der für die neue Verwendung 
vorgesehenen Ernennungs- und Definitivstellungs­
erfordernisse nicht mehr, wie bisher, kraft Gesetzes 
bei dienstlicher Bewährung während einer sechs mo­
natigen Probeverwendung (§ 12 Abs. 2 Z 2 BDG 
1979) befreit sein soll. Vielmehr soll es der 
Dienstbehörde im Einzelfall - je nachdem, ob mit 
der vorgesehenen Verwendung besondere Anforde­
rungen verbunden sind oder nicht -'- ermöglicht 
werden, die sonst mit einer sechsmonatigen 
Probeverwendung verbundene Wirkung auszu­
schließen. Dies soll mit einer nachweislichen 
Mitteilung an den definitiven Beamten vor dessen 
Antritt der angestrebten Verwendung bewirkt 
werden. Der Ausschluß dieser Wirkung hat zur 
Folge, daß die mit der neuen Verwendung 
verbundenen besonderen Ernennungs- und Defini­
tivstellungserfordernisse grundsätzlich vor der Er­
nennung auf die dem neuen Arbeitsplatz entspre­
chende Planstelle zu erbringen sind. 

Nach Abs. 4 kann aber die Dienstbehörde 
erfolgreich absolvierte Ausbildungen und Prüfun­
gen sowie vom Beamten zurückgelegte Praxiszeiten 
ganz oder teilweise auf die für die neue 
Verwendung geltenden Ernennungs- und Definitiv­
stellungserfordernisse anrechnen. 

Zu Art. I Z 10 (§ 22 BDG 1979): 

Das umfangreiche und langdauernde Verfahren 
(Vorgesetzte, Dienstbehörde, Leistungsfeststel­
lungskommission, Verwaltungsgerichtshof), das 
einer Entlassung wegen dreimaliger 'negativer 
Leistungsfeststellung vorangeht, hält derzeit häufig 
Vorgesetzte und Dienstbehörden davon ab, diesen 
Weg zur Entlassung von Mitarbeitern mit stark 
unterdurchschnittlicher Leistung ZU beschreiten. Da 
aber die Belassung von derartigen Beamten im 
Dienststand weder geeignet ist, die Leistungsfähig­
keit des öffentlichen Dienstes noch dessen Ansehen 
in der Öffentlichkeit zu heben, sieht der Entwurf 
vor, daß der Entlassungstatbestand der negativen 
Leistungsfeststellung bereits bei zweimaliger negati­
ver Leistungsfeststellung erfüllt sein soll. 

Zu Art. I Z 11 und 12 (§ 29 Abs. 1 und § 36 Abs. 3 
BDG 1979): 

Diese Bestimmungen enthalten Anpassungen an 
die mit dem neuen Funktionensystem der Besol­
dungsreform eingeführten Begriffe "Verwendungs­
gruppe AI" und "Funktionsgruppe" . 

Zu Art. I Z 13 (§§ 38 und 38 a BDG 1979): 

Zu § 38 BDG 1979:, 

Abs.l bewirkt durch den Wegfall der Wendung 
"innerhalb des Ressorts", daß in Hinkunft V erset-

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)156 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 157 

zungen ohne Zustimmung des Beamten auch in ein 
anderes Ressort zulässig sein werden. 

Im Abs. 2 wird im Hinblick auf den nach § 41 a 
geänderten Rechtszug gegen Versetzungs- und 
Verwendungsänderungsbescheide (Ausschluß der 
Beschwerdemöglichkeit beim Verwaltungsgerichts­
hof, Schaffung der Berufungsmöglichkeit an die neu 
zu errichtende Berufungskommission) und der 
dadurch künftig der Berufungskommission in 
letzter Instanz obliegenden Auslegung und Prüfung 
des unbestimmten Rechtsbegriffes des "wichtigen 
dienstlichen Interesses" - der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes folgend - einedemon­
strative Aufzählung der wichtigsten, ein "wichtiges 
dienstliches Interesse" begründenden Anlaßfälle für 
Versetzungen aufgenommen. 

Zum Versetzungsfall nach Abs. 3 Z 2 wird 
bemerkt, daß ein wichtiges dienstliches Interesse 
nicht nur an der Abziehung eines Beamten von 
seiner bisherigen Dienststelle, sondern auch an der 
Zuweisung zur neuen Dienststelle bestehen kann. 
Dabei wird es genügen, wenn das wichtige 
dienstliche Interesse an einem der beiden Abschnitte 
der geplanten Mobilitätsmaßnahme (Abziehung, 
Zuweisung) besteht. Eindringender Bedarf an 
einem geeigneten und entsprechend vorgebildeten 
Beamten bei einer anderen Dienststelle soll 
allerdings nur dann dessen Versetzung rechtferti­
gen, wenn der zu versetzende Beamte die für den 
freien Arbeitsplatz erforderliche Ausbildung und 
Eignung in persönlicher und fachlicher Hinsicht 
aufweist. 

Durch die Bestimmung des Abs. 3 Z 3 erhält die 
Dienstbehörde im Falle einer negativen Leistungs­
feststellung (§ 81 Abs. 1 Z 3 BDG 1979) eines 
Beamten außer der Möglichkeit nach § 82 Abs. 2 
BDG 1979, nämlich den Beamten auf seinem 
bisherigen Arbeitsplatz zu belassen und ein 
neuerliches Leistungsfeststellungsverfahren durch­
zuführen, eine weitere Handlungsmöglichkeit. 
Diese besteht darin, einem negativ beurteilten 
Beamten die Chance zur Verbesserung seiner 
Leistung auf einem anderen Arbeitsplatz in seiner 
oder einer anderen Dienststelle einzuräumen. Ein 
Rechtsanspruch auf die Einräumung einer derarti­
gen Chance besteht jedoch nicht. Auf die ab dem 
Zeitpunkt der Versetzung des Beamten nach dem 
geänderten § 82 Abs. 3 BDG 1979 eintretende Folge 
für die Leistungsfeststellung auf dem neuen 
Arbeitsplatz wird hingewiesen. 

Mit der Anführung des Versetzungsfalles nach 
Abs. 3 Z 4 soll zum Ausdruck gebracht werden, daß 
auch Dienstpflichtverletzungen ein wichtiges 
dienstliches Interesse an der Versetzung eines 
Beamten begründen können. Allerdings soll nicht 
schon jede geringfügige Ordnungswidrigkeit eine 
Versetzung rechtfertigen können. Vielmehr soll die 
Art und Schwere der begangenen Pflichtverletzung 
im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen 

Erfüllung der Aufgaben solches Gewicht haben, daß 
der Verbleib in der bisherigen Dienststelle nicht 
vertretbar erscheint. 

Im Fall des Abs. 3 Z 4 wird das Vorliegen eines 
wichtigen dienstlichen Interesses unter anderem an 
die rechtskräftige Verhängung einer Disziplinar­
strafe geknüpft. Dazu wird bemerkt, daß es sich bei 
der AufZählung der ein wichtiges dienstliches 
Interesse begründenden Anlaßfälle im Abs. 3 um 
eine beispielhafte Aufzählung handelt. Das T atbe­
standsmerkmal der rechtskräftigen Verhängung 
einer. Disziplinarstrafe ist daher nicht so zu 

. verstehen, daß Versetzungen nur bei rechtskräftiger 
straf- oder disziplinarrechtlicher Verurteilung zu­
lässig sein sollen. Ein schwerwiegendes Fehlverhal­
ten wird auch dann, wenn dieses (zB wegen 
Verjährung) zu keiner Verurteilung geführt hat 
oder ein Disziplinarverfahren zwar eingeleitet, aber 
im Zeitpunkt der Erlassung des Versetzungsbe­
scheides noch nicht abgeschlossen wurde, ebenfalls 
ein wichtiges dienstliches Interesse an einer 
Versetzung begründen können. Die Dienstbehörde 
wird nur im letzteren Fall, gestützt auf die dem 
Beamten zur Last gelegten Dienstpflichtverletzun­
gen, im Versetzungsverfahren die Frage, ob der 
Beamte die betreffenden Dienstpflichtverletzungen 
begangen hat oder nicht, sowie die Schwere 
derselben selbst zu beurteilen und ihre rechtlichen 
Erwägungen zum Vorliegen eines wichtigen dienst­
lichen Grundes darzulegen haben. 

Als weitere Beispiele im Sinne dieser Bestimmung 
sind zu nennen: "Untragbare Spannungsverhält­
nisse unter den Bediensteten der Dienststelle", 
sonstige, das Verbleiben des Beamten hindernde 
persönliche Gründe (zB Verwendungsbeschränkune 
gen nach § 42 BDG 1979), "anmaßendes und 
unkooperatives Verhalten", "erheblicher Ansehens­
und Autoritätsverlust des Beamten infolge einer 
. strafgesetzlichen Verurteilung", "andere schwere 
Störungen des Arbeitsklimas" oder der V ertrauens­
entzug durch den Vorgesetzten als Folge des 
Schlusses, daß bei einem Beamten der Wille oder die 
Fähigkeit zur Erfüllung der durch die Rechtsord­
nung vorgezelchneten Aufgaben nicht oder nicht 
mehr gegeben sind. 

Versetzungen zu einer Dienststelle eines anderen 
Ressorts werden nach Abs. 5 vom abgebenden 
Ressort, dem der Beamte angehört, nach hergestell­
tem Einvernehmen mit dem Leiter der Zentralstelle 
des aufnehmenden Ressorts mit Versetzungsbe­
scheid zu verfügen sein. Erläßt das abgebende 
Ressort ohne ausdrückliche schriftliche. Zustim­
mung des aufnehmenden Ressorts einen Verset­
zungsbescheid, bewirkt dieser Mangel die Nichtig­
keit des Bescheides. Ist mit einem derartigen 
ressortübergreifenden Arbeitsplatzwechsel eine Än­
derung der Einstufung des Beamten verbunden 
und/oder die Ernennung auf die neue Planstelle 
dem Bundespräsidenten vorbehalten,- ist zusätzlich 
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ein Ernennungsakt erforderlich (siehe die Ausfüh­
rungen zur Schaffung des § 3 Abs. 2 BDG 1979). 

Abs. 7 sieht - abweichend von der bisherigen 
Rechtslage - vor, daß der Berufung gegen den 
Versetzungsbescheid keine aufschiebende Wirkung 
zukommen soll. Dies deshalb, um die vor allem bei 
Änderungen der Organisation der Bundesverwal­
tung (zB Auflassung von Arbeitsplätzen oder 
Dienststellen) gebotenen dienstrechtlichen Maß­
nahmen ohne unnötigen Verzug setzen zu können. 
Dem Rechtsschutzinteresse des zu versetzenden 
Beamten wird dort, wo der Arbeitsplatz weiter 
bestehen bleibt, dadurch ausreichend Rechnung 
getragen, daß er, falls er im Verfahren vor der 
Berufungskommission obsiegt, ein Anrecht auf die 
Rückkehr auf seinen bisherigen Arbeitsplatz hat. 
Dies soll dadurch sichergestellt werden, daß der 
vom Beamten zuletzt innegehabte Arbeitsplatz bis 
zur Rechtskraft des Versetzungsbescheides nicht 
auf Dauer, 'sondern nur provisorisch besetzt werden 
darf. 

Zu § 38 a BOG 1979: 

§ 38 a sieht zur Unterstützung der ressortüber­
greifenden freiwilligen Mobilität bei einer vom 
Beamten angestrebten Versetzung eine Freigabe­
pflicht des Ressorts, dem der Beamte angehört, 
gegenüber dem anfordernden Ressort nach Ablauf 
von sechs Monaten vor~ Diese Freigabepflicht setzt 
die Bewerbung des Beamten um eine freie Planstelle 
in diesem Ressort voraus und wird durch die 
s(;hriftliche Anforderung dieses Beamten bewirkt. 

Die init der Anforderung bewirkte Verpflichtung 
der obersten Dienstbehörde zur Freigabe des 
angeforderten Beamten wird je nach Inhalt der 
Anforderung entweder in der Verfügung der 
Zuteilung zur nach Abs. 1 verlangten Dienstleistung 
zu Erprobungszwecken oder in der kraft Gesetzes 
bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 
als verfügt geltenden Versetzung oder der Zustim­
mung zur Übernahme auf eine Planstelle des 
aufnehmenden Ressorts bestehen. 

Der Beginn des Fristenlaufes für die sechsmona­
tige Frist, binnen derer die oberste Dienstbehörde 
die verlangte Dienstzuteilung zu verfügen hat 
(Abs. 1) oder nach deren Ablauf die Zustimmung 
des abgebenden Ressorts zum Ressortwechsel als 
erteilt gilt, wird durch den Zeitpunkt des EinElngens 
der Anforderung bei der obersten Dienstbehörde 
des abgebenden Ressorts ausgelöst. 

Abs. 2 regelt den Wirksamkeitszeitpunktder vom 
anfordernden Ressort verlangten Versetzung des 
zugeteilten Beamten. Nach Abs. 3 ist eine Verset­
zung des dienstzugeteilten Beamten zum anfordern­
den Ressort nur mit Zustimmung des Beamten 
zulässig. Das anfordernde Ressort hat daher vor 
Stellung seiner Anforderung die nachweisliche 

Zustimmung des dienstzugeteilten Beamten zu 
seiner Versetzung in das anfordernde Ressorts 
einzuholen. 

Zu Art. I Z 14 (§§ 40 und 41 BOG 1979): 

Zu § 40 BOG 1979: 

In Abs. 1 wird klargestellt, daß auch Funktionäre 
in befristeter Funktion vorzeitig von dieser abberu­
fen werden können. Da auch die Abberufung von 
einer befristeten Funktion nach § 40 Abs. 2 einer 
Versetzung gleichzuhalten ist, setzt diese in' 
materieller Hinsicht ein "wichtiges dienstliches 
Interesse" voraus. 

Abs.2 sieht den Wegfall des eine qualifizierte 
Verwendungsänderung begründenden Tatbe­
standsmerkmales der "langdauernden und umfang­
reichen Einarbeitung" vor, da dessen Beibehaltung 
mit dem für alle Berufe geltenden Grundsatz des 
lebenslangen Lernens sowie den an die Bundesver­
waltung herangetragenen .Erwartungen erhöhter 
Mobilität und Flexibilität der Bundesbediensteten 
nicht vereinbar erscheint. 

Weiterhin eine qualifizierte Verwendungsände­
rung soll die Zuweisung einer, gegenüber der 
bisherigen Verwendung, ungleichwertigen Verwen­
dung nach Abs. 2 Z 1 begründen. 

Wesentlicher Maßstab für die Gleichwertigkeit 
der Verwendung war schon nach der bisherigen 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die Zuord­
nung der Tätigkeiten zu Verwendungsgruppen. 
Dieses Tatbestandsmerkmal erhält nun im neuen 
Funktionensystem durch die Einreihung der Ar­
beitsplätZe in Funktionsgruppen eine neue Dimen­
sion. Abs. 3 stellt nun klar, daß die neue 
Verwendung der bisherigen Verwendung nur dann 
gleichwertig ist, wenn sie innerhalb derselben 
Verwendungsgruppe derselben Funktions- oder 
Dienstzulagengruppe zugeordnet ist. 

Zum Tatbestandsmerkmal der Laufbahnver­
schlechterung nach Abs. 2 Z 2 wird bemerkt, daß 
das neue Besoldungssystem mit den durchgängigen 
Grundlaufbahnen der 'Zuordnung gleich hoch 
bewerteter Arbeitsplätze zur selben Funktions­
gruppe keinen Spielraum für unterschiedliche 
Laufbahnerwartungen mehr zuläßt. Dieses Krite­
rium hat daher nur noch für die im Dienstklassensy­
stem verbleibenden Nichtoptanten Bedeutung. In 
dieser Bestimmung wird deshalb der Begriff der 
"Laufbahn" auf diesen Anwendungsfall hin durch 
die Wendung "Beförderung des Beamten in eine 
höhere Dienstklasse oder Dienststufe" präzisiert. 

Die in Abs. 4 Z 1 und 2 angeführten Fälle von 
Verwendungsänderungen entsprechen der bisheri­
gen Regelung in § 40 Abs.4 BDG 1979. Die 
Zuweisung einer drei Monate nicht übersteigenden 
vorübergehenden Verwendung kommt zusätzlich 
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zur oder anstelle der bisherigen Verwendung in 
Betracht. Zum Fall der Abberufung des Beamten 
vQn seiner bisherigen Verwendung und der 
Zuweisung einer bloß vorübergehenden Verwen­
dung wird deshalb klargestellt, daß die Abberufung 
nur dann keine einer Versetzung gleichzuhaltende 
Maßnahme ist, wenn dem Beamten anschließend an 
die vorübergehende Verwendung eine seiner 
bisherigen Verwendung. zumindest gleichwertige 
Venvendung zugewiesen wird. Ebenfalls keine 
qualifizierte Verwendungs änderung soll nach 
Abs. 4 Z 3 das Enden des Zeitraumes emer 
befristeten Ernennung eines Beamten darstellen, 
ohne daß dieser.weiterbestellt wird. 

Zu § 41 BOG 1979: 

Abs. 1 sieht neben Zitierungsanpassungen vor, 
daß § 38 Abs. 4 und damit auch die Versetzungs­
möglichkeit in ein anderes Ressort auch für Beamte 
in Dienstbereichen, bei denen es nach der Natur des 
Dienstes notwendig ist, sie nach einiger Zeit zu einer 
anderen Dienststelle desselben Ressorts zu verset­
zen (dies trifft für Beamte des Auswärtigen Dienstes 
zu), gelten soll. 

Nach Abs. 2 soll dies aber nur unter voller 
Wahrung der Rechtsschutzinteressen der betroffe­
nen Dienstnehmer, wie sie auch fÜr Beamte anderer 
Dienstbereiche bei einem Ressortwechsel g'elten, 
zulässig sein. 

Zu Art. I Z 15 bis 17 (§§ 41 abis 41 f BOG 1979): 

Eine rasche Entscheidungsfindung bei vom 
Dienstgeber beabsichtigten Mobilitätsmaßnahmen 
unter voller Wahrung der Rechtsschutzinteressen 
der davon betroffenen Dienstnehmer liegt im 
beiderseitigen Interesse sowohl des Dienstnehmers 
als auch des Dienstgebers. 

Zu § 41 a BOG 1979: 

§ 41 a sieht die Schaffung einer beim Bundes­
kanzleramt einzurichtenden Berufungskommission 
für Berufungen gegen in erster Instanz ergangene 
Versetzungs- und Verwendungsänderungsbe­
scheide vor. Diese Berufungskommission ist als 
Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag nach 
Art. 133 Abs. 4B-VG konstruiert. Der Vorsitzende 
der Berufungskommission und seine Stellvertreter 
müssen nach dieser Bestimmung Richter sein. In den 
genannten Angelegenheiten ist die Anrufungsmög­
lichkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlos­
sen. 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen wird die im 
Abs. (, vorgesehene Schaffung eines Instanzenzuges 
gegen Entscheidungen eines obersten Organes mit 
Verfassungsbestimmung normiert. 

Die derzeit in Ressorts mit nachgeordneten 
Dienstbehörden mögliche Berufung gegen Be­
scheide der Dienstbehörden erster Instanz an die 
oberste Dienstbehörde im Sinne eines ordentlichen 
Rechtsmittels soll entfallen und nur mehr die 
Berufung an die Berufungskommission als ordentli­
ches Rechtsmittel offenstehen. 

Im Sinne einer weiteren Verfahrensbeschleuni­
gung soll die Berufungskommission nach Abs. 5 ihre 
Entscheidungen möglichst binnen drei Monaten ab 
Einbringung der Berufung treffen. Nach Abs.2 
zweiter Satz soll durch die Bestellung einer 
ausreichenden Anzahl von Mitgliedern sicherge­
stellt werden, daß die Berufungen auch tatsächlich 
innerhalb dieser Frist erledigt werden können. Um 
den mit der Neubestellung von Kommissionsmit­
gliedern während der Funktionsdauer (§ 41 b 
Abs. 5) verbundenen Aufwand einzuschränken und 
auch im Hinblick auf den Fall einer zeitweisen 
Verhinderung von Mitgliedern empfiehlt es sich, 
eher mehr als zu wenige Kommissionsmitglieder zu 
bestellen. 

Nach Abs.3 sollen die weiteren Mitglieder der 
Berufungskommission rechtskundige Bundesbe­
amte sein, die sich je zur Hälfte aus Vertretern des 
Dienstgebers und der Dienstnehmer zusammenset­
zen. Dies unter dem Gesichtspunkt, daß nach § 41 c 
Abs. 2 BDG 1979 der Vertreter des Dienstgebers im 
Berufungssenat dem Ressort des Berufungswerbers 
angehören muß. 

Die Vertreter der Die~stnehmer sollen nach 
Abs. 4 von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
nominiert werden. Da die Berufungskommission am 
Zusammentreten und dadurch an der Erfüllung 
ihrer Aufgaben gehindert werden könnte, wenn 
nicht alle Mitglieder rechtzeitig namhaft gemacht 
werden, sieht der Entwurf vor, daß dann, wenn die 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nicht innerhalb 
von vier Wochen nach Aufforderung durch den 
Bundeskanzler die Dienstnehmervertreter namhaft 
macht, dieses Recht auf den Bundeskanzler 
übergeht. 

Zu § 4tb BOG 1979: 

Die Bestimmung des § 41 b über die Mitglied­
schaft, das Ruhen und das Erlöschen der Mitglied­
schaft zur Berufungskommission folgt der bewähr­
ten Regelung des § 34 Abs. 2 des Ausschreibungsge­
setzes 1989 zur Aufnahmekommission. 

Abs. 5 erster Satz regelt die Nachbestellung von 
während der Funktionsperiode ausgeschiedenen 
Mitgliedern der Berufungskommission. Nach Abs. 5 
zweiter- Satz soll auch für den Fall einer 
unerwarteten und ungewöhnlichen Anfallsteigerung 
von Berufungen die Möglichkeit bestehen, weitere 
Stellvertreter und' Mitglieder für einen neu zu 
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bildenden Berufungssenat für den Rest der 
Funktionsperiode neu zu bestellen. Bei der Neubil­
dung eines derartigen Senates hat der Vorsitzende 
der Berufungskommission nach§ 41 c Abs. 3 BDG 
1979 vorzugehen. 

Zu § 41 c BOG 1979: 

Aus der Bestimmung des Abs. 2, wonach ein 
Mitglied des Senates der Berufungskommission dem 
Ressort des Berufungswerbers angehören muß, 
ergibt sich die Notwendigkeit der Geschäftsvertei­
lung und der Bildung der Berufungssenate nach 
Ressorts. Der Grundsatz der festen Geschäftsvertei­
lung im Zusammenhang mit Aps. 2 setzt ferner 
voraus, daß für die Bildung der Berufungskommis­
sion von jedem Ressort die erforderliche Anzahl von 
Mitgliedern vorgeschlagen wird. Gemäß Abs. 3 hat 
der Vorsitzende der Berufungskommission allein 
die Senate zu bilden und die Geschäfte auf diese zu 
verteilen. 

Um sicherzustellen, daß die nach § 41 a Abs. 5 
BDG 1979 vorgesehene Entscheidungsfrist von drei 
Monaten ab Einbringung der Berufung von der 
Berufungskommission im Regelfall eingehalten 
werden kann, wird der Vorsitzende nach Abs. 3 
dritter Satz ermächtigt, ausnahmsweise Änderungen 
der für das laufende Kalenderjahr festgesetzten 
Geschäftsverteilung vorzunehmen. 

Zu § 41 d BOG 1979: 

Abs. 3 sieht die Erlassung einer Geschäftsord­
nung für die Berufungskommission und die 
Berufungssenate vor. Im Sinne einer Zuständig­
keitsabgrenzung sollen darin nähere Bestimmungen 
über die Aufgaben des Kommissionsvorsitzenden, 
seiner Stellvertreter, der Senatsvorsitzenden sowie 
der Berichterstatter getroffen werden. Dabei wird 
im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung in Be­
tracht zu ziehen sein, daß der Senatsvorsitzende 
nicht zu jedem Verfahrensschritt der Zustimmung 
der anderen Senatsmitglieder bedarf. 

Zu § 41 e BOG 1979: 

Nach Abs.1 hat, da die Berufungskommission 
beim Bundeskanzleramt eingerichtet ist, das Bun­
deskanzleramt für die Sach- und Kanzleierforder­
nisse aufzukommen. 

Der jeweilige Schriftführer bei einem Berufungs­
senat hat nach Abs. 2 rechtskundig zu sein. Die 
Tätigkeit als Schriftführer zählt zu den Dienst­
pflichten des Beamten, denen er sich nicht entziehen 
und bei deren Erfüllung er auch nicht von 
Vorgesetzten behindert werden darf. 

Das Mitglied der Berufungskommission soll nach 
Abs. 3 einerseits nach Maßgabe der Reisegebühren-

vorschrift Anspruch auf den Ersatz des tatsächlichen 
Aufwandes, der ihm durch die Fahrt zur Sitzung der 
Kommission erwächst, und andererseits Anspruch 
auf eine angemessene Vergütung für seine Mühe­
waltung haben. 

Zu § 41 f BOG 1979: 

Auf das Verfahren vor der Berufungskommission 
soll das A VG 1991 subsidiär für anwendbar erklärt 
werden, da auch das Dienstrechtsverfahrensgesetz 
auf dieses aufbaut. 

Zu Art. I Z 18 (§§ 45 a und 45 b BOG 1979): 

Zum Mitarbeitergespräch (§ 45 a): 

Das Arbeitsübereinkommen der Regierungspar­
teien für die Dauer'der 18. Gesetzgebungsperiode 
des Nationalrates sieht in der Beilage 21 "Öffentli­
cher Dienst und Verwaltungsreform" im Abschnitt I 
Z 4 folgendes vor: 

"Zur Schaffung von Leistungsanreizen und zur 
Befreiung des Dienstrechtes von leistungshemmen­
den Elementen soll das Leistungsfeststellungs- und 
Disziplinarrecht entsprechend den von der Proje,kt­
gruppe "Führung und Personalwesen" erarbeiteten 
Grundlagen reformiert werden. Das Leistungsfest­
stellungsrecht soll auf Grundlage von Zielvereinba­
rungen und jährlichen Leistungsbeurteilungsgesprä­
chen zu einem Laufbahnplanungs- und -förde­
rungsinstrument werden." 

Im Zuge der Beratungen zum nunmehr als 
Gesamtpaket der Besoldungsreform vorliegenden 
Gesetzentwurf wurde die Leistungsfeststellung 
(§§ 81 H. BDG 1979) modifiziert und daneben, als 
eigenständige und mit der Leistungsfeststellung 
nicht in Verbindung stehende Einrichtung, das 
Mitarbeitergespräch eingeführt. 

Durch die Abkoppelung von der Leistungsfest­
stellung soll jeder Beamte und jeder Vertragsbe­
dienstete alljährlich ein offenes Gespräch mit dem 
unmittelbaren Fachvorgesetzten über die Ziele 
seiner Organisationseinheit führen können. Es soll 
ihm dabei möglich sein, mit seinem Vorgesetzten 
eine Vereinbarung über die von ihm im Rahmen 
dieser Ziele zu erfüllenden wesentlichen Aufgaben 
zu treffen. 

N ach Ablauf des Jahres soll jeweils auf der 
Grundlage des Vereinbarten erörtert werden, ob die 
gesetzten Ziele überschritten, erreicht oder nicht 
erreicht worden sind und welche Gründe hiefür 
maßgeblich waren. Im Inte~esse der Offenheit der 
Gesprächsführung bleibt die Zusammenfassung 
dieses Gesprächsteiles bei den Gesprächspartnern. 
Auch die Beiziehung von Personen des Vertrauens 
wurde deshalb in einem nur sehr abgegrenzten Maß 
vorgesehen. 
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Im zweiten Teil des Mitarbeitergespräches sollen 
Maßnahmen erörtert werden, die die Leistung 
erhalten oder steigern können, wie etwa eine 
verbesserte Kommunikation, ein verbesserter Infor­
mationsfluß oder auch Ausbildungen, die benötigt 
werden. Es soll aber auch auf Kenntnisse und 
Fähigkeiten des Mitarbeiters eingegangen werden, 
die er an seinem gegenwärtigen Arbeitsplatz nicht 
oder nur unzureichend einbringen kann. Die 
Ergebnisse dieses zweiten Teiles des Mitarbeiterge­
spräches sollen der personalführenden Stelle zuge­
leitet werden, die damit einen nicht unwesentlichen 
Hinweis für die Personalplanung und die Per~onal­
entwicklung erhält. 

Ziel des Mitarbeitergespräches ist eine Qualitäts­
steigerung durch AufgabenklarsteIlung, Aufgaben­
kritik und Aufzeigen von Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung, die sowohl dem einzelnen 
Bediensteten als auch dem Dienstgeber nützt. 

Der unmittelbare Fachvorgesetzte im Sinne dieser 
Bestimmung kann in der Praxis nicht ein Vorgesetz­
ter sein, dem etwa 200 Mitarbeiter zugeordnet sind. 
Dieser Vorgesetzte stützt sich im tatsächlichen 
Arbeitsablauf auf organisatorisch zwar nicht ausge­
wiesene, von ihm aber zur internen Verantwortung 
aufgebaute unmittelbare Fachvorgesetzte. Erfah­
rungsgemäß sind diese unmittelbaren Fachvorge­
setzten, auf die § 45 a abstellt, für eine Leitungs­
spanne bis zu zehn Personen informell zuständig. Es 
ist sinnvoll und zweckmäßig, das Mitarbeiterge­
spräch innerhalb dieser Arbeitsgruppierungen zu 
führen. 

Nach der Kundmachung im Bundesgesetzbl~tt 
soll ein dreijähriger Zeitraum bis zur verpflichten­
den Durchführung des Mitarbeitergespräches dazu 
genu"tzt werden, die Vorgesetzten für diese 
besondere Art der Gesprächsführung zu schulen 
und die Mitarbeiter ausreichend zu informieren. 

Das derzeit im Bundeskanzleramt laufende 
Pilotprojekt hat gezeigt, daß beim erstmaligen 
Einsatz dieses neuen Instruments die Anleitung 
eines externen Beraters zielführend ist. Eine 
wesentliche Hilfestellung für den Erfolg ist ein an 
den Bedingtheiten des öffentlichen Dienstes orien­
tierter Fragenkatalog für Vorgesetzte und Mitarbei­
ter, um in strukturierter Form anhängige Probleme 
erörtern zu können. 

Soll das Mitarbeitergespräch das angestrebte Ziel 
einer Qualitätssteigerung erreichen, ist sowohl eine 
angemessene Vorbereitungszeit als auch das Ver­
trautwerden mit diesem Instrument der Personal­
führung Grundbedingung. 

Die ersten Ergebnisse des Pilotprojektes im 
Bundeskanzleramt gestatten die Aussage, daß das 
Mitarbeitergespräch durchaus erfolgreich ist, aber 
vor allem in der Anfangsphase mit nicht zu hohen 
Erwartungshaltungen überfrachtet werden darf. 

Der Bereich der handwerklichen Verwendungen 
soll zunächst vom Mitarbeitergespräch nicht erfaßt 
werden. Für die Besoldungsgruppe der Bundesleh­
rer gilt gleiches. 

Zur Teamarbeitsbesprechung (§ 45 b): 

Die Erbringung sehr guter Einzelleistungen be­
deutet noch nicht, daß die Gesamtleistung eines 
Teams zwingend gut sein muß. Nach Abschluß der 
einzelnen Mitarbeitergespräche ist es daher sinnvoll, 
noch einmal im Arbeitsteam Ziele und Aufgaben der 
Arbeitsgruppe zu besprechen und zu prüfen, inwie­
weit im Zusammenwirken oder bei der Aufteilung 
der Aufgaben Verbesserungen möglich sind. 

Gerade weil der öffentliche Dienst in einem 
Zielkonflikt zwischen sich verknappenden Ressour­
cen und steigenden Leistungsanforderungen steht, 
soll zur Abstützung des Instrumentariums einer 
leistungs gerechten Besoldung das Mitarbeiterge­
spräch und die Teamarbeitsbesprechung hinzutre­
ten. Die individuelle Leistungsbewertung und 
Leistungsförderung soll damit zur Qualitätssteige­
rung und zu verbesserter Leistung für die Kunden 
der Verwaltung führen. 

Zu Art. I Z 19 (§ 63 Abs. 1 BDG 1979): 

Abweichend von den bisherigen Regelungen ist 
" für Beamte nicht mehr in allen Fällen ein Amtstitel 

vorgesehen. Für den Allgemeinen Verwaltungs­
dienst sieht § 140 im Besonderen Teil des BDG 1979 
in der ersten Laufbahnhälfte an Stelle von 
Amtstiteln die allgemeine Verwendungsbezeich­
nung "Beamter" vor. Die Bestimmung, wonach der 
Beamte zur Führung eines Amtstitels berechtigt ist, 
wird daher auf den Fall eingeschränkt, daß der 
Besondere Teil für die betreffende Einstufung auch 
tatsächlich einen Amtstitel vorsieht. 

Zu Art. I Z 20 (§ 63 Abs. 3 BDG1979): 

Die Beifügung der Dienststelle ist künftig nicht 
nur bei einem Amtstitel, sondern auch bei einer 
Verwendungsbezeichnung zulässig. Auch diese 
Änderung trägt dem Umstand Rechnung, daß für 
den Allgemeinen Verwaltungsdienst in der ersten 
Laufbahnhälfte anstelle von Amtstiteln ausschließ­
lich Verwendungsbezeichnungen vorgesehen wer­
den (§ 140). 

Zu Art. I Z 21 (§ 81 Abs. 1 BDG 1979): 

Mit dieser Bestimmung soll der im § 81 ades 
Entwurfes vorgesehenen Änderung Rechnung ge­
tragen werden. Diese sieht für den Fall einer 
negativen Leistungsfeststellung als Beurteilungszeit­
raum nicht mehr - wie bei einer "überdurchschnitt-

11 
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lichen" oder "durchschnittlichen" Leistungsfeststel­
lung - ein Kalenderjahr vor, sondern jenen 
Zeitraum, der vom Tag der ersten nachweislichen 
Ermahnung an mindestens sechs Monate beträgt. 
Als Äquivalent für die Verkürzung des Beurtei­
lungszeitraumes und die bereits nach der ersten 
negativen Leistungsfeststellung mögliche Folge der 
Versetzung wird jedoch bestimmt, daß einer 
negativen Leistungsfeststellung eine zweimalige 
nachweisliche Ermahnung voranzugehen hat. 

Zu Art. I Z 22 (§SI a BOG 1979): 

Gemäß Abs. 1 soll für eine "überdurchschnittli­
che" oder "durchschnittliche" Leistungsfeststellung 
der Beurteilungszeitraum so wie bisher das 
vorangegangene Kalenderjahr sein. 

Nach Abs. 2 soll dagegen bei einer "negativen" 
Leistungsfeststellung der Beurteilungszeitraum 
grundsätzlich nur mehr sechs Monate dauern, 
wobei der Lauf dieser Frist durch die im Sinne einer 
"Streitverkündung" zu verstehende nachweisliche 
Ermahnung durch den Vorgesetzten in Gang 
gesetzt werden sdll. Die Einführung dieses verkürz­
ten Beurteilungszeitraumes im Falle einer "negati­
ven" Leistungsfeststellung ist Teil einer Verfahrens­
regelung, die für den Fall, daß ein Beamter 
fortgesetzt und gravierend eine mangelhafte Lei­
stung erbringt, ein rascheres Reagieren ermöglichen 
soll. 

Zu Art. I Z 23 (§ 82 Abs. 2 BOG 1979): 

Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit dem 
Entlassungstatbestand der zweimaligen "negativen" 
Leistungsfeststellung (§ 22) zu sehen. Nach einer 
"negativen" Leistungsfeststellung soll der nächstfol­
gende Beurteilungszeitraum für die neuerlich 
durchzuführende Leistungsfeststellung ebenfalls 
nur ein halbes Jahr umfassen. 

Zu Art. I Z 24 (§ 82 Abs. 3 BOG 1979): 

§ 38 Abs. 3 Z 3 des Entwurfes sieht vor, daß das 
Nichtaufweisen des zu erwartenden Arbeitserfolges 
durch den Beamten ein wichtiges dienstliches 
Interesse für seine Versetzung darstellt. Macht die 
Dienstbehörde von dieser Versetzungsmöglichkeit 
Gebrauch, soll es dem Beamten ermöglicht werden, 
sich - ohne der drohenden Gefahr einer zweiten 
"negativen" Leistungsfeststellung mit den 
Anforderungen des neuen Arbeitsplatzes vertraut zu 
machen. Abs. 3 bestimmt daher, daß für diesen 
Beamten ab dem Zeitpunkt der Versetzung eme 
"durchschnittliche" Leistungsfeststellung gilt. 

Zu Art. I Z 25 (§ 83 Abs. 1 Z 4 BOG 1979): 

Durch diese Bestimmung soll der durch die 
Änderung des § 21 Verwaltungsakademiegesetz 
erfolgten Erweiterung des Personenkreises, der zum 

Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie zuge­
lassen werden kann, sowie der Bezeichnung der 
neuen Besoldungsgruppen Rechnung getragen 
werden. 

Zu Art. I Z 26 (§ 83 Abs. 3 BOG 1979): 

Das Erfordernis, daß der Beamte bei Leistungs­
feststellungen im vorangegangenen Kalenderjahr 
mindestens während 26 Wochen Dienst zu versehen 
hat, wird auf 13 Wochen verkürzt. Dadurch werden 
Leistungsfeststellungen bei Beamten mit "über­
durchschnittlicher" Leistung, die infolge eines 
Unfalles, Krankheit oder eines Karenzurlaubes 
längere Zeit vom Dienst abwesend waren, zur 
Yermeidung einer laufbahnmäßigen Benachteili­
gung zulässig, wenn zumindest eine der in § 83 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen (zB Einfluß der 
Leistungsfeststellung auf die Bezüge oder die 
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung) erfüllt 
wird. Andererseits sollen dadurch Beamte mit 
unterdurchschnittlicher Leistung eine "negative" 
Leistungsfeststellung nicht mehr durch eine 
"Flucht" in längere Krankenstände verhindern 
können. 

Zu Art. I Z 27 (§ 84 Abs. 1 BOG 1979): 

Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit der 
durch § 82 Abs. 2 erfolgten Neudefinition des 
Zeitraumes zu sehen, für den aus Anlaß einer bereits 
festgestellten "negativen" Leistungsfeststellung eine 
neuerliche Leistungsfeststellung durchzuführen ist. 
Um diesen Auftrag zeitgerecht erfüllen zu können, 
ist es erforderlich, daß der Vorgesetzte den Bericht 
innerhalb des ersten Monats nach Ablauf des 
Beurteilungszeitraumes erstattet. 

Zu Art. I Z 28 bis 31 (§ 86 Abs. 2 und § 87 Abs. 1 
und 3 bis 5 BOG 1979): 

Die durch diese Bestimmungen durchgeführten 
Verkurzungen von Fristen sollen zur Beschleuni­
gung der Verfahrensabläufe führen. 

Zu Art. I Z 32 (§§ 136 bis 140 BOG 1979): 

Diese Änderungen betreffen den größten Teil des 
neuen 1. Abschnittes des Besonderen Teiles des 
BDG 1979. Der 1. Abschnitt umfaßt die §§ 136 bis 
141 b und enthält die Bestimmungen über die neue 
Besoldungsgruppe "Allgemeiner Verwaltungs­
dienst" . Die Regelungen über die alte Besoldungs­
gruppe "Beamte der Allgemeinen Verwaltung und 
in handwerklicher Verwendung" befinden sich im 
Schlußteil des BDG 1979. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 136: 

An die Stelle der bisherigen Besoldungsgruppe 
"Beamte der Allgemeinen Verwaltung und in 
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handwerklic~er Verwendung", die für Nichtoptan­
ten auslaufend fortbestehen wird, tritt die neue 
Besoldungsgruppe "Allgemeiner V erwaltungs­
dienst". Eine Neuaufnahme und ein Wechsel in die 
auslaufende· Besoldungsgruppe sind nicht zulässig. 

Z ur vorgesehenen Verwendungs- und Funktions­
'gruppengliederung wird auf die Ausführungen zum 
,,A-Schema" im Allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen verwiesen. 

Zu § 137: 

Ein wesentlicher Bestandteil der Besoldungsre­
form ist die leistungsgerechte Besoldung. Die 
Leistungskomponente ergibt sich aus den unter­
schiedlichen Anforderungen eines Arbeitsplatzes an 
den Beamten, von dem die ordnungsgemäße 
Erfüllung der einem Arbeitsplatz zugewiesenen 
Aufgaben erwartet wird. 

Für die Umsetzung dieser Leistungskomponente 
sind sämtliche Arbeitsplätze des Allgemeinen 
Verwaltungs dienstes zu bewerten und nach dem 
Bewertungsergebnis einer Verwendungsgruppe und 
innerhalb dieser der Grundlaufbahn oder einer 
Funktionsgruppe zuzuordnen. Aus dieser Zuord­
nung ergibt sich unabhängig vom Gehalt der 
Grundlaufbahn die Funktionszulage eines Beamten, 
die damit die unterschiedlichen Anforderungen 
berücksichtigt. 

Die Leistungsgerechtigkeit ergibt sich dabei aus 
der Arbeitsplatzbewertung und ist nicht mit der 
Honorierung persönlicher Leistungen zu verwech­
seln. Für die persönliche Leistung wird davon 
ausgegangen, daß Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie Kompetenz, Engagement, Krea­
tivität usw. in dem Maße erbracht werden, wie sie im 
Durchschnitt von Beamten mit gleichwertigen 
Aufgaben erwartet werden können. Das System der 
nach den Anforderungen an einen Arbeitsplatz 
differenzierten Besoldung bietet zeitgemäße Mög­
lichkeiten der Personalentwicklung und Laufbahn­
planung, basierend auf persönlicher Leistung und 
Bereitschaft zu Mobilität und Flexibilität. 

Zu § 137 Abs. 1 und 2: 

Das Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 
sieht als Grundlage für die Funktionszulagen 
Arbeitsplatzbewertungen vor. Diese Arbeitsplatzbe­
wertungen wurden für die LeitersteIlen der 
ZentralstelIen an ein in der Sache erfahrenes 
Beratungsunternehmen in Auftrag gegeben. Die 
vom Auftrag nicht erfaßten Stellen des Allgemeinen 
Verwaltungs dienstes wurden vom Bundeskanzler­
amt nach dem gleichen System bewertet, nachdem 
es den Besonderheiten des öffentlichen Dienstes 
entsprechend für die über den Auftragsumfang 
hinausgehenden Ebenen adaptiert worden war. Aus 

den damit gewonnen Bewertungsergebnissen wur­
den Arbeitsplätze exemplarisch ausgewählt, die in 
der Anlage 1 als Richtverwendungen angeführt 
sind. 

Diese Richtverwendungen sind als gesetzlich 
zugeordnete ArbeitsplätZe für vergleichende Bewer­
tungen eine allgemeingültige Richtschnur. Darüber 
hinaus dienen sie der Transparenz der Bewertung 
und der Zuordnung. 

Die Bewertung der Arbeitsplätze hat in der 
gleichen Verwendungsgruppe unterschiedliche Stel­
lenwerte (Gewichte) ergeben. Auch innerhalb einer 
Funktionsgruppe streuen die Stellenwerte, aller­
dings in einem Ausmaß, das in der Lehre als "kaum 
merkbar" bezeichnet wird. 

Um in der Zuordnungspraxis Abgrenzungspro­
bleme zu vermeiden, wurde bei der Auswahl der 
Richtverwendungen auf die volle Breite der 
unterschiedlichen Stellenwerte der einer Funktions­
gruppe zuzuordnenden Arbeitsplätze Bedacht ge­
nommen; das bedeutet, daß für jede Funktions­
gruppe Richtverwendungen jedenfalls an der oberen 
und der unteren Schnittstelle der Funktionsgruppen 
angeführt sind. 

Hinsichtlich der Aufgabeninhalte der als Richt­
verwendungen ausgewählten Arbeitsplätze wurde 
festgelegt, daß deren Inhalte zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens oder eines in den Übergangsregelun­
gen (§ 244 Abs. 2) bestiminten Stichtages zugrunde 
zu legen sind. Damit entfällt der Novellierungs­
druck bei inhaltlichen Änderungen der Richtver­
wendungen und eine sich daraus allenfalls erge­
bende nicht mehr richtige Zuordnung dieser 
Arbeitsplätze. 

Als Richtfunktionen für Sektions-, Gruppen- und 
AbteilungsleitersteIlen sind in der Anlage 1 jene 
Funktionsgruppen der Verwendungsgruppe A 1 be­
zeichnet, die für diese hierarchischen Ebenen die 
mittlere Zuordnung darstellen. 

Der gesetzliche Auftrag an den Bundeskanzler in 
§ 3, bei der Ernennung für eine gleichmäßige 
Behandlung der Beamten zu sorgen, erfordert, daß 
die Bewertung der Arbeitsplätze sowie ihre 
Zuordnung zu einer Verwendungsgruppe und 
innerhalb dieser zur Grundlaufbahn oder zu einer 
Funktionsgruppe durch den Bundeskanzler erfol­
gen. Die Bewertung und die Zuordnung sind an die 
Zustimmung der Bundesregierung gebunden. Die' 
Organisationshoheit des Bundesministers wird 
dadurch nicht berührt, weil sich diese Befugnisse 
lediglich auf die Bewertung und die sich daraus 
ergebende Zuordnung beschränken. 

Zu § 137 Abs. 3: 

Die Bewertungskriterien wie auch die Bewer­
tungsmethode sind - für den öffentlichen Dienst 
des Bundes adaptiert - angelehnt an das System 
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eines seit mehr als 50 Jahren auf diesem Gebiet 
erfahrenen Beratungsunternehmens, das unter an­
derem auch für staatliche Organisationen in 

. anderen Ländern Stellenbewertungen durchgeführt 
hat. 

Bewertet wird eine Stelle nach den dieser Stelle 
zugewiesenen Aufgaben anhand einer Arbeitsplatz­
beschreibung, der GeSchäftseinteilung, der Ge­
schäftsordnung und ähnlicher Entscheidungshilfen. 
Die Bewertung ist damit vom Stelleninhaber 
unabhängig. 

Bewertungskriterien, für die jeweils eine breite 
Spreizung an Beurteilungen gegeben ist, sind in drei 
Gruppen zusammengefaßt. 

Arbeitsplatz( Stellen) bewertung: 

1. Wissen 

1.1. Fachwissen (einfache Fähigkeiten und Fertig­
keiten, fachliche Fähigkeiten Und Fertigkeiten, 
Fachkenntnisse, fortgeschrittene Fachkennt­
nisse, grundlegende spezielle Kenntnisse, aus­
gereifte spezielle Kenntnisse, Beherrschung 
von komplexen Aufgaben oder von Spezialbe­
reichen) 

1.2. Managementwissen (minimal, begrenzt, homo­
gen, heterogen, breit) 

1.3. Umgang mit Menschen (minimal, normal, 
wichtig, besonders wichtig, unentbehrlich) 

2. Denkleistung 

2.1. Denkrahmen (strikte Routine, Routine, Teil­
routine, aufgabenorientiert, operativ zielge­
steuert, strategisch orientiert, ressortpolitisch 
orientiert) 

2.2. Denkanforderung(wiederholend, ähnlich, un­
terschiedlich, adaptiv, neuartig) 

3. Verantwortung 

3.1. Handlungsfreiheit (detailliert angewiesen, an­
gewiesen, standardisiert, richtliniengebunden, 
allgemein geregelt, funktionsorientiert, strate­
gisch orientiert) 

3.2. Meßbare Richtgrößen, über die Einfluß auf die 
Endergebnisse ausgeübt wird, werden in der 
Regel die Budgetmittel (Ausgaben) sein. In 
manchen Bereichen, wie zB bei den Kanzlei­
diensten oder anderen servisierenden Berei­
chen, werden als Richtgrößen die Anzahl der 
betreuten Stellen herangezogen (nicht die 
Anzahl an eigenen Mitarbeitern). 

3.3. Einfluß auf Endergebnisse (gering, beitragend, 
anteilig, entscheidend) 

Jedes der in Klammern gesetzten Schlagworte ist 
in Worte gefaßt und ermöglicht eine genaue 
Beurteilung der Arbeitsplatzanforderungen je Be­
wertungskriterium unter Bedachtnahme auf die 
jeweilige Spreizung von der Verwendungs­
gruppe A 7 bis zur höchsten Funktionsgruppe der 
Verwendungsgruppe A 1. Dieses Bewertungssystem 
wird den Stellen aller Ebenen der Organisations­
hierarchie gerecht und macht, da nach dem gleichen 
System bewertet wird, keinen Unterschied zwischen 
"Blue und White-Collar-Worker". 

Die Handlungsfreiheit der Verwaltung ist im 
Vergleich zur Privatwirtschaft durch das Gesetzmä~ 
ßigkeitsprinzip nach Art. 18 B-VG vorbestimmt. 
Aber selbst in diesem Rahmen sind deutliche Diffe­
renzierungen gegeben, die sich in der Intensität der 
Selbständigkeit bei der Aufgabenerfüllung, im Er­
messensspielraum bei der Vollziehung und in der 
Zielbestimmtheit im strategischen Bereich zeigen. 

Die bisher für die Bewertung wesentliche Größe 
der unterstellten Bediensteten soll möglichst wenig 
in die Bewertung einfließen. Die Beurteilung der 
Qualität der Anforderungen soll die Straffung von 
Leistungsprozessen begünstigen und die derzeit 
vorherrschenden arbeitsteiligen Verfahren tenden­
ziell zurückdrängen. 

Der Einfluß auf die Endergebnisse ist entweder 
indirekt (gering, beitragend) oder direkt (anteilig, 
entscheidend) und ist jeweils bezogen auf die 
jeweilige Richtgröße zu sehen. 

Unterschiede zur bisherigen Bewertung: 

Mit der neuen Bewertungsmethode können die 
Arbeitsplätze analytisch bewertet werden, während 
bisher ein teilanalytisches sowie summarisches, 
vergleichendes System verwendet wurde. 

Das Fachwissen orientiert sich nicht mehr 
ausschließlich an der geforderten Ausbildung. 
Fachwissen kann - in begrenztem Umfang - auch 
durch praktische Erfahrung und berufliche Fortbil­
dung erworben werden. 

Das Managementwissen floß bisher fast nur über 
die Leitungskomponente ein, wird nach der neuen 
Methode differenzierter gesehen und orientiert sich 
nach der herrschenden Lehre (etwa durch wesentli­
che Berücksichtigung des "Management by Objecti­
ves"). 

Die Einbindung der Kommunikationsfähigkeit in 
die Bewertung ist gänzlich neu. 

Während die bisherige Bewertungspraxis vorran­
gig führungs- und leitungsorientiert sowie wissens­
lastig war, wird nunmehr auch die Anforderung an 
die Umsetzung des Wissens als wesentliches 
Kriterium in die Bewertung eingeführt. Damit 
werden die Differenzierung von operativen und 
strategischen Bereichen fundiert begründ bar und 
auch Spezialistenaufgaben entsprechend gewertet. 
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Errechnung der Stellenwerte: 

Den Beurteilungen für ein Bewertungskriterium 
(in Klammern gesetzte Schlagworte) sind Punkte 
zugeordnet. Die Summe der Punkte für die 
Bewertungskriterien einer Kriteriengruppe (Wissen, 
Denkleistung, Verantwortung) führt. zu einem 
Teilergebnis in einer geometrischen· Reihe. Die 
Teilergebnisse für die drei Kriteriengruppen auf­
summiert ergeben den in Punkten ausgedrückten 
Stellenwert eines Arbeitsplatzes. 

Da die Denkleistung als Umsetzung des Wissens 
zu verstehen ist, ist - dieser Logik folgend - das 
Teilergebnis der Denkleistung ein Prozentsatz des 
Teilergebnisses "Wissen", wobei der Prozentsatz 
sich wiederum aus der Summe der Punkte für die 
Kriterien Denkrahmen und Denkanforderung er­
gibt. 

Die in Punkten ausgedrückten Stellenwerte sind 
stark differenziert und werden daher zu Gruppen 
zusammengefaßt und ergeben so die Bandbreite für 
eine Grundlaufbahn oder eine Funktionsgruppe. 

Die Anfangs- und Endpunkte dieser Bandbreite 
sind nicht willkürlich festgelegt, sondern unterschei­
den sich nach dem Gesetz von W eber-Fechner um 
etwa 15 Prozent (ein Schritt), wobei diese Schritt­
differenzen nach obenhin steigend sind. Das Gesetz" 
von Weber-Fechner besagt, daß der Unterschied 
zwischen abstrakten Größen (naturwissenschaftlich 
nicht meßbar) erst bei einer Abweichu"ng vor). 
15 Prozent "gerade m~rkbar" ist. 

Die Bewertungen haben auf gleichen hierarchi­
schen Ebenen unterschiedliche Stellenwerte aufge­
zeigt. Die Umsetzung dieser Bewertungen in 
Zuordnungen läßt daher mittel- bis langfristig eine 
Gesundung der Organisationsstruktuien erwarten. 
Neben dem Ziel der Leistungsgerechtigkeit wird 
damit auch ein Anreiz zur Mobilität und zu 
persönlicher Initiative gesetzt. 

Zu § 137 Abs. 4 bis 6 (Personalbewirtschaftung): 

Der Stellenplan wird neben dem Merkmal der 
Verwendungsgruppenin Zukunft auch das Merk­
mal "Grundlaufbahn" bzw. "Funktionsgruppen" 
aufweisen. Diese Änderung ergibt sich zwingend 
aus dem Ernennungsbegriff des § 3, wonach die 
Ernennung die bescheidmäßige Verleihung einer 
Planstelle ist. Erst damit ist eine Umstellung vom 
nicht mehr zeitgemäßen Dienstklassensystem auf 
ein leistungsgerechtes Dienst- und Besoldungssy­
stem möglich. 

1. Das Ergebnis der Bewertungen und der 
Zuordnungen steht als Entscheidungsgrundlage für 
den jeweiligen Stellenplanentwurf zur Verfügung. 
Die Zahl der Planstellen je Verwendungsgruppe 
und Grundlaufbahn bzw. Funktionsgruppe ist bis 
auf die unterste Ebene des Stellenplanentwurfes 

deckungsgleich abgebildet. Mit der Beschlußfas­
sung des Bundesfinanzgesetzes stehen die qualitati­
ven und quantitativen Personalressourcen fest. 

2. "Eine Ernennungsreserve wird nicht mehr 
vorgesehen. 

3. Solange Beamte im aktiven Dienststand sind, 
die nicht optiert haben, wird der bisherige 
Stellenplan parallel zu diesem neuen Stellenplan 
fortgeführt. Für diesen Stellenplan bleibt auch die 
Ernennungsreserve bestehen. Dieser wird jährlich 
um die Zahl der Planstellen reduziert, die sich aus 
Pensionierungen oder Austritten bzw. aus Übertrit­
ten in das neue Schema ergeben. 

4. Der neue Stellenplan ist jährlich quantitativ 
und qualitativ zu gestalten. Für die qualitative 
Komponente stehen die Bewertungsergebnisse 
geänderter oder neu geschaffener Planstellen als 
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. 

5. Eine Ernennung in eine bestimmte Funktions­
gruppe darf nur dann vorgenommen werden, wenn 
eine freie und entsprechend bewertete Planstelle im 
Stellenplan vorhanden ist. Nähere Regelungen 
werden erfolgen. 

6. Auf vakant gewordene Planstellen kann unter 
Bedachtnahme auf die Planstellenbesetzungsver­
ordnung ernannt werden, sofern nicht parallel zur 
Nachbesetzung eine Organisationsänderung durch 
Verschiebung von Aufgaben durchgeführt wird. 

7. Organisationsänderungen, die eine Verschie­
bung von Aufgaben von einer bestehenden Stelle zu 
einer anderen bestehenden Stelle zum Inhalt haben, 
sind dem Bundeskanzleramt wegen allfälliger 
Auswirkungen auf die Bewertung und Zuordnung 
dieser Arbeitsplätze zur Grundlaufbahn oder zu 
einer Funktionsgruppe zur Kenntnis zu bringen 
(eine Mitteilungspflicht enthält § 137 Abs.5). 
Sämtliche von der Organisationsänderung berühr­
ten Stellen werden neu bewertet. Ergibt diese 
Neubewertung keine Überschreitung in der Summe 
der Stellen je Funktionsgruppe des geltenden 
Stellenplanes, steht einer Ernennung auf eine freie 
Planstelle bei Vorliegen aller sonstigen V orausset­
zungen nichts im Wege. 

8. Qualitative oder quantitative Organisationsän­
derungen, die nach Mitteilung und Neubewertung 
eine Änderung zum geltenden Stellenplan bewirken, 
können erst mit dem folgenden Stellenplan 
umgesetzt werden, dh., die Ernennungen können 
erst ab dem Inkrafttreten des neuen (oder einer 
allfälligen Änderung des geltenden) Stellenplanes 
vorgenommen werden, sofern das Ergebnis der 
Stellenplanverhandlungen den quantitativen und 
qualitativen Änderungen Rechnung trägt. Es wird 
davon. ausgegangen, daß Änderungen der Aufbau­
oder Ablauforganisation einer sorgsamen Planung 
bedürfen und daher die Bindung an einen 
Jahresplan keine Beeinträchtigung der Flexibilität 
bewirkt. 
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9. In Zukunft wird - wie bisher bei Vertragsbe­
diensteten - die Übertragung von Aufgaben, die 
einer höheren Verwendungsgruppe zugeordnet 
sind, an das Vorhandensein einer entsprechenden 
Planstelle geknüpft sein. Mit der Einführung des 
Merkmales "Grundaufbahn" bzw. "Funktions­
gruppe" gilt das Erfordernis einer entsprechend 
bewerteten und zugeordneten Planstelle auch dafür. 

Abs. 6 erlaubt eine präzise Berechnung des von 
der Besoldungsreform beeinflußten Personalauf­
wandes für ein Budget jahr als Höchstbetrag. Die 
bisher unkalkulierbare Größe der Verwendungszu­
lagen für höherwertige Verwendungen entfällt 
damit. 

10. Die Ernennung über den Stellenplan hinaus 
und eine unkalkulierbare Steigerung des Personal­
aufwandes wird somit unterbunden. 

Zu § 137 Abs.6 ist darüber hinaus gesondert 
anzumerken: 

Im Begutachtungsverfahren war diese Bestim­
mung im § 38 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
enthalten. Gemeinsam mit einer Verfassungsbestim­
mung im § 38 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956, 
wonach für eine Verwendung auf nicht zugeordne­
ten Arbeitsplätzen kein Anspruch auf Funktionszu­
lage, Funktionsabgeltung u. dgl. gebühre, sollte sie 
verhindern, daß die Zuordnungsvorschriften des 

. § 137 BDG durch "faktische Verwendungen" 
unterlaufen werden können. Die Verfassungsbe­
stimmung hätte eine solche Vorgangsweise finan­
ziell unattraktiv gemacht und damit einen dienst­
rechtlichen Wildwuchs mit unkontrollierbaren 
finanziellen Auswirkungen von vornherein ausge­
schlossen. 

Die gleichheitsrechtliche Problematik einer sol­
chen Verfassungsbestimmung (Bindung besol­
dungsrechtlicher Ansprüche für höherwertige Lei­
stungen an ein vom Beamten selbst nicht beeinfluß­
bares und mit der Qualität der verlangten und 
erbrachten Tätigkeiten nicht zusammenhängendes 
Kriterium) ist bereits in den Erläuterungen zur 
damaligen Entwurffassung dargestellt worden. 

Im Lichte dieser Gleichheitsproblematik hat die 
Sanktion für eine allfällige Verletzung dieser 
Ordnungsvorschrift nicht beim Beamten, sondern 
beim zuständigen Organwalter des Dienstgebers 
einzusetzen. 

Die Verfassungsbestimmung wurde daher gestri­
chen. Dafür ist sicherzustellen, daß bei einer 
allfälligen Verletzung des § 137 Abs. 6 nach dem 
Organhaftpflichtgesetz vorgegangen wird, wenn 
durch eine solche Handlung dem Bund Mehrkosten 
entstehen, die bei Einhaltung des § 137 Abs. 6 nicht 
entstanden wären. 

Seit dem Entfall der - dem Besoldungsrecht 
zuzuzählenden - Verfassungsbestimmung besteht 
kein Grund mehr, das - dem Dienstrecht 
zuzuzählende - Verwendungsverbot weiterhin im 
Besoldungsrecht anzusiedeln. Es wurde daher in das 
BDG 1979 übernommen. 

Im Zuge' des Begutachtungsverfahrens ist zu 
. diesem Verwendungsverbot vorgebracht worden, 
daß manchmal Umstände eintreten könnten, die 
eine besonders rasche Realisierung einer Organisa­
tionsänderung erfordern und durch den Zwang, den 
nächsten Stellenplah abwarten zu müssen, verzögert 
würden. In Fällen solcher objektiv unvermeidbarer 
Dringlichkeit kann dem Anlaß entsprechend ohne 
unnötige Zeitverzögerung eine Anpassung des 
Stellenplanes im Sinne des Punktes 10 des 
Allgemeinen Teiles des Stellenplanes vorgenommen 
werden. 

Zu § 138: 

In der ersten Zeit des Dienstverhältnisses 
(Ausbildungsphase) ist vom Beamten noch nicht die 
vollwertige Ausübung aller Aufgaben eines höher als 
der Grundlaufbahn zugeordneten Arbeitsplatzes zu 
erwarten. Diesem Umstand wird üblich erweise 
durch innerorganisatorische Maßnahmen Rech­
nung getragen. Für diese Zeit soll daher auch keine 
Funktionszulage, sondern ausschließlich das Gehalt 
der Grundlaufbahn gebühren. 

Abs. 2 legt die Dauer der Ausbildungsphase 
entsprechend dem Anforderungsprofil der einzel­
nen Verwendungsgruppen in unterschiedlicher 
Länge fest. Innerhalb derselben Verwendungs­
gruppe ist eine einheitliche Dauer der Ausbildungs­
phase vorgesehen. Diese einheitliche Dauer schließt 
nicht aus, daß innerhalb derselben Verwendungs­
gruppe für unterschiedliche Verwendungen Grund­
ausbildungen von unterschiedlicher Dauer vorgese­
hen werden. 

Abs.3 sieht die Möglichkeit vor, bestimmte 
Vorverwendungen auf die Ausbildungsphase anzu­
rechnen. Dies jedoch nur dann, wenn mit diesen 
V orverwendungen eine Praxis nachgewiesen wird, 
die der nunmehrigen Verwendung hinsichtlich der 
Art und der Qualität zumindest gleichkommt. Dies 
ist zB dann der Fall, wenn der Beamte bereits als 
Vertragsbediensteter auf dem betreffenden Arbeits­
platz tätig war, oder auch dann, wenn er beim Bund 
oder einer anderen inländischen Gebietskörper­
schaft eine gleichartige und zumindest gleichwertige 
Tätigkeit ausgeübt hat. Abs. 3 Z 2 berücksichtigt 
darilber hinaus Zeiten der Gerichtspraxis und der 
nach dem Ärztegesetz 1984 zur ärztlichen Berufs­
ausübung vorgeschriebenen praktischen Tätigkeit 
an einer zugelassenen Ausbildungsstätte. 

Die Anrechnung auf die Ausbildungsphase 
unterscheidet sich von der im § 11 Abs. 3 vorgesehe-

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)166 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 167 

nen Einrechnung in die Zeit des provisorischen 
Dienstverhältnisses. Zweck der Ausbildungsphase 
sind die Praxisschöpfung und der Erwerb von 
Kenntnissen, die den Beamten befähigen, auch 
hervorgehobene Verwendungen in ihrer vollen 
Bandbreite auszuüben, während es Zweck des -
einheitlich mit einer Dauer von sechs Jahren 
festgelegten - provisorischen Dienstverhältnisses 
ist, die Eignung für die Übernahme in ein 
unkündbares Dienstverhältnis nachzuweisen. 

Diesem unterschiedlichen Zweck trägt auch der 
Umstand Rechnung, daß Zeiten, die nicht bei einer 
inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegt 
worden sind, aber wegen ihrer besonderen Bedeu­
tung für die nunmehrige Verwendung gemäß § 12 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 zur Gänze für die 
Ermittlung des Vorrückungsstichtages berücksich­
tigt wurden, in das provisorische Dienstverhältnis 
nur bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren 
eingerechnet werden können, während diese 
Obergrenze für die Anrechnung auf die Ausbil­
dungsphase nicht gilt. 

Während der Ausbildungsphase ist gemäß Abs. 4 
eine vertretungsweise Tätigkeit auf anderen Arbeits­
plätzen nur aus zwingenden Gründen zulässig. 
Zwingende Gründe liegen dann vor, wenn die· 
unaufschiebbare Notwendigkeit besteht, den betref­
fenden Arbeitsplatz auszufüllen, und ein anderer 
Bediensteter, der sich nicht in der Ausbildungsphase 
befindet, zu dieser Tätigkeit nicht herangezogen 
werden kann. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, daß § 40 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 
1956 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes für 
Beamte in der Ausbildungsphase nicht nur den 
Bezug einer Funktionszulage und einer Verwen­
dungszulage, sondern auch den Bezug einer 
Funktionsabgeltung und einer Verwendungsabgel­
tung ausschließt. 

Von der vertretungsweisen Tätigkeit sind probe­
weise Verwendungen auf anderen Arbeitsplätzen zu 
unterscheiden, die der Praxisschöpfung dienen und 
daher keiner Verwendungsbeschränkung unterlie­
gen. § 40 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 gilt 
allerdings auch für diesen Fall. 

Abs. 5 nimmt die Ausübung einer Leitungsfunk­
tion, die im Wege einer Ausschreibung mit einem 
Bewerber besetzt wird, der zB nicht aus dem 
Bundesdienst kommt oder unmittelbar vor der 
Funktionsbetrauung in einem anderen Dienstver­
hältnis zum Bund stand oder sich als Bundesbeamter 
noch in der Ausbildungsphase befindet, von den 
Beschränkungen der Abs. 1 bis 4 aus. Bei der 
Ausübung einer Leitungsfunktion muß nämlich von 
Anfang an die volle Leistung und Verantwortung 
erbracht werden; die Eignung hiefür ist bereits im 
Ausschreibungsverfahren nachgewiesen worden. 

Zu § 139: 

Die Anlage 1 verlangt als Ernennungserfordernis 
wiederholt die Zurücklegung von Zeiten in 

bestimmten Verwendungs gruppen. Die Abs. 1 bis 3 
stellen sicher, daß dafür auch Zeiten in einer 
höheren oder einer gleichwertigen Verwendungs­
gruppe berücksichtigt werden. Maßgebend ,hiefür 
ist die Zuordnung des Arbeitsplatzes, auf dem der 
Beamte ständig verwendet worden ist. 

Abs. 4 wahrt den Beamten die Ansprüche, die sie 
durch die Ablegung von Grundausbildungen in der 
bisherigen Besoldungsgruppe erworben haben, und 
sichert ihnen die Möglichkeit, eine Dienstprüfung 
für den Allgemeinen Verwaltungsdienst auch dann 
ablegen zu können, wenn die betreffende neue 
Grundausbildungsverordnung noch nicht erlassen 
ist. 

Die neuen Grundausbildungsverordnungen sol­
len dann die alten außer Kraft setzen und sowohl 
für die "neuen als auch für die "alten" 
Verwendungsgruppen gelten. 

Zu § 140: 

Bei den Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
und den Beamten in handwerklicher Verwendung 
sind die Amtstitel an die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Dienstklasse gebunden. Da, wie bereits 
im Allgemeinen Teil der Erläuterungen dargestellt 
wurde, die Dienstklassen viel mehr das Dienstalter 
als die ausgeübte Funktion wiedergeben, geben auch 
die bestehenden Amtstitel in vielen Fällen nur 
Auskunft über die Verwendungsgruppenzugehörig­
keit und das ungefähre Dienstalter des Beamten, 
meist aber nicht über die von ihm ausgeübte 
Funktion. 

In dem dem Begutachtungsverfahren zugeleiteten 
Entwurf war daher der Ersatz dieser Amtstitel durch 
aussagekräftigere Verwendungsbezeichnungen, die 
über die Funktion und den Aufgabenbereich des 
Beamten Auskunft geben, vorgesehen. Im Zuge des 

Begutachtungsverfahrens sind jedoch insbesondere 
folgende Vorbehalte gegen eine völlige Beseitigung 
der Amtstitel in dieser Besoldungsgruppe erhoben 
worden: 

Amtstitel werden als Bestandteil der Struktur­
prinzipien des Berufsbeamtenturns angesehen. 
Amtstitel sind - auch in der bisherigen Form 
- ein Orientierungsmerkmal und dienen der 
dienstrechtlichen Einordnung des Gesprächs­
und Verhandlungspartners, zB auch im EWR 
und in der EU, wo durchwegs Amtstitel 
bestehen. 
Für Beamte, die in das neue Schema optieren, 
werden die Amtstitel abgeschafft, während sie 
für die Beamten, die im bisherigen Schema 
bleiben, weitergelten. 
Die Abschaffung der Amtstitel bei gleichzeiti­
ger Beibehaltung der Berufstitel-Regelung 
kann zu einem Ungleichgewicht führen und 
einen starken Druck auf eine vermehrte 
Verleihung von Berufstiteln hervorrufen. 
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Da sowohl im E-Schema als auch im 
M-Schema - und darüber hinaus auch in 
allen Besoldungsgruppen, die nicht Gegen­
stand des Besoldungsreform-Gesetzes sind -
weiterhin Amtstitel vorgesehen werden, käme 
dies einer einseitigen Benachteiligung des 
Allgemeinen Verwaltungsdienstes gegenüber 
den anderen Besoldungsgruppen gleich. 

Im E- und M-Schema muß wegen der andersarti­
gen exekutivdienstlichen oder militärischen Struk­
turen die Amtstitelregelung voll beibehalten werden. 
Im Verwaltungsdienst hat es sich eingebürgert, die 
niedrigeren Amtstitel der ersten Laufbahnhälfte im 
praktischen Umgang zu vernachlässigen, die höhe­
ren der zweiten Laufbahnhälfte jedoch weiterhin zu 
verwenden. Mit Rücksicht darauf wurde in den 
Verhandlungen mit der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst für den Allgemeinen Verwaltungsdienst eine 
Kompromißlösung erzielt, die einen Wegfall der -
ohnehin kaum verwendeten - Amtstitel der ersten 
Laufbahnhälfte und ihren Ersatz durch eine 
allgemeine Verwendungsbezeichnung ("Beamter 
für ... ") vorsieht, während die Amtstitel der 
zweiten Laufbahnhälfte mit einigen Änderungen 
aufrecht erhalten werden. 

Für bestimmte Funktionen, für die schon bisher 
im BDG 1979 gesonderte Amtstitel oder Verwen­
dungsbezeichnungen oder in anderen gesetzlichen 
Vorschriften Funktionsumschreibungen vorgesehen 
waren, werden diese nun im Abs. 3 generell als 
Verwendungsbezeichnungen vorgesehen. Übt ein 
Beamter eine im Abs. 3 angeführte Funktion aus, 
kann er die hiefür vorgesehene Verwendungsbe­
zeichnung führen, die dann gemäß § 63 Abs. 4 an 
die Stelle eines allenfalls gebührenden Amtstitels 
tritt. 

. Abs. 4 enthält eine Sonderregelung für die 
Verwendungsbezeichnungen für bestimmte Beamte 
des Bundesministeriums für auswärtige Angelegen­
heiten. Diese Regelung entspricht dem bisherigen 
§ 137 Abs. 2. 

Zu Art. I Z 33 (§§ 255 bis 259 BDG 1979): 

Die besonderen V orschriften für die alte 
Besoldungsgruppe "Beamte der Allgemeinen Ver­
waltung und Beamte in handwerklicher Verwen­
dung" werden in den Abschnitt "Übergangsbestim­
mungen" des Schlußteiles übertragen, ,da ab dem 
Inkrafttreten der Neuregelung Ernennungen von 
Personen, die dieser Besoldungsgruppe nicht 
angehören, in diese Besoldungsgruppe nicht mehr 
zulässig sind. 

Zu Art. I Z 34 (§§ 141 bis 151 BDG 1979): 

Diese Änderungen umfassen vom Besonderen 
Teil des BDG 1979 

vom 1. Abschnitt (Allgemeiner Verwaltungs­
dienst) die §§ 141 bis 141 b), 
den 2. Abschnitt (Exekutivdienst, §§ 142 bis 
145 c) und 
vom 3. Abschnitt (Militärischer Dienst) die 
§§ 146 bis 151). 

Die Regelungen über die alten Besoldungsgrup­
pen der Beamten.der Allgemeinen Verwaltung und 
in handwerklicher Verwendung, der Wachebeam­
ten und der Berufsoffiziere befinden sich im 
Schlußteil des BDG 1979. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 141: 

Hohe Leitungsfunktionen (zB Sektionsleiter, 
Leiter besonders wichtiger Gruppen in der Zentral­
steIle und Leiter besonders bedeutender nachgeord­
neter Dienststellen) sollen in Zukunft nur mehr auf 
fünf Jahre befristet vergeben werden. Dies betrifft 
die Funktionen der Funktionsgruppen A 1/7 bis 
A 1/9. Eine ähnliche Regelung sieht bereits derzeit 
§ 230 a BDG 1979 für hohe Leitungsfunktionen in 
der Post- und Telegraphenverwaltung vor. 

Weiterbestellungen in befristeten Funktionen 
erfolgen wiederum befristet und bedürfen keiner 
neuerlichen Ausschreibung. Ist eine Weiterbestel­
lung nicht beabsichtigt, so kann der Beamte die im 
Ausschreibungsgesetz 1989 für vergleichbare Fälle 
vorgesehene Weiterbestellungskommission anrufen, 
die ein Gutachten über seine Bewährung in der 
Funktion abzugeben hat. Das Verfahren ist in den 
§§ 17 bis 19 des Ausschreibungsgesetzes 1989 
geregelt. 

Falls ein Beamter nach Ablauf einer befristeten 
Ernennung nicht weiterbestellt wird, ist ihm nach 
Abs. 3 ein anderer Arbeitsplatz zuzuweisen. Diese 
Zuweisung bewirkt gemäß § 3 Abs. 2 bis 4 die 
Verleihung der betreffenden Planstelle, sie hat 
damit auch die Wirkung einer Ernennung. 

Da die Anwendung des § 40 ausgeschlossen ist, 
bedarf eine solche Zuweisung nur dann eines 
Bescheides, wenn damit eine Versetzung verbunden 
ist. 

Abs. 3 letzter Satz enthält eine Schutzbestim­
mung, mit der eine Mindesteinstufung garantiert 
werden soll. Diese ist mit Rücksicht auf die höhere 
Vorverwendung des Beamten um zwei Funktions~ 
gruppen günstiger als die im § 141 a Abs. 1 Z 1 
allgemein für Versetzungen und Verwendungsän­
derungen vorgesehene Wahrungs-Klausel. 

Abs. 4 stellt sicher, daß im Falle einer Nichtwei­
terbestellung die bisherige dienst- und besoldungs­
rechtliche Stellung auch dann wegfällt, wenn der 
Dienstgeber dem Auftrag des Abs. 3, dem B.eamten 
einen neuen Arbeitsplatz zuzuweisen, nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkäme. 
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Die Abs. 3 und 4 schließen nicht aus, daß dem 
Beamten, wenn kein anderer geeigneter Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht, auch ein Arbeitsplatz zugewie­
sen werden kann, der - gemessen an der 
Funktionsgruppe 4 - niedriger eingestuft ist. In 
diesem Fall richtet sich die Einstufung des Beamten 
nicht - wie es sonst der Fall ist - nach der 
Zuordnung seines Arbeitsplatzes, sondern nach der 
Funktionsgruppe 4 der Verwendungsgruppe A l. 
Der Dienstgeber wird jedoch im Interesse einer 
sparsamen und ökonomischen Verwaltungsführung 
danach zu trachten haben, dem Beamten so rasch 
wie möglich einen Arbeitsplatz zuzuweisen, bei dem 
die Zuordnung des Arbeitsplatzes und die Einstu­
fung des Beamten nicht auseinanderklaffen. 

Um dies zu erleichtern, sieht Abs. 6 Z 1 für solche 
Fälle eine Ausnahme von einer allfälligen Ausschrei­
bungspflicht nach dem AusG vor. Diese Ausnahme 
erstreckt sich jedoch lediglich auf Arbeitsplätze, die 
der Funktionsgruppe zugeordnet sind, in die der 
Beamte unmittelbar durch eine Maßnahme nach 
den Abs. 3 oder 4 gelangt oder gelangen soll. Sie gilt 
weiters nicht,. wenn der neue Arbeitsplatz wiederum 
eine zeitlich begrenzte Funktion sein soll. 

Die Abs. 3 und 4 sind Schutzbestimmungen; die 
dem Beamten eine bestimmte dienst- und besol­
dungsrechtliche Stellung erhalten sollen. Sie stehen 
einer allfälligen Zuweisung eines höher bewerteten 
Arbeitsplatzes und damit dem Erreichen einer 
entsprechend höheren dienst- und besoldungsrecht­
lichen Stellung nicht entgegen. 

Abs. 5 enthält abweichende Regelungen für den 
Fall, daß eine befristete Funktion von einem 
Beamten einer niedrig~ren Verwendungsgruppe 
ausgeübt wird. 

Wird zB ein Arbeitsplatz der Funktions­
gruppe A 1/7 einem Beamten der Verwendungs­
gruppe A 2 übertragen, der die Ernennungserfor~ 
dernisse für die Verwendungs gruppe A 1 nicht 
erfüllt, kann dieser Beamte nicht in die Funktionsc 

gruppe ernannt werden, der der Arbeitsplatz 
zugeordnet ist. Der Beamte bleibt in diesem Fall 
Angehöriger der Verwendungs gruppe A 2 und 
seiner bisherigen Funktionsgruppe. Die Ernennung 
in eine beliebige höhere Funktionsgruppe der 
Verwendungsgruppe A 2 ist - nach Maßgabe einer 
entsprechenden freien Planstelle - zulässig. Dem 
Beamten gebührt jedenfalls an Stelle eines Fixgehal­
tes nach § 31 des Gehaltsgesetzes 1956 zu dem 
seiner Einstufung entsprechenden Bezug eine 
Verwendungszulage nach § 34 Abs. 4 des Gehalts­
gesetzes 1956. 

Auf solche Fälle sind die Bestimmungen über die 
Weiterbestellung anzuwenden, doch ist hier - da es 
sich nicht um eine Ernennung, sondern lediglich um 
eine Betrauung mit dem betreffenden Arbeitsplatz 
handelt - nicht von einer Weiterbestellung, 
sondern von einer Weiterbetrauung zu sprechen. 

Die Wahrungsbestimmungen der Abs. 3 und 4 
können hier naturgemäß nicht zur Anwendung 
kommen, da der Beamte nicht der Verwendungs­
gruppe A 1 angehört. 

Auch in diesem Fall ist dem Beamten so rasch wie 
möglich ein Arbeitsplatz zuzuweisen, der seiner 
Einstufung entspricht. Abs. 6 Z 2 enthält für solche 
Fälle eine dem bereits dargestellten Abs. 6 Z 1 
entsprechende Ausnahmeregelung von einer allfälli­
gen Ausschreibungspflicht nach dem AusG. 

Auf den auswärtigen Dienst sind die meisten 
Regelungen der Abs. 1 bis 6 nicht anwendbar, da 
hier mit Rücksicht auf spezielle AufgabensteIiungen 
und die internationale Übung nach einiger Zeit auf 
einen anderen Arbeitsplatz gewechselt werden muß 
und dieser Zeitraum unter der in Abs. 1 vorgesehe­
nen Dauer von fünf Jahren liegt. Abs. 7 übernimmt 
daher materiell lediglich die Wahrungsbestimmung 
des Abs. 3 und die Einstufungsregelung des Abs. 4 
und berücksichtigt, daß beide nur für die Beamten 
der Verwendungs gruppe A 1 in Frage kommen. 

Zu § 141 a: 

§ 141 a regelt die dienstrechtlichen Folgen jener 
Versetzungen und Verwendungsänderungen, 

durch die der Beamte auf einen Arbeitsplatz 
gelangt, der einer anderen Funktionsgruppe 
zugeordnet ist als sein bisheriger Arbeitsplatz 
oder 
durch die der Beamte ohne Zuweisung eines 
neuen Arbeitsplatzes vom bisherigen Arbeits­
platz abberufen wird. 

Als Verwendungs änderung gilt entsprechend dem 
§ 3 Abs. 3 auch eine Änderung der Bewertung des 
Arbeitsplatzes, wenn dies zu einer geänderten 
Arbeitsplatz-Zuordnung führt. 

Bei einer Versetzung und einer Verwendungsän­
derung werden wirksam: 

1. der Wechsel des Arbeitsplatzes sofort, wenn 
nicht ausdrücklich ein späterer Termin ange­
ordnet wird, 

2. die damit verbundenen dienstrechtlichen Fol­
gen, also die Änderung der Einstufung, 
a) im Falle einer bescheidmäßigen Absprache 

gemäß § 3 Abs. 4 Z 1 mit der Rechtskraft 
des Bescheides, sofern in diesem kein 
späterer Wirksamkeitstermin festgelegt 
oder vorbehalten ist, 

b) im Falle eines Dienstauftrages gemäß § 3 
Abs. 4 Z 2 mit dem darin verfügten 
Wirksamkeitstermin, 

c) wenn aber die Ernennung auf die betref­
fende neue Planstelle dem Bundespräsi­
denten vorbehalten ist, mit Wirksamkeit 
dieser Ernennung, 

3. die damit verbundenen besoldungsrechtlichen 
Folgen nach § 36 des Gehaltsgesetzes 1956 mit 
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dem Monatsersten, mit dem diese Maßnahme 
gesetzt wird, in den übrigen Fällen mit dem 
nächstfolgenden Monatsersten. 

Gelangt der Beamte durch eine Verwendungsän­
derung auf einen Arbeitsplatz, der einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe zugeordnet ist als sein bisheri­
ger Arbeitsplatz, liegt eine qualifizierte Verwen­
dungsänderung vor, bei der für den Beamten gemäß 
§ 40 die gleichen Schutzbestimmungen wie bei einer 
Versetzung gelten. 

Solche Versetzungen und Verwendungsänderun­
gen sind nur zulässig, wenn wichtige dienstliche 
Gründe vorliegen. Solche Gründe sind im § 38 
Abs. 3 beispielsweise angeführt. Aber auch in diesem 
Fall wirkt noch eine Schutzbestimmung, nämlich 
§ 141 a Abs, 1, nach der durch einen solchen 
Arbeitsplatzwechsel eine bestimmte Einstufung 
ohne schriftliche Zustimmung des Beamten nicht 
unterschritten werden darf, wenn der Beamte die 
Gründe für diese Maßnahme nicht zu vertreten hat. 
Solche Gründe sind beispielsweise im Abs. 4 
angeführt. 

Die Schutzbestimmung des Abs. 1 führt für die 
Verwendungsgruppen A 1 bis A 4 jeweils eine 
bestimmte Funktionsgruppe an, die in einem solchen 
Fall nicht unterschritten werden darf, wenn der 
Beamte bisher dieser oder einer höheren Funktions­
gruppe angehört hat. Den angeführten Funktions­
gruppen entsprechen in etwa Arbeitsplätze, auf 
denen in der bisherigen Besoldungsgruppe gerade 
noch eine Beförderung in eine bestimmte hervorge­
hobene Dienstklasse möglich war (Dienst­
klasse VIII der Verwendungsgruppe A, Dienst­
klasse VII der Verwendungsgruppe B, Dienst­
klasse V der Verwendungs gruppe C und Dienst­
klasse IV der Verwendungsgruppen D und P 2). 
Damit wird sichergestellt, daß das bereits erreichte 
Äquivalent für eine solche Beförderungsdienstklasse 
nicht mehr wegfallen kann. Zum Unterschied vom 
bisherigen System wird diese Maßnahme unabhän­
gig vom Dienstalter des Beamten. wirksam, also zB 
auch dann, wenn der Beamte, der eine solche 
hervorgehobene Funktion bekleidet, im alten 
Systel1].. wegen zu kurzer Dienstzeit noch gar nicht 
in die hervorgehobene Dienstklasse befördert 
werden konnte. 

Die Schutzbestimmung des Abs. 1 bedeutet, am 
Beispiel der Verwendungsgruppe A 2 dargestellt, 
daß Beamte der Funktionsgruppen 3 bis 8 ohne 
schriftliche Zustimmung nicht in eine niedrigere als 
die Funktionsgruppe 3 eingestuft werden können. 
Diese Schutzbestimmung gilt für Beamte der 
Funktionsgruppen 1 und 2 nicht, für sie ist auch eine 
Einstufung in der Grundlaufbahn möglich. 

Abs. 1 schließt nicht aus, daß dem Beamten, wenn 
kein anderer geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht, auch ein Arbeitsplatz zugewiesen werden 
kann, der niedriger eingestuft ist als die gemäß 

Abs. 1 Z 2 vorgesehene Funktionsgruppe. In diesem 
Fall richtet sich die Einstufung des Beamten nicht -
wie es sonst der Fall ist - nach der Zuordnung 
seines Arbeitsplatzes, sondern nach der im Abs. 1 
Z 2 angeführten Funktionsgruppe. Der Dienstgeber 
wird jedoch im Interesse einer sparsamen und 
ökonomischen Verwaltungsführüng danach zu 
trachten haben, dem Beamten so rasch wie möglich 
einen Arbeitsplatz zuzuweisen, bei dem die 
Zuordn~ng des Arbeitsplatzes und die Einstufung 
des Beamten nicht auseinanderklaffen. 

Abs. 2 sorgt für den Fall vor, daß der Beamte 
ohne Zuweisung eines neuen Arbeitsplatzes vom 
bisherigen Arbeitsplatz abberufen wird, da sich in 
diesem Fall die neue Einstufung nicht an der 
Zuordnung eines Arbeitsplatzes orientieren kann. 

Die Abs. 1 und 2 sind Schutzbestimmungen, die 
dem Beamten eine bestimmte dienst- und besol­
dungsrechtliche Stellung erhalten sollen. Sie stehen 
einer allfälligen Zuweisung eines höher bewerteten 
Arbeitsplatzes und damit dem Erreichen einer 
entsprechend höheren dienst- und besoldungsrecht­
lichen Stellung nicht entgegen. 

Um dies zu erleichtern, sieht Abs. 7 für solche 
Fälle eine - dem § 141 Abs. 6 vergleichbare -
Ausnahme von einer allfälligen Ausschreibungs­
pflicht nach dem AusG vor. 

Abs. 5 übernimmt für Beamte, die zB wegen einer 
Organisationsänderung vOrzeitig von einer zeitlich 
begrenzten Funktion (Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 
der Verwendungs gruppe A 1) abberufen werden, 
die günstigere Wahrungsklausel des § 141 Abs. 3. 

Abs. 6 legt zusammenfassend fest, daß die 
Einstufung in eine niedrigere Funktionsgruppe als 
bisher oder aus einer Funktionsgruppe in die 
Grundlaufbahn nur im Zuge ganz bestimmter, mit 
Schutzbestimmungen ausgestalteter Verfahren zu­
lässig ist. Auf den vom § 41 erfaßten Bereich sind 
zwar die maßgebenden Bestimmungen der §§ 16 bis 
19 AusG (Weiterbestellung), des § 38 Abs.2 bis 4 
und 7 (Versetzung) und des § 40 Abs. 2 (Verwen­
dungsänderung) nicht anzuwenden, doch gelten 
auch für diesen Bereich die in den §§ 141 und 141 a 
für die Einstufung vorgesehenen Wahrungsbestim­
mungen. 

Zu § 141 b: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 
§ 137 a. 

Zu den §§ 142 bis 145 c: 

Die §§ 142 bis 145 c enthalten die dienstrechtli­
chen Sonderbestimmungen der Besoldungsgruppe 
"Exekutivdienst" mit seinen Verwendungsgrup­
pen E 1, E 2a, E 2b und E 2c. Die Bestimmungen 
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sehen ähnliche Neuregelungen wie im A-Schema 
vor, stellen jedoch auf die exekutivdienstspezifi­
schen Bedingtheiten ab. 

Zu § 142: 

Auf die Ausführungen zum "E-Schema" im 
Allgemeinen Teil der Erläuterungen wird verwiesen. 

Zu § 143: 

Dieser Paragraph entspricht dem für das 
A-Schema vorgesehenen § 137. . 

Eine dem § 138 entsprechende Regelung ist hier 
nicht erforderlich, da der Exekutivbeamte am 
Beginn der Verwendung während seiner Grundaus­
bildung für den Exekutivdienst der Einstiegs-Ver­
wendungsgruppe E 2c angehört. 

Zu § 144: 

Die Anlage 1 verlangt als Ernennungserfordernis 
wiederholt die Zurücklegung von Zeiten in 
bestimmten Verwendungsgruppen. Abs. 1 stellt 
sicher, daß dafür auch Zeiten in einer gleichwerti­
gen Verwendungsgruppe der Wachebeamten be­
rücksichtigt werden. 

Die Abs. 2 bis 5 entsprechen dem bisherigen § 143 
BDG 1979. 

Zu § 145: 

Dieser Paragraph entspricht dem bisherigen 
§ 143 a BDG 1979. 

Zu § 145 a: 

Hier wird die Amtstitelregelung des § 144 BDG 
1979 übernommen und an die neue Struktur des 
E-Schemas angepaßt. Ein teilweiser Ersatz der 
Amtstitel durch Verwendungsbezeichnungen wie im 
A-Schema kommt für das E-Schema ebenso wie für 
das M-Schema mit Rücksicht auf das für diese 
Bereiche geltende Dienstgrad-System, das sich auch 
in der Uniformierung ausdrückt, nicht in Betracht. 

An der bisherigen Sonderregelung für Erzieher 
an Justizanstalten besteht kein Bedarf mehr, sie 
kann daher entfallen. Für diese Beamten gelten 
daher künftig die im Abs. 1 für die Wachebeamten 
allgemein vorgesehenen Amtstitel. 

Abs. 3 Z 1 ordnet an, daß der im Abs. 1 für die 
Verwendungsgruppe E 2b ab der Gehaltsstufe 4 
vorgesehene Amtstitel "Revierinspektor" jedenfalls 
erst ,nach einer im Exekutivdienstzeit tatsächlich 
zurückgelegten Dienstzeit von sechs Jahren anfällt. 
Damit wird der im Wache-Schema für diesen 
Amtstitel vorgesehene Anfallszeitpunkt gewahrt. 

Zu § 145 b: 

Diese Bestimmung entspricht dem für das 
A-Schema vorgesehenen § 141 a. 

Zu § 145 c: 

Dieser Paragraph entspricht dem bisherigen § 145 
BDG 1979. Eine Übernahme des bisherigen § 144 a 
BDG 1979 (Sonderbestimmungen zur Leistungs­
feststellung) in das E-Schema ist nicht erforderlich, 
da er nur auf die Notwendigkeiten einer Laufbahn­
beförderung (in höhere Dienstklassen oder Dienst­
stufen) abstellt, für die es zeit- und leistungsfeststel­
lungsabhängige Richtlinien gibt. Dieses System ist 
dem neuen E-Schema fremd, da es die ausgeübte 
Verwendung ohne jedwede Wartezeit einer be­
stimlllten Funktionsgruppe (oder der Grundlauf­
bahn) zuordnet. 

Zu den §§ 146 bis 151: 

Die §§ 146 bis 152 c enthalten die dienstrechtli­
chen Sonderbestimmungen der Besoldungsgruppe 
"Militärischer Dienst" mit den im § 146 Abs. 1 Z 1 
und 2 genannten Verwendungsgruppen. Die Be­
stimmungen sehen ähnliche Neuregelungen wie im 
A-Schema vor. Hervorzuheben ist jedoch, daß das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis im militäri­
schen Dienst vorerst befristet ist (siehe die 
Ausführungen zu § 150). Nach Maßgabe freier· 
Planstellen kann der Bedienstete in ein unbefristetes 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis übernommen 
werden. 

Zu § 147: 

Dieser Paragraph entspricht grundsätzlich dem 
für das A-Schema vorgesehenen § 137. Abs.3 Z 1 
nimmt jedoch auf die besonderen Erfordernisse 
militärischer Verwendungen Bedacht. 

Zu § 148: 

Dieser Paragraph entspricht grundsätzlich dem 
für das A-Schema vorgesehenen § 138. Abs.3 
berück~icytig~ zusätzlich v~ra~gegangene militäri­
sche DIenstleIstungen, soweIt SIe über den sechsmo­
natigen Grundwehrdienst hinausgehen, da sie für 
die Verwendungen des M-Schemas eine einschlä­
gige Ausbildung mit sich bringen. 

Zu § 149: 

Die Anlage 1 verlangt als Ernennungserfordernis 
wiederholt die Zurücklegung von Zeiten in 
bestimmten Verwendungsgruppen. In Abs. 1 wird 
sichergestellt, daß dafür auch Zeiten in einer 
gleichwertigen Verwendungsgruppe der Berufsoffi-
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ziere und der Allgemeinen Verwaltung bzw. in 
handwerklicher Verwendung berücksichtigt wer­
den. 

Die Abs. 5 und 6 entsprechen. dem bisherigen 
§ 146 BDG 1979. 

Zu § 150: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 
§ 147 BDG 1979. Ergänzt wird die Bestimmung um 
die Einrechnung von Zeiten als Militärperson auf 
Zeit in das provisorische Dienstverhältnis. 

Zu § 151: 

Diese Bestimmung ist die Grundlage für das 
vorerst befristete Dienstverhältnis von Militärperso­
nen. Dieses Dienstverhältnis dauert drei Jahre, kann 
aber zweimal auf insgesarnt neun Jahre verlängert 
werden. Es endet jedenfalls aber mit Ablauf des 
Jahres, in dem der Bedienstete das 40. Lebensjahr 
vollendet, weiters durch die Begründung eines 
vertraglichen Dienstverhältnisses zum Bund oder 
einer anderen Gebietskörperschaft sowie durch die 
allgemeinen, im § 20 Abs. 1 BDG 1979 genannten 
Auflösungsgründe. Auf das befristete Dienstverhält­
nis nicht anzuwenden sind § 13 (Übertritt in den 
Ruhestand), § 15 (Ver·setzung in den Ruhestand 
durch Erklärung) sowie § 16 (Wiederaufnahme in 
den Dienststand) des BDG 1979. Die Regelungen 
über die Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit (§ 14 BDG 1979) kommen 
ausschließlich im Falle eines Dienstunfalles oder 
Berufskrankheit zur Anwendung. 

Die Abs. 5 bis 8 entsprechen den Bestimmungen 
des bisherigen Rechtsinstituts "zeitverpflichteter 
Soldat", das de facto 1992 ausgelaufen ist und mit 
dem Besoldungsreformgesetz nun auch formell 
aufgehoben wird. 

Zu Art. I Z 35 (§§ 152 bis 152 d BDG 1979): 

Der 5. Abschnitt des Besonderen Teiles (Staats­
anwälte) umfaßt seit der Novelle BGB!. 
Nr. 164/1986 nur mehr den § 152, der bisherige 
§ 153 wurde durch diese Novelle aufgehoben. Um 
für die Regelungen des M-Schemas zusätzlich Platz 
zu schaffen, wird nun der bisherige § 152 als 
,,§ 153" bezeichnet. 

Zu den das M-Schema betreffenden Bestimmungen 
wird bemerkt: 

Zu § 152: 

Hier wird die Amtstitelregelung des bisherigen 
§ 149 BDG 1979 für Berufsmilitärpersonen über-

nommen und an die neue Struktur des M-Schemas 
an ge paßt, also um die Amtstitel für Unteroffiziere 
ergänzt. Ein teilweiser Ersatz der Amtstitel durch 
Verwendungsbezeichnungen wie im A-Schema 
kommt 'für das M -Schema mit Rücksicht auf das für 
diesen Bereich geltende Dienstgrad-System, das sich 
auch in der Uniformierung ausdrückt, nicht in 
Betracht. 

Neu sind die Abs. 6 und 7: 

Abs. 6 bindet die Amtstitel verstärkt an die 
tatsächlich ausgeübte militärische Funktion, Abs. 7 
soll bei bestimmten Verwendungsänderungen einen 
vorübergehenden Rückfall auf einen niedrigeren 
Amtstitel ausschließen. 

Für den Fall eines Auslandseinsatzes ist - in 
Anlehnung an die für den Bereich des Bundesmini­
steriums für auswärtige Angelegenheiten geltende 
Regelung - im Abs.l0 eine Ermächtigung des 
Bundesministers für Landesverteidigung vorgese­
hen, wonach bei einer Auslandsverwendung von 
Berufsoffizieren bzw. Berufsunteroffizieren Ver­
wendungsbezeichnungen unter Berücksichtigung 
der internationalen Übung und der in Aussicht 
genommenen Verwendung durch Verordnung 
festzulegen sind. Die Verwendungsbezeichnungen 
für Militärattaches werden gemäß Abs. 12 im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler festgelegt. 

Zu § 152 a: 

Die in dieser Bestimmung enthaltenen Amtstitel 
für Militärpersonen auf Zeit decken sich mit jenen 
für Berufsmilitärpersonen. Die Verwendung als 
Zeitcharge ist nur im befristeten Dienstverhältnis 
möglich. Die in diesem Dienstverhältnis zu 
führenden Amtstitel sind daher nur in dieser 
Bestimmung vorzusehen. 

Zu § 152 b: 

Hohe Leitungsfunktionen (zB Generaltruppenin­
spektor, Kommandant der Landesverteidigungsaka­
demie) sollen in Zukunft nur mehr auf fünf Jahre 
befristet vergeben werden. Dies betrifft die 
Funktionen der Funktionsgruppen 7 bis 9 der 
Vetivendungsgruppe M BO 1 und der Funktions­
gruppe 7 der Verwendungsgruppe M ZO 1. Im 
übrigen wird auf die Ausführungen zu § 141 
verwiesen. 

Zu § 152 c: 

Auf die Ausführungen zu § 141 a wird verwiesen. 

Zu § 152 d: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 
§151. 
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Zu Art. I Z 35 a (§ 1~3 a BDG 1979): 

Diese Bestimmung soll den Personalwechsel 
zwischen den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
einerseits und der Zentralstelle des Bundesministe­
riums für Justiz andererseits erleichtern. Die Kosten 
dieser Regelung sind bereits in den Kosten der 
Besoldungsreform (Z 1 des Kostenabschnittes im 
Vorblatt) enthalten. 

Zu Art. I Z 36 und 37 (§ 169 Abs. 1 Z 6 und § 187 
Abs.2 Z 1 BDG 1979): 

Zitierungsanpassungen. 

Zu Art. I Z 38 (§ 213 a BDG 1979): 

Die Lehrer werden vorläufig von der Anwendung 
der Bestimmungen über das Mitarbeitergespräch 
ausgenommen.' Die Durchführung vor allem an 
großen Schulen (ein Direktor als Vorgesetzter von 
100 und mehr Lehrern) hätte zu Kapazitätsproble­
men geführt. 

Zu Art. I Z 39 (§ 229 Abs. 4 BDG 1979): 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. I Z 40 (§ 230 a Abs. 2 Satz 2 BDG 1979): 

Der Verweis auf die Weiterbestellungs-Bestim­
mungen der §§ 17 bis 19 AusG kann entfallen, da 
diese durch Art. V neu geregelt werden und nun von 
sich aus auf die im § 230 a angeführten Funktionen 
anwendbar sind. 

Zu Art. I Z41 (§233 BDG 1979): 

- Der 2. Abschnitt des Schlußteil~s ("Übergangsbe­
stimmungen") wird um eine Reihe von Bestimmun­
gen (insbesondere auch für die Altschemata) 
erweitert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird 
er daher in Unterabschnitte gegliedert. Die bereits 
vorhandenen Übergangsbestimmungen der §§ 233 
bis 238 gehen über den Anwendungsbereich einer 
einzelnen Besoldungsgruppe hinaus und werden 
daher im 1. Unterabschnitt ("Allgemeine Über­
gangsbestimmungen") zusammengefaßt. Die übri­
gen Unterabschnitte betreffen einzelne Besoldungs­
gruppen. 

Zu § 233: 

Diese Bestimmung enthält eine Übergangslösung 
für Bedienstete, die sich zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits seit vier 
Jahren im provisorischen Dienstverhältnis befinden 
oder diese vier Jahre durch eine Einrechnung nach 

§ 11 erreicht haben. Für sie sollen die bisher 
geltenden Voraussetzungen für eine Definitivstel­
lung weiter bestehen bleiben. 

Zu Art. I Z 42 (§§ 234 bis 280 BDG 1979): 
Umnumerierungen auf Grund der Einfügung von / 

Bestimmungen und Umreihungen. Die neuen 
Bezeichnungen tragen dem Umstand Rechnung, 
daß in der Folge noch weitere Paragraphen neu 
eingefügt werden. 

Zu Art. I Z 43 (§ 234 BDG 1979): 
Abs. 1 sieht - so wie bisher § 233 Abs. 1 - das 

übergangsweise Weitergelten jener Dienstprüfungs­
vorschriften vor, die vor dem BDG (1977) in Kraft 
getreten sind. Mit Erlassung einer entsprechenden 
neuen Grundausbildungsverordnung tritt die jewei­
lige Dienstprüfungsvorschrift außer Kraft. 

Seither ist bereits der größere Teil der bisherigen 
Dienstprüfungsvorschriften durch neue Grundaus­
bildungsverordnungen ersetzt worden. Die An­
lage 2, die in Ausführung zu dieser Gesetzesbestim­
mung die noch weitergeltenden Dienstprüfungsvor­
schriften auflistet, wird nun aus Gründen besserer 
Übersichtlichkeit auf den letzten Stand, gebracht. 
Diese Maßnahme erlaubt eine textlich straffere 
Fassung des Abs. 1. 

Der bisherige § 233 Abs. 2 ist durch Zeitablauf 
überholt und kann daher entfallen. 

Der neue Abs. 2 entspricht dem bisherigen § 233 
Abs.3. 

Der neue Abs. 3 ersetzt die bisherigen Abs. 4 und 
5 des § 233. Diese Bestimmungen enthielten 
Verweisungen auf jene Bestimmungen der alten 
Dienstzweigeordnungen des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes, die zwar nicht ins BDG, unter Umständen 
aber in die später zu erlassenden Grundausbildungs­
verordnungen übernommen werden sollten. Da der 
größte Teil der neuen Grundausbildungsverordnun­
gen mittlerweile erlassen worden ist, kann der - in 
der Praxis nur schwer nachvollziehbare ~ Verweis 
auf die alte Rechtsvorschrift wegen der gering 
gewordenen Zahl, der noch zu regelnden Fälle in 
Form einer Aufzählung direkt in den, Abs. 3 
aufgenommen werden. Damit können sowohl der 
Verweis auf die alte Rechtsvorschrift, als auch die in 
diesem Zusammenhang getroffenen Ausnahmerege­
lungen entfallen. 

Zu Art. I Z 44 (§ 235 Abs. 3 BDG 1979): 
Einfügung der neuen Verwendungsgruppen A 1, 

M BO 1 und M ZO 1. 

Zu Art. I Z 45 (§ 236 Abs. 2 BDG 1979): 
Zitierungsanpassung. 

Zu Art. I Z 46 (§§ 237 bis 239 BDG 1979): 

Zu den §§ 237 und 238: 
Aus Gründen der Rechtssicherheit sollen die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens anhängigen Verset-
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zungs- und Verwendungsänderungsverfahren nach 
den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt 
werden. 

Zu § 239: 

Diese Übergangsregelung soll bewirken, daß bei 
Berufungen gegen Bescheide in Angelegenheiten 
der Versetzung und der Verwendungs änderung, die 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlas­
sen worden sind, der bisherige Instanzenzug und die 
Anrufung des Verwaltungs gerichtshofes gewahrt 
bleiben. 

Zu Art. I Z 47 (§ 242 BDG 1979): 

Nach Abs. 1 sollen aus Gründen der Rechtssi­
cherheit die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
anhängigen Leistungsfeststellungsverfahren nach 
den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt 
werden. 

Durch Abs. 2 soll sichergestellt werden, daß -
insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen 
einer "negativen Leistungsfeststellung" - für 
Beamte, über die eine bereits im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes gültige Fest­
stellung getroffen worden ist, daß sie den von ihnen 
zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufweisen, die 
bisherigen Vorschriften weiterhin Anwendung 
finden. 

Zu Art. I Z 48 (§§ 244 und 245 BDG 1979): 

Der 2. und 3. Unterabschnitt der Übergangsbe­
stimmungen regeln in den §§ 244 und 245 den 
zeitlichen Geltungsbereich für die neuen Besol­
dungsgruppen des A- und des E-Schemas und 
bestimmen, ab wann Ernennungen in die neuen 
Verwendungsgruppen zulässig sind. 

§ 244 Abs. 1 enthält die Etappenregelung für das 
A-Schema. Gemäß § 278 Abs. 13 können Options­
erklärungen bereits drei Monate vor dem Inkrafttre­
ten der jeweiligen Etappe rechtsgültig abgegeben 
werden. Die~ dienstrechtlichen Modalitäten der 
Überleitung in das A-Schema regelt § 254, die 
besoldungsrechtlichen Modalitäten regeln die 
§§ 134 und 136 des Gehaltsgesetzes 1956. 

§ 244 Abs.2 enthält für das A-Schema eine 
Übergangsbestimmüng zu § 137 Abs. 2: Letzterer 
schreibt, um die Aussage über denAufgabeninhalt 
einer Richtverwendung durch spätere Entwicklun­
gen nicht zu verfälschen, die Aussagekraft als 
Richtverwendung ihrem Wert zu, den sie am Tag 
des Inkrafttretens der sie regelnden Gesetzesbestim­
mung hat. 

Da zwischen der Einbringung der vorliegenden 
Novelle und dem Inkrafttreten der die Richtver-

wendungen enthaltenden Bestimmungen der An­
lage 1 ein längerer Zeitraum liegt; in dem sich 
maßgebende Umstände ändern können, wird die 
Aussagekraft der in dieser Novelle enthaltenen 
Richtverwendungen nicht auf ihren Wert zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bezogen, sondern auf 
den Wert zum Zeitpunkt eines konkret angeführten 
Datums zur Zeit der Einbringung. 

§ 244 Abs. 3 enthält für die Überleitung eine 
Behalteklausel für Amtstitel, die aber mit Rücksicht 
auf das vor allem funktions- und weniger 
zeitbezogene Amtstitelsystem im A-Schema' nur in 
wenigen Fällen tatsächlich wirksam werden dürfte. 

§ 245 betrifft das E-Schema und hat einen 
gleichartigen Aufbau wie § 244. Die dienstrechtli­
chen Bestimmungen für die Überleitun"g in das 
E-Schema enthält §262, die besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen sind in den §§ 146 und 147 des 
Gehaltsgesetzes 1956 geregelt. 

Zu Art. I Z 49 (§ 246 BDG 1979): 

§ 246 entspricht dem bisherigen § 239 Abs. 2 
BDG 1979. 

Zu Art. I Z 50 (§ 247 BDG 1979): 

§ 247 enthält die dem § 244 Abs. 1 und 3 
entsprechenden Regelungen für das M-Schema. 

Abs. 1 enthält die Etappenregelung für die 
Überleitung zur Berufsmilitärperson, Abs. 2 die 
Etappenregelung für die Ernennung zur Militärper­
son auf Zeit. 

Eine dem § 244 Abs. 2 entsprechende Übergangs­
regelung ist für das M-Schema nicht vorgesehen, da 
die Zuordnung der Richtverwendungen bereits auf 
die noch nicht abgeschlossene neue 
Heeresgliederung Bedacht nimmt. 

Zu Art. I Z 51 bis 54 (§§ 248 bis 250 BDG 1979): 

Die Bestimmungen führen die Gliederung des 
Abschnittes "Übergangsbestimmungen" in Unter­
abschnitte fort. Außerdem wird im § 248 Abs. 2 eine 
Zitierung angepaßt. 

Zu Art. I Z 55 (§§ 252 bis 254 BDG 1979): 

Der 7. Unterabschnitt enthält Übergangsbestim­
mungen für die ,,Altgruppe" der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 
Verwendung. Er umfaßt neben den §§ 252 bis 254 
auch die bisherigen §§ 136 bis 140, die die 
Bezeichnung ,,§§ 255 bis 259" erhalten haben. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 253 Abs. 1: 

Ab dem Inkrafttreten der Besoldungsreform für 
die betreffende Verwendungsgruppe sind Ernen-
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nungen auf eine Planstelle der entsprechenden 
Altgruppe (zB auf die Planstelle einer höheren 
Dienstklasse) nur mehr zulässig, wenn dieser 
Beamte beim Inkrafttreten der Neuregelung bereits 
Beamter der Besoldungsgruppe der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und der Beamten in 
handwerklicher Verwendung war. Die Bestimmung 
berücksichtigt den Umstand, daß ein etappenweises 
Inkrafttreten vorgesehen ist (siehe die betreffenden 
Ausführungen im Allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen). 

Zu § 253 Abs. 2: 

Abs. 2 befaßt sich mit der Ausübung befristeter 
Funktionen (Verwendungsgruppen 7 bis 9 der 
Verwendungsgruppe A 1) durch Angehörige der 
"alten" Besoldungsgruppe: 

Satz 1 bindet die Betrauung mit einer solchen 
Funktion an eine Option in das neue A-Schema. 
Damit soll eine Umgehung der - nur für das neue 
Schema geltenden - Befristung vermieden werden. 

Wer jedoch am Tag des Inkrafttretens der diese 
Funktion betreffenden Etappe der Neuregelung als 
Angehöriger· der "alten" Besoldungsgruppe bereits 
dauernd mit einer solchen Funktion betraut ist, die 
im neuen A-Schema nur mehr befristet vergeben 
wird, kann weiterhin unbefristet diese Funktion 
ausüben, wenn er nicht in das neue Schema optiert. 
Diese Ausnahmebestimmung soll einen Eingriff in 
den erworbenen Status des Beamten, der eine solche 
Funktion bereits auf Dauer ausübt und nicht 
optieren will, vermeiden. Optiert jedoch ein solcher 
Beamter in das neue Schema, beginnt gemäß § 254 
Abs. 4 auch für ihn die Befristung zu wirken. 

Die Betrauung mit einer anderen befristeten 
Funktion als der, die der Beamte bei Inkrafttreten 
der betreffenden Etappe der Neuregelung ausübt, 
setzt jedoch zwingend eine Option voraus. Dies 
auch dann, wenn die neue Verwendung nicht höher 
bewertet ist als die bisher ausgeübte. 

Zu § 253 Abs. 3: 

Im Bereich des auswärtigen Dienstes ist es gemäß 
§ 41 nach der Natur des Dienstes notwendig, die 
Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen 
Dienststelle zu versetzen. Die Beamten des 
auswärtigen Dienstes sind daher zu regelmäßigen 
Verwendungsänderungen verpflichtet. Da gemäß 
Abs.2 jeder Wechsel in eine Funktion der 
Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungs­
gruppe A 1 zwingend eine Option voraussetzt, 
würde dies innerhalb kurzer Zeit für alle auf solchen 
Arbeitsplätzen verwendeten Beamten des auswärti­
gen Dienstes einen Zwang zur Option in das neue 
System darstellen. Abs. 3 nimmt für diesen Bereich 
die Arbeitsplätze der Funktionsgruppe 7 der Ver-

wendungsgruppe A 1 von der Bedingung der 
vorherigen Option aus. Lediglich die Betrauung mit 
den höchsten Funktionen (Funktionsgruppe 8 
und 9) soll auch in diesem Bereich an eine vorherige 
Option geknüpft bleiben. 

Zu § 254 Abs. 1 und 2: 

§ 254 regelt die dienstrechtlichen Aspekte der 
Option aus der Besoldungsgruppe der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und der Beamten in 
handwerklicher Verwendung m das neue 
A-Schema. . 

Für die Beamten in Unteroffiziers-Funktion in 
militärischen Verwendungen sieht Abs. 2 jedoch 
eine Option in das M-Schema vor. Nachdem 
"militärischer· Dienst" naturgemäß nur beim Heer 
zu leisten ist, wird für diese Beamten eine solche 
Option nur dann vorgesehen, wenn ihr Arbeitsplatz 
eben diesem "militärischen Dienst" zuzuordnen ist. 
Den im Gegensatz dazu in der Heeresverwaltung 
verwendeten Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
und in handwerklicher Verwendung ist die Option 
in das A-Schema möglich. 

Zu § 254 Abs. 3: 

Abs.3 schließt jene Beamten von einer Option in 
das A-Schema und das M-Schema aus, für die 
bereits eine Optionsmöglichkeit in' eine der 
Besoldungsgruppen "Beamte der Post- und Tele­
graphenverwaltung" (PT-Schema) oder "Beamte 
des Krankenpflegedienstes" (K-Schema) besteht. 

Zu § 254 Abs. 4: 

Gemäß Abs. 4 bewirkt eine Überleitung auf eine 
nach dem neuen System befristete Funktion, daß der 
übergeleitete Inhaber mit dieser Funktion für 
(zunächst) fünf Jahre betraut wird. Die Fünf jahres­
frist beginnt mit dem Tag der Wirksamkeit der 
Überleitung zu laufen. 

Der letzte Satz berücksichtigt, daß für Beamte im 
auswärtigen Dienst abweichende Befristungen vor­
gesehen sind. 

Zu § 254 Abs. 5: 

Das neue Besoldungssystem sieht für die Beamten 
der Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungs­
gruppe A 1 eine zweistufige Fixgehaltsregelung vor, 
wonach zunächst die niedrigere Stufe gebührt und 
die höhere Stufe nach fünf in der betreffenden 
Funktionsgruppe zurückgelegten Jahren erreicht 
wird. Das Fixgehalt wird erst nach' einer bestimmten 
in diesen Funktionsgruppen zurückgelegten Zeit 
zunächst teilweise und dann voll ruhegenußfähig. 
Gleichwertige V orverwendungen im bisherigen 
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Besoldungssystem sind auf diese Zeiträume anzu­
rechnen. 

Nach Abs. 5 ist daher dem Beamten auf Antrag 
verbindlich mitzuteilen, welche seiner bisher ausge­
übten Funktionen auf die dargestellten Bezugsan­
sprüche und Pensionsanwartschaften zählen, da dies 
für Abgabe oder Nichtabgabe .einer Optionserklä­
rung von Bedeutung sein kann. 

Zu § 254 Abs. 6: 

Ein ähnlicher Regelungsanlaß besteht für Abs. 6: 
Nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften ge­
bührt in den Funktionsgruppen A 1/5 und 6 und 
A 2/8 eine Funktionszulage, mit der nicht nur die 
Funktion, sondern auch alle zeit- und mengenmäßi­
gen Mehrleistungen abgegolten sind. Die Zulagen 
sind daher entsprechend hoch angesetzt; für das 
Erreichen der höchsten Funktionsstufe ist daher in 
der jeweiligen Funktionsgruppe eine Wartezeit von 
vier Jahren vorgesehen. 

Beamte, die das für den Anfall dieser letzten 
Funktionsstufe erforderliche Dienstalter aufweisen, 
können nun als Entscheidungshilfe für ihr Options­
verhalten die verbindliche Feststellung begehren, ob 
und in welcher Länge Verwendungs zeiten im 
bisherigen Besoldungssystem der betreffenden 
Funktionsgruppe gleichwertig sind und daher auf 
das zusätzliche Erfordernis der Wartezeit zählen. 

Zu § 254 Abs. 7: 

Die Überleitungserklärung wirkt nach Abs. 7im 
ersten Jahr nach dem Inkrafttreten der Besoldungs­
reform für die betreffende Verwendungs gruppe auf 
diesen Zeitpunkt zurück. Eine später abgegebene 
Erklärung bewirkt die Überleitung zum folgenden 
Monatsersten. 

Eine Überleitung nach § 254 bedarf keines 
Ernennungsaktes. Sie wird von Gesetzes wegen 
wirksam, wenn das entsprechende Schreiben des 
Beamten bei der Dienstbehörde einlangt und die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In 
diesem Fall kann die Überleitung in das neue 
Schema von der Dienstbehörde nicht abgelehnt 
werden. Eine Rückoption in das alte Schema ist 
nicht zulässig. 

Eine Ernennung vom neuen ins alte Schema ist 
nur während des Jahres 1995 möglich, und das auch 
nur dann, wenn ein Beamter aus einer Verwen­
dungsgruppe, die mit 1. Jänner 1995 in Kraft 
getreten ist, in eine Verwendungs gruppe überstellt 
wird, für die erst mit 1. Jänner 1996 eine 
Entsprechung im neuen Schema geschaffen wird. 
Beispiel: ÜbersteIlung aus der Verwendungs­
gruppe A 3 in die . Verwendungsgruppe B. Dem 
betreffenden Beamten kommt anläßlich der 
2. Etappe der Besoldungsreform abermals ein 
Optionsrecht zu. 

Zu § 254 Abs. 8 bis 10.: 

In welche Verwendungsgruppe und ihre Unter­
gliederung (Grundlaufbahn oder bestimmte Funk­
tionsgruppe) des neuen Schemas der Beamte 
übergeleitet wird, hängt nach Abs. 8 von der 
Verwendung zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Überleitung ab. Nur dann, wenn ein Beamter zwar 
die entsprechende Verwendung, aber weder die im 
neuen Schema noch die im bisher geltenden Recht 
hiefür vorgesehenen Ernennungs- und Definitivstel­
lungserfordernisse aufweist, wird er in eine 
niedrigere Verwendungsgruppe (jedenfalls aber in 
die für ihn höchstmögliche) übergeleitet (Abs. 10). 

Abs. 9 behandelt Probleme, die sich aus dem 
Umstand ergeben können, daß zB der Beamte die 
Optionserklärung für die Überleitung in die 
Verwendungsgruppe A 3 mit 1. Dezember· 1995 
abgibt und damit eine Überleitung bewirkt, die 
rückwirkend mit 1. Jänner 1995 in Kraft tritt: 

Hat der Beamte vom 1. Jänner bis zum 30. Juni 
1995 der Verwendungsgruppe D angehört und ist 
mit 1. Juli 1995 in die Verwendungsgruppe C 
überstellt worden, bewirkt seine Option mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1995 eine Einreihung in die 
Verwendungsgruppe A 5 oder A 4 (je nach Verwen­
dung) und ab 1. Juli 1995 eine Einreihung in die 
Verwendungsgruppe A 3 (Abs.9 Z 1). 

Ist der Beamte zB mit 1. August 1995 von der 
Verwendungsgruppe B in die Verwendungs­
gruppe C überstellt worden, bewirkt seine Option 
seine Überleitung in die Verwendungsgruppe A 3 
mit 1. August (und nicht mit 1. Jänner) 1995 (Abs. 9 
Z 2). 

Zu § 254 Abs. 11: 

Bezüglich der im Abs. 11 geforderten Verwen­
dungszeit als Ernennungs- und Definitivstellungser­
fordernis wird auf die Ausführungen zu § 139 
verwiesen. 

Zu § 254 Abs. 12: 

Grundausbildungen, Schulabschlüsse und die 
Erlernung einschlägiger Lehrberufe, die ein Ernen­
nungs- und Definitivstellungserfordernis für die 
Verwendung waren, mit der der Beamte am Tag der 
Überleitung dauernd betraut war, 'gelten gemäß 
Abs. 12 auch für die neue gleichwertige Verwen­
dung als erfüllt. 

Zu § 254 Abs. 13: 

Dieser Absatz regelt die Überleitung von Beam­
ten, die sich in einem sondervertraglichen Bundes­
dienstverhältnis befinden (zB Leiter von Sektionen 
im Sinne des § 9 Z 1 bis 3 des Bundesministerienge-
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setzes 1986, die mit dieser Funktion durch 
Sondervertrag befristet betraut worden sind). 

§ 9 des Bundesministeriengesetzes wird übrigens 
durch Art. XI neu gefaßt. 

Zu Art. I Z 56 (§ 256 Abs. 4 BDG 1979): 

. In den § 256 Abs. 4 (bisher: § 137 Abs. 4) über die 
Verwendungsbezeichnungen von Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung in Unteroffiziersfunktion 
werden die Bestimmungen des bisherigen § 141 über 
die Verwendungsbezeichnungen von Beamten in 
handwerklicher Verwendung in Unteroffiziersfunk­
tion eingebaut. 

Zu Art. I Z 57 (§ 260 bis 272 BDG 1979): 

Zu den §§ 260 bis 266: 

Die §§ 260 bis 266 enthalten als neuer ,,9. Unter­
abschnitt" der Übergangsbestimmungen Regelun­
gen für jene Wachebeamten, die nicht in das neue 
E-Schema optieren. Es sind dies geltende Regelun­
gen aus dem Besonderen Teil sowie den bisherigen 
Übergangsbestimmungen des BDG 1979. Ergänzt 
werden sie durch die Bestimmungen über die 
Zulässigkeit von Ernennungen in die Verwendungs­
gruppen W 1, W 2 und W 3, die Zulässigkeit von 
Funktionsbetrauungen sowie die Überleitung in die 
Besoldungsgruppe "Exekutivdienst". 

Im einzelnen ist hiezu festzuhalten : 

Die §§ 261 und 262 entsprechen, soweit dies für 
die Wachebeamten in Betracht kommt, den für die 
Allgemeine Verwaltung geltenden §§ 253 und 254. 
Auf ~ie Erläuterungen zu diesen Paragraphen wird 
verwiesen. 

§ 263 verweist auf die Dienstzeitregelung des 
§ 145 für das E-Schema und übernimmt damit die 
geltende Regelung des § 143 a. 

Die Amtstitelregelung des § 264 entspricht dem 
bisherigen § 144. Die Regelung besonderer Amtsti­
tel für Erzieher an Justizanstalten wird jedoch als 
entbehrlich angesehen. 

Die Sonderbestimmung des bisherigen § 144 a 
über die Leistungsfeststellung ist für Wachebeamte, 
die nicht in das neue E-Schema optieren, weiterhin 
erforderlich und ist im neuen § 265 geregelt. 

§ 266 verweist auf die Disziplinarrechtsregelung 
des § 145 c für das E-Schema und übernimmt damit 
die geltende Regelung des § 145. 

Zu den §§ 267 bis 272: 

Die §§ 267 bis 272 enthalten als neuer ,,9. Unter­
abschnitt" der Übergangsbestimmungen Regelun­
gen für jene Berufsoffiziere, die nicht in das neue 

M-Schema optieren. Es sind dies geltende Regelun­
I$.en aus dem Besonderen Teil sowie den bisherigen 
Ubergangsbestimmungen des BDG 1979. Ergänzt 
werden sie durch die Bestimmungen über die 
Zulässigkeit von Ernennungen in die Verwendungs­
gruppen H 1 und H 2, die Zulässigkeit von 
Funktionsbetrauungen sowie die Überleitung in die 
Besoldungsgruppe "Militärischer Dienst" . 

Im einzelnen ist hiezu festzuhalten ; 

Die § 268 Abs. 1 und 2 und § 269 entsprechen, 
soweit dies für die Berufsoffiziere in Betracht' 
kommt, den für die Allgemeine Verwaltung 
geltenden §§ 253 und 254 .. Auf die Erläuterungen zu 
diesen Paragraphen wird verwiesen. 

§ 268 Abs. 3 und 4 enthält die Bestimmungen des 
bisherigen § 146 über Ernennungs- und Definitiv­
stellungserfordernisse für Berufsoffiziere. 

Die Regelungen des § 270 über das Dienstver­
hältnis der Berufsoffiziere entsprechen dem bisheri­
gen § 147. 

Die Amtstitelregelung des § 271 entspricht 
weitgehend dem bisherigen § 149, die Disziplinar­
rechtsregelung des § 272 dem bisherigen § 151. 

Zu Art. I Z 58 (§§ 274 und 275 BDG 1979): 

§ 274 entspricht dem bisherigen § 242, doch wird 
die hier eingeräumte Sonderstellung auch auf den 
Bundespräsidenten ausgedehnt, dessen Rechtsakte 
damit ebenfalls von den Mitwirkungsbefugnissen 
des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen nach diesem Bundesgesetz ausgenommen 
werden. 

§ 275 .regelt die Zulassung von Personen, die 
nicht Bundesbeamte sind, zur Grundausbildung. 
Dieser Paragraph entspricht dem bisherigen § 243, 
enthält aber Anpassungen an die Nomenklatur des 
neuen M-Schemas bei der Zulassung zu bestimmten 
militärischen Ausbildungen und wird überdies 
übersichtlicher gegliedert. 

Zu Art. I Z 59 und 60 (§ 278 Abs. 11 bis 13 BDG 
1979): 

Inkrafttreten der einzelnen Änderungen des BDG 
1979. Auf die Ausführungen zum Inkrafttreten im 
Allgemeinen Teil der Erläuterungen wird verwiesen. 

Abs. 13 ermöglicht die rechtsgültige Abgabe von 
Options erklärungen bereits drei Monate vor In­
krafttreten der betreffenden Etappe. Diese Bestim­
mung soll dazu beitragen, die Zahl der "Rückab­
wicklungen" geringer zu halten. 

Zu Art. I Z 61 (§ 279 BDG 1979): 

Hier wird die Klausel für statische Verweisungen 
an die Änderungen des BDG 1979 angepaßt. 

12 
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Zu Art. I Z 62 (Anlage 1 Z 1 bis 17 c BDG 1979): 

Zu den Z 1 bis 7: 

Die Z 1 bis 7 enthalten die Ernennungserforder­
nisse der neuen Verwendungsgruppen A 1 bis A 7. 
Dabei entsprechen 

die neuen 
Verwen­
dungs­
gruppen 

Al 
A2 
A3 
A4 

A5 
A6 
A7 

mit der Bezeichnung 

Höherer Dienst 
Gehobener Dienst 
Fachdienst 
Qualifizierter mittlerer 
Dienst 
Mittlerer Dienst 
Qualifizierter Hilfsdienst 
Hilfsdienst 

den bisherigen 
Verwen­
dungsgruppen 

A 
B 
C, PI 
P 2, tw. D, 
P3 
tw. D, P 3 
P4 
E, PS 

Gegenüber den Erfordernissen für die Verwen­
dungsgruppen Abis E und P 1 bis P 5 der 
Altgruppen unterscheiden sie sich vor allem durch 
die Aufnahme der gesetzlichen Richtverwendungen, 
die fixieren, welche Verwendungen der jeweiligen 
Grundlalifhahn und welche bestimmten Funktions­
gruppen zugeordnet werden. 

Auf die Ausführungen zu den Richtverwendun­
gen in den Erläuterungen zu § 137 wird verwiesen. 

Bezüglich der übrigen Erfordernisse werden die 
bisherigen Bestimmungen der Anlage 1 Z 1 bis 10 
auf die neuen Verwendungsgruppen A 1 bis A 7 
übertragen, soweit es sich nicht um spezielle 
Erfordernisse für Gruppen handelt, deren Option 
noch in Verhandlungen geklärt werden muß 
(Beamte in Unteroffiziersfunktion) oder für die 
bereits eine Option in eine andere Besoldungs­
gruppe vorgesehen ist (Beamte in der Post- und 
Telegraphenverwaltung, Beamte im Krankenpflege­
dienst). 

Dabei ist auf folgende Besonderheiten hinzuwei­
sen: 

In der Z 1.17 . (Verwendungsgruppe Al) war 
bisher für die Ernennung in die Dienstklassen V bis 
IX die erfolgreiche Ablegung der Rechtsanwalts­
prüfung vorgeschrieben. An die Stelle dieser 
Ernennung tritt nun die' Ernennung in die 
Funktionsgruppe 2 (oder in eine höhere Funktions­
gruppe). 

Die Z 2.20 und 3.24 enthalten eine Abgrenzung 
der A2-wertigen von den A3-wertigen Buchhal­
tungstätigkeiten. 

Z 3 übernimmt neben den bisherigen Ernen­
nungserfordernissen für die Verwendungsgruppe C 

~ auch jene für die Verwendungsgruppe P 1. 

Die bisherige Z 3.2 (Ermächtigung, bestimmte 
Arten von Ern.ennungserfordernissen in Grundaus­
bildungsverordnungen zu regeln) wird nicht über­
nommen. Diese Bestimmung sollte den Text der 
Anlage 1 entlasten, hat aber zu einer Unübersicht­
lichkeit geführt. Soweit solche Regelungen in 
Grundausbildungsverordnungen getroffen worden 
sind, werden sie nunmehr in die Anlage 1 
übernommen. Die entsprechenden Verordnungsbe­
stimmungen werden durch Art. XVII Z 4 bis 6 
aufgehoben. 

Z 4 enthält die bisherigen Ernennungserforder­
nisse für die Verwendungsgruppe P 2 und, soweit 
eine Ernennung auf einen Arbeitsplatz der Verwen­
dungsgruppe A 4 in Betracht kommt, auch die 
bisherigen Emennungserfordernisse für die Ver­
wendungsgruppen D und P 3. Ob im Einzelfall eine 
solche Ernennung in Betracht kommt, hängt von der 
Zuordnung der Arbeitsplätze zu den Verwendungs­
gruppen auf Grund ihrer Bewertung ab. Facharbei­
tertätigkeiten der Verwendungsgruppe P 3 werden 
der Verwendungsgruppe A 4 dann zugeordnet, 
wenn der betreffende Lehrberuf nach gewerberecht­
lichen Vorschriften erlernt worden ist. Facharbeiter­
tätigkeiten, für die lediglich eine Facharbeiter-Auf­
stiegsausbildung nachgewiesen wird, werden hinge­
gen der Verwendungsgruppe A 5 zugeordnet. 

Zu den Z 8 bis 10: 

Die Z 8 bis 10 enthalten die Ernennungserforder­
nisse der neuen Verwendungsgruppen E 1 bis E 2b. 
Dabei entsprechen . 

Es entsprechen: 

die neuen 
Verwendungs­
gruppen 

EI 
E 2a 
E 2b 

E 2c 

den bisherigen 
. Verwendungsgruppen 

Wl 
W 2, Dienststufen 1, 2 oder 3 
W 2, Grundstufe, 
W 3 mit abgeschlossener 
Grundausbildung 
W 3 in Grundausbildung 

In den Z 8 und 9 (Verwendungsgruppen E 1 und 
E 2a) unterscheiden sie sich gegenüber den 
Erfordernissen für die Verwendungs gruppen W 1 
und W 2 vor allem durch die Aufnahme der 
gesetzlichen Richtverwendungen, die fixieren, wel­
che Verwendungen der jeweiligen Grundlaufhahn 
und welche bestimmten Funktionsgruppen zuge­
ordnet werden. 

Auf die Ausführungen zu den Richtverwendun­
gen in den Erläuterungen zu § 137, die gleicherma­
ßen auch für die entsprechenden Bestimmungen des 
§ 143 im Exekutivdienst gelten, wird verwiesen. 

DieZ 8.14, 8.15,9.10,9.11 und 9.12 entsprechen 
der geltenden Rechtslage. 
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In den Z 10 und 11 (Verwendungsgruppen E 2b 
und E 2c) ist die Anführung von Richtverwendun­
gen nicht erforderlich, da die Verwendungen der 
eingeteilten Wachebeamten in ihrer jeweiligen 
Verwendungsgruppe gleichwertig sind, eine Unter­
scheidung nach Funktionsgruppen nicht kennen 
und der Abschluß der Grundausbildung für den 
Exekutivdienst das Aufstiegskriterium von der 
Verwendungsgruppe E 2c in die Verwendungs-' 
gruppe E 2b ist. 

Entsprechend den Z 10 und 11 der Anlage 1 
entfällt die im geltenden System für die Verwen­
dungsgruppe W 3 vorgesehene Wartezeit von sechs 
Jahren in der niedrigsten VerWendungsgruppe. Ein 
Beamter der Verwendungsgruppe E 2c, der die 
Ernennungserfordernisse der Z 11 erfüllt, erbringt 
mit dem erfolgreichen Abschluß der Grundausbil­
dung für den Exekutivdienst die Erfordernisse für 
eine Ernennung in die Verwendungsgruppe E 2b. 

Zu den Z 12 bis 15: 

Die Z 12 bis 15 enthalten die Ernennungserfor­
dernisse der Berufsmilitärpersonen aus dem neuen 
M-Schema. 

Es entsprechen: 

die neuen 
Verwendungs­
gruppen 

MB01 
MB02 
MBUO 1 

MBU02 

den bisherigen 
Verwendungsgruppen 

Hl 
H2 
C und PI (in 
Unteroffiziersfunktion) 
D, P 2 und P 3 (in 
Unteroffiziersfunktion) 

Die Ernennungserfordernisse der Berufsmilitär­
personen unterscheiden sich von den Erfordernissen 
für die bisherigen Verwendungsgruppen vor allem 
durch die Aufnahme der gesetzlichen Richtverwen­
dungen, die fixieren, welche Verwendungen der 
jeweiligen Grundlaufbahn und welche bestimmten 
Funktionsgruppen zugeordnet werden. 

Auf die Ausführungen zu den Richtverwendun­
gen in den Erläuterungen zu den §§ 137 und 147 
wird verwiesen. 

Während die Ernennungs- und Definitivstel­
lungserfordernisse für die Verwendungsgruppe 
M BO 1 praktisch den geltenden Regelungen für 
die Verwendungsgruppe H 1 entsprechen, sind für 
die übrigen Verwendungs gruppen Änderungen 
oder Neuregelungen vorgesehen. 

So soll eine Ernennung in die Verwendungs­
gruppe M BO 2 (bisher H 2) frühestens nach 
erfolgreicher Absolvierung der Theresianischen 
Militärakademie (TherMilA.k) erfolgen. Der Aus-

bildung an der TherMilAk ist außerdem die 
Ausbildung zum Unteroffizier sowie eine Verwen­
dung als Ausbildner von Grundwehrdienern minde­
stens eines Einrückungstermines vorgeschaltet. Für 
eine Ernennung in die Verwendungsgruppe 
M BUO 1 wird die abgeschlossene Ausbildung zum 
Stabsunteroffizier (Grundausbildung M BUO 1) 
und für eine Ernennung in die Verwendungsgruppe 
M BUO 2 die abgeschlossene Ausbildung zum 
Unteroffizier (Grundausbildung M BUO 2) sowie 
jeweils eine mindestens fünf jährige Dienstleistung 
als Militärperson auf Zeit gefordert. 

Zu den Z 16 bis 17 c: 

Die Z'16 bis 17 c enthalten die Ernennungserfor­
dernisse der Militärpersonen auf Zeit. Soweit sich 
aus der besonderen Art des Dienstverhältnisses nicht 
Abweichungen ergeben, entsprechen die Ernen­
nungserfordernisse jenen der Berufsmilitärperso­
nen. 

Zu Art. I Z 63 bis 65 (Anlage 1 Z 21.1, 26.1 und 30.3 
BDG 1979): 

Zitierungsanpassungen. 

Zu Art. I Z 66 (Anlage 1 Z 30.5 BDG 1979_k 

Diese Bestimmung regelte die Zulassung von 
Beamten der Verwendungsgruppe PT 2 (ohne 
Hochschulbildung) und PT 3 zur Ausbildung an der 
Verwaltungs akademie für den Aufstieg in eine 
höhere Verwendung. Da diese Bestimmung durch 
Art. VI in den neu gefaßten § 21 Verwaltungsaka­
demiegesetz eingebaut wird, kann Z 30.5 entfallen. 

Zu Art. I Z 67 bis 71 (Anlage 1 Z 31.1, 33.3, 34.4, 
35.4 und 36.3 BDG 1979): 

Zitierungsanpassungen. 

Zu Art. I Z 72 (Anlage 1 Z 45 bis 59 BDG 1979): 

Hier sind die Ernennungs- und Definitivstel­
lungserfordernisse für die Altgruppen geregelt, und 
zwar in den 

Z 45 bis 49 für die Verwendungsgruppen A 
bisE, 
Z 50 bis 54 für die Verwendungs gruppen P 1 
bis P 5, . 
Z 55 bis 57 für die Verwendungsgruppen W 1 
bisW3, 
Z 58 und 59 für die Verwendungsgruppen 
H 1 undH 2. 

Diese Erfordernisse bleiben für Nichtoptanten, 
die innerhalb der jeweiligen Besoldungsgruppe zB in 
eine andere Verwendungsgruppe überstellt werden, 
weiterhin bestehen. 
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Zu Art. I Z 73 (Anlage 2 zum BDG 1979): 

Auf die Erläuterungen zu § 234 Abs. 1 BDG 1979 
wird verwiesen. 

Zu Art. 11 Z 1 und 2 (§ 2 Z 1, 6 und 7 GG); 

Hier werden· die neuen Besoldungsgruppen 
("Allgemeiner Verwaltungsdienst" , "Exekutiv­
dienst" und "Militärischer Dienst") in die besol­
dungsrechtliche Einteilung der Beamten aufgenom­
men. 

Zu Art. 11 Z 3 (§ 3 Abs. 2 GG): 

Als neuer Bezugsbestandteil werden die für das 
A-, E- und M-Schema vorgesehenen Funktionszu­
lagen in die Gruppe der Zulagen aufgenommen. 
Gemäß § 3 Abs. 3 ist damit die Funktionszulage der 
Bemessung der Sonderzahlung zugrunde zu legen. 

Zu Art. 11 Z 4 (§ 10 Abs. 1 Z 1 GG): 

Die Bestimmungen über die Hemmung der 
V orrückung werden an die Änderungen im 
Leistungsfeststellungsrecht und die geänderten 
Mobilitätsbestimmungen (vgl. § 38 Abs. 3 Z 3 BDG 
1979) angepaßt. 

Die Rechtsfolgen einer negativen Leistungsfest­
stellung werden durch eine Versetzung von Amts 
wegen konsumiert, der Beamte gilt auf dem neuen 
Arbeitsplatz als "durchschnittlich", die Hemmung 
der Vorrückung fällt daher mit der Versetzung weg. 

Zu Art. 11 Z 5 bis 10 (§§ 12 und 12 a GG): 

Aufnahme der neuen Verwendungs gruppen und 
Zitierungsanpassung in den Bestimmungen über den 
Vorrückungsstichtag und die ÜbersteIlung. 

Zu Art. 11 Z 11 (§ 12 b Abs. 3 und 4 GG): 

Im Abs. 3 wird die Funktionszulage in die Gruppe 
der für eine Ergänzungszulage nach § 12 b nicht zu 
berücksichtigenden Zulagen aufgenommen. Wird 
nämlich eine Funktion aufgegeben, um in eine 
andere Verwendungsgruppe wechseln zu können, 
soll sie sich - ebenso wie schon bisher zB bei den 
Verwendungszulagen nach § 30 a - nicht auf die 
Besoldungshöhe in der neuen Verwendungsgruppe 
auswirken. 

Wird aber ein Beamter einer anderen Besoldungs­
oder Verwendungsgruppe mit einem hohen Gehalt 
(zB ein Ordentlicher Universitätsprofessor) auf 
einen hoch bewerteten Arbeitsplatz der Verwen­
dungsgruppe A 1 (zB der Funktionsgruppe 7) 
überstellt, würde seinem bisherigen Gehalt lediglich 
das Gehalt der Grundlaufbahn der Verwendungs-

gruppe A 1 gegenübergestellt werden. Da er in der 
neuen Funktion aber außerdem Anspruch auf eine 
hohe Funktionszulagehat, würde die Summe aus 
Gehalt und Funktionszulage nach A I/Funktions­
gruppe 7 und der Ergänzungszulage sein bisheriges 
Gehalt bei weitem übersteigen. Abs. 4 soll nun 
verhindern, daß man bei einer ÜbersteIlung in eine 
andere Besoldungs- oder Verwendungsgruppe 
durch den Bezug einer Ergänzungszulage besser 
gestellt wird, als wenn man in seiner bisherigen 
Besoldungsgruppe geblieben wäre. 

Zu Art. 11 Z 12 (§ 15 Abs. 3 Z 1 GG): 

Hier wird die Funktionszulage in die Gruppe 
jener Zulagen aufgenommen, die bei der Bemessung 
von Überstundenpauschalien zu berücksichtigen 
sind. 

Zu Art. 11 Z 13 (§§ 28 bis 40 b GG): 

Der II. Abschnitt regelt die neue Besoldungs­
gruppe "Allgemeiner Verwaltungsdienst". Zu den 
einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 28: 

Innerhalb der neuen Verwendungs gruppen A 1 
bis A 7 wird das Dienstklassensystem durch eine 
garantierte Vorrückungslaufbahn (Grundlaufbahn) 
abgelöst. Die Vorrückungslaufbahn umfaßt in ;allen 
sieben Verwendungsgruppen 19 Gehaltsstufen. 

Bei der ÜbersteIlung in die Verwendungsgruppe 
A I entfällt der bisherige ÜbersteIlungsabzug, da 
auch die A I-Laufbahn mit dem 18. Lebensjahr 
beginnt. 

Die Verwaltungsdienstzulage ist in die Gehalts­
ansätze bereits eingerechnet und fällt daher als 
eigenständige Zulage weg. 

Zu § 29: 

§ 29 regelt die Dienstalterszulage für die Beamten 
des Allgemeinen Verwaltungs dienstes. Die V or­
schriften für die Bemessung haben sich gegenüber 
der Regelung für die Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung nicht geändert. Der einzige U nter­
schied besteht darin, daß nunmehr an den letzten 
Vorrückungsbetrag der jeweiligen neuen Grund­
laufbahn angeknüpft wird. 

Zu § 30 Abs. 1: 

Diese Bestimmung setzt den wesentlichen Re­
formschritt der unmittelbaren Abgeltung hervorge­
hobener Leistungen durch die Schaffung der 
Funktionszulage um. Diese gebührt bei dauernder 
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Betrauung mit einer hervorgehobenen Funktion 
zusätzlich zum Gehalt aus der Grundlaufbahn. 

Die Höhe der Funktionszulage richtet sich 
innerhalb jeder Verwendungsgruppe nach der 

, Funktionsgruppe - diese entspricht dem Stellen­
wert der Funktion - und der Funktionsstufe, die an 
die Erfahrung und damit an das Dienstalter 
anbindet. 

Die Tabelle im § 30 führt alle Funktionsgruppen 
an, fÜr die Funktionszulagen vorgesehen sind. Nicht 
angeführt sind hier daher die höchsten drei 
Funktionsgruppen der Verwendungsgruppe A 1. 
Für Arbeitsplätze dieser Funktionsgruppen gebührt 
in den Funktionsgruppen 7 bis 9 gemäß § 31 an 
Stelle des Gehaltes der Grundlaufbahn und einer 
Funktionszulage ein Fixgehalt: 

Zu § 30 Abs. 2: 

Jede Funktionsgruppe umfaßt vier Funktionsstu­
fen. Die Zugehörigkeit zu einer Funktionsstufe 
hängt von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gehaltsstufe, also von der Erfahrung und damit vom 
Dienstalter ab. 

Zu § 30 Abs. 3: 

Diese Bestimmung soll verhindern, daß bei späten 
Ernennungen in· bestimmte hohe Funktionsgruppen 
die Funktionszulage in der vollen Höhe der letzten 
Funktionsstufe sofort anfällt und damit voll in die 
Bemessung eines allfälligen Ruhegenusses einfließt. 
Funktionell gleich- oder höherwertige Dienstzeiten 
sind in die vierjährige Wartezeit einzurechnen. 

Zu § 30 Abs. 4: 

In den Funktionsgruppen A 1/5, A 1/6 und A 2/8 
sind mit der Funktionszulage auch die zeit- und 
mengenmäßigen Mehrleistungen abgegolten. Die 
Zulagen sind daher entsprechend hoch angesetzt. 
65% der Zulage gelten als Funktionsanteil, 35% als 
Mehrleistungsanteil. 

Zu § 30 Abs. 5: 

Diese Bestimmung kommt dann zum Tragen, 
wenn ein Beamter eine Funktion einer höheren 
Verwendungsgruppe dauernd ausübt, in diese 
Verwendungsgruppe aber nicht ernannt wird; weil 
er zB die Ernennungserfordernisse für diese nicht 
erfüllt. 

Zu § 30 Abs. 6: 

Um nicht Beamte, die aus der Natur des Dienstes 
heraus regelmäßig an andere Dienststellen versetzt 

werden müssen (vor allem im Bereich des 
auswärtigen Dienstes), vom Anspruch auf. eine 
Funktionszulage auszuschließen, reicht in einem 
solchen Fall bereits eine zumindest einjährige 
Betrauung mit einer Funktion dafür, daß der 
Anspruch entsteht. 

Zu § 31 Abs. 1: 

Wie bereits in der Regierungserklärung festgehal­
ten, sollen hohe Leitungsfunktionen (zB Sektions­
leiter, Leiter einer besonders bedeutenden Gruppe 
in einer Zentralstelle oder Leiter einer besonders 
bedeutenden nachgeordneten Dienststelle) zukünf­
tig nur mehr auf fünf Jahre befristet vergeben 
werden. Dies betrifft die Funktionen der Funktions­
gruppen A 1/7 bis A 1/9. 

In diesen Funktionsgruppen gebührt anstelle des 
Gehaltes nach dem Laufbahnschema und anstelle 
der Funktionszulage und einer allfälligen Dienstal­
terszulage ein Fixgehalt. 

Zu § 31 Abs. 2: 

Das Fixgehalt hängt nicht nur von der Funktions­
gruppe, sondern auch von der Zeitdauer der 
Ausübung dieser Funktion ab und erhöht sich nach 
dem sechsten Jahr. . 

Zu § 31 Abs.3: 

Diese Bestimmung regelt die V orrückung in die 
höhere Fixgehaltsstufe. Höherwertige odergleich~ 
wertige Dienstzeiten sind anzurechnen. 

Zu § 31 Abs.4: 

Mit dem Fixgehalt sind auch alle zeitlichen und 
mengenmäßigen Mehrleistungen abgegolten. 84% 
des Fixgehaltes gelten als Funktionsanteil, 16% als 
Mehrleistungsanteil. 

Zu § 31 Abs. 5: 

Wechselt ein Beamter mit Fixgehalt in eine andere 
Besoldungs- oder Verwendungsgr:uppe, so ist ein 
Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 12 b 
ausgeschlossen, da in diesem Fall ohnehin eine 
Ergänzungszulage nach § 36 in Betracht kommt. 

Für den umgekehrten Fall gilt keine solche 
Ausschlußbestimmung; das Fixgehalt ist dann in 
einen Vergleich nach § 12 b einzubeziehen. 

Zu § 32 Abs. 1 bis 4: 

Um eine Kontinuität bei der Ausübung von 
Spitzenfunktionen zu erreichen und um zu 
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verhindern, daß sich bei Ernennungen gegen Ende 
des Dienststandes das Fixgehalt voll auf die Pension 
auswirkt, soll es erst nach einer Funktionsdauer von 
neun Jahren voll ruhegenußfähig werden. 

Bei einer Funktionsdauer von weniger als vier 
Jahren ist das Fixgehalt überhaupt nicht ruhegenuß­
fähig. Die Pension bemißt sich in diesem Fall nach 
Gehalt und Funktionszulage der zuletzt ausgeübten 
V orverwendung unter Berücksichtigung möglicher 
V orrückungen (= Bemessung nach V orfunktions­
bezug); Der Bemessung des Ruhegenusses sind 
jedoch mindestens Gehalt und Funktionszulage der 
Verwendungsgruppe A 1, Funktionsgruppe 5 zu­
grunde zu legen. 

Nach vier Jahren der Funktionsausübung erhöht 
sich die Bemessungsbasis für die Pension um 50% 
der Differenz zwischen dem Fixgehalt und dem 
Vorfunktionsbezug. Nach je einem weiteren Jahr 
erhöhen sich die 50% um weitere zehn Prozent­
punkte und erreichen somit nach insgesamt neun 
Jahren der Funktionsausübung 100%. Damit wird 
das volle Fixgehalt Bemessungsbasis für die Pension. 

Zeiten in einer anderen (zB niedrigeren) 
Funktionsgruppe mit Fixgehalt und Zeiten, in denen 
jemand als Beamter der Allgemeinen Verwaltung 
eine Funktion ausgeübt hat, für die nunmehr ein 
Fixgehalt vorgesehen ist, sind in die Ermittlung der 
nach Abs. 1 bis 3 für die Pensionsbemessung 
maßgebenden Zeit einzurechnen. 

Zu § 32 Abs. 5:" 

Diese Behalteklausel sieht vor, daß das letzte 
Fixgehalt Pensionsbemessungsbasis ist, wenn der 
Beamte neun Jahre hindurch ein Fixgehalt bezogen 
hat, er aber diese Spitzenfunktion im Zeitpunkt der 
Pensionierung seit höchstens drei Jahren nicht mehr 
ausübt. 

Zu § 33: 

Bei Bediensteten im Bereich des auswärtigen 
Dienstes kann es häufig vorkommen, daß sie wohl 
über geraume Zeitabschnitte ihrer Aktivlaufbahn 
eine Funktion an österreichischen Botschaften im 
Ausland bekleiden, für die eine Funktionszulage 
gebührt, mit der alle zeit- und mengenmäßigen 
Mehrleistungen als abgegolten gelten (in der 
Verwendungsgruppe A 1 von der Funktions­
gruppe 5 aufwärts, in der Verwendungs gruppe A 2 
in der Funktionsgruppe 8), daß jedoch .zum 
Zeitpunkt der Ruhestandsversetzung aber aus 
Gründen der inneren Organisation weder in der 
Zentrale noch an einer Botschaft die Ausübung 
einer vergleichbaren Funktion möglich ist. Dies 
hätte zur Folge, daß sich nur eine niedrigere 
Funktionszulage auf die Pensionsbemessung aus- " 
wirkt. 

Die Abs. 1 und 2 tragen den Bedingtheiten des 
auswärtigen Dienstes (mit der Notwendigkeit, die 
Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen 
Dienststelle zu versetzen) Rechnung und sehen die 
Ruhegenußfähigkeit der angeführten Art von 
Funktionszulagen vor, wenn während der letzten 
zwölf Jahre vor einem Übertritt oder einer 
Versetzung in den Ruhestand während insgesamt 
96 Monaten hindurch auf sie Anspruch bestand und 
dieser Anspruch vor einem Übertritt oder einer 
Versetzung in den Ruhestand weggefallen ist. 

Die Abs. 3 und 4 sehen eine ähnliche Behalteklau­
sel für die Bemessung der Pension nach einem durch 
längere Zeit, nicht aber am Ende des Dienststandes 
bezogenen Fixgehalt vor. 

Wird die Begünstigung der Abs. 3 und 4 für das 
Fixgehalt erlangt, ist damit eine zusätzliche 
Begünstigung nach den Abs. 1 und 2 hinsichtlich der 
Funktionszulage ausgeschlossen. 

Zu § 34 Abs. 1: " 

An die Stelle der bisherigen Verwendungszulage 
nach § 30 a Abs. 1 Z 1 GG tritt - wie im 
Postschema - eine Yerwendungszulage neuer Art 
in der Höhe von 50% der Differenz des Gehaltes des 
Beamten aus der Grundlaufbahn seiner Verwen­
dungsgruppe auf das Gehalt der gleichen Gehalts­
stufe der Grundlaufbahn jener höheren Verwen­
dungsgruppe, der sein Arbeitsplatz zuzurechnen ist. 

Ist für die ausgeübte V erwendungin der höheren 
Verwendungsgruppe auch eine höhere Funktions­
zulage vorgesehen als jene, die dem Beamten auf 
Grund seiner Einstufung zusteht, gebührt diese 
höhere Funktionszulage gemäß § 30 Abs. 5 an Stelle 
der niedrigeren Funktionszulage, aber jedenfalls 
zusätzlich zur Verwendungszulage. 

Zu § 34 Abs. 2: 

Ist jedoch die Funktionszulage des Beamten in 
der niedrigeren Verwendungsgruppe höher als die 
für den Arbeitsplatz in der höheren Verwendungs­
gruppe vorgesehene Funktionszulage (oder gehört 
der Arbeitsplatz der Grundlaufbahn der höheren 

. Verwendungsgruppe an), dh. ist der Gehaltsunter­
schied zwischen den beiden Verwendungsgruppen 
unter Einschluß der Funktionszulage geringer als 
der Unterschied zwischen den Gehältern (ohne 
Funktionszulage), dann gebührt keine Funktionsab­
geltung und die Verwendungszulage gemäß Abs. 2 
beträgt 50% der geringeren Differenz, um unge­
rechtfertigte Zugewinne zu vermeiden. 

Zu § 34 Abs. 3: 

Diese Bestimmung nennt die Bezugsbestandteile, 
die für den Bezugsvergleich heranzuziehen sind. 

Zu § 34 Abs. 4: 

Diese Bestimmung regelt den Anspruch auf die 
Verwendungszulage im Fall der dauernden Aus-
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übung einer Funktion mit Fixgehalt, wenn der 
Beamte weder der entsprechenden Verwendungs­
gruppe noch der entsprechenden Funktionsgruppe 
angehört. 

Zu § 34 Abs. 5: 

V gl. die Erläuterungen zu § 31 Abs. 4. 

Zu § 35 Abs. 1 und 7: 

Da die Funktionszulage grundsätzlich an den 
Arbeitsplatz gekoppelt ist, entfällt sie (oder ändert 
sich) bei Verlust des Arbeitsplatzes durch Verset­
zung des. Inhabers oder bei bewertungsmäßiger 
Änderung des Arbeitsplatzes. Bei Spitzenfunktionä­
ren entfällt das Fixgehalt mit der Abberufung von 
der Funktion. Der Entfall wird mit dem nächstfol­
genden Monatsersten wirksam. Erfolgt die Abberu­
fung mit einem Monatsersten, tritt die Bezugsände­
rung gemäß Abs. 7 bereits mit diesem Monatsersten 
em. 

Zu § 35 Abs. 2 und 3: 

Diese Bestimmungen sollen verhindern, daß die 
im Bundesdienst notwendige Mobilität, die ja durch 
die Besoldungsreform wesentlich gestärkt werden 
soll, einseitig zu Lasten der Beamten geht. 

Sie regeln die besoldungsrechtliche Stellung für 
den Fall des Verlustes eines höherwertigen Arbeits­
platzes und sehen Wahrungs-Funktionsgruppen für 
den Fall vor, daß der Abberufene den Verlust nicht 
zu vertreten hat. Wer sich auf einem höherwertigen 
Arbeitsplatz einmal bewährt hat, behält zwar nicht 
gerade den Anspruch auf Weiterbezug der für 
diesen Arbeitsplatz gebührenden Funktionszulage, 
doch soll er durch die eingetretene Änderung nicht 
eine massive besoldungsrechtliche SchlechtersteI­
lung erleiden. Daher sind einem abberufenen 
Beamten gewisse Funktionsgruppen gewahrt, die in 
etwa der Wahrung der bisherigen höheren Dienst­
klasse (in A 1: DKI. VIII, in A 2: DKL VII, in A 3: 
DKL V, in A 4: DKL IV) bei einer Abberufl,mg vom 
entsprechenden Arbeitsplatz entsprechen. 

In diesen Fällen hat der Beamte außerdem 
Anspruch auf eine Ergänzungszulage nach § 36. 

Zu § 35 Abs. 4: 

Hat der Beamte die Abberufung vom Arbeitsplatz 
zu vertreten, verliert er die Funktionszulage 
vollständig, falls auf seinem neuen Arbeitsplatz 
keine vorgesehen ist oder falls ihm kein neuer 
Arbeitsplatz zugewiesen wird. In diesen Fällen 
besteht auch kein Anspruch auf Ergänzungszulage 
nach § 36. 

Zu § 35 Abs .. 5: 

Diese Bestimmung zählt demonstrativ die wich­
tigsten Gründe auf, bei denen die Behalteklausel für 

die (allenfalls reduzierte) Funktionszulage gemäß 
Abs. 2 oder 3 Z 1 wirkt. 

Zu § 35 Abs. 6: 

Läuft eine befristete Bestellung in einer der 
angeführten Spitzenfunktionsgruppen ohne Weiter­
bestellung aus oder wird ein Beamter aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, von einem solchen 
Arbeitsplatz vorzeitig abberufen, gilt für ihn 
abweichend von Abs. 2 und 3 die Funktionsgruppe 
A 1/4 als Wahrungsfunktionsgruppe. Hat ein 
solcher Beamter seine vorzeitige Abberufung zu 
vertreten, gilt Abs. 4. 

Zu § 35 Abs. 8: 

Wird die Abberufung nach einem Berufungsver­
fahren aufgehoben und kehrt der Beamte auf seinen 
alten Arbeitsplatz zurück bzw. erhält der Arbeits­
platz seine ursprüngliche Bewertung wieder, hat der 
Beamte Anspruch auf die Nachzahlung der 
Differenz auf seinen ursprünglichen Monatsbezug. 

Zu § 36 Abs. 1 und 2: 

Die Bestimmungen über die Ergänzungszulage 
dienen einer zusätzlichen besoldungsrechtlichen 
Abfederung der verstärkten Mobilität und ergänzen 
somit den § 35. Sie regeln die besoldungsrechtlichen 
Folgen einer Abberufung von der Funktion, wenn 
dem Beamten kein zumindest gleichwertiger Ar­
beitsplatz (also ein Ar~eitsplatz derselben Verwen­
dungs- und Funktionsgruppe) zugewiesen wird. 

Wird ein Beamter aus Gründen, die er zu 
vertreten hat, von seiner bisherigen Funktion 
abberufen, so entfällt gemäß § 35 die Funktionszu­
lage ab dem folgenden Monatsersten. Eine allfällige 
andere Funktionszulage richtet sich nach seiner 
neuen Verwendung (Funktion). 

Wird ein Beamter aus Gründen, die er nicht zu 
. vertreten hat (zB wegen einer Organisationsände­
rung), von seiner bisherigen Funktion abberufen, so 
sieht § 36 Abs. 1 für den Beamten eine ruhegenußfä­
hige Ergänzungszulage vor. Um den Beamten zu 
bewegen, sich um eine vergleichbar verantwor­
tungsvolle Funktion zu bewerben, verringert sich 
das Ausmaß der Ergänzungszulage gemäß Abs. 1 
durch Zeitablauf. Die Ergänzungszulage fällt weg, 
wenn sich der Beamte um eine ausgeschriebene 
vergleichbare Funktion nicht bewirbt, obwohl ihn 
die Dienstbehörde hiezu aufgefordert hat und er die 
Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbil­
dungsbezogenen Ausschreibungsbedingungen für 
den ausgeschriebenen Arbeitsplatz erfüllt. Sie 
entfällt jedenfalls mit Ablauf des dritten Jahres seit 
dem Verlust seiner Funktion. 
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Abs. 2 regelt das Ausmaß der Ergänzungszulage 
im Fall der unverschuldeten vorzeitigen Abberufung 
von einer befristeten Funktion und im Fall des 
Endens der befristeten Betrauung durch Nichtwei­
terbestellung. Die besondere Regelung ist nötig, 
weil der für die Bemessung der Ergänzungszulage 
erforderliche Bezugsvergleich mit einem Fixgehalt 
anzustellen ist. 

Die Ergänzungszulage vermindert sich gemäß 
Abs. 7 und Abs. 8 ferner, wenn der Beamte in der 
vorigen Funktion eine Zulage erhielt, durch die zeit­
und mengenmäßige Mehrleistungen abgegolten 
waren, sofern im Gegensatz zur bisherigen 
Funktion in der neuen Funktion zeit- und 
mengenmäßige Mehrleistungen gesondert abgegol­
ten werden. 

Zu § 36 Abs. 3: 

Diese Bestimmung korrespondiert mit der Be­
stimmung über die gestaffelte Ruhegenußfähigkeit 
eines Fixgehaltes (vgl. § 32 Abs. 3) und soll 
verhindern, daß jemand nach Verlust einer 
Spitzenfunktion pensionsrechtlich besser gestellt ist 
als jemand, der aus der Spitzenfunktion heraus in 
Pension geht. Daher ist auch eine Ergänzungszu­
lage nach dem Verlust einer Fixgehaltsfunktion nur 
gestaffelt ruhegenußfähig. Dabei sind Zeiten der 
Ausübung der Fixgehaltsfunktion mit den Zeiten 
des Bezuges der Ergänzungszulage zusammenzu­
rechnen. 

Zu § 36 Abs. 4: 

Ist dem Ruhegenuß wenigstens teilweise ein 
Fixgehalt oder ein vergleichbarer Bezug zugrunde 
zu legen, wird damit die Ruhegenußfähigkeit der 
Erganzungszulage nach § 36 ausgeschlossen. Damit 
soll erreicht werden, daß sich die frühere Fixgehalts­
funktion nicht zweifach auf die Pensionsbemessung 
auswirkt. 

Zu § 36 Abs. 5 und 6: 

Diese Bestimmung regelt das Erlöschen der 
Ergänzungszulage. Sie entfällt spätestens drei Jahre 
nach der Abberufung, jedoch schon vorher, wenn 
der Beamte wieder eine gleich hohe oder höhere 
Funktion erhält. 

Weiters erlischt die· Ergänzungszulage im Sinne 
der Stärkung der Mobilität des Beamten sofort, 
wenn sich, der Beamte nicht um bestimmte 
ausgeschriebene Funktionen bewirbt. 

Die ausgeschriebene Funktion muß zumindest 
gleich hoch sein, wie die, für die er die 
Ergänzungszulage bezieht. Weiters muß der Be­
amte die Ernennungserfordernisse und die sonstigen 
ausbildungsbezogenen Ausschreibungsbedingungen 
erfüllen. 

Zu § 36 Abs. 7: 

Die in einer Funktionszulage enthaltenen Anteile, 
mit denen zeitliche und mengenmäßige Mehrlei­
stungen abgegolten werden, werden für die 
Bemessung der Ergänzungszulage nicht berücksich­
tigt, wenn dem Beamten auf dem neuen Arbeitsplatz 
Überstunden gesondert abgegolten werden können. 

Zu § 36 Abs. 8: 

Abs. 8 enthält die dem Abs. 7 entsprechende 
Regelung für die Ergänzungszulage nach einem 
Fixgehalt. 

Zu § 36 Abs. 9: 

Da zeit- und mengenmäßige Mehrleistungen nur 
bis zur Funktionsgruppe A 1/4 bzw. A 2/7 geson­
dert abgegolten werden, kann auch eine Ergän­
zungszulage für darüber hinausgehende Funktions­
gruppen nicht in die Bemessung von Mehrleistungen 
in der neuen Funktionsgruppe eingehen. 

Zu § 36 Abs. 10: 

Gemäß Abs. 10 Z 1 ist der Bezug dieser neuen 
Form der Ergänzungszulage ausgeschlossen, wenn 
der Beamte in eine andere Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe überstellt wird. Dies deshalb, 
weil gemäß § 12 b Abs. 3 Z 2 auch Funktionszula­
gen und gemäß § 31 Abs. 5 auch das Fixgehalt keine 
Auswirkungen auf die Einkünfte nach einer solchen 
ÜbersteIlung haben. 

Die Ausschlußbestimmung des Abs. 10 Z 2 
betrifft einen Beamten der Funktionsgruppe 8 der 
Verwendungsgruppe A 2, der ständig auf einem 
Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe A 1 verwen­
det wird, sofern der Beamte nicht weiterhin in die 
Funktionsgruppe A 2/8 eingestuft ist. 

Zu § 37 Abs. 1: 

Eine Funktionsabgeltung gebührt insbesondere 
für eine vertretungsweise ausgeübte Tätigkeit im 
Falle der provisorischen Betrauung mit einer 
Funktion oder einer Dienstzuteilung. Sie gebührt, 
wenn ein Beamter des Allgemeinen Verwaltungs­
dienstes auf einem Arbeitsplatz, der um mindestens 
zwei Funktionsgruppen höher eingestuft ist, minde­
stens durch einen Zeitraum von 29 aufeinanderfol­
genden Kalendertagen verwendet wird. Eine 
Bindung der Vertretungsregelung an einen Kalen­
dermonat ist im Gegensatz zur bisherigen Verwen­
dungsabgeltung nicht mehr vorgesehen. 

Zu § 37 Abs. 2: 

Im Sinne einer gerechten Abgeltung beginnt die 
29-Tage-Frist mit dem Tag der tatsächlichen 
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Funktionsausübung. Sie endet mit jenem Tag, der 
dem Arbeitstag unmittelbar vorangeht, an dem der 
Beamte diese Tätigkeit erstmals nicht mehr ausübt. 
Der letzte Tag der 29-Tage-Frist kann daher auch 
in Bereichen mit Normaldienstplan ein Sonn- oder 
Feiertag sein. 

Zu § 37 Abs. 3: 

Die Bemessung der Funktionsabgeltung hat in 
V orrückungsbeträgen zu erfolgen und entspricht 
damit teilweise der bisherigen Bemessung der 
Verwendungszulage bzw. Verwendungsabgeltung 
nach § 30 a GG. Diese - gegenüber der Bemessung 
der Funktionszulage - geringere Höhe ist dadurch 
gerechtfertigt, daß bei einer Durchschnittsbetrach­
tung - im Gegensatz zur dauernden Wahrneh­
mung eines Arbeitsplatzes - im Falle einer 
vorübergehenden Wahrnehmung die Anforderun­
gen und Belastungen geringer sind und kaum 
grundsätzliche und weittragende Entscheidungen 
getroffen werden. 

Die eingehenden Bemessungsvorschriften sollen 
eine Vollziehung ermöglichen, die keiner koordi­
nierenden Mitwirkung des Bundeskanzlers oder des 
Bundesministers für Finanzen bedarf. 

Wird zB ein Beamter der Funktionsgruppe 1 der 
Verwendungsgruppe A 2 auf einem Arbeitsplatz der 
Funktionsgruppe 6 derselben Verwendungsgruppe 
verwendet, gebühren ihm für die Differenz von der 
Funktionsgruppe 1 auf die Funktionsgruppe 3 ein 
halber V orrückungsbetrag und für die Differenz 
von der Funktionsgruppe 3 auf die Funktions­
gruppe 6 weitere drei halbe Vorrückungsbeträge, 
insgesamt also zwei Vorrückungsbeträge. 

Die V orrückungsbeträge sind so wie beim 
bisherigen § 30 a von der individuellen Einstufung 
des Beamten zu bemessen. Bei einem Beamten der 
Gehaltsstufe 17 bedeuten zwei V orrückungsbe­
träge, daß der Unterschiedsbetrag zwischen den 
Gehaltsstufen 17 und 19 zu ermitteln ist. Würde ein 
dritter V orrückungsbetrag gebühren, wäre dieser 
zusätzlich als Unterschiedsbetrag zwischen der 
Gehaltsstufe 18 und 19 (also der letzten im Schema 
vorgesehenen Gehaltsvorrückung) zu ermitteln. 

Da die Grundlaufbahn auch die im bisherigen 
System vorgesehenen Beförderungssprünge in hö­
here Laufbahn-Dienstklassen einschließt, sind die 
V orrückungsbeträge im neuen System im Durch­
schnitt höher als jene im alten System, denen nur die 
V orrückung innerhalb der einzelnen Dienstklassen 
zugrunde liegt. 

Zu § 37 Abs. 4: 

Diese Bestimmung regelt die Berechnung der 
Funktionsabgeltung für den Fall der vorübergehen­
den Verwendung in einer höheren Verwendungs-

gruppe. Die in der Tabelle einandergegenüberge­
stellten Funktionsgruppen gehen von annähernd 
gleichhohen Funktionszulagen aus und ermöglichen 
eine entsprechende Abgeltung. ' 

Wird zB ein Beamter der Funktionsgruppe 6 der 
Verwendungsgruppe A 3 vorübergehend auf einem 
Arbeitsplatz der Funktionsgruppe 5 der Verwen­
dungsgruppe A 2 verwendet, gebühren ihm zusätz-
lich zu seinen Bezügen _ 

1. eine Verwendungsabgeltung nach § 38 im 
Ausmaß eines halben V orrückungsbetrages 
und 

2, eine Funktionsabgeltung im Ausmaß eines 
halben V orrückungsbetrages. 

Für die Ermittlung des Ausmaßes der Funktions­
abgeltung ist die Tabelle heranzuziehen. Derhiefür 
maßgebende Funktionsgruppenunterschied ist in 
der höheren Verwendungs gruppe zu ermitteln, also 
in jener, der der vorübergehend ausgeübte Arbeits­
platz zugeordnet ist, im angeführten Fall also in der 
Verwendungsgruppe A 2. Dabei ist der Funktions­
gruppe des Arbeitsplatzes (5) die Funktionsgruppe 
der Verwendungsgruppe A 2 gegenüberzustellen, 
die sich in derselben Zeile der Tabelle befindet wie 
die Funktionsgruppe, der der Beamte angehört 
(A 3/6). Das ist laut Tabelle die FunktionsgrUppe 
A 213. Der Unterschied zu A 215 beträgt zwei 
Funktionsgruppen, daher gebührt als Funktionsab­
geltung ein halber Vorrückungsbetrag. 

In der Tabelle sind jene Funktionsgruppen in der 
jeweils selben Zeile einander gegenübergestellt, für 
die annähernd gleich hohe oder zumindest ähnlich 
hohe Funktionszulagen gebühren. Auf den zusätzli­
chen Gehaltsunterschied (= Unterschied der 
Verwendungsgruppen) wird ohnehin durch die 
Verwendungsabgeltung nach § 38 Bedacht genom­
men. 

Zu § 37 Abs. 5: 

Die Funktionsgruppe A 1/7 ist die einzige 
Funktionsgruppe mit Fixgehalt im A-Schema, in der 
eine Funktionsabgeltung anfallen kann, nämlich 
dann, wenn vorübergehend' eine Tätigkeit der 
Funktionsgruppe A 1/9 wahrgenommen wird. In 
diesem Fall gebührt ein halber Vorrückungsbetrag 
von jene-r Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe 
AI, der der Beamte angehörte, wenn er keinen 
Anspruch auf Fixgehalt hätte. 

Zu § 37 Abs. 6: 

Im Falle' der Verwendung auf einem höher 
eingestuften Arbeitsplatz ist der Ausgangspunkt für 
die Ermittlung der Funktionsabgeltung nicht die 
Einstufung des Beamten, sondern die Einstufung 
des Arbeitsplatzes. 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 185 von 334

www.parlament.gv.at



186 1 577 der Beilagen 

Wird zB ein Beamter der Funktionsgruppe A 4/2 
ständig auf einem Arbeitsplatz der Funktionsgruppe 
A 3/3 verwendet, gebührt ihm gemäß § 30 Abs. 5 an 
Stelle der Funktionszulage für A 4/2 die Funktions­
zulage für A 3/3. Wird er nun zB vertretungsweise 
auf einem Arbeitsplatz der Funktionsgruppe A 3/6 
verwendet, ist nicht die Funktionsgruppe der 
Einstufung (A 4/2), sondern die Funktionsgruppe 
der Funktionszulage (A 3/3) für die Ermittlung der 
Funktionsabgeltung heranzuziehen. Diese beträgt 
daher nicht eineinhalb V orrückungsbeträge (Ver­
gleich von A 3/6 mit A 3/2, das laut Tabelle A 4/2 
entspricht), sondern einen Vorrückungsbetrag 
(Vergleich von A 3/6 mit A 3/3). Dies ist sachlich 
gerechtfertigt, da dem Beamten die Funktionszulage 
nach A 3/3 weiterhin erhalten bleibt und ansonsten 
eine teilweise Doppelabgeltung vorläge. 

Zu § 37 Abs. 7: 

Der erste Satz legt eine Obergrenze für die 
Funktionsabgeltung fest, die sicherstellt, daß für 
eine vorübergehende höherwertige Verwendung 
keinesfalls eine höhere Abgeltung gebührt als für 
eine gleichartige höherwertige Verwendung, die 
dauernd ausgeübt wird. Der Vergleich ist auf den 
Monat bezogen anzustellen. Der Umstand, daß zu 
einer Funktionszulage eine Sonderzahlung gebührt 
und zur Funktionsabgeltung nicht, ist dabei nicht zu 
berücksichtigen. 

Der zweite Satz regelt einen Sonderfall, der sich' 
beim Vergleich nach dem ersten Satz ergeben kann: 
Falls jemand vorübergehend einen Arbeitsplatz 
innehat, mit dessen Funktionszulage die zeit- und 
mengenmäßigen Mehrleistungen abgegolten sind, 
wird die für diesen Arbeitsplatz vorgesehene 
Funktionszulage für den nach Abs. 7 Satz 1 
durchzuführenden Vergleich um den Mehrlei­
stungsanteil gekürzt. Das bedeutet, daß die 
Funktionsabgeltung nicht höher sein darf, als der 
bezugsmäßige Zugewinn, den der Beamte hätte, 
wenn ihm statt seiner bisherigen allfälligen Funk­
tionszulage der Funktionsanteil (65%) der für den 
vorübergehend ausgeübten Arbeitsplatz maßgeben­
den höheren Funktionszulage gebührte. 

Dafür schließt die Funktionsabgeltung für sich 
allein in keinem Fall den Anspruch auf die 
Abgeltung zeit- und mengenmäßiger Mehrleistun­
gen aus. Ein solcher Anspruch ist nur dann 
ausgeschlossen, wenn für den Beamten bereits ein 
anderer Ausschlußgrund maßgebend ist (Beispiel: 
Ein A 2I8-Beamter vertritt einen A ll7-Beamten; in 
A 218 schließt bereits die Funktionszulage die 
gesonderte Abgeltung von zeit- und mengenmäßi­
gen Mehrleistungen aus). 

Zu § 37 Abs. 8: 

Diese Aliquotierungsregelung- ist notwendig 
geworden, da für den Anfall der Funktionsabgel-

tung im Gegensatz zur bisherigen Verwendungs ab­
geltung nach § 30 a keine Bindung an einen 
Kalendermonat mehr besteht und daher für eine 
Vertretungstätigkeit vom 2. bis zum 30. April 
überhaupt keine Funktionsabgeltung anfiele. Ge­
mäß Abs. 8 gebührt die Funktionsabgeltung in 
diesem Fall im Ausmaß von 29/30. 

Zu § 37 Abs. 9: 

Werden Beamte als "Springer" ständig mit der 
vorübergehenden Wahrnehmung wechselnder Ar­
beitsplätze betraut, so sieht Abs. 9 eine Zusammen­
rechnung dieser Zeiträume und eine entsprechend 
den verschieden hohen Funktionen anteilsmäßige 
Ermittlung der Funktionsabgeltung vor. Eine 
derartige Regelung besteht bereits im Postschema. 

Zu § 37 Abs. 10: 

Z 1 schließt die Funktionsabgeltung zB dann aus, 
wenn ein A 2/l-Beamter vorübergehend auf einem 
A 3/7~Arbeitsplatz tätig ist, da dem Beamten 
ohnehin das gegenüber A 3 höhere 
A 2-Gehalt gebührt. 

Z 2 schließt die Funktionsabgeltung für Vertre­
tungstätigkeiten aus, die als Stellvertretung bereits 
bei der Zuordnung einer Funktion und damit bei der 
Höhe der Funktionszulage berücksichtigt worden 
sind, weil die betreffende Stellvertretung zu den 
ständigen Aufgaben des Beamten gehört. Die 
Ausschlußklausel gilt nicht, wenn ein solcher 
Vertreter die Aufgaben eines Arbeitsplatzes wahr­
nimmt, der nicht für die Bewertung seines 
Arbeitsplatzes als "Stellvertreter-Funktion" maßge­
bend ist. 

Zu § 38 Abs. 1 und 2: 

An die Stelle einer Verwendungszulage gemäß 
§ 34 tritt eine Verwendungs ab geltung, wenn die 
höherwertige Tätigkeit zwar nicht ständig, aber 
mindestens durch 29 aufeinanderfolgende KaIen­
dertage ausgeübt wird. Die Befristung ist die gleiche 
wie für die Funktionsabgeltung nach § 37 Abs. 1 
und 2. 

Zu§ 38 Abs. 3 und 4: 

Die Bemessung der Verwendungsabgeltung in 
ganzen oder halben V orrückungsbeträgen berück­
sichtigt, daß die Gehaltsabstände zwischen den 
benachbarten Verwendungsgruppen von A 3 auf­
wärts deutlich größer sind als von A 3 abwärts. Im 
A-Schema beträgt der Unterschied zwischen einfa­
chen D-Verwendungen und der Verwendungs­
gruppe C nicht mehr bloß eine Verwendungs­
gruppe, sondern zwei (A 5 gegenüber A 3). 
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Vergleichbares gilt für den Abstand von E (A 7) 
nach D (A 5 oder A 4). 

Die Zusammenrechnungsregelung des Abs. 4 
bewirkt, daß einem A 4-Beamten für eine vorüber­
gehende A 2-Tätigkeit eine Verwendungsabgeltung 
von eineinhalb V orrückungsbeträgen gebührt. 

Bezüglich der Frage, welche Gehaltsstufen für die 
Bemessung der V orrückungsbeträge heranzuziehen 
sind, wird auf die Ausführungen zu § 37 Abs. 3 
verwIesen. 

Zu § 38 Abs. 5: 

Siehe Erläuterung zu § 37 Abs. 6. 

Zu § 38 Abs. 6: 

Die Obergrenzen-Regelung für die Verwen­
dungsabgeltung ist jener des § 37 Abs. 7 Satz 1 
ähnlich. Auch in diesem Fall soll für die 
vorübergehende Besorgung eines Arbeitsplatzes 
kein höherer Zugewinn gebühren als für die 
dauernde Besorgung dieses Arbeitsplatzes. 

Zu § 38 Abs. 7: 

Abs. 7 enthält für den Anspruch auf Verwen­
dungsabgeltung eine dem § 37 Abs. 9 vergleichbare 
"Springer-Regelung" . 

Zu § 38 Abs. 8: 

Aliquotierungsregelung für Fälle, in denen die 
Verwendungsabgeltung nicht für einen vollen 
Monat gebührt. Auf die Erläuterungen Zu § 37 
Abs. 8 wird verwiesen. 

Zu § 38 Abs. 9: 

Siehe die Erläuterungen zu § 37 Abs. 10 Z 2. 

Zu § 39 Abs.l: 

Die bei der Festsetzung der Funktionszulage und 
der Verwendungszulage nach § 34 vorgesehene 
Mitwirkung des Bundeskanzlers entspricht der 
Mitwirkung bei der Verwendungszulage nach dem 
bisherigen § 30 a. Die Erfahrungen mit der 
Durchführung der Bestimmungen über die Zuord­
nung von Arbeitsplätzen und der Planstellenbe'wirt­
schaftung werden zeigen, ob und inwieweit im Zuge 
genereller Ermächtigungen oder allfälliger legisti­
scher Maßnahmen ein Abbau dieser Koordinations­
aufgabe vertretbar erscheint. 

Die Anspruchsvoraussetzungen für die Funk­
tionsabgeltung und die Verwendungsabgeltung 

nach § 38 sind - auch hinsichtlich der Höhe nach 
- im Gesetz detailliert geregelt und bedürfen daher 
keiner Zustimmung des Bundeskanzlers. Lediglich 
eine besoldungsgruppenübergreifende vorüberge­
hende Verwendung eines Beamten des A-, E- oder 
M-Schemas in einem dieser Schemata ist wegen der 
Vielzahl der - meist nur theoretisch möglichen -
Kombinationen von Einstufung und vorübergehen­
der Verwendung einer solchen detaillierten Rege­
lung nicht zugänglich. Für solche Fälle, die in der 
Praxis selten vorkommen, soll die Zustimmung des 
Bundeskanzlers erforderlich sein. 

Zu § 39 Abs. 2: 

Abs. 2 ist die besoldungsrechtliche Ergänzung zu 
den Bestimmungen des § 138 über die Ausbildungs­
phase. Auf die Erläuterungen zu diesen Bestimmun­
gen wird verwiesen. 

Zu § 39 Abs. 3: 

Da es sich hier um Abgeltungen für qualitative 
Mehrleistungen handelt, stellt Abs. 3 sicher, daß die 
gleichzeitige Besorgung von Aufgaben mehrerer 
solcher Arbeitsplätze zu keiner Kumulierung von 
Abgeltungen nach § 37 und auch zu keiner 
Kumulierung von Abgeltungen nach § 38 führt. 

Wird zB ein A 3/2-Beamter gleichzeitig mit der 
vorübergehenden Betreuung zweier Arbeitsplätze 
(A 3/4 und A 3/5) betraut, gebührt die Funktions­
abgeltung für den höherwertigen Arbeitsplatz (also 
ein V orrückungsbetrag) - und nicht etwa ein' 
Durchschnittswert für beide Arbeitsplätze oder eine 
Kumulierung von zwei vollen Funktionsabgeltun­
gen. 

Ein Zusammentreffen des Anspruches auf eine 
Verwendungsabgeltung nach § 38 mit dem An­
spruch auf eine Funktionsabgeltung für die 
Besorgung von Aufgaben ein und desselben 
Arbeitsplatzes ist damit nicht ausgeschlossen. Ein 
solcher Fall wird dann eintreten, wenn die 
ausgeübte Tätigkeit einer höheren Verwendungs­
gruppe zuzuordnen ist als jener, der der Beamte 
angehört, und die für eine solche Tätigkeit 
vorgesehene Funktionszulage höher ist als jene, die 
dem Beamten in seiner Verwendungsgruppe ge­
bührt. 

Abs. 3 ist auf die Verwendung auf wechselnden 
Arbeitsplätzen ("Springer-Regelung") ebenfalls an­
zuw~nden und bewirkt, wenn der Beamte am selben 
Tag auf mehr als einem Arbeitsplatz verwendet 
wird, daß für diesen Tag 'nur jene Verwendung zu 
berücksichtigen ist, für die der höchste Abgeltungs­
anspruch nach den §§ 38 und 39 besteht. Die 
aliquote Berücksichtigung unterschiedlicher Ver­
wendungen an verschiedenen Tagen wird dadurch 
nicht beeinträchtigt. 

Zu § 39 Abs. 4: 
Abs. 4 geht davon aus, daß die vorübergehende 

Besorgung von Aufgaben eines Arbeitsplatzes 
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tunlichst durch einen einzigen Beamten - und nicht 
durch mehrere gleichzeitig - erfolgen soll und 
schließt eine Kumulierung mehrerer Funktionsab­
geltungen oder mehrerer Verwendungsabgeltungen 
für einen einzigen Arbeitsplatz aus. 

Wird die Vertretung ausnahmsweise dennoch von 
zwei oder mehreren Beamten gleichzeitig wahrge­
nommen, gilt das Überwiegensprinzip. Eine ali­
quote Abgeltung würde ein aufwendiges Ermitt­
lungsverfahren voraussetzen und ist aus Gründen 
der Verwaltungsökonomie nicht vertretbar. 

Zu § 39 Abs. 5: 

Dem Vertreter soll eine Abgeltung unabhängig 
davon gebühren, ob der Vertretene in das neue 
Schema optiert hat oder nicht. 

Zu § 39 Abs. 6: 

Diese Bestimmung soll verhindern, daß bereits im 
Jahr 1995 über die Zulagenregelungen die neuen 
Bezüge der Verwendungsgruppen A 1 bzw. A 2 
erreicht werden können, da die Besoldungsreform 
für diese Gruppen erst mit 1. Jänner 1996 in Kraft 
tritt. Daher gelten für 1995 im Vertretungsfall die in 
den §§ 121 und 122 fortgeschriebenen bisherigen 
Regelungen des § 30 a über die Verwendungszulage 
und die Verwendungs ab geltung. Ihre Bemessung 
richtet sich nach der Einstufung, die dem Beamten 
zukäme, wenn er im alten Schema eingereiht wäre. 

Zu § 40: 

§ 40 sieht eine lineare ÜbersteIlung vor. Bei 
Überstellungen in die Verwendungsgruppe A 1 mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium entfällt mit 
Rücksicht auf das neue Gehaltsstufensystem (Lauf­
bahnbeginn auch in A 1 fiktiv mit 18 Jahren) der 
bisherige ÜbersteIlungsabzug von vier Jahren. 

Wer jedoch ohne abgeschlossenes Hochschulstu­
dium in die Verwendungsgruppe A 1 überstellt wird, 
hat gemäß Abs. 3 die Differenz zwischen dem 
bisherigen ÜbersteIlungsabzug von vier Jahren und· 
dem für solche Fälle bisher vorgesehenen erhöhten 
ÜbersteIlungsabzug von sechs Jahren zu tragen. 

Zu § 40 a: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 
§38. 

Zu § 40 b: 

Die Vergütung im militärluftfahrttechnischen 
Dienst im bisherigen § 85 f war eine gemeinsame 
Regelung für Berufsoffiziere sowie für Beamte der 

Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 
Verwendung in Unteroffiziersfunktion. Aus syste­
matischen Gründen erfolgt nun eine getrennte 
Regelung dieser Vergütung in den jeweiligen 
besoldungsrechtlichen Teilen der Besoldungsgrup­
pen "Allgemeiner Verwaltungsdienst" , "Militäri­
scher Dienst" sowie in den Übergangsbestimmun­
gen des Gehaltsgesetzes für die im alten System 
verbleibenden Beamten. 

Zu Art. 11 Z 14 (§ 61 Abs.4 GG): 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. 11 Z 15 (§§ 72 bis 82 GG): 

Der Abschnitt VII enthält die besoldungsrechtli­
chen Bestimmungen für die neue Besoldungsgruppe 
"Exekutivdienst" . Zu den einzelnen Bestimmungen 
wird bemerkt: 

Zu § 72: 

Innerhalb der neuen Verwendungsgruppen E 1 
bis E 2 c wird das Dienstklassensystem wie Jür die 
Besoldungsgruppe "Allgemeiner Verwaltungs­
dienst" durch eine garantierte Vorrückungslauf­
bahn (Grundlaufbahn) abgelöst. 

Die Vorrückungslaufbahn umfaßt zwar wie im 
Allgemeinen Verwaltungsdienst 19 Gehaltsstufen, 
doch sind in den einzelnen Verwendungsgruppen 
wegen der dem Exekutivdienst eigentümlichen 
Überstiegsregelungen (Einstieg in der Verwen­
dungsgruppe E 2 c, nach der Absolvierung der 
Grundausbildung für den Exekutivdienst Aufstieg in 
die Verwendungs gruppe E 2 b, nach einiger Zeit 
weitere Aufstiegsmöglichkeit nach E 2 a oder E 1) 
nur jene Gehaltsstufen vorgesehen, die dienstalters­
mäßig auch tatsächlich in Betracht kommen. 

Die meisten der bisherigen Zulagen werden bei 
der Bemessung der Gehaltsansätze und der 
Funktionszulage berücksichtigt und fallen daher als 
eigenständige Zulagen weg. 

Diese Berücksichtigung stellt sich im einzelnen 
wie folgt dar: 

alt 

§ 73 

§ 73 a 
§ 73 b 

neu 

in E 2 b im Gehalt; nach Abschluß der 
Ausbildung zum Wachebeamten auch 
in der Funktionszulage der FGr. 1; 
in E 2 a bis zur Höhe der DStufe 1 im 
Gehalt; der übersteigende Teil in der 
Funktionszulage ; 
im Gehalt; 
in E 2 a in der Funktionszulage ; 
in E 1 im Gehalt; 

§ 30 a Z 1 in der Verwendungs zulage (siehe 3.5); 
§ 30 a Z 2, 3 in der Funktionszulage 
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Die Wachdienstzulage (bisher § 74, neu § 81) 
bleibt weiterhin gesondert bestehen, ebenso die 
Vergütung für besondere Gefährdung (bisher 
§ 74 a, neu § 82) und die Vergütung für Wachebe­
amte (bisher § 74 b, neu § 83). 

Zu § 73: 

§ 73 regelt die Dienstalterszulage für die Beamten 
des Exekutivdienstes. Für die Verwendungsgruppe 
E 1 tritt dabei gegenüber der bisherigen Verwen­
dungsgruppe W 1 keine Änderung ein. Die 
Dienstalterszulagenregelungen der Verwendungs­
gruppen E 2 a und E 2 b unterscheiden sich 
hingegen von der bisherigen, in der Verwendungs­
gruppe W 2 vorgesehenen Regelung, da sie 
nunmehr so wie in den Verwendungsgruppen A 3 
bis A 7 nach zwei Jahren eine "kleine" Dienstalters­
zulage (ein Vorrückungsbetrag) und nach weiteren 
zwei Jahren statt der "kleinen" eine "große" 
Dienstalterszulage (zweieinhalb Vorrückungsbe­
träge) vorsehen. 

Zu § 74 Abs. 1: 

Diese Bestimmung setzt den 'wesentlichen Re­
form schritt der unmittelbaren Abgeltung hervorge­
hobener Leistungen durch die Schaffung der 
Funktionszulage um. Diese gebührt zusätzlich zum 
Bezug aus der Grundlaufbahn. 

Die Höhe der Funktionszulage für unbefristet 
vergebene Funktionen richtet sich innerhalb jeder 
Verwendungsgruppe nach der Funktionsgruppe -
diese entspricht der Funktionshöhe - und der 
Funktionsstufe, welche sich aus dem Dienstalter 
ergibt. 

Funktionszulagen sind für die Verwendungs­
gruppen EI und E 2 a vorgesehen. Die Verwen­
dungsgruppen E 2 bund E 2 c umfassen die in sich 
gleichwertigen Verwendungen der eingeteilten 
Wachebeamten; eine Hervorhebung einzelner Ver­
wendungen durch eine Funktionszulage kommt in 
diesen beiden Verwendungsgruppen nicht in Be­
tracht. 

Zu § 74 Abs. 2: 

Jede Funktionsgruppe umfaßt vier Funktionsstu­
fen. Die Zugehörigkeit zu einer Funktionsstufe 
hängt von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gehaltsstufe, also von der Erfahrung und damifvom' 
Dienstalter ab. 

Zu §74 Abs. 3 und 4: 

In den Funktionsgruppen E.1/8 bis E 1/11 sind 
mit der Funktionszulage auch die zeit- und 
mengenmäßigen Mehrleistungen abgegolten. Die 

Zulagen sind daher entsprechend hoch angesetzt. 
§ 74 Abs. 3 soll vermeiden, daß bei späten 
Ernennungen in eine solche Funktionsgruppe die 
volle Höhe der letzten Funktionsstufe sofort anfällt 
und damit voll in die Bemessung eines allfälligen 
Ruhegenusses einfließt. Funktionell gleich- und 
höherwertige Dienstzeiten sind in die vierjährige 
Wartezeit einzurechnen, 

Zu § 74 Abs. 5 GG: 

Auf die Ausführungen zu § 30 Abs. 5 wird 
verwiesen. 

Zu den §§ 75 bis 80: 

Auf die Ausführungen zu den §§ 34 bis 39 wird 
verwiesen. Abweichungen ergeben sich lediglich 
daraus; daß Fixgehalts-Funktionen im E-Schema 
nicht vorgesehen sind. 

Zu den §§ 81 und 82: 

Diese Bestimmungen übernehmen die bisherigen 
Regelungen 

des § 74 über die Wachdienstzulage und 
- des § 74 a über die Vergütung für besondere 

Gefährdung 
und wenden sie auf das neue E-Schema an. 

Zu Art. II Z 16 (§§ 103 bis 116, 157, 158, 161 und 
162 GG): 

Durch die Aufnahme der neuen Besoldungsgrup­
pen werden die Bestimmungen über die Besoldungs­
gruppen der Beamten der Post- und Telegraphen­
verwaltung sowie des Krankenpflegedienstes umnu­
meriert. Die Übergangsbestimmungen werden we­
sentlich umfangreicher und müssen daher neu 
strukturiert werden. 

Zu Art. II Z 17 (§§ 83 bis 85 GG): 

Zu § 83: 

'§ 83 übernimmt für das E-Schema die bisherigen 
Regelungen des § 74 b über die Vergütung für 
Wachebeamte. 

Zu § 84: 

§ 84 sieht für das E-Schema eine lineare 
ÜbersteIlung vor. Bei einer ÜbersteIlung innerhalb 
des Exekutivdienstes ändern sich die Gehaltsstufen­
bezeichnung und der nächste Vorrückungstermin 
nicht. 

Zu § 85: 

Mit § 85 beginnen die Bestimmungen über die 
neue Besoldungsgruppe "Militärischer Dienst". 
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Dieser AbschnittVIII ist in drei Unterabschnitte 
gegliedert: 

A. Berufsmilitärpersonen, 
B. Militärpersonen auf Zeit und 
C. Gemeinsame Bestimmungen. 

Innerhalb der neuen Verwendungsgruppen 
M BO 1 bis M BUO 2 für Optanten bzw. für 
Neueintretende innerhalb der Verwendungsgrup­
pen M ZO 1 bis M ZCh wird das Dienstklassensy­
stem wie für die Besoldungsgruppe "Allgemeiner 
Verwaltungsdienst" durch eine garantierte Vorrük­
kungslaufbahn (Grundlaufbahn) abgelöst. Die Vor­
rückungslaufbahn umfaßt in den vier Verwendungs­
gruppen für Berufsmilitärpersonen 19 Gehaltsstu­
fen. 

Die meisten der bisherigen Zulagen werden bei 
der Bemessung der. Gehaltsansätze und der 
Funktionszulage berücksichtigt und fallen daher als 
eigenStändige Zulagen weg. 

Diese Berücksichtigung stellt sich im einzelnen 
wie folgt dar: 

alt neu 

Dienstzulage 
§76 GG 
Heeresdienstzulage 
§§ 76 a, 85 d Abs. 1 GG 
Verwendungszulage 
§ 30 a Abs. 1 Z 1 GG 
Verwendungszulage 
§ 30 a Abs. 1 Z 2,3 GG 

im Gehalt 

im Gehalt 
in der 
Verwendungszulage 

in der Funktionszulage 

Die Truppendienstzulage (bisher: § 77 und § 85 d 
Abs. 1 und 2; neu: § 99), die Pflegedienst- und 
Pflegedienst-Chargenzulage (bisher: § 78 Abs. 4; 
neu: § 100), die Vergütung für Beamte in 
Unteroffiziersfunktion in einer Verwendung des 
Krankenpflegedienstes (bisher: § 85 e; neu: § 101) 
und die Vergütung im militärluftfahrttechnischen 
Dienst (bisher: § 85 f; neu: § 102) bleiben von der 
Neuregelung unberührt. 

Zu Art. 11 Z 18 (§§ 85 c bis 85 f, 91 und 95 GG): 

Diese §§ werden aus folgenden Gründen aufge-
hoben: 

§ 85 c betrifft zeitverpflichtete Soldaten, die 
vor einiger Zeit durch die Institution des 
Zeitsoldaten abgelöst worden sind. 
Die §§ 85 d und 85 e enthielten Sonderrege­
lungen für Beamte in Unteroffiziersfunktion. 
Ihre Nachfolgeregelungen für das M-Schema 
befinden sich nun in den §§ 99 und 100 und 
für Beamte in Unteroffiziersfunktion, die im 
alten Schema bleiben, in den §§ 131 und 132. 
§ 85 f regelte die Vergütung für den militär­
luftfahrttechnischen Dienst. Seine Nachfolge-

regelungen befinden sich im § 40 b (für das 
A-Schema), im § 101 (für das M-Schema), im 
§ 133 (für Beamte in Unteroffiziersfunktion) 
und im § 153 (für Berufsoffiziere). 
§ 91 enthielt die allgemeine Aussage über 
dynamische Verweisungen des Gehaltsgeset­
zes auf andere Bundesgesetze. Die Nachfol­
geregelung befindet sich im § 158. 
§ 95 enthielt eine Übergangsbestimmung für 
das Postschema. Die Nachfolgeregelungist 
im § 117 enthalten. 

Zu Art. 11 Z 19 (§§ 86 bis 102 GG): 

Zu § 86: 

Diese Bestimmung regelt die Dienstalterszulage 
für die Beamten des Militärischen Dienstes. Die 
Vorschriften für die Bemessungen haben sich 
gegenüber der Regelung für die Berufsoffiziere 
nicht geändert. Der einzige Unterschied besteht 
darin, daß nunmehr an den letzten Vorrückungsbe­
trag der jeweiligen neuen Grundlaufbahn ange­
knüpft wird. 

Zu den §§ 87 und 88: 

Auf die Ausführungen zu den §§ 31 und 32 wird 
verwiesen. 

Zu § 89: 

Auf die Ausführungen zu den Bestimmungen des 
§ 85 über das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird 
verwiesen. § 89 enthält die inhaltlich gleichen 
Gehaltsstaffeln der Militärpersonen auf Zeit. Hier 
kann in Anbetracht der Befristung und der 
Höchstaltersgrenze mit zwölf Gehaltsstufen das 
Auslangen gefunden werden. 

Zu § 90: 

Militärpersonen auf Zeit gebührt eine Abferti­
gung, wenn die Bestellungsdauer abgelaufen und 
keine Verlängerung des Dienstverhältnisses erfolgt 
ist oder wenn' das Dienstverhältnis wegen eines 
körperlichen oder geistigen Mangels oder wegen 
Bedarfsmangels gekündigt wird. Keine Abfertigung 
gebührt bei einer Kündigung wegen unbefriedigen­
den Arbeitserfolges oder pflichtwidrigen Verhal­
tens. 

In Ergänzung der Abfertigung nach dem 
Gehaltsgesetz wird auf der Grundlage eines eigenen 
"Bundesgesetzes über die Berufsförderung von 
Militärpersonen auf Zeit" die Möglichkeit geschaf­
fen, entweder im laufenden befristeten Dienstver­
hältnis außerhalb der Dienstzeit oder aber als 
ehemaliger Bediensteter im Anschluß an das 
befristete Dienstverhältnis innerhalb von 36 Mona-
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ten eme berufliche Ausbildung in Anspruch zu 
nehmen. Im zuletzt genannten Fall erfolgt eine 
Deckung des Lebensunterhaltes in der Höhe von 
75% des letzten Monatsbezuges für die Dauer der 
konkreten Ausbildung, jedoch höchstens in der 
Dauer von 10 Monaten nach einer dreijährigen 
Bestellungsdauer, von 18 Monaten nach einer' 
sechsjährigen Bestellungsdauer und von 24 Mona­
ten nach einer neunjährigen Bestellungsdauer. 

Wurde diese Berufsausbildung nach Ablauf von 
36 Monaten nach Beendigung des befristeten 
Dienstverhältnisses nicht in Anspruch genommen, 
gebührt die in Abs. 2 genannte Abfertigungssumme 
in doppelter Höhe. 

Zu den §§ 91 bis 102: 

Unterabschnitt C "Gemeinsame Bestimmungen" 
enthält alle jene Regelungen, die sowohl auf 
Berufsmilitärpersonen als auch auf Militärpersonen 
auf Zeit anzuwenden sind. Dies betrifft zunächst die 
Funktionszulage (§ 91), die Verwendungszulage 
(§ 92), die Verwendungsänderung und Versetzung 
(§ 93), die Ergänzungszulage (§ 94), die Funktions­
abgeltung (§ 94), die Verwendungsabgeltung (§ 96) 
und die gemeinsamen Bestimmungen für Funktions­
zulage, Funktionsabgeltung, Verwendungszulage 
und Verwendungsabgeltung (§ 97). Auf die Erläute­
rungen zu den korrespondierenden Regelungen für 
die -Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 
(§§ 30 bis 39) wird verwiesen. 

Ebenso fallen unter die "Gemeinsamen Bestim­
mungen" die Truppendienstzulage (§ 98), die 
Pflegedienstzulage und Pflegedienst-Chargenzu­
lage für Militärpersonen (§ 99), die Regelungen 
über Militärpersonen in einer Verwendung des 
Krankenpflegedienstes (§ 100) und die Vergütung 
im militärluftfahrttechnischen Dienst (§ 101), die 
den bisherigen gleichnamigen Regelungen entspre­
chen. 

Zu § 101: 

Auf die Ausführungen zu § 40 b wird verwiesen. 

Zu § 102: 

Auf die Ausführungen zu § 40 wird verwiesen. 

Zu Art. 11 Z 20 (§ 103 Abs. 6 GG): 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. 11 Z 21 bis 23 (§ 105 Abs. 7, 7 a, 8 und 10, 
§ 106 Abs. 3 und 3 a GG): 

Der Ersatz des Kalendermonats durch 29 Kalen­
dertage als zeitliche Anspruchsvoraussetzung für die 
Abgeltung einer Vertretungstätigkeit (§ 38 Abs. 1 
und 4) wird auch für die Dienstabgeltung (§ 106 
Abs. 7 bis 8) und die Verwendungsabgeltung (§ 107 

Abs. 3 und 3 a) der Beamten in der Post- und 
Telegraphenverwaltung übernommen. Im § 106 
Abs. 10 wird eine Zitierungsanpassung vorgenom­
men. 

Zu Art. II Z 24 (Überschrift nach § 112 GG): 

Wegen der Überführung der für die Nichtoptan­
ten weitergeltenden Sonderbestimmungen über die 
bisherigen Altgruppen in den Abschnitt "Über­
gangs-' und Schlußbestimmungen" wird dieser 
Abschnitt in die beiden Abschnitte "Übergangsbe~ 
stimmungen" und "Schlußbestimmungen" aufge­
teilt. Überdies wird der Abschnitt "Übergangsbe­
stimmungen" in Unterabschnitte gegliedert, und 
zwar zunächst in den Unterabschnitt "Allgemeine 
Übergangsbestimmungen", dem gesonderte Unter­
abschnitte für die einzelnen Besoldungsgruppen 
folgen. 

Zu Art. 11 Z 25 (§ 114 GG): 

Mit Rücksicht auf die Neustrukturierung der 
Übergangsbestimmungen erhält § 114 (das ist der 
bisherige § 86) eine Überschrift. Die Einfügung von 
gesonderten Ansätzen für ehemals politisch Ver­
folgte innerhalb des A-, E- und M-Schemas erübrigt 
sich, da in den zugehörigen Altschemata keine 
Beamten mehr dem Dienststand angehören, auf die 
eine solche Maßnahme zuträfe. 

Zu Art. 11 Z 26 und 27 (§§ 115 und 116 GG): 

Mit Rücksicht auf die Neugestaltung der 
Übergangsbestimmungen erhalten hier weitere 
Paragraphen Überschriften. 

Zu Art. 11 Z 28 (§§ 117 bis 156 GG): 

Diese Paragraphen umfassen neben der Über­
gangsbestimmung des § 117 (Unterabschnitt C, 
bisher § 95) für die Beamten der Post- und 
Telegraphenverwaltung in den Unterabschnitten D 
bis F die weitergeltenden Bestimmungen für die 
Altgruppen (Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
und Beamte in handwerklicher Verwendung, 
Wachebeamte und Berufsoffiziere). Sie entspricht 
den bisherigen §§ 28 bis 40, 72 bis 77 und 85 d bis 
85 f. Auf Grund des Wegfalles des Rechtsinstitutes 
"zeitverpflichtete Soldaten" erfolgt keine Über­
nahme der diese Bedienstetengruppe betreffenden 
§§ 78 bis 82 in die Übergangsbestimmungen, sodaß 
die entsprechende Altgruppe nunmehr "Berufsoffi­
ziere" heißt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 118: 

Hier werden die bisherigen Bestimmungen der 
§§ 28 und 39 über das Gehalt der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 
Verwendung zusammengezogen. Die Abs. 7 und 8 
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übernehmen die Sonderregelungen über bestimmte 
Gehaltsansätze der Verwendungs gruppen D und 
P 2, die bisher im Art; XI Abs. 1 und 2 der 
42. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.548/1984, 
enthalten waren. 

Zu § 119: 
Die Regelung der Dienstalterszulage entspricht 

den bisherigen §§ 29 und 40 Abs. 1. 

Zu den §§ 120 bis 124: 
Die Regelungen über die Verwaltungsdienstzu­

lage, die Verwendungszulage, die Pflegedienstzu­
lage und die Pflegedienst-Chargenzulage entspre­
chen den bisherigen §§ 30 bis 30 c. § 121 Abs.7 
übernimmt jedoch für die Verwendungszulage die 
günstigeren Wahrungsfriste'n des § 33. 

Die Verwendungs ab geltung war bisher gemein­
sam mit der Verwendungszulage im § 30 a geregelt. 
Nun ist sie aus Gründen besserer Übersichtlichkeit 
in einem gesonderten § 122 enthalten. Die zeitlichen 
Voraussetzungen für ihren Anfall (bisher: ein 
Kalendermonat) werden den neuen Bestimmungen 
über die Funktionsabgeltung und die Verwendungs­
abgeltung (29 aufeinanderfolgende Kalendertage, 
keine Bindung mehr an einen Kalendermonat) 
angeglichen. 

Zu den §§ 125 bis 128: 
Die Bestimmungen über das Erreichen eines 

höheren Gehaltes, die Zeitvorrückung, die Beförde- . 
rung und die ÜbersteIlung entsprechen den 
bisherigen §§ 31 bis 34 und den damit zusammen­
hängenden Regelungen des bisherigen § 40 Abs. 2 
und 3 für die Beamten in handwerklicher 
Verwendung. 

Zu den §§ 129 und 130: 
Hier werden die bisherigen Regelungen der §§ 38 

und 38 a über Zulagen und Vergütungen im 
Exekutivdienst und über die Omnibuslenkerzulage 
übernommen. Die Bestimmungen über die Omni­
buslenkerzulage kommen nur für entsprechend 
verwendete Beamte der Post- und T elegraphenver­
waltung in Betracht, die noch nicht in das 
Postschema optiert haben. 

Zu § 131: 
Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 85 d 

und enthält die Regelungen über die Heeresdienst­
zulage und über die Truppendienstzulage für die im 
alten System verbleibenden Beamten in Unteroffi­
ziersfunktion. 

Zu § 132: 
Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 8S e. 

Zu § 133: 
Auf die Ausführungen zu § 40 b wird verwiesen. 

§ 133 enthält die Vergütung für die im alten System 

verbleibenden Beamten in Unteroffiziersfunktion 
und sonstige Beamte (ausgenommen Berufsoffi­
ziere, für die statt dessen § 1 S3 gilt). 

Zu § 134: . 

Die Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in 
handwerklicher Verwendung, die einen in der 
neuen Besoldungsgruppe "Allgemeiner Verwal­
tungsdienst" vorgesehenen Arbeitsplatz innehaben, 
können gemäß § 254 BDG 1979 durch Option ihre 
Überleitung in diese neue Besoldungsgruppe bewir­
ken. 

Die Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe 
hängt gemäß Abs. 2 von der besoldungsrechtlichen 
Stellung ab, die der' Beamte am Tag der 
Wirksamkeit der Überleitung in der bisherigen 
Verwendungsgruppe gehabt hätte, wenn er in dieser 
Verwendungsgruppe verblieben wäre. Damit wird 
auch eine allfällige V orrückung berücksichtigt, die 
im bisherigen System am Tag der Überleitung 
wirksam geworden wäre. 

Die Überleitungstabelle stellt der bisherigen 
Einstufung jene Einstufung im neuen System 
gegenüber, die mit jener für die Vorrückung 
maßgebenden Gesamtdienstzeit erreicht wird, mit 
der auch die bisherige Einstufung ohne Verzöge­
rungen erreicht werden konnte. Weitere Vorschrif­
ten über die Anwendung der Tabelle enthalten die 
Abs.3 bis 5. 

Da für die Erreichbarkeit der Dienstklasse IX aus 
der Dienstklasse VIII keine Beförderungsrichtlinien 
vorgesehen sind und dieser Beförderungstermin 
einer Laufbahnbetrachtung mit Zeitlimits daher 
nicht zugänglich ist, werden Beamte der Dienst­
klasse IX gemäß Ahs. 6 nach jener besoldungsrecht- . 
lichen Stellung übergeleitet, die ihnen zukäme, 
wenn sie in der Dienstklasse VIII verblieben und 
dort weiter vorgerückt wären. 

Abs.7 schließt die Behalteklausel des § 12 b für 
ÜbersteIlung aus. Dem steht der Umstand der 
Freiwilligkeit des Wechsels in das neue System, also 
das Optionsrecht des Beamten, gegenüber. 

Zu § 135: 

Diese Bestimmung betrifft die in das neu.e System 
optierenden Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
und in handwerklicher Verwendung in Unteroffi­
ziersfunktion. Bei Verwendung auf einem militäri­
schen Arbeitsplatz können Beamte der Verwen­
dungsgruppen C und P 1 in die Verwendungs­
gruppe M BUO 1 optieren, Beamte der Verwen­
dungsgruppen P 2, D und P 3 in die Verwendungs­
gruppe M BUO 2. 

Zu § 136 Abs. 1 und 2: 

Bei der Erstellung der Grundlaufbahnen im neuen 
System wurde von einer Laufbahn ohne hervorge-
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hobene Verwendung im bisherigen System ausge­
gangen. In den Verwendungsgruppen C, D, E und 
P 1 bis P 5 besteht für solche Verwendungen schon 
derzeit de facto eine durchgehende Laufbahn. In 
der Verwendungs gruppe C wird zB die Dienst­
klasse IV nach 24 Dienstjahren erreicht; eine 
Beschleunigung oder Verzögerung ist nicht vorge­
sehen. 

In den Verwendungsgruppen A und B sind auch 
bei nicht hervorgehobener Verwendung freie 
Beförderungen vorgesehen, und zwar in die 
Dienstklassen V und VI und in der Verwendungs­
gruppe A auch in die Dienstklasse VII. Während bei 
Beförderungen in die Dienstklasse V und iri der 
Verwendungsgruppe A auch in die Dienstklasse VI 
keine bewertungsbedingten Laufbahnunterschiede 
mehr bestehen, sind solche bei der Beförderung in 
die Dienstklasse VII der Verwendungsgruppe A 
und in die Dienstklasse VI der Verwendungs­
gruppe B vorhanden: 

So beträgt in der Verwendungsgruppe A die für 
die Beförderung in die Dienstklasse VII erforderli­
che Mindestdienstzeit für alle mit "VII-I" oder 
höher bewerteten Verwendungen 16 Jahre, für mit 
"VII-2" bewertete Verwendungen hingegen 
16,5 Jahre. Bei der Erstellung der Grundlaufbahn 
für die Verwendungsgruppe A 1 wurde davon 
ausgegangen, daß sie - unbeschadet des Umstan­
des, daß im neuen System jeder Arbeitsplatz auf 
Grund einer individuellen Bewertung der Grund­
laufbahn oder einer bestimmten Funktionsgruppe 
zuzuordnen ist - die Laufbahn abdecken soll, die 
bisher für die mit "VII-2" bewerteten Verwendun­
gen vorgesehen war. 

Wer somit im bisherigen System bei der 
Beförderung in die Dienstklasse VII der Verwen­
dungsgruppe A einen mit "VII-2" bewerteten 
Arbeitsplatz innehatte, mußte aus diesem Grund 
eine um ein halbes Jahr längere Gesamtdienstzeit 
aufweisen als der Inhaber eines höher bewerteten 
Arbeitsplatzes. 

Die Überleitungstabelle im § 134 geht bei der 
Einreihung in die neue besoldungsrechtliche Stel­
lung von einer für das Erreichen der Dienst­
klasse VII erforderlichen Gesamtdienstzeit von 
16 Jahren aus und trägt damit den Umständen 
Rechnung, wie sie für Arbeitsplätze gelten, die mit 
"VII -1" oder höher bewertet sind. 

Um nun dem Beamten, der zum Zeitpunkt der 
Beförderung in die Dienstklasse VII der Verwen­
dungsgruppe A einen schlechter bewerteten Arbeits­
platz innehatte und aus diesem Grund eine längere 
Wartezeit benötigte, nicht zu benachteiligen, sieht 
§ 136 Abs. 1 vor, daß die aus der Überleitungstabelle 
im § 134 sich ergebende neue Einstufung bei der 
Überleitung um diese Zeitdifferenz zu verbessern 
ist. 

In der Verwendungsgruppe B liegen die Verhält­
nisse in bezug auf die Beförderung ~n die 
Dienstklasse VI ähnlich. § 137 Abs. 1 ist daher auch 

. auf Beamte anzuwenden, die ausschließlich wegen 
ihres schlechter bewerteten Arbeitsplatzes eine -
gegenüber den besseren Bewertungen - längere 
Gesamtdienstzeit für die Beförderung in die 
Dienstklasse VI der Verwendungs gruppe B benötigt 
haben. 

Zu § 136 Abs. 3 bis 6: 

Das Erreichen 
der Dienstklasse VIII der Verwendungs­
gruppe A, 
der Diensiklasse VII der Verwendungs­
gruppe Bund 
der Dienstklasse V der Verwendungs­
gruppe C 

setzt die Innehabung eines entsprechend bewerteten 
Arbeitsplatzes voraus. Solche Arbeitsplätze werden 
im neuen System einer der bisherigen Bewertung 
entsprechenden Funktionsgruppe zuzuordnen sein 
und für den Beamten zusätzlich zum Gehalt den 
Bezug einer entsprechenden Funktionszulage be­
wirken. 

Die Überleitungstabelle im § 134 geht davon aus, 
daß auch diese Dienstklassen im bisherigen System 
ohne Verzögerung erreicht wurden. Tatsächlich 
sind jedoch auch die Arbeitsplätze, mit denen diese 
hohen Dienstklassen erreicht werden können, 
unterschiedlich· hoch bewertet, was sich in der für 
das Erreichen dieser Dienstklassen erforderlichen 
Zeit ausdrückt. Verzögerungen, die sich dadurch 
ergeben haben, daß die Bewertung des Arbeitsplat­
zes nur eine verspätete Beförderung in diese 
Dienstklasse ermöglicht hat, sollen bei der Überlei­
tung durch Abs. 3 bis 5 berücksichtigt werden. 

Da aber für die Einkommenshöhe im neuen 
System auch die Höhe der bei der Überleitung 
anfallenden Funktionszulage eine bedeutende Rolle 
spielt, soll sich die Betrachtung der Arbeitsplatzbe­
wertung nicht auf den Tag der Ernennung in diese 
Dienstklasse, sondern auf den Tag der Überleitung 
beziehen. Wer somit nach der Ernennung in eine 
solche Dienstklasse, aber vor der Überleitung auf 
einen höher bewerteten Arbeitsplatz gewechselt hat, 
ist bei der Überleitung nach den Kriterien dieses 
höher bewerteten Arbeitsplatzes zu beurteilen. 

Abs. 6 soll vermeiden, daß die Abs. 3 bis 5 durch 
vorübergehenden Wechsel auf einen niedriger 
bewerteten Arbeitsplatz zur Zeit der Überleitung 
unterlaufen werden. 

Zu § 136 Abs. 7: 

Abs.7 berücksichtigt den Umstand, daß im 
bisherigen Laufbahnsystem ausschließlich wegen 
der besonders langen Facharztausbildung Verzöge-

13 
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rungen bei der Beförderung in die Dienstklasse V 
eingetreten sind. Eine vergleichbar lange Ausbil­
dung ist für andere Verwendungen nicht vorgese­
hen. Nach Abs.7 soll die besoldungsrechtliche 
Stellung eines in fachärztlicher Verwendung stehen­
den Beamten um das Ausmaß verbessert werden, um 
das seine Laufbahn ausschließlich wegen dieser 
Ausbildungslänge verzögert ist. Hat der Beamte die 
ursprüngliche Verzögerung im Wege von Aufhol­
richtlinien verringert, ist die besoldungsrechtliche 
Stellung lediglich um dieses verringerte Ausmaß zu 
verbessern. 

Zu § 136 Abs. 8: 

Festzuhalten ist, daß Verzögerungen beim 
Erreichen der in -den Abs. 2 bis 7 angeführten 
Dienstklassen, die siS;h aus einer verspäteten 
Übernahme eines Arbeitsplatzes ergeben haben, auf 
dem eine Beförderung in eine solche Dienstklasse 
möglich war, keinesfalls eine Maßnahme nach § 136 
rechtfertigen. § 136 ist auch auf anderweitige 
Laufbahnverzögerungen (zB wegen bloß durch­
schnittlicher Leistungsfeststellung) nicht anzuwen­
den. 

Zu § 136 Abs. 9: 

Da eine Reihe der in den Abs. 2bis 7 angeführten 
Verzögerungen bei einem Beamten auch kumulativ 
eintreten können, können die betreffenden Überlei­
tungsbegünstigungen bei Zutreffen aller übrigen 
Voraussetzungen auch nebeneinander vorgenom -
men werden. 

Zu § 137: 

Diese Bestimmungen sollen ein Unterlaufen der 
ÜbersteIlungsbestimmungen der §§ 134 und 136 (zB 
durch Austritt aus dem Bundesdienst und nachfol­
genden Wiedereintritt oder durch vorübergehende 
ÜbersteIlung in eine niedrigere Verwendungs­
gruppe) vermeiden. 

Zu den §§ 138 bis 145: 

Mit diesen Bestimmungen werden die bisherigen 
§§ 72 bis 74 b des Abschnitts VII "Wachebeamte" in 
die Übergangsbestimmungen des Gehaltsgesetzes 
übernommen. 

Zu den §§ 146 bis 148: 

Auf die Ausführungen zu den §§ 134, 136 und 137 
wird verwiesen. Abweichungen im § 136 hinsichtlich 
der Zeit-Obergrenzen sind in Abweichungen der 
Beförderungspraxis der Wachebeamten gegenüber 
der Allgemeinen Verwaltung begründet. 

Zu den §§ 149 bis 152: 

In diesen Bestimmungen werden d/ie bisherigen 
§§ 75 bis 77 des Abschnitts VIII "Berufsoffiziere 

und zeitverpflichtete Soldaten" in die Übergangsbe­
stimmungen des Gehaltsgesetzes übernommen. 

Auf Grund des bereits erwähnten Wegfalles des 
Rechtsinstituts "zeitverpflichteter Soldat" erfolgt 
keine Übernahme der diese Bedienstetengruppe 
betreffenden bisherigen Bestimmungen in die 
Übergangsbestimmungen. 

Zu § 153: 

Auf die Ausführungen zu § 40 b wird verwiesen. 

Zu den §§ 154 bis 156: 

Auf die Ausführungen zu de~ §§ 134, 136 und 137 
wird verwiesen. Abweichungen im § 136 hinsichtlich 
der Zeit-Obergrenzen sind in Abweichungen der 
Beförderungspraxis der Berufsoffiziere gegenüber 
der Allgemeinen Verwaltung begründet. 

Zu Art. II Z 29 und 30 (§§ 157 und 158 GG): 

Wie bereits zu § 112 ausgeführt, wird der 
bisherige Abschnitt "Übergangs- und Schlußbestim­
mungen" in zwei Abschnitte geteilt. Aus Gründen 
der Übersichtlichkeit erhalten die zugehörigen 
Paragraphen Überschriften. 

Zu Art. 11 Z 31' (§§ 159 und 160 GG): 

§ 159 regelt Verweisungen auf andere Bundesge­
setze. Im Gegensatz zu bisher werden die 
Fundstellen der statischen Verweisungen nicht mehr 
ausdrücklich angeführt, sondern durch eine allge­
meine Umschreibung berücksichtigt, um einen 
aufwendigen Änderungsdienst zu vermeiden. 

§ 160 entspricht dem bisherigen § 92 Abs. 3 und 
wird sprachlich neu gefaßt. 

Zu Art. 11 Z 32 und 34 (§§ 161 und 162 GG): 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erhalten die 
§§ 161 und 162 eine Überschrift. 

Zu Art. II Z 33 (§ 161 Abs. 10 GG): 

Inkrafttreten der einzelnen Änderungen des 
Gehaltsgesetzes 1956. Auf die Ausführungen zum 
Inkrafttreten im Allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen wird verwiesen. 

Zu Art. III (RGV): 

Die RGV 1955 wird vor allem dahin gehend 
geändert, daß die neuen Besoldungs- und Verwen­
dungsgruppen integriert werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird,bemerkt: 

Zu Art. III Z 1 bis 13 (§ 3 RGV): 

Aufnahme der neuen Besoldungs- und Verwen­
dungsgruppen in die jeweiligen Gebührenstufen. 
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Zu Art. III Z 14 und 15 (§§ 7 Abs. 2 und 10 Abs. 8 
RGV): 

Anpassung an die neuen Verwendungsgruppen­
bezeichnungen. 

Zu Art. III Z 16 (§ 22 Abs. 6RGV): 

Da die. Dienstzuteilung vom anfordernden 
Ressort gewünscht wird, ist es auch gerechtfertigt, 
daß es die anfallenden Gebühren trägt. 

Zu Art. III Z 17 (§ 27 Abs. 2 RGV): 

Durch den Entfall des bisherigen § 27 Abs. 2 
entfällt die Halbierung der Reisegebühren bei 
erbetener Versetzung. Auch diese Maßnahme soll 
der Stärkung der Mobilität dienen. 

Der neue § 27 Abs. 2 sieht vor, eine amtswegige 
Versetzung während der ersten drei Monate 
reisegebührenrechtlich wie eine Dienstzuteilung zu 
behandeln. Damit wird eine Schlechterstellung 
vermieden, die sich ansonsten durch den Entfall der 
aufschiebenden Wirkung der Berufung gegen 
Versetzungs bescheide ergeben hätte. Im Gegensatz 
zur Entwurffassung im Begutachtungsverfahren 
kommt dem Beamten diese Begünstigung unabhän­
gig davon zu, ob er gegen diese Versetzung berufen 
hat oder nicht. Damit werden Berufungen vermie­
den, die sonst lediglich wegen der damit verbunde­
nen reisegebührenrechtlichen Besserstellung erho­
ben worden wären. 

Zu Art. III Z 18 (§ 27 Abs. 4 RGV): 

Da die Versetzung vom anfordernden Ressort 
gewünscht wird, erscheint es auch gerechtfertigt, 
daß es die anfallenden Gebühren trägt. 

Zu Art. III Z 19 (§§ 43 und 44 RGV): 

Aufnahme der neuen Besoldungsgruppen. 

Zu Art. III Z 20 bis 22 (§§ 69 und 72 Abs. 1 RGV): 

Die Bestimmungen erhalten eine der neuen 
Terminologie der Besoldungsgruppen entspre­
chende Überschrift und Begriffswahl. 

Zu Art. III Z 23 (§ 74 Satz 1 RGV): 

Diese Bestimmung regelt wie bisher die Anwend­
barkeit der RGV auf Vertragsbedienstete. Nachdem 
aber das Vertragsbedienstetengesetz 1948 keine 
bescheidmäßige Versetzung kennt, ist § -27 Abs. 2 in 
seiner neuen Fassung (siehe Art. UI Z 17) von der 
Anwendbarkeit auszunehmen. 

Zu Art. IV Z 1, 2, 5 und 6 (§ 11 Abs. 1 Z 4lit. a, § 1.3 
Abs.l Z 2 lit. b, § 27 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 PVG): 

Zitierungsanpassungen und Berücksichtigung der 
neuen Besoldungs- und Verwendungsgruppen. 

Zu Art. IV Z 3 und 4 (§ 14 Abs. 1 lit. g und Abs. 2 
PVG): 

Um bei der ressortinternen Erstellung von 
Vorschlägen für die Zuordnung von Arbeitsplätzen 
zu den Grundlaufbahnen und Funktionsgruppen 
der einzelnen Verwendungsgruppen bei gleicharti­
gen Arbeitsplätzen in verschiedenen Dienststellen 
des Ressorts eine gleichförmige Einstufung zu 
erzielen, sieht der Entwurf in § 14 Abs. 1 lit. g in 
diesen Angelegenheiten nur eine Mitwirkung der 
Zentralausschüsse der Personalvertretung vor. Zur 
Mitwirkung soll jener Zentralausschuß berufen sein, 
der für die Bediensteten des Ressorts, deren 
Arbeitsplätze eingestuft werden sollen, errichtet ist. 

Mit dem Verweis auf § 9 Abs. 1 PVG soll zum 
Ausdruck gebracht werden, daß diese Angelegen­
heiten mit dem Zentral ausschuß vor Erstattung des 
Ressortvorschlagesan die für Arbeitsplatzbewertun­
gen zuständigen Ressorts (BKA, BMF) rechtzeitig 
und eingehend mit dem Ziel einer Verständigung 'zu 
verhandeln sind. 

Wird zwischen den sachlich für die Behandlung 
dieser Angelegenheiten berufenen Organen der 
Zentralstelle und dem zuständigen Zentralausschuß 
kein Einvernehmen erzielt, entscheidet nach Abs. 2 
in Verbindung mit § 10 Abs. 7 PVG der zuständige 
Leiter der Zentralstelle nach Beratung der Angele­
genheit mit dem Zentralausschuß. 

Zu Art. V Z 1 (§ 2 AusG): 

Abs. 1 enthält Anpassungen an die neuen 
Besoldungs- und Verwendungs gruppen. 

Die Neufassung der Abs. 2 und 3 wurde durch 
den Entfall der bisher im § 4 Abs. 6 enthaltenen 
Verpflichtung, auch die Funktion der Leitung eines 
Referates auszuschreiben, notwendig. 

Zu Art. V Z 2 (§ 4 AusG): 

Mit der Neufassung dieser Bestimmung wird den 
auf Grund der neuen Besoldungs- und Verwen­
dungsgruppen erforderlichen Anpassungen entspro­
chen. Der Hinweis auf bestimmte Funktionsgrup­
pen ermöglicht es, von der bisher vorgesehenen 
Anführung einer großen Zahl gesonderter Richtver­
wendungen abzusehen. 

Zudem entfällt die bisher im Abs. 6 enthaltene 
Verpflichtung, vor der Betrauung einer Person mit 
der Leitung eines Referates in einer Zentral stelle 
diese Funktion auszuschreiben, da diese Funktion 
den übrigen nach § 4 auszuschreibenden Funktioc 

nen nicht gleichwertig ist. 

Zu Art. V Z.3 und 4 (§ 5 Abs. 1 und 4 letzter Satz 
AusG): 

Die Neufassung dieser Bestimmungen wurde 
durch den Entfall der bisher im § 4 Abs. 6 
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enthaltenen Verpflichtung, auch die Funktion der 
Leitung eines Referates auszuschreiben, notwendig. 

Zu Art. V Z 5 (§§16 und 17 AusG): 

Durch § 16 Abs. 1 wird der Anwendungsbereich 
des Verfahrens über die Weiterbestellung von 
befristeten Funktionsinhabern auf die im Entwurf 
vorgesehene befristete Funktionsbetrauung von 
Personen nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 
1979 ausgedehnt. 

§ 16 Abs. 2 stellt sicher, daß aus verwaltungsöko­
nomischen Gründen die Bestimmungen über die 
Weiterbestellung nicht anzuwenden sind auf Funk­
tionsträger in Bereichen, wo die Eigenart des 
Dienstes eine Versetzung zu einer anderen 
Dienststelle nach einiger Zeit bedingt. 

§ 17 entspricht im wesentlichen der Regelung des 
bisherigen § 17 Abs. 3 und 4. 

Zu Art. V Z 6 und 7 (§ 18 AusG): 

§ 18 erhält aus Gründen der Übersichtlichkeit 
eine Überschrift und wird sprachlich bereinigt. 

Zu Art. V Z 8 (§ 19 AusG): 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen der 
bisherigen Rechtslage und wird nur formell an die 
Änderungen der §§ 16 und 17 angepaßt. 

Zu Art. V Z 9 (§ 22 Abs. 6 AusG): 

Durch die im Abs. 6 vorgesehene Erweiterung des 
Inhalts der Ausschreibung soll dem Bewerber 
Aufschluß über die Wertigkeit des von ihm 
angestrebten Arbeitsplatzes und der da~it verbun­
denen Laufbahnmöglichkeiten gegeben werden. 

Zu Art. V Z 10 (§ 50 Abs. 2 lit. b AusG): 

Dadurch soll einerseits - in Form einer 
Übergangsregelung - die begünstigte Berücksichti­
gung der früheren zeitverpflichteten Soldaten im 
Gutachten der Aufnahmekommission weiterhin 
sichergestellt werden und andererseits die neu 
geschaffenen "Militärpersonen auf Zeit" in den 
Anwendungsbereich der begünstigenden Bestim­
mungen aufgenommen werden. 

Zu Art. V Z 11 und Z 12 (§ 54 Z 1 und § 64 Z 1 bis 3 
AusG): 

Anpassung an die Bezeichnungen der neuen 
Besoldungs- und Verwendungsgruppen. 

Zu Art. V Z 13 (§ 83 Abs. 3 bis 5 AusG): 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung sollen 
auch die neu geschaffenen "Militärpersonen auf 

Zeit" in den wegen der Art der militärischen 
Ausbildung erforderlichen Ausnahmekatalog von 
der Ausschreibungspflicht einbezogen werden. 

Zu Art. V Z 14 (§ 83 a AusG): 

Diese Bestimmung stellt eine Übergangsregelung 
für die auslaufenden Sonderverträge nach § 9 des 
Bundesministeriengesetzes dar und entspricht dem 
bisherigen § 16. 

Zu Art. VI Z 1 und 2 (§ 4 Abs. 4 und § 6 Abs. 3 des 
Verwaltungsakademiegesetzes ): 

Bezeichnungsanpassungen an die geänderte 
Rechtslage. 

Zu Art. VI Z 3 (§ 21 des Verwaltungsakademiegeset­
zes): 

§ 21 Verwaltungsakademiegesetz führt jene Ver­
wendungsgruppen an, deren Beamte grundsätzlich 
für die Zulassung zur Ausbildung für den Aufstieg 
in höhere Verwendung an der Verwaltungsakade­
mie in Betracht kommen. Diese Bestimmung wird 
nicht nur um die entsprechenden Verwendungs­
gruppen des neuen A-, E- und M-Schemas, sondern 
auch· 

um die bisher in einer vergleichbaren 
Regelung in der Anlage 1 Z 30.S BDG 1979 
angeführten Verwendungsgruppen des PT­
Schemas (Beamte der Post- und Telegraphen-
verwaltung) und . 
aus Gründen der Chancengleichheit auch um 
die entsprechenden Verwendungsgruppen des 
K-Schemas (Beamte des Krankenpflegedien­
stes) 

ergänzt. 

Zu Art. VI Z 4 (§ 22 Abs. 1 des Verwaltungsakade­
miegesetzes ) : 

Bezeichnungsanpassungen an die geänderte 
Rechtslage. 

Zu Art. VI Z 5 (§ 23 Abs. 5 Z 1 des Verwaltungsaka­
demiegesetzes ) : 

Die Ausbildung für den Aufstieg in eine höhere 
Verwendung zielt darauf ab, besonders qualifizier­
ten Beamten der Verwendungs gruppe A 2 oder 
einer gleichwertigen Verwendungsgruppe - vor 
allem solchen, die bereits eine höherwertige 
Tätigkeit ausüben - die Erbringung der Vorausset­
zungen in die Verwendungsgruppe A 1 oder einer 
gleichwertigen Verwendungsgruppe zu ermögli­
chen. Den dienstrechtlichen Stellenwert der erfolg­
reichen Ausbildung für den Aufstieg in die höhere 
Verwendungsgruppe hat der Gesetzgeber dadurch 
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dokumentiert, daß diese eine juristische oder sozial­
und wirtschaftswissenschaftliehe Hochschulbildung 
ersetzt. 

Im Sinne des Anliegens der "innerbetrieblichen" 
Ausbildung ist beabsichtigt,· die bereits erteilte 
Studienberechtigung nach dem Studienberechti­
gungsgesetz, BGBI. Nr. 299/1985, für die genann­
ten Studienrichtungen als eine der Reifeprüfung an 
einer höheren Schule gleichwertige Zulassungsvor­
aussetzung zum Aufstiegslehrgang anzuerkennen. 

Zu Art. VI Z 6 und 7 (§ 23 Abs.6 und 7 Z 1 des 
Verwaltungsakademiegesetzes ) : 

Bezeichnungsanpassungen an die geänderte 
Rechtslage. 

Zu Art. VI Z 8 (§§ 40 bis 42 des Verwaltungsakade­
miegesetzes ) : 

Einführung einer generellen Bestimmung über 
dynamische Verweisungen und Trennung der 
Bestimmungen über Inkrafttreten und Vollziehung, 
um auch Inkrafttretensbestimmungen für Novellen 
zu diesem Bundesgesetz einfügen zu können. Im 
§ 41 Abs. 2 Einführung einer Verordnungsermächti­
gung in einer gleichartigen Bestimmungen in den 
übrigen dienst- und besoldungsrechdichen Geset­
zen entsprechenden Form. 

Zu Art. VII Z 1 (§ 1 Abs.2 PG 1965): 

Die Ausnahmebestimmung über die zeitverpflich­
teten Soldaten kann entfallen, da auch die dienst­
und besoldungsrechtlichen Bestimmungen über 
diese Bedienstetengruppe mit dem Inkrafttreten der 
Besoldungsreform endgültig aufgehoben werden. 

Zu Art. VII Z 2 (§ 5 Abs. 2 PG 1965): 

Die Neufassung dieser Bestimmung ergibt sich 
aus dem das Besoldungsreform-Gesetz tragenden 
Prinzip der arbeitsplatzorientierten Entlohnung: 
Diesem Prinzip würde es nämlich widersprechen, 
eine im Dienststand nicht erreichte Funktionsstufe 
bzw. ein nicht erreichtes Fixgehalt dem ruhegenuß­
fähigen Monatsbezug zugrunde zu legen. 

Zu Art. VII Z 3 und 4 (§§ 5 Abs. 4 und 6 Abs. 2 
Satz 4 PG 1965): 

Mit dem Besoldungsreform-Gesetz wird die 
Besoldungs"gruppe "Militärischer Dienst" und die 
Bezeichnung "Militärperson" neu eingeführt. 

Zu Art. VII Z 5 und 7 (§§ 41 Abs.4 und 65 PG 
1965) : 

Zitierungsanpassungen. 

Zu Art. VIII Z 1 (§ 16 a NGZG): 

Die bisher nur für die Verwendungszulage nach 
§ 30 a Abs. 1 Z 3 GG 1956 geltende Begünstigung 
für den Fall, daß der Beamte im Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Dienststand keinen Anspruch 
auf eine solche Zulage gehabt hat und die Zulage 
nicht nach § 30 a Abs. 6 GG 1956 ruhegenußfähig 
ist, soll auf alle Zulagen, die einen in Prozentsätzen 
ausgedrückten Mehrleistungsanteil enthalten, aus­
gedehnt werden. Während für Mehrleistungen 
gebührende Nebengebühren nach den §§ 16 bis 18 
GG 1956 in jedem Fall in die Nebengebührenzulage 
einflossen und damit pensionswirksam wurden, war 
dies bei Zulagenmit Mehrleistungsanteil dann nicht 
der Fall, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens aus 
dem Dienststand kein Anspruch auf eine solche 
Zulage bestand. Durch die Neufassung des § 16 a 
NGZG soll diese Benachteiligung beseitigt werden. 

Eine Gutschrift von Nebengebührenwerten soll 
jedoch nach den Abs. 3 und 4 dann nicht gebühren, 
wenn 

a) der Beamte die entsprechende Zulage in einer 
niedrigeren Verwendungsgruppe bezogen hat 
als in jener, in der er aus dem Dienststand 
ausgeschieden ist (da sich die entsprechend,e 
Mehrleistung bereits im höheren Gehalt der 
höheren Verwendungsgruppe ausdrückt) 
oder 

b) der Beamte im Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus dem Dienststand Anspruch auf eine 
ruhegenußfähige Ergänzungszulage hat (die 
an die Stelle der Funktionszulage getreten ist). 

Zu Art. VIII Z 2 (§ 16 c NGZG): 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. VIII Z 3 (§ 16 d NGZG): 

Nach der geltenden Rechtslage werden der 
Bemessung der Ruhe(V ersorgungs )genußzulage 
(§ 12 des Pensions gesetzes 1965) die Wachdienst­
bzw. Truppendienstzulage mit jenem Betrag zu­
grunde gelegt, der der besoldungsrechtlichen 
Stellung entspricht, die der Beamte im Zeitpunkt des 
letzten rechtmäßigen Bezuges der Aktivzulage 
erreicht hat. Piloten gebühri für die Dauer ihrer 
Verwendung eine erhöhte Wachdienst- bzw. 
Truppendienstzulage. Ist im Zeitpunkt des Aus­
scheidens aus dem Dienststand - etwa infolge einer 
davor eingetretenen Fluguntauglichkeit - die 
Verwendung als Pilot und damit der Anspruch auf 
die erhöhte Zulage nicht mehr gegeben, kann diese 
Aktivzulage bei der Bemessung der Ruhe(Versor­
gungs)genußzulage jeweils nur in einfacher Höhe 
berücksichtigt werden. 

Schon bisher wurden für die Bemessung des 
Hundertsatzes der Ruhe(Versorgungs)genußzulage 
nach § 12 Abs. 3 PG 1965 alle Zeiten herangezogen, 
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in denen der Beamte Anspruch auf eine der im § 12 
Abs: 1 PG 1965 genannten Aktivzulagen (mit oder 
ohne Erhöhungsbetrag) hatte. Der neugeschaffene 
§ 16 d soll darüber hinaus sicherstellen, daß bei 
Bestehen des Anspruches auf bloß die einfache 
Aktivzulage im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand auch jene Zeiten, in denen der 
Erhöhungsbetrag gebührte, durch eine Gutschrift 
von Nebengebührenwerten für die Höhe des 
Ruhebezuges berücksichtigt werden. Da durch 
diese Spezialbestimmung § 12 PG 1965 unberührt I 

bleibt, ist bei der Ermittlung der Gutschrift nur vom 
Erhöhungsbetrag auszugehen. 

Zu Art. IX und X (BF-DO und VBG): 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986 und das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 werden insofern 
geändert, als das mit der Besoldungsreform für die 
Beamten vorgesehene Mitarbeitergespräch (§§ 45 a 
und 45 b BDG) auch für die der Bundesforste­
Dienstordnung unterliegenden Bediensteten und für 
Vertragsbedienstete vorgesehen ist. 

Weiters werden einige Zitierungen angepaßt. 

Zu Art. XI (§ 9 BMG): 

Die bisher nach § 9 BMG bestandene Möglich­
keit, die dort erschöpfend aufgezählten Spitzen­
funktionen in Bundesministerien befristet mit durch 
Dienstvertrag bestellte Funktionäre besetzen zu 
können, soll dem § 140 BDG 1979 angepaßt 
werden, wonach nicht nur Funktionen in Bundesmi­
nisterien, sondern auch Spitzenfunktionen in 
nachgeordneten Dienststellen in Hinkunft durch 
befristete Ernennung besetzt werden sollen. 

Die derzeit nach § 9 BMG bereits befristet 
bestellten Funktionäre sollen noch nach den §§ 17 ff 
AusG weiter bestellt werden können. 

Der neugefaßte Abs. 1 entspricht dem bisherigen 
ersten Satz des § 9 BMG. 

Abs. 2 faßt die Voraussetzungen für die schon 
bisher ausnahmsweise mögliche Betrauung eines 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung der Verwen­
dungsgruppe B lllit einer Leitungsfunktion in einem 
'Bundesministerium neu. So soll das bisher vorgese­
hene Kriterium der Vertretbarkeit einer solchen 
Maßnahme entfallen und in Hinkunft ausschließlich 
auf die besondere Eignung des Beamten der 
Verwendungsgruppe A 2 für die Leitung einer 
Abteilung oder eines Referates abgestellt werden .. 

Schließlich soll nach Abs. 3 ermöglicht werden, 
daß auch ausnahmsweise eine nicht im Bundesdienst 
stehende Person befristet durch Dienstvertrag mit 
einer Leitungsfunktion betraut werden kann. Der 
Entwurf schränkt diese Möglichkeiten ein auf: 

1. vorübergehend eingerichtete Leitungsfunktio­
nen (wie zB die Leitung der im Bundesministe­
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten für 
die Vollziehung des EWR -Wettbewerbsgeset-

zes, BGBI. Nr. 125/1993, zuständigen Abtei­
lung nach § 3 Abs. 1 dieses Gesetzes) und 

2. jene Fälle, in denen wichtige Gründe vorlie­
gen, die einer Übernahme in ein öffentlich­
rechtliches Dienstverhältnis entgegenstehen. 

Um die derzeit nur mit Gesetz mögliche 
vorübergehende Einrichtung von Leitungsfunktio­
nen weniger aufwendig zu gestalten, enthält Abs. 3 
eine entsprechende Verordnungsermächtigung. Um 
sicherzustellen, daß derartige Leitungsfunktionen 
nur bei wirklichem Bedarf vorübergehend einge­
richtet werden, soll der zuständige Bundesminister 
bei der Erlassung einer derartigen Verordnung an 
die Zustimmung des Bundeskanzlers gebunden sein. 

Die zweite Ausnahme nach Abs. 3 stellt auf den 
Fall ab, daß der Übernahme des auf Grund eines 
Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahrens ermit­
tehen bestgeeigneten Bewerbers in das Beamtenver­
hältnis wichtige Gründe (zB Überschreiten der 
oberen Altersgrenze beim Eintritt in den Bundes­
dienst) entgegenstehen. 

Zu Art. XII und XIII (AEZG und EZG): 

Im Auslandseinsatzzulagengesetz und im Ein­
satzzulagengesetz werden lediglich Bezeichnungen 
an die geänderte Rechtslage angepaßt. 

Zu Art. XIV (Wehrgesetz 1990): 

Auf Grund der mit dem vorliegenden Gesetzent­
wurf im Dienst- und Besoldungsrecht der Bundes­
bediensteten geplanten umfassenden Änderungen 
sind auch im Bereich des Wehrgesetzes 1990 
verschiedene Modifikationen erforderlich. Diese 
Modifizierungen umfassen im wesentlichen die im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Neueinfüh­
rung der Besoldungsgruppe "Militärischer Dienst" 
sowie der "Militärpersonen auf Zeit" als befristetes 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis notwendigen 
Formalanpassungen. 

Im Hinblick auf die Richtlinien 1 und 4 der 
Legistischen Richtlinien 1990 über die Knappheit 
von Rechtsvorschriften sowie über das Verbot der 
Wiederholung geltender Normen soll die derzeit im 
§ 7 Abs. 1 WG normierte Befugnis des Bundespräsi­
denten zur Ernennung der Berufsoffiziere sowie die 
diesbezügliche Delegationsmöglichkeit ersatzlos 
entfallen. Diese Befugnisse ergeben sich nämlich 
unmittelbar aus Art. 65 Abs. 2 lit. a und Art. 66 
Abs.l B-VG. 

Die derzeit im § 45 Abs. 3 WG normierte 
spezielle Berechtigung für Berufsoffiziere des 
Ruhestandes, ihre Uniform bis zur Beendigung der 
Wehrpflicht weiter zu tragen, soll im Interesse einer 
Entlastung des Gesetzestextes entfallen. Eine 
materielle Änderung ist damit nicht verbunden, da 
sich diese Befugnis bereits auf § 45 Abs. 1 leg. cit. 
ergibt. 

1577 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)198 von 334

www.parlament.gv.at



1577 der Beilagen 199 

Die im Zusammenhang mit der beabsichtigten 
Einführung des sog. "M-Schemas" erforderlichen 
Übergangsbestimmungen im Wehrgesetz 1990 sind 
im § 69 Abs. 16 bis 20 zusammengefaßt. Dabei ist 
zunächst vorgesehen, daß ab dem Wirksamwerden 
der Änderungen im Dienst- und Besoldungsrecht 
eine (wehrrechtliche) Ernennung zum Fähnrich 
nicht mehr zulässig ist; dieser Dienstgrad soll 
künftig ausschließlich von den an der Theresiani­
sehen Militärakademie in der Offiziersausbildung 
stehenden Wehrpflichtigen als (dienstrechtliche ) 
Verwendungsbezeichnung geführt werden. Weiters 
soll aus sozialen Erwägungen bei jenen Wehrpflich­
tigen, die innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der 
vorliegenden Änderungen aus dem Wehrdienst als 
Zeitsoldat unmittelbar in ein Dienstverhältnis als 
Militärperson überwechseln, auf einen allfälligen 
Erstattungsbetrag nach § 6 Abs. 6 HGG 1992 
verzichtet werden. Schließlich ist im Hinblick auf 
die Neueinführung der "Militärpersonen auf Zeit" 
beabsichtigt, daß in Zukunft eine Verpflichtung 
zum Wehrdienst als Zeitsoldat grundsätzlich nicht 
länger als sechs Monate umfassen darf; längere 
Verpflichtungszeiträume sollen aus Billigkeitsgrüri­
den ausschließlich jenen Wehrpflichtigen offenste­
hen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
vorliegenden Gesetzesänderungen bereits zum 
Wehrdienst als Zeitsoldat verpflichtet sind. 

Zu Art. XV (Bundesgesetz über militärische Aus- . 
zeichnungen) : 

In diesem Bundesgesetz sollen der Titel der Norm 
entsprechend den Legistischen Richtlinien 1990 

umgestaltet sowie die im Zusammenhang mit der 
Besoldungsreform im öffentlichen Dienst erforder­
lichen Formalanpassungen vorgenommen werden. 

Zu Art. XVI (Schulorganisationsgesetz) : 

Anpassung von Bezeichnungen an die geänderte 
Rechtslage. 

Zu Art. XVII (Aufhebung alter Rechtsvorschriften) : 

Mit Artikel XVII werden folgende Rechtsvor­
schriften aufgehoben: 

mit Z 1 eine Übergangsbestimmung betreffend 
die Grundausbildung für Gerichtsvollzieher, die 
nunmehr in der Anlage 1 Z 3.18 Abs. 2 zum BDG 
1979 geregelt ist, 

mit Z 2 und - soweit sie Art. X der 42. Gehalts­
gesetz-Novelle betrifft - mit Z 3 überholte 
Übergangsbestimmungen zum ersten Schritt der 
Besoldungsreform 198111982, 

mit Z 3 (soweit sie Art. XI Abs. 1 und 2 der 
42. Gehaltsgesetz-Novelle betrifft) eine Sonderre­
gelung für Gehälter der Beamten der Verwendungs­
gruppen D und P 2, die durch § 118 Abs. 7 und 8 des 

.. Gehaltsgesetzes 1956 ersetzt wird, 

mit den Z 4 bis 6 Bestimmungen' von Verwen­
dungserfordernissen in einigen Grundausbildungs­
verordnungen, die nunmehr in der Anlage 1 zum 
BDG 1979 geregelt werden. 
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Textgegenüberstellung 

In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden Neuregelungen nicht aufgenommen, 
denen kein bisheriger Text gegenübersteht, 

- die nur geänderte Numerierungen oder 2itierungsanpassungen beinhalten. 

alt 

BDG 1979 

Art. I 24: 

§ 4. (2) Die besonderen Ernennungserfordernisse werden durch die §§ 143, 
146, 202 und 229 und durch die Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz geregelt. 

Art. I 25 und 6: 

§ 9. (2) Die Beamten sind im Personalverzeichnis getrennt nach Verwendungs­
gruppen und, soweit dies in Betracht kommt, innerhalb der Verwendungsgruppen 
nach Dienstklassen, Gehaltsgruppen beziehungsweise bei Wachebeamten nach 
Dienststufen anzuführen. 

(3) Im Personalverzeichnis sind folgende Personaldaten anzuführen: 
1. Name und Geburtsdatum, 
2. V orrückungsstichtag,· 
3. Dienstantrittstag, 
4. Tag der Wirksamkeit der Ernennung zum Beamten, 
5. Tag der Wirksamkeit der Ernennung in die Besoldungs- oder 

Verwendungsgruppe (oder, sofern dies in Betracht kommt, die Dienstklasse, 
Gehaltsgruppe, Dienststufe oder Dienstzulagengruppe), der der Beamte 
angehört, 

6. Gehaltsstufe und Tag der Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe 
oder der Erlahgung der Dienstalterszulage, 

7. Dienststelle des Beamten. 
2 7 ist auf jene Dienststellen im Bereich des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung nicht anzuwenden, durch deren Anführung im Personalver­
zeichnis militärische Geheimnisse verletzt werden könnten. 

neu 

BDG 1979 

§ 4. (2) Die besonderen Ernennungserfordernisse werden durch die §§ 137, 
138, 143, 144, 147, 148, 202 und 229 und durch die Anlage 1 zu diesem 
Bundesgesetz geregelt. Die allgemeinen und besonderen Ernennungserforder­
nisse sind nicht nur für die Ernennung, sondern auch für die Verleihung einer 
Planstelle gemäß § 3 Abs. 2 zu erbringen. 

§ 9. (2) Die Beamten sind im Personalverzeichnis getrennt nach Verwendungs­
gruppen und, soweit dies in Betracht kommt, innerhalb der Verwendungsgruppen 
na(:h Funktionsgruppen, Dienstklassen, Gehaltsgruppen, Dienstzulagengruppen 
und Dienststufen anzuführen. 

(3) Im Personalverzeichnis sind folgende Personaldaten anzuführen: 
1. Name und Geburtsdatum, 
2. Vorrückungsstichtag, 
3. Dienstantrittstag, 
4. Tag der Wirksamkeit der Ernennung zum Beamten, 
5. Tag der Wirksamkeit der Ernennung in die Besoldungs- oder 

Verwendungsgruppe (oder, sofern dies in Betracht kommt, die Funktions­
gruppe, Dienstklasse, Gehaltsgruppe, Dienststufe oder Dienstzulagen­
gruppe), der der Beamte angehört, 

6. Gehaltsstufe und Tag der V orrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe 
oder der Erlangung der Dienstalterszulage, 

7. Dienststelle des Beamten. 
2 7 ist auf jene Dienststellen im Bereich des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung nicht anzuwenden, durch deren Anführung im Personalver­
zeichnismilitärische Geheimnisse verletzt werden könn'ten. 
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Art. I Z 7: 

§ 11. (1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag des Beamten definitiv, wenn er 
neben den Ernennungserfordernissen 

1. die für seine Verwendung vorgesehenen Definitivstellungserfordernisse 
erfüllt und 

2. eine Dienstzeit von vier Jahren im provisorischen Dienstverhältnis vollendet 
hat. 

Der Eintritt der Definitivstellung ist mit Bescheid festzustellen. 

(2) In die Zeit des provisorischen Dienstverhältnisses können Zeiten ganz oder 
zum Teil eingerechnet werden, soweit sie für die Festsetzung des 
Vorrückungsstichtages berücksichtigt wurden. 

(3) Bei dem Beamten, der zu Beginn seines Dienstverhältnisses unmittelbar 
1. auf eine höhere als die für ihn in Betracht kommende niedrigste Planstelle 

ernannt oder 
2. in eine höhere als die auf Grund des Vorrückungsstichtages in Betracht 

kommende Gehaltsstufe eingereiht 
wurde, kann die Zeit des provisorischen Dienstverhältnisses verkürzt werden. 

(4) Bei der Ein~echnung gemäß Abs. 2 und der Verkürzung gemäß Abs. 3 ist 
auf die bisherige Berufslaufbahn und die vorgesehene Verwendung des Beamten 
Bedacht zu nehmen. 

Art. I Z 8: 

§ 12. (3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden auf 
1. Ernennungserfordernisse, von denen in besonderen Vorschriften oder in der 

Anlage 1 eine Nachsicht ausgeschlossen ist, 
2. Ernennungserfordernisse, die für die Ernennung in bestimmte Dienstklas-

sen vorgeschrieben sind, und ' 
3. Ernennungserfotdernisse, die gemäß Anlage 1 aus der Verbindung einer 

bestimmten Ausbildung mit einer bestimmten Verwendung bestehen. 

neu 

§ 11. (1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag des Beamten definitiv, wenn er 
neben den Ernennungserfordernissen 

1. die für seine Verwendung vorgesehenen Definitivstellungserfordernisse 
erfüllt und 

2. eine Dienstzeit von sechs Jahren im provisorischen Dienstverhältnis 
vollendet hat. 

Der Eintritt der Definitivstellung ist mit Bescheid festzustellen. 

(2) Die Definitivstellung wird durch eine Beeinträchtigung der persönlichen 
Eignung des Beamten nicht gehindert, wenn diese Beeinträchtigung auf Grund 
eines Dienstunfalles ' eingetreten ist, den der Beamte nach einer Dauer des 
provisorischen Dienstverhältnisses von vier Jahren erlitten hat. 

(3) In die Zeit des provisorischen Dienstverhältnisses können im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler Zeiten 

1. eines Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses nach § 12 Abs. 2 Z 1 oder 4 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54, oder .' 

2. einer Tätigkeit oder eines Studiums nach § 12 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 
1956 

ganz oder zum Teil, im Fall der Z 2 bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren, 
eingerechnet werden, soweit sie zur Gänze für die Festsetzung des 
Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind. Diese Einrechnung wird auch 
für die im Abs. 2 angeführte Frist von vier Jahren wirksam. 

(4) Bei der Einrechnung nach Abs. 3 ist auf die bisherige Berufslaufbahn im 
Hinblick auf die vorgesehene Verwendung des Beamten Bedacht zu nehmen. 

§ 12. (3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden: 
1. aufErnennungserfordernisse, von denen in besonderen Vorschriften oder in 

der Anlage 1 eine Nachsicht ausgeschlossen ist, 
2. auf Ernennungserfordernisse, die für die Ernennung in bestimmte 

Funktionsgruppen oder Dienstklassen vorgeschrieben sind, 
3. auf Ernennungserfordernisse, die gemäß Anlage 1 aus der Verbindung einer 

bestimmten Ausbildung mit einer bestimmten Verwendung bestehen, 
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(4) Wer im definitiven Dienstverhältnis die Ernennungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe B oder ein~ gleichwertige Verwendungsgruppe durch die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule oder für die 
Verwendungsgruppe A oder eine gleichwertige Besoldungs- oder Verwendungs­
gruppe durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium erfüllt, aber auf' eine 
Planstelle einer niedrigeren Verwendungsgruppe ernannt ist, kann auf eine 
Planstelle einer entsprechend höheren Besoldungs- oder Verwendungsgruppe 
unter der Auflage ernannt werden, allfällige sonstige Ernennungserfordernisse 
und Definitivstellungserfordernisse für die neue VerWendung innerhalb von zwei 
Jahren zu erbringen. Bei erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Beamte ohne seine 
Zustimmung auf eine Planstelle seiner früheren Verwendungsgruppe zu 
ernennen. Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann die Frist bis zu zweimal 
erstreckt werden. 

Art. I Z 10: 

Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges 

§ 22. Der Beamte, über den durch drei aufeinanderfolgende Kalenderjahre die 
Feststellung getroffen worden ist, daß er den von ihm. zu erwartenden 
Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht aufweist, ist mit Rechtskraft der Feststellung 
für das dritte Kalenderjahr entlassen. Der Rechtskraft der Feststellung ist die 
Endgültigkeit des Beurteilungsergebnisses im Sinne des § 87 Abs. 2 gleichzuhal­
ten. 

Art. I Z 11: 

§ 29. (1) Die Voraussetzungen für die Bestellung zum Mitglied einer 
Prüfungskommission sind in der Ve'rordnung festzusetzen, wobei auf die 

neu 

4. auf einen definitiven Beamten, dem die Dienstbehörde vor Antritt der 
betreffenden Verwendung nachweislich mitgeteilt hat, daß sie für ihn die 
Anwendung des Abs. 2 wegen der Anforderungen der vorgesehenen 
Verwendung ausschließt. 

(4) Die Dienstbehörde kann im Fall des Abs.3 Z 4 erfolgreich absolvierte 
Ausbildungen und Prüfungen sowie vom Beamten zurückgelegte Praxiszeiten 
ganz oder teilweise auf die für die neue Verwendung geltenden Ernennungs- und 
Definitivstellungserfordernisse anrechnen. 

(5) Wer im definitiven Dienstverhältnis die Ernennungserfordernisse 
1. für die Verwendungsgruppe A 2 oder eine gleichwertige Verwendungs­

gruppe durch die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren 
Schule oder ' 

2. für die Verwendungsgruppe A 1 oder eine gleichwertige Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

erfüllt, aber auf eine Planstelle einer niedrigeren Verwendungs gruppe ernannt 
worden ist, kann auf eine Planstelle einer entsprechend höheren Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe unter der Auflage ernannt werden, allfällige sonstige 
Ernennungserfofdernisse und Definitivstellungserfordernisse für die neue 
Verwendung innerhalb von zwei Jahren zu erbringen. Wird die Auflage innerhalb 
dieser Frist nicht erfüllt, ist der Beamte ohne seine Zustimmung auf eine Planstelle 
seiner früheren Verwendungsgruppe zu ernennen. Aus berücksichtigungswürdi­
gen Gründen kann die Frist bis zu zweimal erstreckt werden. ' 

Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges 

§ 22. Der Beamte, über den zweimal aufeinanderfolg'end die Feststellung 
getroffen worden ist, daß er den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht 
aufgewiesen hat, ist mit Rechtskraft der zweiten Feststellung entlassen. Der 
Rechtskraft der Feststellung ist die Endgültigkeit des Beurteilungsergebnisses im 
Sinne des § 87 Abs. 2 gleichzuhalten. 

§ 29. (1) Die Voraussetzungen für die Bestellung zum Mitglied einer 
Prüfungskommission sind in der Verordnung festzusetzen, wobei auf die 
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Erfordernisse der Prüfung Bedacht zu nehmen ist. Der Vorsitzende der 
Prüfungskommission und seine Stellvertreter müssen der'Verwendungsgruppe A 
oder einer gleichwertigen Besoldungs- oder Verwendungsgruppe oder - wenn 
solche Beamte nicht zur Verfügung stehen - der höchsten verfügbaren 
Verwendungsgruppe angehören. 

Art. I Z 12: 

§ 36. (3) Mit Zustimmung des Beamten und wenn er 'die Eignung hiefür 
aufweist, kann der Beamte zur Besorgung von Aufgaben herangezogen werden, 
die regelmäßig von Beamten einer höheren Besoldungs- oder Verwendungs­
gruppe oder einer höheren Dienstklasse oder Dienststufe oder von Beamten mit 
einer im § 8 Abs. 1 angeführten Leitungsfunktion ausgeübt werden, falls 
entsprechend eingestufte, für diese Verwendung geeignete Beamte nicht zur 
Verfügung stehen. 

Art. I Z 13: 

Versetzung 

§ 38. (1) Eine Versetzung liegt vor, wenn der Beamte innerhalb des Ressorts 
einer anderen Dienststelle zur dauernden Dienstleistung zugewiesen wird. 

(2) Eine Versetzung von Amts wegen ist zulässig, wenn, ein wichtiges 
dienstliches Interesse daran besteht. Während des provisorischen Dienstverhält­
nisses ist eine Versetzung auch ohne ein wichtiges dienstliches Interesse zulässig. 

(3) Bei einer Versetzung an einen anderen Dienstort von Amts wegen sind die 
persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten zu berücksichti­
gen. Eine Versetzung ist unzulässig, wenn sie für den Beamten einen wesentlichen 
wirtschaftlichen Nachteil bedeuten würde und ein anderer geeigneter Beamter, 
bei dem dies nicht der Fall ist, zur Verfügung steht. 

neu 

Erfordernisse der Prüfung Bedacht zu nehmen ist. Der Vorsitzende der 
Prüfungskommission und seine Stellvertreter müssen der Verwendungsgruppe 
A 1 oder einer gleichwertigen Besoldungs- oder Verwendungsgruppe oder -
wenn solche Beamte nicht zur Verfügung stehen - der höchsten verfügbaren 
Verwendungsgruppe angehören. 

§ 36. (3) Mit Zustimmung des Beamten und wenn er die Eignung hiefür 
aufweist, kann der Beamte zur Besorgung von Aufgaben herangezogen werden; 
die regelmäßig von Beamten einer höheren Besoldungs- oder Verwendungs­
gruppe oder einer höheren Funktionsgruppe, Dienstklasse, Dienstzulagengruppe 
oder Dienststufe oder von Beamten mit einer im § 8 Abs. 1 angeführten 
Leitungsfunktion ausgeübt werden, falls entsprechend eingestufte, für diese 
Verwendung geeignete Beamte nicht zur Verfügung stehen. 

Versetzung 

§ 38. (1) Eine Versetzung liegt vor, wenn der Beamte einer anderen Dienststelle 
zur dauernden Dienstleistung zugewiesen wird. 

(2) Die Versetzung ist v<;>n Amts wegen zulässig, wenn ein wichtiges 
dienstliches Interesse daran besteht. Während des provisorischen Dienstverhält­
nisses ist eine Versetzung an einen anderen Dienstort auch ohne wichtiges 
dienstliches Interesse zulässig. 

(3) Ein wichtiges dienstliches Interesse liegt insbesondere vor 
1. bei Änderungen der Verwaltungsorganisation einschließlich der Auflassung 

von Arbeitsplätzen oder 
2. bei Besetzung eines freien Arbeitsplatzes einer anderen Dienststelle, für den 

keine geeigneten Bewerber vorhanden sind, wenn d~r Beamte die für diesen 
Arbeitsplatz erforderliche Ausbildung und Eignung aufweist, oder 

3. wenn der Beamte nach § 81 Abs. 1 Z 3 den zu erwartenden Arbeitserfolg 
nicht aufgewiesen hat oder . 

4. wenn über den Beamten eine Disziplinarstrafe rechtskräftig verhängt wurde 
und wegen der Art und Schwere der von ihm begangenen Dienstpflichtver­
letzung die Belassung des Beamten in der Dienststelle nicht vertretbar 
erscheint. 
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(4) Ist die Versetzung des Beamten von Amts wegen in Aussicht genommen, so 
ist er hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen Dienststelle und 
Verwendung mit dem Beifügen zu verständigen, daß es ihm freisteht, gegen die 
beabsichtigte Maßnahme binnen zwei Wochen nach Zustellung Einwendungen 
vorzubringen. Werden innerhalb der angegebenen Frist solche Einwendungen 
nicht vorgebracht, so gilt dies als Zustimmung zur Versetzung. 

(5) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen; eine Berufung gegen diesen 
Bescheid hat aufschiebende Wirkung. 

(6) Im Falle der Versetzung an einen anderen Dienstort ist dem Beamten eine 
angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren. 

Art. I Z 14: 

Verwendungsänderung 

§ 40. (1) Wird der Beamte von seiner bisherigen Verwendung abberufen, so ist 
ihm gleichzeitig, wenn dies jedoch aus Rücksichten des Dienstes nicht möglich ist, 
spätestens zwei Monate nach der Abberufung eine neue Verwendung in seiner 
Dienststelle zuzuweisen. § 112 wird hiedurch nicht berührt. 

(2) Die Abberufung des Beamten von seiner bisherigen Verwendung unter 
Zuweisung einer neuen Verwendung ist einer Versetzung gleichzuhalten, wenn 

neu 

(4) Bei einer Versetzung an einen anderen Dienstort von Amts wegen sind die 
persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten zu berücksichti­
gen. Eine Versetzung ist - ausgenommen in den Fällen des Abs. 3 Z 3 und 4 
sowie in jenen Fällen, in denen abweichend vom Abs. 3 Z 4 noch keine 
rechtskräftige Disziplinarstrafe verhängt worden ist - unzulässig, wenn sie für 
den Beamten einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten würde und 
ein anderer geeigneter Beamter, bei dem dies nicht der Fall ist, zur Verfügung 
steht. 

(5) Eine Versetzung des Beamten von Amts wegen durch das Ressort, dem der 
Beamte angehört, in ein anderes Ressort bedarf bei sonstiger Nichtigkeit des 
Bescheides der schriftlichen Zustimmung des Leiters dieses Ressorts. 

(6) Ist die Versetzung des Beamten von Amts wegen in Aussicht genommen, so 
ist er hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen Dienststelle und seiner 
neuen Verwendung mit dem Beifügen zu verständigen, daß es ihm freisteht, 
gegen die beabsichtigte Maßnahme binnen zwei Wochen nach Zustellung 
Einwendungen vorzubringen. Werden innerhalb der angegebenen Frist 'solche 
Einwendungen nicht vorgebracht, so gilt dies als Zustimmung zur Versetzung. 
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(7) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen. Eine Berufung gegen diesen ~ 
Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung. Der vom Beamten zuletzt ~ 
innegehabte Arbeitsplatz darf bis zur Rechtskraft des Bescheides, nicht auf Dauer· g 
besetzt werden. 

(8) Im Fall der Versetzung an einen anderen Dienstort ist dem Beamten eine 
angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren. 

Verwendungsänderung 

§ 40. (1) Wird der Beamte von seiner bisherigen unbefristeten oder befristeten 
Verwendung abberufen, so ist ihm gleichzeitig, wenn dies jedoch aus Rücksichten 
des Dienstes nicht möglich ist, spätestens zwei Monate nach der Abberufung eine 
neue Verwendung in seiner Dienststelle zuzuweisen. § 112 wird hiedurch nicht 
berührt. 

(2) Die Abberufung des Beamten von seiner bisherigen Verwendung ist einer 
Versetzung gleichzuhalten, wenn 
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1. durch die neue Verwendung in der Laufbahn des Beamten eine 
Verschlechterung zu erwarten ist, 

2. die neue Verwendung der bisherigen Verwendung des Beamten nicht 
mindestens gleichwertig ist oder 

3. die neue Verwendung des Beamten einer langdauernden und umfangrei­
chen Einarbeitung bedarf. 

(3) Einer Versetzung ist ferner die Abberufung des Beamten von seiner 
bisherigen Verwendung ohne gleichzeitige Zuweisung einer neuen Verwendung 
gleichzuhalten. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für die Zuweisung einer vorübergehenden Verwendung, 
soweit ihre Dauer drei Monate nicht übersteigt. Abs. 2 gilt ferner nicht für die 
Beendigung der vorläufigen Ausübung einer höheren Verwendung zur 
Vertretung eines an der Dienstausübung verhinderten oder zur provisorischen 
Führung der Funktion an Stelle des aus dieser Funktion ausgeschiedenen 
Beamten. 

Ausnahme für Beamte bestimmter Dienstbereiche 

§ 41. Die §§ 38 Abs.2 bis 5, 39 Abs.2 bis 4 und 40 Abs.2 sind auf 
Dienstbereiche nicht anzuwenden, bei denen es nach der Natur des Dienstes 
notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu 
versetzen. 

Art. I Z 19 und 20: 

§ 63. (1) Der Beamte ist zur Führung eines Amtstitels berechtigt. 

neu 

1. die neue Verwendung der bisherigen Verwendung des Beamten nicht 
mindestens gleichwertig ist oder 

2. durch die neue Verwendung eine Verschlechterung für die Beförderung des 
Beamten in eine höhere Dienstklasse oder Dienststufe zu erwarten ist oder 

3. dem Beamten keine neue Verwendung zugewiesen wird. 

(3) Die neue Verwendung ist der bisherigen Verwendung gleichwertig, wenn 
sie innerhalb derselben Verwendungsgruppe derselben Funktions- oder 
Dienstzulagengruppe zugeordnet ist. 

(4) Abs. 2 gilt nicht 
1. für die Zuweisung einer drei Monate nicht übersteigenden vorübergehenden 

Verwendung, wenn dem Beamten daran anschließend eine der bisherigen 
Verwendung zumindest gleichwertige Verwendung zugewiesen wird, 

2. für die Beendigung der vorläufigen Ausübung einer höheren Verwendung _ 
zur Vertretung eines an der Dienstausübung verhinderten oder zur ~ 
provisorischen Führung der Funktion an Stelle des aus dieser Funktion ~ 
ausgeschiedenen Beamten und ~ 

3. für das Enden des Zeitraums einer befristeten Ernennung des Beamten, ohne 
daß dieser weiterbestellt wird. 

Ausnahmen für Beamte bestimmter Dienstbereiche 

§ 41. (1) § 38 Abs. 2, 3, 4 und 7, § 39 Abs, 2 bis 4 und § 40 Abs. 2 sind auf 
Dienstbereiche nicht anzuwenden, bei denen es nach der Natur des Dienstes 
notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu 
versetzen. 

(2) Die Versetzung eines Beamten von einem in Abs. 1 angeführten 
Dienstbereich in ein anderes Ressort ist mit Bescheid zu verfügen. 

§ 63. (1) Der Beamte ist berechtigt, einen im Besonderen Teil für ihn 
vorgesehenen Amtstitel zu führen .. 
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(3) Der Amtstitel kann mit einem Zusatz geführt werden, der auf die 
Verwendung in einer bestimmten Dienststelle hinweist. Dieser Zusatz ist nicht 
Bestandteil des Amtstitels. 

Art. I Z 21: 

§ 81. (1) Leistungsfeststellung ist die rechtsverbindliche Feststellung, daß der 
Beamte im vorangegangenen Kalenderjahr (Beurteilungszeitraum) den zu 
erwan:enden Arbeitserfolg 

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten, 
2. aufgewiesen oder 
3. trotz nachweislicher, spätestens drei Monate vor Ablauf des Beurteilungs­

zeitraumes erfolgter Ermahnung nicht aufgewiesen 
hat. Für das Ergebnis dieser Feststellung sind der Umfang und die Wertigkeit der 
Leistungen des Beamten maßgebend. 

Art. I Z 23: 

§ 82. (2) Ist über den Beamten eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 3 
getroffen worden, so ist für den nächstfolgenden Beurteilungszeitraum eine 
neuerliche Leistungsfeststellung durchzuführen. 

Art. I Z 25 und 26: 

§ 83. (1) Eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 ist nur zulässig, 
1. wenn sie auf dem Arbeitsplatz des Beamten Einfluß auf die Bezüge oder die 

dienst- und besoldungsrechtliche Stellung haben kann, 
2. aus Anlaß einer Ernennung in die Dienstklasse IV in den Verwendungs­

gruppen B, C, W 1, W 2 und H 2, 
3. im Falle des § 82 Abs. 2 oder 
4. wenn ein Beamter der Verwendungsgruppe B, W 1, PT 2 (ohne 

Hochschulbildung) oder PT 3 eine Zulassung zum Aufstiegslehrgang nach 
§ 23 Abs. 5 des Verwaltungsakademiegesetzes - gegebenenfalls in 
Verbindung mit Anlage 1 Z 31.1 dieses Bundesgesetzes - anstrebt und er 
sowohl die Reifeprüfung an einer höheren Schule abgelegt hat als auch eine 
Bundesdienstzeit von acht Jahren aufweist. 

neu 

(3) Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen können mit einem Zusatz 
geführt werden, der auf die Verwendung in einer bestimmten Dienststelle 
hinweist. Dieser Zusatz ist nicht Bestandteil des Amtstitels oder der 
Verwendungsbezeichnung. 

§ 81. (1) Leistungsfeststellung ist die rechtsverbindliche Feststellung, daß der 
Beamte im Beurteilungszeitraum den zu erwartenden Arbeitserfolg 

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten, 
. 2. aufgewiesen oder 

3. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, wobei die zweite Ermahnung 
frühestens drei Monate und spätestens fünf Monate nach der ersten zu 
erfolgen hat, nicht aufgewiesen 

hat. Für das Ergebnis dieser Feststellung sind der Umfang und die Wertigkeit der 
Leistungen des Beamten maßgebend. 

§ 82. (2) Gilt für den Beamten eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 3, 
so ist für den an den Beurteilungszeitraum nach § 81 a Abs; 2 anschließenden 
Zeitraum von sechs Monaten eine neuerliche Leistungsfeststellung durchzufüh­
ren. 

§ 83. (1) Eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 ist nur zulässig, 
1. wenn sie auf dem Arbeitsplatz des Beamten Einfluß auf die Bezüge oder die 

dienst- und besoldungsrechtliche Stellung haben kann, 
2. aus Anlaß einer Ernennung in die Dienstklasse IV in den Verwendungs­

gruppen B, C, W 1, W 2 und H 2, 
3. im Falle des § 82 Abs. 2 oder 
4. wenn ein Beamter der Verwendungsgruppe A 2, B, EI, W 1, M Bü 2, H 2, 

PT 2 (ohne Hochschulstudium), PT 3, Kloder K 2 eine Zulassung zum 
Aufstiegslehrgang nach § 23 Abs. 5 des Verwaltungsakademiegesetzes 
anstrebt und er sowohl die Reifeprüfung an einer höheren Schule abgelegt 
hat als auch eine Bundesdienstzeit von acht Jahren aufweist. 
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(3) Eine Leistungsfeststellung ist unzulässig, wenn der Beamte im 
vorangegangenen Kalenderjahr nicht mindestens während 26 Wochen Dienst 
versehen hat. § 82 Abs. 2 bleibt unberührt. 

Art. I Z 27: 

§ 84. (1) Der Vorgesetzte hat über die Leistung des Beamten zu berichten, 
wenn 

1. er der Meinung ist, daß die nach § 81 Abs. 3 oder nach §82 Abs. 1 zuletzt 
maßgebende Leistungsfeststellung für das vorangegangene Kalenderjahr 
nicht mehr zutrifft, oder 

2. die Voraussetzung des § 82 Abs. 2 vorliegt. 

Art. I Z 28: 

§ 86. (2) Der Vorgesetzte hat zu dem Antrag unverzüglich Stellung zu nehmen 
und dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich binnen vier Wochen hiezu zu 
äußern. 

Art. I Z 29 bis 31: 

§ 87. (1) Die Dienstbehörde hat auf Grund des Berichtes oder des Antrages und 
der allfälligen Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen und eigener 
Wahrnehmungen dem Beamten binnen acht Wochen schriftlich mitzuteilen, 
welches Beurteilungsergebnis sie für gerechtfertigt hält. Der Lauf dieser Frist 
beginnt mit dem Tag des Einlangens des Berichtes des Vorgesetzten oder des 
Antrages des Beamten bei der Dienstbehörck. 

(3) Ist der Beamte mitde~ von der Dienstbehörde mitgeteilten 
Beurteilungsergebnis nicht einverstanden, so steht sowohl dem Beamten als auch 
der Dienstbehörde das Recht zu, binnen vier Wochen nach Zustellung dieser 
Mitteilung an den Beamten bei der Leistungsfeststellungskommission die 
Leistungsfeststellung zu beantragen. 

(4) Hält die Dienstbehörde die im Abs. 1 genannte Frist nicht ein, so hat der 
Beamte das Recht, binnen vier Wochen nach Ablauf der Frist bei der 
Leistungsfeststellungskommission die Leistungsfeststellung zu beantragen. 

neu 

(3) Eine Leistungsfeststellung ist unzulässig, wenn der Beamte Im 
vor:jlngegangenen Kalenderjahr nicht mindestens während 13 Wochen Dienst 
versehen hat. § 82 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 84. (1) Der Vorgesetzte hat über die Leistung des Beamten zu berichten, 
wenn 

1. er der Meinung ist, daß die nach § 81 Abs. 3 oder nach § 82 Abs. 1 zuletzt 
maßgebende Leistungsfeststellung für das vorangegangene Kalenderjahr 
nicht mehr zutrifft, oder 

2. die Voraussetzung des §.82 Abs. 2 vorliegt. 

Im Fall der Z 2 hat der Vorgesetzte den Bericht innerhalb des ersten Monats 
nach Ablauf des Beurteilungszeitraumes zu erstatten. 

§ 86. (2) Der Vorgesetzte hat zu dem Antrag unverzüglich Stellung zu nehmen 
und dein Beamten Gelegenheit zu geben, sich binnen zwei Wochen hiezu zu 
äußern. 

§ 87. (1) Die Dienstbehörde hat auf Grund des Berichtes oder des Antrages und 
der allfälligen Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen und eigener 
Wahrnehmungen dem Beamten binnen vier Wochen schriftlich mitzuteilen, 
welches Beurteilungsergebnis sie für gerechtfertigt hält. Der Lauf dieser Frist 
beginnt mit dem Tag des Einlangens des Berichtes des Vorgesetztc:;n oder des 
Antrages des Beamten bei der Dienstbehörde. 

(3) Ist der Beamte mit dem von der Dienstbehörde mitgeteilten 
Beurteilungsergebnis nicht einverstanden, so steht sowohl dem Beamten als auch 
der Dienstbehörde das Recht zu, binnen zwei Wochen nach Zustellung dieser 
Mitteilung an den Beamten bei der Leistungsfeststellungskommission die 
Leistungsfeststellung zu beantragen. 

(4) Hält die Dienstbehörde die im Abs. 1 genannte Frist nicht ein, so hat der 
Beamte das Recht, binnen zwei Wochen nach Ablauf der Frist bei der 
Leistungsfeststellungskommission die Leistungsfeststellung zu beantragen. 
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(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat über Anträge auf Leistungsfest­
stellung binnen drei Monaten mit Bescheid zu erkennen. Der Lauf der Frist 
beginnt mit dem Tag des Einlangens des Antrages des Beamten beziehungsweise 
der Dienstbehörde. Im Falle der Verletzung der Entscheidungspflicht durch die 
Leistungsfeststellungskommission ist § 73 Abs. 2 und 3 A VG nicht anzuwenden. 

Art. I Z 34: 

Verwendungsbezeichnungen 

§ 141. Beamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer 
Unteroffiziers{unktion herangezogen werden, haben in den Verwendungsgrup­
pen P 1 bis P 5 folgende, nach § 10 des Wehrgesetzes 1990 zukommende 
militärische Dienstgrade als Verwendungsbezeichnungen zu führen: Korporal, 
Zugsführer, Wachtmeister, Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabs­
wachtmeister; in den Verwendungsgruppen PI bis P 3 überdies: Offiziersstell­
vertreter. 

neu 

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat über Anträge auf Leistungsfest­
stellung binnen sechs Wochen mit Bescheid zu erkennen. Der Lauf der Frist 
beginnt mit dem Tag des Einlangens des Antrages des Beamten beziehungsweise 
der Dienstbehörde. Im Falle der Verletzung der Entscheidungspflicht durch die 
Leistungsfeststellungskommission ist § 73 Abs. 2 und 3 AVG nicht anzuwenden. 

Zeitlich begrenzte Funktionen 

§ 141. (1) Die Arbeitsplätze der Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungs­
gruppe A 1 sind durch befristete Ernennung für einen Zeitraum von jeweils fünf 
Jahren zu besetzen. 

(2) Nach einer befristeten Ernennung sind neuerliche befristete Ernennungen 
(Weiterbestellungen) zulässig. 

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbestellung und 
verbleibt der Beamte im Dienststand, so ist ihm ein anderer Arbeitsplatz 
zuzuweisen. Eine Einstufung in die Funktionsgruppe 4 der Verwendungsgrupp~ 
A 1 darf dabei nur mit schriftlicher Zustimmung des Beamten unterschritten 
werden. 

(4) Unterbleibt eine Zuweisung des Arbeitsplatzes nach Abs.3, so ist der 
Beamte kraft Gesetzes auf eine Planstelle der Funktionsgruppe 4 der 
Verwendungsgruppe A 1 übergeleitet. 

(5) Wird ein im Abs. 1 angeführter Arbeitsplatz einem Beamten übertragen, der 
die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs gruppe A 1 nicht erfüllt, so sind 

1. die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle 
a) der auf fünf Jahre befristeten Ernennung eine auf fünf Jahre befristete 

Betrauung ohne Ernennung und 
b) einer befristeten Weiterbestellung eine befristete Weiterbetrauung ohne 

Ernennung tritt, und 
2. die Abs. 3 und 4 nicht anzuwenden. 

(6) Die erstmalige Übertragung eines Arbeitsplatzes an 
1. den Beamten der Verwendungsgruppe A 1 in der gemäß Abs. 3 oder 4 

anfallenden Funktionsgruppe - ausgenommen die Funktionsgruppen 7 bis 
9-und 
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Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmungen für Beamte, die zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen sind 

§ 142. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 
Heeresdisziplinargesetzes 1985 unterliegenderi Beamten, die nach § 11 des 
Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen 
sind, nicht anzuwenden. 

3. Abschnitt 

WACHEBEAMTE 

Emennungserfordernisse und Defmitivstellungserfordernisse 

§ 143. (1) Die Grundausbildungen für die Verwendungsgruppe W 1, für 
dienstführende Wachebeamte und für Kriminalbeamte sind nach Maßgabe des 
dienstlichen Bedarfes an solchen Beamten abzuhalten. Die Zulassung zu diesen 

neu 

2. den im Abs. 5 angeführten Beamten in der Verwendungs- und 
Funktionsgruppe, in die er bei Beendigung seiner befristeten Funktion 
ernannt ist, 

ist abweichend von einer allfälligen Ausschreibungspflicht nach dem Ausschrei­
bungsgesetz 1989 ohne Ausschreibung zulässig. 

(7) In Dienstbereichen, bei denen es gemäß § 41 nach der Natur des Dienstes 
notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu 
versetzen, sind ' 

1. die Abs. 1,3 und 4 ausschließlich auf Beamte der Verwendungsgruppe AI 
und mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der auf fünf Jahre 
befristeten Ernennung eine befristete Betrauung tritt, und 

2. die Abs. 2, 5 und 6 nicht anzuwenden. 

2. Abschnitt 

EXEKUTIVDIENST 

Einteilung 

§ 142. (1) Der Exekutivdienst umfaßt die Verwendungsgruppen E 1, E 2 a, 
E 2 bund E 2 c. 

(2) Neben der Grundlaufbahn sind 
1. in der Verwendungs gruppe E 1 die Funktionsgruppen 1 bis 11 und 
2. in der Verwendungsgruppe E 2 a die Funktionsgruppen 1 bis 7 

für hervorgehobene Verwendungen vorgesehen. 

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 

§ 143. (1) Die Arbeitsplätze der Beamten des Exekutivdienstes sind auf Antrag 
des zuständigen Bundesministers vom Bundeskanzler zu bewerten unter 
Bedachtnahme auf die in der Anlage 1 genannten Richtverwendungen einer 
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Grundausbildungen ist so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung getragen 
wird. Verliert ein Beamter während des Grundausbildungslehrganges die für die 
Zulassung maßgebend gewesene persönliche Eignung und scheidet er deshalb aus 
dem Lehrgang aus,' so kann er, wenn er diese Eignung wiedererlangt hat, auf 
Antrag ein zweites Mal zu einem Grundausbildungslehrgang derselben Art oder 
zu einem Teil eines solchen zugewiesen (zugelassen) werden. 

(2) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere Planstelle einer Verwendungs­
gruppe der Wachebeamten vom Nachweis des erfolgreichen Abschlusses einer 
weiteren Ausbildung abhängig ist, bestimmt auf Grund der dienstlichen 
Erfordernisse der zuständige Bundesminister. 

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen für die für Wachebeamte 
vorgesehenen Grundausbildungen und die Stellvertreter dieser Vorsitzenden 
müssen abweichend vom § 29 Abs. 1 zweiter Satz der Verwendungsgruppe A 
oder W 1 oder - wenn solche Beamte nicht zur Verfügung stehen - der 
höchsten verfügbaren Besoldungs- oder Verwendungsgruppe angehören. 

Dienstzeit 

§ 143 a. Wird ein Wachebeamter auf Grund einer in Ausübung des 
Exekutivdienstes getroffenen Wahrnehmung zu einer Einvernahme als Zeuge vor 
Gericht oder vor eine Verwaltungsbehörde geladen, so gilt die Zeit der 
notwendigen Anwesenheit bei der betreffenden Behörde als Dienstzeit. Diese Zeit 
beginnt 30 Minuten vor dem festgesetzten Ladungstermin und endet 30 Minuten 
nach Beendigung der Zeugeneinvernahme. 

neu 

Verwendungsgruppe und innerhalb dieser der Grundlaufbahn oder einer 
Funktionsgruppe zuzuordnen. Bei der Zuordnung zu einer Verwendungsgruppe 
ist auch auf die in der Anlage 1 für diese Verwendungs gruppe vorgeschriebenen 
Ausbildungserfordernisse Bedacht zu nehmen. Die Bewertung und die 
Zuordnung bedürfen der Zustimmung 'der Bundesregierung. 

(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeordnete Arbeitsplätze, die den 
Wert wiedergeben, der ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisatori­
schen Stellung am Tag des Inkrafttretens der betreffenden Gesetzesbestimmung 
zukommt. 

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit dem Arbeitsplatz verbundenen 
Anforderungen an das Wissen, die für die Umsetzung des Wissens erforderliche 
Denkleistung und die Verantwortung zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu 
bewerten: 

1. das Wissen nach den Anforderungen 
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung erworbenen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu überWachen, zu integrieren 

oder zu koordinieren, und· 
c) an die Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie an Führungsquali-

tät und Verhandlungsgeschick, . 
2. die Denkleistung nach dem Umfang des Rahmens, in dem Handeln mehr 

oder weniger exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforderung, Wissen bei 
der Erfüllung von wiederkehrenden bis neuartigen Aufgaben umzusetzen, 

3. die Verantwortung nach dem Grad der Bindung an Gesetze, Verordnungen 
und Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang einer meßbaren 
Richtgröße (wie zB Budgetmittel) und dem Einfluß darauf. 

(4) Sollen durch eine geplante Organisationsmaßnahme die für die Bewertung 
eines Arbeitsplatzes maßgebenden Anforderungen verändert werden oder haben 
sich die Anforderungen des Arbeitsplatzes in einer für seine Bewertung 
maßgebenden Weise geändert, sind 

1. der betreffende Arbeitsplatz und 
2. alle anderen von dieser Organisationsmaßnahme betroffenen Arbeitsplätze 

gemäß Abs. 1 bis 3 neuerlich zu bewerten. Der zuständige Bundesminister hat den 
Bundeskanzler von einem solchen Anlaßfall unverzüglich in Kenntnis zu setzen 
und ihm die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. 
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Amtstitel 

§ 144. (1) Für die Wachebeamten sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der in der Warte-
Verwen-

Dienstklasse Gehaltsstufe zeit in Amtstitel 
oder dungsgruppe Dienststufe 

Jahren 

III 1 bis 4 Leutnant 
III ab 5 Oberleutnant 
III ab 5 4 Hauptmann 

Wl 
IV Oberleutnant 
IV 4 Hauptmann 
V Major 
VI Oberstleutnant 

VII, VIII Oberst 

Grund-
stufe Revierinspektor 

1 Bezirksinspektor 
W2 2 Gruppeninspek-

tor 
3 Abteilungsin-

spektor 

W3 Inspektor 

(2) Für Erzieher an Justizanstalten sind abweichend vom Abs. 1 folgende 
Amtstitel vorgesehen: 

1. in der Verw-endungsgruppe W 1 an Stelle des Amtstitels "Leutnant" der 
Amtstitel "Präfekt", an Stelle der Amtstitel "Oberleutnant", "Hauptmann" 
und "Major" der Amtstitel "Oberpräfekt" , an Stelle des Amtstitels 
"Oberstleutnant" der Amtstitel "Direktor", an Stelle des Amtstitels 
"Oberst" der Amtstitel "Oberdirektor" ; 

neu 

(5) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer Verwendungsgruppe und 
innerhalb dieser zur Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe findet im 
Stellenplan ihren Niederschlag. . 

(6) Der Beamte des Exekutivdienstes darf nur auf einem Arbeitsplatz 
verwendet werden, der gemäß den Abs. 1 bis 3 bewertet, zugeordnet und im 
Stellenplan ausgewiesen ist. 

Verwendungszeiten und Grundausbildungen 

§ 144. (1) Schreibt die Anlage 1 eine Verwendung in einer bestimmten 
Verwendungsgruppe vor, so entsprechen 

1. die Verwendungsgruppe WIder Verwendungs gruppe EI, 
2. die Verwendungsgruppe W 2 (Dienststufen 1,2 oder 3) der Verwendungs­

gruppe E 2 a, 
3. die Verwendungsgruppe W 2 (Grundstufe) und die Verwendungsgruppe 

W 3 (nach Absolvierung der Grundausbildung für Wachebeamte) der 
Verwendungs gruppe E 2 b, 

4. die Verwendungsgruppe W 3 (bis zur Absolvierung der Grundausbildung 
für Wachebeamte) der Verwendungs gruppe E 2 c. 

(2) Die Grundausbildungen für die Verwendungsgruppen E 1 und E 2 a sind 
nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes an solchen Beamten abzuhalten. Die 
Zulassung zu diesen Grundausbildungen ist so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 
Rechnung getragen wird. 

(3) Verliert ein Beamter während des Grundausbildungslehrganges die für die 
Zulassung maßgebend gewesene persönliche Eignung und scheidet er deshalb aus 
dem Lehrgang aus, so kann er, wenn er diese Eignung wiedererlangt hat, auf 
Antrag ein zweites Mal zu einem Grundausbildungslehrgang derselben Art oder 
zu einem Teil eines solchen zugewiesen (zugelassen) werden. 

(4) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere Planstelle einer Verwendungs­
gruppe des Exekutivdienstes vom Nachweis des erfolgreichen Abschlusses einer 
weiteren Ausbildung abhängig ist, bestimmt auf Grund der dienstlichen 
Erfordernis~e der zuständige Bundesminister. 

(5) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen für die für den 
Exekutivdienst vorgesehenen Grundausbildungen und die Stellvertreter dieser 
Vorsitzenden müssen abweichend vom § 29 Abs. 1 zweiter Satz der 
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2. in der Verwendungsgruppe W 2 der Amtstitel "Obererzieher" ; 
3. in der Verwendungs gruppe W 3 der Amtstitel "Erzieher". 

(3) In der im Abs. 1 angefühnen Wartezeit muß der unmittelbar vorher 
angefühne Amtstitel gefühn worden sein. In diese Wanezeit sind Zeiten nicht 
einzurechnen, während deren die V orrückung in höhere Bezüge aufgeschoben 
oder gehemmt ist. Wird die Zeit der Aufschiebung für die V orrückung 
angerechnet, ist der Beamte jedoch so zu behandeln, als ob die Rechtsfolge des 
ersten Satzes nicht eingetreten wäre. 

(4) In der Dienstklasse VIII kann der Amtstitel "General" für die Dauer der 
Verwendung als Leiter des Gendarmeriezentralkommandos oder des Generalin­
spektorates der Wiener Sicherheitswache - wenn die betreffende Planstelle 
jedoch nicht mit einem Wachebeamten besetzt ist, als Stellvertreter - verliehen 
werden. 

(5) Wachebeamte der Grundstufe der Verwendungsgruppe W 2 haben nach 
einer im Exekutivdienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 30 Jahren 
abweichend vom Abs. 1 den Amtstitel "Bezirksinspektor" zu führen. 

(6) Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 1, die einer Einheit im Sinn des 
§ 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die Entsendung österreichischer 
Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen internationaler 
Organisationen, BGBI. Nr. 173/1965, angehören und in einer Funktion 
verwendet werden, die im Rahmen dieses Auslandseinsatzes nach der 
internationalen Übung die Führung eines höheren Amtstitels erfordert, kann für 
die Dauer dieser Verwendung der in ihrer Verwendungsgruppe vorgesehene 
entsprechend höhere Amtstitel verliehen werden. Soweit in dienst- oder 
besoldungsrechtlichen Vorschriften Rechtsfolgen an die Innehabung bestimmter 
Amtstitel geknüpft werden, ist bei den im ersten Satz angefühnen Wachebeamten 
von jenem Amtstitel auszugehen, der ihnen auf Grund ihrer dienstrechtlichen 
Stellung im Inland gebührt hätte. 

LeistungsfeststeUung 

§ 144 a. Abweichend vorn § 83 Abs. 1 ist eine Leistungsfeststellung nach § 81 
Abs.1 Z 1 oder 2 für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 

1. der Dienststufe 1, wenn sie dem im § 73 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
angefühnen Personenkreis angehören, 

neu 

Verwendungsgruppe A 1, A, E 1 oder W 1 oder - wenn solche Beamte nicht ZUr 
Verfügung stehen - der höchsten verfügbaren Besoldungs- oder Verwendungs­
gruppe angehören. 

(6) Für Wachebeamte vorgesehene Grundausbildungen sind einer Grundaus­
bildung für die gemäß Abs. 2 vergleichbare Verwendungsgruppe des 
Exekutivdienstes gleichzuharten. . 
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2. der Di~nststufe 2 und 
3. der Dienststufe 3, wenn sie nicht der Dienstklasse V angehören, 

in jedem Kalenderjahr zulässig. 

Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmungen für Beamte der Bundesgendarmerie 

§ 145. (1) Bei der Bestellung der Disziplinarkommission beim Bundesministe­
rium für Inneres ist vorzusorgen, daß für die Beamten der Bundesgendarmerie 
besondere Senate gebildet werden können. Die Vorsitzenden der Senate müssen 
nicht rechts kundig sein; zu Mitgliedern der Senate dürfen nur Gendarmeriebe­
amte der Verwendungsgruppen W 1 und W 2 bestellt werden. 

(2) Zu Disziplinaranwälten und deren Stellvertretern sind Gendarmeriebeamte 
der Verwendungsgruppe W 1 zu bestellen; sie müssen nicht rechtskundig sein. 

4. Abschnitt 

BERUFSOFFIZIERE UND ZEITVERPFLICHTETE SOLDATEN 

Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse 

§ 146. (1) Die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H 1 und die 
Generalstabsausbildung sind nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes an solchen 
Berufsoffizieren abzuhalten. Die Zulassung zur Generalstabsausbildung sowie 
zur Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H 2 (ausgenommen für die 
Verwendung als Musikoffizier) ist so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung 
getragen wird. 

(2) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere Planstelle einer Verwendungs­
gruppe der Berufsoffiziere und der zeitverpflichteten Soldaten vom Nachweis des 
erfolgreichen Abschlusses einer weiteren Ausbildung abhängig ist, bestimmt auf 
Grund der dienstlichen Erfordernisse der zuständige Bundesminister. 

neu 

Dienstzeit 

§ 145. Wird ein Beamter des Exekutivdienstes auf Grund einer in Ausübung des 
Exekutivdienstes getroffenen Wahrnehmung zu einer Einvernahme als Zeuge vor 
Gericht oder vor eine Verwaltungsbehörde geladen, so gilt die Zeit der 
notwendigen Anwesenheit bei der betreffenden Behördeals Dienstzeit. Diese Zeit 
beginnt 30 Minuten vor dem festgesetzten Ladungstermin und endet 30 Minuten 
nach Beendigung der Zeugeneinvernahme. 

3. Abschnitt 

MILITÄRISCHER DIENST 

Einteilung 

§ 146. (1) Der Militärische Dienst umfaßt als Militärpersonen 
1. die Berufsmilitärpersonen in den Verwendungsgrupperi M BO 1, M BO 2, 

M BUO 1 und M BUO 2 sowie 
2. die Militärpersonen auf Zeit in den Verwendungs gruppen M ZO 1, 

M ZO 2, M ZUO 1, M ZUO 2 und MZCh. 

(2) In den Verwendungsgruppen M BO 1 bis M BUO 2 und M ZO 1 bis M 
ZUO 2 sind neben der Grundlaufbahn folgende Funktionsgruppen für 
hervorgehobene Verwendungen vorgesehen: 

in der Verwendungsgruppe 

M BO 1 und M ZO 1 
M BO 2 und M ZO 2 
M BUO 1 und M ZUG 1 
M BUO 2 und M ZUG 2 

die Funktionsgruppen 

1 bis 9 
1 abis 9 
1 bis 7 
1 und 2 
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Dienstverhältnis der Berufsoffiziere 

§ 147. Die §§ 10 bis 12 sind auf Berufsoffiziere mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß 

1. die Zeit des Präsenzdienstes in die provisorische Dienstzeit einzurechnen ist 
und 

2. im § 12 Abs. 4 an die Stelle von zwei Jahren drei Jahre treten. 

neu 

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen 

§ 147. (1) Die Arbeitsplätze der Militärpersonen sind auf Antrag des 
zuständigen Bundesministers vom Bundeskanzler zu bewerten und unter 
Bedachtnahme auf die in der Anlage 1 genannten Richtverwendungen einer 
Verwendungs gruppe und innerhalb dieser der Grundlaufbahn oder einer 
Funktionsgruppe zuzuordnen. Bei der Zuordnung zu einer Verwendungsgruppe 
ist auch auf die in der Anlage 1 für diese Verwendungsgruppe vorgeschriebenen 
Ausbildungserfordernisse Bedacht zu nehmen. Die Bewertung und die 
Zuordnung bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung. 

(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeordnete Arbeitsplätze, die den 
Wert wiedergeben, der ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisatori­
schen Stellung am Tag des Inkrafttretens der betreffenden Gesetzesbestimmung 
zukommt. 

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit dem Arbeitsplatz verbundenen 
Anforderungen an das Wissen, die für die Umsetzung des Wissens erforderliche 
Denkleistung und die Verantwortung zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu 
bewerten: 

1. die besondere Führungsverantwortung im Hinblick auf Ausbildung, Bildung 
und Führung von Menschen im Frieden und im Einsatz, 

2. das Wissen nach den Anforderungen 
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung erworbenen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, . 
b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu überwachen, zu integrieren 

oder zu koordinieren, und 
c) an die Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie an Führungsquali­

tät und Verhandlungsgeschick, 
3. die Denkleistung nach dem Umfang des Rahmens, in dem Handeln mehr 

oder weniger exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforderung, Wissen bei 
der Erfüllung von wiederkehrenden bis. neuartigen Aufgaben umzusetzen, 

4. die Verantwortung nach dem Grad der Bindung an Gesetze, Verordnungen 
und Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang einer meßbaren 
Richtgröße (wie zB Budgetmittel) und dem Einfluß darauf. 

(4) Sollen durch eine geplante Organisationsmaßnahme die für die Bewertung 
eines Arbeitsplatzes maßgebenden Anforderungen verändert werden oder haben 
sich die Anforderungen des Arbeitsplatzes in einer für seine Bewertung 
maßgebenden Weise geändert, sind 
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Dienstverhältnis der zeitverpflichteten Soldaten 

§ 148. (1) Zeitverpflichtete Soldaten stehen in einem zeitlich begrenzten 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und haben keine Anwartschaft auf einen 
Ruhe(Versorgungs)genuß. Die §§ 13 bis 16 sind nicht anzuwenden. 

(2) Das Dienstverhältnis endet aus den im § 20 Abs. 1 Z 3 bis 7 angeführten 
Gründen sowie durch Ablauf der Bestellungsdauer. Eine Weiterbestellung bis zur 
Gesamtdauer des Dienstverhältnisses von neun Jahren ist zulässig. Das 
Dienstverhältnis endet jedoch in allen Fällen spätestens mit Ablauf des Jahres, in 
dem der zeitverpflichtete Soldat das 40. Lebensjahr vollendet. 

(3) Das Dienstverhältnis des zeitverpflichteten Soldaten kann von der 
Dienstbehörde mit Bescheid gekündigt werden. Kündigungsgründe sind: 

1. auf Grund militärärztlichen Gutachtens festgestellter Mangel der 
körperlichen oder geistigen Eignung, 

2. unbefriedigender Arbeitserfolg, 
3. pflichtwidriges Verhalten, 
4. Bedarfsmangel. 

Eine Kündigung durch den zeitverpflichteten Soldaten ist unzulässig, wenn gegen 
ihn ein Disziplinarverfahren anhängig ist oder er mit Geldverbindlichkeiten aus 
dem . Dienstverhältnis haftet. Sie ist ferner dann unzulässig, wenn er eine 
berufliche Bildung bereits zur Gänze oder teilweise in Anspruch genommen hat, 

neu 

1. der betreffende Arbeitsplatz und 
2. alle anderen von dieser Organisationsmaßnahme betroffenen Arbeitsplätze 

gemäß Abs. 1 bis 3 neuerlich zu bewerten und zuzuordnen. Der Bundesminister 
für Landesverteidigung hat den Bundeskanzler von einem solchen Anlaßfall 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ihm die erforderlichen Unterlagen zu 
übermitteln. 

(5) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer Verwendungsgruppe und 
innerhalb dieser zur Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe findet im 
Stellenplan ihren Niederschlag. 

(6) Die Militärperson darf nur aufeinem Arbeitsplatz verwendet werden, der 
gemäß den Abs. 1 bis3 bewertet, zugeordnet und im Stellenplan ausgewiesen ist. 

Ausbildungsphase 

§ 148. (1) Unabhängig von der Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer 
Funktionsgruppe oder zur Grundlaufbahn sind die Militärpersonen am Beginn 
des Dienstverhältnisses bis zum Abschluß der Ausbildungsphase in die 
Grundlaufbahn einzustufen. 

(2) Als Ausbildungsphase gelten 
1. in den Verwendungsgruppen M BO 1, M ZO 1, M BO 2 und M ZO 2 die 

ersten vier Jahre, 
2. in den Verwendungsgruppen M BUO 1 und M ZUO 1 die ersten beiden 

Jahre und 
3. in den Verwendungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 das erste Jahr 

des Dienstverhältnisses. 

(3) Diese Zeiten verkürzen sich um Zeiträume vorangegangener, über den 
sechsmonatigen Grundwehrdienst hinausgehender militärischer Dienstleistun­
gen. 

(4) Mit Zustimmung des Bundeskanzlers können 
1. Zeiten, die die Militärperson unmittelbar vor Beginn des Dienstverhältnisses 

in einem anderen Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft zurückgelegt hat, . 

2. Zeiten in einem Ausbildungsverhältnis nach § 12 Abs. 2 Z 4lit. b oder c des 
Gehaltsgesetzes 1956 und 
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es sei denn, daß ihm eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet 
werden kann. 

(4) Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu enden und 
beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von weniger als zwei Jahren 
einen Monat, von zwei Jahren zwei Monate und von vier Jahren drei Monate. 
Der Dauer des Dienstverhältnisses ist die Dauer des Präsenzdienstes 
zuzurechnen. Die §§ 10 bis 12 sind auf zeitverpfIichtete Soldaten nicht 
anzuwenden. 

(5) Wird ein zeitverpflichteter Soldat unmittelbar auf eine Planstelle einer 
Verwendungsgruppe ernannt, die nicht für zeitverpflichtete Soldaten vorgesehen 
ist, so tritt dadurch keine Beendigung, sondern eine Änderung seines 
Dienstverhältnisses als Beamter ein. 

(6) Zeitverpflichtete Soldaten, die nach Ablauf der zulässigen Gesamtdauer des 
Dienstverhältnisses oder wegen eines im Dienst erlittenen Unfalles aus dem 
Dienstverhältnis ausscheiden, sind in den ersten vier Jahren nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses im Falle der Bewerbung um eine Planstelle einer 
Verwendungsgruppe, die nicht für zeitverpflichtete Soldaten vorgesehen ist, 
vorzugsweise zu berücksichtigen, wenn sie für die angestrebte Planstelle gleich 
geeignet sind wie die übrigen Bewerber. 

(7) Durch Verordnung der Bundesregierung kann bestimmt werden, daß auf 
bestimmte Planstellen der Bundesverwaltung nur Personen ernannt werden 
dürfen, auf die Abs. 6 zutrifft. 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für Berufsoffiziere 

§ 149. (1) Für die Berufsoffiziere sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der in der Verwen- Dienst- sonstige Voraussetzung Amtstitel dungs- klasse gruppe 

III Oberleutnant 
IV Hauptmann 
V Major 

Hl VI Oberstleutnant 
VII Oberst 
VIII Brigadier 
IX General 

neu 

3. Zeiten einer Tätigkeit oder eines Studiums, die nach § 12 Abs.3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 zur Gänze für die Festsetzung des Vorrückungsstich­
tages berücksichtigt worden sind, 

auf die Zeit der Ausbildungsphase angerechnet werden, soweit sie für die 
Verwendung der Militärperson von besonderer Bedeutung und dazu geeignet 
sind, die erforderliche Ausbildungszeit ganz oder teilweise zu ersetzen. 

(5) In der Ausbildungsphase sind Militärpersonen nicht zu Vertretungstätigkei­
ten heranzuziehen, solange nicht zwingende Gründe eine Ausnahme erfordern. 
Probeweise Verwendungen auf wechselnden Arbeitsplätzen gelten nicht als eine 
Vertretungstätigkeit. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 sind auf Militärpersonen, die im Wege eInes 
Ausschreibungsverfahrens mit einer Leitungsfunktion betraut sind, nicht 
anzuwenden. 

Verwendungszeiten und Grundausbildungen 

§ 149. (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwendung in einer 
bestimmten Verwendungs gruppe gilt auch dann als erbracht, wenn sie die 
Militärperson nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt hat: 

1. in einer gleichwertigen oder höheren . Verwendung (Einstufung und 
Tätigkeit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder 

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und 
Tätigkeit) in einem Entlohnungsschema nach dem Vertragsbedienstetenge­
setz 1948. 

(2) Dabei entsprechen 
1. die Verwendungsgruppe H 1 der Verwendungsgruppe M BO 1; 
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in der in der Verwen- Dienst- sonstige Voraussetzung Amtstitel dung,- klasse gruppe 

während der Aus-
bildung an der Fähhrich Theresianischen 
Militärakademie 

nach dem erfolg-
reichen Abschluß 
der Grundausbil- Leutnant 
dung für die Ver-
wendungsgruppe 
HZ 

III 
nach drei Jahren, 
in denen der 
Amtstitel "Leut- Oberleutnant 
nant" geführt 
wurde 

HZ !lach fünf Jahren, 
In denen der 
Amtstitel "Ober- Hauptmann 
leutnant" geführt 
wurde 

IV, V Hauptmann 

nach erfol~rei-
chem Absc luß 

V 
der Ausbildung 
für den Stabsoffi- Major 
zier oder in der 
Verwendung 
Musikoffizier 

als 

VI Oberstleutnant 
VII Oberst 
VIII Brigadier 

(2) Den im Abs_ 1 für die Dienstklasse III bis VII der Verwendungsgruppe H 1 
vorgesehenen Amtstiteln ist je nach Verwendung hinzuzufügen:. "des 
Generalstabsdienstes" , "des Intendanzdienstes" , "des höheren militärtechnischen 
Dienstes" oder "des höheren militärfachlichen Dienstes"_ 

neu 

2. die Verwendungsgruppe H 2 der Verwendungsgruppe M BO 2, 
.3. die Verwendungsgruppe C und die Entlohnungsgruppe c der Verwen­

dungsgruppe M BUO 1, 
4. die Verwendungsgruppe D und die Entlohnungsgruppe d der Verwen­

dungsgruppe M BUO 2, 
5. die Verwendungsgruppe P 1 und die Entlohnungsgruppe p 1 der 

Verwendungsgruppe M BUO 1, 
6. die Verwendungsgruppen P 2 und P 3 sowie die Entlohnungsgruppen p 2 

und p 3 der Verwendungsgruppe M BUO 2. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen die 
Militärperson zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber 
ständig mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die dieser Einstufung 
entsprechen. 

(4) Grundausbildungen für die Verwendungsgruppen H 1, H 2,C - Dienst in 
Unteroffiziersfunktion oder D - Dienst in Unteroffiziersfunktion sind einer 
Grundausbildung für die gemäß Abs. 2 vergleichbare Verwendungsgruppe der 
Berufsmilitärpersonen gleichzuhalten. 

(5) Die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe M BO 1 und die 
Generalstabsausbildung sind nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes an 
Militärpersonen abzuhalten. Die Zulassung zur Generalstabsausbildung, zur 
Truppenoffiziersausbildung sowie zu den Grundausbildungen für die Verwen­
dungsgruppen M BUO 1 und M BUO 2 ist so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 
Rechnung getragen wird. 

(6) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere Planstelle einer Verwendungs­
gruppe der Militärpersonen vom Nachweis des erfolgreichen Abschlusses einer 
weiteren Ausbildung abhängig ist, bestimmt auf Grund der dienstlichen 
Erfordernisse der Bundesminister. für Landesverteidigung_ 

...... 
\Jl 
"-J 
"-J 

0-
('1) .... 
t:l:j 

n. 
{ 
::l 

N ...... 
"-J 

1577 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
217 von 334

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

(3) In der Dienstklasse VIII sind folgende Verwendungsbezeichnungen 
vorgesehen: 

1. "Korpskommandant" für den Generaltruppeninspektor, die Sektionsleiter 
im Bundesministerium für Landesverteidigung, den Kommandanten der 
Landesverteidigungsakademie, den Stellvertreter des Generaltruppenin­
spektors und die Korpskommandanten, 

2. "Divisionär" für den Adjutanten des Bundespräsidenten, den Chef des 
Kabinetts des Bundesministers für Landesverteidigung, die Leiter von 
Gruppen im Bundesministerium für Landesverteidigung, den Leiter des 
Amtes für Wehrtechnik, den Leiter des Heeres-Bau- und Vermessungs am­
tes, den Leiter des Heeres-Materialamtes, den Leiter des Heeres-Nachrich­
tenamtes, den Leiter des Abwehramtes, den Leiter des Heeres-Datenvetar­
beitungsamtes, den Kommandanten der Theresianischen Militärakademie, 
die Divisionskommandanten, die Stellvertreter der Korpskommandanten 
und die Militärkommandanten. 

(4) Für die als Militärseelsorger verwendeten Berufsoffiziere sind abweichend 
vom Abs. 1 folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der sonstige Voraussetzung Amtstitel Dienstklasse 

III Militärkaplan 

N Militärkurat 

V Militäroberkurat 

VI römisch-katholischer Militärsuperior 
Militärseelsorger 

VI evangelischer Militärseel- Militärober-
sorger pfarrer 

VII Militärdekan 

Generalvikar des Militär- Militärgeneral-- bischofs vikar 

- Leiter der Evangelischen 
Militärsuperintendentur 

Militärsuperin-
tendent 

(5) Für die als Militärärzte, Militärapotheker oder Militärtierärzte 
verwendeten Berufsoffiziere sind Amtstitel vorgesehen, die sich aus dem im Abs. 1 
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angeführten Amtstitel und - an Stelle des im Abs. 2 angeführten Bestandteiles 
dieses Amtstitels aus dem Zusatz " ... arzt", " ... apotheker" oder 
" ... veterinär" zusammensetzen. Für an Krankenanstalten verwendete Militär­
ärzte ist, wenn sie als Leiter einer Krankenabteilung im Sinl1e des § 18 Abs. 6 des 
Ärztegesetzes 1984 verwendet werden, die Verwendungsbezeichnung "Primar­
arzt d." (unter Hinzufügung der Bezeichnung der Krankenanstalt), wenn sie als 
Leiter einer Krankenanstalt verwendet werden, die Verwendungsbezeichnung 
"Ärztlicher Leiter d." (unter Hinzufügung der Bezeichnung der Krankenanstalt) 
vorgesehen. Für den mit der Führung der militärmedizinischen Agenden im 
Bundesministerium für Landesverteidigung betrauten Militärarzt ist in der 
Dienstklasse VIII die Verwendungs bezeichnung "Divisionär" vorgesehen. 

(6) § 144 Abs. 3 zweiter und dritter Satz ist auf Berufsoffiziere sinngemäß 
anzuwenden. 

(7) Berufsoffizieren, die einer Einheit im Sinne des § 1 des Bundesverfassungs­
gesetzes über die Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung in das 
Ausland auf Ersuchen internationaler Organisationen angehören und in einer 
Funktion verwendet werden, die im Rahmen dieses Auslandseinsatzes nach der 
internationalen Übung die Führung eines höheren Amtstitels erfordert, kann für 
die Dauer dieser Verwendung der entsprechende, in ihrer Verwendungsgruppe 
vorgesehene höhere Amtstitel verliehen werden. Berufsoffizieren der Dienst­
klasse VII und VIII der Verwendungsgruppe H 1 kann aus diesem Anlaß die 
Verwendungsbezeichnung "Generalmajor" verliehen werden. Soweit in dienst­
oder besoldungsrechtlichen Vorschriften Rechtsfolgen an die Innehabung 
bestimmter Amtstitel geknüpft werden, ist bei den im ersten und zweiten Satz 
angeführten Berufsoffizieren von jenem Amtstitel auszugehen" der ihnen auf 
Grund ihrer dienstrechtlichen Stellung im Inland gebührt hätte. 

(8) Abs. 7 erster und dritter Satz ist auf Berufsoffiziere der Verwendungs­
gruppe H 1, die im Ausland als Militärattache verwendet werden; sinngemäß 
anzuwenden. ' 19 

Amtstitel für zeitverpflichtete Soldaten 

§ 150. Für zeitverpflichtete Soldaten sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

neu 

Dienstverhältnis der Berufsmilitärpersonen 

§ 150. Die §§ 10 bis 12 sind auf Berufsmilitärpersonen mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß 
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in der 
Verwendungsgruppe in der Dienststufe Amtstitel 

H3 5 Wachtmeister 
6 Oberwachtmeister 
7 Stabswachtmeisltr 

H4 I 1 Wehrmann 
2 Gefreiter 
3 Korporal 
4 Zugsführer 

Disziplinarrecht 

§ 151. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des 
Heeresdisziplinargesetzes 1985 unterliegenden Berufsoffiziere und zeitverpflich­
teten Soldaten nicht anzuwenden. 

1. 

2. 

neu 

die Zeit des Präsenzdienstes sowie Zeiten in einem Dienstverhältnis als 
Militärperson auf Zeit in die provisorische Dienstzeit einzurechnen sind und 
im § 12 Abs. 5 an die Stelle von zwei Jahren drei Jahre treten. 

Dienstverhältnis als Militärperson auf Zeit 

§ 151. (1) Militärpersonen auf Zeit stehen in einem zeitlich begrenzten 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis in der D~uer von drei Jahren. Die §§ 13, 
15 und 16 sind nicht anzuwenden. § 14 ist ausschließlich im Falle eines 
Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit anzuwenden. 

(2) Das Dienstverhältnis endet durch Ablauf der Bestellungsdauer. Eine 
zweimalige Weiterbestellung in der Dauer von jeweils drei Jahren bis zur 
Gesamtdauer des Dienstverhältnisses von neun Jahren· ist zulässig. 

(3) Das Dienstverhältnis endet jedoch jedenfalls 
1. spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem die Militärperson auf Zeit das 

40. Lebensjahr vollendet oder 
2. durch die Übernahme in ein vertragliches Dienstverhältnis zum Bund oder 

zu einer anderen Gebietskörperschaft oder 
3. aus den im § 20 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 7angeführten Gründen. 

(4) Das Dienstverhältnis der Militärperson auf Zeit kann von der 
Dienstbehörde mit Bescheid gekündigt werden. Kündigungsgründe sind: 

1. auf Grund militärärztlichen Gutachtens festgestellter Mangel der 
körperlichen oder geistigen Eignung, 

2. unbefriedigender Arbeitserfolg, 
3. pflichtwidriges Verhalten, 
4. Bedarfsmangel. 

(5) Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu enden und 
beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von weniger als zwei Jahren 
einen Monat, von zwei Jahren zwei Monate und von vier Jahren drei Monate. 
Der Dauer des Dienstverhältnisses ist die Dauer des Präsenzdienstes 
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Art. I Z 40: 

§ 230 a. (2) Neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestellungen) sind 
zulässig. Die §§ 17 bis 19 des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85, sind 
auf die Inhaber dieser Planstellen anzuwenden. 

Art. I Z 43: 

Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse 

§ 233. (1) Die in der Anlage 2 angeführten Ausbildungs- und Prüfungsvor­
schriften gelten, soweit sie nicht gemäß § 134 Abs. 1 BDG vor dem Inkrafttreten 
der Anlage 2 außer Kraft getreten sind, so lange als Bundesgesetze weiter, bis die 
auf Grund des § 24 Abs. 5 für die betreffenden Verwendungen erlassenen 
Verordnungen in Kraft treten. Auf die in der Anlage 2 angefühnen Ausbildungs­
und Prüfungsvorschriften sind § 24 Abs. 7, § 25. Abs. 1 bis 3 und die §§ 28 bis 35 
und 243 dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

(2) Mitglieder der Prüfungskommissionen, die auf Grund des Gehaltsüberlei­
tungsgesetzes oder des BDG bestellt wurden und zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes dieses Amt noch bekleiden, bleiben bis zum 
Ablauf ihrer Bestellungsperiode oder bis zum Eintritt eines der im § 29 dieses 

neu 

zuzurechnen. Die §§ 10 bis 12 sind auf Militärpersonen auf Zeit nicht 
anzuwenden. 

(6) Wird eine Militärperson auf Zeit unmittelbar auf eine Planstelle einer 
Verwendungsgruppe ernannt, die nicht für Militärpersonen auf Zeit vorgesehen 
ist, so tritt dadurch keine Beendigung, sondern eine Änderung ihres 
Dienstverhältnisses als Beamter ein. 

(7) Militärpersonen auf Zeit, die nach Ablauf der zulässigen Gesamtdauer des 
Dienstverhältnisses oder wegen eines im Dienst erlittenen Unfalles aus dem 
Dienstverhältnis ausscheiden, sind in den ersten vier Jahren nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses im Falle der Bewerbung um eine Planstelle einer 
Verwendungs gruppe, die nicht für Militärpersonen auf Zeit vorgesehen ist, 
vorzugsweise zu berücksichtigen, wenn sie für die angestrebte Planstelle gleich 
geeignet sind wie die übrigen Bewerber. 

(8) Durch Verordnung der Bundesregierung kann bestimmt werden, daß auf 
bestimmte Planstellen der Bundesverwaltung nur Personen ernannt werden 
dürfen, auf die Abs. 7 zutrifft. 

§ 230 a. (2). Neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestellungen) sind 
zulässig. 

Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse 

§ 234. (1) Die in der Anlage 2 angefühnen Ausbildungs- und Prüfungsvor­
schriften gelten so lange als Bundesgesetze weiter, bis die auf Grund des § 24 
Abs. 5 für die betreffenden Verwendungen 'erlassenen Verordnungen in Kraft 
treten. Auf die in der Anlage 2 angefühnen Ausbildungs- und Prüf.ungsvorschrif­
ten sind § 24 Abs.7, § 25 Abs. 1 bis 3 und die §§ 28 bis 35 und 275 dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden. 

(2) Bei der Anwendung des § 33 Abs. 8 sind die bisherige und die entsprechende 
neue Dienstprüfung als selbe Dienstprüfung anzusehen. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der für die betreffenden Verwendungen 
vorgesehenen neuen Verordnungen nach § 24 Abs. 5 gelten noch folgende 
Erfordernisse: . 
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alt 

Bundesgesetzes angeführten Endigungsgründe, längstens aber bis zur Neurege­
lung der für die betreffende Verwendung in der Anlage 2 angeführten 
Ausbildungs- beziehungsweise Prüfungsvorschrift gemäß § 24 Abs. 5 dieses 
Bundesgesetzes im Am~. 

(3) Bei der Anwendung des § 33 Abs. 8 sind die bisherige und die entsprechende 
neue Dienstprüfung als selbe Dienstprüfung anzusehen. 

(4) Ist bei Beamten der Allgemeinen Verwaltung, bei Beamten in 
handwerklicher Verwendung, bei Berufsoffizieren und bei zeitverpflichteten 
Soldaten der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbildung Ernennungs- oder 
Definitivstellungserfordernis oder Teil eines solchen, so gelten die entsprechen­
den Anstellungs- und Definitivstellungserfordernisse des früheren Dienstzweiges 
für die betreffende Verwendung bis zu dem im Abs. 1 umschriebenen Termin 
weiter. Soweit jedoch diese Anstellungs- oder Definitivstellungserford~rnisse den 
erfolgreichen Abschluß bestimmter Hochschulstudien vorschreiben, treten die 
entsprechenden Bestimmungen der Anlage 1 bereits mit ihrem Inkrafttreten an 
die Stelle dieser bisherigen Bestimmungen. 

(5) Abweichend vom Abs. 4 ist das in den Dienstzweigen 20, 24 und 26 der 
Dienstzweigeordnung . der Beamten der Allgemeinen Verwaltung (Anlage zu 
Abschnitt I des Gehaltsüberleitungsgesetzes) angeführte Erfordernis einer 
wenigstens fünf jährigen Verwendung in einem Dienst bei einer inländischen 
Gebietskörperschaft nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht mehr 
anzuwenden. 

Art. I Z 44: 

§ 234. (3) Das Studium an der Hochschule für Welthandel ist bei Beamten der 
Verwendungsgruppen A und H 1 auch durch die Erwerbung des akademischen 
Grades eines Diplomkaufmannes als vollendet anzusehen, wenn der Beamte 

neu 

1. im höheren auswärtigen Dienst für die Zulassung zur Dienstprüfung eine 
einjährige Verwendung im auswärtigen Dienst, 

2. im rechtskundigen Dienst und höheren technischen Dienst im Patentamt für 
die Zulassung zur Dienstprüfung eine dreijährige Verwendung in diesem 
Dienst, wobei auf den dreijährigen Zeitraum Zeiten einer einschlägigen 
Praxis bis zum Höchstausmaß von eineinhalb Jahren anzurechnen sind, 

3. imrechtskundigen Dienst im Patentamt Entfall der Grundausbildung bei 
Eignung des Beamten zum Richteramt oder zum Rechtsanwaltsberuf, 

4. im höheren schulpsychologischen Dienst 
a) für die Zulassung zur Dienstprüfung eine einjährige Verwendung im 

höheren schul psychologischen Dienst, . . . 
b) Entfall der Grundausbildung bei Zurücklegung einer mindestens 

dreijährigen Lehrpraxis in einer den Verwendungsgruppen L PA, LI 
oder L 2 entsprechenden Verwendung, 

5. im höheren technischen Dienst im Eich- und Vermessungswesen für die 
Zulassung zur Dienstprüfung eine einj ährige Verwendung in diesem Dienst, 

6. im gehobenen Dienst bei Gericht Ersatz der Gerichtskanzleiprüfung durch 
die erfolgreich abgelegte Prüfung für den Kanzleidienst oder die erfolgreich 
abgelegte Prüfung für den mittleren Dienst in der Finanzverwaltung, 

7. im gehobenen sozialen Betreuungsdienst Ersatz der Dienstprüfung durch 
die Absolvierung einer Akademie für Sozialarbeit, einer früheren 
Lehranstalt für gehobene Sozialberufe, 

8. im Fachdienst der Bewährungshilfe und Fürsorgefachdienst Ersatz 
a) der Grundausbildung und 
b) der nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländischen 

Gebietskörperschaft zurückgelegten Verwendung, die zumindest dem 
Mittleren Dienst entspricht, 

durch die erfolgreiche Absolvierung einer Fachschule für Sozialarbeit 
(Fürsorgeschule ), 

9. im Zollfachdienst Ersatz der Dienstprüfung durch die Fachprüfung für 
Zollwachebeamte oder die frühere Erste Fachprüfung für die Zollwache. 

§ 235. (3) Das Studium an der Hochschule für Welthandel ist bei Beamten der 
Verwendungsgruppen AI, A, M BO 1, M ZO 1 und H 1 auch durch die 
Erwerbung des akademischen Grades eines Diplomkaufmannes als vollendet 
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diesen akademischen Grad vor dem 1. Jänner 1960 erworben und überdies das 
zweisemestrige Aufbaustudium an einer Hochschule für Welthandel absolviert 
hat. 

Art. I Z 47: 

LeistungsfeststeUung 

§ 237. (1) Ist ein Beamter in den Jahren 1986, 1987 oder 1988 in die 
Dienstklasse IV der Verwendungsgruppe B, C, W 1, W 2 oder H 2 ernannt 
worden und ist über das Kalenderjahr, in dem diese Ernennung wirksam 
geworden ist, noch keine Leistungsfeststellung erfolgt, so ist eine Leistungsfest­
stellung im Sinne des § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 BDG 1979 über das betreffende 
Kalenderjahr zulässig, wenn das Verfahren vor dem Ablauf des Jahres 1989 
eingeleitet wird. In diesem Fall kommt dem Beamten ein Antragsrecht gemäß § 86 
Abs. 1 BDG 1979 ohne Beschränkung auf einen bestimmten Kalendermonat zu. 

(2) Die Funktionsdauer der derzeit bestellten Mitglieder der Leistungsfeststel­
lungskommission endet mit Ablauf des 31. Dezember 1979. 

(3) Die nach den §§ 40 bis 50 oder 137 BDG zuletzt gültigen 
Leistungsfeststellungen bleiben bis zu einer Leistungsfeststell~ng nach diesem 
Bundesgesetz unberührt. 

Art. I Z 49: 

Wachebeamte 

§ 239. (1) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 3, die die Voraussetzun­
gen der Anlage 1 Z 12.1 lit. a und b erfüllen, sind zu Beamten der Grundstufe der 
Verwendungsgruppe W 2 zu ernennen. 

(2) Für Wachebeamte, die am 1. Jänner 1978 der Dienststufe 1 der 
Verwendungsgruppe W 2 angehörten, gilt das Erfordernis der Anlage 1 Z 12.3 
nur als erfüllt, wenn sie nach den bis zum 31. Dezember .1977 geltenden 
Ausbildungsvorschriften eine mindestens sechsmonatige Fachausbildung oder im 
Falle einer kürzeren Fachausbildung eine zu deren Besuch vorgeschriebene 
Sonderausbildung (Verwendung) erfolgreich abgeschlossen haben. 

(3) Der Amtstitel "Bezirksinspektor" fällt für Beamte der V erwendungs­
gruppe W 2, die die Erfordernisse im Sinne des Abs. 2 nicht erfüllen, erst nach 
einer Dienstzeit in der Dienststufe 1 von zwei Jahren an. 

neu 

anzusehen, wenn der Beamte diesen akademischen Grad vor dem 1. Jänner 1960 
erworben und überdies das zweisemestrige Aufbaustudium an einer Hochschule 
für Welthandel absolviert hat. 

LeistungsfeststeUung 

§ 242. (1) Am 1. Jänner 1995 anhängige Leistungsfeststellungsverfahren, die 
nach den §§ 81 bis 90 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 geltenden 
Fassung eingeleitet worden sind, sind nach den bisherigen Vorschriften zu Ende 
zu führen. 

(2) Auf Beamte, über die gemäß § 81 Abs. 1 Z 3 die Feststellung getroffen 
worden ist, daß sie den von ihnen zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufweisen 
und für die diese Feststellung am 1. Jänner 1995 gültig ist, sind die §§ 22 und 81 
bis 90 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 

Emennungserfordernisse 

§ 246. Für Beamte des Exekutivdienstes, die am 1. Jänner 1978 der 
Dienststufe· 1 der Verwendungsgruppe W 2 angehörten, gilt das Erfordernis des 
erfolgreichen Abschlusses der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe 
E 2 a nur als erfüllt, wenn sie nach den bis zum 31. Dezember 1977 geltenden 
Ausbildungsvorschriften eine mindestens sechsmonatige Fachausbildung oder im 
Falle einer kürzeren Fachausbildung eine zu deren Besuch vorgeschriebene 
Sonderausbildung (Verwendung) erfolgreich abgeschlossen haben. 
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Art. I Z 51: 

Lehrer 

§ 240 .... 

Art. I Z 53: 

Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung 

§ 240 a .... 

Art. I Z 54: 

Beamte des Krankenpflegedienstes 

§ 240 b. ; .. 

Art. I Z 56: 

§ 137. (4) Beamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes 1990, BGBI. Nr. 305, zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, haben folgende, 
nach § 8 des Wehrgesetzes zukommende militärische Dienstgrade als 
Verwendungs bezeichnungen zu führen: 

1. in den Verwendungsgruppen E und D: Korporal, Zugsführer, Wachtmei­
ster, Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabswachtmeister; in der 
Verwendungs gruppe D überdies: Offiziersstellvertreter ; 

2. in der Verwendungsgruppe C: Offiziersstellvertreter, Vizeleutnant. 

Art. I Z 58: 

Mitwirkungsbefugnisse 

§ 242. Soweit dieses Bundesgesetz Mitwirkungsbefugnisse der Bundesregie­
rung, des Bundeskanzlers oder des Bundesministers für Finanzen bei Rechtsakten 
anderer Behörden vorsieht, beziehen sich diese nicht auf Rechtsakte des 
Präsidenten des Nationalrat~s, des Präsidenten des Rechnungshofes und des 
Vorsitzenden der Volksanwaltschaft. 

neu 

5. Unterabschnitt 

LEHRER 

§ 248 .... 

6. Unterabschnitt 

BEAMTE DER POST- UND TELEGRAPHENVERWALTUNG 

§ 249 .... 

7. Unterabschnitt 

BEAMTE DES KRANKENPFLEGEDIENSTES 

§ 250 .... 

§ 256. (4) Beamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, haben folgende, nach § 10 des 
Wehrgesetzes 1990 zukommende militärische Dienstgrade als Verwendungsbe­
zeichnungen zu führen: 

1. in den Verwendungsgruppen E, D und P 1 bis P 5: Korporal, Zugsführer, 
Wachtmeister, Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabswachtmei­
ster, 

2. in den Verwendungsgruppen D und P 1 bis P 3 überdies: Offiziersstellver­
treter, 

3. in der Verwendungsgruppe C: Offiziersstellvertreter, Vizeleutnant. 

Mitwirkungsbefugnisse 

§ 274. Soweit dieses Bundesgesetz Mitwirkungsbefugnisse der Bundesregie­
rung, des Bundeskanzlers oder des Bundesministers für Finanzen bei Rechtsakten 
anderer Behörden vorsieht, beziehen sich diese nicht auf Rechtsakte des 
Bundespräsidenten, des Präsidenten des Nationalrates, des Präsidenten des 
Rechnungshofes und des Vorsitzenden der Volksanwaltschaft. 
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Dienstliche Ausbildung 

§ 243. (1) Auf Bundesbedienstete, die nicht Beamte sind, die aber die Planstelle 
eines Bundesbeamten anstreben, sind die Bestimmungen über die dienstliche 
Ausbildung sinngemäß anzuwenden. Gleiches gilt für Wehrpflichtige, die einen 
außerordentlichen Präsenzdienst in der Dauer von mindestens drei Jahren leisten, 
soweit sie die für die Verwendungsgruppen D und C (in beiden Fällen für Dienst 
in Unteroffiziersfunktion) oder die für die Verwendungsgruppe H 2 in der 
Veryvendung als Musikoffizier vorgesehene dienstliche Ausbildung oder im 
Rahmen der beruflichen Bildung (§ 33 oder § 40 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1990) 
eine sonstige dienstliche Ausbildung anstreben. 

(2) Landes- und Gemeindebedienstete sind zu Dienstprüfungen zuzulassen, 
wenn sie nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften die Zulassungsvorausset­
zungen für die betreffende Dienstprüfung erfüllen, die Ablegung der Prüfung für 
ihre derzeitige oder angestrebte Verwendung vorgeschrieben und nicht nach den 
für sie geltenden Rechtsvorschriften zwingend vor einer anderen Prüfungskom­
mission abzulegen ist. 

(3) Wenn hiefür in der Öffentlichkeit ein Bedarf besteht, kann durch 
Verordnung bestimmt werden, daß Personen, die nicht Bundesbedienstete sind, 
gegen Kostenersatz zu bestimmten Grundausbildungen zugelassen werden 
können. 

Art. I Z 61: 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 247. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die im § 72 Abs. 1 Z 4, im Schlußteil (ausgenommen 
§ 245 Abs. 1) und in der Anlage 1 Z 12.4 lit. c enthaltenen Zitierungen . 

neu 

Dienstliche Ausbildung 

§ 275. (1) Die Bestimmungen über die dienstliche Ausbildung sind auch auf 
Bundesbedienstete anzuwenden, die nicht Beamte sind, die aber die Planstelle 
eines Bundesbeamten anstreben. 

(2) Dies gilt auch für Wehrpflichtige, die einen außerordentlichen 
Präsenzdienst leisten, soweit sie eine der folgenden Ausbildungen anstreben: 

1. die dienstliche Ausbildung für 
a) die Verwendtingsgruppen M BUO 2 oder M ZUO 2 oder 
b) den Dienst in U nteroffiziersfun~tion in den Verwendungsgruppen C 

oderDoder 
c) die Verwendungsgruppen M BO 2, M ZO 2 oder H 2 in der 

Verwendung als Musikoffizier oder 
2. eine sonstige dienstliche Ausbildung im Rahmen der beruflichen Bildung 

nach § 33 oder § 40 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1990. 

(3) Landes- und Gemeindebedienstete sind zu Dienstprüfungen zuzulassen, 
wenn 

1. sie nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften die Zulassungsvorausset­
zungen für die betreffende Dienstprüfung erfüllen, 

2. die Ablegung der Prüfung für ihre derzeitige oder angestrebte Verwendung 
vorgeschrieben ist und 

3. die Prüfung nicht nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften zwingend 
vor einer anderen Prüfungskommission abzulegen ist. 

(4) Durch Verordnung kann bestimmt werden, 
1. daß Personen, die keine Bundesbediensteten sind und auch nicht von den 

Abs. 2 oder 3 erfaßt werden, zu bestimmten Grundausbildungslehrgängen 
zugelassen werden können und 

2. welcher angemessene Kostenersatz für eine solche Teilnahme zu leisten ist. 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 279. Soweit in diesem Bundesgesetz . auf and~re Bundesgesetze verwiesen 
wird und nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind diese Bundesgesetze in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
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Art. I Z 62: 

alt 

1. VERWENDUNGSGRUPPE A 
(Höherer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

1.1. Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung. 
Diese ist durch Erwerbung des Diplomgrades gemäß § 35 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes nachzuweisen. 

1.2. Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines Hochschulstudiums der 
Rechtswissenschaften oder der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wird durch 
die erfolgreiche Absolvierung eines für den betreffenden Bereich von der 
Verwaltungsakademie veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt. Zu diesem Auf­
stiegs kurs sind nur jene Bewerber zuzulassen, die die im § 23 des 
Verwaltungsakademiegesetzes, BGBI. Nr. 12211975, vorgeschriebenen Zulas­
sungsvoraussetzungen erfüllen. 

neu 

1. VERWENDUNGSGRUPPE A 1 
(Höherer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

1.1. Eine in den Z 1.2 bis 1.11 angeführte oder gemäß § 137 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 1.12 bis 1.19 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

1.2. bis 1.11.: Richtverwendungen für A 1 (vom Abdruck dieser umfangreichen 
Bestimmungen wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Hochschulbildung 

1.12. Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung. 
Diese ist durch Erwerbung des Diplomgrades gemäß § 35 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes nachzuweisen. 

Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie 

1.13. Das Ernennungserfordernis des Abschiusses eines HochschulstUdiums der 
Rechtswissenschaften oder der Soz~al- und Wirtschaftswissenschaften wird durch 
die erfolgreiche Absolvierung eines für den· betreffenden Bereich von der 
Verwaltungs akademie veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt. Zu diesem Auf­
stiegskurs sind nur jene Bewerber zuzulassen, die die im § 23 des 
Verwaltungsakademiegesetzes vorgeschriebenen Zulassungsvoraussetzungen er­
füllen. 
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alt 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

1.3. Zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.1 

für die Verwendung 

a) als Apotheker 

b) als Leiter von Apotheken 

c) als Arzt 

d) im auswärtigen Dienst 

e) bei der Finanzpiokuratur 

f) für Seelsorger 

Erfordernis 

die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Apothekerberuf ; 

zusätzlich zu lit. a die Berechtigung 
zur Leitung einer öffentlichen Apo-
theke; 

die Berechtigung zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes; 

das Diplom der Diplomatischen Aka­
demie oder das Abschlußzeugnis einer 
vergleichbaren ausländischen postuni­
versitären Lehranstalt, wenn keines der 
folgenden Hochschulstudien abge­
schlossen wurde: Studium der Rechts­
wissenschaften, Studium der Politik­
wissenschaft, sozial- und wirtschafts­
wissenschaftliches Studium; 

die Erwerbung des für die Ausübung 
des Rechtsanwaltsberufes vorgeschrie­
benen akademischen Grades und eine 
neunmonatige rechtsberufliche Tätig­
keit bei einem inländischen Gericht, 
ferner für die Ernennung auf eine 
Planstelle der Dienstklassen V bis IX 
die erfolgreiche Ablegung der Rechts­
anwaltsprüfung ; 

die Ermächtigung zur Ausübung der 
öffentlichen Seelsorge. 

1.4. Eine Nachsicht von den in Z 1.3 lit. abis c und fangeführten 
Ernennungserfordernissen ist ausgeschlossen. 

neu 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Apotheker 

1.14. Für Apotheker zusätzlich zum Erfordernis der Z1.12 die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den Apothekerberuf. Für Leiter von Apotheken 
außerdem die Berechtigung zur Leitung einer öffentlichen Apotheke. 

Ärzte 

1.15. Für Ärzte zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 die Berechtigung zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes. 

Auswärtiger Dienst 

1.16. Im auswärtigen Dienst zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 das Diplom 
der Diplomatischen Akademie in Wien oder das Abschlußzeugnis einer 
vergleichbaren ausländischen postuniversitären Lehranstalt, wenn keines der 
folgenden Hochschulstudien abgeschlossen wurde: Studium der Rechtswissen­
schaften, Studium der Politikwissenschaft, sozial- und wirtschaftswissenschaftli­
ches Studium. 

Dienst bei der Finanzprokuratur 

1.17. Bei der Finanzprokuratur zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 eine 
neunmonatige rechtsberufliche Tätigkeit bei einem inländischen Gericht und für 
die Ernennung in die Funktionsgruppe 2 oder in eine höhere Funktionsgruppe der 
Verwendungsgruppe A 1 die erfolgreiche Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung. 

Seelsorger 

1.18. Für Seelsorger zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 die Ermächtigung 
zur Ausübung der öffentlichen Seelsorge. 

Ausschluß der Nachsicht 

1.19. Eine Nachsicht von den in Z 1.14, 1.1S und 1.18 angeführten 
Ernennungserfordernissen ist ausgeschlossen. 
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DefinitivsteUungserfordernisse: 

1.5. Für alle Verwendungen (ausgenommen Ärzte an Kranken- und 
Justizanstalten, Seelsorger an Justizanstalten und Apotheker) der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A. 

2. VERWENDUNGSGRUPPE B 
(Gehobener Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

2.1. Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule. Als 
Reifeprüfung gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit. Die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung . wird durch eine abgeschlossene 
Hochschulbildung ersetzt, wenn mit dieser auch das Ernennungserfordernis für 
die Verwendungsgruppe A oder für eine der Verwendungs gruppe A gleichwer­
tige VerWendungs- oder Besoldungsgruppe erfüllt wird. 

2.1 a. Das Erfordernis der 2 2.1 wird durch die gemeinsame Erfüllung aller 
folgenden Voraussetzungen ersetzt: 

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz BGBL Nr. 14211969, 
b) erfolgreicher Abschluß einer mindestens dreijährigen Ausbildung an einer 

Fachakademie nach § 18 Abs. 1 25 der Gewerbeordnung, BGBI. 

neu 

DefinitivsteUungserfordernisse: 

1.20. Für alle Verwendungen (ausgenommen Ärzte an Kranken- und 
Justizanstalten, Seelsorger an Justizanstalten und Apotheker) der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 1. 

2. VERWENDUNGSGRUPPE A 2 
(Gehobener Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordt;rnisse 

2.1. Eine in den 22.2 bis 2.10 angeführte oder gemäß § 137 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den 2 2.11 bis 2.24 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

2.2. bis 2.10.: Richtverwendungen für A 2 (vom Abdruck dieser umfangreichen 
Bestimmungen wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Reifeprüfung , 

2.11. Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule. Als 
Reifeprüfung gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit. Die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung wird durch eine abgeschlossene 
Hochschulbildung ersetzt, wenn mit dieser auch das Ernennungserfordernis für 
die Verwendungsgruppe A 1 oder für eine der Verwendungsgruppe A 1 
gleichwertige Verwendungs- oder Besoldungsgruppe erfüllt wird. 

Lehrabschluß, Fachakademie und' Studienberechtigungsprüfung 

2.12. Das Erfordernis der 22.11 wird, durch die gemeinsame Erfüllung aller 
folgenden Voraussetzungen ersetzt: 

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz BGBI. N r. 142/1969, 
b) erfolgreicher Abschluß einer mindestens dreijährigen.Ausbildung an einer 

Fachakademie nach § 18 Abs. 1 2 5 der Gewerbeordnung, BGBL 
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Nr. 50/1974, die bei einer Einrichtung einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts geführt wird, und 

c) erfolgreiche Ablegung der Studienberechtigungsprüfung nach dem 
Studienberechtigungsgesetz, BGBI. Nr. 92/1985. 

2.2. Das Erfordernis der Z 2.1 wird durch die erfolgreiche Ablegung der 
Beamten-Aufstiegsprüfung ersetzt, wenn der Beamte außerdem nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres acht Jahre im Dienst einer inländischen 
Gebietskörperschaft zurückgelegt hat. 

Die Beamten-Aufstiegsprüfung hat folgende Fächer zu umfassen: 
a) Pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehrplanes eines Realgymnasiums) 

aa) Deutsch, 
bb) Geschichte und Sozialkunde und 
cc) Geographie und Wirtschaftskunde und 

b) nach Wahl des Kandidaten zwei der folgenden Fächer im Umfang des 
Lehrplanes eines Realgymnasiums bis zur 6. Klasse einschließlich, davon 
jedenfalls eines der in sublit. aa bis cc angeführten Fächer: 
aa) Fremdsprache, 
bb) eine weite.re Fremdsprache, 
cc) Mathematik, 
dd) Physik, 
ee) Chemie, 
fI) Biologie und Umweltkunde. 

Die geforderten Kenntnisse sind durch staatsgültige Zeugnisse auf Grund 
schulrechtlicher Vorschriften-nachzuweisen. Wenn diese Zeugnisse auf Grund 
von Externistenprüfungen erworben wurden, sind sie nur dann für die 
Beamten-Aufstiegsprüfung anzuerkennen, wenn in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Fremdsprache (weitere Fremdsprache) eine schriftliche und eine 
mündliche Prüfung abgelegt wurden. 

neu 

Nr. 50/1974, die bei einer Einrichtung einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts geführt wird, und 

c) erfolgreiche Ablegung der Studienberechtigungsprüfung nach dem 
Studienberechtigungsgesetz, BGBI. Nr. 92/1985. 

Beamten-Aufstiegsprüfung 

2.13. (1) Das Erfordernis der Z 2.11 wi~d durch die erfolgreiche Ablegung der 
Beamte'n-Aufstiegsprüfung ersetzt, wenn der Beamte außerdem nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres acht Jahre im Dienst einer inländischen 
Gebietskörperschaft zurückgelegt hat. 

(2) Die Beamten-Aufstiegsprüfung hat folgende Fächer zu umfassen: 
a) Pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehrplanes eines Realgymnasiums) 

aa) Deutsch, 
bb) Geschichte und Sozialkunde und 
ce) Geographie und Wirtschaftskunde und 

b) nach Wahl des Kandidaten zwei der folgenden Fächer im Umfang des 
Lehrplanes eines Realgymnasiums bis zur 6. Klasse einschließlich, davon 
jedenfalls eines der in sublit. aa bis cc angeführten Fächer: 
aa) Fremdsprache, 
bb) eine weitere Fremd,sprache, 
cc) Mathematik, 
dd) Physik, 
ee) Chemie, 
fI) Biologie und Umweltkunde. 

(3) Die geforderten Kenntnisse sind durch staatsgültige Zeugnisse auf Grund 
schulrechtlicher Vorschriften nachzuweisen. Wenn diese Zeugnisse auf Grund' 
von Externistenprüfungen erworben wurden, sind sie nur dann für die 
Beamten-Aufstiegsprüfung anzuerkennen, wenn in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Fremdsprache (weitere Fremdsprache) eine schriftliche und eine 
mündliche Prüfung abgelegt wurden. 
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alt 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

2.3. 

für die Verwendung 

a) bei Arbeitsämtern 

b) im Arbeitsinspektionsdienst und 
im bergbehördlichen Inspek­
tionsdienst 

c) bei Archiven, Museen,. Samm­
lungen und wissenschaftlichen 
Anstalten (ausgenommen Be­
amte' an Anstalten technischer 
Richtung und an Untersu­
chungsanstalten der Bundes-

Erfordernis 

das Erfordernis der Z 2.1 wird ersetzt 
durch eine sechsjährige Tätigkeit bei 
den Arbeitsämtern zumindest im Fach­
dienst, davon drei Jahre probeweise im 
Gehobenen Dienst; 

zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.1 
eine zweijährige Praxis in einem 
Betrieb, in dem einschlägige Kennt­
nisse erworben werden können, sofern 
nicht eine höhere technische Lehran­
stalt absolviert wurde; sämtliche Erfor­
dernisse werden ersetzt durch eine Zeit 
von acht Jahren qualifizierter Praxis in 
einem Betrieb, in dem einschlägige 
Kenntnisse erworben werden können, 
beziehungsweise im Arbeitsinspek­
tionsdienst (bergbehördlichen Inspek­
tionsdienst) in einer Tätigkeit des 
Fachdienstes, in aB diesen Fällen aber 
nur, wenn die für die Definitivstellung 
im Arbeitsinspektionsdienst (bergbe­
hördlichen Inspektionsdienst) vorgese~ 
hene Grundausbildung für die Ver­
wendungsgruppe B erfolgreich abge­
schlossen wurde; 

bei Anwendung der Z 2.2 ist der 
Nachweis der erforderlichen Kennt­
nisse einer Fremdsprache dur~h den 
Nachweis der erforderlichen Kennt­
nisse in der lateinischen Sprache zu 
erbringen; 

neu 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung 

2.14. Im Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung wird das Erfordernis der Z 2.11 
durch eine sechsjährige Tätigkeit im Fachdienst der Arbeitsmarktverwaltung 
ersetzt. Drei Jahre dieser Verwendung müssen probeweise im Gehobenen Dienst 
der Arbeitsmarktverwaltung zurückgelegt worden sein. 

Arbeitsinspektionsdienst 

2.15. (1) Im Arbeitsinspektionsdienst und im bergbehördlichen Inspektions­
dienst zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.11 eine zweijährige Praxis in einem 
Betrieb, in dem einschlägige Kenntnisse erworben werden können, sofern nicht 
eine höhere technische Lehranstalt absolviert wurde. 

(2) Sämtliche Erfordernisse werden ersetzt durch eine Zeit von acht Jahren 
qualifizierter Praxis in einem Betrieb, in dem einschlägige Kenntnisse erworben 
werden können, oder im Arbeitsinspektionsdienst (bergbehördlichen Inspektions­
dienst) in einer Tätigkeit des Fachdienstes, in all diesen Fällen aber nur, wenn die 
für die Definitivstellung im Arbeitsinspektionsdienst (bergbehördlichen Inspek­
tionsdienst) vorgesehene Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 2 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Dienst in Archiven, Museen, Sammlungen und wissenschaftlichen Anstalten 

2.16.' (1) Beamte in Archiven, Museen, Sammlungen und wissenschaftlichen 
Anstalten haben bei der Anwendung der Z 2.13 den Nachweis der erforderlichen 
Kenntnisse einer Fremdsprache durch den Nachweis der erforderlichen 
Kenntnisse in der lateinischen Sprache zu erbringen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Beamte an Anstalten technischer Richtung und an 
Untersuchungsanstalten der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung, für technische 
Restauratoren und für technische Präparatoren. 

Graveure 

2.17. Graveure haben an Stelle des Erfordernisses der Z 2 . .1 1 die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in .der Graveurkunst und eine Dienstzeit von acht 
Jahren beim Hauptmünzamt zu erbringen. 
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alt 

für die Verwendung 

staatlichen Sanitätsverwaltung, 
technische Restauratoren und 
technische Präparatoren) 

d) als Graveur 

e) als Kellereiinspektor 

f) im landwirtschaftlichen Dienst 
(ausgenommen als KeIlereiin­
spektor) 

g) im medizinisch-technischen 
Dienst 

h) im fernmeldetechnischen, kraft­
. fahrzeugtechnischen und post­

technischen Dienst in der Post­
und Telegraphenverwaltung 

i) im Post- und Fernmeldedienst in 
der Post- und Telegraphenver­
waltung 

Erfordernis 

an Stelle des Erfordernisses der Z 2.1 
die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Graveurkunst und 
eine Dienstzeit von acht Jahren beim 
Hauptmünzamt; 

zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.1 
eine fünf jährige einschlägige Praxis; 

zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.1 
eine zweijährige einschlägige Praxis; 

zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.1 
die Erfüllung der Voraussetzungen Zur 
Ausübung des Gehobenen medizini­
schen-technischen Dienstes nach dem 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 10211961; 

das Erfordernis der Z 2.1 wird ersetzt 
durch eine Bundesdie~stzeit von acht 
Jahren, wenn sechs Jahre in der Post­
und Telegraphenverwaltung und zwei 
Jahre als definitiver Beamter der 
Verwendungsgruppe C im fernmelde­
technisehen oder posttechnischen 
Dienst oder im Garage- und Werkmei­
sterdienst in der Post- und Telegra­
phenv:erwaltung zurückgelegt wurden; 

das Erfordernis der Z 2.1 wird ersetzt 
durch eine Bundesdienstzeit von acht 
Jahren, wenn sechs Jahre in der Post­
und Telegraphenverwaltung und zwei 

neu 

Kellereiinspektoren 

2.18. Kellereiinspektoren haben zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.11 eine 
fünf jährige einschlägige Praxis nachzuweisen. 

Landwirtschaftlicher Dienst 

2.19. Im landwirtschaftlichen Dienst (ausgenommen Kellereiinspektoren) ist 
zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.11 eine zweijährige einschlägige Praxis 
nachzuweisen. 

Rechnungsdienst 

2.20. Arbeitsplätze mit Aufgaben, die über überwiegend gleichartige und 
periodisch wiederkehrende Aufgaben des Rechnungsdienstes hinausgehen, sind 
der Verwendungs gruppe A 2 zugeordnet und erfordern breite Kenntnisse der 
haushaltsrechtlichen, buchhalterischen und buchhaltungsrelevanten Rechtsvor­
schriften. 

Reitendes Personal der Spanischen Reitschule 

2.21. Im gehobenen Dienst des reitenden Personals der Spanischen Reitschule 
an Stelle des Erfordernisses der Z 2.11 die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Ausbildung von Pferden in der "Hohen Schule" und eine nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte Dienstzeit von acht Jahren beim 
reitenden Personal der Spanischen Reitschule. 

Sozialer Betreuungsdienst 

2.22. Im sozialen Betreuungsdienst wird das Erfordernis der Z 2.11 durch die 
Absolvierung einer früheren Lehranstalt für gehobene Sozialberufe ~rsetzt. In die 
gemäß Z 2.13 erforderliche, Zeit von acht Jahren können Zeiten einer 
einschlägigen Tätigkeit außerhalb des Dienstes bei einer inländischen 
Gebietskörperschaft eingerechnet werden. 
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alt 

für die Verwendung 

j) für alle Verwendungen in der 
Post- und Telegraphenverwal­
tung (ausgenommen der fern­
meldetechnische, posttechnische, 
hochbautechnische und der 
Rechnungsdienst sowie der Ver­
waltungsdienst, wenn er einer 
der vorgenannten Verwendun­
gen entspricht) 

k) im sozialen Betreuungsdienst 

E~fordernis 

Jahre als· definitiver Beamter der 
Verwendungsgruppe C im Post- und 
Fernmeldedienst oder im Garage- und 
Werkmeisterdienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung zurückgelegt 
wurden; für die Beamten-Aufstiegs­
prüfung gilt der Nachweis der Kennt­
nisse aus dem Wahlfach "Fremdspra­
che" als erbracht, wenn der Beamte bei 
erfolgreichem Abschluß der für seine 
Verwendung vorgesehenen Grundaus­
bildung für die Verwendungsgruppe B 
die Kenntnisse aus dem Fachgebiet 
"Französische Sprache" nachweist; 

für die Ernennung auf eine Planstelle 
der Dienstklassen VI oder VII überdies 
der erfolgreiche Abschluß der Ausbil­
dung für Verkehrsleiter; die Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes über 
die Grundausbildung sind auf diese 
Ausbildung anzuwenden; 

das Erfordernis der Z 2.1 wird ersetzt 
durch die Absolvierung einer früheren 
Lehranstalt für gehobene Sozial berufe ; 
in die gemäß Z 2.2 erforderliche Zeit 
von acht Jahren können Zeiten einer 
einschlägigen Tätigkeit außerhalb des 
Dienstes bei einer inländischen Ge­
bietskörperschaft eingerechnet wer­
den; 

neu 

Technischer Dienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei 

2.23. Im technischen Dienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei wird das 
Erfordernis der Z 2.11 ersetzt durch 

a) eine nach Absolvierung der Fachschule für Reproduktions- und 
Drucktechnik zurückgelegte e'inschlägige Verwendung von vier Jahren im 
technischen Fachdienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei oder eine 
gleichzuwertende Praxis in einem einschlägigen Betrieb oder 

b) eine sechsjährige Verwendung im technischen Fachdienst bei der 
Österreichischen Staatsdruckerei. 

Veterinärmedizinisch-technischer Dienst 

2.24. Im veterinärmedizinisch-technischen Dienst zusätzlich zum Erfordernis 
der Z 2.11 die Absolvierung eines Lehrganges an einer veterinärmedizinischen 
Universität oder an einer veterinärmedizinischen Bundesanstalt (ausgenommen 
die Ausbildung für einen der medizinisch-technischen Dienste, die seiner 
Tätigkeit entspricht). 
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alt 

für die Verwendung 

I) im technischen Dienst bei der 
Österreichischen Staatsdrucke­
reI 

m) im veterinärmedizinisch-techni­
sehen Dienst 

n) im gehobenen Dienst des reiten­
den Personals der Spanischen 
Reitschule 

Erfordernis 

das Erfordernis der Z 2.1 wird ersetzt 
durch 

aa) eine nach Absolvierung der 
Fachschule für Reproduktions­
und Drucktechnik zurückge­
legte einschlägige Verwendung 
von vier Jahren im technischen 
Fachdienst bei der Österreichi­
schen Staatsdruckerei oder eine 
gleichzuwertende Praxis· in 
einem einschlägigen Betrieb oder 

bb) eine sechsjährige Verwendung 
im technischen Fachdienst bei 
der Österreichischen Staatsdruk­
kerei; 

zusätzlich zum· Erfordernis der Z 2.1 
die Absolvierung eines Lehrganges an 
der veterinärmedizinischen Universität 
oder an einer veterinärmedizinischen 
Bundesanstalt oder die Erfüllung der 
Erfordernisse der lit. g; 

an Stelle des Erfordernisses der Z 2.1 
die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Ausbildung von 
Pferden in der "Hohen Schule" und 
eine nach Vollendung des 18. Lebens­
jahres zurückgelegte Dienstzeit von 
acht Jahren beim reitenden Personal 
der Spanischen Reitschule. 

neu 
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alt 

DefinitivsteUungserfordemisse: 

2.4. Für alle Verwendungen (ausgenommen Graveure, gehobener Dienst des 
reitenden Personals der Spanischen Reitschule, medizinisch-technischer Dienst 
und veterinärmedizinisch-technischer Dienst) der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe B. 

3. VERWENDUNGS GRUPPE C 
(Fachdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

3.1. 
a) Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländischen 

Gebietskörperschaft zurückgelegte Verwendung von vier Jahren, die 
zumindest dem Mittleren Dienst entspricht, und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe C. 

3.1 a. Die Ernennungserfordernisse der Z 3.1 werden durch die gemeinsame 
Erfüllung aller folgenden Voraussetzungen ersetzt: 

neu 

DefmitivsteUungserfordemisse: 

2.25. Für alle VerWendungen (ausgenommen Graveure, gehobener Dienst des 
reitenden Personals der Spanischen R~itschule und veterinärmedizinisch-techni­
scher Dienst) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A 2. 

3. VERWENDUNGS GRUPPE A 3 
(Fachdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

3.1. Eine in den Z 3.2 bis 3.10 angeführte oder gemäß § 137 der betreffenden 
Gru~dlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 3.11 bis 3.34 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Richtverwendungen 

3.2. bis 3.10.: Richtverwendungen für A 3 (vom Abdruck dieser umfangreichen 
Bestimmungen wird abgesehen; da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Vorverwendung und Grundausbildung 

3.11. 
a) Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländischen 

Gebietskörperschaft zurückgelegte Verw:endung von vier Jahren, die 
zumindest dem Mittleren Dienst entspricht, und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppeA 3. 

Lehrabschluß, Meisterprüfung und Grundausbildung 

3.12. Die Ernennungserfordernisse der Z 3.11 werden durch die gemeinsame 
Erfüllung aller folgenden Voraussetzungen ersetzt: 
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alt 

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz, 
b) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung oder der Werkmeisterprüfung 

und 
c) erfolgreicher Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­

gruppe C. 

3.2. Wenn es im Hinblick auf die Art der Verwendung des Beamten und der für 
deren Ausübung erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten dem Ausbildungs-

, zweck besser entspricht, kann in den Verordnungen über die Grundausbildung 
für bestimmte Verwendungen festgelegt werden, daß die Erfüllung eines der oder 
beider Erfordernisse der Z 3.1 durch die Erfüllung bestimmter anderer 
gleichwertiger Erfordernisse ersetzt wird oder daß die Erfüllung bestimmter 
anderer gleichwertiger Erfordernisse an ihre Stelle tritt. 

3.3. Wird die Erlernung eines Lehrberufes vorgeschrieben, so ist diese 
nachzuweisen 

a) nach den Bestimmungen oder den Übergangsbestimmungen des Berufsaus­
bildungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, 

b) in der Land- und Forstwirtschaft durch die Erwerbung der Berufsbezeich­
nung eines Facharbeiters oder, wenn in dem betreffenden Zweig der 
Landwirtschaft eine solche Berufsbezeichnung nicht erworben werden 
kann, durch die Erwerbung der Berufsbezeichnung eines Gehilfen oder 

c) durch den erfolgreichen Abschluß einer Grundausbildung, die als Ersatz für 
die Erlernung eines Lehrberufes vorgeschrieben ist (Facharbeiter-Aufstiegs­
ausbildung). 

3.4. Die Erfordernisse der Z 3.1 werden bei Beamten, die ausschließli~h auf 
Grund körperlicher Mängel wegen Nichterfüllung der Definitivsteilungserfor­
dernisse für die Verwendungs gruppe W 3 aus dem Wachdienst ausgeschieden 
sind, durch folgende Erfordernisse ersetzt: 

neu 

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz, 
b) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung oder der Werkmeisterprüfung 

oder, sofern diese Gewerbe Tätigkeiten handwerklicher Natur zum 
Gegenstand haben, der Prüfung für gebundene Gewerbe oder für 
seinerzeitige konzessionierte Gewerbe und 

c) erfolgreicher Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe 
A3. 

Erlemung eines Lehrberufes 

3.13. Ist die Erle,rnung eines Lehrberufes gefordert, so ist diese nachzuweisen 
a) nach den Bestimmungen oder den Übergangsbestimmungen des Berufsaus­

bildungsgesetzes, 
b) in der Land- und Forstwirtschaft durch die Erwerbung der Berufsbezeich­

nung eines Facharbeiters oder, wenn in dem betreffenden Zweig der 
Landwirtschaft eine solche Berufsbezeichnung nicht erworben werden 
kann, durch die Erwerbung der Berufsbezeichnung eines Gehilfen oder 

c) durch den erfolgreichen Abschluß einer Grundausbildung, die als Ersatz für 
die Erlernung eines Lehrberufes vorgeschrieben ist (Facharbeiter-Aufstiegs- ' 
ausbildung). 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung 

3.14. Im Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung wird das Erfordernis der Z 3.11 
lit. a durch eine vierjährige Verwendung ersetzt, die nach der Vollendung des 18. 
Lebensjahres und nach der Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes liegt. 
Mindestens zwei Jahre dieser Verwendung müssen im Bundesdienst zurückgelegt 
worden sein. 
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alt 

a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländischen 
Gebietskörperschaft zurückgelegte Verwendung von sechs Jahren, die 
zumindest dem Mittleren bienst entspricht, gemeinsam mit 

b) dem erfolgreichen Abschluß der Grundausbildung für Wachebeamte und 
c) einer tatsächlichen Verwendung auf einem Arbeitsplatz des Fachdienstes. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

3.5. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 3.1 

für die Verwendung 

a) als Straßenmeister 

b) als Verhandlungsschriftführer in 
Strafsachen 

Erfordernis 

die erfolgreiche Absolvierung einer 
Fachschule bau- oder maschinentech­
nischer Richtung und die Berechtigung 
zur Führung von Kraftwagen; das 
Erfordernis der Absolvierung einer 
Fachschule wird ersetzt durch die 
Erlernung eines Lehrberufes, in dem 
Arbeiten ausgeführt werden, die für 
den Straßenbau- und Straßenerhal­
tungsdienst von besonderer Bedeutung 
sind, und eine zusätzliche vierjährige 
Verwendung im Straßenbau- und 
Straßenerhaltungsdienst einer Gebiets­
körperschaft in einer Verwendung, die 
zumindest dem Mittleren Dienst ent­
spricht; 

eine vierjährige tatsächliche Verwen­
dung als Verhandlungsschriftführer in 
Strafsachen mit mindestens sieben 
Verhandlungsstunden in der Woche 
innerhalb einer ununterbrochenen 
Dienstzeit von acht Jahren; überdies 
die. erfolgreiche Ablegung der schriftli­
chen Hauptprüfung aus der Steno­
typieprüfung; 

neu 

Arbeitsinspektionsdienst 

3.15. Im Arbeitsinspektionsdienst wird das Erfordernis der Z 3.11lit. a ersetzt 
durch 

a) die abgeschlossene Ausbildung zum Werkmeister oder 
b) eine vjerjährige Verwendung nach der Vollendung des 18. Lebensjahres 

und nach der Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes. 
Von der in lit. b angeführten Verwendung müssen mindestens zwei Jahre im 
Bundesdienst zurückgelegt worden sein. . 

Leiter eines Badebetriebes 

3.16. Für Leiter eines Badebetriebes an Stelle des Erfordernisses der Z 3.11Iit. b 
oder der Z 3.12 Et. c der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung zum Sportlehrer. 

BergbehördIicher Dienst 

3.17. Im bergbehördlichen Dienst tritt an die Stelle des Erfordernisses der 
Z 3.11 lit. a die Summe der folgenden Erfordernisse: 

a) eine vierjährige Verwendung als Betriebsaufseher nach den §§ 150 bis 158 
des Berggesetzes 1975, BGBI. Nr. 259, und 

b) die Absolvierung einer Berg- und Hüttenschule (Abteilung Bergbau) oder 
einer Bohr- und Fördermeisterschule. 

Ehemalige Beamte des Exekutivdienstes up.d ehemalige Wache beamte 

3.18. Die Erfordernisse der Z 3.11 werden bei Beamten, die ausschließlich auf 
Grund körperlicher Mängel wegen Nichterfüllung der Ernennungserfordernisse 
für die Verwendungsgruppe E 2 b aus dem Exekutivdienst oder der 
Definitivstellungserfordernisse für die Verwendungsgruppe W 3 aus dem 
Wachdienst ausgeschieden sind, durch folgende Erfordernisse ersetzt: 

a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländischen 
Gebietskörperschaft zurückgelegte Verwendung von sechs Jahren, die 
zumindest dem Mittleren Dienst entspricht, gemeinsam mit 

b) dem erfolgreichen Abschluß der Grundausbildung für Wachebeamte und 
c) einer tatsächlichen Verwendung auf einem Arbeitsplatz des Fachdienstes. 
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alt 

für die Verwendung . 

c) als Gerichtsvollzieher 

Erfordernis 

eine sechsjährige ununterbrochene und 
überwiegende Verwendung als Ge­
richtsvollzieher; eine Unterbrechung 
der Gerichtsvollziehertätigkeit, die in ' 
jedem Jahr nicht mehr als zwei Monate 
beträgt, gilt nicht als eine Unterbre­
chung der sechsjährigen Verwendung. 

3.6. An Stelle der Erfordernisse der Z 3.1 

für die Verwendung 

a) im fernmeldetechnischen und im 
posttechnischen Dienst. in der 
Post- und Telegraphenverwal­
tung und für die Verwendung in 
Schwachstromabteilungen des 
Bundesbaudienstes oder in 
Schwachstromabteilungen im 
Bereich des Bundesministeriums . 
für Unterricht und Kunst 

Erfordernis 

die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes; für Verwendungen, für 
die die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes nicht von wesentlicher 
Bedeutung ist, wird die Erlernung 
eines Lehrberufes ersetzt durch 

aa) eine vierjährige Verwendung im 
technischen Dienst, davon eine 
einjährige einschlägige probe­
weise Verwendung im Fach­
dienst in der Post- und Telegra­
phenverwaltung, oder 

bb) eine zweijährige Dienstzeit als 
Beamter des Mittleren Dienstes 
in der Post- und Telegraphen­
verwaltung in einschlagiger Ver­
wendung, davon eine einjährige 
probeweise Verwendung im 
Fachdienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung ; 

neu 

Leiter einer Gebäudeaufsicht 

3.19. Für Leiter einer Gebäudeaufsicht zusätzlich zu den Erfordernissen der 
Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes. 

Gerichtsvollzieher 

3.20. (1) Für Gerichtsvollzieher zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 3.11 
eine sechsjährige ununterbrochene und überwiegende Verwendung als 
Gerichtsvollzieher. Eine Unterbrechung der Gerichtsvollziehertätigkeit, die in 
jedem Jahr nicht mehr als zwei Monate beträgt, gilt nicht als eine Unterbrechung 
der sechsjährigen Verwendung. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer auf Gerichtsvollzieher der Verwendungsgruppe 
A 3 anzuwendenden Grundausbildungsverordnung hat die Grundausbildung für 
diese Verwendung sowohl 'die erfolgreiche Ablegung der Gerichtsvollzieherprü­
fung als auch die erfolgreiche Ablegung der Gerichtsvollzieherfachprüfung zu 
umfassen.. . 

. Kraftwagenlenker der Präsidentschaftskanzlei 

3.21. Für Kraftwagenlenkerder Präsidentschaftskanzlei, die zusätzlich mit der 
Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben betraut sind, die. erforderliche 
Lenkerberechtigung, Erfüllung der Erfordernisse für Kuriere der Präsident­
schaftskanzlei, überwiegende Verwendung als Kraftwagenlenker der Präsident­
schaftskanzlei und die für die Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben 
erforderliche Eignung. 

Verwendung im Bundesministerium für Landesverteidigung 

3.22. Im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung wird das 
ErforderiIis der Z 3.11 lit. a ersetzt durch eine vierjährige Verwendung 

a) als Militärperson auf Zeit oder als zeitverpflichteter Soldat oder 
b) im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst nach § 32 des Wehrgesetzes 

1978 in der Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978 oder 
c) als Zeitsoldat nach § 32 des Wehrgesetzes 1990. 
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für die Verwendung 

b) im Garage- und Werkmeister­
dienst in der Post- und Telegra­
phenverwaltung 

c) im Post- und Fernmeldedienst in 
der Post- und Telegraphenver-
waltung 

Erfordernis 

die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes und die erfolgreiche Able­
gung der für die Verwendung erfor­
derlichen Kraftwagenlenkerprüfung 
sowIe 

aa) eine zweijährige Dienstzeit als 
Beamter des Mittleren Dienstes 
in der Post- und Telegraphen­
verwaltung oder 

bb) eine vierjährige Dienstzeit als 
Beamter der Verwendungsgrup­
pen PI, P 2 oder P 3 in der 
Post- und Telegraphenverwal­
tung; das Erfordernis der vier­
jährigen Dienstzeit verkürzt sich 
auf zwei Jahre, wenn der Beamte 
die Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe D für eine 
Verwendung in der Post- und 
Telegraphenverwaltung erfolg­
reich abgeschlossen hat; 

eine vierjährige Dienstzeit in der Post­
und Telegraphenverwaltung, davon 
eine zweijährige einschlägige probe­
weise Verwendung im Fachdienst in 
der Post- und Telegraphenverwaltung, 
oder eine zweijährige Dienstzeit als 
Beamter des Mittleren Dienstes in der 
Post- und Telegraphenverwaltung, da­
von eine einjährige einschlägige probe­
weise Verwendung im Fachdienst in 
der Post- und Telegraphenverwaltung. 

3.7. Für Leiter eines Badebetriebes an Stelle des Erfordernisses der Z 3.1 lii. b 
der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung zum Sportlehrer. 

neu 

Partieführer 

3.23. Für Partieführer an Stelle der Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung 
eines Lehrberufes und Verwendung im erlernten Lehrberuf als Partieführer. Die 
Tätigkeit als Partieführer umfaßt die Beaufsichtigung und Leitung einer 
Bedienstetengruppe, der Facharbeiter angehören. 

. Rechnungsdienst 

3.24. Arbeitsplätze mit überwiegend gleichartigen und periodisch wiederkeh­
renden Aufgaben des Rechnungsdienstes sind der Verwendungsgruppe A 3 
zugeordnet und erfordern haushaltsrechtliche, buchhalterische und buchhal­

. tungsrelevante Grundkenntnisse. 

Reitendes Personal der Spanischen Reitschule 

3.25. Im Fachdienst des reitenden Personals der Spanischen Reitschule tritt an 
die Stelle des Erfordernisses der Z 3.11 lit. a eine sechsjährige Verwendung im 
Reitdienst der Spanischen Reitschule. 

Dienst der Schiffahrtspolizei 

3.26. Im Dienst der Schiffalirtspolizei tritt an die Stelle des Erfordernisses der 
Z 3.11 lit. a die Summe der folgenden Erfordernisse: 

a) die Berechtigung zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen jeder 
Art mit einer Länge bis zu 30 m für die Donau und sonstige Binnengewässer 
(Schiffsführerpatent A), 

b) die Berechtigung zur selbständigen Bedienung und Wartung von 
Schiffsmaschinen und 

c) eine vierjährige Verwendung bei der Schiffahrtspolizei, die zumindest dem 
Mittleren Dienst entspricht. 

Dienst in Schwachstromabteilungen 

3.27. In Schwachstromabteilungen des Bundesbaudienstes und in Schwach­
stromabteilungen im Bereich des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
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alt 

DefmitivsteUungserfordernisse: 

3.8. Für die in den Z 3.6 und 3.7 angeführten Verwendungen der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe C. Die Erlassung der 
Verordnungen über die Grundausbildung für die in der Z 3.6 angeführten 
Verwendungen obliegt abweichend vom § 24 Abs.5 dem Bundesminister für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler. 

6. VERWENDUNGSGRUPPE P 1 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

6.1. Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung im erlernten Lehrberuf als 
Partieführer, als Spezialarbeiter in besonderer Verwendung oder als leitender 
Facharbeiter in der Wasserbauverwaltung. 

6.2. Die Tätigkeit als Partieführer im Sinne der Z 6.1 umfaßt die 
Beaufsichtigung und Leitung einer Bedienstetengruppe, der Facharbeiter 
angehören. . 

6.3. Die Tätigkeit als Spezialarbeiter in besonderer Verwendung im Sinne der 
Z 6.1 liegt vor bei Verwendung mit Arbeiten, die mehr Kenntnisse oder 
handwerkliche Fähigkeiten erfordern, als von einem Spezialarbeiter der 
Verwendungsgruppe P 2 verlangt werden kann; zu diesen Verwendungen 
gehören insbesondere Verwendungen als Lehrenbauer, Maschinsetzer, Modell­
tischler, Schnitt- und Stanzenmacher, Zuschneider und Ausmittler. Inwieweit 
andere Verwendungen hiezu gehören, ist vom zuständigen Bundesminister im 
Einvernehmen mit dein Bundeskanzler festzusetzen. 

6.4. Auf den geforderten Nachweis der Erlernungeines Lehrberufes ist Z 3.3 
anzuwenden. ' 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

6.5. Für leitende Facharbeiter in der Wasserbauverwaltung zusätzlich zu den 
Erfordernissen der Z 6.1 die Verwendung als 

neu 

an Stelle der Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes. 

Spezialarbeiter in besonderer Verwendung 

3.28. (1) Für Spezialarbeiter in besonderer Verwendung an Stelle der 
Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung im 
erlernten Lehrberuf als Spezialarbeiter in besonderer Verwendung. 

(2) Die Tätigkeit als Spezialarbeiter in besonderer Verwendung liegt vor bei 
Verwendung mit Arbeiten, die mehr Kenntnisse oder handwerkliche Fähigkeiten 
erfordern, als von einem Spezialarbeiter der Verwendungsgruppe A 4 verlangt 
werden kann. Zu diesen Verwendungen gehören insbesondere Verwendungen als 
Lehrenbauer, Maschinsetzer, Modelltischler, Schnitt- und Stanzenmacher, 
Zuschneider und Ausmittler. 

(3) Inwieweit andere Verwendungen hiezu gehören, ist vom Bundeskanzler im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesminister festzusetzen. 

Straßenmeister 

3.29. (1) Für Straßenmeister zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 3.11 die 
erfolgreiche Absolvierung einer Fachschule bau- oder maschinentechnischer 
Richtung und die Berechtigung zur Führung von Kraftwagen. 

(2) Das Erfordernis der Absolvierung einer Fachschule wird ersetzt durch 
a) die Erlernung eines Lehrberufes, in dem Arbeiten ausgeführt werden, die 

für defl; Straßenbau- und Straßenerhaltungsdienstvon besonderer 
Bedeutung sind, und 

b) eine zusätzliche vierjährige Verwendung im Straßenbau- und Straßenerhal­
tungsdienst einer Gebietskörperschaft in einer Verwendung, die zumindest 
dem Mittleren Dienst entspricht. 

Technischer Dienst 

3.30. Im technischen Dienst wird der in Z 3.11 lit. a angeführte vierjährige 
Zeitraum bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren durch die Zeit des 
erfolgreichen Besuches einer einschlägigen mittleren berufsbildenden Lehranstalt 
ersetzt. 
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a) Alleinmaschinist auf Motorschiffen mit mehr als 200 PS Maschinenleistung 
auf dem gesamten Einsatzgebiet der Wasserbauverwaltung (österreichische 
Strecke der Donau und der March)· oder auf Schwimmbaggern und die­
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter; 

b) Schiffsführer von Motorschiffen, die erfolgreiche Ablegung der Schiffsfüh-
-rerprüfung für Motorschiffe mit einer Länge bis zu 30 m über alles, der 
Besitz eines gültigen Schiffsführerpatentes für die österreichischen 
Wasserstraßen gemäß dem Schiffahrtsgesetz 1990, BGBI. Nr. 87/1989, 
sowie für die Thaya von Bernhardsthal bis zur Mündung in die March und 
eine Verwendung, die nicht ausschließlich innerhalb einer Bereichsleitung 
der Wasserstraßendirektion erfolgt; 

c) leitender Schiffsmaschinist auf Motorschiffen oder Schwimmbaggern, die 
Beaufsichtigung des zugeteilten Maschinenpersonals und die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter; 

d) Tauchermeister, die erfolgreiche Ablegung der Schiffsführer- und der 
Sprengberechtigungsprüfung, der Besitz eines gültigen Schiffsführerpaten­
tes, die Fähigkeit zur Durchführung von Unterwasserspreng- und 
-schneidearbeiten und die Überwachung von Taucharbeiten; 

e) Baggermeister, Schiffsführerpatent für die Führung eines Arbeitsbootes mit 
Außenbordmotor, Absolvierung der Facharbeiter·Aufstiegsausbildung für 
Matrosen und eines Erste-Hilfe-Kurses sowie langjährige nautische Praxis 
als Matrose und Bootsmann und langjährige Erfahrung im Betrieb mit 
Baggern ZUr Erzielung hoher Baggerleistungen. 

6.6. Für Leiter eines Steinbruches in der Wasserbauverwaltung an Stelle der 
Erfordernisse der Z 6.1 

a) die entsprechende Verwendung, 
b) die Erlernung eines Lehrberufes oder gleichwertige Erfahrung 1m 

Steinbruchbetrieb und 
c) die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung. 

6.7. Für Kraftwagenlenker der Präsidentschaftskanzlei, die zusätzlich mit der 
Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben betraut sind, an Stelle der Erfordernisse 
derZ 6.1 

a) die in Z 4 für die Kuriere in der Präsidentschaftskanzlei vorgesehenen 
Erfordernisse und 

b) das in Z 8.3Iit. c angeführte Erfordernis. 

neu 

Verhandlungsschriftführer in Strafsachen 

3.31. Für Verhandlungsschriftführer in Strafsachen zusätzlich zu den 
Erfordernissen der Z 3.11 eine vierjährige tatsächliche Verwendung als 
Verhandlungsschriftführer in Strafsachen mit mindestens sieben Verhandlungs­
stunden in der Woche innerhalb einer ununterbrochenen Dienstzeit von acht 
Jahren. Überdies die erfolgreiche Ablegung der schriftlichen Hauptprüfung aus 
der Stenotypieprüfung. 

Wasserbaudienst 

3.32. (1) Für Gerätekommandanten im Wasserbaudienst tritt an die Stelle des 
Erfordernisses der Z 3.11 lit. a eines der beiden folgenden Erfordernisse: 

a) die Absolvierung einer technischen Fachschule mechanischer oder 
elektrotechnischer Richtung oder 

b) eine achtjährige einschlägige Verwendung im Wasserbaudiens't des Bundes 
und die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter. 

Erfordernis ist in allen Fällen überdies die Verwendung als Gerätekommandant 
im Wasserbaudienst. 

(2) Für Kapitäne im Wasserbaudienst tritt an die Stelle des Erfordernisses der 
Z 3.11 lit. a die Summe der folgenden Erfordernisse: 

a) die Berechtigung zur selbständigen Führung aller Motorschiffe der 
Bundeswasserbauverwaltung auf dem gesamten Einsatzgebiet der Bundes-
wasserbauverwaltung und . 

b) die Verwendung als Kapitän auf Motorschiffen der Bundeswasserbauver­
waltung mit mindestens 294 Kilowatt Antriebsleistung auf dem gesamten 
Einsatzgebiet der Bundeswasserbauverwaltung. 

Leitende Facharbeiter in der Wasserbauverwaltung 

3.33. Für leitende Facharbeiter in der Wasserbauverwaltung tritt an die Stelle 
der Erfordernisse der Z 3.11 

a) die Erlernung eines Lehrberufes, Verwendung 
aa) als Alleinmaschinist auf Motorschiffen mit mehr als 200 PS 

Maschinenleistung auf dem gesamten Einsatzgebiet der Wasserbau­
verwaltung (österreichische Strecke der Donau und der March) oder 
auf Schwimmbaggern und die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
Schiffsmotorenwärter oder 
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alt neu 

bb) als Schiffsführer von Motorschiffen, die erfolgreiche Ablegung der 
Schiffsführerprüfung für Motorschiffe mit einer Länge bis zu 30 m 
über alles, der Besitz eines gültigen Schiffsführerpatentes für die 
österreichischen Wasserstraßen gemäß dem Schiffahrtsgesetz 1990, 
BGB!. Nr. 87/1989, s'owie für die Thaya von Bernhardsthal bis zur 
Mündung iri die March und eine Verwendung, die nicht ausschließlich 
innerhalb einer Bereichsleitung der Wasserstraßendirektion erfolgt 
oder 

cc) als leitender Schiffsmaschinist auf Motorschiffen oder Schwimmbag­
gern, die Beaufsichtigung des zugeteilten Maschinenpersonals und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter oder 

dd) als Tauchermeister, die erfolgreiche Ablegung der Schiffsführer- und 
der Sprengberechtigungsprüfung, der Besitz eines gültigen Schiffsfüh­
rerpatentes, die Fähigkeit zur Durchführung von Unterwasserspreng­
und -schneidearbeiten und die Überwachung von Taucharbeiten oder 

ee) als Baggermeister, das Schiffsführerpatent für die Führung eines 
Arbeitsbootes mit Außenbordmotor, Absolvierung der Facharbeiter­
Aufstiegsausbildung für Matrosen und eines Erste-Hilfe-Kurses sowie 
langjährige nautische Praxis als Matrose und Bootsmann und 
langjährige Erfahrung im Betrieb mit Baggern zur Erzielung hoher 
Baggerleistungen. . 

b) Verwendung als Leiter eines Steinbruches in der Wasserbauverwaltung, die 
Erlernung eines Lehrberufes und die erfolgreiche Ablegung der 
Sprengberechtigungsprüfimg. Die Erlernung eines Lehrberufes wird durch 
eine gleichwertige Erfahrung im Steinbruch betrieb ersetzt. 

Wirtschaftsdienst 

3.34. Im Wirtschaftsdienst wird der in Z 3.11 lit. a angeführte vierjährige 
Zeitraum bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren durch die Zeit des 
erfolgreichen Besuches einer einschlägigen mittleren berufsbildenden Lehranstalt 
ersetzt. 

Definitivstellungserfordernisse : 

3.35. Für die in Z 3.16 und 3 .. 27 angeführten Verwendungen der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 3. 
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4. VERWENDUNGSGRUPPE D 
(Mittlerer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

4.1. Die für den Dienst in dieser Verwendungsgruppe erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten. 

4.2. Auf den für einzelne Verwendungen geforderten Nachweis der Erlernung 
. eines Lehrberufes ist Z 3.3 anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

4.3. 

für die Verwendung 

a) im Bau- und Gebäudeaufsichts­
dienst 

b) im fachlichen Hilfsdienst höhe­
rer Art 

c) im Dienst in Unteroffiziersfunk­
tion 

Erfordernis 

die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes; 

eine nach Vollendung des 18. Lebens­
jahres zurückgelegte vierjährige 
Dienstleistung bei einer inländischen 
Gebietskörperschaft in einer entspre­
chenden fachlichen Verwendung des 
Hilfsdienstes und der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungs gruppe D; 

eine vierjährige Verwendung als Ange­
höriger des Bundesheeres und der 
erfolgreiche Abschluß der Grundaus­
bildung für die Verwendungs gruppe D 
oder H 3; die Zulassung zu dieser 
Grundausbildung ist so zu gestalten, 
daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung getragen 
wird; 

neu 

4. VERWENDUNGSGRUPPE A 4 
(Qualifizierter mittlerer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

4.1. Eine in den Z 4.2 bis 4.4 angeführte oder gemäß § 137 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 4.5 bis 4.17 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Richtverwendungen 

4.2. bis 4.4.: Richtverwendungen für A 4 (vom Abdruck dieser Bestimmungen 
wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Fachliche Eignung 

4.5. Die für den Dienst in dieser Verwendungsgruppe erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten. 

Erlemung eines Lehrberufes 

4.6. Auf den für einzelne Verwendungen geforderten Nachweis der Erlernung 
eines Lehrberufes ist, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, Z 3.13 
anzuwenden. . 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

4.7. Im Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst die Erlernung eines eins~hlägigen 
Lehrberufes. 
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für die Verwendung 

d) als Kraftwagenlenker im Be­
triebsdienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung 

e) im Post- und Fernmeldedienst in 
der Post- und Telegraphenver­
waltung, soweit nicht lit. d oder 
lit. f in Betracht kommen 

f) in den technischen Diensten in 
der Post- und T elegraphenver­
waltung 

g) im Sanitätshilfsdienst 

h) bei der Schiffahrtspolizei 

Erfordernis 

die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes (oder eine einjährige pro­
beweise Verwendung als Kraftwagen­
lenker im Post- und Fernmeldedienst), 
die erfolgreiche Ablegung der erfor­
derlichen Kraftwagenlenkerprüfung 
und der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe D; 

eine vierjährige Dienstzeit in der Post­
und Telegraphenverwaltung (davon 
eine einjährige probeweise Verwen~ 
dung im POSt- und Fernmeldedienst 
der Verwendungsgruppe D) und der 
erfolgreiche Abschluß der Grundaus­
bildung für die Verwendungs­
gruppe D; 

die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes (oder eine vierjährige 
Dienstzeit in der Post- und Telegra­
phenverwaltung, davon eine einjährige 
probeweise Verwendung in techni­
schen Diensten der Verwendungs­
gruppe D) und der erfolgreiche Ab­
schluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe D; 

die Berechtigung zur Ausübung von 
Tätigkeiten des Sanitätshilfsdienstes 
nach dem Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 10211961; 

eine dreijährige Verwendung in der 
Schiffahrtspolizei, im gleichwertigen 
Schiffahrtsdienst oder beim Wasserbau 

neu 

Berufskraftfahrer 

4.8. (1) Für Berufskraftfahrer 
a) der Erwerb des Führerscheins der Gruppe C, 
b) die Erlernung des Lehrberufes "Berufskraftfahrer" durch die Ablegung der 

Lehrabschlußprüfung für Berufskraftfahrer oder durch die Zusatzprüfung 
gemäß Art. Irr § 10 der Verordnung über den Ausbildungsversuch für den 

'Lehrberuf Berufskraftfahrer, BGBI. Nr. 396/1987, und 
c) Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg oder für Spezialfahrzeuge 
(Schaufellader, Bagger, Arbeitsraupe, motorisierter Schneepflug, Schnee­
fräse, Straßenwalze usw.) samt der hiefür erforderlichen Berechtigung. 

(2) Inwieweit das Führen anderer als der in Abs. 1 lit. c ausdrücklich 
angeführten Spezialfahrzeuge dieser Bestimmung zuzuordnen ist, hat der 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesminister 
festzusetzen. 

(3) Bei Berufskraftfahrern, die vor dem 1. Jänner 1993 das 50. Lebensjahr 
vollendet haben, werden die Erfordernisse des Abs. 1 lit. b durch eine bei einer 
inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte fünfzehnjährige Verwendung 
als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 7 500 kg ersetzt, wenn diese Verwendung nach wie vor gegeben ist. 
Die geforderte Dauer der Verwendung verkürzt sich auf zwölf Jahre, wenn der 
Beamte den Lehrberuf "Kraftfahrzeugmechaniker" oder den Lehrberuf 
"Landmaschinenmechaniker" erlernt hat. 

Facharbeiter 

4.9. Für Facharbeiter die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.13 lit. a oder 
b und Verwendung im erlernten Lehrberuf. 

Heizer in Hochdruckkesselanlagen 

4.10 .. Für Heizer in Hochdruckkesselanlagen die Erlernung eines einschlägigen 
Lehrberufes, die erfolgreiche Ablegung der Dampfkesselwärterprüfung und die 
entsprechende Verwendung. 
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für die Verwendung 

i) im Zollagerdienst 

alt 

Erfordernis 

an öffentlichen Gewässern, die Berech­
tigung zur Führung von Motorschiffen 
mit einer Länge bis zu 20 m über alles 
auf der österreichischen Strecke der 
Donau, die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung zum Nachweis der Befähi­
gung zur selbständigen Wartung von 
Schiffsmotoren bis 200 PS und der 
erfolgreiche Abschluß der Grundaus­
bildung für die Verwendungs­
gruppe D; 

eine nach Vollendung des 18. Lebens­
jahres zurückgelegte zwölf jährige Tä­
tigkeit in einem Magazin oder eine 
gleichwertige Tätigkeit, davon zwei 
Jahre im Zollagerdienst der Verwen­
dungsgruppe E; überdies Verwendung 
als (stellvertretender) Leiter eines Zol­
lagers (einschließlich Post- und Wert­
paketlagers) der Zollverwaltung oder 
als Übernahms- und Ausgabebeamter 
in einem Zollager (einschließlich Post­
paketlager) oder als (stellvertretender) 
Leiter des Zollagerdienstes der Ver­
wendungsgruppe E bei einem Zollamt 
oder einer Zollabfertigungsstelle oder 
als Leiter einer Wertkabine bei einem 
Zollamt. 

Deftnitivstellungserfordemisse: , 

4.4. Für alle Verwendungen (ausgenommen die unter Z 4.3 lit. b bis i 
angeführten Verwendungen und die Verwendung als Kurier in der 
Präsidentschaftskanzlei) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe D. 

neu 

Kraftwagenlenker für Organe nach dem Bezügegesetz 

4.11. Für Kraftwagenlenker einer im § 6 und § 8 Abs. 1 erster Halbsatz des 
Bezügegesetzes angeführten Person, die zusätzlich mit der Wahrnehmung von 
Sicherheitsaufgaben betraut sind, die erforderliche Lenkerberechtigung, Verwen­
dung als Kraftwagenlenker für die angeführten Personen im überwiegenden 
Ausmaß und der Nachweis der Ausbildung in der Wahrnehmung der für die 
Ausübung des Dienstes erforderlichen Sicherheitsaufgaben. 

Munitionsfacharbeiter 

4.12. Für Munitionsfacharbeiter, deren Tätigkeit vom Berufsausbildungsge­
setz, BGBI. Nr. 14211969, nicht erfaßt ist, die Absolvierung eines mindestens 
siebenmonatigen Ausbildungslehrganges im Bereich des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung gemeinsam mit der ,Erfüllung der in Z 3.13 lit. c angeführten 
Erfordernisse sowie Verwendung als Munitionsfacharbeiter. 

Schichtführer in Hochdruckkesselanlagen 

4.13. Für Schichtführer in Hochdruckkesselanlagen die Erlernung emes 
Lehrberufes, Verwendung im erlernten Lehrberuf als verantwortlicher 
Schichtführer in Hochdruckkesselanlagen und die erfolgreiche Ablegung der 
Dampfkesselwärterprüfung. 

Dienst bei der Schiffahrtspolizei 

4.14. Bei der Schiffahrtspolizei 
a) die Berechtigung zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen jeder 

Art mit einer Länge bis zu 30 m für die Donau und sonstige Binnengewässer 
(Schiffsführerpatent A), 

b) die Berechtigung zur selbständigen Bedienung und Wartung von 
Schiffsmaschinen, 

c) eine dreijährige Verwendung bei der Schiffahrtspolizei, im gleichwertigen 
Schiffahrtsdienst oder beim Wasserbau an öffentlichen Gewässern und 

d) der erfolgreiche Abschluß' der Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppeA 4. 
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alt 

7. VERWENDUNGSGRUPPE P 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

7.1. Erlernung eines Lehrberufes und 
a) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung im erlernten Lehrberuf sowie 

Verwendung im erlernten Lehrberuf; 
b) Verwendung im einschlägigen Lehrberuf als Vorarbeiter, Spezialarbeiter 

oder als Schichtführer in Hochdruckkesselanlagen oder 
c) zehnjährige Verwendung im erlernten Lehrberuf in einem Dienstverhältnis 

zu einer inländischen Gebietskörperschaft, wenn der Lehrberuf gemäß 
Z 3.3 lit. a oder b erlernt wurde, sowie weiterhin Verwendung im erlernten 
Lehrberuf. . 

7.2. Die Tätigkeit als Vorarbeiter im Sinne der Z 7.1 lit. b umfaßt die 
Überwachung der Tätigkeit anderer Arbeiter. 

7.3. Die Tätigkeit als Spezialarbeiter im Sinne der Z 7.1 lit. b liegt vor bei 
. Verwendung mit Arbeiten, die mehr Kenntnisse oder handwerkliche Fähigkeiten 
erfordem, als von einem Facharbeiter der Verwendungsgruppe P 3 verlangt 
werden kann. Zu diesen Verwendungen gehören insbesondere Verwendungen als 
Facharbeiter in zwei erlernten Berufen, Facharbeiter mit erfolgreich abgelegter 
Meister- oder Werkmeisterprüfung im erlernten Beruf, Feinmechaniker für 
Spezialgeräte, Glasbläser für wissenschaftliche Geräte, Handsetzer, Musterrna­
cher für Bekleidung und Ausrüstung, Radarmechaniker, Schlosser für Werkzeug~ 
und Vorrichtungsbau. Inwieweit andere Verwendungen hiezu gehören,. ist vom 
zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
festzusetzen. 

7.4. Auf den in Z 7.1 lit. b geforderten Nachweis der Erlernung eines 
Lehrberufes ist Z 3.3 anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

7.5. Für Spezial arbeiter in der Wasserbauverwaltung 

a) zusätzlich zu den Erfordernissen derZ 7.1 die Verwendung als 

neu 

Spezialarbeiter 

4.15. (1) Für·Spezialarbeiter die Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung 
im erlernten Lehrberuf als Spezialarbeiter. 

(2) Die Tätigkeit als Spezialarbeiter liegt vor bei Verwendung mit Arbeiten, die 
mehr Kenntnisse oder handwerkliche Fähigkeiten erfordern, als von einem 
Facharbeiter verlangt werden kann. Zu diesen Verwendungen gehören 
insbesondere Verweridungen als Facharbeiter in zwei erlernten Berufen, 
Facharbeiter mit erfolgreich abgelegter Meister- oder Werkmeisterprüfung im 
erlernten Beruf, Feinmechaniker für Spezialgeräte, Glasbläser für wissenschaftli­
che Geräte, Handsetzer, Mustermacher für Bekleidung und Ausrüstung, 
Radarmechaniker, Schlosser für Werkzeug- und Vorrichtungsbau. 

(3) Inwieweit andere Verwendungen hiezu gehören, ist vom Bundeskanzler im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesminister festzusetzen. 

Vorarbeiter 

4.16. Für Vorarbeiter die Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung im 
erlernten Lehrberuf als Vorarbeiter. Die Tätigkeit als Vorarbeiter umfaßt die 
Überwachung der Tätigkeit anderer Arbeiter. 

Spezialarbeiter in der Wasserbauverwaltung 

4.17. Für Spezialarb~iter in der Wasserbauverwaltung tritt an die Stelle der 
Erfordernisse der Z 4.5 

a) die Erlernung eines Lehrberufes und V e~endung als 
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alt 

aa) Aileinmaschinist auf Motorschiffen von 60 bis 200 PS Maschinenlei­
stung auf dem gesamten Einsatzgebiet der Wasserbauverwaltung 
(österreichische . Strecke der Donau und der March) und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter; 

bb) Baggerführer, Kranführer oder Förderbandführer auf schwimmenden 
Großgeräten; 

cc) zweiter Maschinist auf schwimmenden Großgeräten und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter; 

b) an Stelle der Erfordernisse der Z 7.1 die Verwendung als 
aa) Schiffsführer von Motorschiffen, die erfolgreiche Ablegung der 

Schiffsführerprüfung für Motorschiffe mit einer Länge bis zu 30 m 
über alles und der Besitz eines gültigen Schiffsführerpatentes für die 
Strecke der betreffenden Bereichsleitung der Wasserstraßendirektion; 

bb) Schiffssteuermann auf Motorschiffen und der erfolgreiche Abschluß 
der' Grundausbildung, die die Erlernung des Matrosenberufes 
nachweist; 

. cc) ständiger Stellvertreter des Leiters eines Steinbruches (Steinbruchmei­
ster) und die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung; 

dd) Volltaucher mit regelmäßiger Verwendung als Taucher, die 
erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung und die 

. Fähigkeit zur Ausführung von Unterwasserspreng- und -schneidear­
beiten aller Art. 

Z 7.3 ist auf Spezialarbeiter in der Wasserbauverwaltung nicht anzuwenden. 

7.6. Für Schichtführer in Hochdruckkesseianlagen zusätzlich zu den 
Erfordernissen der Z 7.1 die Verwendung als verantwortlicher Schichtführer in 
Hochdruckkesselanlagen und die erfolgreiche Ablegung der Dampfkesselwärter­
prüfung. 

7.7. Z 7.1 lit. c ist auf Munitionsfacharbeiter, deren Tätigkeit vom 
Berufsausbildungsgesetz, BGBI. Nr. 142/1969, nicht erfaßt ist, mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Erlernung eines Lehrberufes durch die Absolvierung eines 
mindestens siebenmonatigen Ausbildungslehrganges im Bereich des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung gemeinsam mit der Erfüllung der in Z 3.3 lit. c 
.angeführten Erfordernisse nachzuweisen ist. 

7.8. Für Kraftwagenlenker einer im § 6 und § 8 Abs. 1 erster Halbsatz des 
Bezügegesetzes, BGBI. Nr. 273/1972, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

neu 

aa) Alleinmaschinist auf Motorschiffen von 60 bis 200 PS Maschinenlei­
stung auf dem gesamten Einsatzgebiet der Wasserbauverwaltung 
(österreichische Strecke der Donau und der March) und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter, 

bb) Baggerführer, Kranführer oder Förderbandführer auf schwimmenden 
Großgeräten, 

cc) zweiter Maschinist auf schwimmenden Großgeräten und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter, 

b) eine Verwendung als 
aa) Schiffsführer von Motorschiffen, die erfolgreiche Ablegung der 

Schiffsführerprüfung für Motorschiffe mit einer Länge bis zu 30 m 
über alles und der Besitz eines gültigen Schiffsführerpatentes für die 
Strecke der betreffenden Bereichsleitung der Wasserstraßendirektion, 

bb) Schiffssteuermann auf Motorschiffen und der erfolgreiche Abschluß 
der Grundausbildung, die die Erlernung des Matrosenberufes 
nachweist, 

cc) ständiger Stellvertreter des Leiters eines Steinbruches (Steinbruchmei­
ster) und die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung, 

dd) Volltaucher mit regelmäßiger Verwendung als Taucher, die 
erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung und die 
Fähigkeit zur Ausführung von Unterwasserspreng- und -schneidear­
beiten aller Art. 

Definitivstellungserfordernisse : 

4.18. Für alle Verwendungen (ausgenommen die unter Z 4.8 bis 4.17 
angeführten Verwendungen) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für 
die Verwendungsgruppe A 4. 

5. VERWENDUNGS GRUPPE A 5 
(Mittlerer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

5.1. Eine in den i 5.2 bis 5.4 angeführte oder gemäß § 137 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in Z 5.5 bis 5.16 vorgeschriebenen Erfordernisse. 
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alt 

Nr. 351/1981, angeführten Person, die zusätzlich mit der Wahrnehmung von 
Sicherheits aufgaben betraut sind, an Stelle der Erfordernisse der Z 7.1 

a) das in Z 8.3Iit. c angeführte Erfordernis und 
b) der Nachweis der Ausbildung in der Wahrnehmung der für die Ausübung 

des Dienstes erforderlichen Sicherheitsaufgaben. 

7.9. Berufskraftfahrer im Sinne der Z 8.5 und 8.6 erfüllen die Voraussetzungen 
der Z 7.1 lit. c auch dann, wenn die bei einer inländischen Gebietskörperschaft 
zurückgelegte zehnjährige Verwendung als Berufskraftfahrer für in Z 8.6 
angeführte Kraftfahrzeuge zur Gänze oder teilweise vor der Erfüllung der in 
Z 8.5 lit. b angeführten Erfordernisse liegt. 

7.10. Bei Kraftfahrern, die vor dem 1. Jänner 1993 das 50. Lebensjahr vollendet 
haben, werden die Erfordernisse der Z 7.1Iit. c und der Z 8.5Iit. b durch eine bei 
einer inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte fünfzehnjährige VerWen­
dung als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtge­
wicht von mehr als 7 500 kg ersetzt, wenn diese Verwendung nach wie vor 
gegeben ist. Die Verwendung verkürzt sich auf zwölf Jahre, wenn der Beamte den 
Lehrberuf "Kraftfahrzeugmechaniker" oder den Lehrberuf "Landmaschinenme­
chaniker" erlernt hat. 

8. VERWENDUNGSGRUPPE P 3 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

8.1. Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung als Facharbeiter im 
erlernten Lehrberuf. 

8.2. Auf den geforderten Nachweis der Erlernung eines Lehrberufes ist Z 3.3 
anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

8.3. An Stelle der Erfordernisse der Z 8.1 die Verwendung als 
a) Führer von Spezialfahrzeugen (Schaufellader, Bagger, Arbeitsraupe, 

motorisierter Schneepflug, Schneefräse, Straßenwalze usw.) und die hiefür 
erforderliche Berechtigung; 

neu 

FUchtverwendungen 

5.2. bis 5.4.: Richtverwendungen für A 5 (vom Abdruck dieser Bestimmungen 
wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Fachliche Eignung 

5.5. Die für den Dienst in dieser Verwendungsgruppe erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten. 

Erlernung eines Lehrberufes 

5.6. Auf den für einzelne Verwendungen geforderten Nachweis der Erlernung 
eines Lehrberufes ist Z 3.13 anzuwenden. 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Facharbeiter 

5.7. Für Facharbeiter die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.13 ]jt. c und 
Verwendung im erlernten Lehrberuf. 

Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

5.8. Im fachlichen Hilfsdienst höherer Art eine nach Vollendung des 
18. Lebensjahres zurückgelegte vierjährige Dienstleistung bei einer inländischen 

. Gebietskörperschaft in einer entsprechenden fachlichen Verwendung des 
Hilfsdienstes und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A 5. 

Kraftwagenlenker 

5.9. Für Kraftwagenlenker die Verwendung als Kraftwagenlenker im 
überwiegenden Ausmaß, wenn hiefür zumindest die Berechtigung zur Führung 
eines Personenkraftwagens erforderlich ist. 
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alt 

b) Heizer in Hochdruckkesselanlagen mit erlerntem einschlägigem Lehrberuf 
und erfolgreicher Ablegung der Dampfkesselwärterprüfung; 

c) Kraftwagenlenker im überwiegenden Ausmaß, wenn hiefür zumindest die· 
Berechtigung zur Führung eines Personenkraftwagens erforderlich ist; 

d) Maschinist in einem Bereich, für den die erfolgreiche Ablegung sowohl der 
Maschinen- als auch der Dampfkesselwärterprüfung vorgeschrieben ist, 
und die erfolgreiche Ablegung beider Prüfungen; . 

e) Sprengmeister mit der Verantwortung für die Mineurtätigkeit in 
Steinbrüchen und die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprü­
fung; 

f) Straßenwärter mit Beaufsichtigung und Leitung einer Arbeitsgruppe im 
Straßenbau- und Straßenerhaltungsdienst sowie eine zehnjährige Vorver­
wendung als Straßenwärter oder in einer gleichartigen Tätigkeit im 
Baudienst und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe P 3; 

g) Taucher in der Wasserbauverwaltung mit regelmäßiger Verrichtung 
einfacherer Taucherarbeitensowie die erfolgreiche Ablegung der 
Sprengberechtigungsprüfung und die Fähigkeit zur Ausführung von 
U nterwasserspreng- und -schneidearbeiten ; 

h) Militärhundeführer und die erfolgreiche Ablegung der Grundausbildung 
für die Verwendungsgruppe P 3. 

8.4. Inwieweit das Führen anderer als der in der Z 8.3 lit. a ausdrücklich 
angeführten Spezialfahrzeuge dieser Bestimmung zuzuordnen. ist, ist vom 
zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
festzusetzen. 

8.5. Die Erlernung des Lehrberufes "Berufskraftfahrer" im Sinne der Z 8.1 ist 
nachzuweisen: 

a) durch den Erwerb des Führerscheins der Gruppe C und zusätzlich 
b) durch die Ablegung der Lehrabschlußprüfung für Berufskraftfahrer oder 

durch die Zusatzprüfung gemäß Art. III § 10 der Verordnung über den 
Ausbildungsversuch für den Lehrberuf Berufskraftfahrer, BGBI. 
Nr.396/1987. 

8.6. Die Tätigkeit im erlernten Lehrberuf "Berufskraftfahrer" ist durch die 
Verwendung als Berufskraftfahrer für 

a) Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg 
oder 

neu 

Maschinisten 

5.10. Für Maschinisten in Bereichen, für die die erfolgreiche Ablegung sowohl 
der Maschinen- als auch der Dampfkesselwärterprüfung vorgeschrieben ist, die 
erfolgreiche Ablegung beider Prüfungen und die entsprechende Verwendung. 

Militärhundeführer 

5.11. Für Militärhundeführer die erfolgreiche Ablegung der Grundausbildung 
für die Verwendungsgruppe A 5 und die entsprechende Verwendung. 

Führer von Spezialfahrzeugen 

5.12. Für Führer von Spezialfahrzeugen im Sinne der Z 4.8 Abs. 1 lit. c oder 
Abs. 2 die erforderliche Berechtigung. 

Sprengmeister 

5.13. Für Sprengmeister mit der Verantwortung für die Mineurtätigkeit in 
Steinbrüchen die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung und die 
entsprechende Verwendung. . 

Straßenwärter 

5.14. Für Straßenwärter mit Beaufsichtigung und Leitung einer Arbeitsgruppe 
im Straßenbau- und Straßenerhaltungsdienst 

a) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe A 5 und 

b) die entsprechende Verwendung. 

Taucher in der Wasserbauverwaltung 

5.15. Für Taucher in der Wasserbauverwaltung mit regelmäßiger Verrichtung 
einfacherer Taucherarbeiten die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungs­
prüfung, die Fähigkeit zur Ausführung von Unterwasserspreng- und 
-schneidearbeiten und die entsprechende Verwendung. 
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alt 

b) Spezialfahrzeuge gemäß Z 8.3Iit. a oder Z 8.4 
nachzuweisen. 

9. VERWENDUNGSGRUPPE P 4 

Ernennungserfordernisse : 

Fähigkeit zur Ausübung von handwerklichen Tätigkeiten, für die eine über die 
bloße Einweisung am Arbeitsplatz hinausgehende Anlernzeit erforderlich ist, und 

. dauernde Verwendung auf diesem Gebiet. 

neu 

Zollagerdienst 

5.16. Im Zollagerdienst 
a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte zwölf jährige 

Tätigkeit in einem Magazin oder eine gleichwertige Tätigkeit, davon zwei 
Jahre im Zollagerdienst der Verwendungsgruppe A 7 und 

b ) VerWendung als (stellvertretender) Leiter eines Zollagers (einschließlich 
Post- und Wertpaketlagers) der Zollverwaltung oder als Übernahms- und 
Ausgabebeamter in einem Zollager (einschließlich Postpaketlager) oder als 
(stellvertretender) Leiter des Zollagerdienstes der Verwendungsgruppe A 7 
bei einem Zollamt oder einer Zollabfertigungsstelle oder als Leiter einer 
Wertkabine bei einem Zollamt. 

Defmitivstellungserfordernisse: 

5.17. Für alle Verwendungen (ausgenommen. die unter Z 5.7 bis 5.15 
angeführten Verwendungen und die Verwendung als Kurier in der 
Präsidentschafts kanzlei) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungs gruppe A 5. 

6. VERWENDUNGSGRUPPE A 6 
( Qualifizierter Hilfsdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Gemeinsame Erfordernisse 

6.1. 
a) Fähigkeit zur Ausübung v;on Tätigkeiten, für die eine über die bloße 

Einweisung am Arbeitsplatz hinausgehende Anlernzeit erforderlich ist, und 
b) dauernde Ausübung einer in Z 6.2 angeführten oder gemäß § 137 der 

Verwendungs gruppe A 6 zugeordneten Verwendung.· .. 

FUchtverwendungen 

6.2. Richtverwendungen für A 6 (vom Abdruck dieser Bestimmungen wird 
abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 
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alt 

5. VERWENDUNGS GRUPPE E 
(Hilfsdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Eignung für die vorgesehene Verwendung. 

10. VERWENDUNGSGRUPPE PS 

Ernennungserfordernisse : 

Eignung für die vorgesehene Verwendung als Reinigungskraft oder als 
ungelernter Arbeiter. 

11. VERWENDUNGSGRUPPE W 1 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

11.1. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.1 oder 2.2, 

neu 

7. VERWENDUNGSGRUPPE A 7 
(Hilfsdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Gemeinsame Erfordernisse 

7.1. Eine in Z 7.2 angeführte oder gemäß § 137 der Verwendungsgruppe A 7 
zugeordnete Verwendung und die für diese Verwendung erforderliche Eignung. 

FUchtverwendungen 

7.2. Richtverwendungen für A 7 (vom Abdruck dieser Bestimmungen wird 
abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

8. VERWENDUNGSGRUPPE E 1 
. (Leitende Beamte) 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

8.1. Eine in den Z 8.2 bis 8.13 angeführte oder gemäß § 143 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 8.14 und 8.15 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

FUchtverwendungen 

8.2. bis 8.13.: Richtverwendungen für E 1 (vom Abdruck dieser Bestimmungen 
wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Ausbildung, Höchstalter und Praxiszeiten 

8.14. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder 2.13, 
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alt 

b) zu Beginn der in lit. c angeführten Grundausbildung ein Lebensalter von 
höchstens 34 Jahren (bei Kriminalbeamten von höchstens 42 Jahren), eine 
vierjährige Dienstzeit in der Verwendungsgruppe W 2 oder W 3 und der 
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für Wachebeamte und 

c) der erfolgreiche Abschluß der GrundaUsbildung für die Verwendungs­
gruppe W 1. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

11.2. Bei Justizwachebeamten und bei Erziehern an Justizanstalten kann die 
Zeit einer psychologisch-pädagogischen Ausbildung an öffentlichen Schulen bis 
zum Ausmaß von zwei Jahren in die in Z 11.1 lit. b angeführte Dienstzeit 
eingerechnet werden, soweit die Ausbildungszeit nach der Reifeprüfung liegt. 

12. VERWENDUNGSGRUPPE W 2 

neu 

b) zu Beginn der in lit. c angeführten Grundausbildung 
aa) ein Lebensalter von höchstens 34 Jahren (bei Kriminalbeamten von 

höchstens 42 Jahren), 
bb) eine vierjährige Dienstzeit inder Verwendungsgruppe E 2a oder E 2b 

und 
cc) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für den Exekutiv­

dienst und 
c) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­

gruppe E 1. 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Justizwachebeamte und Erzieher an Justizanstalten 

8.15. Bei Justizwachebeamten und bei Erziehern an Justizanstalten kann die 
Zeit einer psychologisch-pädagogischen Ausbildung an öffentlichen Schulen bis 
zum Ausmaß von zwei Jahren in die in Z 8.14 lit.'b angeführte Dienstzeit 
eingerechnet werden, soweit die Ausbildungszeit nach der Reifeprüfung liegt. 

9. VERWENDUNGSGRUPPE E 2a 
(Dienstführende Beamte) 

Emennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

9.1. Eine in den Z 9.2 bis 9.9 angeführte oder gemäß § 143 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in den Z 9.10 bis 9.12 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

FUchtverwendungen 

9.2. bis 9.9.: Richtverwendungen für E 2a (vom Abdruck dieser Bestimmungen 
wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 
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alt 

Emennungserfordernisse: 

12.1. 
a) Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für Wachebeamteund 
b) eine sechsjährige Dienstzeit in der Verwendungsgruppe W 3, sofern nicht 

der erfolgreiche Abschluß einer der in Z 12.3 angeführten Grundausbildun­
gen nachgewiesen wird. 

12.2. Bei weiblichen Beamten im Kriminaldienst ist die Zeit des erfolgreichen 
Besuches einer Fachschule für Sozialarbeit, soweit sie nach der Vollendung des 
18. Lebensjahres liegt, bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren in die in Z 12.1 
lit. b angeführte Dienstzeit einzurechnen. 

12.3. Für die Ernennung auf eine Planstelle einer über der Grundstufe 
liegenden Dienststufe der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für 
dienstführende Wachebeamte oder für Kriminalbeamte. 

12.4. Erfordernis für die Zulassung zur Grundausbildung für dienstführende 
Wachebeamte ist die Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen Exekutiv­
dienstzeit. Für die Grundausbildung für Kriminalbeamte der Verwendungs­
gruppe W 2 tritt an die Stelle dieses Erfordernisses die Zurücklegung einer 
mindestens fünf jährigen Exekutivdienstzeit. In diese Dienstzeiten sind bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren einzurechnen: 

a) Dienstzeiten als zeitverpflichteter Soldat, 
b) Dienstzeiten als gemäß § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter oder Vertragsbedienste­
ter, 

c) Zeiten eines freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes gemäß § 32 des 
Wehrgesetzes 1978, in der Fassung der Kundmachung BGBI. 
Nr.150/1978, 

d) Zeiten eines Wehrdienstes als Zeitsoldat gemäß§ 32 des Wehrgesetzes 
1990, 

e) bei Beamtinnen im Kriminaldienst die Zeit des erfolgreichen Besuches einer 
Schule für Sozialberufe oder Sozialarbeit, soweit sie nach der Vollendung 
des 18. Lebensj ahres liegt. 

neu 

Ausbildung 

9.10. Der erfolgreiche Abschluß 
a) der Grundausbildung für den Exekutivdienst und 
b) der Grundausbildung für die Verwendungs gruppe E 2a. 

Zulassungserfordernis zur Grundausbildung für die Verwendungs gruppe E 2a 

9.11. Erfordernis für die Zulassung zur Grundausbildung für die 
Verwendungs gruppe E 2a ist die Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen 
Exekutivdienstzeit. In diese Dienstzeiten sind bis zum Höchstausmaß von 
insgesamt zwei Jahren einzurechnen: 

a) Dienstzeiten als zeitverpflichteter Soldat, 
b) Dienstzeiten als gemäß § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter oder Vertragsbedienste­
ter, 

c) Zeiten eines freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes gemäß § 32 des 
Wehrgesetzes 1978, in der Fassung der Kundmachung BGBI. 
Nr.150/1978, 

d) Zeiten eines Wehrdienstes als Zeitsoldat gemäß § 32 des Wehrgesetzes 
1990. 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Kriminaldienst 

9.12. Für den Kriminaldienst gilt Z 9.11 mit folgenden Abweichungen: 
a) Für die Zulassung zur Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E 2a 

ist die Zurücklegung einer mindestens fünf jährigen Exekutivdienstzeit 
erforderlich. 

b) Bei Beamtinnen im Kriminaldienst ist in diese Exekutivdienstzeit auch die 
Zeit des erfolgreichen Besuches einer Schule für Sozialberufe oder 
Sozialarbeit bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren 
einzurechnen, soweit diese Zeit nach der Vollendung des 18. Lebensjahres 
liegt. 
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alt 

13. VERWENDUNGS GRUPPE W 3 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

13.1. 
a) Höchstalter von 30 Jahren bei Eintritt in den Exekutivdienst, 
b)· Mindestgröße von 1,68 m, bei weiblichen Beamten eine Mindestgröße von 

1,63m, 
c) erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung und 
d) bei männlichen Beamten auf Verlangen der Dienstbehörde die 

Selbstverpflichtung zur Kasernierung im Rahmen der jeweils geltenden 
Dienstvorschriften. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

13.2. Für die Verwendung als Erzieher an Justizanstalten an Stelle der 
Erfordernisse der Z 13.1Iit. a und bein Höchstaltervon 35 Jahren bei Beginn der 
betreffenden Verwendung. 

13.3. Für die Verwendung als weiblicher Beamter im Kriminaldienst wird das 
Erfordernis der Z 13.1 lit. c durch die Absolvierung einer zweijährigen 
Fachschule für Sozialarbeit ersetzt. 

neu 

10. VERWENDUNGSGRUPPE E 2b 
(Eingeteilte Beamte) 

Ernennungserfordernisse : 

Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe E 2c 
und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für den Exekutivdienst. , 

11. VERWENDUNGSGRUPPE E 2c 
(Beamte in der Grundausbildung für den Exekutivdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

11.1. 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

a) Höchstaltervon 30 Jahren bei Eintritt in den Exekutivdienst, 
b) Mindestgröße von 1,68 m, bei weiblichen Beamten eine Mindestgröße von 

1,63m, 
c) erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung und 
d) bei männlichen· Beamten auf Verlangen der Dienstbehörde die 

Selbstverpflichtung zur Kasernierung im Rahmen der jeweils geltenden 
Dienstvorschriften. 

• 
Besondere Bestimmung~n für einzelne Verwendungen 

Erzieher an Justizanstalten 

11.2. Für die Verwendung als Erzieher an Justizanstalten an Stelle der 
Erfordernisse der Z 11.1Iit. a und bein Höchstalter v<;Jn35 Jahren bei Beginn der 
betreffenden Verwendung. 

.­
Ul 
'I 
'I 
p... 
Cl> .... 
tJ::j 

c. 
f 
::l 

N 
Ul 
VJ 

1577 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
253 von 334

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

Definitivstellungserfordernisse : 

13.4. Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für Wachebeamte. 

14. VERWENDUNGSGRUPPE H 1 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

14.l. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.1 und 
b) die Ableistung des im Wehrgesetz 1990 vorgeschriebenen Grundwehrdien­

stes. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

14.2. 

für 

a) die Verwendung im· General­
stabsdienst 

Erfordernis 

an Stelle des Erfordernisses der Z 14.1 
lit. a der erfolgreiche Abschluß der 
Generalstabsausbildung sowie eine 

neu 

Kriminaldienst 

11.3. Für Beamtinnen im Kriminaldienst wird das Erfordernis der Z 11.1 lit. c 
durch die Absolvierung einer zweijährigen Fachschule für Sozialarbeit ersetzt. 

12. VERWENDUNGSGRUPPE M BO 1 

Ernennungserfordernisse : • 
Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

12.1. Eine der in Z 12.2 bis 12.11 angeführte oder gemäß § 147 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung 
und die Erfüllung der in den Z 12.12 bis 12.18 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

~chtverwendungen 

12.2. bis 12.11. Richtverwendungen für M BO 1 (vom Abdruck dieser 
Bestimmungen wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Ausbildung und Verwendung 

12.12. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 und 
b) die Leistung des im Wehrgesetz 1990 vorgeschriebenen Grundwehrdien­

stes. 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Generalstabsdienst 

12.13. Für die Verwendung im Generalstabsdienst die erfolgreiche Ablegung 
der Reifeprüfung an einer höheren Schule; an Stelle des Erfordernisses der 
Z 12.12 lit. a der erfolgreiche Abschluß der Generalstabsausbildung sowie eine 
mindestens fünf jährige Dienstleistung als Berufsmilitärperson der Verwendungs­
gruppe M BO 2; auf die Generalstabsausbildung sind die Bestimmungen dieses 
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alt 

für 

b) die Verwendung im militärmedi­
zinischen Dienst 
aa) als Arzt 

bb) als Apotheker 

c) die Verwendung als Militärseel­
sorger 

d) für die übrigen Verwendungen 
(ausgenommen Militärtechniker 
und Tierärzte) 

Erfordernis 

mindestens achtjährige Dienstleistung 
als Berufsoffizier der Verwendungs­
gruppe H 2; auf die Generalstabsaus­
bildung sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Grundausbil­
dung (ausgenommen § 25 Abs. 2 Z 2) 
anzuwenden; 

zusätzlich zu den Erfordernissen der 
Z 14.1 die Berechtigung zur selbstän­
digen Ausübung des ärztlichen Beru­
fes; 
zusätzlich zu den Erfordernissen der 

Z 14.1 die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung für den.Apothekerberuf; 

an Stelle des Erfordernisses der Z 14.1 
lit. b die Ermächtigung zur Ausübung 
der öffentlichen Seelsorge; 

zusätzlich zu den Erfordernissen der 
Z 14.1 eine fünf jährige Dienstleistung 
als Berufsoffizier der Verwendungs­
gruppe H 2. 

14.3. Auf die in Z 14.2 lit. a und dangeführten Zeiterfordernisse sind jene 
Zeiten anzurechnen, in denen die Ausbildung an der Theresianischen 
Militärakademie nicht als Berufsoffizier der Verwendungsgruppe H 2 zurückge­
legt worden ist. Eine Nachsicht von den Erfordernissen der Z 14.2 lit. bund eist 
ausgeschlossen. 

neu 

Bundesgesetzes über die Grundausbildung. (ausgenommen § 25 Abs.2 Z 2) 
anzuwenden. 

Ärzte 

12.14. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 12.12 die Berechtigung zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes. . 

Apotheker 

12.15. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 12.12 die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den Apothekerberuf. 

Militärseelsorger 

12.16. An Stelle des Erfordernisses der Z 12.12 lit. b die Ermächtigung zur 
Ausübung der öffentlichen Seelsorge. 

Intendanzdienst 

12.17. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 12.12 eine zweijährige 
Dienstleistung als Berufsmilitärperson der Verwendungsgruppe M BO 2. Das 
Ernennungserfordernis des Abschlusses eines Hochschulstudiums der Rechtswis­
senschaften oder der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wird durch die 
erfolgreiche Absolvierung eines für den betreffenden Bereich von der 
Verwaltungs akademie veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt. Z 1.13 zweiter Satz 
ist anzuwenden. 

Höherer militärfachlicher Dienst 

Defmitivstellungserfordernisse: 12.18. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 12.12 eine zweij ährige 
14.4. Für Militärseelsorger eine zweijährige Verwendung in diesem Dienst. Dienstleistung als Berufsmilitärperson der Verwendungsgruppe M BO 2. 
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alt 

14.5. Für die übrigen Verwendungen (ausgenommen die Verwendung im 
Generalstabsdienst) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe H 1. 

15. VERWENDUNGS GRUPPE H 2 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

15.1. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.1 oder 2.2 und 
b) die Ableistung eines neunmonatigen Präsenzdienstes. 

neu 

Ausschluß der Nachsicht 

12.19. Eine Nachsicht von den Erfordernissen der Z 12.14, 12.15 und 12.16 ist 
ausgeschlossen. 

Definitivstellungserfordemisse: 

12.20. Für Militärseelsorger eine zweijährige Verwendung in diesem Dienst. 

12.21. Für die übrigen Verwendungen (ausgenommen die Verwendung im 
Generalstabsdienst) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe M BO 1. 

13. VERWENDUNGS GRUPPE M BO 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

13.1. Eine der in Z 13.2 bis 13.12 angeführte oder gemäß § 147 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung 
und die Erfüllung der in den Z 13.13 oder 13.14 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Richtverwendungen 

13.2. bis 13.12. Richtverwendungen für M BO 2 (vom Abdruck dieser 
Bestimmungen wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Ausbildung und Verwendung 

13.13. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder 2.13, 
b) die Ausbildung zum Unteroffizier, 
c) die erfolgreiche Verwendung als Ausbildner in der Dauer von mindestens 

sechs Monaten und 
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alt 

15.2. Für die Ernennung auf eine Planstelle der Dienstklassen VI bis VIII der 
erfolgreiche Abschluß der Ausbildung zum Stabsoffizier; auf diese Ausbildung 
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Grundausbildung 
anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

15.3. Für die Verwendung als Musikoffizier an Stelle des Ernennungserforder­
nisses der Z 15.1 lit. a der erfolgreiche Abschluß 

a) einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der Studienrichtung 
Musikleitung bzw. Dirigieren an einer Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst oder an einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht 
oder 

b) der Studienrichtung Instrumental(Gesangs)pädagogik an einer Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst. 

Die Erfordernisse der lit. a oder b können durch eine abgeschlossene 
Hochschulbildung (Lehramt) in den Studienrichtungen Musikerziehung und 
Instrumentalmusikerziehung ersetzt werden. 

15.4. Für die Ernennung von Musikoffizieren auf eine Planstelle der 
Dienstklassen VI und VII an Stelle der Ernennungserfordernisse der Z 15.2 der 
erfolgreiche Abschluß der militärischen Ausbildung zum Stabsoffizier des 
Milizstandes. 

DefinitivsteUungserfordernisse: 

15.5. Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwend!-lngs­
gruppe H 2. 

neu 

d) die erfolgreiche Absolvierung der. Truppenoffiziersausbildung an der 
Theresianischen Militärakademie. Auf die Truppenoffiziersausbildung sind 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Grundausbildung 
(ausgenommen § 25 Abs. 2 Z 2) anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

Musikoffiziere 

13.14. Für die Verwendung als Musikoffizier 
a) anstelle des Ernennungserfordernisses der Z 13.13 lit. a der erfolgreiche 

Abschluß 
aa) einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der Studienrich­

tung Musikleitung bzw. Dirigieren an einer Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst oder an einem Konservatorium mit 
Öffentlichkeitsrecht oder 

bb) der Studienrichtung Instru'mental(Gesangs)pädagogik an einer Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst. 

Die Erfordernisse der sublit. aa oder bb können durch eine abgeschlossene 
Hochschulbildung (Lehramt) inden Studienrichtungen Musikerziehung 
und Instrumentalmusikerziehung ersetzt werden. 

b) anstelle der Ernennungserfordernisse der Z 13.13 lit. b bis d der 
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für Musikoffiziere. 

14. VERWENDUNGSGRUPPE M BUO 1 

Emennungserfordernisse: 
Allgemeine Bestimmungen 

GemeinsaDle Erfordernisse 

14.1. Eine der in Z 14.2 bis 14.9 angeführte oder gemäß § 147 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in Z 14.10 vorgeschriebenen Erfordernisse. 
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alt neu 

FUchtverwendungen 

14.2. bis 14.9. Richtverwendungen für M BUO 1 (vom Abdruck dieser 
Bestimmungen wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Ausbildung und Verwendung 

14.10. 
a) Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenzdienstes, 
b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­

gruppe M BUO 1 und 
c) eine mindestens fünf jährige Dienstleistung als Militärperson auf Zeit oder 

als Zeitsoldat. 

15. VERWENDUNGSGRUPPE M BUO 2 

Ernennungserfordernisse : 
Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

15.1. Eine der in Z 15.2 bis 15.4 angeführte oder gemäß § 147 der betreffenden 
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die 
Erfüllung der in Z 15.5 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

FUchtverwendungen 

15.2. bis 15.4. Richtverwendungen für M BUO 2 (vom Abdruck dieser 
Bestimmungen wird abgesehen, da ihnen kein bisheriger Text gegenübersteht). 

Ausbildung und Verwendung 

15.5. 
a) Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenzdienstes, 
b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­

gruppe M BUO .2 und 
c) eine mindestens fünf jährige Dienstleistung als Militärperson auf Zeit oder 

als Zeitsoldat. 
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alt neu 

16. VERWENDUNGS GRUPPE M 20 1 

Ernennungserfordemisse: 

Die 2 12.1 bis 12.19 sind anzuwenden. 

17. VERWENDUNGSGRUPPE M 20 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

Gemeinsame Erfordernisse 

17.1. Eine der in 213.2 bis 13.12 angeführte oder gemäß § 147 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung 
und die Erfüllung der in den 2 17.2 oder 17.3 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

17.2. 

a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der 2 2.11 oder 2.13 und 
b) der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung als und die Ernennung zum 

Offizier des Milizstandes nach § 7 des Wehrgesetzes 1990. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

Musikoffiziere 

17.3. Für die Verwendung als Musikoffizier an Stelle des Ernennungserfordc;:r­
nisses der 2 17.2 lit. a der erfolgreiche Abschluß 

a) einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der Studienrichtung 
Musikleitung bzw. Dirigieren an einer Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst oder an einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht 
oder 

b) der Studienrichtung Instrumental(Gesangs)pädagogik an einer Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst. 

Die Erfordernisse der lit. a oder b können durch eine abgeschlossene 
Hochschulbildung (Lehramt) in den Studienrichtungen Musikerziehung und 
Instrumentalmusikerziehung ersetzt werden. 
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alt 

16. VERWENDUNGSGRUPPE H 3 

Emennungserfordemisse: 

Eine dreijährige Dienstleistung als Angehöriger des Bundesheeres und der 
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H 3. 

17. VERWENDUNGS GRUPPE H 4 

Emennungserfordemisse: 

Ableistung des im Wehrgesetz 1990 vorgeschriebenen Präsenzdienstes. 

Art. I Z 66: 

30.5. Zu dem gemäß Z 30.3 lit. b in Verbindung mit Z 1.2 vorgesehenen 
Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie sind auf Antrag auch Beamte der 
Verwendungsgruppen PT 2 (ohne Hochschulstudium) und PT 3 zuzulassen, 
wenn sie die Voraussetzungen des § 23 des Verwaltungsakademiegesetzes 
erfüllen. \ 

neu 

17 a. VERWENDUNGSGRUPPE M ZUG 1 

Emennungserfordemisse: 

Die Z 14.1 bis 14.9 und Z 14.10 lit. a und b sind anzuwenden. 

17 b. VERWENDUNGSGRUPPE M ZUG 2 

Ernennungserfordernisse : 

17 b. 1. Eine der in Z 15.2 bis 15.4 angeführte oder gemäß § 147 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung 
und die Erfüllung der in Z 17 b. 2 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

17 b. 2. 
a) Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenzdienstes und 
b), der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs­

gruppe M BUO 2 oder der erfolgreiche Abschluß der Unteroffiziersausbil­
dung im Rahmen der Milizoffiziersausbildung. 

17 c. VERWENDUNGSGRUPPE M Zeh 

Ernennungserfordernis : 

Die Leistung eines zwölfmonatigen Präsenzdienstes. 
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alt 

Gehaltsgesetz 1956 

Art. 11 Z 1 und 2: 

Besoldungsrechtliche Einteilung der Beamten 

§ 2. Die Bezüge der Beamten richten sich nach der Zugehörigkeit zu einer der 
folgenden Besoldungsgruppen : 

1. Beamte der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher Verwendung, 
2. Richteramtsanwäiter, Richter und Staatsanwälte, 
3. Hochschullehrer, 
4. Lehrer, 
5. Beamte des Schulaufsichtsdienstes, 
6. Wachebeamte, 
7. Berufsoffiziere und zeitverpflichtete Soldaten, 
8. Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung, 
9. Beamte des Krankenpflegedienstes. 

Art. 11 Z 3: 

§ 3. (2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt und allfälligen Zulagen 
(Dienstalterszulagen, Dienstzulagen, Verwaltungsdienstzulage, Verwendungs­
zulage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, Ergänzungszulagen, 
Exekutivdienstzulage, Heeresdienstzulage, Omnibuslenkerzulage, Erzieherzu­
lage, Wachdienstzulage, Truppendienstzulage, Truppenverwendungszulage, 
Haushaltszulage, Teuerungszulagen) . 

Art. 11 Z 4: 

§ 10. (1) Die Vorrückung wird gehemmt 
1. durch eine bescheidmäßige Feststellung, daß der Beamte den von ihm zu 

erwartenden Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht aufgewiesen hat, vom 
Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Bescheides an; die Dauer der Hemmung 
richtet sich nach der Anzahl der Kalenderjahre, für die diese 
bescheidmäßige Feststellung gilt; der Rechtskraft der Feststellung ist die 

neu 

Gehaltsgesetz 1956 

Besoldungsrechtliche Einteilung der Beamten 

§ 2. Die Bezüge der Beamten richten sich nach der Zugehörigkeit zu einer der 
folgenden Besoldungsgruppen : 

1. a) Allgemeiner Verwaltungsdienst, 
b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in handwerklicher 

Verwendung, 
2. Richteramtsanwärter, Richter und Staatsanwälte, 
3. Hochschullehrer, 
4. Lehrer, 
5. Beamte des Schulaufsichtsdienstes, 
6. a) Exekutivdienst, 

b ) Wachebeamte, 
7. a) Militärischer Dienst, 

b) Berufsoffiziere, 
8. Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung, 
9. Beamte des Krankenpflegedienstes. 

§ 3. (2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt und allfälligen Zulagen 
(Dienstalterszulagen, Dienstzulagen, Funktionszulagen, Verwaltungsdienstzu­
lage, Verwendungszulage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, 
Ergänzungszulagen, Exekutivdienstzulage, Heeresdienstzulage, Omnibuslenker­
zulage, Erzieherzulage, W achdienstzulage, Truppendienstzulage, T ruppenver­
wendungszulage, Haushaltszulage, Teuerungszulagen). 

§ 10. (1) Die Vorrückung wird gehemmt 
1. durch eine bescheidmäßige Feststellung, daß der Beamte den von ihm zu 

erwartenden Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht aufgewiesen hat, vom 
Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Bescheides an; die Dauer der Hemmung 
richtet sich nach der Länge des Beurteilungszeitraumes, für den diese 
bescheidmäßige Feststellung gilt und endet jedenfalls mit einer Versetzung 
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alt 

Endgültigkeit des Beurteilungsergebnisses im Sinne des § 87 Abs. 2 BDG 
1979 gleichzuhalten; 

Art. 11 Z 5 bis 7 und 9: 

§ 12. (2) Gemäß Abs. 1 lit. a sind voranzusetzen: 

5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, wenn sie in der Anlage 1 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, in einer Verordnung zu diesem 
Bundesgesetz oder in einer gemäß § 233 Abs. 4 BDG 1979 weiter 
anzuwendenden Rechtsvorschrift für die Verwendung des Beamten 
a) in einer der im § 12 a Abs.2 Z 3 angeführten Besoldungs- oder 

Verwendungsgruppen über das Erfordernis der abgeschlossenen 
Hochschulbildung hinaus vorgeschrieben ist; 

b) in einer der Verwendungsgruppen B, L 2 b, W 1, H 2, K 1 oder K 2 über 
das Erfordernis der erfolgreichen Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren Schule hinaus vorgeschrieben ist; 

ferner die nach der Erlangung des Reifezeugnisses einer höheren Schule für 
die Ausbildung zur Ablegung der Befähigungsprüfung für den Fremdspra­
chenunterricht aufgewendete Zeit; soweit sie ein Jahr nicht übersteigt; 

6. bei Beamten, die in die Verwendungsgruppen B, L 2 b, W 1, H 2, PT 1 bis 
PT 4, K 1 oder K 2 oder in eine der im § 12 a Abs. 2 Z 2 und 3 angeführten 
Besoldungs- oder Verwendungs gruppen aufgenommen werden, die Zeit des 
erfolgreichen Studiums 
a) an einer höheren Schule oder 
b) - solange der Beamte damals noch keine Reifeprüfung erfolgreich 

abgelegt hat - an einer Akademie für Sozialarbeit 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Beamte den Abschluß dieser Ausbildung 
hätte erreichen können; mögliche schulrechtliche Ausnahmegenehmigun­
gen sind nicht zu berücksichtigen. Als Zeitpunkt des möglichen 
Schulabschlusses ist bei Studien, die mit dem Schuljahr enden, der 30. Juni 
und bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, der 31. Dezember 
anzunehmen; 

neu 

nach § 38 Abs. 3 Z 3 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), 
BGBI. Nr. 333; der Rechtskraft der Feststellung ist die Endgültigkeit des 
Beurteilungsergebnisses im Sinne des § 87 Abs. 2 BDG 1979 gleichzuhalten; 

§ 12. (2) Gemäß Abs. 1 lit. a sind voranzusetzen: 

5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, wenn sie in der Anlage 1 des 
BDG 1979 oder in einer Verordnung zum BDG 1979 für die Verwendung 
des Beamten 

. a) in einer der im § 12 aAbs. 2 Z 3 angeführten Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppen über das Erfordernis der abgeschlossenen 
Hochschulbildung hinaus vorgeschrieben ist oder 

b) in einer der Verwendungsgruppen A 2, B, L 2b, E 1, W 1, M BO 2, 
M ZO 2, H 2, K 1 oder K 2 über das Erfordernis der erfolgreichen 
Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule hinaus 

. vorgeschrieben ist; 
ferner die nach der Erlangung des Reifezeugnisses einer höheren Schule für 
die Ausbildung zur Ablegung der Befähigungsprüfung für den Fremdspra­
chenunterricht aufgewendete Zeit, soweit sie ein Jahr nicht übersteigt; 

6. bei Beamten, die in die Verwendungsgruppen A 2, B, L 2b, M BO 2, 
M ZO 2, H 2, PT 1 bis PT 4, K 1 oder K 2 oder in eine der im § 12 a Abs. 2 
Z 2 und 3 angeführten Besoldungs- oder Verwendungsgruppen aufgenom­
men werden, die Zeit des erfolgreichen Studiums 
a) an einer höheren Schule oder 
b) - solange der Beamte damals noch keine Reifeprüfung erfolgreich 

abgelegt hat - an einer Akademie für Sozialarbeit 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Beamte den Abschluß dieser Ausbildung 
hätte erreichen können; mögliche schulrechtliche Ausnahmegenehmigun­
gen sind' nicht zu berücksichtigen. Als Zeitpunkt des möglichen 
Schulabschlusses ist bei Studien, die mit dem Schuljahr enden, der 30. Juni 
und bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, der 31. Dezember 
anzunehmen; 
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8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität (wissenschaft­
lichen Hochschule), Kunsthochschule oder einer staatlichen Kunstakade­
mie, das für den Beamten in einer der Verwendungsgruppen A, L PA, L 1, 
SI, H 1, PT 1, PT 2 (mit Hochschulbildung) oder für einen Richteramtsan­
wärter, Richter, Staatsanwalt oder Universitäts(Hochschul)assistenten 
Ernennungserfordernis gewesen ist. 

(10) Wird ein Beamter in eine der im Abs.2 Z 6 angeführten 
Verwendungsgruppen oder in die Verwendungsgruppe W 1 überstellt, so ist sein 
V orrückungsstichtag mit Wirkung vom Tag der ÜbersteIlung insoweit zu 
verbessern, als sich aus der Anwendung des Abs. 2 Z 6 bis 8 eine Verbesserung für 
seine neue Verwendungs gruppe ergibt. Soweit sie in Betracht kommen, sind 
hiebei die Abs. 4, 5, 7 und 8 anzuwenden. 

Art. 11 Z 10: 

§ 12 a. (2) Für die Ermittlung des in der neuen Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe gebührenden Gehaltes werden die nachstehenden Besol­
dungs- und Verwendungsgruppen wie folgt zusammengefaßt: 

1. Verwendungs gruppen B, C, D, E, P 1 bis P 5, L 2 b, L 3, W 1 bis W 3, H 2 
bis H 4, PT 1 bis PT 9 und K 1 bis K 6; 

2. Verwendungsgruppen L 2 a; 
3. Verwendungsgruppen A, L PA, LI und H 1, Richteramtsanwärter, Richter 

und Staatsanwälte und Universitäts(Hochschul)assistenten. 

Art. 11 Z 11: 

§ 12 b. (3) Bei der Ermittlung der Ergänzungszulage sind ruhegenußfähige 
Zulagen dem Gehalt zuzurechnen. Nicht zuzurechnen sind jedoch 

1. 'die Verwendungszulage, 
2. die Dienstzulagen nach den §§ 44,49 a und 82 c und 
3. die Dienstzulagen nach den §§ 68 und 68 ades Richterdienstgesetzes. 

neu 

8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität (wissenschaft­
lichen Hochschule), Kunsthochschule oder einer staatlichen Kunstakade­
mie, das für den Beamten in einer der Verwendungs gruppen Al, A, L PA, 
LI, M BO 1, M ZO 1, H 1, PT 1 oder PT 2 (mit Hochschulbildung) oder 
für einen Richteramtsanwärter, Richter, Staatsanwalt oder Universi­
täts(Hochschul)assistenten Ernennungserfordernis gewesen ist. 

(10) Wird ein Beamter in eine der im Abs.2 Z 6 angeführten 
Verwendungsgruppen oder in die Verwendungsgruppe E 1 oder W 1 überstellt, 
so ist sein Vorrückungsstichtag mit Wirkung vom Tag der ÜbersteIlung insoweit 
zu verbessern, als sich aus der Anwendung des Abs. 2 Z 6 bis 8 eine Verbesserung 

. für seine neue Verwendungsgruppe ergibt. Soweit sie in Betracht kommen, sind 
hiebei die Abs. 4, 5, 7 und 8 anzuwenden. 

§ 12 a. (2) Für die Ermittlung des in der neuen Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe gebührenden Gehaltes werden die nachstehenden Besol­
dungs- und Verwendungsgruppen wie folgt zusammengefaßt: 

1. Verwendungs gruppen A 1 bis A 7, B, C, D, E, PI bis PS, L 2b, L 3, E 1, 
E 2a, E 2b, E 2c, W 1 bis W 3, M BO 1, M BO 2, M BUO 1, M BUO 2, 
M ZO 1, M ZO 2, M ZUO 1,M ZUO 2,MZCh, H 2,PT 1 bisPT9undK 
IbisK6; 

2. Verwendungs gruppen L 2a; 
3. Verwendungsgruppen A, L PA, L 1 und H 1, Richteramtsanwärter, Richter 

und Staatsanwälte und Universitäts(Hochschul)assistenten. 

§ 12 b. (3) Bei der Ermittlung der Ergänzungszulage sind ruhegenußfähige 
Zulagen dem Gehalt zuzurechnen. Nicht zuzurechnen sind jedoch 

1. die Verwendungszulage, 
2. die Funktionszulage, 
3. die Dienstzulagen nach den §§ 44, 49 a und 105 und 
4. die Dienstzulagen nach den §§ 68 und 68 ades Richterdienstgesetzes. 

(4) Ist jedoch in der neuen Verwendungsgruppe die Summe aus Gehalt und 
ruhegenußfähigen Zulagen unter Einschluß der Ergänzungszulage nach Abs. 3 
und der im Abs. 3 Z 1 bis 4 genannten Zulagen höher als der sich aus den Abs. 1 
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alt 

Art. 11 Z 12: 

§ 15. (3) Das Pauschale hat den ermittelten Durchschnittswerten unter 
Bedachtnahme auf Abs. 5 angemessen zu sein und ist 

1. bei Pauschalierung der Überstundenvergütung und der Sonn- und 
Feiertagsvergütung in einem Hundertsatz des Gehaltes einschließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage, Dienstzulage, Verwaltungsdienstzulage, 
Verwendungszulage, PfIegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, Er­
gänzungszulage, Exekutivdienstzulage, Heeresdienstzulage, Omnibuslen­
kerzulage, Truppendienstzulage, Truppenverwendungszulage, Wach­
dienstzulage und Teuerungszulage, 

2. bei Pauschalierung von Nebengebühren gemäß Abs. 1 Z 2,4 bis 6, 8 und 9 in 
einem Hundertsatz des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszula­
gen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und 

3. bei den übrigen Nebengebühren in einem Schillingbetrag 
festzusetzen. 

Art. 11 Z 13: 

ABSCHNITT II 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher Verwendung 

UNTERABSCHNITT A 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung 

Gehalt 

§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten der Allgemeinen Verwaltung wird durch die 
Dienstklasse und in ihr durch die Gehaltsstufe, in der Dienstklasse III überdies 
durch die Verwendungsgruppe bestimmt. 

(2) Es kommen in Betracht für Beamte 
der Verwendungs gruppe A - die Dienstklassen III bis IX, 
der Verwendungs gruppe B - die Dienstklassen III bis VII, 
der Verwendimgsgruppe C - die Dienstklassen 111 bis V, 
der Verwendungsgruppe D - die Dienstklassen III und IV, 

neu 

und 2 ergebende Vergleichsbezug unter Einschluß allfälliger im Abs. 3 Z 1 bis 4 
genannten Zulagen, so vermindert sich die Ergänzungszulage um den 
Differenzbetrag zwischen diesen bei den Vergleichsbezügen. 

§ 15.' (3) Das Pauschale hat 'den ermittelten Durchschnittswerten unter 
Bedachtnahme auf Abs. 5 angemessen zu sein und ist 

1. bei Pauschalierung der Überstundenvergütung und der Sonn- und 
Feiertagsvergütung in einem Hundertsatz des Gehaltes einschließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage, Dienstzulage, Funktionszulage, Verwal­
tungsdienstzulage, Verwendungszulage, PfIegedienstzulage, PfIegedienst­
Chargenzulage, Ergänzungszulage, Exekutivdienstzulage, Heeresdienstzu­
lage, Omnibuslenkerzulage, Truppendienstzulage, Truppenverwendungs­
zulage, Wachdienstzulage und Teuerungszulage, 

2. bei Pauschalierung von Nebengebühren gemäß Abs. 1 Z 2,4 bis 6,8 und 9 in 
einem Hundertsatz des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszula­
gen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und 

3, bei den übrigen Nebengebühren in einem Schillingbetrag 
festzusetzen. 

ABSCHNITT 11 

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST 

Gehalt 

§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird 
durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und 
beträgt 
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der Verwendungsgruppe E - die Dienstklasse IU. 
Der Beamte ist bei seiner Anstellung in die Dienstklasse IU einzureihen. Wenn es 
jedoch besondere dienstliche Rücksichten geböten erscheinen lassen, kann der 
Beamte bei der Anstellung durch Verfügung des Bundespräsidenten unmittelbar 
in eine höhere, für seine Verwendungsgruppe vorgesehene Dienstklasse 
eingereiht werden; hiebe i ist nach Maßgabe der Bestimmungen über den 
V orrückungsstichtag auf die bisherige Berufslaufbahn und auf die künftige 
Verwendung des Beamten Bedacht zu nehmen. 

(3) Das Gehalt beträgt 

in der Dienstklasse III 

in der Verwendungsgruppe 

in der E D C B A 
Gehaltsstufe 

Schilling 

1 11644 12233 12825 14598 18625 
2 11 808 12499 13 129 15039 -

. 3 11970 12766 13532 15483 -
4 12132 13 032 13 888 15924 -
5 12292 13 298 14242 16370 -
6 12456 13 562 14598 16844 -
7 12619 13 829 14 950 17333 -
8 12781 14094 15305 - -
9 12943 14341 15658 - -

10 13 107 14 625 16013 - -
11 13269 14 982 16370 - -
12 13 432 15157 16749 - -
13 13592 15421 - - -
14 13756 15688 - - -
15 13 918 15956 - - -
16 14082 16231 - - -
17 14 242 16964 - - -
18 14 406 - - - -

~~~ N V ~ ~ ~ ~ ~~ I 

1 
2 

neu 

in der 
in der Verwendungsgruppe 

Gehalts- Al A2 A3 A4 A5 
stufe 

Schilling 

1 20948 16180 14 407 14 112 13 816 
2 20948 16659 14 801 14410 14082 
3 20948 17139 15196 14709 14349 
4 21709 17619 15591 15007 14615 
5 22466 18099 15984 15306 14 881 
6 23563 18578 16379 15604 15148 
7 25408 19058 16774 15902 15436 
8 27258 20466 17285 16201 15724 
9 29107 21 875 17797 16499 16011 

10 30951 23283 18308 16817 16299 
11 32797 24691 18820 17135 16587 
12 34645 26099 19332 17453 16875 
13 36493 27663 19935 17770 17163 
14 38340 29227 20537 18088 17504 
15 40187 30205 21282 18406 17845 
16 42036 31 183 22027 19106 18603 
17 43881 32163 22807 19807 19360 
18 45737 33141 23588 20507 20118 
19 48301 35284 24368 20786 20400 

(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. 

A6 

13 524 
13738 
13951 
14164 
14378 
14 591 
14 804 
15016 
15230 
15454 
15678 
15901 
16126 
16350 
16573 
16808 
17042 
17277 
17511 

A7 

13 226 
13 389 
13 552 
13 715 
13 878 
14041 
14 204 
14367 
14530 
14693 
14857 
15032 
15206 
15381 
15556 
15731 
15906 
16081 
16255 
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in deI Dienstklasse 

in der IV V VI VII VIII IX Gehaltsstufe 

Schilling 

3 17750 23512 28433 34882 49045 70430 
4 18574 24330 29520 37242 52610 73998 
5 19395 25 154 30594 39602 56171 77 563 
6 20217 25977 31663 41966 59735 81 125 
7 21040 26803 32734 44322 63302 -
8 21687 27625 33811 46684 66868 -
9 22687 28443 34882 49045 - -

(4) Das Gehalt beginnt, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit 
der Gehaltsstufe 1. In der Dienstklasse IV beginnt das Gehalt in den 
Verwendungsgruppen D und C mit der Gehaltsstufe 3, in der Verwendungs­
gruppe B mit der Gehaltsstufe 4 und in der Verwendungsgruppe A mit der 
Gehaltsstufe 5. In der Dienstklasse V beginnt das Gehalt in den Verwendungs­
gruppen C und B mit der Gehaltsstufe 2 und in der Verwendungsgruppe A mit 
der Gehaltsstufe 3. In der Dienstklasse VI beginnt das Gehalt in der 
Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 2. Wenn es besondere dienstliche 
Rücksichten geboten erscheinen lassen, kann dem Beamten bei der Anstellung 
durch Verfügung des Bundespräsidenten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe 
zuerkannt werden; Abs. 2 letzter Halbsatz ist auch in diesen Fällen anzuwenden. 

Dienstalterszulage 

§ 29. Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung, der die höchste Gehaltsstufe 
einer Dienstklasse erreicht hat, aus der eine Zeitvorrückung nicht mehr 
vorgesehen ist, gebührt 

1. in den Verwendungsgruppen A und B nach vier Jahren, die er in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Dienstalterszulage im Ausmaß von eineinhalb 
V orrückungsbeträgen seiner Dienstklasse ; 

2. in den Verwendungsgruppen C, D und E nach zwei Jahren, die er in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Dienstalterszulage im Ausmaß eines Vorrük­
kungsbetrages seiner Dienstklasse; die Dienstalterszulage erhöht sich nach 

neu 

Dienstalterszulage 

§ 29. (1) In den Verwendungsgruppen A 1 und A 2 gebührt dem Beamten nach 
vier Jahren, die er in der Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eine ruhegenußfähige 
Dienstalterszulage im Ausmaß von eineinhalb V orrückungsbeträgen von der 
Gehaltsstufe 18 auf die Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungsgruppe ("DAZ"). 

(2) In den Verwendungsgruppen A 3 bis A 7 gebührt dem Beamten nach zwei 
Jahren, die er in der Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eine ruhegenußfähige 
Dienstalterszulage im Ausmaß von einem V orrückungsbetrag von der 
Gehaltsstufe 18 auf die Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungsgruppe ("kleine 
DAZ"). Die Dienstalterszulage erhöht sich nach vier in der Gehaltsstufe 19 
verbrachten Jahren auf das Ausmaß von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen 
("große DAZ"). 
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vier in der höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren auf das Ausmaß von 
zweieinhalb V orrückungsbeträgen seiner Dienstklasse. 

Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden. 

Verwaltungsdienstzulage 

§ 30. (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung gebührt neben dem 
Gehalt eine ruhegenußfähige Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt bei Beamten 

in den Dienstklassen 

III bis V 
VI bis IX 

Schilling 

1582 
2010 

(2) Die Verwaltungsdienstzulage gebührt nicht für Zeiträume, für die der 
Beamte gemäß § 85 d Anspruch auf Heeresdienstzulage hat. 

Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung 

§ 30 a. (1) Dem Beamten gebührt eine ruhegenußfähige Verwendungszulage, 
wenn er dauernd 

1. in erheblichem Ausmaß Dienste verrichtet, die einer höheren Verwendungs­
gruppe zuzuordnen sind, 

2. einen Dienst verrichtet, der regelmäßig nur von Beamten einer höheren 
Dienstklasse erwartet werden kann, oder 

3. ein besonderes Maß an Verantwortung für die Führung der Geschäfte der 
Allgemeinen Verwaltung zu tragen hat und diese Verantwortung über dem 
Ausmaß an Verantwortung liegt, das Beamte in gleicher dienst- und 
besoldungsrechtlicher Stellung tragen. 

(2) Die Verwendungszulage ist mit Vorrückungsbeträgen oder halben 
Vorrückungsbeträgen der Dienstklasse und Verwendungsgruppe zu bemessen, 
der der Beamte angehört; sie darf in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 je drei 
Vorrückungsbeträge und im Falle des Abs. 1 Z 3 vier Vorrückungsbeträge nicht 
übersteigen. In der Dienstklasse III der Verwendungs gruppe A sind für die 
Ermittlung der V orrückungsbeträge auch die für die Verwendungsgruppe A im 
Wege der Zeitvorrückung -erreichbaren Gehaltsstufen der Dienstklasse IV zu 
berücksichtigen. Die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 kann auch in 
Hundertsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V bemessen 

neu 

(3) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von vier und zwei Jahren 
anzuw~nden. 

Funktionszulage 

§ 30. (1) Dem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt eine 
ruhegenußfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit. einem Arbeitsplatz 
betraut ist, der nach § 137 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt für Beamte 

der in der Funktionsstufe 
in der Verwen- Funktions- 1 2 3 4 dungs-

gruppe gruppe 
Schilling 

Al 1 533 1 599 2985 3411 
2 2665 4264 9595 15991 
3 2879 52'1'6 11 557 19126 
4 3069 6716 12576 20172 
5 7503 13 181 23533 32061 
6 9041 15232 25789 34112 

A2 1 320 533 747 960 
2 533 853 1067 1 599 
3 1 812 2559 3731 7463 
4 2345 3199 5331 9595 
5 2879 3731 6396 11193 
6 3199 4264 7463 12579 
7 3731 5331 8528 13859 
8 7995 10660 15991 22387 

A3 1 320 427 533 640 
2 533 693 853 1067 
3 853 1279 2132 3731 

, 4 1172 1 599 2665 4264 
5 1 599 2132 3199 4797 
6 2132 2665 3731 5331 
7 2665 3199 4477 5863 
8 3199 4264 5331 6396 

A4 1 267 320 373 427 
2 533 853 1279 2132 

A5 1 267 320 373 427 
2 373 480 587 693 
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werden, wenn dies im Hinblick auf den Grad der höheren Verantwortung 
erforderlich ist; sie darf in diesem Fall 50 vH dieses Gehaltes nicht übersteigen. 
Innerhalb dieser Grenzen ist die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 1 und 2 nach 
der Höherwertigkeit der Leistung, die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 nach 
dem Grad der höheren Verantwortung und unter entsprechender Bedachtnahme 
auf die vorn Beamten in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht zu erbringenden 
Mehrleistungen zu bemessen. Die Bemessung bedarf der Zustimmung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. 

(3) Durch die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 gelten alle Mehrleistungen 
des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 

(4) Die Verwendungszulage ist neu zu bemessen, wenn der Beamte befördert, 
überstellt oder auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt wird. 

(5) Leistet der Beamten die im Abs. 1 erwähnten Dienste nicht dauernd, aber 
mindestens während eines Kalendermonates, so gebührt ihm hiefür eine nicht 
ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung, für deren Bemessung die Bestimmun­
gen des Abs. 2 maßgebend sind. Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

(6) Hat ein Beamter in einern Dienstbereich, bei dem es gemäß § 41 BDG 1979 
nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer 
anderen Dienststelle zu versetzen, während der letzten 15 Jahre vor seinem 
Übertritt oder seiner Versetzung in den Ruhestand während insgesamt 
144 Monaten hindurch Anspruch auf eine Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 
gehabt und ist dieser Anspruch vor seinem Übertritt oder seiner Versetzung in den 
Ruhestand weggefallen, so ist diese Zulage nach den der letzten Bemessung 
zugrunde liegenden Kriterien (Anzahl der Vorrückungsbeträge oder Hundert­
sätze des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V) ruhegenußfähig. 

Pflegedienstzulage 

§ 30 b. (1) Beamten, die zur Ausübung von Tätigkeiten· im Sinne des 
Krankenpflegegesetzes, BGBI. Nr. 102/1961, oder des Bundesgesetzes über die 
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), 
BGBL Nr. 460/1992, oder des Hebammengesetzes 1963, BGBI. Nr.3/1964, 
berechtigt sind, gebührt für die Dauer der einschlägigen Verwendung eine 
ruhegenußfähige Pflegedienstzulage. 

neu 

(2) Es gebühren: 
1. die Funktionsstufe 1 in den Gehaltsstufen 1 bis 9, 
2. die Funktionsstufe 2 in den Gehaltsstufen 10 bis 15, 
3. die Funktionsstufe 3 in den Gehaltsstufen 16 bis 19 (6. Jahr), 
4. die Funktionsstufe 4 ab der Gehaltsstufe 19 (7. Jahr). 

(3) In den Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe AI und in der 
Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 ist für das Erreichen der 
Funktionsstufe 4 überdies eine vierjährige Dienstzeit auf einern Arbeitsplatz oder 
auf Arbeitsplätzen der betreffenden Funktionsgruppe erforderlich. In den 
vierjährigen Zeitraum sind auch Zeiten einzurechnen, in denen der Beamte 

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat oder 
2. außerhalb des Allgemeinen Verwaltungsdienstes bei einer inländischen 

Gebietskörperschaft eine Funktion ausgeübt hat, die einer der angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet oder diesen Funktionen gleichwertig ist. 

(4) Durch die für die Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe A 1 
und die Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 vorgesehene 
Funktionszulage gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und 
mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 35% dieser Funktionszulage gelten als 
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

. (5) Ist ein Beamter einer niedrigeren Verwendungsgruppe dauernd mit der 
Ausübung einer Funktion einer höheren Verwendungsgruppe betraut, gebührt 
ihm die für diese Funktion in der höheren Verwendungsgruppe vorgesehene 
Funktionszulage anstelle der in seiner Verwendungsgruppe vorgesehenen 
Funktionszulage. Ist jedoch letztere höher, so gebührt sie anstelle der in der 
höheren Verwendungs gruppe vorgesehenen Funktionszulage. 

(6) In Dienstbereichen, bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig ist, 
die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen, tritt bei 
der Anwendung der Abs. 1 bis 5 an die Stelle der dauernden Betrauung einer 
Funktion die Übertragung einer Funktion für einen Zeitraum, der nach 
Bestätigung der Di~nstbehörde ein Jahr übersteigen soll. 
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(2) Die Pflegedienstzulage beträgt monatlich 
1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste 545 S, 
2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste 1 431 S, 
3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen 

a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse UI 1 431 S, 
b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse IU 1 719 S. 

Pflegedienst-Chargenzulage 

§ 30 c. (1) Beamten des Krankenpflegefachdienstes, die zur Ausübung von 
Tätigkeiten im Sinne des Krankenpflegegesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
berechtigt sind, gebührt für die Dauer der Ausübung einer der im Abs. 2 
angeführten Funktionen zusätzlich zur Pflegedienstzulage eine ruhegenußfähige 
Pflegedienst-Chargenzulage. 

(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich 
1.' für Stationspfleger und Stationsschwestern 2135 S, 
2. für Oberpfleger und Oberschwestern 2747 S, 
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 3357 S. 

Erreichung eines höheren Gehaltes 

§ 31. Der Beamte der Allgemeinen Verwaltung erreicht einen höheren Gehalt 
durch 

Vorrückung (§§ 8 und 10), 
Zeitvorrückung (§ 32), 
Beförderung (§ 33), 
ÜbersteIlung in eine höhere Verwendungsgruppe (§ 12 a Abs. 1 bis 4 und § 34) 
und' 
Neufestsetzung der besoldungsrechtlichen Stellung (§ 12 a Abs. 5). 

neu 

Fixgehalt 

§ 31. (1) Dem Beamten der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungs­
gruppe A 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 28, einer allfälligen 
Dienstalterszulage nach § 29 und einer Funktionszulage ein Gehalt (Fixgehalt) 
nach Abs. 2. 

(2) Das Fixgehalt beträgt für Beamte 
1. in der Funktionsgruppe 7 

a) für die ersten fünf Jahre ................................ 84 399 S, 
b) ab dem sechsten Jahr ...............................•.. 89526 S, 

2. in der Funktionsgruppe 8 
a) für die ersten fünf Jahre ................................ 90 477 S', 
b) ab dem sechsten Jahr ~ ................................. 95 604S, 

3. in der Funktionsgruppe 9 
a) für die ersten fünf Jahre ................................ 95604 S, 
b)ab dem sechsten Jahr ................................. 102729 S. 
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Zeitvorruckung 

§ 32. (1) Durch die Zeitvorrückung erreicht der Beamte der Allgemeinen 
Verwaltung den Gehalt der nächsthöheren Dienstklasse, ohne zum Beamten 
dieser Dienstklasse ernannt zu werden. 

(2) ImWege der Zeitvorrückung erreicht der Beamte 
der Verwendungsgruppe C - die Dienstklasse IV, 
der Verwendungsgruppe B - die Dienstklassen IV und V, 
der Verwendungs gruppe A - die Dienstklassen IV bis VI. 

(3) Die Zeitvorrückung tritt nach zwei Jahren, die der Beamte in der höchsten 
Gehaltsstufe einer Dienstklasse verbracht hat, ein. Die Bestimmungen der §§ 8 
und 10 sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Ist der Gehalt der niedrigsten in der neuen Dienstklasse für die 
Verwendungsgruppe des Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe niedriger als der 
bisherige Gehalt oder ist er diesem gleich, so gebührt dem Beamten der in der 
neuen Dienstklasse vorgesehene nächsthöhere Gehalt. 

neu 

(3) Für die Vorrückung in das höhere Fixgehalt der betreffenden 
Funktionsgruppe sind 

1. die §§ 8 und 10 anzuwenden und 
2. Zeiten einzurechnen, die 

a) in einer höheren Funktionsgruppe zurückgelegt worden sind oder 
b) im Bundesdienst außerhalb dieser Besoldungsgruppe in einer Verwen­

dung zurückgelegt worden sind, die der Funktionsgruppe des Beamten 
oder einer höheren Funktionsgruppe zuzuordnen wäre. 

(4) Durch das Fixgehalt gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher 
und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 16% des Fixgehaltes gelten als 
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(5) Wird ein Beamter der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe 
A 1 auf eine andere Planstelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für ihn eine 
allfällige Ergänzungszulage nach § 12 b nicht in Betracht. 

Ruhegenußfähigkeit des Fixgehaltes 

§ 32. (1) In den ersten vier Jahren ist das Fixgehalt nicht ruhegenußfähig. 
Scheidet der Beamte während dieser Zeit aus dem Dienststand aus, ist der 
Ruhegenuß nach dem ruhegenußfähigen Monatsbezug zu bemessen, der dem 
Beamten zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand gebührt hätte, 
wenn er in der Funktion geblie~en wäre, die er unmittelbar vor der Betrauung 
einer mit einem Fixgehalt ausgestatteten Funktion bekleidet hat. 

(2) In diesem Fall sind der Bemessung des Ruhegenusses jedoch mindestens das 
Gehalt und die Funktionszulage für eine Planstelle der Funktionsgruppe 5 der 
Verwendungsgruppe A 1 zugrunde zu legen. In allen Fällen ist von jener 
Funktionsstufe auszugehen, die der Beamte auf Grund der für die V orrückung 
anrechenbaren Dienstzeit erreicht hätte. 

(3) Hat der Beamte im letzten Monat des Aktivstandes Anspruch auf ein 
Fixgehalt und besteht dieser Anspruch durch wenigstens vier Jahre, ist das 
Fixgehalt ruhegenußfähig 

1. bei einer Anspruchsdauer von 
a) vier Jahren unter Abzug von 50%, 
b) fünf Jahren unter Abzug von 40%, 
c) sechs Jahren unter Abzug von 30%, 
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Beförderung 

§ 33. (1) Beförderung ist die Ernennung eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung zum Beamten der nächsthöheren Dienstklasse seiner Verwendungs­
gruppe. 

(2) Für Beamte der Verwendungsgruppen D, C, Bund A kann eine 
Beförderung in die Dienstklasse IV frühestens mit einer für die V orrückung 
maßgebenden Dienstzeit erfolgen, die nach zwei in der höchsten Gehaltsstufe 
ihrer Verwendungsgruppe in der Dienstklasse IIIverbrachten Jahren erreicht 
wird. Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden. 

neu 

d) sieben Jahren unter Abzug von 20%, 
e) acht Jahren unter Abzug von 10% 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem ruhegenußfähigen Monatsbezug 
für die V orfunktion gemäß den Abs. 1 und 2, auf den er beim Ausscheiden 
aus dem Dienststand Anspruch hätte, einerseits und dem Fixgehalt 
andererseits und 

2. bei einer Anspruchsdauervon neun Jahren im vollen Ausmaß. 

(4) In die für das Ausmaß der Ruhegenußfähigkeit maßgebende Zeit sind alle 
Zeiten einzurechnen, in denen der Beamte im Bundesdienst in einer Verwendung 
gestanden ist, die der Funktionsgruppe 7,8 oder 9 der Verwendungsgruppe Al 
zugeordnet ist oder zuzuordnen wäre. 

(5) Hat der Beamte im letzten Monat des Dienststandes keinen Anspruch auf 
ein Fixgehalt oder auf ein Gehalt· nach § 66 Abs. 2 letzteli Satz des 
Richterdienstgesetzes oder nach § 42 Abs. 1 letzter Satz oder nach § 103 Abs. 5, 
so ist das Fixgehalt dennoch anstelle aller übrigen Bezüge des Beamten der 
Pensionsbemessung zugrunde zu legen, wenn er 

1. gemäß Abs. 3 Z 2 die volle Ruhegenußfähigkeit des Fixgehaltes erreicht hat 
und 

2. der letzte Bezug eines Fixgehaltes - ausgehend vom letzten Tag des 
Dienststandes - nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

In diesem Fall ist das Fixgehalt jener Funktionsgruppe der Pensionsbemessung 
zugrunde zu legen, in der der Beamte zuletzt ein Fixgehalt bezogen hat. 

Ruhegenußfähigkeit einer Funktionszulage oder des Fixgehaltes in besonderen 
Fällen 

§ 33. (1) Eine Funktionszulage nach § 30 Abs. 4 ist auch dann ruhegenußfähig, 
wenn 
. 1. der Beamte während der letzten zwölf Jahre vor seinem Über~ritt oder 

seiner Versetzung in den Ruhestand in einem bestimmten Dienstbereich 
gemäß § 41 BDG 1979 verwendet wurde und in diesem Zeitraum insgesamt 
96 Monate hindurch Anspruch auf eine solche Funktionszulage oder auf ein 
Fixgehalt nach § 31 gehabt hat, und 

2. für den Beamten im letzten Monat des Dienststandes 
a) keiner dieser Ansprüche besteht und auch 
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(3) Ist das Gehalt der niedrigsten in der neuen Dienstklasse für die 
Verwendungsgruppe eines Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe niedriger als das 
bisherige Gehalt, so erhält der Beamte die dem bisherigen Gehalt entsprechende 
Gehaltsstufe, wenn aber ein solches Gehalt nicht vorgesehen ist, die Gehaltsstufe 
mit dem nächsthöheren Gehalt. 

(4) Nach einer Bdörderung rückt der Beamte in dem Zeitpunkt vor, in dem er 
nach Abs. 3 in der bisherigen Dienstklasse die Voraussetzung für das Erreichen 
der nächsthöheren Gehaltsstufe der neuen Dienstklasse erfüllt hätte, spätestens 
aber nach zwei Jahren. Eine in der höchsten Gehaltsstufe einer Dienstklasse 
verbrachte Zeit wird bis zum Ausmaß von vier Jahren angerechnet. Abweichend 
hievon wird in jenen Fällen, in denen für die Beförderung in eine höhere 
Dienstklasse zwingend die ZUrUckiegung von zwei Jahre!). in der höchsten 
Gehaltsstufe der niedrigsten Dienstklasse vorgeschrieben ist, die in der höchsten 
Gehaltsstufe dieser Dienstklasse verbrachte Zeit bis zum Ausmaß von vier Jahren 
angerechnet, soweit sie die zwingend in dieser Gehaltsstufe zurückzulegende Zeit 
übersteigt. Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden. 

(5) Hat der Beamte das Gehalt der Dienstklasse, in die er ernannt wird, im 
Wege der Zeitvorrückung bereits erreicht, so ändern sich mit der Beförderung die 
Gehaltsstufe und der nächste V orrückungstermin nicht. 

(6) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe C in die Dienstklasse V 
befördert, so wird abweichend vom Abs. 4 auch die in der Gehaltsstufe 8 der 
Dienstklasse IV zurückgelegte Dienstzeit angerechnet. Die §§ 8 und 10 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

ÜbersteUung 

§ 34. (1) Wird ein Beamter der Dienstklasse V oder einer höheren Dienstklasse 
in eine gleichwertige oder höhere Verwendungsgruppe überstellt und hat er in der 

neu 

b) keine Ansprüche auf ein Gehalt nach § 66 Abs.2 letzter Satz des 
Richterdienstgesetzes oder nach § 42 Abs. 1 letzter Satz oder nach § 103 
Abs. 5 bestehen. 

(2) Abs. 1 ist nur anzuwenden, wenn diese Funktionszulagen in dem in Abs. 1 
angeführten Zeitraum durchwegs in einer Verwendungsgruppe bezogen wurden, 
die der Verwendungsgruppe zumindest gleichwertig ist, der der Beamte beim 
Ausscheiden aus dem Dienststand angehört hat. In diesem Fall ist die 
Funktionszulage pach den der letzten Bemessung zugrunde liegenden Kriterien 
(Verwendungsgruppe, Funktionsgruppe und Funktionsstufe) ruhegenußfähig, 
soweit sie eine allfällige andere 

1. nicht unter die Voraussetzungen des Abs. 1 fallende und 
2. zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand gebührende 

Funktionszulage übersteigt. 

(3) Ein Fixgehalt nach § 31 ist auch dann ruhegenußfähig, wenn 
1. der Beamte während der letzten acht Jahre vor seinem Übertritt oder seiner 

Versetzung in den Ruhestand in einem bestimmten Dienstbereich gemäß 
§ 41 BDG 1979 verwendet wurde und in diesem Zeitraum insgesamt 
48 Monate hindurch Anspruch auf ein solches Fixgehalt gehabt hat, und 

2. für den Beamten im letzten Monat des Dienststandes 
a) kein solcher Anspruch besteht und auch 
b) keine Ansprüche auf ein Gehalt nach § 66 Abs.2 letzter Satz des 

Richterdienstgesetzes oder nach § 42 Abs. 1 letzter Satz oder nach § 103 
Abs. 5 bestehen. 

(4) Bei Anwendung des Abs.3 ist vom Fixgehalt jener Funktionsgruppe 
auszugehen, auf das der Beamte zuletzt Anspruch gehabt hat. Das Fixgehalt ist in 
dem sich aus § 32 ergebenden Ausmaß ruhegenußfähig. Bei der Anwendung des 
§ 32 Abs. 3 ist als Unterschiedsbetrag der Betrag heranzuziehen, um den dieses 
Fixgehalt den für die Bemessung des Ruhegenusses maßgebenden Monatsbezug 
übersteigt. 

(5) Die Anwendung der Abs. 3 und 4 schließt eine Anwendung der Abs. 1 und 2 
aus. 

Verwendungszulage 

§ 34. (1) Dem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt eine 
ruhegenußfähige Verwendungszulage, wenn er dauernd auf einem einer 
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bisherigen Verwendungsgruppe bereits eine in seiner Dienstklasse auch für die 
neue Verwendungs gruppe vorgesehene Gehaltsstufe erreicht, so ändern sich 
abweichend vom § 12 a Abs.3 und 4 die Gehaltsstufe und der nächste 
Vor~ückungstermin nicht. Dem Beamten gebührt jedoch mindestens die 
besoldungsrechtliche Stellung, die sich ergeben würde, wenn er die in der 
bisherigen Verwendungsgruppe für die Vorrückung berücksichtigte Gesamt­
dienstzeit in dem Ausmaß als Beamter der höheren Verwendungsgruppe 
zurückgelegt hätte, die sich bei sinngemäßer Anwendung des § 12 a Abs. 3 
beziehungsweise 4 ergeben würde. 

(2) Wird ein Beamter einer anderen Besoldungsgruppe oder ein Beamter in 
handwerklicher Verwendung zum Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
ernannt, so kann er auch in eine höhere als die für die neue Verwendungsgruppe 
des Beamten vorgesehene niedrigste Dienstklasse ernannt werden. Überdies kann 
vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler eine 
höhere als die niedrigste in dieser Dienstklasse für die neue Verwendungsgruppe 
des Beamten vorgesehene Gehaltsstufe zuerkannt werden. Auf die bisherige 
Stellung und die künftige Verwendung ist dabei Bedacht zu nehmen. 

(3) Ist bei einer ÜbersteIlung nach § 12 a Abs.6 oder 7 die bisherige 
Dienstklasse des Beamten in der neuen Verwendungsgruppe nicht mehr durch 
Zeitvorrückung erreichbar, so gebühren dem Beamten die höchste Gehaltsstufe 
der Dienstklasse, die in der niedrigeren Verwendungsgruppe noch durch 
Zeitvorrückung erreichbar ist, und die entsprechende Dienstalterszulage. 

neu 

höherwertigen Verwendungsgruppe zugeordneten Arbeitsplatz verwendet wird, 
ohne in diese ernannt zu sein. Diese Verwendungszulage beträgt 50% des 
Betrages, um den das Gehalt des Beamten vom Gehalt derselben Gehaltsstufe der 
höherwertigen Verwendungs gruppe überschritten wird. 

(2) Ergibt die Gegenüberstellung der beiden Gehälter unter Einschluß 
allfälliger Funktionszulagen einen geringeren Unterschiedsbetrag als nach Abs. 1, 
so beträgt die Verwendungszulage abweichend vom Abs. 1 50% dieses 
Unterschiedsbetrages. 

(3) Bei der Gegenüberstellung nach Abs. 2 sind zuzuzählen: 
1. dem Gehalt der höheren Verwendungsgruppe die allfällige Funktionszulage 

a) der Funktionsgruppe, der der betreffende Arbeitsplatz zugeordnet ist, 
und 

b) der Funktionsstufe, der der Beamte angehört; 
2. dem Gehalt der niedrigeren Verwendungs gruppe die Funktionszulage der 

Funktionsgruppe und der Funktionsstufe, der der Beamte angehört. 

(4? Ist der Arbeitsplatz, auf dem der Beamte gemäß Abs. 1 verwendet wird, der 
Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe A 1 zugeordnet, so gebührt 
dem Beamten abweichend vom Abs. 1 eine ruhegenußfähige Verwendungszulage 
in der Höhe von 50% des Unterschiedsbetrages von seinem Gehalt (zuzüglich 
einer allfälligen Funktionszulage und der nach § 12 b Abs. 3 zu berücksichtigen­
den Zulagen) und dem für diesen Arbeitsplatz vorgesehenen höheren Fixgehalt. 

(5) Durch eine Verwendungszulage nach Abs. 4 gelten alle Mehrleistungen des 
Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 35% dieser 
Verwendungszulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

Verwendungsänderung und Versetzung 

§ 35. (1) Wird ein Beamter durch Verwendungsänderung oder durch 
Versetzung von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich die 
Verwelildung des Beamten durch Änderung der Bewertung des Arbeitsplatzes 
gemäß § 3 Abs. 3 BDG 1979 und ist in diesen Fällen für die neue Verwendung 

1. eine niedrigere Funktionszulage vorgesehen, so gebührt ihm für die Zeit 
nach dem Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, anstelle der 
bisherigen Funktionszulage die für die neue Funktion vorgesehene 
Funktionszulage, 

-U1 
'I 
'I 
Q.. 
rt> ... 
C;:I 
!!. 
j;l 

crq 
rt> 
::s 

N 
'I ...., 

1577 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
273 von 334

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt neu 

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt für die Zeit nach dem Ablauf 
des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige Funktionszulage 
ersatzlos. 

(2) Wird der Beamte von einem Arbeitsplatz aus Gründen abberufen, die vom 
Beamten nicht zu vertreten sind, und war in diesen Fällen der bisherige 
Arbeitsplatz des Beamten 

1. in der Verwendungs gruppe A 1 der Funktionsgruppe 2, 
2. in der Verwendungsgruppe A 2 der Funktionsgruppe 3, 
3. in der Verwendungs gruppe A 3 der Funktionsgruppe 3, 
4. in der Verwendungsgruppe A 4 der Funktionsgruppe 2, 

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffenden Verwendungsgruppe 
zugeordnet, so gebühn dem Beamten auf dem nach Abs. 1 zugewiesenen 
Arbeitsplatz zumindest die gemäß Z 1 bis 4 für seine Verwendungsgruppe 
vorgesehene Funktionszulage, es sei denn, der Beamte hat einer niedrigeren 
Einstufung schriftlich zugestimmt. 

(3) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung aus Gründen, die 
vom Beamten nicht zu vertreten sind, und wird dem Beamten kein neuer 
Arbeitsplatz zugewiesen, gebühn ihm 

1. die Funktionszulage der im Abs. 2 vorgesehenen Funktionsgruppe, wenn er 
zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe 
derselben Verwendungs gruppe angehön hat, 

2. keine Funktionszulage, wenn er zuvor einer niedrigeren als der im Abs. 2 
angeführten Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn angehön hat. 

(4) Hat der Beamte die Gründe für die Versetzung oder die Verwendungsän­
derung zu venreten, gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, daß bei der 
Bemessung des Monatsbezuges die Grundlaufbahn der betreffenden Verwen­
dungsgruppe an die Stelle der im Abs. 2 Z 1 bis 4 angeführten Funktionsgruppen 
tritt. 

(5) Gründe, die vom Beamten nicht zu vertreten sind, sind insbesondere 
1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie der Beamte nicht vorsätzlich 

herbeigefühn hat. 

(6) Endet der Zeitraum einer befristeten. Ernennung eines Beamten ohne 
Weiterbestellung oder wird der Beamte von einem Arbeitsplatz der 
Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe A 1 abberufen und ist in 
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diesen Fällen für die neue Verwendung ein niedrigeres Fixgehalt oder kein 
Fixgehalt vorgesehen, , 

1. so gebührt dem Beamten für die Zeit nach dem Ablauf des Monats, in dem 
die Zuweisung erfolgt ist, abweichend von Abs. 1 anstelle des bisherigen 
Fixgehaltes der für die neue Verwendung vorgesehene Monatsbezug, 

2. so tritt bei der Anwendung des Abs.2 Z 1 an die Stelle der 
Funktionsgruppe 2 die Funktionsgruppe 4. 

(7) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung mit einem 
Monatsersten, so werden die besoldungsrechtlichen Folgen abweichend von den 
Abs. 1 und 6 mit dem betreffenden Monatsersten wirksam. 

(8) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung oder Verwendungsänderung 
nach Abs. 1 oder 6 verfügt worden ist, im Zuge des betreffenden Verfahrens 
aufgehoben, so gebührt dem Beamten für die Zeit, in der er wegen dieser 
Versetzung oder Verwendungsänderung wegen Anwendung der Abs. 1 bis 7 
einen geringeren Monatsbezug erhalten hat, anstelle dieses Monatsbezuges jener 
Monatsbezug, der ihm gebührt hätte, wenn er auf dem bisherigen Arbeitsplatz 
verblieben wäre. 

Ergänzungszulage 

§ 36. (1) Sind für die Abberufung von einem Arbeitsplatz Gründe maßgebend, 
die vom Beamten nicht zu vertreten sind, gebührt ihm bei Anwendung des § 35 
Abs. 1 bis 7 zusätzlich eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage. Diese beträgt 

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%, 
2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75%, 
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50% 

des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jeweiligen neuen Funktionszulage lind 
der für die bisherige Funktion vorgesehenen Funktionszulage. Ist für die neue 
Verwendung keine Funktionszulage vorgesehen, ist der Prozentsatz von der 
Höhe der bisherigen funktionszulage zu bemessen. 

(2) In den Fällen des § 35 Abs. 6 gilt Abs. 1 mit der Abweichung, daß die 
Ergänzungszulage nach den Prozentsätzen des Unterschiedsbetrages zwischen 

1. dem jeweiligen Monatsbezug mit Ausnahme der Haushaltszulage und der 
Teuerungszulage oder 

2. dem jeweiligen I:ixgehalt 
und dem für die bisherige Funktion vorgesehenen, insgesamt höheren Fixgehalt 
zu bemessen ist. 
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(3) § 32 ist auf die Ergänzungszulage nach Abs. 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß diese Ergänzungszulage, wenn sie der Beamte im letzten 
Monat des Aktivstandes bezogen hat, bei einer Anspruchsdauer von 

1. vier Jahren im Ausmaß von 50%, 
2. fünf Jahren im Ausmaß von 60%, 
3. sechs Jahren im Ausmaß von 70%, 
4. sieben Jahren im Ausmaß von 80%, 
5. acht Jahren im Ausmaß von 90%, 
6. neun Jahren im vollen Ausmaß 

ruhegenußfähig ist. Zeiten, in denen der Beamte Anspruch auf ein Fixgehalt 
gehabt hat, und Zeiten gemäß §32 Abs. 4 sind in diese für das Ausmaß des 
Ruhegenusses maßgebende Zeit einzurechnen. 

(4) Abs. 3 ist nicht anzuwenden, wenn sich der Ruhegenuß des Beamten nach 
einem Fixgehalt oder einem Gehalt nach § 66 Abs. 2 letzter Satz des 
Richterdienstgesetzes oder nach § 42 Abs. 1 letzter Satz oder nach § 103 Abs. 5 
bemißt. 

(5) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach den Abs. 1 oder 2 erlischt 
spätestens drei Jahre nach der Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn 

1. dem Beamten eine Funktion übertragen wird, für die ihm eine gleichhohe 
oder höhere Funktionszulage gebührt wie jene, die für die Funktion 
vorgesehen war, aus der er gemäß § 35 abberufen worden ist, oder 

2. der Beamte der Aufforderung der Dienstbehörde, sich um eine bestimmte 
ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht nachkommt. 

(6) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 5 Z 2 ist, daß 
1. die ausgeschriebene Funktion derselben Verwendungs- und Funktions­

gruppe zugeordnet ist wie die Funktion, von der der Beamte gemäß § 35 
abberufen worden ist, und 

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbildungsbezoge­
nen Ausschreibungsbedingungen für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz 
erfüllt. 

(7) Waren durch die bisherige Funktionszulage alle Mehrleistungen des 
Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten und 

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht der Fall oder 
2. besteht für die neue Verwendung kein Anspruch auf Funktionszulage, 

so sind 65% der bisherigen Funktionszulage der Bemessung der Ergänzungszu­
lage nach Abs. 1 zugrunde zu legen. 
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(8) Bestand auf dem bisherigen Arbeitsplatz Anspruch auf ein Fixgehalt und 
1. sind durch die neue Funktionszulage die Mehrleis!ungen des Beamten in 

zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht nicht abgegolten oder 
2. besteht für die neue Verwendung weder Anspruch auf ein Fixgehalt noch 

auf Funktionszulage, 
so sind 84% des bisherigen Fixgehaltes der Bemessung der Ergänzungszulage 
nach Abs. 2 zugrunde zu legen. 

(9) Die Ergänzungszulagen nach den Abs. 7 und 8 sind der Bemessung von 
Nebengebühren für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend von 
de·n §§ 15 bis 19 nicht zugrunde zu legen. 

(10) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 9 gebührt nicht, wenn 
1. der Beamte in eine andere Besoldungs- oder Verwendungs gruppe überstellt 

wird oder 
2. der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als 

die bisherige Funktion. 

, Funktionsabgeltung 

§ 37. (1) Einem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes, der 
vorübergehend, aber an mindestens 29 aufeinanderfolgenden Kalendertagen auf 
einem gegenüber seiner Funktionsgruppe um mindestens zwei Funktionsgruppen 
höher zugeordneten Arbeitsplatz verwendet wird, gebührt eine nicht 
ruhegenußfähige Funktionsabgeltung. Als eine vorübergehende Verwendung 
gelten insbesondere Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im Zuge einer 
provisorischen Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der 
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von 
1. zwei Funktionsgruppen ein halber V orrückungsbetrag und 
2. je einer weiteren Funktionsgruppe je ein weiterer halber Vorrückungsbe­

trag. 

(4) Ist der Arbeit~platz der vorübergehenden Verwendung einer höheren 
Verwendungsgruppe zugeordnet als jener, in die der Beamte eingestuft ist, ist die 
Anzahl der Vorrückungsbeträge der Funktionsabgeltung nach Abs. 3 so zu 
ermitteln, als ob der Beamte jener Funktionsgruppe oder jener Grundlaufbahn der 

-Vl 
'l 
'l 

0-o ... 
td 
!!. 
i> 
~ 
::l 

N 
'l 
'l 

1577 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
277 von 334

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt neu 

betreffenden höheren Verwendungsgruppe angehörte, die in der nachstehenden 
Tabelle in derselben Zeile wie die Funktionsgruppe oder die Grundlaufbahn 
seiner Einstufung angeführt ist: 

A7 

GL 

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (GL) 
in der Verwendungsgruppe 

A6 AS A4 A3 A2 

GL GL GL GL GL 
1,2 1 1 1 

2 2 2 
3-6 3 

7 4 
8 5 

6 
7 
8 

Al 

GL 
GL 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
5 

(5) Bei einem Beamten der Funktionsgruppe 7 der Verwendungsgruppe A 1 ist 
die Funktionsabgeltung so zu ermitteln, als ob er gemäß § 28 Anspruch auf ein 
Gehalt der Verwendungs gruppe A 1 hätte. 

(6) Wird der Beamte ständig auf einem gegenüber seiner Einstufung höher 
eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der Funktionsabgel­
tung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch höher eingestuften 
Arbeitsplatz nicht von der Einstufung des Beamten, sondern von der Einstufung 
des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen. 

(7) Die Funktionsabgeltung darf gemeinsam mit einer allfällig~n Funktionszu­
lage für den ständigen Arbeitsplatz des Beamten die Funktionszulage für den 
vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatz nicht übersteigen. Bezieht der 
Beamte weder eine Funktionszulage nach § 30 Abs. 4 noch ein Fixgehalt nach 
§ 31, ist eine im § 30 Abs.4 angeführte und für die Funktionsgruppe des 
vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatzes vorgesehene Funktionszulage 
ohne den Anteil zu berücksichtigen, der auf die Abgeltung für zeitliche 
Mehrleistungen entfällt. 

(8) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder 
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so entfällt 
auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der entsprechenden Funktionsabgeltung. 
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Exekutivdienst 

§ 38. (1) Dem Beamten des Höheren Dien~tes bei den Bundespolizeibehörden 
und bei den Sicherheitsdirektionen gebührt, 

1. solange er im Exekutivdienst oder im wissenschaftlichen oder amtsärztli­
chen Dienst verwendet wird oder mit Aufgaben der Wirtschaftspolizei 
betraut ist, 

2. wenn er infolge eines in seinem Dienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr 
in diesem Dienst verwendet werden kann, 

eine Exekutivdienstzulage von 989 S. Die Exekutivdienstzulage gebührt auch den 
Beamten des Höheren Dienstes an Justizanstalten. 

(2) Von' der Exekutivdienstzulage und' dem der Exekutivdienstzulage 
entsprechenden Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

(3) Für die mit der dienstplanmäßigen Tätigkeit verbundene besondere 
Gefährdung gebührt 

1. dem Beamten des Höheren Dienstes, der ständig im, Bereich einer 
Justizanstalt (mit Ausnahme der Justizwachschule) leitenden Vollzugsdienst 
versieht 

2. dem Beamten, der ständig als Erzieher an Justizanstalten u'nmittelbaren 
Gefangenenaufsichtsdienst versieht, 

neu 

(9) Für Beamte, die in unmittelbarer' Aufeinanderfolge vertretungsweise auf 
wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis 8 mit der 
Maßgabe, daß die verschiedenen Vertreturigstätigkeiten wie eine durchgehende 
Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Funktionsabgeltung ist je nach 
Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der Beamte verwendet wird, 
anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der unmittelbar zuvor 
ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

(10) Die Abs. 1 bis 9 sind nicht anzuwenden 
1, auf Zeiten, in denen die vom Beamten ausgeübte Verwendung einer 

niedrigeren Verwendungs gruppe zugeordnet ist als jener, der der Beamte 
angehört, 

2. auf Stellvertreter, bei denen 'diese Stellvertretung wegen der damit 
verbundenen ständigen Aufgaben für die Zuordnung des Arbeitsplatzes zu 
einer bestimmten Funktionsgruppe maßgebend und deren Funktion daher 
auf Grund der Bezeichnung als "Stellvertreter-Funktion" ausgewiesen ist. 

Verwendungsabgeltung 

§ 38. (1) Wird ein Beamter des Allgemeinen Verwaltungsdienstes vorüberge­
hend, aber durch mindestens 29 aufeinanderfolgende Kalendertage auf einem 
Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe verwendet, ohne in die 
betreffende Verwendungs gruppe ernannt zu sein, so gebührt ihm hiefür eine nicht 
ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung. Als eine vorübergehende Verwendung 
gelten insbesondere Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im Zuge einer 
provisorischen Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der 
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Die Verwendungs ab geltung ist in ganzen oder halben V orrückungsbeträ­
gen des Gehaltes des Beamten zu bemessen. Sie beträgt für den Unterschied 

'1. von den Verwendungsgruppen A 2 und A 3 auf die jeweils nächsthöhere 
Verwendungsgruppe einen V orrückungsbetrag, 

2. von den Verwendungs gruppen A 4 bis A 7 auf die jeweils nächsthöhere 
Verwendungsgruppe einen halben Vorrückungsbetrag. 

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der Einstufung des Beamten und der 
Zuordnung des Arbeitsplatzes, auf dem der Beamte vorübergehend verwendet 
wird, mehr als eine Verwendungsgruppe, so sind die sich aus Abs. 3 ergebenden 
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3. dem Beamten des rechtskundigen Dienstes bei den Bundespolizeibehörden 
und Sicherheitsdirektionen, 

4 .. dem Beamten des amtsärztlichen Dienstes bei den Bundespolizeibehörden 
und Sicherheitsdirektionen, 

5. dem Beamten, der als Erzieher an Justizanstalten unmittelbaren 
Gefangenenaufsichtsdienst versieht, aber nicht unter Z 2 fällt, 

an Stelle der im § 19 b vorgesehenen Nebengebühr eine monatliche Vergütung. 

(4) Die Vergütung beträgt 
1. für die unter Abs. 3 Z 1 und 2 angeführten Beamten 9,52%, 
2. für die unter Abs. 3 Z 3 angeführten Beamten 6,51 %, 
3. für die unter Abs. 3 Z 4 und5 angeführten Beamten 6,35% 

des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung. 

(5) Auf die Vergütung nach den Abs.3 und 4 sind die für Wachebeamte 
geltenden Bestimmungen des § 74 a Abs. 2 und 4 bis 8 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß für die im Abs. 3 Z 3 und 4. angeführten Beamten die 
Bestimmungen für die Wachebeamten des Sicherheitswachdienstes gelten. 

Omnibuslenkerzulage 

§ 38 a. (1) Dem Beamten des Mittleren Post- und Fernmeldedienstes gebührt, 
1. solange er ständig als Omnibuslenker verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Omnibuslenkerdienst erlittenen Dienstunfalles 

nicht mehr in diesem Dienst verwendet werden kann, 
eine Omnibuslenkerzulage von 756 S. 

(2) Von der Omnibuslenkerzulage und dem der Omnibuslenkerzulage 
entsprechenden Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

UNTERABSCHNITT B 

Beamte in handwerklicher Verwendung 

Gehalt 

§ 39. (1) Das Gehalt des Beamten in handwerklicher Verwendung wird durch 
die Verwendungsgruppe, die Dienstklasse und in ihr durch die Gehaltsstufe 
bestimmt. 

neu 

ganzen oder halben Vorrückungsbeträge dem Unterschied der Verwendungs­
gruppen entsprechend' zusammenzuzählen. 

(5) Wird der Beamte ständig auf einem gegenüber seiner Einstufung höher 
eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der Verwendungsab­
geltung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch höher eingestuften 
Arbeitsplatz nicht von der Verwendungsgruppe des Beamten, sondern von der 
Verwendungsgruppe des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen. 

(6) Die Verwendungsabgeltung darf die Höhe einer Verwendungszulage nach 
§ 34 nicht übersteigen, die dem Beamten im Fall einer dauernden Verwendung auf 
dem betreffenden Arbeitsplatz gebührte. 

(7) Für .6eamte, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge vertretungsweise auf 
wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis 6 mit der 
Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine durchgehende 
Vertretungs tätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Verwendungsabgeltung ist je 
nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der Beamte verwendet wird, 
anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der unmittelbar zuvor 
ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder 
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Verwendungsabgeltung, so 
entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der entsprechenden Verwendungs­
abgeltung. 

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreter anzuwenden, bei denen diese 
Stellvertretung wegen der damit verbundenen ständigen Aufgaben für die 
Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer bestimmten Funktionsgruppe maßgebend 
und deren Funktion daher auf Grund der Bezeichnung als "Stellvertreter-Funk­
tion" ausgewiesen ist. 

Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung, 
Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung 

§ 39. (1) Die Bemessung 
1. der Funktionszulage und der Verwendungszulage nach § 34 und 
2. - wenn ein Beamter des Allgemeinen Verwaltungsdienstes vorübergehend 

auf einem höherwertigen Arbeitsplatz des Exekutivdienstes 0der des 

N 
00 
C> 

.... 
\J1 
""-J 
""-J 

0-
n> ... 
t;d 
~. 

of 
::l 

1577 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
280 von 334

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

(2) Es kommen in Betracht für Beamte 
der Verwendungsgruppen P 1 und P 2 - die Dienstklassen III und IV, 
der Verwendungsgruppen P 3 bis P 5 - die Dienstklasse III. 
§ 28 Abs. 2 zweiter und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Das Gehalt beträgt in der Dienstklasse III 

in der Verwendungsgruppe 

in der PI P2 P3 P4 PS 
Gehaltsstufe 

Schilling 

1 12825 12530 12233 11 938 11644 
2 13 179 12825 12499 12147 11 808 
3 13 532 13 120 12766 12352 11970 
4 13 888 13416 13 032 12559 12132 
5 14 242 13 712 13 298 12766 12292 
6 14 598 14 007 13 562 12972 12456 
7 14950 14300 13 829 13 179 12619 
8. 15305 14598 14094 13 387 12781 
9 15658 14892 14361 13592 12943 

10 16013 15187 14625 13 799 13 107 
11 16370 15483 14892 14 007 13269 
12 16749 15779 15157 14213 13 432 
13 17135 16075 15421 14420 13592 
14 17535 16370 15688 14625 13756 
15 - 16684 15956 14834 13 918 
16 - 17006 16221 15039 14082 
17 - , 17633 16964 15246 14242 
18 - - - 15454 14406 

(4) Für das Gehalt der Dienstklasse IV sind die im § 28 Abs.3 für diese 
Dienstklasse vorgesehenen Gehaltsstufen und Gehaltsansätze maßgebend. 

(5) Das Gehalt beginnt, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, mit 
der Gehaltsstufe 1. In der Dienstklasse IV beginnt das Gehalt mit der 

, Gehaltsstufe 3. Wenn es besondere dienstliche Rücksichten geboten erscheinen 
lassen, kann dem Beamten bei der Anstellung durch Verfügung des 
Bundespräsidenten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe zuerkannt werden; 
hiebei ist nach Maßgabe der Bestimmungen über den V orrückungsstichtag auf die 
bisherige Berufslaufbahn und die künftige Verwendung des Beamten Bedacht zu 
nehmen. 

neu 

Militärischen Dienstes verwendet wird - der Funktionsabgeltung und der 
Verwendungsabgeltung nach § 38 

bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. Im Fall der Z 2 ist eine den 
Bemessungskriterien der §§ 37 und 38 entsprechende Abgeltungshöhe vorzuse­
hen. 

(2) In der Ausbildungsphase am Beginn des Dienstverhältnisses nach § 138 
BDG 1979 gebührtnur dann eine Funktionszulage oder eine Funktionsabgeltung 
oder eine Verwendungs zulage nach § 34 oder eine Verwendungsabgeltung nach 
§ 38, wenn der Beamte im Wege eines Ausschreibungsverfahrens mit einer 
Leitungsfunktion betraut ist. 

(3) Für denselben Zeitraum kann dem Beamten nur eine einzige nach den §§ 37 
und 38 anspruchsbegründende Verwendung nach diesen Bestimmungen 
abgegolten werden. Übt er zur selben Zeit mehrere solche Verwendungen aus, ist 
jene abzugelten, für die diese Bestimmungen den insgesamt höchsten 
Abgeltungsanspruch vorsehen. 

(4) Für eine Verwendung auf einem bestimmten Arbeitsplatz kann für 
denselben Zeitraum nicht mehr als einem Beamten eine Funktionsabgeltung oder 
Verwendungsabgeltung gebühren. Wird die Vertretung gleichzeitig von 
mehreren Bediensteten wahrgenommen, gebührt die Funktionsabgeltung oder 
Verwendungsabgeltung ausschließlich dem Beamten, der diese Vertretung nach 
Art und Umfang der Tätigkeit überwiegend wahrnimmt. 

(5) Maßgebend für den Anspruch auf Funktionsabgeltung und auf 
Verwendungsabgeltung ist, daß der betreffende Arbeitsplatz dem Allgemeinen 
Verwaltungs dienst zugeordnet ist. Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob 
auch der Vertretene dem Allgemeinen Verwaltungs dienst angehört. 

(6) Werden Beamte des Allgemeinen Verwaltungs dienstes im Jahre 1995 auf 
einem Arbeitsplatz der Verwendungsgruppen B oder A verwendet, so sind auf sie 
statt der Bestimmungen über die Funktionszulage, die Funktionsabgeltung, die 
Verwendungszulage nach § 34 und die Verwendungs ab geltung nach § 39' die 
Bestimmungen über die Verwendungszulage nach § 121 und über die 
Verwendungsabgeltung nach § 122 'anzuwenden. In diesem Fall ist der 
Bemessung der Verwendungszulage nach § 121 und der Verwendungsabgeltung 
nach § 122 jene besoldungs rechtliche Stellung zugrunde zu legen, die dem 
Beamten gebührte, wenn er der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen 
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alt 

Dienstalterszulage, Dienstzulagen, Zeitvorrückung, Beförderung, ÜbersteIlung 

§ 40. (1) Dem Beamten in handwerklicher Verwendung, der die höchste 
Gehaltsstufe einer. Dienstklasse erreicht hat, aus der eine Zeitvorrückung nicht 
mehr vorgesehen ist, gebührt nach zwei Jahren, die er in der höchsten 
Gehaltsstufe verbracht hat, eine für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Dienstalterszulage im Ausmaß eines V orrückungsbetrages seiner 
Dienstklasse ; die Dienstalterszulage erhöht sich nach vier in der höchsten 
Gehaltsstufe verbrachten Jahren auf das Ausmaß von zweieinhalb Vorrückungs­
beträgen seiner Dienstklasse. Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Beamte der Verwendungsgruppe PI erreicht im Wege der 
Zeitvorrückung die Dienstklasse IV. § 32 Abs. 1 und 3 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Es sind ferner sinngemäß anzuwenden 
1. die §§ 30 bis 31 auf alle in Betracht kommenden Beamten in handwerklicher 

Verwendung, 
2. § 33 Abs. 1 bis 5 und § 34 Abs. 2 und 3 auf die Beamten der 

Verwendungsgruppen P 1 und P 2. 

Art. 11 Z 15 bis 17: 

ABSCHNITT VII 

Wachebeamte 

Gehalt und Dienstalterszulage 

§ 72. (1) Für die Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 3 ist die 
Dienstklasse III vorgesehen. Das Gehalt dieser Wachebeamten beträgt: 

neu 

Verwaltung und der Beamten in handwerklicher Verwendung angehörte. Dabei 
entsprechen . 

1. der Verwendungsgruppe A 3 die Verwendungs gruppe C, 
2. den Verwendungsgruppen A 4 und A 5 die Verwendungsgruppe D. 

ÜbersteIlung 

§ 40. (1) Bei einer ÜberSteIlung aus einer Verwendungsgruppe des Allgemeinen 
Verwaltungs dienstes in eine andere Verwendungsgruppe des AIIKemeinen 
Verwaltungsdienstes ändern sich die Gehaltsstufenbezeichnung und der nächste 
V orrückungstermin nicht. 

(2) Wird ein Beamter einer anderen Besoldungsgruppe in die Besoldungs­
gruppe des Allgemeinen Verwaltungsdienstes überstellt, so richtet sich seine 
besoldungsrechtliche Stellung nach seinem geltenden Vorrückungsstichtag. 
Soweit jedoch Zeiten bei der Ermittlung des Vorrückungsstichtages gemäß § 12 
Abs. 6 oder 7 gekürzt worden sind, ist die besoldungsrechtliche Stellung von dem 
um diese bisher weggefallenen Zeiträume· verbesserten Vorrückungsstichtag 
herzuleiten. Die §§ 8 und 10 sind in allen Fällen anzuwenden. 

(3) Wird ein Beamter, der kein abgeschlossenes Hochschulstudium aufweist, in 
die Verwendungs gruppe A 1 ernannt, 

1. gebühren dem Beamten im Falle des Abs. 1 die der Bezeichnung nach 
nächstniedrigere Gehaltsstufe und derselbe V orrückungstermin, 

2. vermindert sich im Falle des Abs. 2 der zu berücksichtigende Zeitraum um 
zwei Jahre. 

,,ABSCHNITT VII 

EXEKUTIVDIENST 

Gehalt 

§ 72. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutivdienstes wird durch die 
Verwendungs gruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt 
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in der Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

alt 

Schilling 

12382 
12552 
12721 
12891 
13 059 
13 473 
13 747 
14024 
14 295 
14569 

Im übrigen gelten für das Gehalt der Wachebeamten die Bestimmungen des 
Abschnittes 11 mit der Abweichung, daß die Verwendungsgruppe W 2 der 
Verwendungs gruppe C und die Verwendungs gruppe WIder Verwendungs­
gruppe B entspricht und daß für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 die 
Dienstklassen 111 bis VIII in Betracht kommen. 

(2) Es sind sinngemäß anzuwenden: 
1. § 29 (mit Ausnahme der Z 2) auf Wachebeamte der Verwendungsgrup­

pen W 1 und W 2, 
2. § 30 a aufWachebeamte aller Verwendungsgruppen. 

Dienstzulagen 

§ 73. (i) Dem Wachebeamten gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie 
beträgt während der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 307 S und im 
definitiven Dienstverhältnis 

in der Verwen~ungsgruppe W 3 

Dienstzeit Dienstzulage 

Jahre Schilling 

492 
10 638 
16 897 
22 1 136 
30 1353 

neu 

in der 
in der Verwendungsgrup~e 

Gehalts- E! E2a .E2b E2c 
stufe 

Schilling 

1 - - - 13 718 
2 - - 14958 13 931 
3 - - 15321 14145 
4 19536 17163 16039 14411 
5 20410 17591 16402 14678 
6 21284 18636 16764 14972 
7 22158 19020 17127 15267 
8 23032 19403 17489 15561· 
9 23906 19787 17851 -

10 25783 20171 18214 -
11 27661 20555 19093 -
12 28623 21058 19973 -
13 30 Ö03 22396 20754 -
14 31383 23148 21 126 -
15 32345 23899 22005 -
16 33306 24704 22885 -
17 34268 25510 23765 -
18 35229 26316 24644 -
19 37459 26809 25136 -

(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. 

Dienstalterszulage 

§ 73. (1) In der Verwendungsgruppe EI gebührt dem Beamten nach vier 
Jahren, die er in der Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eine ruhegenußfähige 
Dienstalterszulage im Ausmaß von eineinhalb V orrückungsbeträgen von der 
Gehaltsstuf~ 18 auf die Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungsgruppe ("DAZ"). 

(2) In den Verwendungsgruppen E 2 a und E 2 b gebührt dem Beamten nach 
zwei Jahren, die er in der Gehaltsstufe 19 verbracht hat, eineruhegenußfähige 
Dienstalterszulage im Ausmaß von einem V orrückungsbetrag von der 
Gehaltsstufe 18 auf die Gehaltsstufe 19 seiner Verwendungsgruppe ("kleine 
DAZ"). Die Dienstalterszulage erhöht sich nach vier in der Gehaltsstufe 19 
verbrachten Jahren auf das Ausmaß von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen 
("große DAZ"). 
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alt 

in der Verwendung,gruppe W 2 

in der Dienstzulagenstufe 

in der 

Grundstufe 
Dienst- a) 
stufe 1 b) 
Dienststufe 2 
Dienststufe 3 

638 
1353 
1713 
2450 
3607 

Schilling 

in de; Verwendung,gruppe W I 

in den bei Führung eines Amtstitels, der einem der 
Dienst- nachstehend angeführten Amtstitel vergleich-
klassen bar ist 

Leutnant 
III 
und Oberleutnant 
IV 

Hauptmann 

ab der Dienstklasse V 

2 

1136 
1935 
2450 
3025 
4317 

Dienstzulage 

Schilling 

1445 

1696 
, 
2207 

2417 

(2) In der Verwendungsgruppe W 3 wird die Dienstzulage durch die 
tatsächliche Dienstzeit in der Verwendungsgruppe bestimmt. Die als 
zeitverpflichteter Soldat, als gemäß § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter oder Vertragsbediensteter 
oder als Vertragsbediensteter des Wachdienstes zurückgelegte Zeit ist hiebei der 
tatsächlichen Dienstzeit zuzurechnen. 

(2 a) Wachebeamten der Grundstufe der Verwendungsgruppe W 2 gebührt 
nach einer im Exekutivdienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 30 Jahren 
an Stelle der in der Dienstzulagenstufe 2 vorgesehenen Dienstzulage die nach 
Abs. 1 für die Verwendungsgruppe W 3 vorgesehene höchste Dienstzulage. 

(3) Eine Dienstzulage der Dienststufe 1 nach den unter lit. bangeführten 
Ansätzen gebührt den Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 2, die 

1. die Grundausbildung für dienstführende Wachebeamte oder für Kriminal­
beamte der Verwendungsgruppe W 2 (Anlage 1 Z 12.3 des Beamten­
Dienstrechtsgesetzes 1979) gemäß den §§ 25 bis 35 des Beamten-Dienst-

neu 

(3) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von vier und zwei Jahren 
anzuwenden. 
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alt 

rechtsgesetzes 1979 erfolgreich abgeschlossen haben oder die die 
Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe W 2 gemäß § 239 
Abs. 2 BDG 1979 erfüllt haben, oder 

2. die bis zum 31. Dezember 1972 zu Wachebeamten der Verwendungs­
gruppe W 2 ernannt oder bis zu diesem Zeitpunkt in die Verwendungs­
gruppe W 2 übernommen wurden, 

wenn ihnen nicht eine Dienstzulage einer höheren Dienststufe gebührt. 

(4) In der Verwendungsgruppe W 2 gebührt die Dienstzulagenstufe 1 ab der 
Ernennung in die betreffende Grundstufe oder Dienststufe. Die Vorrückungsfrist 
in die Dienstzulagenstufe 2 beträgt in der Grundstufe 14 und in den anderen 
Dienststufen vier Jahre. Im Falle der Ernennung auf eine Planstelle der 

1. Dienststufe 1 ist die in der Dienstzulagenstufe 2 der Grundstufe, 
2. Dienststufe 2 ist die in der Dienstzulagenstufe 2 der Dienststufe 1 

zurückgelegte Zeit bis zum Höchstausmaß von vier Jahren für die V orrückung in 
die Dienstzulagenstufe 2 anzurechnen. 

(5) Die §§ 8 und 10 sind auf die in den Abs. 2 und 4 angeführten Zeiten 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Die im Abs. 1 für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 vorgesehe­
nen Dienstzulagen gebühren Erziehern an Justizanstalten in der Verwendungs­
gruppe W 1 in jener Höhe, die ihnen gebühren würde, wenn auf sie die 
Bestimmungen über die Amtstitel der übrigen Wachebeamten der Verwendungs­
gruppe W 1 anzuwenden wären. 

(7) Beamte, die in die Verwendungs gruppe W 1 überstellt wurden und die am 
ÜbersteIlungstag nach Abs. 1 in der Verwendungsgruppe W 2 Anspruch auf eine 
höhere als die für sie in den Dienstklassen III und IV der Verwendungs­
gruppe W 1 vorgesehene Dienstzulage hätten, gebührt ab dem 1. Juli 1979 
anstelle der für sie in der Verwendungsgruppe W 1 vorgesehenen Dienstzulage 
die Dienstzulage nach der Verwendungsgruppe W 2 bis zur Ernennung in die 
Dienstklasse V. 

(8) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe W 1 in die Dienstklasse V 
ernannt und ist sein Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage nach 
Abs. 1) niedriger als das Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage nach 
Abs. 7), auf das er Anspruch hätte, wenn er in der Dienstklasse IV geblieben wäre, 
so gebührt ihm eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes 
einzuziehende, für die Bemessung des Ruhegenusses anrecheribare Ergänzungs-

neu 
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alt 

zulage auf das bisherige Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage nach 
Abs.7). 

Besondere Dienstzulage 

§ 73 a. Den Wachebeamten gebührt eine. ruhegenußfähige besondere 
Dienstzulage. Sie beträgt in der Verwendungsgruppe W 3 1 030 S, in der 
Verwendungsgruppe W 2 1 086 S und in der Verwendungsgruppe W 1 1 289 S. 

Dienstzulage 

§ 73 b. (1) Dem exekutivdiensttauglichen Wachebeamten der Verwendungs­
gruppe W 2, der eine in der Anlage 1 Z 12.3 zum BDG 1979 angeführte 
Grundausbildung erfolgreich absolviert hat und ständig mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben einer im Abs. 2 angeführten Richtverwendung oder einer gemäß 
Abs. 3 gleichzuhaltenden Verwendung betraut ist, ist für die Dauer der Betrauung 
mit dieser Verwendung eine ruhegenußfähige Dienstzulage von 610 S 
zuzuerkennen. Diese Dienstzulage ist auch dem exekutivdiensttauglichen 
Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 1 zuzuerkennen. Die Zuerkennung 
bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. 

(2) Richtverwendungen im Sinne des Abs. 1 sind: 
1. im Gendarmeriedienst 

Kommandant eines Gendarmeriepostens, 
Sachbearbeiter, wenn er auch unmittelbarer Vertreter des Kommandanten 
eines Gendarmeriepostens mit einem Personalstand von mindestens vier 
Beamten ist, 
Sachbearbeiter, wenn er auch zweiter Vertreter des Kommandanten eines 
Gendarmeriepostensmit einem Personalstand von mindestens 16 Beamten 
ist, 
Sachbearbeiter, wenn er auch dritter Vertreter des Kommandanten eines 
Gendarmeriepostens mit einem Personalstand von mindestens 22 Beamten 
ist, 
Sachbearbeiter bei einer Kriminal- oder Verkehrsabteilung, 

2. im Sicherheitswachdienst 
Wachkommandant in einem durchlaufend besetzten Wachzimmer mit 
einem Personalstand von mindestens 18 Beamten, 
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alt 

Kommandant einer Verkehrsabteilung, 
Fahrdienstleiter bei der Bundespolizeidirektion Wien in der Marokkaner 
Kaserne, 
Stellvertreter des Dienstführenden der Polizeidiensthundegruppe Linz, 
Vertreter des Leiters der Fernmeldewerkstätte bei der Bundespolizeidirek­
tion Graz, 

3. im Kriminaldienst 
Leiter einer kriminalpolizeilichen Einheit, 
Sachbearbeiter im staatspolizeilichen Büro oder in einem Bezirkspolizei­
kommissariat der Bundespolizeidirektion Wien, 
Gruppenführer-Stellvertreter im Büro für Erkennung, Kriminaltechnik, 
Fahndung, 

4. im Justizwachdienst 
Justizwachkommandant, 
Stellvertreter des Justizwachkommandanten bei der Außenstelle Asten oder 
Lankowitz, 
zweiter Stellvertreter des Justizwachkommandanten beim landesgerichtli­
chen Gefangenenhaus Innsbruck, 
zweiter Stellvertreter des Justizwachkommandanten und Lehrer .an der 
Justizwachschule, 
Abteilungskommandant der Abteilung Strafvollzug im landesgerichtlichen 
Gefangenenhaus Korneuburg oder Steyr, 
Sachbearb~iter im Strafvollzug beim landesgerichtlichen Gefangenenhaus 
Salzburg oder Klagenfurt, . 
Sachbearbeiter für Bauaufsicht' beim landesgerichtlichen Gefangenenhaus 
Graz oder bei der Justizanstalt Sonnberg, 
Leiter des Bäckereibetriebes oder der Schuhmacherwerkstätte bei der 
Strafvollzugsanstalt Stein, 
Leiter des Buchbindereibetriebes beim hindesgerichtlichen Gefangenenhaus 
I Wien, 

5. im Zollwachdienst 
Leiter einer Zollwachabteilung, 
Stellvertreter des Leiters einer Zollwachabteilung mit einem Personalstand 
von mindestens sieben Beamten, 
zweiter Stellvertreter des Leiters' einer Zollwachabteilung mit einem 
Personalstand von mindestens 16 Beamten, 
Führer einer Abfertigungsgruppe bei einem Zollamt, 
Ausbildner in der Diensthundeabteilung Graßnitzberg, 

neu 
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alt 

Rechnungsleger in selbständigen Zoll kassen, 
Erhebungsbeamter im Zollfahndungsdienst bei einem Hauptzollamt. 

(3) Den im Abs. 2 angeführten Richtverwendungen sind jene Verwendungen 
der Verwendungsgruppe W 2 gleichzuhalten, denen zumindest gleiche dienstli­
che Bedeutung zukommt und bei denen die mit" der Ausübung verbundene 
Verantwortung zumindest jenes Maß an Verantwortung erreicht, das fUr die 
Ausübung einer im Abs. 2 angeführten Richtverwendung erforderlich ist. 

(4) Die im Abs. 1 angeführte Dienstzulage ist auch dann der Bemessung des 
Ruhegenusses zugrunde zu legen, wenn sie der Beamte bis zum Beginn einer 
Dienstunfähigkeit bezogen hat, die für seine Versetzung in den Ruhestand 
.maßgebend war. 

Wachdienstzulage 

§ 74. (1) Dem Wachebeamten gebührt, 
1. solange er im Wacheexekutivdienst verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Wacheexekutivdienst erlittenen 

nicht mehr in diesem Dienst verwendet werden kann, 
eine Wachdienstzulage. 
Sie beträgt: 

in der Verwendung,gruppe 

W3 
W2 
Wl 

Schilling 

756 
885 

1014 

Dienstunfalles 

(2) Für den Wachebeamten, der auf Grund seiner Ausbildung zur Verwendung 
als Pilot befähigt ist und als solcher im Rahmen des Exekutivdienstes regelmäßig 
zu Einsatzflügen herangezogen wird, erhöht sich die Wachdienstzulage um das 
6,3 fache des im §'73 b Abs. 1 genannten Betrages. 

(3 ) Von der Wachdienstzulage und dem der Wachdienstzulage entsprechenden 
Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

Vergütung für besondere Gefährdung 

§ 74 a. (1) Dem exekutivdienstfähigen Wachebeamten gebührt für' die mit 
seiner dienstplanmäßigen Tätigkeit verbundene besondere Gefährdung an Stelle 

neu 

Funktionszulage 

§ 74. (1) Dem Beamten der Verwendungsgruppe E 1 oder E 2 a gebührt eine 
ruhegenußfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz 
betraut ist, der nach § 143 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten 
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt: 

in der in der Funktionsstufe 
in der Verwen- Funktions- 1 2 3 4 dung,- gruppe gruppe Schilling 

EI 1 640 747 853 960 
2 747 960 1 172 1 599 
3 1 8i2 2559 3731 7463 
4 2345 3 199 5 117 10127 
5 2559 3411 5543 10873 
6 3 199 4264 7463 12579 
7 3731 4797 7995 13 859 
8 7995 10660 15991 22387 
9 8528 11727 17589 26651 
10 10127 12792 19 188 33047 
11 12792 14924 21320 36244 

E 2a 1 640 747 853 960 
2 747 960 1 172 1385 
3 1067 1599 2132 2665 
4 1 599 2132 2665 3 199 
5 2132 2665 4264 6503 
6 2665 3199 5331 6929 
7 3199 4264 6396 8528 
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alt 

der im § 19 b vorgesehenen Nebengebühr eine monatliche Vergütung von 7,30% 
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V, soweit nicht für seine Verwendung gemäß Abs. 3 ein höheres 
Ausmaß festgesetzt ist. 

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 erhöht sich für jede de~ Bemessung 
zugrundezulegende Stunde einer außerhalb des Dienstplanes erbrachten 
Dienstleistung um 0,1%, des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszula­
gen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V. 

(3) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung 
1. jene Verwendungen zu bestimmen, mit deren Ausübung ein höherer Grad 

an Gefährdung verbunden ist, und hiefür unter Berücksichtigung des 
zeitlichen Ausmaßes dieser Gefährdung an Stelle des in Abs. 1 genannten 
Betrages einen entsprechend höheren Vergütungs betrag festzusetzen und 

2. den nach Abs. 2 der Bemessung zugrundezulegenden Zeitanteil einer 
außerhalb des Dienstplanes erbrachten Dienstleistung zU: bestimmen. 

Die Verordnung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. 

(4) Abweichend vom Abs. 2 beträgt die Erhöhung der Vergütung für die 
Beamten des Sicherheitswachdienstes, des Gendarmeriedienstes und des 
Kriminaldienstes für jede zu berücksichtigende Stunde, die durch Freizeit 
ausgeglichen wird, 0,1 % des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszula­
gen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V abzüglich 11173,2 der sich aus Abs. 1 
oder Abs. 3 Z 1 ergebenden Vergütung. 

(5) Ergeben sich bei Berechnung der nach den Abs. 2 und 4 der Bemessung 
zugrundezulegenden Stunden Bruchteile von Stunden, so gebührt der 
verhältnismäßige Teil der Vergütung. Abweichend davon sind für Beamte des 
Zollwachdienstes Bruchteile im Ausmaß von mehr als 30 Minuten als volle Stunde 
zu berücksichtigen, Bruchteile bis zu 30 Minuten bleiben unberücksichtigt. 

(6) Auf die nach Abs.1 und Abs.3 Z 1 gebührende Vergütung sind 
anzuwenden: 

1. § 15 Abs. 1 letzter Satz, . 
2. § 15 Abs. 4 und 5, 
3. § 15 aAbs. 2 und 
4. die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Gefahrenzu­

lage maßgebenden Bestimmungen des Nebengebührenzulagengesetzes. 

neu 

(2) Es sind vorgesehen: 
1. die Funktionsstufe 1 in den Gehaltsstufen 1 bis 9, 
2. die Funktionsstufe 2 in den Gehaltsstufen 10 bis 15, 
3. die Funktionsstufe 3 in den Gehaltsstufen 16 bis 19 (4. Jahr), 
4. die Funktionsstufe 4 ab der Gehaltsstufe 19 (5. Jahr). 

(3) In den Funktionsgruppen 8, 9, 10 und 11 der Verwendungsgruppe E 1 ist 
für das Erreichen der Funktionsstufe 4 überdies eine vierjährige Dienstzeit auf 
einem Arbeitsplatz oder auf Arbeitsplätzen der betreffenden Funktionsgruppe 
erforderlich. In den vierjährigen Zeitraum sind auch Zeiten einzurechnen, in 
denen der Beamte 

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat oder . 
2. außerhalb des Exekutivdienstes bei einer inländischen Gebietskörperschaft 

eine Funktion ausgeübt hat, die einer der angeführten Funktionsgruppen 
zugeordnet oder diesen Funktionen gleichwertig ist. 

(4) Durch die für die Funktionsgruppen 8, 9, 10 und 11 der 
Verwendungs gruppe E 1 vorgesehene Funktionszulage gelten alle Mehrleistun­
gen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 35% 
dieser Funktionszulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(5) Ist ein Beamter des Exekutivdienstes einer niedrigeren Verwendungsgruppe 
dauernd mit der Ausübung einer Funktion einer höheren Verwendungsgruppe 
betraut, gebührt ihm die für diese Funktion in der höheren Verwendungsgruppe 
vorgesehene Funktionszulage anstelle der in seiner Verwendungsgruppe 
vorgesehenen Funktionszulage. Ist jedoch letztere höher, so gebührt sie anstelle 
der in der höheren Verwendungsgruppe vorgesehenen Funktionszulage. 
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(7) Die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Gefahrenzu­
lage maßgebenden Bestimmungen des Nebengebührenzulagengesetzes sind auch 
auf den Erhöhungsbetrag nach den Abs. 2 und 4 anzuwenden. 

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind auf die Teilnehmer an der kursmäßigen 
Grundausbildung an der Justizwachschule nicht anzuwenden. 

Vergütung für Wachebeamte 

§ 74 b. (1) Dem Wache beamten gebührt für wachespezifische Belastungen eine 
monatliche Vergütung von 1 058 S. 

(2) Die Vergütung nach Abs.1 gebührt dem Wachebeamten im halben 
Ausmaß, wenn 

1. seine Wochendienstzeit nach den §§ 50 a oder 50 b BDG 1979 auf die 
Hälfte herabgesetzt worden ist oder 

2. er eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c MSchG oder nach § 8 EKUG in 
Anspruch nimmt. . 

Diese Verminderung wird für den Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme 
nach den Z 1 und 2 gilt. 

(3) AUf die Vergütung nach Abs. 1 sind anzuwenden: 
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz und 
2. die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Erschwernis­

zulagen maßgebenden Bestimmungen des Nebengebührenzulagengesetzes. 

ABSCHNITT VIII 

Berufsoffiziere und zeitverpflichtete Soldaten 

UNTERABSCHNITT A 

Berufsoffiziere 

Gehalt und Dienstalterszulage 

§ 75. (1) Für das Gehalt der Berufsoffiziere gelten die Bestimmungen des 
Abschnittes 11 mit der Maßgabe, daß die Verwendungsgruppe H 1 der 
Verwendungsgruppe A und die Verwendungsgruppe H 2 der Verwendungs­
gruppe B entspricht und daß für Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2 die 
Dienstklassen 111 bis VIII in Betracht kommen. 

neu 

Verwendungszulage 

§ 75. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt eine ruhegenußfähige 
Verwendungszulage, wenn er dauernd auf einem einer höherwertigen 
Verwendungsgruppe zugeordneten Arbeitsplatz verwendet wird, ohne in diese 
ernannt zu sein. Diese Verwendungszulage beträgt 50% des Betrages, um den das 
Gehalt des Beamten vom Gehalt derselben Gehaltsstufe der höherwertigen 
Verwendungsgruppe überschritten wird. 

N 

'" C> 

-U1 
'-I 
'-I 

0-
(1) ... 
td 
!!. g-
(1) 

::os 

1577 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
290 von 334

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

(2) § 29 (mit Ausnahme der Z 2) und § 30 a sind auf Berufsoffiziere sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Bei der Anwen.dung der ÜbersteIlungsbestimmungen gilt die für 
Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 1 an Stelle einer Hochschulbildung 
vorgeschriebene besondere Ausbildung als abgeschlossenes Hochschulstudium. 

(4) § 13 Abs. 1 ist auf Berufsoffiziere mit der Abweichung anzuwenden, daß im 
Anwendungsbereich des § 80 des Heeresdisziplinargesetzes 1985, BGBI. Nr. 294, 
an di~ Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des 
Disziplinararrestes und der Degradierung treten. 

Dienstzulagen 

§ 76. (1) Den Berufsoffizieren gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Die 
Dienstzulage beträgt 

in den bei Führung eines Amtstitels, der einem der 'Dienstz.ulage 
Dienst- nachstehend angefOhrten Amtstitel vergleich-
klassen bar ist Schilling 

Fähnrich, 857 

III Leutnant 1 071 
und 
IV Oberleutnant 1285 

Hauptmann 1496 

ab der Dienstklasse V 1671 

(2) Bei Anwendung des Abs. 1 ist ein Militärkapellmeister mit einer in der 
Verwendungs gruppe H 2 tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit 

von weniger als drei Jahren einem Leutnant, 
von mindestens drei, aber weniger als acht Jahren einem Oberleutnant, 
von mindestens acht Jahren oder ab der Ernennung in die Dienstklasse IV 
einem Hauptmann 

gleichzuhalten. 

neu 

(2) Ergibt die Gegenüberstellung der beiden Gehälter unter Einschluß 
allfälliger Funktionszulagen einen geringeren Unterschiedsbetrag als nach Abs. 1, 
so beträgt die Verwendungszulage abweichend vom Abs. 1 50% dieses 
Unterschiedsbetrages. 

(3) Bei der Gegenüberstellung nach Abs. 2 sind zuzuzählen: 
1. dem Gehalt der höheren Verwendungs gruppe die allfällige Funktionszulage 

a) der Funktionsgruppe, der der betreffende Arbeitsplatz zugeordnet ist, 
und 

b) der Funktionsstufe, der der Beamte des Exekutivdienstes angehört, 
2. de~ Gehalt der niedrigeren Verwendungsgruppe die Funktionszulage der 

Funktionsgruppe und der Funktionsstufe, der der Beamte des Exekutivdien­
stes angehört. 

Verwendungsänderung und Versetzung 

§ 76. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes durch Verwendungsänderung 
oder durch Versetzung von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert 
sich die Verwendung des Beamten durch Änderung der Bewertung des 
Arbeitsplatzes gemäß § 3 Abs. 3 BDG 1979 und ist in diesen Fällen für die neue 
Verwendung 

1. eine niedrigere Funktionszulage vorgesehen, so gebührt ihm für die Zeit 
! nach dem Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, anstelle der 

bisherigen FunktiQnszulage die für die neue Funktion vorgesehene 
Funktionszulage, 

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt für die Zeit nach dem Ablauf 
des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige Funktionszulage 
ersatzlos. 

(2) Erfolgt die Verwendungs änderung oder die Versetzung mit einem 
Monatsersten, so werden die besoldungsrechtlichen Folgen mit dem betreffenden 
Monatsersten wirksam. 

(3) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung aus Gründen, die 
vom Beamten des Exekutivdienstes nicht zu vertreten sind, und war der bisherige 
Arbeitsplatz des Beamten 

- 1. in der Verwendungsgruppe Eider Funktionsgruppe 3, 
2. in der Verwendungsgruppe E 2a der Funktionsgruppe 5 

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffenden Verwendungsgruppe 
zugeordnet, so gebührt dem Beamten auf dem nach Abs. 1 zugewiesenen 
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Heeresdienstzulage 

§ 76 a. (1) Dem Berufsoffizier gebührt eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Heeresdienstzulage. Die Heeresdienstzulage richtet 
sich nach der besoldungsrechtlichen Stellung und beträgt 

in den Gehaltsstufen 1 bis 4 der Dienstklasse III 
der Verwendungsgruppe H 2 ................................. 1 221 S, 
in den Gehaltsstufen 5 bis 7 der Dienstklasse III der Verwendungsgruppe H 2, 
in der Dienstklasse IIr der Verwendungsgruppe H 1 und 
in der Dienstklasse IV ........................................ 919 S, 
in der Dienstklasse V ......................................... 611 S. 

(2) Für die Anwendung des § 33 Abs. 3 gilt die Heeresdienstzulage als 
Gehaltsbestandteil. 

Truppendienstzulage 

§ 77. (1) Dem Berufsoffizier gebührt, 
1. solange er im Truppendienst verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Truppendienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr 

in diesem Dienst verwendet werden kann, 
eine Truppendienstzulage von 1 014 S. 

neu 

Arbeitsplatz zumindest die gemäß Z 1 oder 2 für seine Verwendungsgruppe 
vorgesehene Funktionszulage, es sei denn, der Beamte hat einer niedrigeren 
Einstufung schriftlich zugestimmt. 

(4) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung aus Gründen, die 
vom Beamten des Exekutivdienstes nicht zu vertreten sind, und wird dem 
Beamten kein neuer Arbeitsplatz zugewiesen, gebührt ihm 

1. die Funktionszulage der im Abs. 3 vorgesehenen Funktionsgruppe, wenn er 
zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer höheren' Funktionsgruppe 
derselben Verwendungsgruppe angehört hat, 

2. keine Funktionszulage, wenn er zuvor einer niedrigeren als der im Abs. 3 
angeführten Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn angehört hat. 

(5) Hat der Beamte des Exekutivdienstes die Gründe für die Versetzung oder 
die Verwendungsänderung zu vertreten, gelten die Abs. 3 und 4 mit der Maßgabe, 
daß bei der Bemessung des Monatsbezuges die Grundlaufbahn der betreffenden 
VerWendungsgruppe an die Stelle der im Abs. 3 Z 1 oder 2 angeführten 
Funktionsgruppen tritt. 

(6) Gründe, die vom Beamten des Exekutivdienstes nicht zu vertreten sind, sind 
insbesondere 

1. Organisationsänderungen und 
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie der Beamte nicht vorsätzlich 

herbeigeführt hat. 

(7) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung oder Verwendungsänderung 
nach Abs. 1 verfügt worden ist, im Zuge des betreffenden Verfahrens aufgehoben, 
so gebührt dem Beamten des Exekutivdienstes für die Zeit, in der er wegen dieser 
Versetzung oder Verwendungs änderung wegen Anwendung der Abs. 1 bis 6 
einen geringeren Monatsbezug erhalten hat, anstelle dieses Monatsbezuges jener 
Monatsbezug, der ihm gebührt hätte, wenn er auf dem bisherigen Arbeitsplatz 
verblieben wäre. 

Ergänzungszulage 

§ 77. (1) Sind für die Abberufung von einem Arbeitsplatz Gründe maßgebend, 
die der Beamte des Exekutivdienstes nicht zu vertreten hat, gebührt ihm bei 
Anwendung des § 76 Abs. 1 bis 4 zusätzlich eine ruhegenußfähige Ergänzungszu­
lage. Diese beträgt 

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%, 
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(2) Für den Berufsoffizier, der auf Grund seiner Ausbildung zur Verwendung 
als Militärpilot für einen Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. ades 
Wehrgesetzes 1990 befähigt ist und als Militärpilot verwendet wird, erhöht sich 
die Truppendienstzulage um das Fünffache des im Abs. 1 genannten Betrages. 

(3) Von der Truppendienstzulage und dem der Truppendienstzulage 
entsprechenden Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

neu 

2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75%, 
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50% 

des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jeweiligen neuen Funktionszulage und 
der für die bisherige FunktiOn vorgesehenen Funktionszulage. Ist für die neue 
Verwendung keine Funktionszulage vorgesehen, ist der Prozentsatz von der 
Höhe der bisherigen Funktionszulage zu bemessen. 

(2) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach Abs. 1 erlischt spätestens drei 
Jahre nach der Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn 

1. dem Beamten des Exekutivdienstes eine Funktion. übertragen wird, für die 
ihm eine gleichhohe oder höhere Funktionszulage gebührt wie jene, die für 
die Funktion vorgesehen war, aus der er gemäß § 76 abberufen worden ist, 
oder 

2. der Beamte des Exekutivdienstes der Aufforderung der Dienstbehörde, sich 
um eine bestimmte ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht 
nachkommt. 

(3) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 2 Z 2 ist, daß 
1. die ausgeschriebene Funktion derselben Verwendungs- und Funktions­

gruppe zugeordnet ist wie die Funktion, von der der Beamte des 
Exekutivdienstes gemäß § 76 abberufen worden ist, und 

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbildungsbezoge­
nen Ausschreibungsbedingungen für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz 
erfüllt. 

(4) Waren durch die bisherige Funktionszulage alle Mehrleistungen des 
Beamten des Exekutivdienstes in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht 
abgegolten und 

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht der Fall oder 
2. besteht für die neue Verwendung kein Anspruch auf eine Funktionszulage, 

so sind 65% der bisherigen Funktionszulage der Bemessung der Ergänzungszu­
lage nach Abs. 1 zugrunde zu legen. 

(5) Die Ergänzungszulage nach Abs. 4 ist der Bemessung von Nebengebühren 
für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend von den §§ 15 bis 19 
nicht zugrunde zu legen. 

(6) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 5 gebührt nicht, wenn 
1. der Beamte des Exekutivdienstes in eine andere Besoldungs- oder 

Verwendungsgruppe überstellt wird oder 
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UNTERABSCHNITT B 

Zeitverpflichtete Soldaten' 

Gehalt 

§ 78. (1) Das Gehalt des zeitverpflichteten Soldaten wird durch die 
Verwendungsgruppe, Dienststufe und Gehaltsstufe bestimmt und beträgt: 

in der Verwendungsgruppe 

H4 H3 
in der 

Gehalts- in der Dienststufe 
stufe 

I 2 3 4 5 6 7 

Schilling 

1 11049 11299 11 428 11 553 12 193 - -
2 11 106 11357 11487 11 609 12318 12360 12401 
3 11 164 11414 11 543 11 669 12444 12486 12529 
4 11 220 11470 11600 11727 12572 12580 12721 
5 11277 11 529 11657 11 782 12695 12829 12972 
6 11 394 11644 11772 11 899 12948 13084 13 226 
7 11 508 11 759 11 887 12014 13199 13 337 13 476 

(2) Den zeitverpflichteten Soldaten ist die Zeit des Präsenzdienstes für die 
Vorrückung anzurechnen. Die Bestimmungen des § 12 sind auf sie nicht 
anzuwenden. 

(3) § 30 a ist auf zeitverpflichtete Soldaten anzuwenden. 

(4) Die §§ 30 bund 30 c sind auf zeitverpflichtete Soldaten sinngemäß mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß 

1. Sanitätsunteroffiziere mit . 
a) einer im Krankenpflegegesetz in der jeweils geltenden Fassung 

vorgesehenen Ausbildung für den Krankenpflegefachdienst oder 
b) der erfolgreich abgelegten Prüfung für Unteroffiziere des Truppendien­

stes mit der Fachrichtung "Sanitätsdienst" und einschlägiger Verwen­
dung Beamten des Krankenpflegefachdienstes und 

neu 

2. der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als 
die bisherige Funktion. 

Funktionsabgeltung 

§ 78. (1) Einem Beamten des Exekutivdienstes, der vorübergehend, aber an 
mindestens 29 aufeinanderfolgenden Kalendertagen auf einem gegenüber seiner 
Funktionsgruppe um mindestens zwei Funktionsgruppen höher zugeordneten 
Arbeitsplatz verwendet wird, gebührt eine nicht ruhegenußfähige Funktionsab­
geltung. Als eine vorübergehende Verwendung gelten insbesondere Tätigkeiten, 
die vertretungsweise oder im Zuge einer provisorischen Betrauung oder einer 
Dienstzuteilung ausgeübt werden. 

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der 
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen. 

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von 
1. zwei Funktionsgruppen ein halber V orrückungsbetrag und 
2. je einer weiteren Funktionsgruppe je ein weiterer halber Vorrückungsbe­

trag. 

(4) Ist der Arbeitsplatz der vorübergehenden Verwendung einer höheren 
Verwendungsgruppe zugeordnet als jener, in die der Beamte des Exekutivdienstes 
eingestuft ist, ist die Anzahl der V orrückungsbeträge der Funktionsabgeltung 
nach Abs. 3 so zu ermitteln, als ob der Beamte jener Funktionsgruppe oder jener 
Grundlaufbahn der betreffenden höheren Verwendungs gruppe angehörte, die in 
der nachstehenden Tabelle in derselben Zeile wie die Funktionsgruppe oder der 
Grundlaufbahn seiner Einstufung angeführt ist: 

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (GL) 
in der Verwendungsgruppe 

E 2b E 2a EI 

GL GL GL 
1 1 
2 2 

3-5 3 
6 4 
7 5 
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2. Sanitäts-Chargen mit 
a) einer im Krankenpflegegesetz in der jeweils geltenden Fassung 

vorgesehenen Ausbildung für einen der Sanitätshilfsdienste oder 
b) der erfolgreich abgeschlossenen Sanitätsgrundausbildung oder einer 
. weiteren erfolgreich abgeschlossenen Sanitätsausbildung im Bundesheer 

und ~inschlägiger Verwendung Beamten des Sanitäts hilfsdienstes entsprechen. 
§ 30 b Abs. 2 Z 3 lit. b ist nicht anzuwenden. 

(5) § 75 Abs. 4.ist auf die dem Anwendungsbereich des Heeresdisziplinargeset­
zes 1985 unterliegenden zeitverpflichteten Soldaten sinngemäß anzuwenden. 

ÜbersteUung in eine andere Dienststufe 

§79. Wird ein zeitverpflichteter Soldat in eine andere Dienststufe überstellt, so 
bleibt er in der erreichten Gehaltsstufe. Eine Änderung des nächsten 
V orrückungstermines tritt nicht ein. 

neu 

(5) Wird der Beamte des Exekutivdienstes ständig auf einem gegenüber seiner 
Einstufung höher eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der 
Funktionsabgeltung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch höher 
eingestuften Arbeitsplatz nicht von der Einstufung des Beamten, sondern von der 
Einstufung des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen. 

(6) Die Funktionsabgeltung darf gemeinsam mit einer allfälligen Funktionszu­
lage für den ständigen Arbeitsplatz des Beamten des· Exekutivdienstes die 
Funktionszulage für den vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatz nicht 
übersteigen. Bezieht der Beamte keine Funktionszulage nach § 74 Abs. 4, ist eine 
im § 74 Abs. 4 angeführte und für die Funktionsgruppe des vorübergehend zu 
besorgenden Arbeitsplatzes vorgesehene Funktionszulage ohne den Anteil zu 
berücksichtigen, der auf die Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen entfällt. 

(7) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder 
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so entfällt 
auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der entsprechenden Funktionsabgeltung. 

(8) Für Beamte des Exekutivdienstes, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge 
vertretungsweise auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die 
Abs. 1 bis 7 mit der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie 
eine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der 
Funktionsabgeltung ist je nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der 
Beamte verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei 
der unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht anzuwenden 
1. auf Zeiten, in denen die vom Beamten des Exekutivdienstes ausgeübte 

Verwendung einer niedrigeren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als 
jener, der der Beamte angehört, . 

2. auf Stellvertreter, bei denen diese Stellvertretung wegen der damit 
verbundenen ständigen Aufgaben für die Zuordnung des Arbeitsplatzes zu 
einer bestimmten Funktionsgruppe maßgebend und deren Funktion daher 
auf Grund der Bezeichnung als "Stellvertreter-Funktion" ausgewiesen ist. 

Verwendungsabgeltung 

§ 79. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes vorübergehend, aber durch 
mindestens 29 aufeirianderfolgende Kalendertage auf einem Arbeitsplatz einer 
höheren Verwendungsgruppe verwendet, ohne in die betreffende Verwendungs-
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Heeresdienstzulage 

§ 79 a. Dem zeitverpflichteten Soldaten gebührt eine Heeresdienstzulage in der 
Höhe von 2 597 S. 

Truppenverwendungszulage 

§ 79 b. Dem zeitverpflichteten Soldaten gebührt, 
1. solange er im Truppendienst verwendet wird, 
2. solange er in einem Wachekörper in Probedienstleistung steht, 
3. wenn er infolge eines im Truppendienst oder während der Verwendung im 

Probedienst in einem Wachekörper erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in 
diesen Diensten verwendet werden kann, 

eine Truppenverwendungszulage. Sie beträgt 
in der Verwendungsgruppe H 4 ................................ 497 S, 
in der Verwendungs gruppe H 3 ................................ 598 S. 

neu 

gruppe ernannt zu sein, so gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige 
Verwendungsabgeltung. Als eine vorüBergehende Verwendung gelten insbeson­
dere Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im Zuge einer provisorischen 
Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt werden. 

(2) Die Frist von 29· Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der 
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu lauferi. 

(3) Die Verwendungsabgeltung ist in ganzen oder halben Vorrückungsbeträ­
gen des Gehaltes des Beamten des Exekutivdienstes zu bemessen. Sie beträgt für 
den Unterschied 

1. von der Verwendungsgruppe E 2 a auf die Verwendungsgruppe E 1 einen 
V orrückungsbetrag, 

2. von der Verwendungsgruppe E 2 b auf die Verwendungsgruppe E 2 a einen 
halben Vorrückungsbetrag. 

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der Einstufung des Beamten des 
Exekutivdienstes und der Zuordnung des Arbeitsplatzes, auf dem der Beamte 
vorübergehend verwendet wird, mehr als eine Verwendungs gruppe, so sind die 
sich aus Abs. 3 ergebenden ganzen oder halben V orrückungsbeträge dem 
Unterschied der Verwendungsgruppen entsprechend zusammenzuzählen. 

(5) Wird der Beamte des Exekutivdienstes ständig auf einem gegenüber seiner 
Einstufung höher eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der 
Verwendungsabgeltung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch 
höher eingestuften Arbeitsplatz nicht von der Verwendungsgruppe des Beamten, 
sondern von der Verwendungsgruppe des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes 
auszugehen. 

(6) Die Verwendungsabgeltung darf die Höhe einer Verwendungszulage nach 
§ 75 nicht übersteigen, die dem Beamten des Exekutivdienstes im Fall einer 
dauernden Verwendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz gebührte. 

(7) Für Beamte des Exekutivdienstes, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge 
vertretungsweise auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die 
Abs. 1 bis 6 mit der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie 
eine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der 
Verwendungsabgeltung ist je nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen 
der Beamte verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind 
hiebei der unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 
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alt 

Pensions beitrag 

§ 80. Die Bestimmungen des § 22 sind auf die zeitverpflichteten Soldaten nicht 
anzuwenden. 

neu 

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder 
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Verwendungsabgeltung, so 
entfällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel der entsprechenden Verwendungs­
abgeltung. 

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreter anzuwenden, bei denen diese 
Stellvertretung wegen der damit verbundenen ständigen Aufgaben für die 
Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer bestimmten Funktionsgruppe maßgebend 
und deren Funktion daher auf Grund der Bezeichnung als "Stellvertreter-Funk­
tion" ausgewiesen ist . 

. Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung, 
Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung 

§ 80. (1) Die Bemessung 
1. der Funktionszulage und der Verwendungszulage nach § 75 und 
2. - wenn ein Beamter des Exekutivdienstes vorübergehend auf einem 

höherwertigen Arbeitsplatz des Allgemeinen Verwaltungs dienstes oder des 
Militärischen Dienstes verwendet wird - der Funktionsabgeltung und der 
Verwendungsabgeltung nach § 79 

bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. Im Fall der Z 2 ist eine den 
Bemessungskriterien der §§ 78 und 79 entsprechende Abgeltungshöhe vorzuse­
hen. 

(2) Für denselben Zeitraum kann dem Beamten des Exekutivdienstes nur eine 
einzige nach den §§ 78 und 79 anspruchsbegründende Verwendung nach diesen 
Bestimmungen abgegolten werden. Übt er zur selben Zeit mehrere solche 
Verwendungen aus, ist jene abzugelten, für die diese Bestimmungen den 
insgesamt höchsten Abgeltungsanspruch vorsehen. 

(3) Für eine Verwendung auf einem bestimmten Arbeitsplatz kann für 
denselben Zeitraum nicht mehr als einem Beamten eine Funktionsabgeltung oder 
Verwendungsabgeltung gebühren. 

(4) Maßgebend für den Anspruch auf die Funktionsabgeltung und auf die 
Verwendungsabgeltung ist, daß der betreffende Arbeitsplatz dem Exekutivdienst 
zugeordnet ist. Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob auch der Vertretene 
dem Exekutivdienst angehört. 

(5) Werden Beamte des Exekutivdienstes im Jahre 1995 auf einem Arbeitsplatz 
der Verwendungs gruppe W 1 verwendet, so sind auf sie statt der Bestimmungen 
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alt 

Abfertigung 

§ 81. (1) Dem zeitverpflichteten Soldaten, der wegen Ablaufes der 
Bestellungsdauer oder infolge Kündigung durch den Bund aus dem 
Dienstverhältnis ausscheidet, gebührt eine Abfertigung. 

(2) Die Abfertigung beträgt nach einer bauer des Dienstverhältnisses von 
zwei Jahren ...................... das Zweifache, 
drei Jahren ................. das Zweieinhalbfache, 
vier Jahren ........................ das Vierfache, 
fünf Jahren .................. das Viereinhalbfache, 
sechs Jahren ...................... das Fünffache, 
sieben Jahren ............... das Sechseinhalbfache, 
acht Jahren ...................... das Siebenfache, 
neun Jahren ................ : ...... das Achtfache 

des dem zeitverpflichteten Soldaten für den letzten Monat des Dienstverhältnisses 
gebührenden Monatsbezuges. 

(3) Die Abfertigung nach Abs.2 erhöht sich um 20 vH, wenn das 
Dienstverhältnis des zeitverpflichteten Soldaten wegen Dienstunfähigkeit 
gekündigt wird. Sie erhöht sich um 50 vH,wenn das Dienstverhältnis wegen 
Ablauf der Bestellungsdauer endet. 

(4) Wird ein ehemaliger zeitverpflichteter Soldat, der eine Abfertigung erhalten 
hat, innerhalb von vier Jahren wieder in den Bundesdienst aufgenommen, so ist er 
verpflichtet, die Abfertigung nach Abs. 2 soweit zu erstatten, als die ihrer 
Berechnung zugrunde gelegte Zahl der Monatsbezüge höher ist als die Zahl der 
Monatsentgelte einschließlich allfälliger Haushaltszulagen, die einem Vertrags­
bediensteten des Bundes mit gleicher für die Bemessung der Abfertigung 
anrechenbarer Dienstzeit zuzüglich der Zeit des Präsenzdienstes zusteht. Der 

neu 

über die Funktionszulage, die Ftmktionsabgeltung, die Verwendungszulage nach 
§ 75 und die Verwendungsabgeltung nach § 79 die Bestimmungen über die 
Verwendungszulage nach § 121 und über die Verwendungsabgeltung nach § 122 
anzuwenden. In diesem Fall ist der Bemessung der Verwendungszulage nach 
§ 121 und der Verwendungsabgeltung nach § 122 jene besoldungsrechtliche 
Stellung zugrunde zu legen, die dem Beamten gebührte, wenn er der 
Besoldungsgruppe der Wachebeamten angehörte. 

Wachdienstzulage 

§ 81. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt, 
1. solange er im Exekutivdienst verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr 

in diesem Dienst verwendet werden kann, 
eine Wachdienstzulage. 

(2) Die Wachdienstzulage beträgt: 

in der Verwendungsgruppe 

E 2c 
E 2b 
E 2a 
EI 

Schilling 

756 
885 
885 

1014 

(3) Für den Beamten des Exekutivdienstes, der auf Grund seiner Ausbildung 
zur Verwendung als Pilot befähigt ist und als solcher im Rahmen des 
Exekutivdienstes regelmäßig zu Einsatzflügen herangezogen wird, erhöht sich 
die Wachdienstzulage um das 6,3fache des im § 142 Abs. 1 genannten Betrages. 

(4 ) Von der Wachdienstzulage und dem der Wachdienstzulage entsprechenden 
Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 
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Erstattungsbetrag ist durch Abzug von den Bezügen im neuen Dienstverhältnis 
unter sinngemäßer Anwendung des § 13 a Abs. 2 bis 4 hereinzubringen. 

Sterbekostenbeitrag 

§ 82. (1) Stirbt der zeitverpflichtete Soldat, so gebührt den gesetzlichen Erben, 
zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war, ein Sterbekostenbei­
trag. Dieser beträgt, wenn das Dienstverhältnis noch nicht drei Jahre gedauert 
hat, das Einfache des dem zeitverpflichteten Soldaten für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebührenden Monatsbezuges, in allen anderen Fällen die 
Hälfte der Abfertigung, die im Falle der Kündigung wegen Dienstunfähigkeit 
gebühren würde. 

(2) Sind anspruchsberechtigte gesetzliche Erben nicht vorhanden, so kann der 
Sterbekostenbeitrag ganz oder zum Teile den Personen gewährt werden, die 
erwiesenermaßen die Begräbniskosten aus eigenen Mitteln bestritten oder den 
Verstorbenen in seiner letzten Krankheit vor dem Tode gepflegt haben. 

neu 

Vergütung für besondere Gefährdung 

§ 82. (1) Dem exekutivdienstfähigen Beamten des Exekutivdienstes gebührt für 
die mit seiner dienstplanmäßigen Tätigkeit verbundene besondere Gefährdung an 
Stelle der im § 19 b vorgesehenen Nebengebühr eine monatliche Vergütung von 
7,30% des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der Gehalts­
stufe 2 der Dienstklasse V, soweit nicht für seine Verwendung gemäß Abs. 3 ein 
höheres Ausmaß festgesetzt ist. 

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 erhöht sich für jede der Bemessung 
zugrundezulegende Stunde einer außerhalb des Dienstplanes erbrachten 
Dienstleistung um 0,1 %,des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszula­
gen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V. 

(3) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung 
1. jene Verwendungen zu bestimmen, mit deren Ausübung ein höherer Grad 

an Gefährdung verbunden ist, und hiefür unter Berücksichtigung des 
zeitlichen Ausmaßes dieser Gefährdung an Stelle des in Abs. 1 genannten 
Betrages einen entsprechend höheren Vergütungs betrag festzusetzen und 

2. den nach Abs.2 der Bemessung zugrundezulegenden Zeitanteil einer 
außerhalb des Dienstplanes erbrachten Dienstleistung zu bestimmen. 

Die Verordnung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. 

(4) Abweichend vom Abs.2 beträgt die Erhöhung der Vergütung für die 
Beamten des Sicherheitswachdienstes, des Gendarmeriedienstes und des 
Kriminaldienstes für jede zu berücksichtigende Stunde, die durch Freizeit 
ausgeglichen wird, 0,1 % des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszula­
gen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V abzüglich 1/173,2 der sich aus Abs. 1 
oder Abs. 3 Z 1 ergebenden Vergutung. 

(5) Ergeben sich bei Berechnung der nach den Abs. 2 und 4 der Bemessung 
zugrundezulegenden Stunden Bruchteile von: Stunden, so gebührt der 
verhältnismäßige Teil der Vergütung. Abweichend davon sind für Beamte des 
Zollwachdienstes Bruchteile im Ausmaß von mehr als 30 Minuten als volle Stunde 
zu berücksichtigen, Bruchteile bis zu 30 Minuten bleiben unberücksichtigt. 
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Art. 11 Z 18: 

§ 85 c. (1) Auf zeitverpflichtete Soldaten, die Vertragsbedienstete des 
Bundesheeres gewesen sind, ist § 78 Abs. 2 erster Satz mit der Abweichung 
anzuwenden, daß die Zeit der Verwendung als Vertragsbedienster des 
Bundesheeres ab 22. September 1955 für die Vorrückung anzurechnen ist. 

(2) Die im Abs. 1 genannten zeitverpflichteten Soldaten sind ab ihrer 
Ernennung, frühestens ab 1. Jänner 1959, so zu behandeln, als ob sie am 1. Juli 
1956 zum zeitverpflichteten Soldaten ernannt worden wären. 

§ 85 d. (1) Beamten, die nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Heeresdienstzulage in der Höhe von 2 291 S. 

(2) Auf die im Abs. 1 angeführten Beamten sind die §§ 30 bund 30 c in 
Verbindung mit § 78 Abs. 4 erster Satz sowie der § 77 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß ' 

1. die Höhe der Truppendienstzulage 513 S beträgt und 
2. sich die Truppendienstzulage für Beamte, auf welche die im § 77 Abs. 2 

genannten Voraussetzungen zutreffen, um das Fünffache des im § 77 Abs. 1 
genannten Betrages erhöht. 

(3) § 75 Abs. 4 ist auf die dem Anwendungsbereich des Heeresdisziplinargeset­
zes 1985 unterliegenden Beamten, die nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur 

neu 

(6) Auf die nach Abs.l und Abs.3 Z 1 gebührende Vergütung sind 
anzuwenden: . 

1. § 15 Abs. 1 letzter Satz, 
2. § 15 Abs. 4 und 5, 
3. § 15 a Abs. 2 und 
4. die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Gefahrenzu­

lage maßgebenden Bestimmungen des Nebengebührenzulagengesetzes. 

(7) Die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Gefahrenzu­
lage maßgebenden Bestimmungen des Nebengebührenzulagengesetzes sind auch 
auf den Erhöhungsbetrag nach den Abs. 2 und 4 anzuwenden. 

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind auf die Teilnehmer an der kursmäßigen 
Grundausbildung an der Justizwachschule nicht anzuwenden. 
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Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, sinngemäß anzuwen­
den. 

Beamte in Unteroffiziersfunktion in einer Verwendung des Krankenpflegedienstes 

§ 85 e. (1) Einem Beamten, der 
1. nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung einer Unteroffiziers funk­

tion herangezogen wird und 
2. außerdem die Erfordernisse des § 231 a Abs. 1 Z 1 und 2 BDG 1979 erfüllt, 

gebühren für die Dauer einer im Abs. 3 umschriebenen Verwendung eine 
ruhegenußfähige Ergänzungszulage nach den Abs. 4 und 5 und eine Vergütung 
nach den Abs. 6 und 7. . 

(2) Für die Bemessung der Ergänzungszulage gilt das Erfordernis des § 231 a 
Abs. 1 Z 1 BDG 1979 auch dann als erfüllt, wenn der Beamte eine 
Sanitätsausbildung aufweist, die vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz als gleichwertig anerkannt wird. Dabei sind jedoch die 
folgenden Gebiete nicht zu berücksichtigen: Kinderheilkunde, Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Geriatrische Pflege, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Hals-, 
Nasen- und Ohrenkrankheiten, Augenkrankheiten, Rehabilitation und Psycho­
somatik. 

(3) Anspruchsbegründende Tätigkeiten iIp. Sinne des Abs. 1 sind: 
1. Tätigkeiten des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes und des 

medizinisch-technischen Fachdienstes, 
2. Tätigkeiten im Heeresspital, in einem Militärspital, in einer Sanitäts anstalt, 

in einer Feldambulanz und bei einer Stellungskommission 
a) im Krankenpflegefachdienst, 
b) als Pflegehelfer oder 
c) als Sanitäts-, Stations- oder Prosekturgehilfe. 

(4) Ist das jeweilige Gehalt (einschließlich der im Abs.s Z 1 angeführten 
Zulagen) eines im Abs. 1 angeführten Beamten niedriger als das Gehalt 
(einschließlich der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), das einem Beamten mit 
gleich langer, für die V orrückung maßgebender Gesamtdienstzeit in der 
vergleichbaren Verwendungsgruppe der Beamten des Krankenpflegedienstes 
zukommen würde, so gebührt dem Beamten eine Ergänzungszulage auf dieses 
Gehalt (einschließlich der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen). 

neu 
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(5) Für die Ermittlung der Ergänzungszulage sind zu berücksichtigen: 

1. beim jeweiligen Gehalt des im Abs. 1 angeführten Beamten: Dienstalterszu­
lage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, Heeresdienstzulage, 
Truppendienstzulage, Verwendungszulage und allfällige Teuerungszula­
gen, 

2. beim Gehalt eines Beamten der Besoldungsgruppe' der Beamten des 
Krankenpflegedienstes: Dienstalterszulage, Pflegedienst-Chargenzulage 
und allfällige Teuerungszulagen. 

(6) Dem im Abs. 1 angeführten Beamten gebührt ferner die Vergütung nach 
§ 84 c. In den Gehaltsstufen 1 bis 7 der Dienstklasse III gebührt ihm die 
Vergütung in der im § 84 c Abs. 1 Z 1 angeführten Höhe, in einer höheren 
Einstufung gebührt ihm die Vergütung in der im § 84 c Abs. 1 Z 2 angeführten 
Höhe. 

(7) Ist das jeweilige Gehalt (einschließlich der im Abs.5 Z 1 angeführten 
Zulagen) des im Abs. 1 angeführten Beamten höher als das Gehalt (einschließlich 
der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), das einem Beamten mit gleich langer, für 
die Vorrückung maßgebender Gesamtdienstzeit in der vergleichbaren Verwen­
dungsgruppe der Beamten des Krankenpflegedienstes zukommen würde, so 
vermindert sich die im Abs. 6 angeführte Vergütung um 116,7% des 
übersteigenden Betrages. 

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst 

§ 85 f. (1) Beamten der AIIgemeinen Verwaltung, Beamten in handwerklicher 
Verwendung und Berufsoffizieren gebührt eine monatliche Vergütung, wenn sie 

1, zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluftfahrttechnischen Dienst gemäß 
der MiIitärluftfahrt-Personalverordnung 1968, BGBI. Nr. 395, berechtigt 
sind und 

2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des militärluftfahrttechnischen 
Dienstes auch tatsächlich ausüben. 

neu V> 
o 
IV 

-V1 ...... ...... 
0-
n. .., 
l:I:l 
~. 
j;) 

(1q 
n. 
::s 

1577 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
302 von 334

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

(2) Diese Vergütung beträgt für 

für , 
Berufsoffiziere 
und Beamte, die 
nach § 11 de, 
Wehrgesetzes für 

die 
1990 zur sonstige 

Verwendung t'~~~~fnzi!~:~ Beamte 

funktion 
herangezogen 

werden 

Schilling 

1. im luftfahrttechnischen 'I 
Assistenzdienst 
a) ohne einschlägige Be-

rufsausbildung 103 103 
b) mit einschlägiger Be-

rufsausbildung in 
praktischer und theo-
retischer Ausbildung 
zum Wart 205 205 

2. als Wart mit Grundbe-
fähigung 718 1743 

3. als Wart!. Klasse mit 
Grundbefähigung 1948 2974 

4. als Prüf- und Werkmei-
ster mit Grundbefähi-
gung 3077 4102 

5. im leitenden 
militärluftfahrttechni -
schen Dienst der 
Verwendungsgruppen 
H 2 undB 2359 3846 

6. im leitenden militärluft-
fahrttechnischen Dienst 
der Verwendungsgrup-
pen H 1 undA 1743 3230 

(3) Auf die Vergütung sind die für die nebengebührenzulagenrechtliche 
Behandlung der Erschwerniszulagen maßgebenden Bestimmungen des Nebenge­
bührenzulagengesetzes anzuwenden. 
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(4) Der Anspruch auf die Vergütung nach Abs. 1 wird durch einen Urlaub, 
während dessen der Beamte den Anspruch auf Monatsbezüge behält, oder eine 
Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstunfalles nicht berührt. Ist der Beamte 
aus einem anderen Grund länger als einen Monat vom Dienst abwesend, so ruht 
die Vergütung von dem auf den Ablauf dieser Frist folgenden Monatsersten bis 
zum Letzten des Monates, in dem der Beamte den Dienst wieder antritt: Anspruch 
auf die Vergütung kann jedoch immer nur für Zeiträume bestehen, für die auch 
ein Anspruch auf Gehalt besteht. 

(5) Die Vergütung gebührt dem Beamten . 
1. bei Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte nach den §§ 50 a 

oder 50 b BDG 1979, 
2. bei Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c MSchG oder 
3. bei Teilzeitbeschäftigung nach § 8 EKUG 

in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. 

§ 91. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die in den §§ 90, 92 und 93 Abs. 9 Z 5 enthaltenen 
Zitierungen. 

Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung 

§ 95. Wird ein Beamter gemäß .§ 240 a BDG 1979 in die Besoldungsgruppe der 
Beamten der Post- und Telegraphenve~altung übergeleitet, so gebührt ihm die 
besoldungsrechtliche Stellung, die sich aus der sinngemäßen Anwendung des 
§ 82 e ergibt. § 12 b Abs.3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß auch eine 

,allfällige Verwendungszulage und eine allfällige Dienstzulage nach § 82 c bei der 
Ermittlung der Ergänzungszulage . dem Gehalt zuzurechnen sind. 

Art. 11 Z 21: 

§ 82 c. (7) Übt ein Beamter der Post- und Telegraphenverwaltung eine im 
Abs~ 2 oder 5 angeführte oder gemäß Verordnung nach' Abs. 3 oder 6 
gleichzuhaltende Verwendung nicht dauernd, aber mindestens während eines 
Kalendermonates aus, so gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige 
Dienstabgeltung im Ausmaß der Dienstzulage, die sich gemäß den entsprechen­
den Bestimmungen des Abs. 2 beziehungsweise Abs. 5 ergibt. Hat der Beamte 
bereits Anspruch auf eine Dienstzulage, so gebührt die Dienstabgeltung nur in 

neu 

§ 105. (7) Übt ein Beamter der Post- und Telegraphenverwaltung eine im 
Abs. 2 oder 5 angeführte oder gemäß Verordnung nach Abs. 3 oder 6 
gleichzuhaltende Verwendung mindestens durch 29 aufeinanderfolgende 
Kalendertage aus, ohne in die betreffende Dienstzulagengruppe ernannt zu sein, 
so gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige Dienstabgeltung im Ausmaß 
der Dienstzulage, die sich nach den entsprechenden Bestimmungen des Abs. 2 
oder des Abs. 5 ergibt. Hat der Beamte bereits Anspruch auf eine Dienstzulage, so 
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IV 
C) 

alt 

dem diese Dienstzulage übersteigenden Ausmaß. Abs. 4 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(8) Auf Beamte, die mit der vertretungsweisen Wahrnehmung wechselnder 
Arbeitsplätze betraut sind, sind Abs. 7 und gegebenenfalls § 82 d Abs. 3 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine 
durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Dienstabgel­
tung und einer allfälligen Verwendungsabgeltung nach § 82 d Abs. 2 ist je nach 
ausgeübter Tätigkeit anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der 
unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

Art. 11 Z 23: 

§ 82 d. (3) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten oder eine im § 82 a 
Abs. 5 angeführte Tätigkeit nicht dauernd, aber mindestens während eines 
Kalendermonates ausüben, mit der Maßgabe anzuwenden, daß hiefür an Stelle 
der Verwendungszulage eine nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung in 
derselben Höhe gebührt. Eine in der niedrigeren Verwendungsgruppe 
gebührende Dienstzulage ist vor Ermittlung des Differenzbetrages dem Gehalt 
der niedrigeren Verwendungsgruppe zuzuzählen. 

Art. 11 Z 24: 

ABSCHNITT XI 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Reisegebührenvorschrift 1955 

Art. III Z 1 bis 13: 

§ 3. (1) Es werden eingereiht: 
1. in die Gebührenstufe 1 : 

neu 

gebührt die Dienstabgeltung nur in dem diese Dienstzulage übersteigenden 
Ausmaß. Abs. 4 ist anzuwenden. 

(7 a) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der 
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs. 7 zu laufen. 

(8) Auf Beamte, die mit der vertretungsweisen Wahrnehmung wechselnder 
Arbeitsplätze betraut sind, sind Abs. 7 und 7 a und gegebenenfalls § 106 Abs. 3 mit 
der Maßgabe anzuwendep, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie 
eine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der 
Dienstabgeltung und einer allfälligen Verwendungsabgeltung nach § 106 Abs. 2 
ist je nach ausgeübter Tätigkeit anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind 
hiebei der unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen. 

§ 106. (3) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten oder eine im § 103 
Abs. 5 angeführte Tätigkeit mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Kalender­
tage ausüben, ohne in die betreffende Dienstzulagengruppe ernannt zu sein, mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß hiefür an Stelle der Verwendungszulage eine 
nicht ruhegenußfähige Verwendungs ab geltung in ders~l~en Höhe gebührt. Eine 
in der niedrigeren Verwendungsgruppe gebührende Dienstzulage ist vor 
Ermittlung des Differenzbetrages dem Gehalt der niedrigeren Verwendungs­
gruppe zuzuzählen. 

(3 a) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der 
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs. 3 zu laufen." 

ABSCHNITT XI 

Übergangsbestimmungen 

UNTERABSCHNITT A 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

Reisegebührenvorschrift 1955 

§ 3. (1) Es werden eingereiht: 
1. in die Gebührenstufe 1 : 
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alt 

a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Verw~ndungsgruppe E der 
Dienstklasse In, der Verwendungsgruppe 0 der Dienstklasse In bis 
Gehaltsstufe 14 einschließlich und der Verwendungsgruppe e der 
Dienstklasse III bis Gehaltsstufe 9 einschließlich, 

b) Beamte in handwerklicher Verwendung der Verwendungsgruppen P 5 
und P 4 der Dienstklasse In, der Verwendungsgruppen P 3 und P 2 der 
Dienstklasse III bis Gehaltsstufe 14 einschließlich und der Verwen­
dungsgruppe P 1 der Dienstklasse In bis Gehaltsstufe 11 einschließlich, 

d) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 3 sowie Wachebeamte der 
Verwendungsgruppe W 2 der Dienstklasse In bis Gehaltsstufe 9 ein­
schließlich, 

e) zeitverpflichtete Soldaten, 

2. in die Gebührenstufe 2: 
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppe 0 der 

Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 15, der Verwendungsgruppe e der 
Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 10 und der Verwendungsgruppe B der 
Dienstklasse In, 

b) Beamte in handwerklicher VerWendung der Verwendungsgruppen P 3 
und P 2 der Dienstklasse In ab Gehaltsstufe 15 und der Verwendungs­
gruppe P 1 der Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 12, 

neu 

a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwendungsgrup­
pen A 7 und A 6 für alle Gehaltsstufen, der Verwendungs gruppen A 5 
und A 4 bis Gehaltsstufe 14 einschließlich und der Verwendungs­
gruppe A 3 bis Gehaltsstufe 9 einschließlich, 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in handwerklicher 
Verwendung der Verwendungsgruppen E, P 5 und P 4 der Dienst­
klasse In, der Verwendungsgruppen 0, P 3 und P 2 der Dienstklasse In 
bis Gehaltsstufe 14 einschließlich, der Verwendungsgruppe P 1 der 
Dienstklasse III bis Gehaltsstufe 11 einschließlich und der Verwen­
dungsgruppe e der Dienstklasse III bis Gehaltsstufe 9 einschließlich, 

d) Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungsgruppen E 2 a und E 2 b 
bis Gehaltsstufe 9 einschließlich, Wachebeamte der Verwendungs­
gruppe W 3 und Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 der 
Dienstklasse III bis Gehaltsstufe 9 einschließlich, 

e) Militärpersonen der Verwendungs gruppe M zeh für alle Gehaltsstufen, 
der Verwendungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 bis Gehaltsstufe 14 
einschließlich und der Verwendungsgruppen M BUO 1 und M ZUO 1 
bis Gehaltsstufe 9 einschließlich, 

2. in die Gebührenstufe 2: 
a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwendungsgruppe 

A 5 der Grundlaufbahn und der Funktionsgruppe 1 ab Gehaltsstufe 15, 
der Verwendungsgruppe A 5 der Funktionsgruppe 2 in den Gehaltsstu­
fen 15 bis 17 einschließlich, der Verwendungsgruppe A 4 in den 
Gehaltsstufen 15 bis 17 einschließlich, der Verwendungs gruppe A 3 in 
den Gehaltsstufen 10 bis 12 einschließlich und der Verwendungsgruppe 
A 2 bis Gehaltsstufe 7 einschließlich, 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in handwerklicher 
Verwendung der Verwendungsgruppen 0, P 2 und P 3 der 
Dienstklasse In ab Gehaltsstufe 15, der Verwendungsgruppe P 1 der 
Dienstklasse In ab Gehaltsstufe 12, der Verwendungsgruppe e der 
Dienstklasse In ab Gehaltsstufe 10 und der Verwendungs gruppe B der 
Dienstklasse III, . 
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alt 

d) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 der Dienstklasse III ab 
Gehaltsstufe 10 und der Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklasse III, 

e) Berufsoffiziere der Verwendungs gruppe H 2 der Dienstklasse III, 

3. in die Gebührenstufe 3: 
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppen D, C 

und B der Dienstklassen IV und V, der Verwendungs gruppe Ader 
Dienstklassen III bis V sowie Beamte aller Verwendungsgruppen der 
Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließlich, 

b) Beamte in handwerklicher Verwendung der Verwendungsgruppen P 2 
und P 1 der Dienstklasse IV, 

g) Wachebeamte der Verwendungsgruppen W 2 und W 3 ab der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse IV, der Verwendungsgruppe W 1 der 
Dienstklassen IV und V und der Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 
einschließlich, 

neu 

d) Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungsgruppen E 2 a und E 2 b 
in den Gehaltsstufen 10 bis 12 einschließlich, Beamte des Exekutivdien­
stes der Verwendungsgruppe E 1 bis Gehaltsstufe 7 einschließlich, 
Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 der Dienstklasse III ab 
Gehaltsstufe 10 sowie Wachebeamte der Verwendungsgruppe Wider 
Dienstklasse III, 

e) Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 
der Grundlaufbahn und der Funktionsgruppe 1 ab Gehaltsstufe 15, der 
Verwendungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 der Funktionsgruppe 2 
in den Gehaltsstufen 15 bis 17 einschließlich, der Verw-endungsgruppen 
M BUO 1 und M ZUO 1 in den Gehaltsstufen 10 bis 12 einschließlich 
und der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 bis Gehaltsstufe 7 
einschließlich, Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2 der 
Dienstklasse III, 

3. in die Gebührenstufe 3: 
a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwendungsgruppe 

A 5 der Funktionsgruppe 2 ab Gehaltsstufe 18, der Verwendungs­
gruppe A 4 ab Gehaltsstufe 18, der Verwendungs gruppe A 3 ab 
Gehaltsstufe 13, der Verwendungsgruppe A 2 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppen 1 und 2 in den Gehaltsstufen 8 bis 17 
einschließlich, der Verwendungsgruppe A 2 der Funktionsgruppen 3 bis 
8 in den Gehaltsstufen 8 bis 15 einschließlich und der Verwendungs­
gruppe A 1 bis Gehaltsstufe 10 einschließlich, 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in handwerklicher 
Verwendung der Verwendungsgruppen D, P 2, P 1, C und B der 
Dienstklassen IV und V, der Verwendungsgruppe Ader Dienst­
klassen III bis V sowie Beamte aller Verwendungs gruppen der 
Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließlich, 

g) Beamte des Ex~kutivdienstes der Verwendungs gruppen E 2 a und E 2 b 
ab der Gehaltsstufe 13, Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungs­
gruppe Eider Grundlaufbahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 in 
den Gehaltsstufen 8 bis 17 einschließlich, Beamte des Exek~tivdienstes 
der Verwendungsgruppe Eider Funktionsgruppen 3 bis 11 in den 
Gehaltsstufen 8 bis 15 einschließlich, Wachebeamte der Verwendungs­
gruppen W 2 und W 3 ab der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse IV sowie 
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alt 

h) Berufsoffiziere der Verwendungs gruppe H 2 der Dienstklassen IV und 
V, der Verwendungsgruppe H 1 der Dienstklassen III bis V sowie der 
Verwendungsgruppen H 1 und H 2 der Dienstklasse VI bis Gehalts­
stufe 5 einschließlich, . 

4. in die Gebührenstufe 4: 

f) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklasse VI ab der 
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6 einschließ­
lich, 

g) Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab der Gehaltsstufe 6 und der 
Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6 einschließlich, 

heu 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklassen IV und 
V und der Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließlich, 

h) Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BUa 2 und M ZUO 2 
der Funktionsgruppe 2ab Gehaltsstufe 18, der Verwendungsgruppen 
M BUa 1 und M ZUO 1 ab Gehaltsstufe 13, der Verwendungs gruppen 
M Ba 2 und M ZO 2 der Grundlaufbahn und der Funktionsgruppen 1 
und 2 in den Gehaltsstufen 8 bis 17 einschließlich, der Verwendungs­
gruppen M Ba 2 und M ZO 2 der Funktionsgruppen 3 bis 9 in den 
Gehaltsstufen 8 bis 15 einschließlich und der Verwendungsgruppen 
M Ba 1 und M ZO 1 bis Gehaltsstufe 10 einschließlich, Berufsoffiziere 
der Verwendungsgruppe H 2 der Dienstklassen IV und V, der 
Verwendungsgruppe H 1 der Dienstklassen III bis V sowie der 
Verwendungsgruppen H 1 und H 2 der Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 
5 einschließlich, 

4. in die Gebührenstufe 4: 
a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwendungsgruppe 

A 2 der Grundlaufbahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 ab 
Gehaltsstufe 18, der Verwendungsgruppe A 2 der Funktionsgruppen 3 
bis 8 in den Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis viertes Jahr) einschließlich, 
der Verwendungsgruppe A 1 der Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppe 1 in den Gehaltsstufen 11 bis 16 und der Verwendungsgruppe 
A 1 der Funktionsgruppen 2 bis 7 in den Gehaltsstufen 11 und 12, 

g) Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungsgruppe E 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 ab Gehaltsstufe 18, 
Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungs gruppe E 1 der 
Funktionsgruppen 3 bis 8 in den Gehaltsstufen 18 und 19 (er~tes bis 
viertes Jahr), Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungsgruppe E 1 
der Funktionsgruppen 9 bis 11 in der Gehaltsstufe 18 sowie 
Wachebeamte der Verwendungs gruppe W 1 d~r Dienstklasse VI ab der 
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6 einschließlich, 

h) Militärpersonen der Verwendungsgruppen M Ba 2 und M ZO 2 der 
Grundlaufbahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 ab Gehaltsstufe 18, 
der Verwendungs gruppen M Ba 2 und M ZO 2 der Funktionsgruppen 
3 bis 8 in den Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis viertes Jahr) 
einschließlich, der Verwendungsgruppen M Ba 2 und M ZO 2 der 
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alt 

5. in die Gebührenstufe 5; 

f) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 der Dienstklasse VII ab der 
Gehaltsstufe 7 und der Dienstklasse VIII, 

g) Berufsoffiziere der Dienstklasse VII ab der Gehaltsstufe 7 und der 
Dienstklassen VIII und IX, 

(2) Für die Einreihung in die Gebührenstufen ist die Besoldungsgruppe, 
Verwendungsgruppe, Dienstklasse, Gehaltsgruppe und Gehaltsstufe maßgebend, 
der der Beamte zur Zeit der Dienstreise, Dienstzuteilung, Dienstverrichtung im 
'Dienstort oder Übersiedlung angehört. 

n.eu 

Funktionsgruppe 9 in den Gehaltsstufen 16 bis 18 einschließlich, der 
Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppe 1 in den Gehaltsstufen 11 bis 16 und der 
Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der Funktionsgruppen 2 bis 
7 in den Gehaltsstufen 11 und 12, Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab 
der Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6 
einschließlich, 

5. in die Gebührenstufe 5; 
a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwendungsgruppe 

A 2 der Funktionsgruppen 3 bis 8 ab Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr), der 
Verwendungsgruppe A 1 der Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppe 1 ab Gehaltsstufe 17, der Verwendungsgruppe A 1 der 
Funktionsgruppen 2 bis 7 ab Gehaltsstufe 13 und der Verwendungs­
gruppe A 1 der Funktionsgruppen 8 und 9, 

g) Beamte des Exekutivdienstes der Verwendungsgruppe E 1 der 
Funktionsgruppen 3 bis 8 ab Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr), Beamte des 
Exekutivdienstes der Verwendungsgruppe E 1 der Funktionsgruppen 9 
bis 11 in der Gehaltsstufe 19 sowie Wachebeamte der Verwendungs­
gruppe W 1 der Dienstklasse VII ab der Gehaltsstufe 7 und der 
Dienstklasse VIII, 

h) Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 der 
Funktionsgruppen 3 bis 8 ab Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr), der 
Verwendungs gruppen M BO 2 und M ZO 2 der Funktionsgruppe 9 in 
der Gehaltsstufe 19, der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 
der Grundlaufbahnul).d der Funktionsgruppe 1 ab Gehaltsstufe 17, der 
Verwendungs gruppen M BO 1 und M ZO 1 der Funktionsgruppen 2 bis 
7 ab Gehaltsstufe 13 und der Verwendungsgruppen M BO 1 und 
M ZO 1 der Funktionsgruppen 8 und 9, Berufsoffiziere der Dienstklasse 
VII ab der Gehaltsstufe 7 und der Dienstklassen VIII und IX, 

(2) Für die Einreihung in die Gebührenstufen sind die Besoldungsgruppe, 
Verwendungs gruppe,' Funktionsgruppe, Gehaltsgruppe, Dienstklasse und Ge­
haltsstufe maßgebend, denen der Beamte zur Zeit der Dienstreise, Dienstzutei­
lung, Dienstverrichtung im Dienstort oder Übersiedlung angehört. 
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alt 

Art. III Z 14: 

§ 7. (2) Die Reisekostenvergütung für Wachebeamte der Verwendungs­
gruppe W 1 und für Berufsoffiziere der Verwendungs gruppe H 2 hat nach der 
ersten Klasse zu erfolgen, wenn sie aus dienstlichen Gründen in Uniform reisen. 

Art. III Z 15: 

§ 10. (8) Patrouillengänge und Dienstgänge der Wache- und sonstigen 
Aufsichts- und Schutzorgane, sowie Zustellgänge aller Art begründen keinen 
Anspruch auf eine Entschädigung nach Abs. 2 bis 7. 

Art. III Z 17: 

§ 27. (2) Der Anspruch auf Übersiedlungsgebühren und auf Trennungsgebühr 
(Trennungszuschuß) besteht nur im halben Ausmaß, wenn der Beamte die 
Versetzung erbeten hat. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn sich der Beamte um 
einen ausgeschriebenen Dienstposten beworben hat. 

Art.1II Z 19: 

Organe der Bundespolizeibehörden 

§ 43. Dienstverrichtungen im Dienstort begründen bei Wachebeamten und bei 
den rechtskundigen Beamten der Bundespolizeibehörden, die gemeinsam mit 
Wachebeamten eingesetzt werden, keinen Anspruch auf Reisezulage. 

§ 44. Die Bestimmungen der §§ 41 und 42 finden auf die Wachebeamten der 
Bundespolizeibehörden sinngemäß Anwendung. 

Art. III Z 20 und 21: 

Berufsoffiziere und Beamte der Heeresverwaltung 

§ 69. Für die Berufsoffiziere und die Beamten der Heeresverwaltung tritt an die 
Stelle des Dienstortes (§ 2 Abs. 5) der Garnisonsort. Als im Garnisonsort gelegen 

neu 

§ 7. (2) Die Reisekostenvergütung für Beamte des Exekutivdienstes der 
Verwendungsgruppe E 1, für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1, für 
Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 und für 
Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2 hat nach der ersten Klasse zu 
erfolgen, wenn sie aus ·dienstlichen Gründen in Uniform reisen. 

§ 10. (8) Patrouillengänge und Dienstgänge der Beamten des Exekutivdienstes 
und der Wache- und sonstigen Aufsichts- und Schutzorgane sowie Zustellgänge 
aller Art begründen keinen Anspruch auf eine Entschädigung nach Abs. 2 bis 7. 

§ 27. (2) Erfolgt die Versetzung von Amts wegen, ist sie während der ersten 
drei Monate reisegebührenrechtlich wie eine Dienstzuteilung zu behandeln.' 

Organe der Bundespolizeibehörden 

§ 43. Dienstverrichtungen im Dienstort begründen 
1. bei Beamten des Exekutivdienstes, 
2. bei Wachebeamten und 
3. bei den rechts kundigen Beamten der Bundespolizeibehörden, die 

gemeinsam mit Beamten des Exekutivdienstes oder Wachebeamten 
eingesetzt werden, 

keinen Anspruch auf Reisezulage. 

§ 44. Die §§ 41 und 42 sind 
1. auf die Beamten des Exekutivdienstes und 
2. auf die Wachebeamten 

der Bundespolizeibehörden anzuwenden. 

Militärpersonen, BerufsoffIziere und Beamte der Heeresverwaltung 

§ 69. Für Militärpersonen, Berufsoffiziere und die Beamten der Heeresverwal­
tung tritt an die Stelle des Dienstortes (§ 2 Abs. 5) der Garnisonsort. Als im 
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sind auch die außerhalb des Gemeindegebietes der Garnison befindlichen 
Anlagen anzusehen, die für Zwecke der Kommandos, Truppen, Behörden und 
Anstalten der Garnison bestimmt sind. Das Amt für Landesverteidigung bestimmt 
im einzelnen, welche Anlagen zu einem Garnisonsort gehören. 

Art. III Z 22: 

§ 72. (1) Verläßt ein Berufsoffizier oder ein Beamter der Heeresverwaltung in 
einer geschlossenen Formation den Garnisonsort für länger als 24 Stunden, so 
erhält für je 24 Stunden der Abwesenheit als Übungsgebühr 

a) der ledige Offizier (Beamte) die um 25 vH gekürzte Tagesgebühr nach· 
TarifII; 

b) der verheiratete Offizier (Beamte) die Tagesgebühr nach Tarif II, 
in bei den Fällen abzüglich des jeweils geltenden Verpflegssatzes. 

Art. III Z 23: 

§ 74. Dieses Bundesgesetz ist auch auf die Vertragsbediensteten nach § 1 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzuwenden ..... . 

PVG 

Art. IV Z 1: 

§ 11. (1) Am Sitz folgender Dienststellen sind Fachausschüsse einzurichten: 

4. a) bei den Oberlandesgerichten für die Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung und in handwerklicher Verwendung und für die Vertragsbedienste­
ten der Gerichte und Staatsanwaltschaften, 

neu 

Garnisonsort gelegen sind auch die außerhalb des Gemeindegebietes der 
Garnison befindlichen Anlagen anzusehen, die für Zwecke der Kommandos, 
Truppen, Behörden und Anstalten der Garnison bestimmt sind. Das 
Bundesministerium für Landesverteidigung bestimmt im . einzelnen, welche 
Anlagen zu einem Garhisonsort gehören. 

§ 72. (1 ) Verläßt eine Militärperson oder ein Berufsoffizier oder ein Beamter 
der Heeresverwaltung in einer geschlossenen Formation den Garnisonsort für 
länger als 24 Stunden, so erhält für je 24 Stunden der Abwesenheit als 
Übungsgebühr 

a) die ledige Militärperson oder der ledige Offizier oder Beamte die um 25 vH 
gekürzte Tagesgebühr nach Tarif II; 

b) die verheiratete Militärperson oder der verheiratete Offizier oder Beamte 
die Tagesgebühr nach Tarif II, 

in beiden Fällen abzüglich des jeweils geltenden Verpflegssatzes. 

§ 74. Dieses Bundesgesetz ist - mit Ausnahme des § 27 Abs. 2 - auch auf die 
Vertragsbediensteten nach § 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzuwen­
den .... 

PVG 

§ 11. (1) Am Sitz folgender Dienststellen sind Fachausschüsse einzurichten: 

4. a) bei den Oberlandesgerichten für die Beamten des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes und für die Vertrags bediensteten der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften, 
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Art. IV Z 2: 

§ 13. (1) Am Sitz der ZentralstelIen sind folgende Zentralausschusse 
einzurichten :. 

2. beim Bundesministerium für Justiz drei, und zwar je einer für 

b) die Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 
Verwendung und die Vertragsbediensteten der Planstellenbereiche 
Justizbehörden in den Ländern und Zentralleitung, 

Art. IV Z 4: 

§ 14. (2) Im Falle des Abs. Ilit. a: finden die Bestimmungen des § 10 sinngemäße 
Anwendung. 

Art. IV Z 5: 

§ 27. (2) Ein Personalvertreter (Mitglied eines Wahlausschusses), der (das) in 
einem provisorischen öffentlich-rechtlichen oder in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis steht oder zeitverpflichteter Soldat ist, darf ferner nur mit 
Zustimmung des Ausschusses, dem er (es) angehört, gekündigt oder entlassen 
werden, es sei denn, auf den Vertragsbediensteten trifft der Kündigungsgrund des 
§ 32 Abs. 2 lit. i des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 zu. 

Art. IV Z 6: 

§ 29. (1) Den Organen der Personalvertretung sind erforderlichenfalls bei den 
Dienststellen entsprechende Räumlichkeiten samt Einrichtungen zur Verfügung 
zu stellen. Die Kosten der Instandhaltung dieser Räumlichkeiten und ihrer 
Einrichtung, die Kosten der Beheizung und Beleuchtung dieser Räumlichkeiten, 
die Kosten für die Kanzleierfordernisse einschließlich des Aufwandes für Telefon 
und Zustellung, deren die Organe der Personalvertretung zur ordnungsmäßigen 
Erfüllung ihrer Aufgaben bedürfen, trägt der Bund. Den Zentralausschüssen, zu 
denen mehr als 1000 Bedienstete wahlberechtigt sind, sind außerdem zur 
Bewältigung der anfallenden Kanzleiarbeiten ein Bediensteter und Zentralaus­
schüssen, zu denen mehr als 20.000 Bedienstete wahlberechtigt sind, zwei 

neu 

§ 13. (1) Am Sitz der ZentralstelIen sind folgende Zentralausschüsse 
einzurichten: 

2. beim Bundesministerium für Justiz drei, und zwar je einer für 

b) die Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes und die Vertragsbe­
diensteten der Planstellenb"ereiche Justizbehörden in den Ländern und 
Zentralleitung, 

§ 14. (2) Im Falle des Abs. 1 lit. a und g ist § 10 anzuwenden. 

§ 27. (2) Ein Personalvertreter (Mitglied eines Wahlausschusses), der (das) in 
einem provisorischen öffentlich-rechtlichen oder in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis steht oder Militärperson auf Zeit ist, darf ferner nur mit 
Zustimmung des Ausschusses, dem er (es) angehört, gekündigt oder entlassen 
werden, es sei denn, auf den Vertragsbediensteten trifft der Kündigungsgrund des 
§ 32 Abs. 2 lit. i des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 zu. 

§ 29. (1) Den Organen der Personalvertretung sind erforderlichenfalls bei den 
Dienststellen entsprechende Räumlichkeiten samt Einrichtungen zur Verfügung 
zu stellen. Die Kosten der Instandhaltung dieser Räumlichkeiten und ihrer 
Einrichtung, die Kosten der Beheizung und Beleuchtung dieser Räumlichkeiten, 
die Kosten für die Kanzleierfordernisse einschließlich des Aufwandes für Telefon 
und Zustellung, deren die Organe der Personalvertretung zur ordnungsmäßigen 
Erfüllung ihrer Aufgaben bedürfen, trägt der Bund. Den Zentralausschüssen, zu 
denen mehr als 1.000 Bedienstete wahlberechtigt' sind, sind außerdem zur 
Bewältigung der anfallenden Kanzleiarbeiten ein Bediensteter und Zentralaus­
schüssen, zu denen mehr als 20.000 Bedienstete wahlberechtigt sind, zwei 
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Bedienstete der Verwendungsgruppe (Entlohnungsgruppe) D (d) oder erforderli­
chenfalls C (c) zur Verfügung zu stellen. 

AusG 

Art. V Z 1: 

§ 2. (1) Vor der Betrauung einer Person mit der Leitung einer der folgenden 
Organisationseinheiten in einer Zentralstelle ist die betreffende Funktion 
auszuschreiben: 

1. Sektionen, 
. 2. Gruppen, 
3. Abteilungen, 
4. sonstige organisatorische Einheiten, die den in Z 1 bis 3 angeführten 

gleichzuhalten sind. . 

(2) Abweichend von· Abs. 1 und § 4 Abs. 6 sind im Bereich der 
Parlamentsdirektion nur folgende Funktionen auszuschreiben: 

1. Leiter der Parlamentsdirektion und dessen Stellvertreter, 
2. Leiter der Parlamentsdienste. 

(3) Abweichend von Abs. 1 und § 4 Abs. 6 sind in der Präsidentschaftskanzlei 
nur die Funktionen des Leiters der Präsidentschaftskanzlei und dessen 
Stellvertreters auszuschreiben. 

Art.VZ2: 

§ 4. (1) Vor der Betrauung einer Person mit einem im Abs.2 oder 3 als 
Richtverwendung angeführten oder gemäß Abs. 4 gleichzuhaltenden Arbeitsplatz 
bei einer nachgeordneten Dienststelle, der nicht unter § 3 fällt, ist dieser 
auszuschreiben, wenn dieser Arbeitsplatz für Beamte 

1. der Verwendungs gruppen A, H 1 oder PT 1 oder 
2. der Verwendungsgruppen B, W 1, H 2 oder PT 2 (in dieser Verwendungs­

gruppe für Beamte ohne Hochschulbildung) 
vorgesehen ist. 

neu 

Bedienstete der Verwendungsgruppen A 5, A 4 oder D (oder der Entlohnungs­
gruppe d) oder erforderlichenfalls der Verwendungsgruppen A 3 oder C (oder 
der Entlohnungsgruppe c) zur Verfügung zu stellen. 

AusG 

§ 2. (1) Vor der Betrauung einer Person mit der Leitung einer der folgenden 
Organisationseinheiten in einer Zentral stelle ist die betreffende Funktion, soweit 
sie nicht einer niedrigeren Funktionsgruppe als der Funktionsgruppe 5 der 
Verwendungsgruppe A 1 zugeordnet ist, auszuschreiben: 

1. Sektionen, 
2. Gruppen, 
3. Abteilungen, 
4. sonstige organisatorische Einheiten, die den in Z 1 bis 3 angeführten 

gleichzuhalten sind. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind im Bereich der Parlamentsdirektion nur 
folgende Funktionen auszuschreiben: 

1. Leiter der Parlamentsdirektion und dessen Stellvertreter, 
2. Leiter der Parlamentsdienste. 

(3) Abweichend von Abs. 1 sind in der Präsidentschaftskanzlei nur die 
Funktionen des Leiters der Präsidentschaftskanzlei und dessen Stellvertreters 
auszuschreiben. . 

\) 

§ 4. (1) Vor der Betrauung einer Person mit einem Arbeitsplatz bei einer 
nachgeordneten Dienststelle, der nicht unter § 3 fällt, ist dieser auszuschreiben, 
wenn dieser Arbeitsplatz / 

1. der Funktionsgruppe 5 der Verwendungsgruppen AI, M BO 1 oder 
MZO 1 oder 

2. der Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppen A 2, EI, M BO 2 oder 
MZ02 

. oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffenden Verwendungsgruppe 
zugeordnet ist. 
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(2) Richtverwendungen im Sinne des Abs. 1 Z 1 sind: 
1. im Bereich des Bundeskanzleramtes: 

a) Leiter der Präsidialabteilung des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes, 

b) Leiter der bundesstaatlichen bakteriologisch-serologischen Untersu­
chungsanstalt Wien, 

c) Leiter der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung Mödling; 
2. im Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten: 

a) Leiter der Berghauptmannschaft Wien, Leoben oder Salzburg, 
b) Leiter einer Abteilung des Österreichischen Patentamtes, 
c) Leiter der Abteilungen Kloder PI des Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen; 
3. im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen: 

a) Leiter der Geschäftsabteilung 1 einer Finanzlandesdirektion, 
b) Leiter einer Abteilung in der Fin::tnzprokuratur, 
c) Leiter der Rechtsabteilung des Österreichischen Postsparkassenamtes; 

4. im Bereich des Bundesministeriums für Inneres: Vorstand des Sicherheitsbü­
ros; 

5. im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung: 
a) Divisionskommandant, 
b) Leiter des Amtes für Wehrtechnik. 

(3) Richtverwendungen im Sinne des Abs. 1 Z 2 sind: 
1. im Bereich des Bundeskanzleramtes: Referatsleiter Lohnsteuer im 

Österreichischen Statistischen Zentralamt; 
2. im Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten: 

a) Leiter der Bundesmobilienverwaltung; 
b) Leiter des Beschußamtes Wien, 
c) Leiter des Eichamtes Wien, Linz oder Graz, 
d) Leiter der Abteilungen L 4 oder L 6 des Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen; 
3. im Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: 

a) Leiter eines großen Arbeitsamtes, zB des Arbeitsamtes Bau - Holz, des 
Arbeitsamtes Klagenfurt oder des Arbeitsamtes Wels, 

b) Leiter der' Abteilung I b des Laridesarbeitsamtes Wien, Niederöster­
reich, Oberösterreich oder Steiermark; 

4. im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen: 
a) Stellvertreter des Amtsvorstandes des Finanzamtes Radkersburg, 

Tarnsweg oder Waidhofen an der Thaya, 

neu 

(2) Arbeitsplätze der Verwendungsgruppen A, H 1 oder PT 1 sind den in 
Abs. 1 Z 1 angeführten Arbeitsplätzen und Arbeitsplätze der Verwendungsgrup­
pen B, W 1, H 2 oder PT 2 (in dieser Verwendungsgruppe für Beamte ohne 
Hochschulbildung) sind den in Abs. 1 Z 2 angeführten Arbeitsplätzen 
gleichzuhalten, wenn: 

1. ihnen zumindest gleiche dienstliche Bedeutung zukommt und 
2. die mit ihrer Ausübung verbundene Verantwortung zufnindest jenes Maß an 

Verantwortung erreicht, das für die Ausübung eines entsprechenden 
Arbeitsplatzes nach Abs. 1 erforderlich ist. 

(3) Vor der Betrauung einer Person rrÜt einem Arbeitsplatz der 
Verwendungsstufen A 1 oder B 1 im Bereich der Österreichischen Bundesforst.f' 
ist dieser auszuschreiben. 
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b) Gruppenleiter einer Betriebsprüfungsgruppe im Finanzamt Klagenfurt, 
Graz-Stadt oder Wien-1. Bezirk, 

c) Inspizierende der Zollämter; 
5. im Bereich des Bundesministeriums für Inneres: Leiter des Zentralmelde-

amtes der Bundespolizeidirektion Wien; . 
6. im Bereich des Bundesministeriums für Justiz: Vorsteher der Geschäfts­

stelle bei einem Oberlandesgericht oder bei einem großen Gerichtshof I. 
Instanz, zB beim Land~sgericht für Zivilrechtssachen Wien oder Graz oder 
beim Landesgericht Linz; 

7. im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung: 
a) Kommandanten von Fach- und Waffenschulen, zB Heeresunteroffi­

ziersschule, Panzertruppenschule, Pioniertruppenschule, 
b) Kommandanten der Fliegerregimeriter, 
c) Kommandanten der größten Truppenübungsplätze, zB Allentsteig 

oder Bruckneudorf, 
d) Kommandant der Heeresbekleidungsanstalt, 
e) Kommandant der Heereszeugsanstalt Wien; 

8. im Bereich des Bundesministeriums für' öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr: Leiter des Fernsprechgebührenamtes Wien; 

9. im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung: 
Leiter der Studienbeihilfenbehörde ; 

10. im Bereich sämtlicher Ressorts: Leiter einer Buchhaltung in nachgeordne­
ten Dienststellen mit mehr als 20 Bediensteten. 

(4) Den in den Abs.' 2 und 3 angeführten Richtverwendungen sind jene 
Arbeitsplätze gleichzuhalten, 

1. die für Beamte einer entsprechenden, im Abs. 1 angeführten Verwendungs­
gruppe vorgesehen sind, 

2. denen zumindest gleiche dienstliche Bedeutung zukommt und 
3. bei denen die mit der Ausübung verbundene Verantwortung zumindest 

jenes Maß an Verantwortung erreicht, das für die Ausübung einer für die 
entsprechende Verwendungs gruppe im Abs. 2 oder 3 angeführten 
Richtverwendung erforderlich ist. 

(5) Vor der Betrauung einer Person mit einem Arbeitsplatz der 
Verwendungsstufen A 1 oder B 1 im Bereich der Österreichischen Bundesforste 
ist dieser auszuschreiben. 

(6) Vor der Betrauung einer Person mit der Leitung eines Referates in einer 
Zentralstelle ist diese Funktion auszuschreiben. 

neu 
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Art. V Z 3 und 4: 

§ 5. (1) Die Ausschreibung nach den §§ 2, 3 und 4 Abs. 6 hat jene Zentral stelle 
zu veranlassen, in deren Bereich die Betrauung mit einer Funktion wirksam 
werden solf. In den übrigen Fällendes § 4 haben die Ausschreibungen von jenen 
Dienststellen zu erfolgen, die Dienstbehörden erster Instanz sind und in deren 
Bereich die Betrauung mit dem Arbeitsplatz wirksam werden soll. Im Bereich der 
Österreichischen Bundesforste kommt diese Aufgabe der Generaldirektion der 
Österreichischen Bundesforste zu. 

(4) Die in den §§ 2 und 3 umschriebenen Funktionen sind im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" auszuschreiben. Die Ausschreibung dieser Funktionen kann 
daneben auch auf andere geeignete Weise, insbesondere in den Amtsblättern und 
Verordnungsblättern, verlautbart werden. Für Funktionen nach § 3 gilt ferner, 
daß eine Bekanntgabe nach Abs. 2 im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" aus 
Kostengründen entfallen kann, wenn diese Bekanntgabe auf geeignete Weise 
behördenintern erfolgt und für alle Bewerber die Kenntnisnahme ermöglicht 
wird. Die im § 4 genannten Referate und Arbeitsplätze sind behördenintern auf 
geeignete Weise auszuschreiben. 

Art. V Z 5 bis 8: 

ABSCHNITT VI 

Sonderbestimmungen für Funktionen nach § 9 des Bundesministeriengesetzes 
1986 

§ 16. Wird ein Beamter gemäß § 9 des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBI. 
Nr. 76, befristet mit einer Funktion betraut, so gilt er für die Dauer der Betrauung 
als gemäß § 75 BDG 1979, BGBI. Nr. 333, beurlaubt. Die Zeit der Beurlaubung ist 
für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zu 
berücksichtigen. 

neu 

§ 5. (1) Die Atisschreibung nach den §§ 2 und 3 hat jene Zentralstelle zu 
veranlassen, in deren Bereich die Betrauung mit einer Funktion wirksam werden 
soll. In den Fällen des § 4 haben die Ausschreibungen von jenen Dienststellen zu 
erfolgen, die Dienstbehörden erster Instanz sind und in deren Bereich die 
Betrauung mit dem Arbeitsplatz wirksam werden soll. Im Bereich der 
Österreichischen Bundesforste kommt diese Aufgabe der Generaldirektionder 
Österreichischen Bundesforste zu. 

(4) Die in den §§ 2 und 3 umschriebenen Funktionen sind im ,,Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" auszuschreiben. Die Ausschreibung dieser Funktionen kann 
daneben auch auf andere geeignete Weise, insbesondere in den Amtsblättern und 
Verordnungsblättern, verlautbart werden. Für Funktionen nach § 3 gilt ferner, 
daß eine Bekanntgabe nach Abs. 2 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" aus 
Kostengrunden entfallen kann, wenn diese Bekanntgabe auf geeignete Weise 
behördenintern erfolgt und für alle Bewerber die Kenntnisnahme ermöglicht 
wird. Die im § 4 genannten Arbeitsplätze sind behördenintern auf geeignete 
Weise auszuschreiben. 

Abschnitt VI 

WeiterbesteUung 

Anwendungsbereich 

§ 16. (1) Ist eine Person nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 
1979), BGBI. Nr. 333, oder nach § 9 des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBL 
Nr.76, befristet mit einer Funktion betraut worden, hat der Leiter der 
zuständigen Zentralstelle spätestens drei Monate vor Ablauf der Bestellungsdauer 
dem Inhaber der Funktion schriftlich mitzuteilen, ob, er neuerlich mit dieser 
Funktion betraut (weiterbestellt) wird. 

(2) Abs. 1 und die §§ 17 bis 19 sind auf Funktionen in Dienstbereichen nicht 
anzuwenden, bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die 
Bediensteten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen. 
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§ 17. (1) Ist eine Person gemäß § 9 des Bundesministeriengesetzes 1986 
befristet mit einer Funktion betraut worden, hat der Leiter der zuständigen 
Zentralstelle spätestens drei Monate vor Ablauf der Bestellungsdauer dem 
Inhaber der Funktion schriftlich mitzuteilen, ob er neuerlich mit dieser Funktion 
betraut (weiterbestellt) wird. 

(2) Im Falle einer solchen Weiterbestellung bedarf es keines neuerlichen 
Ausschreibungsverfahrens nach diesem Bundesgesetz. 

(3) Wird dem Inhaber der Funktion jedoch mitgeteilt, daß eine 
Weiterbestellung nicht erfolgt, so hat dieser das Recht, binnen zwei Wochen ab 
Zustellung dieser Mitteilung die Erstellung eines Gutachtens über seine 
Bewährung in der Funktion, insbesondere hinsichtlich der fachlichen 
Qualifikation, der Fähigkeit zur Menschenführung und der organisatorischen 
Fähigkeiten und die Eignung zur weiteren Ausübung der Funktion, durch eine 
Weiterbestellungskommission zu beantragen. Das gleiche gilt, wenn die im Abs. 1 
angeführte Mitteilung nicht fristgerecht erfolgt. In diesem Fall beginnt die 
zweiwöchige Antragsfrist mit dem Beginn der im Abs. 1 angeführten 
dreimonatigen Frist zu laufen. 

(4) Stellt der Beamte einen Antrag nach Abs. 3, hat der Leiter der zuständigen 
Zentralstelle dafür zu sorgen, daß für den Anlaßfall innerhalb von vier Wochen 
bei der Zentralstelle eine Weiterbestellungskommission eingerichtet wird. 

§ 18. (1) Auf die Zusammensetzung der Weiterbestellungskommission ist § 7 
Abs. 2 bis 5 sinngemäß anzuwenden. ' 

(4) Auf die Tätigkeit der Weiterbestellungskommission und die Rechtsstellung 
des Antragstellers sind die §§ 9 bis 15 sinngemäß mit folgenden Abweichungen 
anzuwenden: 

1. Gegenstand des Verfahrens ist der vom Inhaber der Funktion gestellte 
Antrag. 

2. Die Weiterbestellungskommission hat ihr Gutachten innerhalb von zehn 
Wochen ab der AntragsteIlung zu erstatten. 

neu 

Antrag an die WeiterbesteUungskommission 

§ 17. (1) Wird dem Inhaber der Funktion gemäß § 16 Abs. 1 mitgeteilt, daß eine 
Weiterbestellung nicht erfolgt, so kann dieser binnen zwei Wochen ab Zustellung 
dieser Mitteilung die Erstellung eines Gutachtens über seine Bewährung in der 
Funktion, insbesondere hinsichtlich der fachlichen Qualifikation, der Fähigkeit 
zur Menschenführung und der organisatorischen Fähigkeiten und die Eignung 
zur weiteren Ausübung der Funktion, durch eine Weiterbestellungskommission 
beantragen. ' 

(2) Das gleiche gilt, wenn die im § 16 Abs. 1 angeführte Mitteilung nicht 
fristgerecht erfolgt. In diesem Fall beginnt die zweiwöchige Antragsfrist mit dem 
Beginn der im § 16 Abs. 1 angeführten dreimonatigen Frist zu laufen, 

(3) Stellt der Bedienstete einen Antrag nach Abs. 1 oder 2, hat der Leiter der 
zuständigen Zentralstelle dafür zu sorgen, daß für den Anlaßfall innerhalb von 
vier Wochen bei der Zentralstelle eine Weiterbestellungskommission eingerichtet 
wird. 

WeiterbesteUungskommission 

§ 18. (1) Auf die Zusammensetzung der Weiterbestellungskommission ist § 7 
Abs. 2 bis 5 anzuwenden. 

(4) Auf die Tätigkeit der Weiterbestellungskommission und die Rechtsstellung 
des Antragstellers sind die §§ 9 bis 15 mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

1. Gegenstand des Verfahrens ist der vom Inhaber der Funktion gestellte 
Antrag. 

2. Die Weiterbestellungskommission hat ihr Gutachten innerhalb von zehn 
Wochen ab der AntragsteIlung zu erstatten. 
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alt 

§ 19. Macht der Inhaber der Funktion von seinem Antragsrecht nach § 17 
Abs.3 innerhalb der Frist von zwei Wochen keinen Gebrauch, lehnt er eine 
neuerliche Betrauung mit der Funktion schriftlich ab oder entscheidet der Leiter 
der zuständigen Zentralstelle nach Abgabe des Gutachtens der Weiterbestellungs­
kommission neuerdings auf Nichtweiterbestellung, so ist ein Ausschreibungsver­
fahren nach Abschnitt III durchzuführen. 

Art. V Z 10: 

§ 50. (2) Weisen. mehrere Personen dieselbe Punktezahl auf und können von 
diesen nicht alle berücksichtigt werden, so sind im Gutachten ferner zu 
berücksichtigen: 

1. zunächst das Ausmaß einer allfälligen sozialen Bedürftigkeit, 
2. danach eine allfällige Anwendbarkeit der begünstigenden Bestimmungen 

b) der §§ 148 Abs. 6 und 7 und 186 Abs. 2 BDG 1979, 

Art. V Z 11: 

§ 54. Dieser Unterabschnitt ist auf die Besetzung von Planstellen für 
Verwendungen anzuwenden, die 

1. ein besonderes Maß an speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten erfordern 
(zB ADV-Fachleute, Te'Yhniker und Technikerinnen, Spezialarbeiter und 
Spezialarbeiterinnen der Verwendungsgruppen P 1 und P 2) oder 

2. auf Grund der bestehenden Arbeitsmarktlage wegen geringen Angebotes 
von Arbeitnehmern als Mangelberufe anzusehen sind. 

Art. V Z 12: 

§ 64. Dieser Unterabschnitt ist auf folgende Verwendungen anzuwenden: 
1. Hilfsdienst (Verwendungen der Verwendungs gruppen E, PT 9 oder diesen 

gleichwertige Verwendungen), 

neu 

Folgen der Weiterbestellung und der Nichtweiterbestellung 

§ 19. (1) Im Falle einer Weiterbestellung bedarf es keines neuerlichen 
Ausschreibungsverfahrens nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Macht der Inhaber der Funktion in den Fällen des § 17 Abs. 1 oder 2 von 
seinem Antragsrecht innerhalb der Frist von zwei Wochen keinen Gebrauch, lehnt 
er eine neuerliche Betrauung mit der Funktion schriftlich ab oder entscheidet der 
Leiter der zuständigen Zentralstelle nach Abgabe des Gutachten,s der 
Weiterbestellungskommission neuerdings auf Nichtweiterbestellung, so ist ein 
Ausschreibungsverfahren nach Abschnitt III durchzuführen. 

§ 50. (2) Weisen mehrere Personen dieselbe Punktezahl auf und können von 
diesen nicht alle berücksichtigt werden, so sind im Gutachten ferner zu 
berücksichtigen: 

1. zunächst das Ausmaß einer allfälligen sozialen Bedürftigkeit, 
2. danach eine allfällige Anwendbarkeit der begünstigenden Bestimmungen 

b) des § 148 Abs. 6 und 7 BDG 1979 in der bis zum Ablauf des 
31. Dezember 1994 geltenden Fassung, und der §§ 151 Abs. 7 und 8 und 
186 Abs. 2 BDG 1979, 

§ 54. Dieser Unterabschnitt ist auf die Besetzung von Planstellen für 
Verwendungen anzuwenden, die 

1. ein besonderes Maß an speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten erfordern 
(zB ADV-Fachleute, Techniker und Technikerinnen, Spezialarbeiter und 
Spezialarbeiterinnen 4er Verwendungsgruppen A 3, A 4, P 1 und P 2) oder 

2. auf Grund der bestehenden Arbeitsmarktlage wegen geringen Angebotes 
von Arbeitnehmern als Mangelberufe anzusehen sind. 

§ 64. Dieser Unterabschnitt ist auf folgende Verwendungen anzuwenden: 
1. Hilfsdienst (Verwendungen der Verwendungsgruppen A 7, E, PT 9 oder 

diesen gleichwertige Verwendungen), 
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2. Reinigungskräfte, ungelernte oder angelernte Arbeiter oder ungelernte oder 
angelernte Arbeiterinnen (Verwendungen der Verwendungsgruppen P 5 ' 
und P 4 oder diesen gleichwertige Verwendungen), 

3. Facharbeiter oder Facharbeiterinnen (Verwendungen der Verwendungs­
gruppe P 3 oder diesen gleichwertige Verwendungen), 

4. Zustelldienst und sonstige fachliche Hilfsdienste der Verwendungs­
gruppe PT 8 im Postbetriebsdienst der Post- und Telegraphenverwaltung, 

5. Bautrupparbeiter oder Bautrupparbeiterinnen der Post- und Telegraphen­
verwaltung und 

6. Lehrlinge. 

Art. V Z 13: 

§ 83. (3) Unter den nachstehend angeführten Voraussetzungen ist außerdem 
die Besetzung von Planstellen für folgende Verwendungen von der Anwendung 
des Abschnittes VII ausgenommen: 

1. Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2, soweit auf sie das Auswahl­
verfahren nach der Verordnung betreffend die Feststellung der Eignung 
zum Berufsoffizier der Verwendungsgruppe H 2, BGB!. Nr.240/1981, 
anzuwenden ist, 

2. Musikoffiziere, die die Grundausbildung für Musikoffiziere erfolgreich 
abgeschlossen haben, 

3. Verwendung in Unteroffiziers-Funktion als Zugs-, Gruppen- oder 
Truppkommandant 
a) bei einem Regiment, 
b) bei einem Bataillon oder Geschwader, 
c) bei einer Kompanie oder Staffel und 
d) in einer Lehrkompanie einer Waffen- oder Fachschule oder emer 

Akademie des Bundesheeres, 
soweit für diese Verwendungen militärische Ausbildungs- und Ausw'ahlver­
fahren vorgesehen sind, 

4. Verwendung als Zivilbediensteter in einer handwerklichen Tätigkeit oder in 
einer technischen Tätigkeit des mittleren Dienstes oder des Fachdienstes 
a) in einer Anstalt oder einem Lager des Heeres-Materialamtes oder 
b) bei einer Fliegerwerft, 
wenn hiefür eine Person herangezogen wird, auf die die Voraussetzungen 
des Abs. 4 zutreffen, und 

5. Lehrlinge, wenn für sie spezifische Aufnahmetests vorgesehen sind. 

neu 

2. Reinigungskräfte, ungelernte oder angelernte Arbeiter oder ungelernte oder 
angelernte Arbeiterinnen (Verwendungen der Verwendungsgruppen A 7, 
A 6, P 5 und P 4 oder diesen gleichwertige Verwendungen), 

3. Facharbeiter oder Facharbeiterinnen (Verwendungen der Verwendungs­
gruppe A 4, A 5, P 3 oder diesen gleichwertige Verwendungen), 

4. Zustelldienst und sonstige fachliche Hilfsdienste der Verwendungsgruppe 
PT 8 im Postbetriebsdienst der Post- und Telegraphenverwaltung, 

5. Bautrupparbeiteroder Bautrupparbeiterinnen der Post- und Telegraphen­
verwaltung und 

6. Lehrlinge. 

§ 83. (3) Unter den nachstehend angeführten Voraussetzungen ist außerdem 
die Besetzung von Planstellen für folgende Verwendungen von der Anwendung 
des Abschnittes VII ausgenommen: 

l. Militärpersonen (mit Ausnahme der Verwendungsgruppen M BO 1 und 
MZO 1), 
a) deren letzte Verwendung im Bundesdienst oder 
b) deren Präsenzdienst in der Mindestdauer von 12 Monaten nicht länger 

als drei Jahre zurückliegt, 
2. Verwendung als Zivilbediensteter in einer handwerklichen Tätigkeit oder in 

einer technischen Tätigkeit des mittleren Dienstes oder des Fachdienstes 
a) in einer Anstalt oder einem Lager des Heeres-Materialamtes oder 
b) bei einer Fliegerwerft, 
wenn hiefür eine Person herangezogen wird, auf die die Voraussetzungen 
des Abs. 5 zutreffen, und 

3. Lehrlinge, wenn für sie spezifische Aufnahmetests vorgesehen sind. 

(4) Streben die im Abs.3 Z 1 angeführten Bediensteten, die ohne 
Ausschreibung in den Bundesdienst aufgenommen wurden, innerhalb ihres 
Ressorts eine Verwendung der Verwendungsgruppe A 1 oder eine Verwendung 
in einem anderen Ressort an, für die ein Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahren 
vorgesehen ist und durchgeführt wird, haben sie sich diesem Ausschreibungs- und 
Aufnahmeverfahren zu unterziehen. 
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alt 

(4) Für die Anwendung des Abs. 3 Z 4 kommen nur Personen in Betracht, die 
1. einen mindestens vierjährigen Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet haben, 

wenn dieser Wehrdienst noch aufrecht ist oder - ausgehend vom Tag der 
Aufnahme - vor nicht mehr als drei Monaten geendet hat, und 

2. die für die vorgesehene Tätigkeit erforderliche Ausbildung aufweisen. 

(5) Soll eine Planstelle oder sollen Planstellen besetzt werden, die fÜr im Abs. 3 
Z 5 angeführte Lehrlinge vorgesehen sind, ist dies zuvor öffentlich bekanntzuma­
chen. Die §§ 21 und 23 sind auf diese Bekanntmachungen anzuwenden. ' 

Verwaltungsakademiegesetz 

Art. VI Z 1: 

§ 4. (4) Der Direktor ist im Fall seiner Verhinderung durch einen vom 
Bundeskanzler bestimmten Bediensteten der Verwendungsgruppe A oder einer 
gleichwertigen dienstrechtlichen Stellung zu vertreten. 

Art. VI Z 2: 

§ 6. (3) Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist ehrenamtlich. Die 
Mitglieder des Beirates, die außerhalb des Sitzes der Verwaltungsakademie 
wohnen, haben im Fall der Teilnahme an Sitzungen des Beirates Anspruch auf 
Ersatz der Reisekosten nach Maßgabe der für Bundesbeamte der Allgemeinen 
Verwaltung, Dienstklasse VIII, geltenden Rechtsvorschriften. 

Art. VI Z 3: 

§ 21. Durch die Ausbildung für den Aufstieg in höhere Verwendung ist den 
Bediensteten· der Verwendungs gruppe B und der Verwendungs gruppe W 1 die 
Möglichkeit zu geben, die besonderen Ernennungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe A für Verwendungen zu ersetzen, denen im Sinn der Zider 
Anlage 1 zum Beamten-Dienstrechtsgesetz, BGBI. Nr. 333/1979, eine juristische 
oder sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Hochschulbildung entspricht. 

AJ.:t. VI Z 4: 

§ 22. (1) Durch die Absolvierung der Ausbildung für den Aufstieg in höhere 
Verwendung wird ein Rechtsanspruch auf ÜbersteIlung in die Verwendungs­
gruppe A nicht begründet. 

neu 

(5) Für die Anwendung des Abs. 3 Z 2 kommen nur Personen in Betracht, die 
1. einen mindestens vierjährigen Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet haben, 

wenn dieser Wehrdienst noch aufrecht ist oder - ausgehend vom Tag der 
Aufnahme - vor nicht mehr als drei Monaten geendet hat, und 

2. die für die vorgesehene Tätigkeit erforderliche Ausbildung aufweisen. 

(6) Soll eine Planstelle oder sollen Planstellen besetzt werden, die für im Abs. 3 
Z 3 angeführte Lehrlinge vorgesehen sind, ist dies zuvor öffentlich bekanntzuma­
chen. Die §§ 21 und 23 sind auf diese Bekanntmachungen anzuwenden. 

Verwaltungsakademiegesetz 

§ 4. (4) Der Direktor ist im Fall seiner Verhinderung durch einen vom 
Bundeskanzler bestimmten Bediensteten der Verwendungsgruppe A 1 oder einer 
gleichwertigen dienstrechtlichen Stellung zu vertreten. 

§ 6. (3) Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist ehrenamtlich. Die 
Mitglieder des Beirates, die außerhalb des Sitzes der Verwaltungsakademie 
wohnen, haben im fall der Teilnahme an Sitzungen des Beirates Anspruch auf 
Ersatz der Reisekosten nach Maßgabe der für Bundesbeamte des Allgemeinen 
Verwaltungsdienstes der Gebührenstufe 5 geltenden Rechtsvorschrift,en. 

§ 21. Durch die Ausbildung für den Aufstieg in höhere Verwendung ist den 
Bediensteten der Verwendungsgruppen A 2, B, EI, W 1, M BO 2, H 2, PT 2 
(ohne Hochschulstudium), PT 3, K 1 und K 2 die Möglichkeit zu geben, die 
besonderen Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppen Al, A, PT 1 
oder - ausschließlich im Intendanzdienst - für die Verwendungsgruppen 
M BO 1 oder H 1 für Verwendungen zu ersetzen, denen nach der Anlage 1 zum 
BDG 1979 eine juristische oder sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 
Hochschulbildung entspricht. 

§ 22. (1) Durch die Absolvierung der Ausbildung für den Aufstieg in höhere 
Verwendung wird ein Rechtsanspruch auf ÜbersteIlung in die Verwendungs­
gruppen Al, A, PT 1, M BO 1 oder H 1 nicht begründet. 
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alt 

Art. VI Z5 bis 7: 

§ 23. (5) Voraussetzungen für' die Zulassung zum Aufstiegskurs sind: 
1. die Reifeprüfung an einer höheren Schule, 
2. zehn Jahre Bundesdienstzeit, 
3. wirksame Leistungsfeststellung, daß der Beamte den zu erwartenden 

Arbeitserfolg durch besondere Leistungen erheblich überschritten hat, 
4. der Nachweis entsprechender Kenntnisse auf dem Gebiet der öffentlichen 

Verwaltung und besonderer Kenntnisse im bisherigen dienstlichen 
Wirkungsbereich des Zulassungswerbers, 

5. ein im Dienstweg zu überreichender Antrag des Zulassungswerbers. 

(6) Der Nachweis gemäß Abs. 5 Z 4 gilt bei Zulassungswerbern, die in den 
letzten zwei Jahren vor ihrer Bewerbung eine Verwendungszulage gemäß § 30 a 
Abs. 1 Z 1 des Gehaltsgesetzes, BGBI. Nr. 54/1956, wegen überwiegend 
höherwertiger Verwendung bezogen haben, als erbracht. Andere Zulassungswer­
ber haben den Nachweis durch eine mündliche Prüfung zu erbringen, die vor 
einer Kommission abzulegen ist.' Die Gegenstände dieser Prüfung sind durch 
Verordnung der Bundesregierung festzulegen. Die Prüfungskommission besteht 
aus dem Direktor der Verwaltungsakademie als Vorsitzenden und aus zwei 
Prüfungskommissären. Ein Prüfungskommissär ist auf die Dauer von fünf Jahren 
und der zweite auf Vorschlag des Leiters der für den Zulassungswerber 
zuständigen Zentralstelle jeweils für den Anlaßfall vom Bundeskanzler zu 
bestellen. Für den Vorsitzenden ist ein Stellvertreter und für die Mitglieder der 
Prüfungskommission je ein Ersatzmitglied vom Bundeskanzler zu bestellen. 

(7) Erfüllen mehr als 20 Zulassungswerber die Voraussetzungen gemäß Abs. 5, 
so sind. Zulassungswerber in folgender Reihenfolge zum Aufstiegskurs 
zuzulassen: 

neu 

§ 23. (5) Voraussetzungen für die Zulassung zum Aufstiegskurs sind: 
1. a) die Reifeprüfung an einer höheren Schule oder 

b) die Studienberechtigung nach dem Studienberechtigungsgesetz, BGBI. 
Nr.29211985, für das Studium der Rechtswissenschaften oder der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 

2. zehn Jahre Bundesdienstzeit, 
3. wirksame Leistungsfeststellung, daß der Beamte den zu erwartenden 

Arbeitserfolg durch besondere Leistungen erheblich überschritten hat, 
4. der Nachweis entsprechender Kenntnisse auf dem Gebiet der öffentlichen 

Verwaltung und besonderer Kenntnisse im bisherigen dienstlichen 
Wirkungsbereich des Zulassungswerbers, 

5. ein im Dienstweg zu überreichender Antrag des Zulassungswerbers. 

(6) Der Nachweis gemäß Abs. 5 Z 4 gilt bei Zulassungswerbern als erbracht, die 
in den letzten zwei Jahren vor ihrer Bewerbung' 

1. eine Verwendungszulage nach den §§ 36, 75, 92 oder 121 Abs.1 Z 1 
(vormals § 30a Abs. 1 Z 1) des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54, wegen 
überwiegend höherwertiger Verwendung bezogen haben oder 

2. in der Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und Telegraphenverwal­
tung durchgehend auf einem Arbeitsplatz (oder mehreren Arbeitsplätzen) 
der Verwendungsgruppen PT 1 oder PT 2 (mit Hochschulbildung) 
verwendet worden sind. 

Andere Zulassungswerber haben den Nachweis durch eine mündliche Prüfung zu 
erbringen, die vor einer Kommission abzulegen ist. Die Gegenstände dieser 

. Prüfung sind durch Verordnung der Bundesregierung festzulegen. Die 
Prüfungskommission besteht aus dem Direktor der Verwaltungs akademie als 
Vorsitzenden und aus zwei Prüfungskommissären. Ein Prüfungskommissär ist 
auf die Dauer von fünf Jahren und der zweite auf Vorschlag des Leiters der für 
den Zulassungswerber zuständigen Zentralstelle jeweils für den Anlaßfall vom 
Bundeskanzler zu bestellen. Für den Vorsitzenden ist ein Stellvertreter ~nd für die 
Mitglieder der Prüfungskommission je ein Ersatzmitglied vom Bundeskanzler zu 
bestellen. 

(7) Erfüllen mehr als 20 Zulassungswerber die Voraussetzungen gemäß Abs. 5, 
so sind Zulassungswerber in folgender Reihenfolge zum Aufstiegskurs 
zuzulassen: 
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alt 

1. Zulassungswerber, die in den letzten zwei Jahren vor ihrer Bewerbung eine 
Verwendungszulage gemäß § 30 a Abs. 1 Z 1 des Gehaltsgesetzes wegen 
überwiegend höherwertiger Verwendung bezogen haben, 

2. sonstige Zulassungswerber entsprechend der Dauer ihrer Bundesdienstzeit, 
bei gleicher Bundesdienstzeit nach dem höheren Lebensalter. 

Art. VI Z 8: 

§ 40. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, der Bundeskanzler betraut. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1975 in Kraft. 

Pensionsgesetz 1965 

Art. VII Z 1: 

§ 1. (2) Bundesbeamte im Sinn dieses Bundesgesetzes - im folgenden kurz 
"Beamte" genannt - sind die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund stehenden Bediensteten mit Ausnahme der zeitverpflichteten Soldaten. 

neu 

1. Zulassungswerber, die in den letzten zwei Jahren vor ihrer Bewerbung eine 
Verwendungszulage nach den §§ 34, 75, 92 oder 121 Abs. 1 Z 1 (vormals 
§ 30a Abs. 1 Z 1) des Gehaltsgesetzes 1956 wegen überwiegend 
höherwertiger Verwendung bezogen haben, 

2. sonstige Zulassungswerber entsprechend der Dauer ihrer Bundesdienstzeit, 
bei gleicher Bundesdienstzeit nach dem höheren Lebensalter. 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 40. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Inkrafttreten 

§ 41. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1975 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner Novellen 
können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 
betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen treten frühestens mit 
dem Tag in Kraft, mit dem die betreffende Verordnungsermächtigung in Kraft 
tritt. 

(3) § 4 Abs. 4, § 6 Abs. 3, § 21, § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 5 bis 7 und die §§ 40 und 
42 samt Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 

Vollziehung 

§ 42. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, der Bundeskanzler betraut. 

Pensionsgesetz 1965 

§ 1. (2) Bundesbeamte im Sinne dieses Bundesgesetzes - im folgenden kurz 
"Beamte" genannt - sind die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund stehenden Bediensteten. 
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Art. VII Z 2 und 3: 

§ 5. (2) Ist im Zeitpunkt des Ausscheidens des Beamten aus dem Dienststand 
der für die nächste V orrückung erforderliche Zeitraum zur Hälfte verstrichen, 
dann ist der Beamte so zu behandeln, als ob die V orrückung oder Zeitvorrückung 
eingetreten wäre. 

(4) Ist ein Teil der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit für die V orrückung, die 
Zeitvorrückung oder das Erreichen der Dienstalterszulage nicht wirksam, weil 
der Beamte den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufgewiesen oder 
eine für seine dienstrechtliche Stellung maßgebende Prüfung innerhalb der hiefür 
festgesetzten Frist nicht abgelegt hat, so kann die oberste Dienstbehörde aus 
Anlaß der Versetzung oder des Übertrittes des Beamten in den Ruhestand oder 
auch später verfUgen, daß der Beamte so zu behandeln -ist, als ob der 
Hemmungszeitraum für die V orrückung, die Zeitvorrückung oder für das 
Erreichen der Dienstalterszulage wirksam wäre. Das gleiche gilt, wenn bei einem 
Richter, bei einem Berufsoffizier oder bei einem Beamten, der nach § 11 des 
Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305, zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen worden ist, aus disziplinarrechtlichen Gründen, bei einem Richter 
auch wegen einer auf "nicht entsprechend" lautenden Gesamtbeurteilung ein Teil 
der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit für die Vorrückung, die Zeitvorrückung 
oder das Erreichen der Dienstalterszulage nicht wirksam ist. Eine Verfügung 
nach diesem Absatz ist nur zulässig, wenn berücksichtigungswürdige Gründe 
vorhanden und seit dem Ablauf des Hemmungszeitraumes mindestens drei Jahre 
verstrichen sind. Die Verfügung wirkt nicht zurück. 

Art. VII 'z 4: 

§ 6. (2) Als ruhe ge nuß fähige Bundesdienstzeit gilt die Zeit, die der Beamte im 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Bundesdienstverhältnis vom Tag des Dienst­
antrittes bis zum Tag des Ausscheidens aus dem Dienststand zurückgelegt hat. 
Die Zeit, in der die Wochendienstzeit des Beamten oder die Lehrverpflichtung 
des Lehrers nach den §§ 50 a oder 50 b BDG 1979, BGBl. Nr. 333, herabgesetzt 

neu 

§ 5. (2) Ist im Zeitpunkt des Ausscheidens des Beamten aus dem Dienststand 
der fUr die nächste V orrückung erforderliche Zeitraum zur Hälfte verstrichen, 
dann ist sein Monatsbezug mit Ausnahme der Funktionszulage und des 
Fixgehaltes so zu behandeln, als ob die V orrückung oder Zeitvorrückung 
eingetreten wäre. 

(4) Ist ein Teil der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit für die Vorrückung, die 
Zeitvorrückung oder das Erreichen der Dienstalterszulage nicht wirksam, weil 
der Beamte den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufgewiesen oder 
eine für seine dienstrechtliche Stellung maßgebende Prüfung innerhalb der hiefür 
festgesetzten Frist nicht abgelegt hat, so kann die oberste Dienstbehörde aus 
Anlaß der Versetzung oder des Übertrittes des Beamten in den Ruhestand oder 
auch später verfügen, daß der Beamte so zu behandeln ist, als ob der 
Hemmungs.zeitraum für die V orrückung, die ZeitvorrUckung oder für das 
Erreichen der Dienstalterszulage wirksam wäre. Das gleiche gilt, wenn bei einem 
Richter, bei. einer Militärperson, bei einem Berufsoffizier oder bei einem Beamten, 
der nach § 11 des Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305, zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfuriktion herangezogen worden ist, aus disziplinarrechtlichen 
Gründen, bei einem Richter auch wegen einer auf "nicht entsprechend" 
lautenden Gesamtbeurteilung ein Teil der ruhegenußfähigen Bun.desdienstzeit für 
die Vorrückung, die Zeitvorrückung oder das Erreichen der Dienstalterszulage 
nicht wirksam ist. Eine Verfügung nach diesem Absatz ist nur zulässig, wenn 
berücksichtigungswürdige Gründe vorhanden und seit dem Ablauf des 
Hemmungszeitraumes mindestens drei Jahre verstrichen sind. Die Verfügung 
wirkt nicht zurück. 

§ 6. (2) Als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit gilt die Zeit, die der Beamte im 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Bundesdienstverhältnis vom Tag des Dienst­
antrittes bis zum Tag des Ausscheidens aus dem Dienststand zurückgelegt hat. 
Die Zeit, in der die Wochendienstzeit des Beamten oder die Lehrverpflichtung 
des Lehrers nach den §§ 50a oder 50b BDG 1979, BGBl. Nr. 333, herabgesetzt 
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gewesen ist, und die Zeit einer Herabsetzung der Auslastung des Richters oder 
R~chteramtsanwärters nach den §§ 76 a oder 76 b des Richterdienstgesetzes, 
BGBl. Nr. 305/1961, gelten zur Hälfte als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit. 
Ausgenommen von der Regelung des ersten und zweiten Satzes ist die Zeit 
eigenmächtigen und unentschuldigten Fernbleibens vom Dienst in der Dauer von 
mehr als drei Tagen. Die Zeit, die der Beamte als zeitverpflichteter Soldat 
zurückgelegt hat, gilt stets als Ruhegenußvordienstzeit. Die Bestimmungen über 
die Ruhegenußfähigkeit der Zeit einer Beurlaubung gegen Entfall der Bezüge 
bleiben unberührt. Ein im bestehenden Dienstverhältnis zurückgelegter 
Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d des Mutterschutzgesetzes 1979 
(MSchG), BGBl. Nr. 221, oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 des Eltern-Karenzur­
laubs gesetzes (EKUG), BGBl. Nr. 65111989, gilt als ruhegenußfähige Bundes­
dienstzeit. 

Nebengebührenzulagengesetz 

Art. VIII Z 1: 

Gutschrift von Nebengebührenwerten für Beamte, die eine Verwendungszulage 
nach § 30 a Abs. 1 Z .3 oder nach § 45 des Gehaltsgesetzes 1956 oder nach § 68 a 

des Richterdienstgesetzes bezogen haben 

§ 16 a. (1) Dem Beamten gebührt ein~ Gutschrift von Nebengebührenwerten 
für eine vor seinem Übertritt oder seiner Versetzung in den Ruhestand bezogene 
Verwendungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956, wenn der 
Beamte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand keinen Anspruch auf 
,eine solche Verwendungszulage gehabt hat und die Verwendungszulage nicht 
nach § 30 a Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 ruhegenußfähig ist. 

(2) Die Gutschrift ist in der Weise zu ermitteln, daß die zuletzt bezogene 
Verwendungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 zuzüglich 
einer allfälligen Teuerungszulage in Nebengebührenwerten ausgedrückt und mit 
der Anzahl der Monate vervielfacht wird, für die der Beamte eine solche 
Verwendungszulage bezogen hat. Für die Höhe der Nebengebührenwerte sind 
dabei die Verhältnisse im Monat des letzten Anspruches auf die Zulage 
maßgebend. 

neu 

gewesen ist, und die Zeit einer Herabsetzung der Auslastung des Richters oder 
Richteramtsanwärters nach den §§ 76a oder 76b des Richterdienstgesetzes, BGBl. 
Nr.305/1961, gelten zur Hälfte als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit. 
Ausgenommen von der Regelung des ersten und zweiten Satzes ist die Zeit 
eigenmächtigen und unentschuldigten Fernbleibens vom Dienst in der Dauer von 
mehr als drei Tagen. Die Zeit, die der Beamte als Militärperson auf Zeit oder als 
zeitverpflichteter Soldat zurückgelegt hat, gilt stets als Ruhegenußvordienstzeit. 
Die Bestimmungen über die Ruhegenußfähigkeit der Zeit einer Beurlaubung 
gegen Entfall der Bezüge bleiben unberührt. Ein im bestehenden Dienstverhältnis 
zurückgelegter Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 15b und 15d des 
Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221, oder nach den §§ 2 bis 5 
und 9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), BGBl. Nr. 65111989, gilt als 
ruhegenußfähige Bundesdienstzeit. 

Nebengebührenzulagengesetz 

Gutschrift von Nebengebührenwerten für Zulagen, mit denen alle Mehrleistungen 
in zeit- und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten waren 

§ 16 a. (1) Dem Beamten gebührt eine Gutschrift von Nebengebührenwerten 
für 

1. eine Funktionszulage nilch § 30 Abs. 4, § 74 Abs.4 oder § 91 Ahs.4 des 
Gehaltsgesetzes 1956, 

2. eine Verwendungszulage nach § 34 Abs. 4 und 5 oder § 92 Abs. 4 und 5 des 
Gehaltsgesetzes 1956, 

3. eine Dienstzulage nach § 44 oder § 49 ades Gehaltsgesetzes 1956 oder nach 
den §§ 68 und 68a des Richterdienstgesetzes, 

4. eine Verwendungszulage nach § 121 Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
oder nach § 30a Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 1994 geltenden Fassung, 

sofern keine dieser Zulagen ruhegenußfähig geworden ist. 
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(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der Beamte im Zeitpunkt 
des Ausscheidens aus dem Dienststand eine Dienstzulage nach § 44 des 
Gehaltsgesetzes 1956 oder nach den §§ 68 und 68 ades Richterdienstgesetzes 
bezogen hat. 

Vertragsbedienstetengesetz 1948 

Art. X Z 2: 

§ 26. (2) Gemäß Abs. 1 lit. a sind voranzusetzen: 

5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, wenn sie für entsprechend 
eingestufte Beamte in der Anlage 1 des Beamteri-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
in einer Verordnung zu diesem Bundesgesetz oder in einer gemäß § 233 
Abs. 4 BDG 1979 weiter anzuwendenden Rechtsvorschrift für die 
Verwendung des Beamten 
a) in einer der Verwendungsgruppen A, L PA oder L 1 über das 

Erfordernis der abgeschlossenen Hochschulbildung hinaus vorgeschrie­
ben ist; 

b) in einer der Verwendungsgruppen B, L 2 b, K 1 oder K 2 über das 
Erfordernis der erfolgreichen Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren Schule hinaus vorgeschrieben ist; 

neu 

(2) Zur Ermittlung der Gutschrift ist die zuletzt bezogene Zulage nach Abs. 1 
heranzuziehen, wobei . 

1. in den FäHen des Abs. 1 Z 1 bis 3 der Mehrleistungsanteil der zuletzt 
bezogenen Zulage und in den Fällen des Abs. 1 Z 4 die zuletzt bezogene 
Zulage, jeweils zuzüglich einer allfälligen Teuerungszulage, in Nebenge­
bührenwerten auszudrücken ist, 

2. diese Nebengebührenwerte mit der Anzahl der Monate zu vervielfachen 
sind, für die der Beamte eine solche Zulage bezogen hat, und 

3. für die Höhe der Nebengebührenwerte die Verhältnisse im Monat des 
letzten Anspruches auf die Zulage maßgebend sind. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf jene Zulagen nicht anzuwenden, die der Beamte in 
einer niedrigeren Verwendungsgruppe bezogen hat als jener, in der er aus dem 
Dienststand ausgeschieden ist. 

(4) Die Abs. 1 und 2 sind ferner nicht anzuwenden, wenn der Beamte eine 
ruhegenußfähig gewordene Ergänzungszulage nach den §§ 36, 77 oder 94 des 
Gehaltsgesetzes 1956 zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand 
bezogen hat. 

Vertragsbedienstetengesetz 1948 

§ 26. (2) Gemäß Abs. 1 lit. a sind voranzusetzen: 

5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, wenn sie für entsprechend 
eingestufte Beamte in der Anlage 1 des BDG 1979 oder in einer Verordnung 
zum BDG 1979 für die Verwendung des Beamten 
a) in einer der im § 12a Abs. 2 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten 

Besoldungs- oder Verwendungsgruppen über das Erfordernis der 
abgeschlossenen Hochschulbildung hinaus vorgeschrieben ist oder 

b) in einer der Verwendungsgruppen A 2, B, L 2 b, E 1, W 1, M BO 2, 
M ZO 2, H 2, K 1 oder K 2 über das Erfordernis der erfolgreichen 
Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule hinaus 
vorgeschrieben ist; 
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ferner die nach der Erlangung des Reifezeugnisses einer höheren Schule 
für die Ausbildung zur Ablegung der Befähigungsprüfung für den 
Fremdsprachunterricht aufgewendeten Zeit, soweit sie ein Jahr nicht 
übersteigt; 

Art.XZ6: 

§ 68 a. (2) Auf die Höhe der Vergütu~g ist § 85 f Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 
1956 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle . 

1. des Wortes "Beamte" das Wort "Vertragsbedienstete" , 
2. des Ausdrucks "Verwendungsgruppen H 2 und B" der Ausdruck 

"Entlohnungsgruppe b" und 
3. des Ausdrucks "Verwendungsgruppen H 1 und A" der Ausdruck 

"Entlohnungsgruppe a" 
treten. 

Bundesministeriengesetz 1986 

Art. XI Z 1: 

§ 9. (1) Der Bundesminister hat mit der Leitung der Sektionen und Abteilungen 
sowie allfälliger Gruppen und Referate des von ihm geleiteten Bundesministe­
riums geeignete Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppe A 
ode'r hinsichtlich der Anstellungserfordernisse gleichzuwertende Beamte anderer 
Besoldungsgruppen zu betrauen und ihre Vertretung bei ihrer Verhinderung zu 
regeln. Ausnahmsweise kann auch ein Beamter der Allgemeinen Verwaltung der 
Verwendungsgruppe B oder ein hinsichtlich der Anstellungserfordernisse 
gleichzuwertender Beamter einer anderen Besoldungsgruppe mit der Leitung 
einer Abteilung oder eines Referates betraut werden, wenn dies im Hinblick auf 
die, Art der Geschäfte, die der betreffenden Abteilung oder dem betreffenden 
Referat zur Besorgung zugewiesen sind, vertretbar und der betreffende Beamte 
dazu besonders geeignet ist. Ferner kann für einen fünf Jahre nicht 
übersteigenden Zeitraum eine geeignete Person im Sinne des Ausschreibungsge­
setzes, BGBI. Nr. 700/1974, auch durch Dienstvertrag betraut werden, wobei 
neuerliche Betrauungen zulässig sind: 

1. mit der Leitung des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt, der 
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit und der Generaldirektion für 
die Post- und Telegrafenverwaltung; 

neu 

ferner die nach der Erlangung des Reifezeugnisses einer höheren Schule für 
die Ausbildung zur Ablegung der Befähigungsprüfung für den Fremd­
sprachunterricht aufgewendete Zeit, soweit sie ein Jahr nicht übersteigt; 

§ 68 a. (2) Auf die Höhe der Vergütung ist § 40b Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 
1956 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle 

1. des Wortes "Beamte" das Wort "Vertragsbedienstete", 
2. des Ausdrucks "Verwendungsgruppen A 2 und B" der Ausdruck 

"Entlohnungsgruppe b" und 
3. des Ausdrucks "Verwendungsgruppen Al und A" der Ausdruck 

"Entlohnungsgruppe a" 
treten. 

Bundesministeriengesetz 1986 

§ 9. (1) Der Bundesminister hat mit der Leitung der Sektionen, Gruppen, 
Abteilungen und Referate des von ihm geleiteten Bundesministeriums geeignete 
Beamte des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwend ungsgruppe A 1 oder 
hinsichtlich der Ernennungserfordernisse gleichzuwertende Beamte anderer 
Besoldungsgruppen zu betrauen und ihre Vertretung bei ihrer Verhinderung zu 
regeln. 

(2) Ausnahmsweise kann ein Beamter der Verwendungsgruppe A 2 oder ein 
hinsichtlich der Ernennungserfordernisse gleichzuwertender Beamter einer 
anderen Besoldungsgruppe mit der Leitung einer Abteilung oder eines Referates 
betraut werden, wenn der Beamte dazu besonders geeignet ist. 

(3) Ferner kann auch eine nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält­
nis zum Bund stehende Person durch Dienstvertrag mit einer solchen Funktion 
betraut werden, wenn die im Abs. 1 genannte Leitungsfunktion durch 
Verordnung des zuständigen Bundesministers im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler vorübergehend eingerichtet ist oder sonstige wichtige Gründe 
vorliegen, die einer Übernahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis' 
entgegenstehen. 
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2. mit der Funktion des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten; 
3. mit der Leitung von Sektionen, die überwiegend die Koordination der 

Tätigkeit sämtlicher Bundesministerien auf bestimmten Sachgebieten 
besorgen. 

Auslandseinsatzzulagengesetz 

Art. XII Z 1: 

§ 3. (2) Die Bediensteten sind einzureihen: 

in der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe 

Eie, P 4/p 4, P 5/p 5 und H 4 
D/d, P 21p 2, P 3/p 3, W 3 und H 3 
C/c, P IIp 1 und W2 
A/a, B/b, W 1, H 1 und H2 

Einsatzzulagengesetz 

Art. XIII Z 1 und 2: 

in der Zulagengruppe 

1 
2 
3 
4 

§ 1. (1) Eine Einsatzzulage gebührt folgenden Personen, sofern sie einer 
Organisationseinheit des Bundesheeres zugeordnet und nach § 2 Abs. 1 lit. abis c 
des Wehrgesetzes 1990 (WG), BGBI. Nr. 305, eingesetzt sind, für die Dauer ihres 
Einsatzes oder der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes: 

1. Berufsoffizieren, 
2. Beamten und Vertragsbediensteten, die nach § 11 WG zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, 
3. Militärpiloten auf Zeit. 

(2) Die Einsatzzulage tritt während des Einsatzes oder der unmittelbaren 
Vorbereitung eines Einsatzes an die Stelle 

neu 

Auslandseinsatzzulagengesetz 

§ 3. (2) Die Bediensteten sind einzureihen: 

in der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe 

A6, A7, Eie, P4/p4, P 5/p5 und MZCh 
A 4, A 5, D/d, P 21p 2, P 3/p 3, W 3, M BUO 2 und 
MZU02 
A 3, C/c, P 1/p 1, E 2a, E 2b, W 2, M BUO 1 und 
MZU01 
A 1, A 2, A/a, B/b, E 1, W 1, M BO 1, M ZO 1, 
M BO 2, M ZO 2, H 1 und H 2 

Einsatzzulagengesetz 

in der Zulagengruppe 

2 

3 

4 

§ 1. (1) Eine Einsatzzulage gebührt folgenden Personen, sofern sie einer 
Organisationseinheit des Bundesheeres zugeordnet und nach § 2 Abs. 1 lit. abis c 
des Wehrgesetzes 1990 (WG), BGBI. Nr. 305, eingesetzt sind, für die Dauer ihres 
Einsatzes oder der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes: 

1. Beamten des Militärischen Dienstes (Berufsmilitärpersonen und Militärper­
sonen auf Zeit), 

2. Berufsoffizieren, 
3. Beamten und Vertragsbediensteten, die nach § 11 WG zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, 
4. Militärpiloten auf Zeit. 

(2) Die Einsatzzulage tritt während des Einsatzes oder der unmittelbaren 
Vorbereitung eines Einsatzes an die Stelle 
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1. der Nebengebühren nach den §§ 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a, 19 bund 20 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGB!. Nr.54 (bei Vertragsbediensteten in Verbin­
dung mit § 22 Abs. 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGB!. Nr. 86), 

2. der Ansprüche nach der Reisegebührenvorschrift 1955, BGB!. Nr. 133, und 
3. des Freizeitausgleiches gemäß § 49 Abs.2 des Beamten-Dienstrechtsge­

setzes 1979, BGB!. Nr. 333 (bei Vertragsbediensteten in Verbindung mit 
§ 20 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGB!. Nr. 86). 

Art. XIII Z 3: 

. Übergangsbestimmung 

§ 8. Dieses Bundesgesetz gilt auch für zeitverpflichtete Soldaten und Personen, 
die nach § 12 des Wehrgesetzes 1978 in der Fassung der Kundmachung BGB!. 
Nr. 150/1978, in einer Offiziersfunktion verwendet werden. 

Wehrgesetz 1990 

Art. XIV Z 1: 

§ 1. (3) Dem Präsenz.stand gehören alle Personen an, die Wehrdienst leisten 
(Wehrpflichtige des Präsenzstandes). Wehrdienst leisten 

1. Personen, die zu einem ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst 
einberufen sind, vom Beginn des Tages, für den sie einberufen worden sind, 
bis zum Ablauf des Tages, an dem sie entlassen werden, 

2. Berufsoffiziere des Dienststandes, 
3. Beamte un'd Vertragsbedienstete, die nach § 11 zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunkcion herangezogen werden, für die Dauer dieser 
Heranziehung und 

4. Militärpiloten auf Zeit (§ 12). 
Diese Personen sind Soldaten. Sie werden in die Gruppen Offiziere, 
Unteroffiziere, Chargen und Soldaten ohne Chargengrad gegliedert. 

Art. XIV Z2: 

§ 7. (1) Gemäß Art. 65 Abs. 2 lit. a B-VG ernennt der Bundespräsident die 
Berufsoffiziere. Gemäß Art. 66 Abs. 1 B-VG kann der Bundespräsident das Recht 
der Ernennung von Berufsoffizieren bestimmter Dienstgrade übertragen. 

neu 

1. der Nebengebühren nach den §§ 16, 17, 17a, 17b, 18, 19a, 19b und 20 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGB!. Nr. 54 (bei Vertragsbediensteten in Verbin­
dung mit § 22 Abs. 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGB!. Nr. 86), 

2. der Ansprüche nach der Reisegebührenvorschrift 1955, BGB!. Nr. 133, und 
3. des Freizeitausgleiches gemäß § 49 Abs. 2 bis 8 des Beamten-Dienstrechts­

gesetzes 1979, BGB!. Nr. 333 (bei Vertragsbediensteten in Verbindung mit 
§ 20 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGB!. Nr. 86). 

Wehrgesetz 1990 

§ 1. (3) Dem Präsenzstand gehören alle Personen an, die Wehrdienst leisten 
(Wehrpflichtige des Präsenzstandes). Wehrdienst leisten 

1. Personen, die zum Präsenzdienst einberufen sind, vom Beginn des Tages, 
für den sie einberufen worden sind, bis zum Ablauf des Tages, an dem sie 
entlassen werden; 

2. Personen, die dem Bundesheer au'f Grund eines Dienstverhältnisses 
angehören als 
a) Militärpersonen des Dienststandes, 
b) Berufsoffiziere des Dienststandes, 
c) Beamte und Vertragsbedienstete, die nach § 11 zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, für die Dauer dieser 
Heranziehung und 

d) Militärpiloten auf Zeit. 
Diese Personen sind Soldaten. Sie werden in die Gruppen Offiziere, 
Unteroffiziere, Chargen und Soldaten ohne Chargengrad gegliedert. 

§ 7. Dem Bundespräsidenten steht das Recht zu, Wehrpflichtige zu Offizieren 
des Miliz- oder Reservestandes zu ernennen. Er kann dieses Recht für bestimmte 
Kategorien von Offizieren dem Bundesminister für Landesverteidigung 
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alt 

(2) Darüber hinaus steht dem Bundespräsidentendas Recht zu, Wehrpflichtige 
zu Offizieren des Miliz- oder des Reservestandes zu ernennen. Er kann dieses 
Recht für bestimmte Kategorien von Offizieren dem Bundesminister für 
Landesverteidigung übertragen. Die Wehrpflichtigen können im Präsenz-, Miliz­
und Reservestand ernannt werden; die Ernennung gilt für jeden dieser Stände. 
Berufsoffiziere werden mit einer ÜbersteIlung in eine andere Besoldungsgruppe 
oder mit einem Austritt aus dem Dienstverhältnis unmittelbar zu Offizieren des 
Milizstandes. 

Art. XIV Z 3 und 4: 

§ 10. (1) Für Wehrpflichtige, die einen Präsenzdienst leisten oder geleistet 
haben, sind folgende Dienstgradbezeichnungen vorgesehen: 

1. für Wehrpflichtige ohne Chargen grad : 
Wehrmann 

2. für Chargen: 
Gefreiter, 
Korporal, 
Zugsführer; 

3. für Unteroffiziere: 
Wachtmeister, 
Oberwachtmeister, 
Stabswachtmeister, 
Oberstabswachtmeister, 
Offiziersstellvertreter, 
Vizeleutnant; 

4. Offiziere: 
Fähnrich, 
Leutnant, 
Oberleutnant, 
Hauptmann, 
Major, 
Oberstleutnant, 
Oberst, 
Brigadier, 
sowie je nach Verwendung bei den Dienstgraden Oberleutnant bis Oberst 
die Zusätze 
" ... arzt", 
" ... apotheker", 

neu 

übertragen. Eine Ernennung von Wehrpflichtigen im Präsenz- oder Miliz- oder 
Reservestand gilt für jeden dieser Stände. 

§ 10. (1) Für Wehrpflichtige, die einen Präsenzdienst leisten oder geleistet 
haben, sind folgende Dienstgradbezeichnungen vorgesehen: 

Dienstgradgruppe 

1. Wehrpflichtige ohne 
Chargengrad 

2. Chargen 

3. Unteroffiziere 

4. Offiziere 

Dienstgradbezeichnung 

Wehrmann 

Gefreiter 
Korporal 
Zugsführer 

Wachtmeister 
Oberwachtmeister 
Stabswachtmeister 
Oberstabswachtmeister 
Offiziersstellvertreter 
Vizeleutnant 

Fähnrich 
Leutnant 
Oberleutnant 
Hauptmann 
Major 
Oberstleutnant 
Oberst 
Brigadier 
sowie je nach Verwendung bei den 
Dienstgraden Oberleutnant bis Oberst 
die Zusätze 
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" ... veterinär", 
"des Generalstabsdienstes" , 
"des Intendanzdienstes" , 

alt 

;,des höheren militärtechnischen Dienstes", 
"des höheren militärfachlichen Dienstes", 
bzw. für Militärseelsorger die dienstrechtlich für Berufsoffiziere dieser 
Verwendung vorgesehenen Amtstitel, 
für Berufsoffiziere die dienstrechtlich vorgesehenen Amtstitel oder 
Verwendungsbezeichnungen auch über die genannten Dienstgradbezeich­
nungen hinaus; 
für ehemalige Berufsoffiziere der zuletzt geführte Amtstitel bzw. die zuletzt 
geführte Verwendungsbezeichnung. 

(2) Wehrpflichtige, die nach § 7 zu Offizieren ernannt oder nach § 8 zu 
Chargen oder Unteroffizieren befördert worden sind, führen die ihrer Ernennung 
(Beförderung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. Die übrigen Wehrpflichti­
gen führen die Dienstgradbezeichnung "Wehrmann". 

(3) Im Reservestand dürfen Wehrpflichtige ihre Dienstgradbezeichnungen nur 
mit dem Zusatz "des Reservestandes" ("dRes") führen. Nach dem Erlöschen der 
Wehrpflicht darf die zuletzt geführte Dienstgradbezeichnung mit dem Zusatz 
"außer Dienst" ("aD") weitergeführt werden. Für Berufsoffiziere des 
Ruhestandes bleibt der § 63 Abs. 6 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 
1979), BGBI. NT; 333, nach dem der Beamte des Ruhestandes berechtigt ist, den 
Amtstitel oder die Verwendungsbezeichnung mit dem Zusatz "im Ruhestand" 
("i.R.") zu führen, unberührt. 

Art. XIV Z 5: 

§ 12. (5) Die Entlohnung der Militärpiloten auf Zeit ist im Sondervertrag 
entsprechend den im Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, festgelegten Bezügen der 
nach Ausbildung und Dienstgrad vergleichbaren Berufsoffiziere bzw. Beamten, 

neu 

" ... arzt", 
" ... apotheker", 
" ... veterinär", 
"des Generalstabsdienstes" , 
"des Intendanzdienstes" , 
"des höheren militärfachlichen Dien-
stes", 
"des höheren militärtechnischen Dien­
stes" , 
bzw. für Militärseelsorger die dienst­
rechtlich für Militärpersonen und 
Berufsoffiziere dieser Verwendung 
vorgesehenen Amtstitel oder Verwen­
dungsbezeichnungen. 

Wehrpflichtige, die zu Offizieren ernannt oder zu Chargen oder Unteroffizieren 
befördert worden sind, führen die ihrer Ernennung oder Beförderung 
entsprechende Dienstgradbezeichnung. Die übrigen Wehrpflichtigen führen die 
Dienstgradbezeichnung "Wehrmann". 

(2) Militärpersonen und Berufsoffiziere führen als Dienstgradbezeichnung ihre 
dienstrechtlich vorgesehenen Amtstitel oder Verwendungsbezeichnungen. 
Ehemalige Militärpersonen oder Berufsoffiziere führen als Dienstgradbezeich­
nung die zuletzt geführten Amtstitel oder Verwendungsbezeichnungen. 

(3) Im Reservestand dürfen Wehrpflichtige ihre Dienstgradbezeichnungen nur 
mit dem Zusatz "des Reservestandes" ("dRes") führen. Nach dem Erlöschen der 
Wehrpflicht darf die zuletzt geführte Dienstgradbezeichnung mit dem Zusatz 
"außer Dienst" ("aD") weitergeführt werden. Für Militärpersonen und 
Berufsoffiziere des Ruhestandes bleibt § 63 Abs. 6 des Beamten-Dienstrechtsge­
setz es 1979 - BDG 1979, BGBI. Nr. 333, unberührt, nach dem der Beamte des 
Ruhestandes berechtigt ist, den Amtstitel oder die Verwendungs bezeichnung mit 
dem Zusatz "im Ruhestand" ("i.R.") zu führen. 

§ 12. (5) Die Entlohnung der Militärpiloten auf Zeit ist im Sondervertrag 
entsprechend den im Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, festgelegten Bezügen der 
nach Ausbildung und Dienstgrad vergleichbaren Militärpersonen zu regeln. 
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alt 

die nach § 11 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, zu 
regeln. 

Art. XIV Z 6: 

§ 29. (9) Nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen können 
1. Offiziere und Offiziersanwärter des Milizstandes, 
2. sonstige Wehrpflichtige des Milizstandes, die Soldaten im Sinne des § 1 

Abs. 3 Z 2, 3 oder 4 gewesen sind oder einen Wehrdienst als Zeitsoldat (§ 27 
Abs. 3 Z 3) geleistet haben, 

bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres ohne ihre Zustimmung zu 
Kaderübungen (Abs. 1) herangezogen werden, sofern sie nicht schon auf Grund 
freiwilliger Meldung (Abs.6) oder auf Grund eines Auswahlbescheides (Abs. 7 
und 8) zur Leistung von Kaderübungen verpflichtet sind. Die vor dem 1. August 
1977 geleisteten Kaderübungen sind auf das Gesamtausmaß nach Abs. 1 Z 1 oder 
2 anzurechnen. 

Art. XIV Z 8: 

§ 41. (3) Berufsoffiziere, die vor Beendigung ihrer Wehrpflicht in den 
Ruhestand versetzt werden, treten damit unmittelbar in den Reservestand über. 
Gleiches gilt für Beamte, die im Zeitpunkt ihrer Versetzung in den Ruhestand 
nach § 11 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen und noch 
wehrpflichtig sind. 

Art. XIV Z 9: 

§ 45. (3) Berufsoffiziere des Ruhestandes sind berechtigt, bis zum Ablauf des 
Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, die Uniform des Bundesheeres, 
die ihrer dienstrechtlichen Stellung und ihrer Waffengattung zur Zeit der 
Versetzung in den Ruhestand entspricht, sofern ihnen aber aus diesem Anlaß ein 
höherer Amtstitel verliehen worden ist, die diesem Amtstitel entsprechende 
Uniform nach Maßgabe des Abs. 1 zu tragen. 

1'. 
I,,!!! 

neu 

§ 29. (9) Nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen können 
1. Offiziere und Offiziersanwärter des Milizstandes, 
2. sonstige Wehrpflichtige des Milizstandes, die 

a) dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehört haben 
oder 

b) einen Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet haben, 
bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres ohne ihre Zustimmung zu 
Kaderübungen (Abs. 1) herangezogen werden, sofern sie nicht schon auf Grund 
freiwilliger Meldung (Abs. 6) oder auf Grund eines Auswahlbescheides (Abs. 7 
und 8) zur Leistung von Kaderübungen verpflichtet sind. Die vor dem 1. August 
1977 geleisteten Kaderübungen sind auf das Gesamtausmaß nach Abs. 1 Z 1 oder 
2 anzurechnen. 

§ 41. (2a) Militärpersonen und Berufsoffiziere werden unmittelbar zu 
Wehrpflichtigen des Milizstandes mit 

1. einer ÜbersteIlung in eine andere Besoldungsgruppe oder 
2. einer Beendigung des Dienstverhältnisses. . 

(3) Im Falle einer Versetzung in den Ruhestand vor Beendigung ihrer 
Wehrpflicht treten unmittelbar in den Reservestand über 

1. Militärpersonen und Berufsoffiziere und 
2. Beamte, die nach § 11 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 

herangezogen sind. 
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alt 

Art. XIV Z 10: 

§ 52. (1) Berufsoffiziere, die nach § 11 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogenen Beamten und Venragsbediensteten sowie Militärpiloten auf 
Zeit haben nach Maßgabe der dienstrechtlichen Vorschriften Anspruch auf 
Urlaub. 

Art. XIV Z 11 : 

§ 54. (2) Die Ansprüche der Berufso'ffiziere, der nach § 11 zur AusUbung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogenen Beamten und Venragsbediensteten 
sowie der Militärpiloten auf Zeit bestimmen sich nach den wehr-, dienst- und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 

Art. XIV Z 12: 

§ 56. (1) Für die Beamten der Heeresverwaltung gilt das Beamten-Dienst­
rechtsgesetz 1979 im vollen Umfange, für die Berufsoffiziere sowie für die 
Beamten, die zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, gilt 
das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 mit Ausnahme seines 9. Abschnittes (§§ 91 
bis 135). 

Art. XIV Z 13: 

§ 68. (4) Mit Ablauf des 31. Dezember 1992 treten die An. 2 bis 5, die An. 7 bis 
10 und der Art. 11 Abs. 2 in der Anlage 2 der Kundmachung BGBI. Nr. 305/1990 
außer Kraft. 

Art. XIV Z 16: 

§ 70. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 

neu 

§ 52. (1) Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 
angehören, haben nach Maßgabe der dienstrechtlichen Vorschriften Anspruch 
auf Urlaub. 

§ 54. (2) Die Ansprüche der Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines 
Dienstverhältnisses angehören, bestimmen sich nach den wehr-, dienst- und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 

..., ..., 
N 

§ 56. (1) Für die Beamten' der Heeresverwaltung gilt das Beamten-Dienst-. _ 
rechts gesetz 1979 im vollen Umfang. Für die Soldaten, die dem Bundesheer auf ~ 
Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses angehören, gilt das ~ 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 mit Ausnahme des 9. Abschnittes des ~ 
Allgemeinen Teiles betreffend das Disziplinarrecht. ~ 

§ 68. (3b)§ 1 Abs. 3, § 7 samt Überschrift, § 10 Abs. 1 bis 3, § 12 Abs. 5, § 29 
Abs.9 Z 2, § 34 Abs. 1, § 41 Abs. 2a und 3, § 52 Abs. 1, § 54 Abs. 2, § 56 Abs. 1 
und § 69 Abs. 11 und 16 bis 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(4) Mit Ablauf des 31. Dezember 1992 treten in der Anlage 2 der 
Kundmachung BGBI. Nr. 305/1990 die An. 2 bis 5, die An. 7 bis 10 und An. 11 
Abs. 2 außer Kraft. 

(4a) Mit Ablauf des 31. Dezember 1994 treten außer Kraft: 
1. § 45 Abs. 3 und § 70 Z 18 und 19 und 
2. in der Anlage 2 der Kundmachung BGBI. Nr. 305/1990 die Art. 1 und 6 

sowie Art. 11 Abs. 1. 

§ 70. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
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alt 

18. des Art. 1 Abs. 2 der Anlage 2 der Bundesminister für Landesverteidigung 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, soweit der Bundesregierung 
Aufgaben übertragen sind, diese, 

19. des Art. 1 Abs. 4 der Anlage 2 der Bundesminister für Landesverteidigung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 

betraut. 

Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen 

Art. XV Z 1: 

Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen (MAG) 

Art. XV Z 2: 

§ 11. (1)· Das Wehrdienstzeichen ist an Personen zu verleih~n, die 
Wehrdienstleistungen 

1. im Dienstverhältnis als Berufsoffizier, 
2. als zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter 

oder Vertragsbediensteter (§ 11 des Wehrgesetzes 1978), 
3. als Militärpilot auf Zeit (§ 12 des Wehrgesetzes 1978), 
4. im Wehrdienst als Zeitsoldat (§ 32 des Wehrgesetzes 1978), 
5. im Präsenzdienst nach dem Bundesgesetz über die Entsendung' von 

Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBI. 
Nr. 233/1965, 

6. im Dienstverhältnis als zeitverpflichteter Soldat (§ 10 des Wehrgesetzes 
1978 in der Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978), 

7. in einer Verwendung in Offiziersfunktion (§ 12 des Wehrgesetzes 1978 in 
der Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978), 

8. im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst (§ 32 des Wehrgesetzes 1978 
in der Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978), . 

9. in freiwilligen Waffenübungen oder Funktionsdiensten (§ 30 des 
Wehrgesetzes 1978), 

10. in Truppenübungen oder 
11. in Kaderübungen 

betraut. 

neu 

Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen 

Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen 
(Militär-Auszeichnungsgesetz - MAG) 

\ ...,-;r. 

§ 11. (1) Das Wehrdienstzeichen ist an Personen zu verleihen, die 
Wehrdienstleistungen 

1. als Berufsoffizier oder 
2. als zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter 

oder Vertragsbediensteter oder 
2a. als Militärperson oder 
3. als Militärpilot auf Zeit oder 
4. im Wehrdienst als Zeitsoldat oder 
5. im Auslandseinsatzpräsenzdienst oder 
6. im Dienstverhältnis als zeitverpflichteter Soldat (§ 10 des Wehrgesetzes 

1978 in der Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978) oder 
7. in einer Verwendung in Offiziers funktion (§ 12 des Wehrgesetzes 1978 in 

der Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978) oder 
8. im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst (§ 32 des Wehrgesetzes 1978 

in der Fassung der Kundmachung BGBI. Nr. 150/1978) oder 
9. in freiwilligen Waffenübungen oder Funktionsdiensten oder 

10. in Truppenübungen oder 
11. in Kaderübungen 

erbracht haben. Die Leistung von Truppen- und Kaderübungen kommt für eine 
Würdigung durch ein Wehrdienstzeichen nur insoweit in Betracht, als sie über die 
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alt 

erbracht haben. Die Leistung von Truppen- und Kaderübungen kommt für eine 
Würdigung durch ein Wehrdienstzeichen nur insoweit in Betracht, als sie über die 
für die Verleihung der Wehrdienstmedaille in Gold nach § 10 Abs. 3 Z 1 und 2 
jeweils erforderlichen Gesamtausmaße hinausgeht. 

Schulorganisationsgesetz 

Art. XVI Z 1: 

§ 37. (4) Für Beamte und Vertragsbedienstete in Unteroffiziersfunktion sowie 
für Wehrpflichtige, die den Wehrdienst als Zeitsoldat leisten, kann an der 
Theresianischen Militärakademie ein Realgymnasium für Berufstätige in ,einer 
gegenüber dem Abs. 3 genannten Ausmaß verringerten Dauer geführt werden. 

neu 

für die Verleihung der Wehrdienstmedaille in Gold nach § 10 Abs. 3 Z 1 und 2 
jeweils erforderlichen Gesamtausmaße hinausgeht. 

Schulorganisationsgesetz 

§ 37. (4) FÜr Militärpersonen, für Beamte und Vertragsbedienstete in 
Unteroffiziersfunktion sowie für Wehrpflichtige, die den Wehrdienst als 
Zeitsoldat leisten, kann an der Theresianischen Militärakademie ein Realgymna­
sium für Berufstätige in einer gegenüber dem Abs. 3 genannten Ausmaß 
verringerten Dauer geführt werden. 
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